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Kommission EU-Parlament  Rat 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATE S 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr (Datenschutz-Grundverordnung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISC HEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf  

Artikel 16 Absatz 2 und Artikel 114 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. Der Schutz natürlicher Perso-
nen  bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ist ein 
Grundrecht. Gemäß Artikel 8 
Absatz 1 der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union sowie Artikel 16 
Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union hat jede Person 
das Recht auf Schutz der sie 
betreffenden personenbezo-
genen Daten. 

 1. Der Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ist ein 
Grundrecht. Gemäß Artikel 8 
Absatz 1 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen 
Union sowie Artikel 16 Ab-
satz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäi-
schen Union hat jede Person 
das Recht auf Schutz der sie 
betreffenden personenbezo-
genen Daten 

2. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten steht im Diens-
te des Menschen; die Grund-
sätze und Vorschriften zum 
Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten soll-
ten gewährleisten, dass unge-
achtet der Staatsangehörigkeit 
oder des gewöhnlichen Auf-
enthaltsorts der natürlichen 
Personen deren Grundrechte 
und Grundfreiheiten und ins-
besondere deren Recht auf 
Schutz personenbezogener 
Daten gewahrt bleiben. Die 
Datenverarbeitung sollte zur 

 2. Die (...) Grundsätze und Vor-
schriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung ihrer personenbezo-
genen Daten sollten gewähr-
leisten, dass die Grundrechte 
und Grundfreiheiten natürli-
cher Personen und insbeson-
dere ihr Recht auf Schutz per-
sonenbezogener Daten unge-
achtet ihrer Staatsangehörig-
keit oder ihres Aufenthaltsorts 
gewahrt bleiben. Die Daten-
verarbeitung sollte zur Vollen-
dung eines Raums der Frei-
heit, der Sicherheit und des 
Rechts und einer Wirtschafts-
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Vollendung eines Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts und einer Wirt-
schaftsunion, zum wirtschaftli-
chen und sozialen Fortschritt, 
zur Stärkung und zum Zu-
sammenwachsen der Volks-
wirtschaften innerhalb des 
Binnenmarktes sowie zum 
Wohlergehen der Menschen 
beitragen. 

union, zum wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt, zur 
Stärkung und zum Zusam-
menwachsen der Volkswirt-
schaften innerhalb des Bin-
nenmarktes sowie zum Wohl-
ergehen der Menschen beitra-
gen. 

3. Zweck der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Okto-
ber 1995 zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten und zum freien Daten-
verkehr43 ist die Harmonisie-
rung der Vorschriften zum 
Schutz der Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher 
Personen bei der Datenverar-
beitung sowie die Gewähr-
leistung des freien Verkehrs 
personenbezogener Daten 
zwischen den Mitgliedstaaten. 

 3. Zweck der Richtlinie 95/46/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und zum freien 
Datenverkehr ist die Harmoni-
sierung der Vorschriften zum 
Schutz der Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher 
Personen bei der Datenverar-
beitung sowie die Gewähr-
leistung des freien Verkehrs 
personenbezogener Daten 
zwischen den Mitgliedstaaten. 

  3a) Das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten 
kann keine uneingeschränkte 
Geltung beanspruchen; es 
muss im Hinblick auf seine ge-
sellschaftliche Funktion gese-
hen und unter Wahrung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips 
gegen andere Grundrechte 
abgewogen werden. Diese 
Verordnung steht im Einklang 
mit allen Grundrechten und 
Grundsätzen, die mit der Char-
ta der Grundrechte der Euro-
päischen Union anerkannt 
wurden und in den Eu-
ropäischen Verträgen veran-
kert sind, insbesondere mit 
dem Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, 
der Wohnung und der Kom-
munikation, dem Recht auf 
Schutz personenbezogener 
Daten, der Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit, 
der Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und der Informations-
freiheit, der unternehmeri-
schen Freiheit, dem Recht auf 
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einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein faires Verfahren sowie 
mit der Achtung der Vielfalt der 
Kulturen, Religionen und 
Sprachen. 

4. Die wirtschaftliche und soziale 
Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnen-
marktes hat zu einem deutli-
chen Anstieg des grenzüber-
schreitenden Verkehrs ge-
führt. Der unionsweite Daten-
austausch zwischen wirt-
schaftlichen und sozialen Akt-
euren, staatlichen Stellen und 
Privatpersonen hat zuge-
nommen. Das Unionsrecht 
verpflichtet die Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten zur Zu-
sammenarbeit und zum Aus-
tausch personenbezogener 
Daten, um ihren Pflichten 
nachkommen oder für eine 
Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats Aufgaben durch-
führen zu können.  

 4. Die wirtschaftliche und soziale 
Integration als Folge eines 
funktionierenden Binnen-
marktes hat zu einem deutli-
chen Anstieg des grenzüber-
schreitenden Verkehrs geführt. 
Der unionsweite Datenaus-
tausch zwischen (...) öffentli-
chen und privaten Akteuren 
einschließlich Einzelpersonen 
und Unternehmen hat zuge-
nommen. Das Unionsrecht 
verpflichtet die Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten, zusam-
menzuarbeiten und personen-
bezogene Daten auszutau-
schen, damit sie ihren Pflich-
ten nachkommen oder für eine 
Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats Aufgaben durch-
führen können. 

5. Der rasche technologische 
Fortschritt und die Globalisie-
rung stellen den Datenschutz 
vor neue Herausforderungen. 
Das Ausmaß, in dem Daten 
ausgetauscht und erhoben 
werden, ist dramatisch gestie-
gen. Die Technik macht es 
möglich, dass Privatwirtschaft 
und Staat zur Ausübung ihrer 
Tätigkeiten in einem noch nie 
dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zu-
greifen können. Zunehmend 
werden auch private Informa-
tionen ins weltweite Netz ge-
stellt und damit öffentlich zu-
gänglich gemacht. Die Tech-
nik hat das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben ver-
ändert, weshalb der Daten-
verkehr innerhalb der Union 
sowie die Datenübermittlung 
an Drittländer und internatio-
nale Organisationen noch wei-
ter erleichtert werden muss, 
wobei gleichzeitig ein hohes 
Maß an Datenschutz zu ge-
währleisten ist. 

 5. Der rasche technologische 
Fortschritt und die Globalisie-
rung stellen den Datenschutz 
vor neue Herausforderungen. 
Das Ausmaß, in dem Daten 
ausgetauscht und erhoben 
werden, ist dramatisch gestie-
gen. Die Technik macht es 
möglich, dass Privatwirtschaft 
und Staat im Rahmen ihrer Tä-
tigkeiten in einem noch nie 
dagewesenen Umfang auf 
personenbezogene Daten zu-
rückgreifen. Zunehmend wer-
den auch private Informatio-
nen öffentlich weltweit zu-
gänglich gemacht. Die Technik 
hat das wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Leben verän-
dert (...) und dürfte den Daten-
verkehr innerhalb der Union 
sowie die Datenübermittlung 
an Drittländer und internatio-
nale Organisationen noch wei-
ter erleichtern (...), wobei 
gleichzeitig ein hohes Maß an 
Datenschutz zu gewährleisten 
ist. 
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6. Diese Entwicklungen erfordern 
einen soliden, kohärenteren 
und durchsetzbaren Rechts-
rahmen im Bereich des Da-
tenschutzes in der Union, um 
eine Vertrauensbasis zu 
schaffen, die die digitale Wirt-
schaft dringend benötigt, um 
im Binnenmarkt weiter wach-
sen zu können. Jede Person 
sollte die Kontrolle über ihre 
eigenen Daten besitzen, und 
private Nutzer, Wirtschaft und 
Staat sollten in rechtlicher und 
praktischer Hinsicht über mehr 
Sicherheit verfügen. 

 6. Diese Entwicklungen erfordern 
einen soliden, kohärenteren 
und durchsetzbaren Rechts-
rahmen im Bereich des Daten-
schutzes in der Union, um eine 
Vertrauensbasis zu schaffen, 
die die digitale Wirtschaft drin-
gend benötigt, um im Binnen-
markt weiter wachsen zu kön-
nen. Jede Person sollte die 
Kontrolle über ihre eigenen 
Daten besitzen, und private 
Nutzer, Wirtschaft und Staat 
sollten in rechtlicher und prak-
tischer Hinsicht über mehr Si-
cherheit verfügen. 

  6a. Wenn in dieser Verordnung 
Präzisierungen oder Ein-
schränkungen ihrer Vorschrif-
ten durch das Recht der Mit-
gliedstaaten vorgesehen sind, 
können die Mitgliedstaaten 
Bestandteile der Verordnung 
in ihre jeweiligen nationalen 
Rechtsvorschriften aufneh-
men, soweit dies erforderlich 
ist, um die Kohärenz zu wah-
ren und die nationalen 
Rechtsvorschriften für die Per-
sonen, für die sie gelten, ver-
ständlicher zu machen. 

7. Die Ziele und Grundsätze der 
Richtlinie 95/46/EG besitzen 
nach wie vor Gültigkeit, doch 
hat die Richtlinie eine unter-
schiedliche Handhabung des 
Datenschutzes in der Union, 
Rechtsunsicherheit sowie die 
weit verbreitete öffentliche 
Meinung, dass speziell im In-
ternet der Datenschutz nicht 
immer gewährleistet ist, nicht 
verhindern können. Unter-
schiede beim Schutz der 
Rechte und Grundfreiheiten 
von Personen im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten in 
den Mitgliedstaaten, vor allem 
beim Recht auf Schutz dieser 
Daten, kann den freien Ver-
kehr solcher Daten in der ge-
samten Union behindern. Die-
se Unterschiede im Schutzni-
veau können ein Hemmnis für 

 7. Die Ziele und Grundsätze der 
Richtlinie 95/46/EG besitzen 
nach wie vor Gültigkeit, doch 
hat die Richtlinie nicht verhin-
dern können, dass der Daten-
schutz in der Union unter-
schiedlich gehandhabt wird, 
Rechtsunsicherheit besteht 
und in der Öffentlichkeit die 
Meinung weit verbreitet ist, 
dass speziell im Internet der 
Datenschutz nicht immer ge-
währleistet ist. Unterschiede 
beim Schutz der Rechte und 
Grundfreiheiten von Personen 
im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in den Mitglied-
staaten, vor allem beim Recht 
auf Schutz dieser Daten, kann 
den unionsweiten freien Ver-
kehr solcher Daten behindern. 
Diese Unterschiede im 
Schutzniveau können ein 
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die unionsweite Ausübung von 
Wirtschaftstätigkeiten darstel-
len, den Wettbewerb verzer-
ren und die Behörden an der 
Erfüllung der ihnen nach dem 
Unionsrecht obliegenden 
Pflichten hindern. Sie erklären 
sich aus den Unterschieden 
bei der Umsetzung und An-
wendung der Richtlinie 
95/46/EG. 

Hemmnis für die unionsweite 
Ausübung von Wirtschaftstä-
tigkeiten darstellen, den Wett-
bewerb verzerren und die Be-
hörden an der Erfüllung der 
ihnen nach dem Unionsrecht 
obliegenden Pflichten hindern. 
Sie erklären sich aus den Un-
terschieden bei der Umset-
zung und Anwendung der 
Richtlinie 95/46/EG. 

8. Um ein hohes Maß an Daten-
schutz für den Einzelnen zu 
gewährleisten und die Hemm-
nisse für den Verkehr perso-
nenbezogener Daten zu be-
seitigen, sollte der Schutz der 
Rechte und Freiheiten von 
Personen bei der Verarbei-
tung dieser Daten in allen Mit-
gliedstaaten gleichwertig sein. 
Die Vorschriften zum Schutz 
der Grundrechte und Grund-
freiheiten von natürlichen Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sollten unionsweit kohärent 
und einheitlich angewandt 
werden. 

 8. Um ein gleichmäßig hohes 
Maß an Datenschutz für den 
Einzelnen zu gewährleisten 
und die Hemmnisse für den 
Verkehr personenbezogener 
Daten in der Union zu beseiti-
gen, sollte der Schutz der 
Rechte und Freiheiten von 
Personen bei der Verarbeitung 
dieser Daten in allen Mitglied-
staaten gleichwertig sein. Die 
Vorschriften zum Schutz der 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten von natürlichen Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten sollten 
unionsweit kohärent und ein-
heitlich angewandt werden. 
Hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zur 
Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung oder zur Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die 
im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde, sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, nationale Bestimmun-
gen, mit denen die Anwen-
dung der Vorschriften dieser 
Verordnung genauer festge-
legt wird, beizubehalten oder 
einzuführen. In Verbindung mit 
den allgemeinen und horizon-
talen Rechtsvorschriften über 
den Datenschutz zur Umset-
zung der Richtlinie 95/46/EG 
gibt es in den Mitgliedstaaten 
mehrere sektorspezifische 
Rechtsvorschriften in Berei-
chen, die spezifischere Best-
immungen erfordern. Diese 
Verordnung bietet den Mit-
gliedstaaten darüber hinaus 
einen gewissen Spielraum für 
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die Spezifizierung ihrer Vor-
schriften. Innerhalb dieses 
Spielraums sollten die Mit-
gliedstaaten sektorspezifische 
Rechtsvorschriften, die sie zur 
Umsetzung der Richtlinie 
95/46/EG erlassen haben, 
beibehalten können. 

9. Ein unionsweiter wirksamer 
Schutz personenbezogener 
Daten erfordert eine Stärkung 
und Präzisierung der Rechte 
der betroffenen Personen so-
wie eine Verschärfung der 
Auflagen für diejenigen, die 
personenbezogene Daten 
verarbeiten und darüber ent-
scheiden, aber ebenso gleiche 
Befugnisse der Mitgliedstaa-
ten bei der Überwachung und 
Gewährleistung der Einhal-
tung der Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten sowie gleiche Sanktio-
nen im Falle ihrer Verletzung. 

 9. Ein unionsweiter wirksamer 
Schutz personenbezogener 
Daten erfordert eine Stärkung 
und Präzisierung der Rechte 
der betroffenen Personen so-
wie eine Verschärfung der Auf-
lagen für diejenigen, die per-
sonenbezogene Daten verar-
beiten und darüber ent-
scheiden, aber ebenso gleiche 
Befugnisse der Mitgliedstaaten 
bei der Überwachung und 
Gewährleistung der Einhaltung 
der Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten 
sowie gleiche Sanktionen im 
Falle ihrer Verletzung. 

10. Artikel 16 Absatz 2 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union er-
mächtigt das Europäische 
Parlament und den Rat, Vor-
schriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten festzulegen. 

 10. Artikel 16 Absatz 2 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union er-
mächtigt das Europäische Par-
lament und den Rat, Vor-
schriften über den Schutz na-
türlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und zum freien 
Verkehr solcher Daten zu er-
lassen. 

11. Damit jeder in der Union das 
gleiche Maß an Datenschutz 
genießt und Unterschiede, die 
den freien Datenverkehr im 
Binnenmarkt behindern könn-
ten, beseitigt werden, ist eine 
Verordnung erforderlich, die 
überall in der Union für Wirt-
schaftsteilnehmer ein-
schließlich Kleinstunterneh-
men sowie kleiner und mittle-
rer Unternehmen Rechtsi-
cherheit und Transparenz 
schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren 
Rechten ausstattet, dieselben 
Pflichten und Zuständigkeiten 
für die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auf-

 11. Damit jeder in der Union das 
gleiche Maß an Datenschutz 
genießt und Unterschiede, die 
den freien Datenverkehr im 
Binnenmarkt behindern könn-
ten, beseitigt werden, ist eine 
Verordnung erforderlich, die 
überall in der Union für die 
Wirtschaftsteilnehmer ein-
schließlich Kleinstunterneh-
men sowie kleiner und mittle-
rer Unternehmen Rechtssi-
cherheit und Transparenz 
schafft, den Einzelnen mit 
denselben durchsetzbaren 
Rechten ausstattet, dieselben 
Pflichten und Zuständigkeiten 
für die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auf-
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tragsverarbeiter vorsieht und 
eine einheitliche Kontrolle der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in allen Mitglied-
staaten sowie gleiche Sankti-
onen und eine wirksame Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Aufsichtsbehörden der einzel-
nen Mitgliedstaaten gewähr-
leistet. Um der besonderen Si-
tuation von Kleinstunter-
nehmen sowie kleinen und 
mittleren Unternehmen Rech-
nung zu tragen, enthält diese 
Verordnung eine Reihe von 
abweichenden Regelungen. 
Außerdem werden die Organe 
und Einrichtungen der Union 
sowie die Mitgliedstaaten und 
deren Aufsichtsbehörden dazu 
angehalten, bei der Anwen-
dung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen zu berücksichtigen. 
Für die Definition des Begriffs 
des Kleinstunternehmens so-
wie kleiner und mittlerer Un-
ternehmen sollte die Empfeh-
lung 2003/361/EG der Kom-
mission vom 6. Mai 2003 
maßgebend sein. 

tragsverarbeiter vorsieht (...) 
und eine einheitliche Kontrolle 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und gleiche 
Sanktionen in allen Mitglied-
staaten sowie eine wirksame 
Zusammenarbeit zwischen 
den Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten ge-
währleistet. Damit der Bin-
nenmarkt reibungslos funktio-
niert, sollte der freie Verkehr 
personenbezogener Daten in 
der Union nicht aus Gründen 
des Schutzes natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
eingeschränkt oder verboten 
werden. (…) 

 Um der besonderen Situation 
der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Un-
ternehmen Rechnung zu tra-
gen, enthält diese Verordnung 
eine Reihe von Ausnahmen. 
Außerdem werden die Organe 
und Einrichtungen der Union 
sowie die Mitgliedstaaten und 
deren Aufsichtsbehörden dazu 
angehalten, bei der Anwen-
dung dieser Verordnung die 
besonderen Bedürfnisse von 
Kleinstunternehmen sowie von 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen zu berücksichtigen. 
Für die Definition des Begriffs 
"Kleinstunternehmen sowie 
kleines und mittleres Unter-
nehmen" sollte die Empfeh-
lung 2003/361/EG der Kom-
mission vom 6. Mai 2003 
maßgebend sein. 

12. Der durch diese Verordnung 
gewährte Schutz betrifft die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten natürlicher Per-
sonen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres 
Wohnorts. Im Falle juristischer 
Personen und insbesondere 
von als juristische Person ge-
gründeten Unternehmen, de-
ren Daten, zum Beispiel deren 
Name, Rechtsform oder Kon-
taktdaten, verarbeitet werden, 
sollte eine Berufung auf diese 
Verordnung nicht möglich 

 12. Der durch diese Verordnung 
gewährte Schutz betrifft die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten natürlicher Per-
sonen ungeachtet ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihres 
Aufenthaltsorts. Juristische 
Personen und insbesondere 
als juristische Person gegrün-
dete Unternehmen, deren Da-
ten, zum Beispiel Name, 
Rechtsform oder Kontaktda-
ten, verarbeitet werden, sollten 
sich nicht auf diese Verord-
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sein. Dies sollte auch dann 
gelten, wenn der Name der ju-
ristischen Person die Namen 
einer oder mehrerer natürli-
chen Personen enthält. 

nung berufen können. (…). 

13. Der Schutz natürlicher Per-
sonen sollte technologieneut-
ral sein und nicht von den ver-
wendeten Verfahren abhän-
gen, da andernfalls das Risiko 
einer Umgehung der Vor-
schriften groß wäre. Er sollte 
für die automatisierte Verar-
beitung personenbezogener 
Daten ebenso gelten wie für 
die manuelle Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, 
die in einem Ablagesystem 
gespeichert sind oder gespei-
chert werden sollen. Akten 
oder Aktensammlungen sowie 
ihre Deckblätter, die nicht 
nach bestimmten Kriterien ge-
ordnet sind, sollten vom An-
wendungsbereich der Verord-
nung ausgenommen werden. 

 13. Der Schutz natürlicher Perso-
nen sollte technologieneutral 
sein und nicht von den ver-
wendeten Verfahren abhän-
gen, da andernfalls das Risiko 
einer Umgehung der Vor-
schriften groß wäre. Er sollte 
für die automatisierte Verar-
beitung personenbezogener 
Daten ebenso gelten wie für 
die manuelle Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, 
die in einer Datei gespeichert 
sind oder gespeichert werden 
sollen. Akten oder Akten-
sammlungen sowie ihre Deck-
blätter, die nicht nach be-
stimmten Kriterien geordnet 
sind, sollten vom Anwen-
dungsbereich der Verordnung 
ausgenommen werden. 

14. Die Verordnung behandelt 
weder Fragen des Schutzes 
von Grundrechten und Grund-
freiheiten und des freien Da-
tenverkehrs im Zusam-
menhang mit Tätigkeiten, die 
nicht in den Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts fallen, 
noch die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch 
die Organe, Einrichtungen, 
Ämter und Agenturen der Uni-
on, für die die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 maßgeblich 
ist, noch die von den Mitglied-
staaten im Rahmen der Ge-
meinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik der Union 
durchgeführte Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

14. Die Verordnung behandelt 
weder Fragen des Schutzes 
von Grundrechten und Grund-
freiheiten und des freien Da-
tenverkehrs im Zusam-
menhang mit Tätigkeiten, die 
nicht in den Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts fallen. 
Die Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates sollte mit dieser Ver-
ordnung in Einklang ge-
bracht und im Einklang mit 
dieser Verordnung ange-
wendet werden . 

14. Die Verordnung behandelt 
weder Fragen des Schutzes 
von Grundrechten und Grund-
freiheiten und des freien Da-
tenverkehrs im Zusammen-
hang mit Tätigkeiten, die (...) 
nicht in den Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts fallen, 
wie etwa die nationale Sicher-
heit betreffende Tätigkeiten 
(...), noch die von den Mit-
gliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik der Union 
durchgeführte Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

  14a) Die Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 gilt für die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten durch die Organe, Ein-
richtungen, Ämter und Agentu-
ren der Union. Die Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und sonstige 
Rechtsinstrumente der Union, 
die diese Verarbeitung perso-
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nenbezogener Daten regeln, 
sollten an die Grundsätze und 
Vorschriften der vorliegenden 
Verordnung angepasst wer-
den. 

15. Die Verordnung sollte nicht 
für die von einer natürlichen 
Person vorgenommene Ver-
arbeitung von personenbezo-
genen Daten rein persönlicher 
oder familiärer Natur zu nicht-
gewerblichen Zwecken und 
somit ohne Bezug zu einer be-
ruflichen oder wirtschaftlichen 
Tätigkeit gelten, wie zum Bei-
spiel das Führen eines 
Schriftverkehrs oder von An-
schriftenverzeichnissen. 
Ebenfalls nicht ausgenommen 
werden sollten für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter, die die 
Instrumente für die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten für solche persönlichen 
oder familiären Tätigkeiten be-
reitstellen. 

15. Die Verordnung sollte nicht 
für die von einer natürlichen 
Person vorgenommene Ver-
arbeitung von personenbezo-
genen Daten rein persönli-
cher, familiärer  oder häusli-
cher  Natur ohne Bezug zu ei-
ner beruflichen oder wirt-
schaftlichen Tätigkeit gelten, 
wie zum Beispiel das Führen 
eines Schriftverkehrs oder von 
Anschriftenverzeichnissen 
oder Privatverkäufe . Die 
Verordnung sollte jedoch 
auf die  für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und die  
Auftragsverarbeiter, die die 
Instrumente für die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten für solche persönlichen 
oder familiären Tätigkeiten be-
reitstellen, Anwendung fin-
den . 

15. Diese Verordnung sollte nicht 
für die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten gel-
ten, die von einer natürlichen 
Person im Zuge einer persön-
lichen oder familiären Tätigkeit 
und somit ohne Bezug zu ei-
ner beruflichen oder wirt-
schaftlichen Tätigkeit vorge-
nommen wird. Als persönliche 
und familiäre Tätigkeiten gel-
ten auch die Nutzung sozialer 
Netze und Online-Tätigkeiten 
im Rahmen solcher persönli-
chen und familiären Tätigkei-
ten. Für die (...) für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die die In-
strumente für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
solche persönlichen oder fami-
liären Tätigkeiten bereitstellen, 
sollte die Verordnung jedoch 
gelten. 

16. Der Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die der Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten o-
der Vollstreckung strafrecht-
licher Sanktionen durch die 
zuständigen Behörden dienen, 
sowie der freie Verkehr sol-
cher Daten sind in einem ei-
genen EU-Rechtsinstrument 
geregelt. Deshalb sollte diese 
Verordnung auf Verarbei-
tungstätigkeiten dieser Art 
keine Anwendung finden. Per-
sonenbezogene Daten, die 
von Behörden nach dieser 
Verordnung verarbeitet wer-
den, sollten jedoch, wenn sie 
zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung 
oder strafrechtlichen Verfol-
gung von Straftaten oder der 
Vollstreckung von Strafurteilen 
verwendet werden, dem spe-
zifischeren EU-Instrument 

 16. Der Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch 
die zuständigen Behörden 
zum Zwecke der Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung 
oder Verfolgung von Strafta-
ten, zur Vollstreckung straf-
rechtlicher Sanktionen oder 
zum Schutz vor und zur Ab-
wehr von Bedrohungen der öf-
fentlichen Sicherheit sowie der 
freie Verkehr solcher Daten 
sind in einem eigenen EU-
Rechtsinstrument geregelt. 

 Deshalb sollte diese Verord-
nung auf Verarbeitungstätig-
keiten dieser Art keine An-
wendung finden. Personenbe-
zogene Daten, die von Behör-
den nach dieser Verordnung 
verarbeitet werden, sollten je-
doch, wenn sie zum Zwecke 
der Verhütung, Untersuchung, 
Aufdeckung oder Verfolgung 
von Straftaten oder der Voll-
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(Richtlinie XX/YYYY) unterlie-
gen. 

streckung strafrechtlicher 
Sanktionen verwendet wer-
den, dem spezifischeren EU-
Instrument (Richtlinie 
XX/YYYY) unterliegen. Die 
Mitgliedstaaten können die 
zuständigen Behörden im Sin-
ne der Richtlinie XX/YYY mit 
anderen Aufgaben betrauen, 
die nicht zwangsläufig für die 
Zwecke der Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder 
des Schutzes vor und der Ab-
wehr von Bedrohungen der öf-
fentlichen Sicherheit ausge-
führt werden, so dass die Ver-
arbeitung von personenbezo-
genen Daten für diese ande-
ren Zwecke insoweit in den 
Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fällt, als sie in den 
Geltungsbereich des Unions-
rechts fällt. 

 In Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch diese Behörden für 
Zwecke, die in den Anwen-
dungsbereich der Daten-
schutz-Grundverordnung fal-
len, können die Mitgliedstaa-
ten spezifischere Bestimmun-
gen beibehalten oder einfüh-
ren, um die Anwendung der 
Vorschriften der Datenschutz-
Grundverordnung anzupas-
sen. In den betreffenden Best-
immungen können die Aufla-
gen für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch 
diese zuständigen Behörden 
für jene anderen Zwecke prä-
ziser festgelegt werden, wobei 
der verfassungsmäßigen, or-
ganisatorischen und administ-
rativen Struktur des betreffen-
den Mitgliedstaats Rechnung 
zu tragen ist. 

 Soweit die Verordnung für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch (...) private 
Einrichtungen gilt, sollte sie 
vorsehen, dass die Mitglied-
staaten einige Pflichten und 
Rechte unter bestimmten Vo-
raussetzungen beschränken 
können, wenn dies in einer 
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demokratischen Gesellschaft 
für den Schutz bestimmter 
wichtiger Interessen, wozu 
auch die öffentliche Sicherheit 
und die Verhütung, Untersu-
chung, Aufdeckung, und Ver-
folgung von Straftaten zählen, 
notwendig und verhältnismä-
ßig ist. Dies ist beispielsweise 
für die Bekämpfung der Geld-
wäsche oder die Arbeit krimi-
naltechnischer Labors von 
Bedeutung. 

  16a) Die Verordnung gilt zwar 
auch für die Tätigkeiten der 
Gerichte und anderer Justiz-
behörden, doch könnte im 
Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten festgelegt 
werden, wie die Verarbei-
tungsvorgänge und Verarbei-
tungsverfahren bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten durch Gerichte und an-
dere Justizbehörden im Ein-
zelnen auszusehen haben. 
Damit die Unabhängigkeit der 
Justiz bei der Ausübung ihrer 
gerichtlichen Aufgaben ein-
schließlich ihrer Beschlussfas-
sung unangetastet bleibt, soll-
ten die Aufsichtsbehörden 
nicht für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch 
Gerichte in ihrer gerichtlichen 
Eigenschaft zuständig sein. 
Mit der Aufsicht über diese Da-
tenverarbeitungsvorgänge 
können besondere Stellen im 
Justizsystem des Mitglied-
staats betraut werden, die ins-
besondere die Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verord-
nung kontrollieren, die Sensi-
bilisierung von Richtern und 
Staatsanwälten für ihre Pflich-
ten aus dieser Verordnung 
fördern und Beschwerden in 
Bezug auf eine derartige Da-
tenverarbeitung bearbeiten 
sollten. 

17. Die vorliegende Verordnung 
sollte die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 zur Verant-

 17. Die Richtlinie 2000/31/EG gilt 
nicht für Dienste der Informati-
onsgesellschaft betreffende 
Fragen, die von der vorliegen-
den Verordnung erfasst wer-
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wortlichkeit von Anbietern rei-
ner Vermittlungsdienste nicht 
berühren. 

den. Diese Richtlinie soll dazu 
beitragen, dass der Binnen-
markt einwandfrei funktioniert, 
indem sie den freien Verkehr 
von Diensten der Informati-
onsgesellschaft zwischen den 
Mitgliedstaaten sicherstellt. Ih-
re Anwendung sollte durch die 
vorliegende Verordnung nicht 
beeinträchtigt werden. Die vor-
liegende Verordnung sollte 
daher die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 zur Verant-
wortlichkeit von Anbietern rei-
ner Vermittlungsdienste nicht 
berühren. 

18. Diese Verordnung ermöglicht 
es, dass bei der Anwendung 
ihrer Vorschriften der Grund-
satz des Zugangs der Öffent-
lichkeit zu amtlichen Doku-
menten berücksichtigt wird. 

18. Diese Verordnung ermöglicht 
es, dass bei der Anwendung 
ihrer Vorschriften der Grund-
satz des Zugangs der Öffent-
lichkeit zu amtlichen Doku-
menten berücksichtigt wird. 
Persönliche Daten in Doku-
menten, die sich im Besitz 
einer Behörde oder öffentli-
chen Einrichtung befinden, 
können von dieser Behörde 
oder Einrichtung gemäß 
unionsrechtlichen oder mit-
gliedstaatlichen Vorschrif-
ten über den Zugang der Öf-
fentlichkeit zu amtlichen 
Dokumenten offen gelegt 
werden, die das Recht auf 
Schutz der personenbezo-
genen Daten mit dem Recht 
der Öffentlichkeit auf Zu-
gang zu amtlichen Doku-
menten in Einklang bringen 
und einen fairen Ausgleich 
der verschiedenen beste-
henden Interessen schaffen.  

18. (…) 

19. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Nieder-
lassungeines für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in 
der Union sollte gemäß dieser 
Verordnung erfolgen, gleich, 
ob die Verarbeitung in oder 
außerhalb der Union stattfin-
det. Eine Niederlassung setzt 
die effektive und tatsächliche 

 19. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Nieder-
lassung eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in 
der Union sollte gemäß dieser 
Verordnung erfolgen, gleich, 
ob die Verarbeitung in oder 
außerhalb der Union stattfin-
det. Eine Niederlassung setzt 
die effektive und tatsächliche 
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Ausübung einer Tätigkeit 
durch eine feste Einrichtung 
voraus. Die Rechtsform einer 
solchen Einrichtung, gleich, ob 
es sich um eine Zweigstelle 
oder eine Tochtergesellschaft 
mit eigener Rechtspersönlich-
keit handelt, ist dabei uner-
heblich. 

Ausübung einer Tätigkeit 
durch eine feste Einrichtung 
voraus. Die Rechtsform einer 
solchen Einrichtung, gleich, ob 
es sich um eine Zweigstelle 
oder eine Tochtergesellschaft 
mit eigener Rechtspersönlich-
keit handelt, ist dabei uner-
heblich. 

20. Um sicherzugehen, dass 
Personen nicht des Schutzes 
beraubt werden, auf den sie 
nach dieser Verordnung ein 
Anrecht haben, sollte die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union an-
sässigen betroffenen Perso-
nen durch einen nicht in der 
Union niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen dieser Verordnung un-
terliegen, wenn die Verarbei-
tung dazu dient, diesen Per-
sonen Produkte und Dienst-
leistungen anzubieten oder 
das Verhalten dieser Perso-
nen zu beobachten. 

20. Um sicherzugehen, dass 
Personen nicht des Schutzes 
beraubt werden, auf den sie 
nach dieser Verordnung ein 
Anrecht haben, sollte die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union an-
sässigen betroffenen Perso-
nen durch einen nicht in der 
Union niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen dieser Verordnung un-
terliegen, wenn die Verarbei-
tung dazu dient, diesen Per-
sonen Produkte und Dienst-
leistungen gegen Entgelt o-
der unentgeltlich  anzubieten 
oder diese  Personen zu be-
obachten. Um festzustellen, 
ob dieser für die Verarbeitung 
Verantwortliche diesen be-
troffenen Personen in der 
Union Waren oder Dienstleis-
tungen anbietet, sollte geprüft 
werden, ob er offensichtlich 
beabsichtigt, in einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten der 
Union ansässigen betroffenen 
Personen Dienstleistungen 
anzubieten. 

20. Damit einer Person der ge-
mäß dieser Verordnung ge-
währleistete Schutz nicht vor-
enthalten wird, sollte die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von in der Union ansäs-
sigen betroffenen Personen 
durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
dieser Verordnung unterlie-
gen, wenn die Verarbeitung 
dazu dient, diesen Personen 
gegen Entgelt oder unentgelt-
lich Waren oder Dienstleistun-
gen in der Union anzubieten. 
Um festzustellen, ob ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher 
diesen betroffenen Personen 
in der Union Waren oder 
Dienstleistungen anbietet, soll-
te geprüft werden, ob er offen-
sichtlich beabsichtigt, Ge-
schäfte mit in einem oder meh-
reren Mitgliedstaaten der Uni-
on ansässigen betroffenen 
Personen zu tätigen. Während 
die bloße Zugänglichkeit der 
Website eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in 
der Union oder einer E-Mail-
Adresse oder anderer Kon-
taktdaten oder die Verwen-
dung einer Sprache, die in 
dem Drittland, in dem der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che niedergelassen ist, allge-
mein gebräuchlich ist, hierfür 
kein ausreichender Anhalts-
punkt ist, können andere Fak-
toren wie die Verwendung ei-
ner Sprache oder Währung, 
die in einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten gebräuchlich 
ist, in Verbindung mit der Mög-
lichkeit, Waren und Dienst-
leistungen in dieser anderen 
Sprache zu bestellen, 
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und/oder die Erwähnung von 
in der Union ansässigen Kun-
den oder Nutzern darauf hin-
deuten, dass der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche be-
absichtigt, diesen betroffenen 
Personen in der Union Waren 
oder Dienstleistungen anzu-
bieten. 

21. Ob eine Verarbeitungstätig-
keit der Beobachtung des 
Verhaltens von Personen gilt, 
sollte daran festgemacht wer-
den, ob ihre Internetaktivitäten 
mit Hilfe von Datenverarbei-
tungstechniken nachvollzogen 
werden, durch die einer Per-
son ein Profil zugeordnet wird, 
das die Grundlage für sie be-
treffende Entscheidungen bil-
det oder anhand dessen ihre 
persönliche Vorlieben, Ver-
haltensweisen oder Gepflo-
genheiten analysiert oder vo-
rausgesagt werden sollen. 

21. Ob eine Verarbeitungstätig-
keit der Überwachung  von 
Personen gilt, sollte daran 
festgemacht werden, ob sie – 
unabhängig von dem Ur-
sprung der Daten und un-
abhängig davon, ob andere 
Daten, einschließlich Daten 
aus öffentlichen Registern 
und Bekanntmachungen in 
der Union, die von außer-
halb der Union zugänglich 
sind, einschließlich  mit der 
Absicht der Verwendung, 
oder der möglichen nach-
folgenden Verwendung über 
sie erhoben werden – mit  
Hilfe von Datenverarbei-
tungstechniken verfolgt  wer-
den, durch die einer Person 
ein Profil zugeordnet wird, das 
insbesondere  die Grundlage 
für sie betreffende Entschei-
dungen bildet oder anhand 
dessen ihre persönliche Vor-
lieben, Verhaltensweisen oder 
Gepflogenheiten analysiert 
oder vorausgesagt werden 
sollen. 

21. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten von in der 
Union ansässigen betroffenen 
Personen durch einen nicht in 
der Union niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen sollte auch dann 
dieser Verordnung unterlie-
gen, wenn sie dazu dient, das 
Verhalten dieser Personen in 
der Europäischen Union zu 
beobachten. Ob eine Verar-
beitungstätigkeit der Be-
obachtung des Verhaltens von 
betroffenen Personen gilt, soll-
te daran festgemacht werden, 
ob ihre Internetaktivitäten mit 
Hilfe von Datenverarbei-
tungstechniken nachvollzogen 
werden, durch die von einer 
Person ein Profil erstellt wird, 
das insbesondere die Grund-
lage für sie betreffende Ent-
scheidungen bildet oder an-
hand dessen ihre persönlichen 
Vorlieben, Verhaltensweisen 
oder Gepflogenheiten analy-
siert oder vorausgesagt wer-
den sollen. 

22. Ist nach internationalem 
Recht das innerstaatliche 
Recht eines Mitgliedstaats 
anwendbar, z. B. in einer dip-
lomatischen oder konsulari-
schen Vertretung eines Mit-
gliedstaats, sollte die Verord-
nung auch auf einen nicht in 
der EU niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen Anwendung finden. 

 22. Ist nach internationalem 
Recht das innerstaatliche 
Recht eines Mitgliedstaats 
anwendbar, z.B. in einer dip-
lomatischen oder konsulari-
schen Vertretung eines Mit-
gliedstaats, so sollte die Ver-
ordnung auch auf einen nicht 
in der EU niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen Anwendung finden. 

23. Die Schutzprinzipien sollten 
für alle Informationen gelten, 
die sich auf eine bestimmte 
oder bestimmbare Person be-
ziehen.Um festzustellen, ob 
eine Person bestimmbar ist, 

23. Die Grundsätze des Daten-
schutzes  sollten für alle In-
formationen gelten, die sich 
auf eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche  Person 
beziehen. Um festzustellen, 

23. Die Grundsätze des Daten-
schutzes sollten für alle Infor-
mationen gelten, die sich auf 
eine bestimmte oder bestimm-
bare natürliche Person bezie-
hen. Daten einschließlich 
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sind alle Mittel zu berücksich-
tigen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einer anderen Person 
nach allgemeinem Ermessen 
aller Voraussicht nach zur 
Identifizierung der Person ge-
nutzt werden. Die Grundsätze 
des Datenschutzes sollten 
nicht für Daten gelten, die in 
einer Weise anonymisiert 
worden sind, dass die be-
troffene Person nicht mehr 
identifiziert werden kann. 

ob eine Person bestimmbar 
ist, sollten  alle Mittel berück-
sichtigt werden , die von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder einer anderen 
Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht 
nach zum unmittelbaren o-
der mittelbaren Identifizie-
ren oder Herausgreifen der 
Person genutzt werden. Bei 
der Prüfung der Frage, ob 
Mittel nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht 
nach  zur Identifizierung der 
Person genutzt werden, soll-
ten alle objektiven Faktoren, 
wie die Kosten der Identifi-
zierung und der dafür erfor-
derliche Zeitaufwand, her-
angezogen werden, wobei 
sowohl die zum Zeitpunkt 
der Verarbeitung verfügbare 
Technologie als auch die 
technologische Entwicklung 
zu berücksichtigen sind . Die 
Grundsätze des Datenschut-
zes sollten daher  nicht für 
anonyme  Daten gelten, d. h. 
für Daten,  die sich  nicht auf 
eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Per-
son beziehen . Die Verord-
nung betrifft daher nicht die 
Verarbeitung solcher ano-
nymen Daten, auch wenn 
sie für statistische und For-
schungszwecke verwendet 
werden.  

pseudonymisierter Daten, die 
durch Heranziehung zusätzli-
cher Informationen einer na-
türlichen Person zugeordnet 
werden könnten, sollten als In-
formationen über eine be-
stimmbare natürliche Person 
betrachtet werden. Um festzu-
stellen, ob eine Person be-
stimmbar ist, sind alle Mittel zu 
berücksichtigen, die von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder einer anderen 
Person nach allgemeinem Er-
messen aller Voraussicht nach 
genutzt werden, um die Per-
son direkt oder indirekt zu 
identifizieren. Bei Prüfung der 
Frage, ob Mittel nach allge-
meinem Ermessen aller Vo-
raussicht nach zur Identifizie-
rung der Person genutzt wer-
den, sollten alle objektiven 
Faktoren, wie die Kosten der 
Identifizierung und der dafür 
erforderliche Zeitaufwand, 
herangezogen werden, wobei 
sowohl die zum Zeitpunkt der 
Verarbeitung verfügbare 
Technologie als auch die 
technologische Entwicklung zu 
berücksichtigen sind. Die 
Grundsätze des Datenschut-
zes sollten daher nicht für 
anonyme Informationen gel-
ten, d.h. für Informationen, die 
sich nicht auf eine bestimmte 
oder bestimmbare natürliche 
Person beziehen, oder Daten, 
die in einer Weise anonymi-
siert worden sind, dass die be-
troffene Person nicht oder 
nicht mehr identifiziert werden 
kann. Diese Verordnung be-
trifft somit nicht die Verarbei-
tung solcher anonymer Daten, 
auch für statistische und für 
Forschungszwecke. . 

  23aa) Die Grundsätze des Daten-
schutzes sollten nicht für die 
Daten Verstorbener gelten. Im 
nationalen Recht eines Mit-
gliedstaats können Vorschrif-
ten über die Verarbeitung der 
Daten Verstorbener vorgese-
hen sein. 
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  23a) Die Anwendung der Pseu-
donymisierung auf personen-
bezogene Daten kann die Ri-
siken für die betroffenen Per-
sonen senken und die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Auftragsverarbeiter bei 
der Einhaltung ihrer Daten-
schutzpflichten unterstützen. 
Durch die ausdrückliche Ein-
führung der "Pseudonymisie-
rung" im verfügenden Teil die-
ser Verordnung sollen somit 
andere Datenschutzmaßnah-
men nicht ausgeschlossen 
werden. 

  23b) (…) 

  23c) Um Anreize für die Anwen-
dung der Pseudonymisierung bei 
der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu schaffen, sollten 
Pseudonymisierungsmaßnah-
men, die jedoch eine allgemeine 
Analyse ermöglichen, bei dem-
selben für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen möglich sein, wenn 
dieser die erforderlichen techni-
schen und organisatorischen 
Maßnahmen getroffen hat, um 
die Umsetzung dieser Verord-
nung zu gewährleisten, wobei 
die jeweilige Datenverarbeitung 
zu berücksichtigen und sicher-
zustellen ist, dass zusätzliche In-
formationen, mit denen die per-
sonenbezogenen Daten einer 
speziellen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, ge-
sondert aufbewahrt werden. Als 
für die Verarbeitung Verantwort-
licher, der die Daten verarbeitet, 
gelten auch befugte Personen 
bei demselben für die Verarbei-
tung Verantwortlichen. In diesem 
Fall stellt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche jedoch sicher, 
dass in den Metadaten nicht auf 
die Personen Bezug genommen 
wird, die die Pseudonymisierung 
vornehmen. 

24. Bei der Inanspruchnahme 
von Online-Diensten werden 
dem Nutzer unter Umständen 

24. Diese Verordnung sollte auf 
eine Verarbeitung ange-
wandt  werden, die Kennun-

24. Bei der Inanspruchnahme von 
Online-Diensten werden dem 
Nutzer unter Umständen Online-
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Online-Kennungen wie IP-Ad-
ressen oder Cookie-Kennun-
gen, die sein Gerät oder Soft-
ware-Anwendungen und -
Tools oder Protokolle liefern, 
zugeordnet. Dies kann Spuren 
hinterlassen, die zusammen 
mit eindeutigen Kennungen 
und anderen beim Server ein-
gehenden Informationen dazu 
benutzt werden können, um 
Profile der betroffenen Perso-
nen zu erstellen und sie zu 
identifizieren. Hieraus folgt, 
dass Kennnummern, 
Standortdaten, Online-Ken-
nungen oder sonstige Ele-
mente als solche nicht 
zwangsläufig und unter allen 
Umständen als personenbe-
zogene Daten zu betrachten 
sind. 

gen umfasst, die Geräte,  
Software-Anwendungen 
und -Tools  oder Protokolle lie-
fern, wie etwa IP-Adressen, 
Cookie-Kennungen und 
Funkfrequenzkennzeich-
nungen, es sei denn, diese 
Kennungen beziehen sich 
nicht auf eine bestimmte 
oder bestimmbare natürli-
che Person.  

Kennungen wie IP-Adressen 
oder Cookie-Kennungen, die 
sein Gerät oder Software-An-
wendungen und -Tools oder Pro-
tokolle liefern, zugeordnet. Dies 
kann Spuren hinterlassen, die in 
Kombination mit eindeutigen 
Kennungen und anderen beim 
Server eingehenden Infor-
mationen dazu benutzt werden 
können, um Profile der Personen 
zu erstellen und sie zu identifizie-
ren. Kennnummern, Standort-
daten, Online-Kennungen oder 
sonstige Elemente sollten als 
solche nicht (...) als personenbe-
zogene Daten betrachtet wer-
den, wenn mit ihnen keine Per-
son bestimmt oder bestimmbar 
gemacht wird. 

25. Die Einwilligung sollte explizit 
mittels einer geeigneten Me-
thode erfolgen, die eine ohne 
Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage 
abgegebene Willensbekun-
dung der betroffenen Person 
in Form einer Erklärung oder 
einer eindeutigen Handlung 
ermöglicht, die sicherstellt, 
dass der betreffenden Person 
bewusst ist, dass sie ihre Ein-
willigung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gibt, etwa durch Anklicken ei-
nes Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite und durch 
jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die 
betroffene Person in dem je-
weiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit 
der beabsichtigten Verarbei-
tung ihrer personenbezoge-
nen Daten signalisiert. Eine 
stillschweigende Einwilligung 
ohne Zutun der betroffenen 
Person stellt daher keine Ein-
willigung dar.Die Einwilligung 
sollte sich auf alle zu demsel-
ben Zweck oder denselben 
Zwecken vorgenommene 
Verarbeitungsvorgänge be-
ziehen. Wird die betroffene 
Person auf elektronischem 
Weg zur Einwilligung aufge-

25. Die Einwilligung sollte aus-
drücklich  mittels einer geeig-
neten Methode erfolgen, die 
eine ohne Zwang, für den 
konkreten Fall und in Kenntnis 
der Sachlage abgegebene 
Willensbekundung der be-
troffenen Person in Form einer 
Erklärung oder einer eindeuti-
gen bestätigenden  Handlung, 
die auf einer Entscheidung 
der betroffenen Person ba-
siert,  ermöglicht, die sicher-
stellt, dass der betreffenden 
Person bewusst ist, dass sie 
ihre Einwilligung in die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten gibt. Eine eindeutige 
bestätigende Handlung 
könnte  etwa das  Anklicken 
eines Kästchens beim Besuch 
einer Internetseite oder  jede 
sonstige Erklärung oder Ver-
haltensweise sein , mit der die 
betroffene Person in dem je-
weiligen Kontext klar und 
deutlich ihr Einverständnis mit 
der beabsichtigten Verarbei-
tung ihrer personenbezoge-
nen Daten signalisiert. 
Schweigen, die bloße Nut-
zung eines Dienstes oder 
Untätigkeit sollten  daher 
keine Einwilligung darstellen . 
Die Einwilligung sollte sich auf 
alle zu demselben Zweck oder 

25. Die Einwilligung sollte eindeutig 
auf beliebige geeignete Weise 
erfolgen, die eine ohne Zwang, 
für den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage abgege-
bene Willensbekundung der be-
troffenen Person in Form einer 
schriftlichen, auch elektroni-
schen, oder mündlichen Erklä-
rung oder, wenn aufgrund be-
sonderer Umstände erforderlich, 
in Form einer anderen eindeuti-
gen Handlung ermöglicht, mit 
der diese Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbei-
tung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten einver-
standen ist. Dies könnte etwa 
durch Anklicken eines Käst-
chens beim Besuch einer Inter-
netseite geschehen oder durch 
jede sonstige Erklärung oder 
Verhaltensweise, mit der die be-
troffene Person in dem jeweili-
gen Kontext eindeutig ihr Einver-
ständnis mit der beabsichtigten 
Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten signalisiert. Ein 
stillschweigendes Einverständnis 
ohne Zutun der betroffenen Per-
son sollte daher keine Einwilli-
gung darstellen. Soweit tech-
nisch machbar und wirksam, 
kann die Einwilligung der be-
troffenen Person durch die Be-
nutzung der entsprechenden 
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fordert, muss die Aufforderung 
in klarer und knapper Form 
und ohne unnötige Unterbre-
chung des Dienstes, in des-
sen Bereitstellung eingewilligt 
wird, erfolgen. 

denselben Zwecken vorge-
nommene Verarbeitungsvor-
gänge beziehen. Wird die be-
troffene Person auf elektroni-
schem Weg zur Einwilligung 
aufgefordert, muss die Auffor-
derung in klarer und knapper 
Form und ohne unnötige Un-
terbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung einge-
willigt wird, erfolgen. 

Einstellungen eines Browsers 
oder einer anderen Anwendung 
erfolgen. In diesen Fällen ist es 
ausreichend, wenn die be-
troffene Person zu Beginn des 
Nutzungsvorgangs die Informa-
tionen erhält, die für eine ohne 
Zwang und in Kenntnis der 
Sachlage erteilte Einwilligung für 
den konkreten Fall erforderlich 
sind. (…). Die Einwilligung sollte 
sich auf alle zu demselben 
Zweck oder denselben Zwecken 
vorgenommenen Verarbeitungs-
vorgänge beziehen. Wenn die 
Verarbeitung mehreren Zwecken 
dient, sollte für sämtliche Verar-
beitungszwecke eine eindeutige 
Einwilligung gegeben werden. 
Wird die betroffene Person auf 
elektronischem Weg zur Einwilli-
gung aufgefordert, so muss die 
Aufforderung in klarer und knap-
per Form und ohne unnötige Un-
terbrechung des Dienstes, in 
dessen Bereitstellung eingewilligt 
wird, erfolgen. 

  25a) Als genetische Daten sollten 
personenbezogene Daten 
über die ererbten oder erwor-
benen genetischen Merkmale 
eines Menschen gelten, die 
aus der Analyse einer biologi-
schen Probe des betreffenden 
Menschen, insbesondere 
durch DNA- oder RNA-Ana-
lyse oder Analyse eines ande-
ren Elements, durch die ent-
sprechende Informationen er-
langt werden können, gewon-
nen werden. 

  25aa) Oftmals kann der Zweck 
der Datenverarbeitung für wis-
senschaftliche Zwecke zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung 
nicht vollständig angegeben 
werden. Daher sollten be-
troffene Personen ihre Einwil-
ligung für bestimmte Bereiche 
wissenschaftlicher Forschung 
geben können, wenn aner-
kannte ethische Standards für 
die wissenschaftliche For-
schung eingehalten werden. 
Unter der Voraussetzung, 
dass dies keinen unverhält-
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nismäßigen Aufwand im Hin-
blick auf den Schutzzweck mit 
sich bringt, sollten die be-
troffenen Personen Gelegen-
heit erhalten, ihre Einwilligung 
nur für bestimme Forschungs-
bereiche oder Teile von For-
schungsprojekten in dem vom 
verfolgten Zweck zugelasse-
nen Maße zu erteilen. 

26. Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten alle 
Daten gezählt werden, die 
sich auf den Gesundheitszu-
stand eines von der Verar-
beitung Betroffenen beziehen, 
außerdem Informationen über 
die Vormerkung der betreffen-
den Person zur Erbringung 
medizinischer Leistungen, 
Angaben über Zahlungen oder 
die Berechtigung zum Emp-
fang medizinischer Dienst-
leistungen, Nummern, Sym-
bole oder Kennzeichen, die 
einer bestimmten Person zu-
geteilt wurden, um diese für 
medizinische Zwecke eindeu-
tig zu identifizieren, jede Art 
von Informationen über die 
betreffende Person, die im 
Rahmen der Erbringung von 
medizinischen Dienstleis-
tungenerhoben wurden, In-
formationen, die von der Prü-
fung oder Untersuchung eines 
Körperteils oder einer körper-
eigenen Substanz, darunter 
biologischer Proben, abgelei-
tet wurden, die Identifizierung 
einer Person als Erbringer ei-
ner Gesundheitsleistung für 
die betroffene Person sowie 
Informationen etwa über 
Krankheiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkran-
kungen, klinische Behandlun-
gen oder den physiologischen 
oder biomedizinischen Zu-
stand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft 
der Daten, gleich, ob sie von 
einem Arztoder sonstigem 
medizinischen Personal, ei-
nem Krankenhaus, einem 
medizinischen Gerät oder ei-
nem In-Vitro-Diagnose-Test 

 26. Zu den personenbezogenen 
Gesundheitsdaten sollten (...) 
Daten zählen, die sich auf den 
Gesundheitszustand einer be-
troffenen Person beziehen und 
aus denen Informationen über 
die bisherige, derzeitige und 
künftige körperliche oder geis-
tige Gesundheit der betroffe-
nen Person hervorgehen; da-
zu gehören auch Informati-
onen über die Vormerkung der 
Person zur Erbringung medizi-
nischer Leistungen, (...) Num-
mern, Symbole oder Kennzei-
chen, die einer bestimmten 
Person zugeteilt wurden, um 
diese für medizinische Zwecke 
eindeutig zu identifizieren, (...) 
Informationen, die von der 
Prüfung oder Untersuchung 
eines Körperteils oder einer 
körpereigenen Substanz, ein-
schließlich genetischer Daten 
und biologischer Proben, ab-
geleitet wurden, sowie Infor-
mationen etwa über Krank-
heiten, Behinderungen, 
Krankheitsrisiken, Vorerkran-
kungen, klinische Behandlun-
gen oder den physiologischen 
oder biomedizinischen Zu-
stand der betroffenen Person 
unabhängig von der Herkunft 
der Daten, ob sie nun von ei-
nem Arzt oder sonstigem me-
dizinischen Personal, einem 
Krankenhaus, einem medizini-
schen Gerät oder einem In-
Vitro-Diagnose-Test stammen. 
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stammen. 

27. Zur Bestimmung der Haupt-
niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
in der Union sollten objektive 
Kriterien herangezogen wer-
den; ein Kriterium sollte dabei 
die effektive und tatsächliche 
Ausübung von Management-
tätigkeiten durch eine feste 
Einrichtung sein, in deren 
Rahmen die Grundsatzent-
scheidungen zur Festlegung 
der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung ge-
troffen werden. Dabei sollte 
nicht ausschlaggebend sein, 
ob die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten tat-
sächlich an diesem Ort aus-
geführt wird; das Vorhanden-
sein und die Verwendung 
technischer Mittel und Verfah-
ren zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten begrün-
detan sich noch keine Haupt-
niederlassung und ist daher 
kein ausschlaggebender Fak-
tor für das Bestehen einer sol-
chen Niederlassung. Die 
Hauptniederlassung des Auf-
tragsverarbeiters sollte der Ort 
sein, an dem sich seine 
Hauptverwaltung in der Union 
befindet. 

 27. Die Hauptniederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in der Union sollte 
der Ort seiner Hauptverwal-
tung in der Union sein, es sei 
denn, dass Entscheidungen 
über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer anderen 
Niederlassung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen in 
der Union getroffen werden. In 
diesem Fall sollte die letztge-
nannte als Hauptniederlas-
sung gelten. Zur Bestimmung 
der Hauptniederlassung eines 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in der Union sollten 
objektive Kriterien herangezo-
gen werden; ein Kriterium soll-
te dabei die effektive und tat-
sächliche Ausübung von Ma-
nagementtätigkeiten durch ei-
ne feste Einrichtung sein, in 
deren Rahmen die Grundsatz-
entscheidungen zur Festle-
gung der Zwecke (...) und Mit-
tel der Verarbeitung getroffen 
werden. Dabei sollte nicht 
ausschlaggebend sein, ob die 
Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten tat-
sächlich an diesem Ort aus-
geführt wird; das Vorhanden-
sein und die Verwendung 
technischer Mittel und Verfah-
ren zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten oder 
Verarbeitungstätigkeiten be-
gründen an sich noch keine 
Hauptniederlassung und sind 
daher kein ausschlaggebender 
Faktor für das Bestehen einer 
solchen Niederlassung. Die 
Hauptniederlassung des Auf-
tragsverarbeiters sollte der Ort 
sein, an dem der Auftragsver-
arbeiter seine Hauptverwal-
tung in der Union hat, oder – 
wenn er keine Hauptverwal-
tung in der Union hat – der 
Ort, an dem die wesentlichen 
Verarbeitungstätigkeiten in der 
Union stattfinden. Sind sowohl 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche als auch der Auf-
tragsverarbeiter betroffen, so 
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sollte die Aufsichtsbehörde 
des Mitgliedstaats, in dem der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche seine Hauptnieder-
lassung hat, die zuständige 
federführende Aufsichtsbe-
hörde bleiben, doch sollte die 
Aufsichtsbehörde des Auf-
tragsverarbeiters als be-
troffene Aufsichtsbehörde be-
trachtet werden und sich an 
dem in dieser Verordnung vor-
gesehenen Verfahren der Zu-
sammenarbeit beteiligen. Auf 
jeden Fall sollten die Auf-
sichtsbehörden des Mitglied-
staats oder der Mitgliedstaa-
ten, in dem bzw. denen der 
Auftragsverarbeiter eine oder 
mehrere Niederlassungen hat, 
nicht als betroffene Aufsichts-
behörden betrachtet werden, 
wenn sich der Beschlussent-
wurf nur auf den für die Verar-
beitung Verantwortlichen be-
zieht. 

 Wird die Verarbeitung durch 
eine Unternehmensgruppe 
vorgenommen, so sollte die 
Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung verantwortli-
chen Unternehmens als 
Hauptniederlassung der Un-
ternehmensgruppe gelten, es 
sei denn, die Zwecke und Mit-
tel der Verarbeitung werden 
von einem anderen Unter-
nehmen festgelegt. 

28. Eine Unternehmensgruppe 
sollte aus einem herrschen-
den Unternehmen und den 
von diesem abhängigen Un-
ternehmen bestehen, wobei 
das herrschende Unterneh-
men dasjenige sein sollte, das 
zum Beispiel aufgrund von Ei-
gentümerschaft, finanzieller 
Beteiligung oder sonstiger 
Bestimmungen, die die Tätig-
keit des Unternehmens re-
geln, oder der Befugnis, Da-
tenschutzvorschriften einzu-
führen, einen beherrschenden 
Einfluss auf die übrigen Un-
ternehmen ausüben kann. 

 28. Eine Unternehmensgruppe 
sollte aus einem herrschenden 
Unternehmen und den von 
diesem abhängigen Unter-
nehmen bestehen, wobei das 
herrschende Unternehmen 
dasjenige sein sollte, das zum 
Beispiel aufgrund von Eigen-
tümerschaft, finanzieller Betei-
ligung oder sonstiger Bestim-
mungen, die die Tätigkeit des 
Unternehmens regeln, oder 
der Befugnis, Datenschutzvor-
schriften einzuführen, einen 
beherrschenden Einfluss auf 
die übrigen Unternehmen 
ausüben kann. Eine zentrales 
Unternehmen, das die Verar-
beitung personenbezogener 
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Daten in ihm angeschlossenen 
Unternehmen kontrolliert, bil-
det zusammen mit diesen eine 
Einheit, die als "Unterneh-
mensgruppe" behandelt wer-
den kann. 

29. Die personenbezogenen Da-
ten von Kindern müssen be-
sonderen Schutz genießen, 
da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen 
und ihrer Rechte bei der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten weniger bewusst sein 
dürften. Bei der Definition, 
wann eine Person als Kind 
gilt, sollte die Definition in der 
UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes zugrunde 
gelegt werden. 

29. Die personenbezogenen Da-
ten von Kindern müssen be-
sonderen Schutz genießen, 
da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen 
und ihrer Rechte bei der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten weniger bewusst sein 
dürften. Erfolgt die Daten-
verarbeitung mit Einwilli-
gung der betroffenen  Person 
in Bezug auf das unmittel-
bare Angebot von Waren 
oder Dienstleistungen an 
ein  Kind bis zum vollendeten 
dreizehnten Lebensjahr , 
sollte die Einwilligung hierzu 
durch die Eltern oder den 
rechtlichen Vertreter  des 
Kindes oder mit deren Zu-
stimmung erteilt  werden. 
Sind die Adressaten Kinder, 
sollte altersgerechte Spra-
che verwendet werden. An-
dere Gründe der rechtmäßi-
gen Verarbeitung, etwa 
Gründe des öffentlichen In-
teresses, sollten anwendbar 
bleiben, etwa Verarbeitung 
im Zusammenhang mit Prä-
ventions- oder Beratungs-
diensten, die unmittelbar ei-
nem Kind angeboten wer-
den.  

29. Die personenbezogenen Da-
ten von Kindern (...) müssen 
besonderen Schutz genießen, 
da Kinder sich der Risiken, 
Folgen, Vorsichtsmaßnahmen 
und ihrer Rechte bei der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten weniger bewusst sein 
dürften. (…). Dies betrifft ins-
besondere die Verwendung 
personenbezogener Daten 
von Kindern für Werbezwecke 
oder für die Erstellung von 
Persönlichkeits- oder Nutzer-
profilen und die Erhebung von 
Daten von Kindern bei der 
Nutzung von Diensten, die 
Kindern direkt angeboten wer-
den. 

30. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte ge-
genüber den betroffenen Per-
sonen nach Recht und Gesetz 
sowie nach Treu und Glauben 
und in transparenter Form er-
folgen. Insbesondere sollten 
die besonderen Zwecke, zu 
denen die Daten verarbeitet 
werden, eindeutig und recht-
mäßig sein und zum Zeitpunkt 
der Datenerfassung festste-
hen. Die erfassten Daten soll-
ten dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sowie 
auf das für die Zwecke der 

 30. Jede Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte nach 
Recht und Gesetz erfolgen. 
(…). Für die betroffenen Per-
sonen sollte erkennbar sein, 
dass sie betreffende perso-
nenbezogene Daten erhoben, 
verwendet, eingesehen oder 
anderweitig verarbeitet werden 
und in welchem Umfang die 
Daten verarbeitet werden und 
künftig noch verarbeitet wer-
den sollen. Der Grundsatz der 
Transparenz setzt voraus, 
dass alle Informationen und 
Mitteilungen zur Verarbeitung 
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Datenverarbeitung notwen-
dige Minimum beschränkt 
sein; dies heißt vor allem, 
dass nicht unverhältnismäßig 
viele Daten erfasst werden 
und die Speicherfrist auf das 
unbedingt erforderliche Min-
destmaß beschränkt bleibt. 
Personenbezogene Daten 
sollten nur verarbeitet werden 
dürfen, wenn der Zweck der 
Verarbeitung nicht durch an-
dere Mittel erreicht werden 
kann. Es sollten alle vertretba-
ren Schritte unternommen 
werden, damit unzutreffende 
oder unvollständige perso-
nenbezogene Daten gelöscht 
oder berichtigt werden. Um si-
cherzustellen, dass die Daten 
nicht länger als nötig gespei-
chert werden, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
Fristen für deren Löschung 
oder regelmäßige Überprü-
fung vorsehen. 

dieser Daten leicht zugänglich 
und verständlich und in klarer 
und einfacher Sprache abge-
fasst sind. Dies gilt insbeson-
dere für die Informationen 
über die Identität des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Zwecke der Verarbei-
tung und für sonstige Informa-
tionen, die eine faire und 
transparente Verarbeitung 
gewährleisten, bei der die be-
troffenen Personen und ihr 
Recht, eine Bestätigung und 
Mitteilung darüber zu erhalten, 
dass sie betreffende perso-
nenbezogene Daten verar-
beitet werden, geachtet wer-
den. Die betroffenen Personen 
sollten über die Risiken, Vor-
schriften, Garantien und Rech-
te im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten informiert und 
darüber aufgeklärt werden, wie 
sie ihre diesbezüglichen Rech-
te geltend machen können. 
Insbesondere sollten die be-
sonderen Zwecke, zu denen 
die Daten verarbeitet werden, 
eindeutig und rechtmäßig sein 
und zum Zeitpunkt der Daten-
erhebung feststehen. Die Da-
ten sollten für die Zwecke der 
Datenverarbeitung angemes-
sen und sachlich relevant (...) 
sein; dies heißt insbesondere, 
dass nicht unverhältnismäßig 
viele Daten erfasst werden 
und die Speicherfrist auf das 
unbedingt erforderliche Min-
destmaß beschränkt bleibt. 
(…). Personenbezogene Da-
ten sollten nur verarbeitet wer-
den dürfen, wenn der Zweck 
der Verarbeitung nicht in zu-
mutbarer Weise durch andere 
Mittel erreicht werden kann. 
Um sicherzustellen, dass die 
Daten nicht länger als nötig 
gespeichert werden, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche Fristen für ihre Lö-
schung oder regelmäßige 
Überprüfung vorsehen. 

 Es sollten alle vertretbaren 
Schritte unternommen werden, 
damit unzutreffende oder un-
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vollständige personenbezo-
gene Daten gelöscht oder be-
richtigt werden. Personenbe-
zogene Daten sollten so ver-
arbeitet werden, dass ihre Si-
cherheit und Vertraulichkeit 
hinreichend gewährleistet ist, 
wozu auch gehört, dass Un-
befugte keinen Zugang zu den 
Daten haben und weder die 
Daten noch die Geräte, mit 
denen diese verarbeitet wer-
den, benutzen können. 

31. Damit die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, müssen per-
sonenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person oder auf einer sonsti-
gen zulässigen Rechtsgrund-
lage verarbeitet werden, die 
sich aus dieser Verordnung 
oder – wann immer in dieser 
Verordnung darauf Bezug ge-
nommen wird – aus dem 
sonstigen Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten 
ergibt. 

31. Damit die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, müssen per-
sonenbezogene Daten mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person oder auf einer sonsti-
gen zulässigen Rechtsgrund-
lage verarbeitet werden, die 
sich aus dieser Verordnung 
oder – wann immer in dieser 
Verordnung darauf Bezug ge-
nommen wird – aus dem 
sonstigen Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaaten 
ergibt. Bei Kindern oder 
nicht geschäftsfähigen Per-
sonen sollte das Unions-
recht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten die Voraus-
setzungen für die Einwilli-
gung oder die Zustimmung 
zur Einwilligung dieser Per-
son regeln.  

31. Damit die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, müssen perso-
nenbezogene Daten mit Ein-
willigung der betroffenen Per-
son oder auf einer sonstigen 
zulässigen Rechtsgrundlage 
verarbeitet werden, die sich 
aus dieser Verordnung oder – 
wann immer in dieser Verord-
nung darauf Bezug genom-
men wird – aus dem sonstigen 
Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten ergibt, so 
unter anderem auf der Grund-
lage, dass sie zur Erfüllung der 
rechtlichen Verpflichtung, der 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt, oder 
zur Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder für die 
Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen, die auf Antrag 
der betroffenen Person erfol-
gen, erforderlich ist. 

  31a) Wann immer sich diese Ver-
ordnung auf eine Rechts-
grundlage oder eine Legisla-
tivmaßnahme bezieht, erfor-
dert dies nicht notwendiger-
weise einen von einem Parla-
ment angenommenen Ge-
setzgebungsakt; davon unbe-
rührt bleiben Anforderungen 
gemäß der Verfassungsord-
nung des betreffenden Mit-
gliedstaats; die entsprechen-
den Rechtsgrundlagen oder 
Legislativmaßnahmen sollten 
jedoch klar und präzise sein 
und ihre Anwendung sollte für 
diejenigen, die ihnen unterlie-
gen, vorhersehbar sein, wie in 
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der Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europäischen 
Union und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschen-
rechte gefordert. 

32. Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person, sollte die Beweislast, 
dass die betroffene Person ih-
re Einwilligung zu dem Ver-
arbeitungsvorgang gegeben 
hat, bei dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen liegen. 
Vor allem bei Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in an-
derem Zusammenhang sollten 
Vorkehrungen getroffen wer-
den, die sicherstellen, dass 
die betroffene Person weiß, 
dass und wozu sie ihre Einwil-
ligung erteilt. 

32. Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person, sollte die Beweislast, 
dass die betroffene Person ih-
re Einwilligung zu dem Ver-
arbeitungsvorgang gegeben 
hat, bei dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen liegen. 
Vor allem bei Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in an-
derem Zusammenhang sollten 
Vorkehrungen getroffen wer-
den, die sicherstellen, dass 
die betroffene Person weiß, 
dass und wozu sie ihre Einwil-
ligung erteilt. Um den Grund-
satz der Datenminimierung 
einzuhalten, sollte die Be-
weislast nicht so verstan-
den werden, dass sie die 
positive Identifizierung der 
betroffenen Personen erfor-
dert, es sei denn, diese ist 
notwendig.  In Anlehnung an 
die Regelungen des Zivil-
rechts (z. B. Richtlinie 
93/13/EWG1) sollten Daten-
schutzregelungen so klar 
und transparent wie mög-
lich sein. Sie sollten keine 
verborgenen oder nachteili-
gen Klauseln enthalten. In 
die Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten Dritter 
kann nicht eingewilligt wer-
den.  

32) Erfolgt die Verarbeitung mit 
Einwilligung der betroffenen 
Person, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche be-
weisen können, dass die be-
troffene Person ihre Einwilli-
gung zu dem Verarbeitungs-
vorgang gegeben hat. Insbe-
sondere bei Abgabe einer 
schriftlichen Erklärung in ande-
rem Zusammenhang sollten 
Vorkehrungen getroffen wer-
den, die sicherstellen, dass die 
betroffene Person weiß, dass 
und wozu sie ihre Einwilligung 
erteilt. Eine vom für die Verar-
beitung Verantwortlichen vor-
formulierte Einwilligungserklä-
rung sollte in verständlicher 
und leicht zugänglicher Form 
in einer klaren und einfachen 
Sprache zur Verfügung ge-
stellt werden; der Inhalt der 
Erklärung sollte im Gesamt-
kontext nicht unüblich sein. 
Damit sie in Kenntnis der 
Sachlage ihre Einwilligung ge-
ben kann, sollte die betroffene 
Person mindestens wissen, 
wer der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ist und für 
welche Zwecke ihre perso-
nenbezogenen Daten verar-
beitet werden sollen; es sollte 
nur dann davon ausgegangen 
werden, dass sie ihre Einwilli-
gung ohne Zwang gegeben 
hat, wenn sie eine echte Wahl-
freiheit hat und somit in der 
Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzu-
ziehen, ohne dadurch Nach-
teile zu erleiden. 

33. Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang er-
folgt, sollte klargestellt wer-
den, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grund-
lage für die Verarbeitung lie-
fert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfrei-

33. Um sicherzugehen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang er-
folgt, sollte klargestellt wer-
den, dass die Einwilligung 
keine rechtswirksame Grund-
lage für die Verarbeitung lie-
fert, wenn die betreffende 
Person keine echte Wahlfrei-

33. (…) 
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heit hat und somit nicht in der 
Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzuzie-
hen, ohne dadurch Nachteile 
zu erleiden. 

heit hat und somit nicht in der 
Lage ist, die Einwilligung zu 
verweigern oder zurückzuzie-
hen, ohne dadurch Nachteile 
zu erleiden. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn 
es sich bei dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde handelt, 
die aufgrund ihrer einschlä-
gigen hoheitlichen Befug-
nisse eine Verpflichtung 
auferlegen kann und die 
Einwilligung deshalb nicht 
als ohne Zwang abgegeben 
gelten kann. Die Verwen-
dung von Voreinstellungen, 
die die betroffene Person 
verändern muss, um der 
Verarbeitung zu widerspre-
chen, wie etwa standardmä-
ßig angekreuzte Kästchen, 
drückt keine freie Einwilli-
gung aus. Die Einwilligung 
für die Verarbeitung zusätz-
licher personenbezogener 
Daten, die für die Bereit-
stellung von Dienstleistun-
gen nicht notwendig sind, 
sollten für die Verwendung 
dieser Dienstleistungen 
nicht verlangt werden. Wird 
die Einwilligung widerrufen, 
so kann dies zur Beendi-
gung oder Nichterbringung 
einer Dienstleistung führen, 
die von den personenbezo-
genen Daten abhängig ist. 
Kann nicht eindeutig fest-
gestellt werden, ob der be-
absichtigte Zweck noch be-
steht, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche in 
regelmäßigen Abständen 
die betroffene Person über 
die Verarbeitung unterrich-
ten und eine erneute Bestä-
tigung ihrer Einwilligung 
verlangen.  

34. Die Einwilligung liefert keine 
rechtliche Handhabe für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, wenn zwischen 
der Position der betroffenen 
Person und des für die Verar-
beitung Verantwortlichen ein 
klares Ungleichgewicht be-
steht. Dies ist vor allem dann 

34. Entfällt  34. Um sicherzustellen, dass die 
Einwilligung ohne Zwang erfolgt 
ist, sollte diese in besonderen 
Fällen, wenn zwischen der be-
troffenen Person und dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
ein klares Ungleichgewicht be-
steht und es deshalb in Anbe-
tracht aller Umstände in dem 
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der Fall, wenn sich die be-
troffene Person in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen befindet, zum Bei-
spiel dann, wenn personenbe-
zogene Daten von Arbeitneh-
mern durch den Arbeitgeber 
im Rahmen von Beschäfti-
gungsverhältnissen verarbei-
tet werden. Handelt es sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine Be-
hörde, bestünde ein Ungleich-
gewicht nur bei Verarbei-
tungsvorgängen, bei denen 
die Behörde aufgrund ihrer 
jeweiligen obrigkeitlichen Be-
fugnisse eine Verpflichtung 
auferlegen kann und deshalb 
die Einwilligung nicht als ohne 
Zwang abgegeben gelten 
kann, wobei die Interessen 
der betroffenen Person zu be-
rücksichtigen sind. 

speziellen Fall unwahrscheinlich 
ist, dass die Einwilligung ohne 
Zwang gegeben wurde, keine 
rechtliche Handhabe liefern. Die 
Einwilligung gilt nicht als ohne 
Zwang erteilt, wenn zu verschie-
denen Datenverarbeitungsvor-
gängen nicht gesondert eine 
Einwilligung erteilt werden kann, 
obwohl dies im Einzelfall ange-
bracht ist, oder wenn die Erfül-
lung eines Vertrags von der Ein-
willigung abhängig gemacht 
wird, obwohl dies für diese Er-
füllung nicht erforderlich ist, und 
der betroffenen Person ein ande-
rer Zugang zu gleichwertigen 
vertraglichen Leistungen ohne 
Einwilligung nicht in zumutbarer 
Weise möglich ist. 

35. Die Verarbeitung von Daten 
sollte rechtmäßig sein, wenn 
sie für die Erfüllung oder den 
geplanten Abschluss eines 
Vertrags erforderlich ist. 

 35. Die Verarbeitung von Daten soll-
te rechtmäßig sein, wenn sie für 
die Erfüllung oder den geplanten 
Abschluss eines Vertrags erfor-
derlich ist. 

  35a) Diese Verordnung enthält all-
gemeine Vorschriften über den 
Datenschutz und sieht vor, dass 
in besonderen Fällen die Mit-
gliedstaaten auch befugt sind, 
einzelstaatliche Vorschriften über 
den Datenschutz zu erlassen. 
Die Verordnung schließt daher 
nicht Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten aus, in denen die 
Umstände spezifischer Verar-
beitungssituationen festgelegt 
werden, einschließlich einer ge-
naueren Bestimmung der Vo-
raussetzungen, unter denen die 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten rechtmäßig ist. Das 
nationale Recht kann auch spe-
zielle Verarbeitungsbedingungen 
für spezifische Sektoren und für 
die Verarbeitung spezieller Ka-
tegorien von Daten vorsehen. 

36. Erfolgt die Verarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen aufgrund einer 

36. Erfolgt die Verarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen aufgrund einer 

37. Erfolgt die Verarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen aufgrund einer ihm 
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ihm obliegenden gesetzlichen 
Verpflichtung oder ist die Ver-
arbeitung zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe im öffentlichen 
Interesse oder in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erforder-
lich, muss hierfür eine 
Rechtsgrundlage im Unions-
recht oder im nationalen 
Recht bestehen, die im Falle 
einer Beschneidung von 
Rechten und Freiheiten den 
Anforderungen der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union genügt. Desglei-
chen muss im Unionsrecht 
oder im nationalen Recht ge-
regelt werden, ob es sich bei 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, der mit der 
Wahrnehmung einer Aufgabe 
betraut wurde, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt, um eine Behörde oder 
um eine andere unter das öf-
fentliche Recht fallende natür-
liche oder juristische Person 
oder eine natürliche oder ju-
ristische Person des Privat-
rechts, wie beispielsweise ei-
ne Berufsvereinigung, handeln 
soll. 

ihm obliegenden gesetzlichen 
Verpflichtung oder ist die Ver-
arbeitung zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe im öffentlichen 
Interesse oder in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erforder-
lich, muss hierfür eine 
Rechtsgrundlage im Unions-
recht oder im nationalen 
Recht bestehen, die im Falle 
einer Beschneidung von 
Rechten und Freiheiten den 
Anforderungen der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union genügt. Dies 
schließt auch Tarifverträge 
ein, die nach einzelstaatli-
chem Recht für allgemein 
verbindlich erklärt werden 
können.  Desgleichen muss 
im Unionsrecht oder im natio-
nalen Recht geregelt werden, 
ob es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen, der mit der Wahrneh-
mung einer Aufgabe betraut 
wurde, die im öffentlichen In-
teresse liegt oder in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erfolgt, um 
eine Behörde oder um eine 
andere unter das öffentliche 
Recht fallende natürliche oder 
juristische Person oder eine 
natürliche oder juristische 
Person des Privatrechts, wie 
beispielsweise eine Berufs-
vereinigung, handeln soll. 

obliegenden rechtlichen Ver-
pflichtung oder ist die Verarbei-
tung zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Inte-
resse oder in Ausübung hoheitli-
cher Gewalt erforderlich, muss 
hierfür eine (...) Grundlage im 
Unionsrecht oder im nationalen 
Recht eines Mitgliedstaats be-
stehen. (…). Desgleichen sollte 
im Unionsrecht oder im nationa-
len Recht geregelt werden, für 
welche Zwecke die Daten verar-
beitet werden dürfen. Ferner 
könnten in dieser (...) Rechts-
grundlage die allgemeinen Be-
dingungen der Verordnung zur 
Regelung der Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung präzisiert 
und könnte darin festgelegt wer-
den, wie der für die Verarbeitung 
Verantwortliche zu bestimmen 
ist, welche Art von Daten verar-
beitet werden, welche Personen 
betroffen sind, an welche Ein-
richtungen die Daten weiterge-
geben, für welche Zwecke und 
wie lange sie gespeichert wer-
den dürfen und welche anderen 
Maßnahmen ergriffen werden, 
um zu gewährleisten, dass die 
Verarbeitung nach Recht und 
Gesetz erfolgt. 

 Desgleichen sollte im Unions-
recht oder im nationalen Recht 
geregelt werden, ob es sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der eine 
Aufgabe wahrnimmt, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung hoheitlicher Ge-
walt erfolgt, um eine Behörde 
oder um eine andere unter das 
öffentliche Recht fallende na-
türliche oder juristische Person 
oder eine natürliche oder juris-
tische Person des Privat-
rechts, wie beispielsweise eine 
Berufsvereinigung, handeln 
soll, sofern dies durch ein öf-
fentliches Interesse gerechtfer-
tigt ist, etwa weil es um ge-
sundheitliche Belange, wie die 
öffentliche Gesundheit oder 
die soziale Sicherheit oder die 
Verwaltung von Leistungen 
der Gesundheitsfürsorge, 
geht. 
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37. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte eben-
falls als rechtmäßig an-
gesehen werden, wenn sie er-
forderlich ist, um ein le-
benswichtiges Interesse der 
betroffenen Person zu schüt-
zen. 

 38. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten sollte eben-
falls als rechtmäßig angese-
hen werden, wenn sie erfor-
derlich ist, um ein lebenswich-
tiges Interesse der betroffenen 
Person oder einer anderen 
Person zu schützen. (…). Ei-
nige Arten der Datenverarbei-
tung können sowohl wichtigen 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses als auch lebenswichti-
gen Interessen der betroffenen 
Person dienen; so kann bei-
spielsweise die Verarbeitung 
für humanitäre Zwecke ein-
schließlich der Überwachung 
von Epidemien und deren 
Ausbreitung oder in humanitä-
ren Notfällen insbesondere bei 
Naturkatastrophen erforderlich 
sein. 

38. Die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung kann durch die be-
rechtigten Interessen eines für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grund-
rechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person nicht 
überwiegen. Diese Interessen 
sind besonders sorgfältig ab-
zuwägen, wenn es sich bei 
der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder be-
sonders schutzwürdig sind.Die 
betroffene Person sollte das 
Recht haben, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, der Verar-
beitung zu widersprechen, 
ohne dass ihr dadurch Kosten 
entstehen.Aus Transparenz-
gründen sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche ver-
pflichtet werden, seine be-
rechtigten Interessen gegen-
über der betroffenen Person 
ausdrücklich darzulegen und 
diese außerdem zu dokumen-
tieren und die betroffene Per-
son über ihr Widerspruchs-
recht zu belehren. Da es dem 
Gesetzgeber obliegt, per Ge-
setz die Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden zu schaffen, 

38. Die berechtigten Interessen 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder , im 
Fall der Weitergabe, die be-
rechtigten Interessen eines 
Dritten, dem die Daten wei-
tergegeben wurden, können 
eine Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung darstellen,  
sofern die berechtigten Er-
wartungen der betroffenen 
Person, die auf ihrem Ver-
hältnis zu dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
beruhen, erfüllt werden und 
die  Interessen oder die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen. Diese Inte-
ressen sind besonders sorg-
fältig abzuwägen, wenn es 
sich bei der betroffenen Per-
son um ein Kind handelt, da 
Kinder besonders schutzwür-
dig sind. Sofern  die Interes-
sen oder die Grundrechte 
und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person nicht 
überwiegen, sollte von der 
Verarbeitung, die auf pseu-
donymisierte Daten be-
schränkt ist, vermutet wer-
den, dass die berechtigten 
Erwartungen der betroffe-
nen Person, die auf ihrem 

39. Die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung kann durch die be-
rechtigten Interessen eines für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen, auch eines für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, an 
den die Daten weitergegeben 
werden dürfen, oder eines 
Dritten begründet sein, sofern 
die Interessen oder die Grund-
rechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person nicht 
überwiegen. Ein berechtigtes 
Interesse könnte beispiels-
weise vorliegen, wenn eine re-
levante und angemessene 
Verbindung zwischen der be-
troffenen Person und dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen besteht, z.B. wenn die 
betroffene Person ein Kunde 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen ist oder in seinen 
Diensten steht. (...) Auf jeden 
Fall wäre das Bestehen eines 
berechtigten Interesses be-
sonders sorgfältig abzuwägen, 
wobei auch zu prüfen ist, ob 
eine betroffene Person zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung 
und angesichts der Umstände, 
unter denen sie erfolgt, abse-
hen kann, dass möglicher-
weise eine Verarbeitung für 
diesen Zweck erfolgen wird. 
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greift dieser Rechtfertigungs-
grund nicht bei Verarbeitun-
gen durch Behörden, die die-
se in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vornehmen. 

Verhältnis zu dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen beruhen, erfüllt wer-
den. Die  betroffene Person 
sollte das Recht haben, der 
Verarbeitung zu widerspre-
chen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Trans-
parenzgründen sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen ge-
genüber der betroffenen Per-
son ausdrücklich darzulegen 
und diese außerdem zu do-
kumentieren und die be-
troffene Person über ihr Wi-
derspruchsrecht zu belehren. 
Insbesondere dann, wenn 
personenbezogene Daten in 
Situationen verarbeitet wer-
den, in denen eine be-
troffene Person vernünf-
tigerweise nicht mit einer 
weiteren Verarbeitung rech-
nen muss könnten die Inte-
ressen und Grundrechte der 
betroffenen Person das In-
teresse des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen 
überwiegen. Da es dem Ge-
setzgeber obliegt, per Gesetz 
die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung von Daten durch 
Behörden zu schaffen, greift 
dieser Rechtfertigungsgrund 
nicht bei Verarbeitungen 
durch Behörden, die diese in 
Erfüllung ihrer Aufgaben vor-
nehmen. 

Dabei ist besonders zu be-
rücksichtigen, ob es sich bei 
der betroffenen Person um ein 
Kind handelt, da Kinder be-
sonders schutzwürdig sind. 
Die betroffene Person sollte 
das Recht haben, aus Grün-
den, die sich aus ihrer beson-
deren Situation ergeben, der 
Verarbeitung zu widerspre-
chen, ohne dass ihr dadurch 
Kosten entstehen. Aus Trans-
parenzgründen sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che verpflichtet werden, seine 
berechtigten Interessen ge-
genüber der betroffenen Per-
son ausdrücklich darzulegen 
und diese außerdem zu do-
kumentieren und die be-
troffene Person über ihr Wi-
derspruchsrecht zu belehren. 
(…) 

  38a) Für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, die Teil einer Un-
ternehmensgruppe oder einer 
Einrichtung sind, die einer 
zentralen Stelle zugeordnet 
ist, können ein berechtigtes In-
teresse haben, personenbe-
zogene Daten innerhalb der 
Unternehmensgruppe für in-
terne Verwaltungszwecke, 
einschließlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von Kunden und Mitarbeitern, 
zu übermitteln. Die Grundprin-
zipien für die Übermittlung 
personenbezogener Daten in-
nerhalb von Unternehmens-
gruppen an ein Unternehmen 
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in einem Drittland (...) bleiben 
unberührt. 

39. Die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden, Computer-
Notdienste(Computer 
Emergency Response Teams 
– CERT beziehungsweise 
Computer Security Incident 
Response Teams - CSIRT), 
Betreiber von elektronischen 
Kommunikationsnetzen und –
diensten sowie durch Anbieter 
von Sicherheitstechnologien 
und -diensten stellt in dem 
Maße ein berechtigtes Inte-
resse des jeweiligen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dar, wie dies für die Gewähr-
leistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit unbedingt 
notwendig ist, d. h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines 
Netzes oder Informationssys-
tems gewährleistet wird, mit 
einem vorgegebenen Grad 
der Zuverlässigkeit Störungen 
oder widerrechtliche mutwil-
lige Eingriffe abzuwehren, die 
die Verfügbarkeit, Authentizi-
tät, Vollständigkeit und Ver-
traulichkeit von gespeicherten 
oder übermittelten Daten so-
wie die Sicherheit damit zu-
sammenhängender Dienste, 
die über diese Netze oder In-
formationssysteme angeboten 
werden bzw. zugänglich sind, 
beeinträchtigen.Ein solches 
berechtigtes Interesse könnte 
beispielsweise darin beste-
hen, den unberechtigten Zu-
gang zu elektronischen Kom-
munikationsnetzen, die Ver-
breitung schädlicher Pro-
grammcodes, die Abwehr von 
Angriffen in Form der geziel-
ten Überlastung von Ser-
vern(„Denial of access“-An-
griffe) sowie Schädigungen 
von Computer- und elektroni-
schen Kommunikationssyste-
men zu verhindern. 

39. Die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden, Computer-
Notdienste (Computer 
Emergency Response Teams 
- CERT beziehungsweise 
Computer Security Incident 
Response Teams - CSIRT), 
Betreiber von elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -
diensten sowie durch Anbieter 
von Sicherheitstechnologien 
und -diensten stellt in  dem 
Maße ein berechtigtes Inte-
resse des jeweiligen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dar, wie dies für die Gewähr-
leistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit unbedingt 
notwendig und verhältnis-
mäßig  ist, d. h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines 
Netzes oder Informationssys-
tems gewährleistet wird, Stö-
rungen oder mutwillige Ein-
griffe abzuwehren, die die 
Verfügbarkeit, Authentizität, 
Vollständigkeit und Vertrau-
lichkeit von gespeicherten o-
der übermittelten Daten sowie 
die Sicherheit damit zu-
sammenhängender Dienste, 
die über diese Netze oder In-
formationssysteme angeboten 
werden, beeinträchtigen. Ein 
solches berechtigtes Interesse 
könnte beispielsweise darin 
bestehen, den unberechtigten 
Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsnetzen, die 
Verbreitung schädlicher Pro-
grammcodes, die Abwehr von 
Angriffen in Form der geziel-
ten Überlastung von Servern 
(„Denial of access“-Angriffe) 
sowie Schädigungen von 
Computer- und elektronischen 
Kommunikationssystemen zu 
verhindern. Dieser Grundsatz 
gilt auch für die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten zur Beschränkung 
missbräuchlichen Zugangs 
zu und die Verwendung von 
öffentlich zugänglichen 
Netzwerken oder Informati-
onssystemen, wie das Füh-

39. Die Verarbeitung von Daten 
durch Behörden, Computer-
Notdienste (Computer 
Emergency Response 
Teams – CERT, beziehungs-
weise Computer Security Inci-
dent Response Teams – 
CSIRT), Betreiber von elektro-
nischen Kommunikationsnet-
zen und -diensten sowie durch 
Anbieter von Sicherheitstech-
nologien und -diensten stellt in 
dem Maße ein berechtigtes In-
teresse des jeweiligen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
dar, wie dies für die Gewähr-
leistung der Netz- und Infor-
mationssicherheit unbedingt 
notwendig ist, d.h. soweit 
dadurch die Fähigkeit eines 
Netzes oder Informationssys-
tems gewährleistet wird, mit 
einem vorgegebenen Grad der 
Zuverlässigkeit Störungen o-
der widerrechtliche mutwillige 
Eingriffe abzuwehren, die die 
Verfügbarkeit, Authentizität, 
Vollständigkeit und Vertrau-
lichkeit von gespeicherten o-
der übermittelten Daten sowie 
die Sicherheit damit zu-
sammenhängender Dienste, 
die über diese Netze oder In-
formationssysteme angeboten 
werden bzw. zugänglich sind, 
beeinträchtigen. Ein solches 
berechtigtes Interesse könnte 
beispielsweise darin bestehen, 
den Zugang Unbefugter zu 
elektronischen Kommunikati-
onsnetzen, die Verbreitung 
schädlicher Programmcodes, 
die Abwehr von Angriffen in 
Form der gezielten Überlas-
tung von Servern ("Denial of 
access"-Angriffe) sowie Schä-
digungen von Computer- und 
elektronischen Kommunikati-
onssystemen zu verhindern. 
Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in dem für die 
Verhinderung von Betrug un-
bedingt erforderlichen Umfang 
ist ebenfalls ein berechtigtes 
Interesse des jeweiligen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen. 
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ren schwarzer Listen von 
elektronischen Kennungen.  

Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zum Zwecke 
der Direktwerbung kann als 
eine einem berechtigten Inte-
resse dienende Verarbeitung 
betrachtet werden. 

 39a. Sofern die Interessen oder 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen 
Person nicht überwiegen, 
sollte die Vermutung gelten, 
dass die Verhütung oder 
Begrenzung von Schäden 
beim für die Datenverarbei-
tung Verantwortlichen für 
die berechtigten Interessen 
des für die Datenverarbei-
tung Verantwortlichen oder , 
im Fall der Weitergabe, für 
die berechtigten Interessen 
des Dritten, an den die Da-
ten weitergegeben wurden, 
durchgeführt wird und die 
berechtigten Erwartungen 
der betroffenen Person, die 
auf ihrem Verhältnis zu dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beruhen, er-
füllt werden. Dieser Grund-
satz gilt auch für die Durch-
setzung von Rechtsansprü-
chen gegen eine betroffene 
Person, wie die Einziehung 
von Forderungen oder zivil-
rechtliche Schadensersatz-
ansprüche und Rechtsbe-
helfe. 

 

 39b. Sofern die Interessen oder 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen 
Person nicht überwiegen, 
sollte die Vermutung gelten, 
dass die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zum 
Zwecke der Direktvermark-
tung für eigene oder ähnli-
che Waren und Dienstleis-
tungen oder zum Zwecke 
der Direktvermarktung auf 
dem Postweg für die be-
rechtigten Interessen des 
für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen oder, im 
Fall der Weitergabe, für die 
berechtigten Interessen des 
Dritten, an den die Daten 
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weitergegeben wurden, 
durchgeführt wird und die 
berechtigten Erwartungen 
der betroffenen Person, die 
auf ihrem Verhältnis zu dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beruhen, er-
füllt werden, wenn gut 
sichtbare Informationen 
über das Widerspruchsrecht 
und die Quelle der perso-
nenbezogenen Daten ange-
geben werden. Die Verarbei-
tung von Angaben über Ge-
schäftskontakte sollten im 
Allgemeinen so betrachtet 
werden, dass sie für die be-
rechtigten Interessen des 
für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen oder, im 
Fall der Weitergabe, für die 
berechtigten Interessen des 
Dritten, an den die Daten 
weitergegeben wurden, 
durchgeführt wird und die 
berechtigten Erwartungen 
der betroffenen Person, die 
auf ihrem Verhältnis zu dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beruhen, er-
füllt werden. Dies sollte 
auch für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gelten, die die betroffene 
Person offenkundig veröf-
fentlicht hat.  

40. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten für andere 
Zwecke sollte nur zulässig 
sein, wenn diese mit den 
Zwecken, für die sie ursprüng-
lich erhoben wurden, verein-
bar sind, beispielsweise dann, 
wenn die Verarbeitung für his-
torische oder statistische 
Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
erforderlich ist. Ist der andere 
Zweck nicht mit dem ur-
sprünglichen Zweck, für den 
die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, muss der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
hierfür die Einwilligung der be-
troffenen Person einholen o-
der die Verarbeitung auf einen 
anderen Rechtmäßig-
keitsgrund stützen, der sich 

40. Entfällt  40. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten für andere 
Zwecke als die, für die die Da-
ten ursprünglich erhoben wur-
den, sollte nur zulässig sein, 
wenn die Verarbeitung mit den 
Zwecken, für die die Daten ur-
sprünglich erhoben wurden, 
vereinbar ist. In diesem Fall ist 
keine andere gesonderte 
Rechtsgrundlage erforderlich 
als diejenige für die Datener-
hebung. (...) Ist die Verarbei-
tung für die Wahrnehmung ei-
ner Aufgabe erforderlich, die 
im öffentlichen Interesse liegt, 
oder erfolgt sie in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt, die dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übertragen wurde, 
so können im Unionsrecht o-
der im Recht der Mit-
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beispielsweise aus dem Uni-
onsrecht oder dem Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. In jedem Fall 
sollte gewährleistet sein, dass 
die in dieser Verordnung nie-
dergelegten Grundsätze an-
gewandt werden und die be-
troffene Person über diese 
anderen Zwecke unterrichtet 
wird. 

gliedstaaten die Aufgaben und 
Zwecke bestimmt und konkre-
tisiert werden, für die eine 
Weiterverarbeitung als recht-
mäßig erachtet wird. (...) Die 
Weiterverarbeitung für im öf-
fentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke oder für statisti-
sche, wissenschaftliche oder 
historische Zwecke (...) oder 
im Hinblick auf eine künftige 
Streitbeilegung sollte als kon-
former rechtmäßiger Verar-
beitungsvorgang gelten. Die 
im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten vorgese-
hene Rechtsgrundlage für die 
Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
kann auch als Rechtsgrund-
lage für eine Weiterverarbei-
tung zu anderen Zwecken die-
nen, wenn diese Zwecke den 
zugewiesenen Aufgaben ent-
sprechen und der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche in 
rechtlicher Hinsicht berechtigt 
ist, die Daten für diese ande-
ren Zwecke zu erheben. 

 Um sich zu vergewissern, 
dass ein Zweck der Weiterver-
arbeitung mit dem Zweck, für 
den die Daten ursprünglich er-
hoben wurden, vereinbar ist, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nach Einhal-
tung aller Anforderungen für 
die Rechtmäßigkeit der ur-
sprünglichen Verarbeitung un-
ter anderem prüfen, ob ein Zu-
sammenhang zwischen den 
Zwecken, für die die Daten er-
hoben wurden, und den Zwe-
cken der beabsichtigten Wei-
terverarbeitung besteht, in 
welchem Kontext die Daten 
erhoben wurden, was die rea-
listischen Erwartungen der be-
troffenen Person in Bezug auf 
die weitere Verwendung die-
ser Daten einschließt, um wel-
che Art von personenbe-
zogenen Daten es sich han-
delt, welche Folgen die beab-
sichtigte Weiterverarbeitung 
für die betroffenen Personen 
hat und ob sowohl beim ur-
sprünglichen als auch beim 
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beabsichtigten Verarbeitungs-
vorgang geeignete Garantien 
bestehen. Ist der beabsichtigte 
andere Zweck nicht mit dem 
ursprünglichen Zweck, für den 
die Daten erhoben wurden, 
vereinbar, so muss der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
hierfür die Einwilligung der be-
troffenen Person einholen o-
der die Verarbeitung auf einen 
anderen Rechtmäßig-
keitsgrund stützen, der sich 
beispielsweise aus dem Uni-
onsrecht oder dem Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, ergibt. (…). 

 In jedem Fall sollte gewähr-
leistet sein, dass die in dieser 
Verordnung niedergelegten 
Grundsätze angewandt wer-
den und insbesondere die be-
troffene Person über diese 
anderen Zwecke unterrichtet 
wird und ihre Rechte ein-
schließlich des Widerspruchs-
rechts gewahrt werden. (…). 
Der Hinweis des für die Verar-
beitung Verantwortlichen auf 
mögliche Straftaten oder Be-
drohungen der öffentlichen Si-
cherheit und die Übermittlung 
dieser Daten an eine zustän-
dige Behörde sollten als im be-
rechtigten Interesse des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
gelten. Eine derartige Über-
mittlung personenbezogener 
Daten im berechtigten Inte-
resse des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder deren 
Weiterverarbeitung sollte je-
doch unzulässig sein, wenn 
die Verarbeitung mit einer 
rechtlichen, beruflichen oder 
auf sonstige Weise verbindli-
chen Pflicht zur Geheimhal-
tung unvereinbar ist 

41. Personenbezogene Daten, 
die ihrem Wesen nach beson-
ders sensibel und anfällig für 
eine Verletzung von Grund-
rechten oder der Privatsphäre 
sind, bedürfen eines besonde-
ren Schutzes. Derartige Daten 
dürfen nicht ohne ausdrückli-

41. entfällt  41. Personenbezogene Daten, 
die ihrem Wesen nach hin-
sichtlich der Grundrechte 
und -freiheiten (...) besonders 
sensibel sind, bedürfen eines 
besonderen Schutzes, da im 
Zusammenhang mit ihrer Ver-
arbeitung erhebliche Risiken 
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che Einwilligung der betroffe-
nen Person verarbeitet wer-
den.Ausnahmen von diesem 
Verbot sollten im Bedarfsfall 
jedoch ausdrücklich vorgese-
hen werden, insbesondere 
wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätig-
keiten bestimmter Vereinigun-
gen oder Stiftungen vorge-
nommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten 
einsetzen. 

für die Grundrechte 
und -freiheiten auftreten kön-
nen. Diese Daten sollten auch 
personenbezogene Daten um-
fassen, aus denen die ras-
sische oder ethnische Herkunft 
hervorgeht, wobei die Tatsa-
che, dass in dieser Verord-
nung der Begriff "rassische 
Herkunft" verwendet wird, 
nicht bedeutet, dass die Euro-
päische Union Theorien, mit 
denen versucht wird, die Exis-
tenz verschiedener menschli-
cher Rassen zu belegen, gut-
heißt. Derartige Daten sollten 
nicht verarbeitet werden, es 
sei denn, die Verarbeitung ist 
in den in dieser Verordnung 
dargelegten konkreten Fällen 
zulässig, wobei zu berücksich-
tigen ist, dass im Recht der 
Mitgliedstaaten besondere Da-
tenschutzbestimmungen fest-
gelegt sein können, um die 
Anwendung der Bestimmun-
gen dieser Verordnung anzu-
passen, damit die Einhaltung 
einer rechtlichen Verpflichtung 
oder die Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen Inte-
resse oder die Ausübung ho-
heitlicher Gewalt, die dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen übertragen wurde, mög-
lich ist. Außer den speziellen 
Anforderungen an eine derar-
tige Verarbeitung sollten die 
allgemeinen Grundsätze und 
andere Bestimmungen dieser 
Verordnung, insbesondere 
hinsichtlich der Bedingungen 
für eine rechtmäßige Verarbei-
tung, gelten. Ausnahmen von 
dem allgemeinen Verbot der 
Verarbeitung dieser speziellen 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten sollten u.a. bei aus-
drücklicher Einwilligung der 
betroffenen Person oder im 
Bedarfsfall ausdrücklich vor-
gesehen werden, insbeson-
dere wenn die Verarbeitung im 
Rahmen rechtmäßiger Tätig-
keiten bestimmter Vereinigun-
gen oder Stiftungen vorge-
nommen wird, die sich für die 
Ausübung von Grundfreiheiten 
einsetzen. 
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 Bestimmte Kategorien perso-
nenbezogener Daten können 
auch verarbeitet werden, wenn 
die Daten offenkundig öffent-
lich gemacht wurden oder dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen freiwillig und auf 
Wunsch der betroffenen Per-
son für einen bestimmten, von 
der betroffenen Person ange-
gebenen Zweck übermittelt 
wurden und die Verarbeitung 
im Interesse der betroffenen 
Person erfolgt. 

 Im Recht der Mitgliedstaaten 
und der Union kann vorgese-
hen werden, dass das allge-
meine Verbot der Verarbeitung 
dieser speziellen Kategorien 
personenbezogener Daten in 
bestimmten Fällen durch die 
ausdrückliche Zustimmung der 
betroffenen Person nicht auf-
gehoben werden darf. 

42. Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Daten-
kategorien sollten auch dann 
erlaubt sein, wenn es dafür 
eine gesetzliche Grundlage 
gibt, und – vorbehaltlich be-
stimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten und anderer 
Grundrechte – wenn dies 
durch ein öffentliches Inte-
resse gerechtfertigt ist, spezi-
ell wenn es um gesundheitli-
che Belange geht, wie die 
Gewährleistung der öffentli-
chen Gesundheit oder der so-
zialen Sicherheit oder die 
Verwaltung von Leistungen 
der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit der 
Verfahren zur Abrechnung 
von Krankenversicherungs-
leistungen sichergestellt wer-
den soll, oder wenn die Verar-
beitung historischen oder sta-
tistischen Zwecke oder wis-
senschaftliche Forschungs-
zwecken dient. 

42. Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Daten-
kategorien sollten auch dann 
erlaubt sein, wenn es dafür 
eine gesetzliche Grundlage 
gibt, und – vorbehaltlich be-
stimmter Garantien zum 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten und anderer 
Grundrechte – wenn dies 
durch ein öffentliches Inte-
resse gerechtfertigt ist, spezi-
ell wenn es um gesundheitli-
che Belange geht, wie die 
Gewährleistung der öffentli-
chen Gesundheit oder der so-
zialen Sicherheit oder die 
Verwaltung von Leistungen 
der Gesundheitsfürsorge, vor 
allem wenn dadurch die Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit der 
Verfahren zur Abrechnung 
von Krankenversicherungs-
leistungen sichergestellt wer-
den soll, oder wenn die Verar-
beitung historischen oder sta-
tistischen Zwecken  oder wis-
senschaftlichen Forschungs-
zwecken oder Archivdiens-
ten  dient. 

42. Ausnahmen vom Verbot der 
Verarbeitung sensibler Daten-
kategorien sollten auch erlaubt 
sein, wenn sie im Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten 
vorgesehen sind, und – vor-
behaltlich angemessener Ga-
rantien zum Schutz der perso-
nenbezogenen Daten und an-
derer Grundrechte – wenn 
dies durch ein (...) öffentliches 
Interesse gerechtfertigt ist, 
insbesondere für die Verar-
beitung von Daten auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechts und 
des Rechts der sozialen Si-
cherheit und des Sozialschut-
zes einschließlich Renten und 
zwecks Überwachung der Ge-
sundheit und Gesundheits-
warnungen, Prävention oder 
Kontrolle ansteckender Krank-
heiten und anderer schwerer 
Gesundheitsgefahren oder 
zwecks Gewährleistung hoher 
Qualitäts- und Sicherheits-
standards bei der Gesund-
heitsversorgung, den Gesund-
heitsdienstleistungen, Arznei-
mitteln und Medizinprodukten 
oder zwecks Bewertung der 
öffentlichen Maßnahmen im 
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Gesundheitsbereich, u.a. 
durch die Ausarbeitung von 
Qualitäts- und Tätigkeitsindi-
katoren. 

 Dies kann wegen gesundheitli-
cher Belange geschehen, wie 
die Gewährleistung der öffent-
lichen Gesundheit (...) und die 
Verwaltung von Leistungen 
der Gesundheitsversorgung, 
insbesondere wenn dadurch 
die Qualität und Wirtschaftlich-
keit der Verfahren zur Abrech-
nung von Krankenversiche-
rungsleistungen sichergestellt 
werden soll, oder wenn die 
Verarbeitung im öffentlichen 
Interesse liegenden Archiv-
zwecken oder historischen, 
statistischen und wissen-
schaftlichen Zwecken (...) 
dient. 

 Die Verarbeitung solcher Da-
ten sollte zudem ausnahms-
weise erlaubt sein, wenn sie 
erforderlich ist, um rechtliche 
Ansprüche, sei es in einem 
Gerichtsverfahren oder sei es 
in einem Verwaltungsverfah-
ren oder einem außergerichtli-
chen Verfahren, zu begrün-
den, geltend zu machen oder 
zu verteidigen. 

  42a) Besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten, die eines 
höheren Schutzes bedürfen, dür-
fen nur dann für gesund-
heitsbezogene Zwecke verar-
beitet werden, wenn dies für das 
Erreichen dieser Zwecke im Inte-
resse des Einzelnen wie der Ge-
sellschaft insgesamt erforderlich 
ist, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Verwaltung der 
Dienste und Systeme der Ge-
sundheitsversorgung oder Sozi-
alfürsorge, einschließlich der 
Verarbeitung dieser Daten durch 
die Verwaltung und die zentralen 
nationalen Gesundheitsbehör-
den zwecks Qualitätskontrolle, 
Verwaltungsinformationen und 
der allgemeinen nationalen und 
lokalen Überwachung des Ge-
sundheitssystems oder des So-
zialsystems und zwecks Ge-
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währleistung der Kontinuität der 
Gesundheitsversorgung und So-
zialfürsorge und der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsver-
sorgung oder Sicherstellung und 
Überwachung der Gesundheit 
und Gesundheitswarnungen o-
der für im öffentlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, zu histo-
rischen, statistischen oder wis-
senschaftlichen Zwecken sowie 
für Studien, die im öffentlichen 
Interesse im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit durchgeführt 
werden. Diese Verordnung sollte 
daher die Bedingungen für die 
Verarbeitung spezieller Katego-
rien personenbezogener Ge-
sundheitsdaten im Hinblick auf 
bestimmte Erfordernisse harmo-
nisieren, insbesondere wenn die 
Verarbeitung dieser Daten für 
gesundheitsbezogene Zwecke 
von Personen durchgeführt wird, 
die nach dem einzelstaatlichen 
Recht dem Berufsgeheimnis un-
terliegen (...). Im Recht der Uni-
on bzw. der Mitgliedstaaten soll-
ten besondere und geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der 
Grundrechte und der personen-
bezogenen Daten natürlicher 
Personen vorgesehen werden. 
(…). 

  42b) Aus Gründen des öffentlichen 
Interesses in Bereichen der öf-
fentlichen Gesundheit kann es 
notwendig sein, spezielle Kate-
gorien personenbezogener (...) 
Daten auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Person zu verar-
beiten. Diese Verarbeitung un-
terliegt geeigneten und besonde-
ren Maßnahmen zum Schutz der 
Grundrechte und -freiheiten na-
türlicher Personen. In diesem 
Zusammenhang sollte der Be-
griff "öffentliche Gesundheit" im 
Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 zu Gemein-
schaftsstatistiken über öffentliche 
Gesundheit und über Gesund-
heitsschutz und Sicherheit am 
Arbeitsplatz ausgelegt werden 
und alle Elemente im Zusam-
menhang mit der Gesundheit 
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wie den Gesundheitszustand 
einschließlich Morbidität und Be-
hinderung, die sich auf diesen 
Gesundheitszustand auswirken-
den Determinanten, den Bedarf 
an Gesundheitsversorgung, die 
der Gesundheitsversorgung zu-
gewiesenen Mittel, die Bereit-
stellung von Gesundheitsversor-
gungsleistungen und den allge-
meinen Zugang zu diesen Leis-
tungen sowie die entsprechen-
den Ausgaben und die Finanzie-
rung und schließlich die Ursa-
chen der Mortalität einschließen. 
Eine solche Verarbeitung perso-
nenbezogener Gesundheitsda-
ten aus Gründen des öffentli-
chen Interesses darf nicht dazu 
führen, dass Dritte, unter ande-
rem Arbeitgeber, Versicherungs- 
und Finanzunternehmen, solche 
personenbezogene Daten zu 
anderen Zwecken verarbeiten. 

43. Auch die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch 
staatliche Stellen für verfas-
sungsrechtlich oder im inter-
nationalen Recht verankerte 
Ziele von staatlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften 
erfolgt aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses. 

 43. Auch die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch 
staatliche Stellen für verfas-
sungsrechtlich oder im inter-
nationalen Recht verankerte 
Ziele von staatlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften 
erfolgt aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses. 

44. Wenn es in einem Mitglied-
staat zum Funktionieren des 
demokratischen Systems ge-
hört, dass die politischen Par-
teien im Zusammenhang mit 
Wahlen Daten über die politi-
sche Einstellung von Per-
sonen sammeln, kann die 
Verarbeitung derartiger Daten 
aus Gründen des öffentlichen 
Interesses zugelassen wer-
den, sofern angemessene Ga-
rantien vorgesehen werden. 

 44. Wenn es in einem Mitglied-
staat zum Funktionieren des 
demokratischen Systems ge-
hört, dass die politischen Par-
teien im Zusammenhang mit 
Wahlen Daten über die politi-
sche Einstellung von Perso-
nen sammeln, kann die Verar-
beitung derartiger Daten aus 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses zugelassen werden, 
sofern angemessene Garan-
tien vorgesehen werden. 

45. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person nicht 
bestimmen, sollte er nicht ver-
pflichtet sein, zur bloßen Ein-
haltung einer Vorschrift dieser 
Verordnung zusätzliche Daten 
einzuholen, um die betroffene 

45. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person nicht 
bestimmen, sollte er nicht ver-
pflichtet sein, zur bloßen Ein-
haltung einer Vorschrift dieser 
Verordnung zusätzliche Daten 
einzuholen, um die betroffene 

45. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person nicht 
bestimmen (...), so sollte er 
nicht verpflichtet sein, zur blo-
ßen Einhaltung einer Vorschrift 
dieser Verordnung zusätzliche 
Daten einzuholen, um die be-
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Person zu bestimmen. Macht 
die betroffene Person von ih-
rem Auskunftsrecht Gebrauch, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht 
haben, bei der betroffenen 
Person weitere Informationen 
einzuholen, die ihn in die Lage 
versetzen, die von der betref-
fenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu 
lokalisieren. 

Person zu bestimmen. Macht 
die betroffene Person von ih-
rem Auskunftsrecht Gebrauch, 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche das Recht 
haben, bei der betroffenen 
Person weitere Informationen 
einzuholen, die ihn in die Lage 
versetzen, die von der betref-
fenden Person gesuchten 
personenbezogenen Daten zu 
lokalisieren. Ist es der be-
troffenen Person möglich, 
diese Informationen bereit-
zustellen, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che nicht die Möglichkeit 
haben, sich auf einen Man-
gel an Informationen zu be-
rufen, um ein Ersuchen um 
Zugang abzulehnen.  

troffene Person zu bestimmen. 
(…). Allerdings sollte er sich 
nicht weigern, zusätzliche In-
formationen entgegenzuneh-
men, die von der betroffenen 
Person beigebracht werden, 
um ihre Rechte geltend zu 
machen. 

46. Der Grundsatz der Transpa-
renz setzt voraus, dass eine 
für die Öffentlichkeit oder die 
betroffene Person bestimmte 
Information leicht zugänglich 
sowie in einfacher und ver-
ständlicher Sprache abgefasst 
ist. Dies gilt ganz besonders 
für bestimmte Situationen wie 
etwa Werbung im Internet, wo 
die große Zahl der Beteiligten 
und die Komplexität der dazu 
benötigten Technik es der be-
troffenen Person schwer ma-
chen zu erkennen und nach-
zuvollziehen, ob, von wem 
und zu welchem Zweck seine 
Daten erfasst werden. Wenn 
sich die Verarbeitung speziell 
an Kinder richtet, sollten auf-
grund der besonderen 
Schutzwürdigkeit von Kindern 
Informationen und Hinweise in 
einer kindgerechten Sprache 
erfolgen. 

 46. Der Grundsatz der Transpa-
renz setzt voraus, dass eine 
für die Öffentlichkeit oder die 
betroffene Person bestimmte 
Information leicht zugänglich 
sowie in klarer und einfacher 
Sprache abgefasst ist und ge-
gebenenfalls zusätzlich visu-
elle Elemente verwendet wer-
den. Diese Information könnte 
auch in elektronischer Form 
bereitgestellt werden, bei-
spielsweise auf einer Website, 
wenn sie für die Öffentlichkeit 
bestimmt ist. Dies gilt insbe-
sondere für bestimmte Situati-
onen wie etwa Werbung im In-
ternet, wo die große Zahl der 
Beteiligten und die Komplexi-
tät der dazu benötigten Tech-
nik es der betroffenen Person 
schwer machen, zu erkennen 
und nachzuvollziehen, ob, von 
wem und zu welchem Zweck 
sie betreffende personenbe-
zogene Daten erfasst werden. 
Wenn sich die Verarbeitung 
(...) an Kinder richtet, sollten 
aufgrund der besonderen 
Schutzwürdigkeit von Kindern 
Informationen und Hinweise in 
einer kindgerechten Sprache 
erfolgen. 

47. Es gilt, die Modalitäten fest-
zulegen, die es einer betroffe-

47. Es gilt, die Modalitäten fest-
zulegen, die es einer betroffe-

47. Es gilt, die Modalitäten festzule-
gen, die es einer betroffenen 
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nen Person ermöglichen, die 
ihr nach diese Verordnung zu-
stehenden Rechte wahrzu-
nehmen, etwa dass sie ein 
kostenfreies Auskunftsrecht 
oder ein Recht auf Berichti-
gung oder Löschung von Da-
ten besitzt oder von ihrem Wi-
derspruchsrecht Gebrauch 
machen kann. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
sollte verpflichtet werden, in-
nerhalb einer bestimmten Frist 
auf das Ansuchen der be-
troffenen Person zu antworten 
und eine etwaige Ablehnung 
des Ansuchens zu begründen. 

nen Person ermöglichen, die 
ihr nach dieser Verordnung 
zustehenden Rechte und etwa 
das Recht auf kostenfreie 
Auskunft oder das Recht auf 
Berichtigung oder Löschung 
der Daten wahrzunehmen 
oder von ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch zu machen. 
Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sollte verpflichtet 
werden, innerhalb einer an-
gemessenen  Frist auf das 
Ansuchen der betroffenen 
Person zu antworten und eine 
etwaige Ablehnung des Ansu-
chens zu begründen 

Person ermöglichen, die ihr nach 
dieser Verordnung zustehenden 
Rechte wahrzunehmen, (...) was 
Instrumente zur Wahrnehmung 
insbesondere des Auskunfts-
rechts und des Rechts auf Be-
richtigung oder Löschung von 
Daten und zur Ausübung des 
Widerspruchsrechts einschließt. 
So sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche auch dafür sor-
gen, dass Anträge elektronisch 
gestellt werden können, insbe-
sondere wenn die personenbe-
zogenen Daten elektronisch ver-
arbeitet werden. Der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche sollte 
verpflichtet werden, den Antrag 
der betroffenen Person ohne 
ungebührliche Verzögerung und 
spätestens innerhalb einer fest-
gelegten Frist von einem Monat 
zu beantworten und gegebe-
nenfalls zu begründen, warum er 
ihn ablehnt. 

 Bei offenkundig unbegründeten 
oder unverhältnismäßigen An-
trägen, zum Beispiel wenn die 
betroffene Person ungebührlich 
und wiederholt Informationen 
verlangt oder wenn die be-
troffene Person ihr Recht auf In-
formation missbraucht, bei-
spielsweise indem sie in ihrem 
Antrag falsche oder irreführende 
Angaben macht, könnte sich der 
für die Verarbeitung Verantwort-
liche weigern, aufgrund des An-
trags tätig zu werden. 

48. Die Grundsätze von Treu und 
Glauben und Transparenz bei 
der Verarbeitung setzen vo-
raus,dass die betroffene Per-
son insbesondere über die 
Existenz des Verarbeitungs-
vorgangs und seine Zwecke, 
die Speicherfrist, das Recht 
auf Auskunft sowie das Recht 
auf Berichtigung und Lö-
schung der Daten und das 
Beschwerderecht informiert 
wird. Werden die Daten bei 
der betroffenen Person erho-
ben, sollte dieser darüber hin-
aus mitgeteilt werden, ob sie 
verpflichtet ist, die Daten be-
reitzustellen, und welche Fol-

48. Die Grundsätze von Treu und 
Glauben und Transparenz bei 
der Verarbeitung setzen vo-
raus, dass die betroffene Per-
son insbesondere über die 
Existenz des Verarbeitungs-
vorgangs und seine Zwecke, 
die voraussichtliche  Spei-
cherdauer für den jeweiligen 
Zweck , ob Daten an Dritte 
oder in Drittstaaten übermit-
telt werden sollen, die be-
treffenden Widerspruchs-
möglichkeiten und  das 
Recht auf Auskunft  sowie 
das Recht auf Berichtigung 
und Löschung der Daten  
und das Beschwerderecht in-

48. Die Grundsätze einer fairen und 
transparenten Verarbeitung ma-
chen es erforderlich, dass die 
betroffene Person (...) über die 
Existenz des Verarbeitungsvor-
gangs und seine Zwecke (...) in-
formiert wird. Der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche sollte 
der betroffenen Person alle 
sonstigen Informationen zur Ver-
fügung stellen, die notwendig 
sind, um eine faire und transpa-
rente Verarbeitung zu gewähr-
leisten. Darüber hinaus sollte er 
die betroffene Person darauf 
hinweisen, dass ein Profil erstellt 
wird und welche Folgen dies hat. 
Werden die Daten bei der be-
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gen eine Zurückhaltung der 
Daten nach sich ziehen wür-
de. 

formiert werden sollte . Wer-
den die Daten bei der be-
troffenen Person erhoben, 
sollte dieser darüber hinaus 
mitgeteilt werden, ob sie ver-
pflichtet ist, die Daten bereit-
zustellen, und welche Folgen 
eine Zurückhaltung der Daten 
nach sich ziehen würde. Die-
se Information sollte den 
betroffenen Personen nach 
der Bereitstellung verein-
fachter Informationen in 
Form standardisierter Icons 
präsentiert werden, was 
auch bedeuten kann, dass 
sie leicht zugänglich ist. 
Das sollte auch bedeuten, 
dass personenbezogene Da-
ten in einer Weise verarbei-
tet werden, die es den be-
troffenen Personen erlaubt, 
ihre Rechte wirksam wahr-
zunehmen.  

troffenen Person erhoben, so 
sollte dieser darüber hinaus mit-
geteilt werden, ob sie verpflichtet 
ist, die Daten bereitzustellen, 
und welche Folgen eine Zurück-
haltung der Daten nach sich zie-
hen würde. 

49. Die Unterrichtung einer be-
troffenen Person, dass sie be-
treffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden, 
sollte zum Zeitpunkt der Erhe-
bung erfolgen oder für den 
Fall, dass die Daten nicht bei 
ihr erhoben werden, innerhalb 
einer angemessenen Frist, die 
sich nach dem konkreten Ein-
zelfall richtet. Wenn die Daten 
rechtmäßig an einen anderen 
Empfänger weitergegeben 
werden dürfen, sollte die be-
troffene Person bei der erst-
maligen Weitergabe der Daten 
an diesen Empfänger darüber 
aufgeklärt werden. 

 49. Dass sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet 
werden, sollte der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung mitgeteilt werden oder, falls 
die Daten nicht bei ihr erhoben 
werden, innerhalb einer ange-
messenen Frist, die sich nach 
dem konkreten Einzelfall richtet. 
Wenn die Daten rechtmäßig an 
einen anderen Empfänger wei-
tergegeben werden dürfen, sollte 
die betroffene Person bei der 
erstmaligen Weitergabe der Da-
ten an diesen Empfänger dar-
über aufgeklärt werden. Be-
absichtigt der für die Verarbei-
tung Verantwortliche, die Daten 
für einen anderen Zweck zu ver-
arbeiten als den, für den die Da-
ten erhoben wurden, so sollte er 
der betroffenen Person vor die-
ser Weiterverarbeitung Infor-
mationen über diesen anderen 
Zweck und andere erforderliche 
Informationen zur Verfügung 
stellen. Konnte der betroffenen 
Person nicht mitgeteilt werden, 
woher die Daten stammen, weil 
verschiedene Quellen benutzt 
wurden, so sollte die Unterrich-
tung allgemein gehalten werden. 
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50. Diese Pflicht erübrigt sich je-
doch, wenn die betroffene 
Person bereits informiert ist 
oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist oder 
wenn sich die Unterrichtung 
der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden ist. Letz-
teres könnte insbesondere bei 
Verarbeitungen für historische 
oder statistische Zwecke oder 
zum Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung der 
Fall sein; als Anhaltspunkt 
können dabei die Zahl der be-
troffenen Personen, das Alter 
der Daten oder etwaige Aus-
gleichsmaßnahmen dienen. 

50. Diese Pflicht erübrigt sich je-
doch, wenn die betroffene 
Person bereits informiert ist 
oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist oder 
wenn sich die Unterrichtung 
der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden ist. 

50. Diese Pflicht erübrigt sich je-
doch, wenn die betroffene 
Person bereits informiert ist 
oder wenn die Speicherung 
oder Weitergabe ausdrücklich 
gesetzlich geregelt ist oder 
wenn sich die Unterrichtung 
der betroffenen Person als 
unmöglich erweist oder mit 
unverhältnismäßig hohem 
Aufwand verbunden ist. Letz-
teres könnte insbesondere bei 
Verarbeitungen für im öffentli-
chen Interesse liegende Ar-
chivzwecke oder zu histori-
schen, statistischen oder wis-
senschaftlichen Zwecken (...) 
der Fall sein; als Anhaltspunkt 
können dabei die Zahl der be-
troffenen Personen, das Alter 
der Daten oder etwaige an-
gemessene Garantien dienen. 

51. Jede Person sollte ein Aus-
kunftsrecht hinsichtlich der 
Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und 
dieses Recht problemlos 
wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer 
Verarbeitung überzeugen zu 
können. Jede betroffene Per-
son sollte daher ein Anrecht 
darauf haben zu wissen und 
zu erfahren, zu welchen Zwe-
cken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie gespei-
chert werden, wer die Emp-
fänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die Daten ver-
arbeitet werden und welche 
Folgen eine solche Verarbei-
tung haben kann, zumindest 
in Fällen, in denen die Verar-
beitung auf Profiling basiert. 
Dabei dürfen die Grundrechte 
und Grundfreiheiten anderer 
Personen, etwa das Ge-
schäftsgeheimnis oder die 
Rechte an geistigem Eigen-
tum und insbesondere das 
Urheberrecht an Software, 
nicht angetastet werden. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, 
dass der betroffenen Person 
jegliche Auskunft verweigert 
wird. 

51. Jede Person sollte ein Aus-
kunftsrecht hinsichtlich der 
Daten, die bei ihr erhoben 
worden sind, besitzen und 
dieses Recht problemlos 
wahrnehmen können, um sich 
von der Rechtmäßigkeit ihrer 
Verarbeitung überzeugen zu 
können. Jede betroffene Per-
son sollte einen Anspruch  
darauf haben zu wissen und 
zu erfahren, zu welchen Zwe-
cken die Daten verarbeitet 
werden, wie lange sie vo-
raussichtlich  gespeichert 
werden, wer die Empfänger 
der Daten sind nach welcher 
allgemeinen  Logik die Daten 
verarbeitet werden und wel-
che Folgen eine solche Verar-
beitung haben kann. Dabei 
sollten  die Grundrechte und 
Grundfreiheiten anderer Per-
sonen, etwa das Geschäfts-
geheimnis oder das geistige 
Eigentum. etwa im Zusam-
menhang mit Urheberrech-
ten an Software, nicht ange-
tastet werden. Dies darf je-
doch nicht dazu führen, dass 
der betroffenen Person jegli-
che Auskunft verweigert wird. 

51. Eine natürliche Person sollte 
ein Auskunftsrecht hinsichtlich 
der sie betreffenden Daten, 
die erhoben worden sind, be-
sitzen und dieses Recht prob-
lemlos und in angemessenen 
Abständen wahrnehmen kön-
nen, um sich von der Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung 
überzeugen zu können. Dies 
schließt das Recht natürlicher 
Personen auf Auskunft über 
ihre eigenen gesundheitsbe-
zogenen Daten ein, etwa Da-
ten in ihren Patientenakten, 
die Informationen wie bei-
spielsweise Diagnosen, Unter-
suchungsergebnisse, Befunde 
der behandelnden Ärzte und 
Angaben zu Behandlungen 
oder Eingriffen enthalten. Jede 
betroffene Person sollte daher 
ein Anrecht darauf haben zu 
wissen und zu erfahren, zu 
welchen Zwecken die Daten 
verarbeitet werden und, wenn 
möglich, wie lange sie gespei-
chert werden, wer die Emp-
fänger der Daten sind, nach 
welcher Logik die automati-
sche Datenverarbeitung erfolgt 
und welche Folgen eine sol-
che Verarbeitung haben kann, 
zumindest in Fällen, in denen 
die Verarbeitung auf Profiling 
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beruht. Dabei dürfen die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten anderer Personen, etwa 
Geschäftsgeheimnisse oder 
Rechte des geistigem Eigen-
tums und insbesondere das 
Urheberrecht an Software, 
nicht angetastet werden. Dies 
darf jedoch nicht dazu führen, 
dass der betroffenen Person 
jegliche Auskunft verweigert 
wird. Verarbeitet der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
eine große Menge von Infor-
mationen über die betroffene 
Person, so kann er verlangen, 
dass die betroffene Person 
präzisiert, auf welche Informa-
tion oder welche Verarbei-
tungsvorgänge sich ihr Aus-
kunftsersuchen bezieht, bevor 
er ihr Auskunft erteilt. 

52. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sollte alle vertret-
baren Mittel nutzen, um die 
Identität einer Auskunft su-
chenden betroffenen Person 
zu überprüfen, insbesondere 
im Rahmen von Online-
Diensten und im Falle von On-
line-Kennungen. Ein für die 
Verarbeitung Verantwortlicher 
sollte personenbezogene Da-
ten nicht nur deshalb spei-
chern, um auf mögliche Ansu-
chen reagieren zu können. 

 52. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sollte alle vertret-
baren Mittel nutzen, um die 
Identität einer Auskunft su-
chenden betroffenen Person 
zu überprüfen, insbesondere 
im Rahmen von Online-
Diensten und im Fall von On-
line-Kennungen. (...) Die Iden-
tifizierung sollte die digitale 
Identifizierung einer betroffe-
nen Person – beispielsweise 
durch Authentifizierungsver-
fahren etwa mit denselben Be-
rechtigungsnachweisen, wie 
sie die betroffene Person ver-
wendet, um sich bei dem von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen bereitgestellten 
Online-Dienst anzumelden – 
einschließen. Ein für die Ver-
arbeitung Verantwortlicher 
sollte personenbezogene Da-
ten nicht allein zu dem Zweck 
speichern, auf mögliche Aus-
kunftsersuchen reagieren zu 
können. 

53. Jede Person sollte ein Recht 
auf Berichtigung der sie be-
treffenden personenbezoge-
nen Daten besitzen sowie ein 
‚Recht auf Vergessenwerden’, 
wenn die Speicherung ihrer 
Daten unter Verstoß gegen 

53. Jede Person sollte ein Recht 
auf Berichtigung der sie be-
treffenden personenbezoge-
nen Daten besitzen sowie ein 
Recht auf Löschung , wenn 
die Speicherung ihrer Daten 
unter Verstoß gegen die Ver-

53. Eine natürliche Person sollte 
ein Recht auf Berichtigung der 
sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten besitzen sowie 
ein "Recht auf Vergessenwer-
den", wenn die Speicherung ih-
rer Daten gegen diese Verord-
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die Verordnung erfolgt 
ist.Insbesondere sollten be-
troffene Personen Anspruch 
darauf haben, dass ihre per-
sonenbezogenen Daten ge-
löscht und nicht weiter verar-
beitet werden, wenn sich die 
Zwecke, für die die Daten er-
hoben wurden, erübrigt ha-
ben, wenn die betroffenen 
Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen 
oder Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen 
Daten eingelegt haben oder 
wenn die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten 
aus anderen Gründen unter 
Verstoß gegen die Verord-
nung erfolgt ist. Dieses Recht 
ist besonders wichtig in Fäl-
len, in denen die betroffene 
Person ihre Einwilligung noch 
im Kindesalter gegeben hat 
und insofern die mit der Ver-
arbeitung verbundenen Ge-
fahren nicht in vollem Umfang 
absehen konnte und die Da-
ten – besonders die im Inter-
net gespeicherten – später lö-
schen möchte.Die weitere 
Speicherung der Daten sollte 
jedoch zulässig sein, wenn 
dies für historische oder sta-
tistische Zwecke, zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-
schung, aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Ge-
sundheit oder zur Ausübung 
des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung erforderlich 
ist, wenn es hierfür eine ge-
setzliche Grundlage gibt oder 
wenn eine beschränkte Verar-
beitung der Daten anstatt ihrer 
Löschung gerechtfertigt ist. 

ordnung erfolgt. Insbesondere 
sollten betroffene Personen 
Anspruch darauf haben, dass 
ihre personenbezogenen Da-
ten gelöscht und nicht weiter 
verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten 
erhoben wurden, erübrigt ha-
ben, wenn die betroffenen 
Personen ihre Einwilligung in 
die Verarbeitung widerrufen 
oder Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen 
Daten eingelegt haben oder 
wenn die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten 
aus anderen Gründen unter 
Verstoß gegen die Verord-
nung erfolgt ist. Die weitere 
Speicherung der Daten sollte 
jedoch zulässig sein, wenn 
dies für historische oder sta-
tistische Zwecke, zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-
schung, aus Gründen des öf-
fentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Ge-
sundheit oder zur Ausübung 
des Rechts auf freie Mei-
nungsäußerung erforderlich 
ist, wenn es hierfür eine ge-
setzliche Grundlage gibt oder 
wenn eine beschränkte Verar-
beitung der Daten anstatt ihrer 
Löschung gerechtfertigt ist. 
Auch sollte das Recht auf 
Löschung nicht gelten, 
wenn die Speicherung per-
sonenbezogener Daten 
notwendig ist, um einen 
Vertrag mit der betroffenen 
Person zu erfüllen, oder 
wenn die Speicherung die-
ser Daten gesetzlich vorge-
schrieben ist.  

nung oder gegen das Unions-
recht oder gegen das Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, verstößt. Insbeson-
dere sollten betroffene Perso-
nen Anspruch darauf haben, 
dass ihre personenbezogenen 
Daten gelöscht und nicht mehr 
verarbeitet werden, wenn sich 
die Zwecke, für die die Daten 
erhoben wurden, erübrigt ha-
ben, wenn die betroffenen Per-
sonen ihre Einwilligung in die 
Verarbeitung widerrufen oder 
Widerspruch gegen die Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten ein-
gelegt haben oder wenn die 
Verarbeitung ihrer personenbe-
zogenen Daten aus anderen 
Gründen gegen diese Verord-
nung verstößt. Dieses Recht ist 
besonders wichtig in Fällen, in 
denen die betroffene Person ih-
re Einwilligung noch im Kin-
desalter gegeben hat und inso-
fern die mit der Verarbeitung 
verbundenen Gefahren nicht in 
vollem Umfang absehen konnte 
und die personenbezogenen 
Daten – insbesondere die im In-
ternet gespeicherten – später 
löschen möchte. Die betroffene 
Person sollte dieses Recht auch 
dann ausüben können, wenn 
sie kein Kind mehr ist. Die wei-
tere Speicherung der Daten 
sollte jedoch rechtmäßig sein, 
wenn dies für die Ausübung des 
Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung und Information, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Ver-
pflichtung, für die Wahrneh-
mung einer Aufgabe, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen über-
tragen wurde, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses im Be-
reich der öffentlichen Gesund-
heit, für im öffentlichen Inte-
resse liegende Archivzwecke, 
zu historischen, statistischen 
oder wissenschaftlichen Zwe-
cken (...) oder zur Begründung, 
Geltendmachung oder Verteidi-
gung von Rechtsansprüchen er-
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forderlich ist. 

54. Um dem ‚Recht auf Verges-
senwerden’ im Netz mehr Gel-
tung zu verschaffen, sollte das 
Recht auf Löschung so weit 
gehen, dass ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher, der 
die personenbezogenen Da-
ten öffentlich gemacht hat, die 
Pflicht hat, Dritten, die diese 
Daten verarbeiten, mitzuteilen, 
dass eine betroffene Person 
die Löschung von Links zu 
diesen Daten oder von Kopien 
oder Reproduktionen dieser 
Daten verlangt. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
sollte im Hinblick auf Daten, 
für deren Veröffentlichung er 
die Verantwortung trägt, alle 
vertretbaren Schritte, auch 
technischer Art, unternehmen, 
damit diese Information die 
betroffenen Dritten auch tat-
sächlich erreicht. Werden per-
sonenbezogene Daten von 
Dritten veröffentlicht, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche für die Veröffentli-
chung in die Pflicht genom-
men werden, wenn er die 
Veröffentlichung gestattet hat. 

54. Um dem „Recht auf Lö-
schung“  im Netz mehr Gel-
tung zu verschaffen, sollte das 
Recht auf Löschung so weit 
gehen, dass ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher, der 
die personenbezogenen Da-
ten ohne rechtlichen Grund  
öffentlich gemacht hat, die 
Pflicht hat, alle notwendigen 
Schritte zu unternehmen, 
um die Daten, auch bei  Drit-
ten, zu löschen, wobei das 
Recht der betroffenen Per-
son unberührt bleibt, Scha-
densersatz zu verlangen.  

54. Um dem "Recht auf Verges-
senwerden" im Netz mehr Gel-
tung zu verschaffen, sollte das 
Recht auf Löschung so weit ge-
hen, dass ein für die Verarbei-
tung Verantwortlicher, der die 
personenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht hat, die Pflicht 
hat, den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die diese Da-
ten verarbeiten, mitzuteilen, 
dass alle Querverweise zu die-
sen Daten oder Kopien oder 
Replikationen zu löschen sind. 

 Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche sollte im Hinblick auf 
Daten, für deren Veröffentli-
chung er die Verantwortung 
trägt, (...) Schritte, auch techni-
scher Art, unternehmen, die in 
Anbetracht der verfügbaren 
Technologie und der ihm zur 
Verfügung stehenden Mittel ver-
tretbar sind, damit die genannte 
Information die betroffenen Drit-
ten auch tatsächlich erreicht. 
(…). 

 54a. Vom Betroffenen bestrit-
tene Daten, deren Richtig-
keit oder Unrichtigkeit sich 
nicht feststellen lässt, soll-
ten bis zur Klärung der An-
gelegenheit gesperrt wer-
den.  

54a) Methoden zur Beschrän-
kung der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten könnten 
unter anderem darin bestehen, 
dass ausgewählte Daten vo-
rübergehend auf ein anderes 
Verarbeitungssystem übertragen 
werden oder dass sie für Nutzer 
gesperrt werden oder dass ver-
öffentliche Daten vorübergehend 
von einer Website entfernt wer-
den. In automatisierten Dateien 
sollte die Beschränkung der 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten grundsätzlich durch 
technische Mittel erfolgen, wobei 
in dem System unmissverständ-
lich darauf hingewiesen werden 
sollte, dass die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten be-
schränkt wurde. 

55. Damit die betroffenen Perso-
nen eine bessere Kontrolle 

55. Damit die betroffenen Perso-
nen eine bessere Kontrolle 

55. Um im Fall der Verarbeitung 
personenbezogener Daten mit 



 

56 

Kommission EU-Parlament  Rat 

über ihre eigenen Daten ha-
ben und ihr Auskunftsrecht 
besser ausüben können, soll-
ten sie im Falle einer elektro-
nischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten gängigen 
Format ebenfalls Anspruch 
auf Erhalt einer Kopie der sie 
betreffenden Daten in einem 
gängigen elektronischen For-
mat haben.Die betroffene 
Person sollte auch befugt 
sein, die von ihr zur Verfügung 
gestellten Daten von einer au-
tomatisierten Anwendung, et-
wa einem sozialen Netzwerk, 
auf eine andere Anwendung 
zu übertragen. Dies sollte 
dann möglich sein, wenn die 
betroffene Person die Daten 
dem automatisierten Verarbei-
tungssystem mit ihrer aus-
drücklichen Einwilligung oder 
im Zuge der Erfüllung eines 
Vertrags zur Verfügung ge-
stellt hat. 

über ihre eigenen Daten ha-
ben und ihr Auskunftsrecht 
besser ausüben können, soll-
ten sie im Falle einer elektro-
nischen Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten gängigen 
Format ebenfalls Anspruch 
auf Erhalt einer Kopie der sie 
betreffenden Daten in einem 
gängigen elektronischen For-
mat haben. Die betroffene 
Person sollte auch befugt 
sein, die von ihr zur Verfügung 
gestellten Daten von einer au-
tomatisierten Anwendung, et-
wa einem sozialen Netzwerk, 
auf eine andere Anwendung 
zu übertragen. Die für Daten-
verarbeitung Verant-
wortlichen sollten dazu an-
gehalten werden sollte na-
hegelegt werden, interope-
rable Formate zu entwi-
ckeln, die die Datenüber-
tragbarkeit ermöglichen. 
Dies sollte dann möglich sein, 
wenn die betroffene Person 
die Daten dem automatisier-
ten Verarbeitungssystem mit 
ihrer ausdrücklichen Einwilli-
gung oder im Zuge der Erfül-
lung eines Vertrags zur Verfü-
gung gestellt hat. Anbieter 
von Diensten der Informati-
onsgesellschaft sollten die 
Übertragung dieser Daten 
für die Bereitstellung ihrer 
Dienste nicht verbindlich 
vorschreiben.  

automatischen Mitteln eine bes-
sere Kontrolle über die eigenen 
Daten (...) zu haben, sollte die 
betroffene Person außerdem be-
rechtigt sein, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die 
sie einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bereitgestellt 
hat, in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten und sie ei-
nem anderen für die Verarbei-
tung Verantwortlichen zu über-
mitteln. 

 Dieses Recht sollte dann gelten, 
wenn die betroffene Person die 
personenbezogenen Daten mit 
ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
oder im Zuge der Erfüllung eines 
Vertrags zur Verfügung gestellt 
hat. Es sollte nicht gelten, wenn 
die Verarbeitung auf einer ande-
ren Rechtsgrundlage als ihrer 
ausdrücklichen Einwilligung oder 
eines Vertrags erfolgt. Dieses 
Recht sollte naturgemäß nicht 
gegen für die Verarbeitung Ver-
antwortliche ausgeübt werden, 
die Daten in Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben verarbeiten. 
Es sollte daher insbesondere 
nicht gelten, wenn die Verarbei-
tung der personenbezogenen 
Daten zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung, der der für 
die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, oder für die Wahr-
nehmung einer ihm übertrage-
nen Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung 
einer ihm übertragenen öffentli-
chen Gewalt erfolgt, erforderlich 
ist. 

 Das Recht der betroffenen Per-
son, personenbezogene Daten 
zu übermitteln, begründet für 
den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen nicht die Pflicht, tech-
nisch kompatible Datenverar-
beitungssysteme zu überneh-
men oder beizubehalten. 

 Ist im Fall eines bestimmten Sat-
zes personenbezogener Daten 
mehr als eine betroffene Person 
tangiert, so sollte das Recht auf 
Übermittlung der Daten die An-
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forderungen dieser Verordnung 
an die Rechtmäßigkeit der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten in Bezug auf eine andere 
betroffene Person unberührt las-
sen. Dieses Recht sollte zudem 
das Recht der betroffenen Per-
son auf Löschung ihrer perso-
nenbezogenen Daten und die 
Beschränkungen dieses Rechts 
gemäß dieser Verordnung nicht 
berühren und insbesondere nicht 
bedeuten, dass die Daten, die 
sich auf die betroffene Person 
beziehen und von ihr zur Erfül-
lung eines Vertrags zur Verfü-
gung gestellt worden sind, ge-
löscht werden, sofern und so-
lange diese Daten für die Erfül-
lung des Vertrags notwendig 
sind. (…) 

56. In Fällen, in denen die perso-
nenbezogenen Daten zum 
Schutz der lebenswichtigen 
Interessen der betroffenen 
Person oder im öffentlichen 
Interesse, in Ausübung ho-
heitlicher Gewalt oder auf-
grund der berechtigten Inte-
ressen des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen recht-
mäßig verarbeitet werden dür-
fen, sollte jede betroffene Per-
son trotzdem das Recht ha-
ben, Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie be-
treffenden Dateneinzulegen. 
Die Beweislast sollte bei dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen liegen, der darle-
gen muss, dass seine berech-
tigten Interessen Vorrang vor 
den Interessen oder Grund-
rechten und Grundfreiheiten 
der be troffenen Person ha-
ben. 

56. In Fällen, in denen die perso-
nenbezogenen Daten zum 
Schutz der lebenswichtigen 
Interessen der betroffenen 
Person oder im öffentlichen 
Interesse, in Ausübung ho-
heitlicher Gewalt oder auf-
grund der berechtigten Inte-
ressen des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen recht-
mäßig verarbeitet werden dür-
fen, sollte jede betroffene Per-
son trotzdem das Recht ha-
ben, unentgeltlich und auf 
einfache und effektive Wei-
se Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der sie betref-
fenden Daten einzulegen. Die 
Beweislast sollte bei dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen liegen, der darlegen 
muss, dass seine berechtigten 
Interessen Vorrang vor den In-
teressen oder Grundrechten 
und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person haben. 

56. In Fällen, in denen die perso-
nenbezogenen Daten (...) 
möglicherweise rechtmäßig 
verarbeitet werden dürfen, weil 
die Verarbeitung für die Wahr-
nehmung einer Aufgabe, die 
im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt – die dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde, – oder auf-
grund des berechtigten Inte-
resses des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder ei-
nes Dritten erforderlich ist, 
sollte jede betroffene Person 
trotzdem das Recht haben, 
Widerspruch gegen die Verar-
beitung der sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben-
den Daten einzulegen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che sollte darlegen müssen, 
dass seine zwingenden be-
rechtigten Interessen Vorrang 
vor den Interessen oder 
Grundrechten und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person 
haben. 

57. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung für nichtkommerzielle 
Zwecke zu betreiben, sollte 
die betroffene Person unent-
geltlich, einfach und effektiv 

57. Hat die betroffene Person 
das Recht, der Verarbeitung 
zu widersprechen, sollte der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dies der be-
troffenen Person ausdrück-

57. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so soll-
te die betroffene Person un-
entgeltlich, einfach und wirk-
sam Widerspruch gegen eine 
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Widerspruch gegen eine sol-
che Verarbeitung einlegen 
können. 

lich und in verständlicher 
Art und Form unter Verwen-
dung einer klaren und ein-
fachen Sprache zur Verfü-
gung stellen und diese klar 
von anderen Informationen 
trennen . 

solche – ursprüngliche oder 
spätere – Verarbeitung einle-
gen können. 

58. Eine natürliche Person 
braucht sich keiner Maß-
nahme unterwerfen lassen, 
die auf Profiling im Wege der 
automatischen Datenverar-
beitung basiert.Eine solche 
Maßnahme sollte allerdings 
erlaubt sein, wenn sie aus-
drücklich per Gesetz geneh-
migt wurde, bei Abschluss o-
der in Erfüllung eines Vertrags 
durchgeführt wird oder wenn 
die betroffene Person ihre 
Einwilligung hierzu erteilt 
hat.In jedem Fall sollte eine 
solche Verarbeitung mit an-
gemessenen Garantien ver-
bunden werden wie der Unter-
richtung der betroffenen Per-
son oder dem Anspruch auf 
direkten persönlichen Kontakt 
sowie dem generellen Aus-
schluss von Kindern von einer 
solchen Maßnahme. 

58. Unbeschadet der Rechtmä-
ßigkeit der Datenverarbei-
tung sollte jede  natürliche 
Person das Recht haben, 
dem Profiling zu widerspre-
chen. Profiling, das Maß-
nahmen zur Folge hat, 
durch die  sich rechtliche 
Konsequenzen für die be-
troffene Person ergeben , 
oder  die ähnlich erhebliche 
Auswirkungen  auf die Inte-
ressen, Rechte oder Freihei-
ten der betroffenen Perso-
nen hat,  sollte nur  erlaubt 
sein, wenn sie ausdrücklich 
per Gesetz genehmigt wurde, 
bei Abschluss oder in Erfül-
lung eines Vertrags durchge-
führt wird oder wenn die be-
troffene Person ihre Einwilli-
gung hierzu erteilt hat. In je-
dem Fall sollte eine solche 
Verarbeitung mit angemesse-
nen Garantien verbunden 
werden, einschließlich  der 
spezifischen  Unterrichtung 
der betroffenen Person und  
dem Anspruch auf persönli-
che Prüfung  sowie dem Aus-
schluss von Kindern von einer 
solchen Maßnahme. Diese 
Maßnahmen sollten nicht 
dazu führen, dass Men-
schen aufgrund ihrer Rasse, 
ethnischer Herkunft, politi-
schen Überzeugung, Reli-
gion oder Weltanschauung, 
Mitgliedschaft in einer Ge-
werkschaft, sexueller Orien-
tierung oder Geschlechtsi-
dentität diskriminiert wer-
den.  

58. Die betroffene Person sollte 
das Recht haben, keiner Ent-
scheidung zur Bewertung von 
sie betreffenden persönlichen 
Aspekten unterworfen zu wer-
den, die ausschließlich auf ei-
ner automatisierten Verarbei-
tung beruht und die rechtliche 
Wirkung für die betroffene 
Person entfaltet oder sie in er-
heblichem Maße beeinträch-
tigt, wie die automatische Ab-
lehnung eines Online-Kredi-
tantrags oder Online-Einstel-
lungsverfahren ohne jegliches 
menschliche Eingreifen. Zu ei-
ner derartigen Verarbeitung 
zählt auch das "Profiling" in 
jeglicher Form automatisierter 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten unter Bewertung 
persönlicher Aspekte in Bezug 
auf die betroffene Person, ins-
besondere zwecks Analyse 
oder Prognose von Aspekten 
bezüglich Arbeitsleistung, wirt-
schaftliche Lage, Gesundheit, 
persönliche Vorlieben oder In-
teressen, Zuverlässigkeit oder 
Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel, soweit dies 
rechtliche Wirkung für die be-
troffene Person entfaltet oder 
sie in erheblichem Maße be-
einträchtigt. Eine auf einer 
derartigen Verarbeitung, ein-
schließlich Profiling, beru-
hende Entscheidungsfindung 
sollte allerdings erlaubt sein, 
wenn dies nach dem Unions-
recht oder dem Recht des Mit-
gliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, zulässig ist, auch 
um Betrug und Steuerhinter-
ziehung zu überwachen und 
zu verhindern und die Sicher-
heit und Zuverlässigkeit eines 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bereitge-
stellten Dienstes zu gewähr-
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leisten, oder wenn dies für den 
Abschluss oder die Erfüllung 
eines Vertrags zwischen der 
betroffenen Person und einem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen erforderlich ist oder 
wenn die betroffene Person ih-
re ausdrückliche Einwilligung 
hierzu erteilt hat. In jedem Fall 
sollte eine solche Verarbeitung 
mit angemessenen Garantien 
verbunden sein, einschließlich 
der spezifischen Unterrichtung 
der betroffenen Person und 
des Anspruchs auf direktes 
persönliches Eingreifen, auf 
Darlegung des eigenen 
Standpunkts, auf Erläuterung 
der nach einer entsprechen-
den Bewertung getroffenen 
Entscheidung sowie des 
Rechts auf Anfechtung der 
Entscheidung. Um unter Be-
rücksichtigung der besonderen 
Umstände und Rahmenbedin-
gungen, unter denen die per-
sonenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden, der betroffe-
nen Person gegenüber eine 
faire und transparente Verar-
beitung zu gewährleisten, soll-
te der für die Verarbeitung 
Verantwortliche geeignete ma-
thematische oder statistische 
Verfahren für das Profiling 
verwenden, technische und 
organisatorische Maßnahmen 
treffen, mit denen in geeigne-
ter Weise insbesondere si-
chergestellt wird, dass Fakto-
ren, die zu unzutreffenden Da-
ten führen, korrigiert werden 
und das Risiko von Fehlern 
minimiert wird, und personen-
bezogene Daten in einer Wei-
se sichern, dass den potenzi-
ellen Bedrohungen für die In-
teressen und Rechte der be-
troffenen Person Rechnung 
getragen wird und mit denen 
verhindert wird, dass es ge-
genüber Menschen aufgrund 
von Rasse, ethnischer Her-
kunft, politischer Überzeu-
gung, Religion oder Weltan-
schauung, Mitgliedschaft in ei-
ner Gewerkschaft, sexueller 
Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität zu diskrimi-
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nierenden Wirkungen oder zu 
Maßnahmen kommt, die eine 
solche Wirkung haben. Auto-
matisierte Entscheidungsfin-
dung und Profiling auf der 
Grundlage besonderer Kate-
gorien von personenbezoge-
nen Daten sollten nur unter 
bestimmten Bedingungen er-
laubt sein. 

 58a. Stützt sich das Profiling 
ausschließlich auf die Ver-
arbeitung pseudonymisier-
ter Daten, sollte die Vermu-
tung gelten, dass es keine 
erheblichen Auswirkungen 
auf die Interessen, Rechte 
oder Freiheiten der be-
troffenen Personen hat. Er-
laubt das Profiling, sei es 
auf Grundlage einer einzi-
gen Quelle pseudonymisier-
ter Daten oder einer Samm-
lung pseudonymisierter Da-
ten aus verschiedenen 
Quellen, dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
pseudonymisierte Daten ei-
ner spezifischen be-
troffenen Person zuzuord-
nen, sollten die verarbeite-
ten Daten nicht länger als 
pseudonymisiert betrachtet 
werden.  

58a) Profiling an sich unterliegt 
den (allgemeinen) Vorschriften 
dieser Verordnung für die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten (Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung, Daten-
schutzgrundsätze usw.), wobei 
besondere Garantien gelten 
(beispielsweise Pflicht zur 
Durchführung einer Folgenab-
schätzung in einigen Fällen 
oder Bestimmungen über be-
stimmte Informationen, die der 
betroffenen Person zur Verfü-
gung zu stellen sind). Der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss sollte die Möglichkeit 
haben, Leitlinien diesbezüglich 
herauszugeben. 

59.Im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten können 
Beschränkungen bestimmter 
Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Da-
tenübertragbarkeit und Wider-
spruch, von Maßnahmen, die 
auf der Erstellung von Profilen 
beruhen, und von Mitteilungen 
über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten an eine betroffene Per-
son sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden 
Pflichten der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen vorge-
sehen werden, soweit dies in 
einer demokratischen Gesell-
schaft notwendig und verhält-
nismäßig ist, um die öffentli-
che Sicherheit aufrechtzuer-

59. Im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten können 
Beschränkungen bestimmter 
Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Berichti-
gung, Löschung oder des 
Rechts auf Zugang oder 
Herausgabe von Daten und 
des Widerspruchrechts , von 
Profiling , und von Mitteilun-
gen über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten an eine betroffene Per-
son sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden 
Pflichten der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen vorge-
sehen werden, soweit dies in 
einer demokratischen Gesell-
schaft notwendig und verhält-
nismäßig ist, um die öffentli-
che Sicherheit aufrechtzuer-

59. Im Unionsrecht oder im Recht 
der Mitgliedstaaten können 
Beschränkungen bestimmter 
Grundsätze sowie des Rechts 
auf Unterrichtung, Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Da-
tenübertragbarkeit und Wider-
spruch, von Maßnahmen, die 
auf der Erstellung von Profilen 
beruhen, und von Mitteilungen 
über eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten an eine betroffene Per-
son sowie von bestimmten 
damit zusammenhängenden 
Pflichten der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen vorge-
sehen werden, soweit dies in 
einer demokratischen Gesell-
schaft notwendig und verhält-
nismäßig ist, um die öffentliche 
Sicherheit aufrechtzuerhalten, 
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halten, wozu unter anderem 
der Schutz von Menschenle-
ben bei Naturkatastrophen 
oder vom Menschen verur-
sachten Katastrophen sowie 
die Verhütung, Aufdeckung 
und strafrechtliche Verfolgung 
von Straftaten und von Ver-
stößen gegen Berufsstands-
regeln bei reglementierten Be-
rufen gehört, und um sonstige 
öffentliche Interessen der Uni-
on oder eines Mitgliedstaats, 
etwa wichtige wirtschaftliche 
oder finanzielle Interessen, 
oder die betroffene Person 
und die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen zu schüt-
zen.Diese Beschränkungen 
müssen mit der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union und mit der Eu-
ropäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten im Ein-
klang stehen. 

halten, wozu unter anderem 
der Schutz von Menschenle-
ben bei Naturkatastrophen 
oder vom Menschen verur-
sachten Katastrophen sowie 
die Verhütung, Aufdeckung 
und strafrechtliche Verfolgung 
von Straftaten und von Ver-
stößen gegen Berufsstands-
regeln bei reglementierten Be-
rufen gehört, und um sonstige 
spezifische und klar defi-
nierte  öffentliche Interessen 
der Union oder eines Mitglied-
staats, etwa wichtige wirt-
schaftliche oder finanzielle In-
teressen, oder die betroffene 
Person und die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen 
zu schützen. Diese Beschrän-
kungen müssen mit der Char-
ta der Grundrechte der Euro-
päischen Union und mit der 
Europäischen Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten im Ein-
klang stehen. 

wozu unter anderem der 
Schutz von Menschenleben 
bei Naturkatastrophen oder 
vom Menschen verursachten 
Katastrophen, die Verhütung, 
Aufdeckung und Verfolgung 
von Straftaten und von Ver-
stößen gegen Berufsstandsre-
geln bei reglementierten Be-
rufen, das Führen öffentlicher 
Register aus Gründen des all-
gemeinen öffentlichen Interes-
ses sowie die Weiterverarbei-
tung von archivierten perso-
nenbezogenen Daten zur Be-
reitstellung spezifischer Infor-
mationen im Zusammenhang 
mit dem politischen Verhalten 
unter ehemaligen totalitären 
Regimen gehört, und um sons-
tige öffentliche Interessen der 
Union oder eines Mitglied-
staats, etwa wichtige wirt-
schaftliche oder finanzielle In-
teressen, oder die betroffene 
Person und die Rechte und 
Freiheiten anderer Personen, 
einschließlich in den Berei-
chen Sozialschutz, öffentliche 
Gesundheit und humanitäre 
Hilfe – wie etwa die Ausfüh-
rung einer der Internationalen 
Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung obliegenden Auf-
gabe –, zu schützen. Diese 
Beschränkungen müssen mit 
der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union und 
mit der Europäischen Konven-
tion zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfrei-
heiten im Einklang stehen. 

  59a) Diese Verordnung sollte in 
keiner Weise von (...) dem auf 
internationalem Recht beru-
hendem, in Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren anzu-
wendenden Privileg der 
Nichtoffenlegung vertraulicher 
Informationen des Internatio-
nalen Komitees vom Roten 
Kreuz abweichen. (…). 

60. Die Verantwortung und Haf-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für jedwede 
durch diesen oder in dessen 

60. Die Verantwortung und Haf-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für jedwede 
durch diesen oder in dessen 

60. Die Verantwortung und Haf-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für jedwede 
Verarbeitung personenbezo-
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Auftrag erfolgende Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten sollte umfassend geregelt 
werden. Insbesondere sollte 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dafür Sorge tra-
gen, dass jeder Verarbei-
tungsvorgang im Einklang mit 
dieser Verordnung steht, und 
er sollte dies auch nachwei-
sen müssen. 

Auftrag erfolgende Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten sollte umfassend geregelt 
werden, insbesondere im 
Hinblick auf Dokumentation, 
Datensicherheit, Folgenab-
schätzungen, Datenschutz-
beauftragte und Kontrolle 
durch Datenschutzbehör-
den . Insbesondere sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche dafür Sorge tragen, 
dass jeder Verarbeitungsvor-
gang im Einklang mit dieser 
Verordnung steht, und er soll-
te dazu auch in der Lage 
sein. Dies sollte von unab-
hängigen internen oder ex-
ternen Prüfern überprüft 
werden . 

gener Daten, die durch ihn 
oder in seinem Namen erfolgt, 
sollte (...) geregelt werd60. en. 
Insbesondere sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
geeignete Maßnahmen treffen 
müssen und nachweisen kön-
nen, dass (...) die Verarbei-
tungstätigkeiten im Einklang 
mit dieser Verordnung stehen 
(...). Dabei sollte er die Art, 
den Umfang, die Umstände 
und die Zwecke der Verarbei-
tung und das Risiko für die 
persönlichen Rechte und Frei-
heiten berücksichtigen. 

  60a) Solche Risiken – mit unter-
schiedlicher Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schwere – 
können aus einer Datenverar-
beitung hervorgehen, die zu 
einer physischen, materiellen 
oder moralischen Schädigung 
führen könnte, insbesondere 
wenn die Verarbeitung zu ei-
ner Diskriminierung, einem 
Identitätsdiebstahl oder -be-
trug, einem finanziellen Ver-
lust, einer Rufschädigung, ei-
nem Verlust der Vertraulichkeit 
von dem Berufsgeheimnis un-
terliegenden Daten, der un-
befugten Umkehr der Pseudo-
nymisierung oder anderen er-
heblichen wirtschaftlichen oder 
gesellschaftlichen Nachteilen 
führen kann, wenn die be-
troffenen Personen um ihre 
Rechte und Freiheiten ge-
bracht oder daran gehindert 
werden, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu 
kontrollieren, wenn personen-
bezogene Daten, aus denen 
die rassische oder ethnische 
Herkunft, politische Meinun-
gen, religiöse oder philosophi-
sche Überzeugungen oder die 
Zugehörigkeit zu einer Ge-
werkschaft hervorgehen, und 
genetische Daten oder Daten 
über Gesundheit oder Sexu-
alleben oder über strafrechtli-
che Verurteilungen und Straf-



 

63 

Kommission EU-Parlament  Rat 

taten oder damit zusammen-
hängende Sicherungsmaßre-
geln verarbeitet werden, wenn 
persönliche Aspekte bewertet 
werden, insbesondere wenn 
Aspekte, die die Arbeitsleis-
tung, wirtschaftliche Lage, Ge-
sundheit, persönliche Vorlie-
ben oder Interessen, die Zu-
verlässigkeit oder das Verhal-
ten, den Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel betreffen, analy-
siert und prognostiziert wer-
den, um ein persönliches Profil 
zu erstellen oder zu nutzen, 
wenn personenbezogene Da-
ten schutzbedürftiger Perso-
nen, insbesondere Daten von 
Kindern, verarbeitet werden 
oder wenn die Verarbeitung 
eine große Menge personen-
bezogener Daten und eine 
große Anzahl von Personen 
betrifft (...). 

  60b) Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Risikos soll-
ten nach der Art, dem Umfang, 
den Umständen und den Zwe-
cken der Datenverarbeitung 
bestimmt werden. Das Risiko 
sollte anhand einer objektiven 
Bewertung beurteilt werden, 
bei der festgestellt wird, ob die 
Datenverarbeitung ein hohes 
Risiko birgt. Ein hohes Risiko 
ist ein besonderes Risiko der 
Beeinträchtigung der persönli-
chen Rechte und Freiheiten 
(...). 

  60c) Anleitungen, wie der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter ge-
eignete Maßnahmen durch-
zuführen hat und wie die Ein-
haltung der Anforderungen 
nachzuweisen ist, insbeson-
dere was die Ermittlung des 
mit der Verarbeitung verbun-
denen Risikos, dessen Ab-
schätzung in Bezug auf Ursa-
che, Art, Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere und die 
Festlegung bewährter Verfah-
ren für dessen Eindämmung 
betrifft, könnten insbesondere 
in Form von genehmigten Ver-
haltensregeln, genehmigten 
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Zertifizierungsverfahren, Leitli-
nien des Europäischen Daten-
schutzausschusses oder Hin-
weisen eines Datenschutzbe-
auftragten gegeben werden. 
Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann ferner 
Leitlinien für Verarbeitungs-
vorgänge ausgeben, bei de-
nen davon auszugehen ist, 
dass sie kein hohes Risiko für 
die persönlichen Rechte und 
Freiheiten mit sich bringen, 
und angeben, welche Abhilfe-
maßnahmen in diesen Fällen 
ausreichend sein können. (…) 

61. Zum Schutz der in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bestehenden 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen ist es er-
forderlich, dass geeignete 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der Verar-
beitungsvorgänge als auch 
zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung getroffen werden, damit 
die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. 
Um die Einhaltung dieser An-
forderungen sicherzustellen 
und nachzuweisen, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche interne Strategien 
festlegen und geeignete Maß-
nahmen ergreifen, die insbe-
sondere dem Grundsatz des 
Datenschutzes durch Technik 
(data protection by design) 
und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (data 
protection by default) Genüge 
tun. 

61. Zum Schutz der in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bestehenden 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen ist es er-
forderlich, dass geeignete 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen sowohl bei 
der Konzipierung der Verar-
beitungsvorgänge als auch 
zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung getroffen werden, damit 
die Anforderungen dieser 
Verordnung erfüllt werden. 
Um die Einhaltung dieser An-
forderungen sicherzustellen 
und nachzuweisen, sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche interne Strategien 
festlegen und geeignete Maß-
nahmen ergreifen, die insbe-
sondere dem Grundsatz des 
Datenschutzes durch Technik 
(data protection by design) 
und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (data 
protection by default) Genüge 
tun. Der Grundsatz des Da-
tenschutzes durch Technik 
verlangt, dass der Daten-
schutz während des gesam-
ten Lebenszyklus der Tech-
nologie eingebaut sein 
muss, von der frühesten 
Entwicklungsphase über ih-
re endgültige Einführung 
und Verwendung bis zur 
endgültigen Außerbetrieb-
nahme. Das sollte auch die 
Verantwortlichkeit für die 
Waren und Dienstleistun-
gen, die von dem für die 

61. Zum Schutz der in Bezug auf 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten bestehenden 
persönlichen Rechte und Frei-
heiten ist es erforderlich, dass 
geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen 
getroffen werden, damit die 
Anforderungen dieser Verord-
nung erfüllt werden. Um die 
Einhaltung dieser Verordnung 
nachweisen zu können, sollte 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche interne Strategien 
festlegen und geeignete Maß-
nahmen treffen, die insbeson-
dere dem Grundsatz des Da-
tenschutzes durch Technik 
(data protection by design) 
und durch datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen (data 
protection by default) Genüge 
tun. Solche Maßnahmen könn-
ten unter anderem darin be-
stehen, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
minimiert wird, (...) perso-
nenbezogene Daten so 
schnell wie möglich pseudo-
nymisiert werden, Transparenz 
in Bezug auf die Funktionen 
und die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten herge-
stellt wird, der betroffenen 
Person ermöglicht wird, die 
Datenverarbeitung zu überwa-
chen, und der für die Verar-
beitung Verantwortliche in die 
Lage versetzt wird, Sicher-
heitsfunktionen zu schaffen 
und zu verbessern. In Bezug 
auf Entwicklung, Auslegung, 
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Verarbeitung Verantwortli-
chen oder von dem Auf-
tragsverarbeiter verwendet 
werden, einschließen. Der 
Grundsatz der datenschutz-
freundlichen Voreinstellun-
gen verlangt auf Diensten 
und Waren installierte Ein-
stellungen zum Schutz der 
Privatsphäre, die standard-
mäßig mit den allgemeinen 
Grundsätzen des Daten-
schutzes vereinbar sein 
sollten, wie etwa mit dem 
Grundsatz der Datenmini-
mierung und dem Grund-
satz der Zweckbeschrän-
kung.  

Auswahl und Nutzung von 
Anwendungen, Diensten und 
Produkten, die entweder auf 
der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten beruhen 
oder zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben personenbezogene Daten 
verarbeiten, sollten die Her-
steller der Produkte, Dienste 
und Anwendungen ermutigt 
werden, das Recht auf Daten-
schutz bei der Entwicklung 
und Auslegung der Produkte, 
Dienste und Anwendungen zu 
berücksichtigen und unter ge-
bührender Berücksichtigung 
des Stands der Technik si-
cherstellen, dass die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und die Verarbeiter in der La-
ge sind, ihren Datenschutz-
pflichten nachzukommen. 

62. Zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie zur Klärung 
der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es 
– auch mit Blick auf die Über-
wachungs- und sonstigen 
Maßnahmen von Aufsichtsbe-
hörden – einer klaren Zutei-
lung der Verantwortlichkeiten 
durch diese Verordnung, ins-
besondere für Fälle, in denen 
ein für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher die Verarbei-
tungszwecke, -bedingungen 
undmittel gemeinsam mit an-
deren für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder 
ein Verarbeitungsvorgang im 
Auftrag eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
durchgeführt wird. 

62. Zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie zur Klärung 
der Verantwortung und der 
Haftung der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters bedarf es 
- auch mit Blick auf die Über-
wachungs- und sonstigen 
Maßnahmen von Aufsichtsbe-
hörden - einer klaren Vertei-
lung  der Verantwortlichkeiten 
durch diese Verordnung, ins-
besondere für Fälle, in denen 
ein für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher die Verarbei-
tungszwecke gemeinsam mit 
anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder 
ein Verarbeitungsvorgang im 
Auftrag eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
durchgeführt wird. Die Rege-
lung zwischen den gemein-
sam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sollte die 
tatsächlichen Aufgaben und 
Beziehungen der gemein-
sam für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wider-
spiegeln. Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
nach Maßgabe dieser Ver-
ordnung sollte auch die 
Möglichkeit umfassen, dass 
der für die Verarbeitung 

62. Zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen sowie zur Klärung 
der Verantwortung und Haf-
tung der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der  Auf-
tragsverarbeiter bedarf es – 
auch mit Blick auf die Überwa-
chungs- und sonstigen Maß-
nahmen von Aufsichtsbehör-
den – einer klaren Zuteilung 
der Verantwortlichkeiten durch 
diese Verordnung, einschließ-
lich der Fälle, in denen ein für 
die Verarbeitung Verantwortli-
cher die Verarbeitungszwecke 
(...) und -mittel gemeinsam mit 
anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festlegt oder 
ein Verarbeitungsvorgang im 
Auftrag eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
durchgeführt wird. 
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Verantwortliche den ge-
meinsam für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
einem Auftragsverarbeiter 
die Daten zum Zwecke der 
Datenverarbeitung in deren 
Namen übermittelt.     

63. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche ohne Nieder-
lassung in der Union, dessen 
Verarbeitungstätigkeiten sich 
auf in der Union ansässige be-
troffene Personen beziehen 
und dazu dienen, diesen Per-
sonen Waren oder Dienst-
leistungen anzubieten oder 
deren Verhalten zu beobach-
ten, sollte einen Vertreter be-
nennen müssen, es sei denn, 
dieser für die Verarbeitung 
Verantwortliche ist in einem 
Drittland niedergelassen, das 
einen angemessenen Schutz 
bietet, oder es handelt sich 
um ein kleines oder mittleres 
Unternehmen, um eine Be-
hörde oder um eine öffentliche 
Einrichtung oder der betref-
fende für die Verarbeitung 
Verantwortliche bietet den be-
troffenen Personen nicht nur 
gelegentlich Waren oder 
Dienstleistungen an. Der Ver-
treter sollte im Namen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als An-
sprechpartner dienen. 

63. Verarbeitet ein  für die Verar-
beitung Verantwortlicher  oh-
ne Niederlassung in der Union 
personenbezogene Daten 
von betroffenen Personen  in 
der Union, sollte der für die 
Verarbeitung Ver-
antwortliche  einen Vertreter 
benennen, es sei denn, der  
für die Verarbeitung Verant-
wortliche ist in einem Drittland 
niedergelassen, das einen 
angemessenen Schutz bietet, 
oder es handelt sich um die 
Verarbeitung in Bezug auf 
weniger als 5 000 betroffene 
Personen innerhalb eines 
Zeitraumes von zwölf aufei-
nanderfolgenden Monaten, 
die nicht in Bezug auf be-
sondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten durch-
geführt wird,  oder um eine 
Behörde oder um eine öffent-
liche Einrichtung oder der be-
treffende für die Verarbeitung 
Verantwortliche bietet den be-
troffenen Personen nicht nur 
gelegentlich Waren oder 
Dienstleistungen an. Der Ver-
treter sollte im Namen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als An-
sprechpartner dienen. 

 
63. Jeder für die Verarbeitung 

Verantwortliche ohne Nieder-
lassung in der Union, dessen 
Verarbeitungstätigkeiten sich 
auf in der Union ansässige be-
troffene Personen beziehen 
und dazu dienen, diesen Per-
sonen Waren oder Dienstleis-
tungen anzubieten oder deren 
Verhalten in der Union zu be-
obachten, (...) sollte einen Ver-
treter benennen müssen, es 
sei denn, (...) die von ihm aus-
geführte Verarbeitung erfolgt 
vereinzelt und bringt unter Be-
rücksichtigung ihrer Art, ihres 
Umfangs, ihrer Umstände und 
ihrer Zwecke wahrscheinlich 
kein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen mit sich oder bei 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen handelt es sich 
um eine Behörde oder öffentli-
che Einrichtung (...). Der Ver-
treter sollte im Namen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen tätig werden und den 
Aufsichtsbehörden als An-
sprechpartner dienen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che sollte den Vertreter aus-
drücklich bestellen und schrift-
lich beauftragen, in Bezug auf 
die ihm nach dieser Verord-
nung obliegenden Verpflich-
tungen an seiner Stelle zu 
handeln. Die Benennung eines 
solchen Vertreters berührt 
nicht die Verantwortung und 
Haftung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen nach 
Maßgabe dieser Verordnung. 
Der Vertreter sollte seine Auf-
gaben entsprechend dem 
Mandat des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
ausführen und insbesondere 
mit den zuständigen Auf-
sichtsbehörden in Bezug auf 
Maßnahmen, die die Einhal-
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tung dieser Verordnung si-
cherstellen sollen, zusammen-
arbeiten. Bei Verstößen des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen sollte der bestellte 
Vertreter Durchsetzungsmaß-
nahmen unterworfen werden. 

  
 
63a) Damit die Anforderungen 

dieser Verordnung in Bezug 
auf die vom Auftragsverarbei-
ter im Namen des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
vorzunehmende Verarbeitung 
eingehalten werden, sollte ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher, der einen Auf-
tragsverarbeiter mit Verarbei-
tungstätigkeiten betrauen will, 
nur Auftragsverarbeiter heran-
ziehen, die – insbesondere im 
Hinblick auf Fachwissen, Zu-
verlässigkeit und Ressour-
cen – hinreichende Garantien 
dafür bieten, dass technische 
und organisatorische Maß-
nahmen – auch für die Sicher-
heit der Verarbeitung – ge-
troffen werden, die den Anfor-
derungen dieser Verordnung 
genügen. (...) Die Einhaltung 
genehmigter Verhaltensregeln 
oder eines genehmigten Zerti-
fizierungsverfahrens kann als 
Faktor herangezogen werden, 
um die Erfüllung der Pflichten 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen nachzuweisen. 
Die Durchführung einer Verar-
beitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter sollte auf 
Grundlage eines Vertrags oder 
eines anderen Rechtsinstru-
ments nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht des betref-
fenden Mitgliedstaats erfolgen, 
der den Auftragsverarbeiter an 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen bindet und in 
dem Gegenstand und Dauer 
der Verarbeitung, Art und 
Zwecke der Verarbeitung, die 
Art der personenbezogenen 
Daten und die Kategorien von 
betroffenen Personen festge-
legt sind, wobei die besonde-
ren Aufgaben und Pflichten 
des Auftragsverarbeiters bei 
der geplanten Verarbeitung 
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und das Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen 
Person zu berücksichtigen 
sind. 

 
 Der für die Verarbeitung Ver-

antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter können ent-
scheiden, ob sie einen indivi-
duellen Vertrag oder Stan-
dardvertragsklauseln verwen-
den, die entweder unmittelbar 
von der Kommission erlassen 
oder aber nach dem Kohä-
renzverfahren von einer Auf-
sichtsbehörde angenommen 
und dann von der Kommission 
erlassen wurden oder Be-
standteil einer im Rahmen des 
Zertifizierungsverfahrens er-
teilten Zertifizierung sind. Nach 
Beendigung der Verarbeitung 
im Namen des für die Verar-
beitung Verantwortlichen sollte 
der Auftragsverarbeiter die 
personenbezogenen Daten 
zurückgeben oder löschen, so-
fern nicht nach dem Unions-
recht oder dem Recht des Mit-
gliedstaats, dem er unterliegt, 
eine Verpflichtung zur Spei-
cherung der Daten besteht. 

64. Zur Klärung der Frage, ob ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher in der Union ansäs-
sigen betroffenen Personen 
nur gelegentlich Waren und 
Dienstleistungen anbietet, 
sollte jeweils geprüft werden, 
ob aus dem allgemeinen Tä-
tigkeitsprofil des für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
sichtlich ist, dass das Anbie-
ten der betreffenden Waren 
und Dienstleistungen lediglich 
eine zusätzlich zu seinen 
Haupttätigkeiten hinzukom-
mende Tätigkeit darstellt. 

64. Zur Klärung der Frage, ob ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher betroffenen Per-
sonen  in der Union nur gele-
gentlich Waren und Dienst-
leistungen anbietet, sollte je-
weils geprüft werden, ob aus 
dem allgemeinen Tätigkeits-
profil des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ersichtlich 
ist, dass das Anbieten der be-
treffenden Waren und Dienst-
leistungen lediglich eine zu-
sätzlich zu seinen Haupttätig-
keiten hinzukommende Tätig-
keit darstellt. 

64. (…) 

65. Zum Nachweis der Einhal-
tung der in dieser Verordnung 
festgelegten Bestimmungen 
sollte der für die Verarbeitung 
Verantwortliche jeden Verar-
beitungsvorgang dokumentie-
ren.Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche und jeder Auf-
tragsverarbeiter sollte ver-

65. Um die  Einhaltung dieser 
Verordnung nachweisen zu 
können,  sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
die zur Erfüllung der in die-
ser Verordnung festgeleg-
ten Anforderungen notwen-
dige Dokumentation vorhal-

65. Zum Nachweis der Einhaltung 
dieser Verordnung sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter Aufzeichnun-
gen über alle Kategorien von 
Verarbeitungstätigkeiten, die 
seiner Zuständigkeit unterlie-
gen, führen. Jeder für die Ver-
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pflichtet sein, mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzu-
arbeiten und dieser auf Ver-
langen die entsprechende Do-
kumentation vorzulegen, da-
mit die betreffenden Verar-
beitungsvorgänge anhand 
dieser Unterlagen kontrolliert 
werden können. 

ten . Jeder für die Verarbei-
tung Verantwortliche und jeder 
Auftragsverarbeiter sollte ver-
pflichtet sein, mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzu-
arbeiten und dieser auf Ver-
langen die entsprechende Do-
kumentation vorzulegen, da-
mit diese für  die Bewertung 
der Einhaltung  dieser Ver-
ordnung herangezogen  wer-
den können. Es sollte aber 
ebenso wichtig sein, be-
währten Verfahren und der 
Einhaltung der Vorschriften 
Beachtung zu schenken und 
nicht nur der Zusammen-
stellung der Dokumentation.  

arbeitung Verantwortliche und 
jeder Auftragsverarbeiter sollte 
verpflichtet sein, mit der Auf-
sichtsbehörde zusammenzu-
arbeiten und dieser auf Ver-
langen die entsprechenden 
Aufzeichnungen vorzulegen, 
damit die betreffenden Verar-
beitungsvorgänge anhand die-
ser Unterlagen kontrolliert 
werden können. 

66. Zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und zur Vorbeugung 
gegen eine gegen diese Ver-
ordnung verstoßende Verar-
beitung sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter die 
mit der Verarbeitung ver-
bundenen Risiken ermitteln 
und Maßnahmen zu deren 
Eindämmung ergreifen. Diese 
Maßnahmen müssen unter 
Berücksichtigung des Standes 
der Technik und der dabei an-
fallenden Kosten ein Schutz-
niveau gewährleisten, das den 
von der Verarbeitung ausge-
henden Risiken und der Art 
der zu schützenden per-
sonenbezogenen Daten an-
gemessen ist. Die Kommis-
sion sollte bei der Festlegung 
technischer Standards und 
organisatorischer Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Verarbeitung die 
technologische Neutralität, die 
Interoperabilität sowie Innova-
tionen fördern und gegebe-
nenfalls mit Drittländern zu-
sammenarbeiten. 

66. Zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und zur Vorbeugung 
gegen eine gegen diese Ver-
ordnung verstoßende Verar-
beitung sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter die 
mit der Verarbeitung ver-
bundenen Risiken ermitteln 
und Maßnahmen zu deren 
Eindämmung ergreifen. Diese 
Maßnahmen müssen unter 
Berücksichtigung des Standes 
der Technik und der dabei an-
fallenden Kosten ein Schutz-
niveau gewährleisten, das den 
von der Verarbeitung ausge-
henden Risiken und der Art 
der zu schützenden per-
sonenbezogenen Daten an-
gemessen ist. Bei der Festle-
gung technischer Standards 
und organisatorischer Maß-
nahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbei-
tung sollten  die technologi-
sche Neutralität, die Interope-
rabilität sowie Innovationen 
sowie  gegebenenfalls die 
Zusammenarbeit  mit Dritt-
ländern gefördert werden . 

66. Zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit und zur Vorbeugung 
gegen eine gegen diese Ver-
ordnung verstoßende Verar-
beitung sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter die mit 
der Verarbeitung verbundenen 
(...) Risiken ermitteln und 
Maßnahmen zu ihrer Eindäm-
mung treffen. Diese Maßnah-
men müssen unter Berück-
sichtigung der verfügbaren 
Technik und der Implementie-
rungskosten ein Schutzniveau 
– auch hinsichtlich der Ver-
traulichkeit – gewährleisten, 
das dem von der Verarbeitung 
ausgehenden Risiko und der 
Art der zu schützenden perso-
nenbezogenen Daten ange-
messen ist. (…). Bei der Be-
wertung des Datensicherheits-
risikos sollten die mit der Da-
tenverarbeitung verbundenen 
Risiken berücksichtigt werden, 
wie etwa Vernichtung, Verlust 
oder Veränderung, ob unbe-
absichtigt oder unrechtmäßig, 
oder unbefugte Weitergabe 
von beziehungsweise unbe-
fugter Zugang zu personenbe-
zogenen Daten, die übermit-
telt, gespeichert oder auf sons-
tige Weise verarbeitet wurden, 
insbesondere wenn dies zu 
einem physischen, materiellen 
oder moralischen Schaden 
führen könnte. 
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  66a) Damit diese Verordnung in 
Fällen, in denen die Verarbei-
tungsvorgänge wahrscheinlich 
ein hohes Risiko für die per-
sönlichen Rechte und Frei-
heiten mit sich bringen, besser 
eingehalten wird, sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che für die Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschät-
zung, mit der insbesondere die 
Ursache, Art, Besonderheit 
und Schwere dieses Risikos 
evaluiert werden, verantwort-
lich sein. Die Ergebnisse der 
Abschätzung sollten berück-
sichtigt werden, wenn darüber 
entschieden wird, welche (...) 
geeigneten Maßnahmen er-
griffen werden müssen, um 
nachzuweisen, dass die Ver-
arbeitung der personenbezo-
genen Daten mit dieser Ver-
ordnung in Einklang steht. 
Geht aus einer Datenschutz-
Folgenabschätzung hervor, 
dass Verarbeitungsvorgänge 
ein hohes Risiko bergen, das 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche nicht durch ge-
eignete Maßnahmen in Bezug 
auf verfügbare Technik und 
Implementierungskosten ein-
dämmen kann, so sollte die 
Aufsichtsbehörde vor der Ver-
arbeitung konsultiert werden. 

67. Eine Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Da-
ten kann erhebliche wirt-
schaftliche Schäden und sozi-
ale Nachteile einschließlich 
des Identitätsbetrugs für die 
betroffene Person nach sich 
ziehen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert 
wird. Deshalb sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
nach Bekanntwerden einer 
derartigen Verletzung die Auf-
sichtsbehörde ohne unange-
messene Verzögerung – falls 
möglich binnen 24 Stunden – 
davon in Kenntnis setzen.Falls 
die Benachrichtigung nicht 
binnen 24 Stunden erfolgen 
kann, sollten in ihr die Gründe 
für die Verzögerung angege-

67.Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
kann erhebliche wirtschaftli-
che Schäden und soziale 
Nachteile einschließlich des 
Identitätsbetrugs für die be-
troffene Person nach sich zie-
hen, wenn nicht rechtzeitig 
und angemessen reagiert 
wird. Deshalb sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
die Aufsichtsbehörde ohne 
unangemessene Verzögerung 
– von der angenommen 
werden sollte, dass sie nicht 
länger als 72  Stunden dau-
ern sollte–  davon in Kenntnis 
setzen. Gegebenenfalls  soll-
ten in der Benachrichtigung  
die Gründe für die Verzöge-
rung angegeben werden. Na-

67. Eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten kann 
– wenn nicht rechtzeitig und an-
gemessen reagiert wird – einen 
(...) physischen, materiellen oder 
moralischen Schaden für die be-
troffenen Personen nach sich 
ziehen, wie etwa Verlust der 
Kontrolle über ihre personenbe-
zogenen Daten oder Einschrän-
kung (...) ihrer Rechte, Diskrimi-
nierung, Identitätsdiebstahl o-
der -betrug, finanzielle Verluste, 
unbefugte Umkehr der Pseudo-
nymisierung, Rufschädigung, 
Verlust der Vertraulichkeit von 
dem Berufsgeheimnis unterlie-
genden Daten oder andere wirt-
schaftliche oder gesellschaftliche 
Nachteile. (…). Deshalb sollte 
der für die Verarbeitung Verant-
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ben werden müs-
sen.Natürliche Personen, für 
die eine derartige Verletzung 
des Schutzes ihrer personen-
bezogenen Daten nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, 
sollten ohne unangemessene 
Verzögerung benachrichtigt 
werden, damit sie die erfor-
derlichen Sicherheitsvorkeh-
rungen treffen können.Die 
Auswirkungen einer solchen 
Verletzung sollten als nachtei-
lig für den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten oder der 
Privatsphäre einer natürlichen 
Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -be-
trug, eine physische Schädi-
gung, eine erhebliche Demüti-
gung oder Rufschädigung zur 
Folge haben.Die Benachrich-
tigung sollte eine Beschrei-
bung der Art der Verletzung 
des Schutzes personenbezo-
gener Daten sowie an die be-
troffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung 
etwaiger negativer Auswir-
kungen dieser Verletzung be-
inhalten.Die Benachrichtigung 
der betroffenen Person sollte 
stets so rasch wie nach all-
gemeinem Ermessen möglich, 
in enger Absprache mit der 
Aufsichtsbehörde und nach 
Maßgabe der von dieser oder 
von anderen zuständigen Be-
hörden(z.B. Strafverfolgungs-
behörden) erteilten Weisun-
gen erfolgen. Damit eine be-
troffene Person das Risiko ei-
nes unmittelbaren Schadens 
für sich klein halten kann, be-
darf es beispielsweise ihrer 
sofortigen Benachrichtigung, 
wohingegen eine längere Be-
nachrichtigungsfrist gerecht-
fertigt sein kann, wenn es da-
rum geht, geeignete Maß-
nahmen gegen fortlaufende 
oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu er-
greifen. 

türliche Personen, für die eine 
derartige Verletzung des 
Schutzes ihrer personenbezo-
genen Daten nachteilige Aus-
wirkungen haben könnte, soll-
ten ohne unangemessene 
Verzögerung benachrichtigt 
werden, damit sie die erfor-
derlichen Sicherheitsvorkeh-
rungen treffen können. Die 
Auswirkungen einer solchen 
Verletzung sollten als nachtei-
lig für den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten oder der 
Privatsphäre einer natürlichen 
Person angesehen werden, 
wenn sie zum Beispiel einen 
Identitätsdiebstahl oder -be-
trug, eine physische Schädi-
gung, eine erhebliche Demüti-
gung oder Rufschädigung zur 
Folge haben. Die Benachrich-
tigung sollte eine Beschrei-
bung der Art der Verletzung 
des Schutzes personenbezo-
gener Daten sowie an die be-
troffene Person gerichtete 
Empfehlungen zur Minderung 
etwaiger negativer Auswir-
kungen dieser Verletzung be-
inhalten. Die Benachrichtigung 
der betroffenen Person sollte 
stets so rasch wie nach all-
gemeinem Ermessen möglich, 
in enger Absprache mit der 
Aufsichtsbehörde und nach 
Maßgabe der von dieser oder 
von anderen zuständigen Be-
hörden (z.B. Strafverfolgungs-
behörden) erteilten Weisun-
gen erfolgen. Damit eine be-
troffene Person das Risiko ei-
nes unmittelbaren Schadens 
für sich klein halten kann, be-
darf es beispielsweise ihrer 
sofortigen Benachrichtigung, 
wohingegen eine längere Be-
nachrichtigungsfrist gerecht-
fertigt sein kann, wenn es da-
rum geht, geeignete Maß-
nahmen gegen fortlaufende 
oder ähnliche Verletzungen 
der Datensicherheit zu er-
greifen. 

wortliche nach Bekanntwerden 
einer (...) Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten, 
die einen (...) physischen, mate-
riellen oder moralischen Scha-
den nach sich ziehen kann, die 
Aufsichtsbehörde ohne unge-
bührliche Verzögerung – falls 
möglich binnen 72 Stunden – 
davon in Kenntnis setzen. Falls 
die Benachrichtigung nicht bin-
nen 72 Stunden erfolgen kann, 
sollten in ihr die Gründe für die 
Verzögerung angegeben werden 
müssen. Natürliche Personen, 
deren Rechte und Freiheiten 
durch die Datenschutzverletzung 
erheblich beeinträchtigt werden 
könnten, sollten ohne unange-
messene Verzögerung benach-
richtigt werden, damit sie die er-
forderlichen Vorkehrungen tref-
fen können. (…). Die Benach-
richtigung sollte eine Beschrei-
bung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten sowie an die betroffene 
Person gerichtete Empfehlungen 
zur Minderung etwaiger negati-
ver Auswirkungen dieser Verlet-
zung enthalten. Die Benachrich-
tigung der betroffenen Person 
sollte stets so rasch wie nach 
allgemeinem Ermessen möglich, 
in enger Absprache mit der Auf-
sichtsbehörde und nach Maß-
gabe der von dieser oder von 
anderen zuständigen Behörden 
(z.B. Strafverfolgungsbehörden) 
erteilten Weisungen erfolgen. 
(...) Um beispielsweise das Ri-
siko eines unmittelbaren Scha-
dens mindern zu können, müss-
te sie sofort benachrichtigt wer-
den, wohingegen eine längere 
Benachrichtigungsfrist ge-
rechtfertigt sein kann, wenn es 
darum geht, geeignete Maß-
nahmen gegen fortlaufende oder 
ähnliche Verletzungen der Da-
tensicherheit zu treffen. 

68. Um bestimmen zu können, ob 
eine gegebene Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 

 68. (...) Es ist zu prüfen, ob alle ge-
eigneten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen ge-
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Daten der Aufsichtsbehörde 
und der betroffenen Person 
ohne unangemessene Verzö-
gerung gemeldet wurde, sollte 
jeweils überprüft werden, ob 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche ausreichende 
technische Vorkehrungen und 
organisatorische Maßnahmen 
getroffen hat, um sofort fest-
stellen zu können, ob eine 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten auf-
getreten ist, und um die Auf-
sichtsbehörde und die be-
troffene Person umgehend un-
terrichten zu können, noch 
bevor persönliche oder wirt-
schaftliche Interessen Scha-
den nehmen können, wobei 
die Art und Schwere der Ver-
letzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten sowie 
deren negative Folgen für die 
betroffene Person zu berück-
sichtigen sind. 

troffen wurden, um sofort fest-
stellen zu können, ob eine Ver-
letzung des Schutzes personen-
bezogener Daten aufgetreten ist, 
und um die Aufsichtsbehörde 
und die betroffene Person um-
gehend unterrichten zu können 
(...). Bei der Feststellung, ob die 
Meldung ohne unangemessene 
Verzögerung erfolgt ist, sollten 
die Art und Schwere der Verlet-
zung des Schutzes personenbe-
zogener Daten sowie deren Fol-
gen und nachteilige Auswirkun-
gen für die betroffene Person be-
rücksichtigt werden. Die ent-
sprechende Meldung kann zu 
einem Tätigwerden der Auf-
sichtsbehörde im Einklang mit ih-
ren in dieser Verordnung fest-
gelegten Aufgaben und Befug-
nissen führen. 

  68a) Die Benachrichtigung der 
betroffenen Person von der 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten sollte 
nicht erforderlich sein, wenn 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche geeignete techni-
sche Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen hat und diese Vor-
kehrungen auf die von der 
Verletzung betroffenen perso-
nenbezogenen Daten ange-
wandt wurden. Zu diesen 
technischen Sicherheitsvor-
kehrungen sollte zählen, dass 
die betreffenden Daten für alle 
Personen, die nicht zum Zu-
griff auf sie befugt sind, unver-
ständlich gemacht werden, 
insbesondere durch Ver-
schlüsselung der personenbe-
zogenen Daten (...). 

69. Bei der detaillierten Regelung 
des Formats und der Verfah-
ren für die Meldung von Ver-
letzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten sollten 
die Umstände der Verletzung 
hinreichend berücksichtigt 
werden, beispielsweise ob 

 69. Bei der detaillierten Regelung 
des Formats und der Verfah-
ren für die Meldung von Ver-
letzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten sollten 
die Umstände der Verletzung 
hinreichend berücksichtigt 
werden, beispielsweise ob 
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personenbezogene Daten 
durch geeignete technische 
Sicherheitsvorkehrungen ge-
schützt waren, die die Wahr-
scheinlichkeit eines Identitäts-
betrugs oder anderer Formen 
des Datenmissbrauchs wirk-
sam verringern. Überdies soll-
ten solche Regeln und Verfah-
ren den berechtigten Interes-
sen der Strafverfol-
gungsbehörden in Fällen 
Rechnung tragen, in denen 
die Untersuchung der Um-
stände der Verletzung durch 
ein frühzeitiges Bekanntwer-
den in unnötiger Weise behin-
dert würde. 

personenbezogene Daten 
durch geeignete technische 
Sicherheitsvorkehrungen ge-
schützt waren, die die Wahr-
scheinlichkeit eines Identitäts-
betrugs oder anderer Formen 
des Datenmissbrauchs wirk-
sam verringern. Überdies soll-
ten solche Regeln und Verfah-
ren den berechtigten Interes-
sen der Strafverfol-
gungsbehörden in Fällen 
Rechnung tragen, in denen die 
Untersuchung der Umstände 
der Verletzung durch ein früh-
zeitiges Bekanntwerden in un-
nötiger Weise behindert wür-
de. 

70. Gemäß der Richtlinie 
95/46/EG waren Verarbeitun-
gen personenbezogener Da-
ten bei den Aufsichtsbehörden 
generell meldepflichtig. Diese 
Meldepflicht ist mit einem bü-
rokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat 
doch keineswegs in allen Fäl-
len zu einem besseren Schutz 
personenbezogener Daten ge-
führt. Diese unterschiedslose 
allgemeine Meldepflicht sollte 
daher abgeschafft und durch 
wirksame Verfahren und Me-
chanismen ersetzt werden, die 
sich stattdessen vorrangig mit 
jenen Verarbei-
tungsvorgängen befassen, die 
aufgrund ihres Wesens, ihres 
Umfangs oder ihrer Zwecke 
konkrete Risiken für die Rech-
te und Freiheiten betroffener 
Personen bergen können. In 
derartigen Fällen sollte der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auf-
tragsverarbeiter vor der Ver-
arbeitung eine Datenschutz- 
Folgenabschätzung durchfüh-
ren, die sich insbesondere mit 
den Maßnahmen, Garantien 
und Verfahren befasst, durch 
die der Schutz personenbezo-
gener Daten sichergestellt und 
die Einhaltung der Bestim-
mungen dieser Verordnung 
nachgewiesen werden sollen. 

 70. Gemäß der Richtlinie 
95/46/EG waren Verarbeitun-
gen personenbezogener Da-
ten bei den Aufsichtsbehörden 
generell meldepflichtig. Diese 
Meldepflicht ist mit einem bü-
rokratischen und finanziellen 
Aufwand verbunden und hat 
doch keineswegs in allen Fäl-
len zu einem besseren Schutz 
personenbezogener Daten ge-
führt. Diese unterschiedslosen 
allgemeinen Meldepflichten 
sollten daher abgeschafft und 
durch wirksame Verfahren und 
Mechanismen ersetzt werden, 
die sich stattdessen vorrangig 
mit denjenigen Arten von Ver-
arbeitungsvorgängen befas-
sen, die aufgrund ihrer Art, ih-
res Umfangs, ihrer Umstände 
und ihrer Zwecke (...) wahr-
scheinlich ein hohes Risiko für 
die persönlichen Rechte und 
Freiheiten mit sich bringen. Bei 
diesen Arten von Verarbei-
tungsvorgängen kann es sich 
um solche handeln, bei denen 
insbesondere neue Technolo-
gien eingesetzt werden oder 
die neuartig sind und bei de-
nen der für die Verarbeitung 
Verantwortliche zuvor keine 
Datenschutz-Folgenab-
schätzung durchgeführt hat 
oder die in Anbetracht der seit 
der ursprünglichen Verarbei-
tung vergangenen Zeit not-
wendig geworden sind. 
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  70a) In derartigen Fällen sollte der 
für die Verarbeitung Verantwort-
liche (...) vor der Verarbeitung 
eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung durchführen, mit der 
die spezifische Eintrittswahr-
scheinlichkeit und die Schwere 
dieses hohen Risikos unter Be-
rücksichtigung der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung und 
der Ursachen des Risikos be-
wertet werden und die sich ins-
besondere mit den Maß-
nahmen, Garantien und Verfah-
ren befasst, durch die dieses 
Risiko eingedämmt, der Schutz 
personenbezogener Daten si-
chergestellt und die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Ver-
ordnung nachgewiesen werden 
soll. 

71. Dies sollte insbesondere für 
neu geschaffene umfangrei-
che Dateien gelten, die dazu 
dienen, große Mengen perso-
nenbezogener Daten auf regi-
onaler, nationaler oder supra-
nationaler Ebene zu verar-
beiten, und die eine große 
Zahl von Personen betreffen 
könnten. 

 71. Dies sollte insbesondere für (...) 
umfangreiche Verarbeitungs-
vorgänge gelten, die dazu die-
nen, große Mengen personen-
bezogener Daten auf regionaler, 
nationaler oder supranationaler 
Ebene zu verarbeiten, eine gro-
ße Zahl von Personen betreffen 
könnten und – beispielsweise 
aufgrund ihrer Sensibilität – 
wahrscheinlich ein hohes Risiko 
mit sich bringen und bei denen 
entsprechend dem jeweils aktu-
ellen Stand der Technik in gro-
ßem Umfang eine neue Tech-
nologie eingesetzt wird, sowie 
für andere Verar-
beitungsvorgänge, die ein ho-
hes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Per-
sonen mit sich bringen, insbe-
sondere dann, wenn diese Ver-
arbeitungsvorgänge den be-
troffenen Personen die Aus-
übung ihrer Rechte erschweren. 
Eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung sollte auch in den 
Fällen durchgeführt werden, in 
denen die Daten für das Treffen 
von Entscheidungen in Bezug 
auf Einzelpersonen im An-
schluss an eine systematische 
und eingehende Bewertung 
persönlicher Aspekte natürlicher 
Personen auf der Grundlage ei-
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nes Profilings dieser Daten oder 
im Anschluss an die Verarbei-
tung spezifischer Kategorien 
von personenbezogenen Daten, 
biometrischen Daten oder von 
Daten in Bezug auf strafrechtli-
che Verurteilungen und Straf-
taten sowie damit zusammen-
hängende Sicherungsmaßre-
geln verarbeitet werden. 
Gleichermaßen erforderlich ist 
eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung für die weiträumige 
Überwachung öffentlich zu-
gänglicher Bereiche, insbeson-
dere mittels optoelektronischer 
Vorrichtungen, oder für alle an-
deren Vorgänge, bei denen 
nach Auffassung der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde die Ver-
arbeitung wahrscheinlich ein 
hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Per-
sonen mit sich bringt, insbeson-
dere weil sie die betroffenen 
Personen an der Ausübung ei-
nes Rechts oder Nutzung einer 
Dienstleistung hindern oder weil 
sie systematisch in großem Um-
fang erfolgen. Die Verarbeitung 
(...) personenbezogener Daten 
sollte ungeachtet des Volumens 
oder der Art der Daten nicht als 
umfangreich gelten, wenn die 
Verarbeitung dieser Daten dem 
Berufsgeheimnis unterliegt (...), 
wie etwa die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten von Pa-
tienten oder Kunden durch ei-
nen einzelnen Arzt, einen An-
gehörigen der Gesundheits-
berufe, ein Krankenhaus oder 
einen Anwalt. In diesen Fällen 
sollte eine Datenschutz-
Folgenabschätzung nicht zwin-
gend vorgeschrieben sein. 

 71a. Folgenabschätzungen 
sind der wesentliche Kern 
jedes nachhaltigen Daten-
schutzrahmens und stellen 
sicher, dass sich Unter-
nehmen von Anfang an aller 
möglichen Konsequenzen 
ihrer Datenverarbeitungs-
vorgänge bewusst sind. 
Werden Folgenabschätzun-
gen mit Sorgfalt durchge-
führt, kann die Wahrschein-
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lichkeit einer Verletzung des 
Datenschutzes oder eines 
Eingriffs in die Privatsphäre 
ganz wesentlich beschränkt 
werden. Bei den Daten-
schutz-Folgenabschätzun-
gen sollte somit das ge-
samte Lebenszyklusma-
nagement personenbezoge-
ner Daten von der Erhebung 
über die Verarbeitung bis 
zur Löschung berücksich-
tigt werden und im Einzel-
nen die beabsichtigten Ver-
arbeitungsvorgänge, die Ri-
siken für die Rechte und 
Freiheiten von betroffenen 
Personen, die beabsichtig-
ten Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Risiken, die 
Schutzmechanismen und 
Sicherheitsmaßnahmen so-
wie die Mechanismen be-
schrieben werden, durch die 
die Einhaltung der Verord-
nung sichergestellt wird.  

 71b. Die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sollten 
sich auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten wäh-
rend des gesamten Daten-
lebenszyklus von der Erhe-
bung über die Verarbeitung 
bis zur Löschung konzent-
rieren, indem sie von An-
fang an in einen nachhalti-
gen Datenmanagementrah-
men investieren und darauf 
folgend umfassende Einhal-
tungsmechanismen einrich-
ten.  

 

72. Unter bestimmten Umständen 
kann es vernünftig und unter 
ökonomischen Gesichts-
punkten sinnvoll sein, eine 
Datenschutz-Folgenabschät-
zung nicht auf ein bestimmtes 
Projekt zu beziehen, sondern 
sie thematisch breiter anzule-
gen – beispielsweise wenn 
Behörden oder öffentliche Ein-
richtungen eine gemeinsame 
Anwendung oder Verarbei-
tungsplattform schaffen möch-
ten oder wenn mehrere für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

 72. Unter bestimmten Umständen 
kann es vernünftig und unter 
ökonomischen Gesichtspunk-
ten sinnvoll sein, eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nicht auf ein bestimmtes Pro-
jekt zu beziehen, sondern sie 
thematisch breiter anzulegen – 
beispielsweise wenn Behör-
den oder öffentliche Einrich-
tungen eine gemeinsame An-
wendung oder Verarbeitungs-
plattform schaffen möchten 
oder wenn mehrere für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
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eine gemeinsame  Anwen-
dung oder Verarbei-
tungsumgebung für einen ge-
samten Wirtschaftssektor, für 
ein bestimmtes Marktsegment 
oder für eine weit verbreitete 
horizontale Tätigkeit einführen 
möchten. 

eine gemeinsame Anwendung 
oder Verarbeitungsumgebung 
für einen gesamten Wirt-
schaftssektor, für ein be-
stimmtes Marktsegment oder 
für eine weit verbreitete hori-
zontale Tätigkeit einführen 
möchten. 

73. Datenschutz-Folgeabschät-
zungen sollten von einer Be-
hörde oder öffentlichen Ein-
richtung durchgeführt werden, 
sofern eine solche Folgenab-
schätzung nicht schon anläss-
lich des Erlasses des Geset-
zes erfolgt ist, auf dessen 
Grundlage die Behörde oder 
Einrichtung ihre Aufgaben 
wahrnimmt und das den frag-
lichen Verarbeitungsvorgang 
oder die fraglichen Arten von 
Verarbeitungsvorgängen re-
gelt. 

73. entfällt 73. Datenschutz-Folgeabschät-
zungen können von einer Be-
hörde oder öffentlichen Ein-
richtung durchgeführt werden, 
sofern eine solche Folgenab-
schätzung nicht schon anläss-
lich des Erlasses des Geset-
zes erfolgt ist, auf dessen 
Grundlage die Behörde oder 
Einrichtung ihre Aufgaben 
wahrnimmt und das den fragli-
chen Verarbeitungsvorgang 
oder die fraglichen Arten von 
Verarbeitungsvorgängen re-
gelt. 

74. In Fällen, in denen die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
ergibt, dass bestimmte Verar-
beitungsvorgänge große kon-
krete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten von betroffe-
nen Personen bergen, zum 
Beispiel das Risiko, infolge 
des Rückgriffs auf neue Tech-
nologien von dem Recht auf 
Datenschutz nicht Gebrauch 
machen zu können, sollte die 
Aufsichtsbehörde vor Beginn 
dieser Vorgänge zu der Frage, 
ob die geplante risikobehaf-
tete Verarbeitung gegen die 
Bestimmungen dieser Verord-
nung verstößt, zu Rate gezo-
gen werden müssen und Ab-
hilfevorschläge unterbreiten 
dürfen. Eine solche Konsulta-
tion sollte auch bei der Ausar-
beitung einer gesetzgeberi-
schen Maßnahme des natio-
nalen Parlaments oder einer 
darauf basierenden Maß-
nahme erfolgen, die die Art 
der Verarbeitung und geeig-
nete Garantien festlegt. 

74. In Fällen, in denen die Daten-
schutz-Folgenab-schätzung 
ergibt, dass bestimmte Verar-
beitungsvorgänge große kon-
krete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten von betroffe-
nen Personen bergen, zum 
Beispiel das Risiko, infolge 
des Rückgriffs auf neue Tech-
nologien von dem Recht auf 
Datenschutz nicht Gebrauch 
machen zu können, sollte der 
Datenschutzbeauftragte o-
der  die Aufsichtsbehörde vor 
Beginn dieser Vorgänge zu 
der Frage, ob die geplante ri-
sikobehaftete Verarbeitung 
gegen die Bestimmungen die-
ser Verordnung verstößt, zu 
Rate gezogen werden müssen 
und Abhilfevorschläge unter-
breiten dürfen. Eine Konsulta-
tion der Aufsichtsbehörde  
sollte auch bei der Ausarbei-
tung einer gesetzgeberischen 
Maßnahme des nationalen 
Parlaments oder einer darauf 
basierenden Maßnahme er-
folgen, die die Art der Verar-
beitung und geeignete Garan-
tien festlegt. 

74. Geht aus einer Datenschutz-
Folgenabschätzung hervor, 
dass die Verarbeitung unge-
achtet geplanter Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und 
Mechanismen zur Minderung 
des Risikos ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten mit sich bringen 
(...), und ist der für die Verar-
beitung Verantwortliche der 
Auffassung, dass das Risiko 
nicht durch in Bezug auf ver-
fügbare Technologien und Im-
plementierungskosten vertret-
bare Mittel eingedämmt wer-
den kann, so sollte die Auf-
sichtsbehörde vor Beginn der 
Verarbeitungstätigkeiten kon-
sultiert werden. Ein solches 
hohes Risiko ist wahrschein-
lich mit bestimmten Arten von 
Datenverarbeitungen und ei-
nem bestimmtem Umfang und 
einer bestimmten Häufigkeit 
der Verarbeitung verbunden, 
die für die betroffenen Perso-
nen auch eine (...) Schädigung 
oder eine (...) Beeinträchti-
gung ihrer Rechte und Frei-
heiten mit sich bringen kön-
nen. Sie sollte das Beratungs-
ersuchen innerhalb einer be-
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stimmten Frist beantworten. 
Allerdings kann sie, auch 
wenn sie nicht innerhalb die-
ser Frist reagiert hat, entspre-
chend ihren in dieser Verord-
nung festgelegten Aufgaben 
und Befugnissen eingreifen, 
was die Befugnis einschließt, 
Verarbeitungsvorgänge zu un-
tersagen. Im Rahmen dieses 
Konsultationsprozesses kann 
das Ergebnis einer im Hinblick 
auf die betreffende Datenver-
arbeitung gemäß Artikel 33 
durchgeführten Datenschutz-
Folgenabschätzung der Auf-
sichtsbehörde unterbreitet 
werden; dies gilt insbesondere 
für die zur Eindämmung des 
Risikos für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten ge-
planten Maßnahmen. 

 74a. Folgenabschätzungen 
können nur hilfreich sein, 
wenn die für die Verarbei-
tung Verantwortlichen si-
cherstellen, dass sie die 
Versprechen einhalten, die 
ursprünglich in ihnen gege-
ben wurden. Deshalb sollten 
die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen regelmä-
ßig Überprüfungen der Ein-
haltung der Datenschutz-
vorschriften vornehmen, 
durch die nachgewiesen 
wird, dass die eingerichte-
ten Datenverarbeitungsme-
chanismen die Zusagen 
einhalten, die in den Daten-
schutz-Folgenabschätzun-
gen gegeben wurden. Au-
ßerdem sollte nachgewie-
sen werden, dass der für die 
Datenverarbeitung Verant-
wortliche in der Lage ist, der 
autonomen Wahl betroffe-
ner Personen zu entspre-
chen. Darüber hinaus sollte 
er in dem Fall, dass die 
Überprüfung Unstimmigkei-
ten bei der Einhaltung 
ergibt, diesen Umstand her-
vorheben und Empfehlun-
gen abgeben, wie eine voll-
ständige Einhaltung erreicht 
werden kann.  

74a) Der Auftragsverarbeiter soll-
te erforderlichenfalls den für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen auf Anfrage bei der 
Gewährleistung der Einhaltung 
der sich aus der Durchführung 
der Datenschutz-Folgenab-
schätzung und der vorherigen 
Konsultation der Aufsichtsbe-
hörde ergebenden Auflagen 
unterstützen. 
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  74b) Eine Konsultation der Auf-
sichtsbehörde sollte auch wäh-
rend der Ausarbeitung von 
Gesetzes- oder Regelungs-
vorschriften, in denen eine (...) 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten vorgesehen ist, 
erfolgen, um die Vereinbarkeit 
der geplanten Verarbeitung 
mit dieser Verordnung sicher-
zustellen und insbesondere 
das mit ihr für die betroffene 
Person verbundene Risiko 
einzudämmen. 

75. In Fällen, in denen die Verar-
beitung im öffentlichen Sektor 
oder durch ein privates Groß-
unternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet 
seiner Größe Verarbeitungs-
vorgänge einschließt, die ei-
ner regelmäßigen und syste-
matischen Überwachung be-
dürfen, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter bei 
der Überwachung der un-
ternehmensinternen Einhal-
tung der Bestimmungen die-
ser Verordnung von einer wei-
teren Person unterstützt wer-
den.Derartige Daten-
schutzbeauftragte sollten un-
abhängig davon, ob es sich 
um Angestellte des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
handelt oder nicht, ihre Pflich-
ten und Aufgaben in vollstän-
diger Unabhängigkeit ausüben 
können. 

75. In Fällen, in denen die Verar-
beitung im öffentlichen Sektor 
erfolgt  oder sich im privaten 
Sektor auf mehr als 5 000 
betroffene Personen inner-
halb von zwölf Monaten be-
zieht,  oder in denen die Kern-
tätigkeit eines Unternehmens 
ungeachtet seiner Größe Ver-
arbeitungsvorgänge sensibler 
Daten  einschließt, oder Ver-
arbeitungsvorgänge,  die ei-
ner regelmäßigen und syste-
matischen Überwachung be-
dürfen, sollte der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter bei 
der Überwachung der unter-
nehmensinternen Einhaltung 
der Bestimmungen dieser 
Verordnung von einer weite-
ren Person unterstützt wer-
den. Bei der Feststellung, ob 
Daten einer großen Zahl von 
betroffenen Personen verar-
beitet werden, sollten archi-
vierte Daten, die in einer Art 
und Weise beschränkt sind, 
dass sie nicht den gewöhn-
lichen Datenzugangs- und 
Verarbeitungsoperationen 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen unterwor-
fen sind und nicht mehr ge-
ändert werden können, 
nicht berücksichtigt werden. 
Derartige Datenschutzbeauf-
tragte sollten unabhängig da-
von, ob es sich um Angestellte 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen handelt oder 
nicht, und unabhängig da-
von, ob sie diese Aufgabe in 

75. In Fällen, in denen die Verar-
beitung im öffentlichen Sektor 
oder durch ein privates Groß-
unternehmen erfolgt oder in 
denen die Kerntätigkeit eines 
Unternehmens ungeachtet 
seiner Größe Verarbeitungs-
vorgänge einschließt, die einer 
regelmäßigen und systemati-
schen Überwachung bedürfen, 
kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter bei der Über-
wachung der unternehmens-
internen Einhaltung der Best-
immungen dieser Verordnung 
von einer weiteren Person, die 
über Fachwissen auf dem Ge-
biet der Datenschutzvor-
schriften und -verfahren ver-
fügt, unterstützt werden. Der-
artige Datenschutzbeauftragte 
sollten unabhängig davon, ob 
es sich um Angestellte des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen handelt oder nicht, ihre 
Pflichten und Aufgaben in voll-
ständiger Unabhängigkeit 
ausüben können. 
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Vollzeit wahrnehmen,  ihre 
Pflichten und Aufgaben in 
vollständiger Unabhängigkeit 
ausüben können und einen 
besonderen Kündigungs-
schutz genießen . Letztend-
lich sollte das Management 
einer Organisation verant-
wortlich bleiben. Der Daten-
schutzbeauftragte sollte 
insbesondere vor der Pla-
nung, der Ausschreibung, 
Entwicklung und Einrich-
tung von Systemen der au-
tomatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
konsultiert werden, um die 
Grundsätze des Daten-
schutzes durch Technik und 
der datenschutzfreundli-
chen Voreinstellungen zu 
gewährleisten.  

 75a. Der Datenschutzbeauf-
tragte sollte zumindest die 
folgenden Qualifikationen 
besitzen: umfassende 
Kenntnisse des Daten-
schutzrechts und seiner 
Anwendung, einschließlich 
technischer und organisato-
rischer Maßnahmen und 
Verfahren; Beherrschung 
der fachlichen Anforderun-
gen an den Datenschutz 
durch Technik, die daten-
schutzfreundlichen Vorein-
stellungen und die Datensi-
cherheit; sektorspezifisches 
Wissen entsprechend der 
Größe des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiters und 
der Sensibilität der zu ver-
arbeitenden Daten; die Fä-
higkeit, Überprüfungen, 
Konsultationen, Dokumen-
tationen und Protokolldatei-
analysen durchzuführen; 
sowie die Fähigkeit, mit Ar-
beitnehmervertretungen zu 
arbeiten. Der für die Verar-
beitung Verantwortliche 
sollte dem Datenschutzbe-
auftragten ermöglichen, an 
Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen, um das für 
die Durchführung seiner 
Aufgaben erforderliche 
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Spezialwissen zu bewahren. 
Die Benennung als Daten-
schutzbeauftragter erfordert 
nicht unbedingt eine Voll-
zeittätigkeit des Mitarbei-
ters. 

76. Verbände oder andere Ver-
treter bestimmter Kategorien 
von für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sollten ermutigt 
werden, im Einklang mit die-
ser Verordnung stehende 
Verhaltenskodizes zu erstel-
len, um eine wirksame An-
wendung dieser Verordnung 
zu erleichtern, bei der den Ei-
genheiten der in bestimmten 
Sektoren erfolgenden Verar-
beitungen Rechnung getragen 
wird. 

76. Verbände oder andere Ver-
treter bestimmter Kategorien 
von für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sollten ermutigt 
werden, nach Anhörung der 
Arbeitnehmervertreter  im 
Einklang mit dieser Verord-
nung stehende Verhaltensko-
dizes zu erstellen, um eine 
wirksame Anwendung dieser 
Verordnung zu erleichtern, bei 
der den Eigenheiten der in 
bestimmten Sektoren erfol-
genden Verarbeitungen 
Rechnung getragen wird. 
Derartige Verhaltenskodizes 
sollten ein Handeln der Un-
ternehmen in Übereinstim-
mung mit dieser Verord-
nung vereinfachen.  

76. Verbände oder andere Verei-
nigungen, die bestimmte Ka-
tegorien von für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern vertreten, 
sollten ermutigt werden, im 
Einklang mit dieser Verord-
nung stehende Verhaltensre-
geln auszuarbeiten, um eine 
wirksame Anwendung dieser 
Verordnung zu erleichtern, 
wobei den Eigenheiten der in 
bestimmten Sektoren erfol-
genden Verarbeitungen und 
den besonderen Bedürfnissen 
der Kleinstunternehmen sowie 
der kleinen und mittleren Un-
ternehmen Rechnung zu tra-
gen ist. Insbesondere könnten 
in diesen Verhaltensregeln un-
ter Berücksichtigung des mit 
der Verarbeitung wahrschein-
lich einhergehenden Risikos 
für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten die Pflichten 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und der Auf-
tragsverarbeiter bestimmt 
werden. 

  76a) Bei der Ausarbeitung oder 
bei der Änderung oder Erwei-
terung solcher Verhaltensre-
geln sollten Verbände und o-
der andere Vereinigungen, die 
bestimmte Kategorien von für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auftragsverar-
beitern vertreten, die einschlä-
gigen interessierten Kreise, 
möglichst auch die betroffenen 
Personen, konsultieren und 
die Eingaben und Stellung-
nahmen, die sie dabei erhal-
ten, berücksichtigen. 

77. Um die Transparenz zu erhö-
hen und die Einhaltung dieser 
Verordnung zu verbessern, 
sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsmechanismen 

77. Um die Transparenz zu erhö-
hen und die Einhaltung dieser 
Verordnung zu verbessern, 
sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsmechanismen 

77. Um die Transparenz zu erhö-
hen und die Einhaltung dieser 
Verordnung zu verbessern, 
sollte angeregt werden, dass 
Zertifizierungsverfahren sowie 
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sowie Datenschutzsiegel und 
–prüfzeichen eingeführt wer-
den, die den betroffenen Per-
sonen einen raschen Über-
blick über das Datenschutzni-
veau einschlägiger Erzeug-
nisse und Dienstleistungen 
ermöglichen. 

sowie Datenschutzsiegel und 
standardisierte Daten-
schutzprüfzeichen  eingeführt 
werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen, zu-
verlässigen und überprüfba-
ren  Überblick über das Da-
tenschutzniveau einschlägiger 
Erzeugnisse und Dienstleis-
tungen ermöglichen. Ein „Eu-
ropäisches Datenschutzsie-
gel“ sollte auf europäischer 
Ebene eingeführt werden, 
um unter betroffenen Per-
sonen Vertrauen und für die 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen Rechtssi-
cherheit zu schaffen sowie 
gleichzeitig die Verbreitung 
europäischer Datenschutz-
standards außerhalb der EU 
zu fördern, indem es nicht-
europäischen Unternehmen 
vereinfacht wird, Zugang zu 
europäischen Märkten zu 
erhalten, indem sie sich zer-
tifizieren lassen.  

Datenschutzsiegel 
und -prüfzeichen eingeführt 
werden, die den betroffenen 
Personen einen raschen 
Überblick über das Daten-
schutzniveau einschlägiger 
Erzeugnisse und Dienstleis-
tungen ermöglichen. 

78. Der grenzüberschreitende 
Verkehr von personenbezo-
genen Daten ist für die Ent-
wicklungdes internationalen 
Handels und der  grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit 
notwendig. Durch die Zu-
nahme dieser Datenströme 
sind neue Herausforderungen 
und Anforderungen in Bezug 
auf den Schutz personenbe-
zogener Daten entstanden. 
Der durch diese Verordnung 
unionsweit garantierte Schutz 
natürlicher Personen sollte je-
doch bei der Übermittlung von 
personenbezogenen Daten 
aus der Union in Drittländer 
oder an internationale Organi-
sationen nicht unterminiert 
werden. In jedem Fall sollten 
derartige Datenübermittlungen 
an Drittländer nur unter strikter 
Einhaltung dieser Verordnung 
zulässig sein. 

 78. Der grenzüberschreitende 
Fluss personenbezogener Da-
ten aus Drittländern und inter-
nationalen Organisationen und 
wieder zurück ist für die Ent-
wicklung des internationalen 
Handels und der grenz-
überschreitenden Zusammen-
arbeit notwendig. Durch die 
Zunahme dieser Datenströme 
sind neue Herausforderungen 
und Anforderungen in Bezug 
auf den Schutz personenbe-
zogener Daten entstanden. 
Der durch diese Verordnung 
unionsweit garantierte Schutz 
natürlicher Personen sollte je-
doch bei der Übermittlung per-
sonenbezogener Daten aus 
der Union an für die Verarbei-
tung Verantwortliche, Auf-
tragsverarbeiter oder andere 
Empfänger in Drittländern oder 
an internationale Organisatio-
nen nicht unterminiert werden, 
und zwar auch dann nicht, 
wenn aus einem Drittland oder 
von einer internationalen Or-
ganisation stammende perso-
nenbezogene Daten an für die 
Verarbeitung Verantwortliche, 
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Auftragsverarbeiter in demsel-
ben oder einem anderen Dritt-
land oder an dieselbe oder ei-
ne andere internationale Or-
ganisation weitergegeben 
werden. In jedem Fall sind 
derartige Datenübermittlungen 
an Drittländer und internatio-
nale Organisationen nur unter 
strikter Einhaltung dieser Ver-
ordnung zulässig. Sie dürfen 
nur stattfinden, wenn die in 
Kapitel V festgelegten Bedin-
gungen vorbehaltlich der übri-
gen Bestimmungen dieser 
Verordnung von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
erfüllt werden. 

79. Internationale Abkommen 
zwischen der Union und Dritt-
ländern über die Übermittlung 
von personenbezogenen Da-
ten einschließlich geeigneter 
Garantien für die betroffenen 
Personen werden von dieser 
Verordnung nicht berührt 

79. Internationale Abkommen 
zwischen der Union und Dritt-
ländern über die Übermittlung 
von personenbezogenen Da-
ten einschließlich geeigneter 
Garantien für die betroffenen 
Personen werden von dieser 
Verordnung nicht berührt, 
wodurch ein angemessener 
Schutz der Grundrechte für 
die Bürgerinnen und Bürger 
sichergestellt wird . 

79. Internationale Abkommen 
zwischen der Union und Dritt-
ländern über die Übermittlung 
von personenbezogenen Da-
ten einschließlich geeigneter 
Garantien für die betroffenen 
Personen werden von dieser 
Verordnung nicht berührt. Die 
Mitgliedstaaten dürfen interna-
tionale Übereinkünfte schlie-
ßen, die die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an 
Drittländer oder internationale 
Organisationen beinhalten, so-
fern sich diese Übereinkünfte 
weder auf diese Verordnung 
noch auf andere Bestimmun-
gen des Unionsrechts auswir-
ken und Schutzklauseln bein-
halten, um die Rechte der be-
troffenen Personen zu schüt-
zen. 

80. Die Kommission kann mit 
Wirkung für die gesamte Uni-
on beschließen, dass be-
stimmte Drittländer oder be-
stimmte Gebiete oder Verar-
beitungssektoren eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation einen angemes-
senen Datenschutz bieten, 
und auf diese Weise in Bezug 
auf die Drittländer und inter-
nationalen Organisationen, die 
für fähig gehalten werden, ei-
nen solchen Schutz zu bieten, 
in der gesamten Union für 

80. Die Kommission kann mit 
Wirkung für die gesamte Uni-
on beschließen, dass be-
stimmte Drittländer oder be-
stimmte Gebiete oder Verar-
beitungssektoren eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation einen angemes-
senen Datenschutz bieten, 
und auf diese Weise in Bezug 
auf die Drittländer und inter-
nationalen Organisationen, die 
für fähig gehalten werden, ei-
nen solchen Schutz zu bieten, 
in der gesamten Union für 

80. Die Kommission darf (...) mit 
Wirkung für die gesamte Union 
feststellen, dass bestimmte 
Drittländer oder ein Gebiet o-
der ein bestimmter Sektor wie 
z.B. der private Sektor oder 
ein oder mehrere bestimmte 
Wirtschaftszweige eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation einen angemes-
senen Datenschutz bieten, 
und auf diese Weise in Bezug 
auf die Drittländer und interna-
tionalen Organisationen, die 
für fähig gehalten werden, ei-
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Rechtssicherheit und eine 
einheitliche Rechtsanwendung 
sorgen.In derartigen Fällen 
dürfen personenbezogene Da-
ten ohne weitere Genehmi-
gung an diese Länder über-
mittelt werden. 

Rechtssicherheit und eine 
einheitliche Rechtsanwendung 
sorgen. Die Kommission 
kann sich, nach Benachrich-
tigung und Abgabe einer 
vollständigen Begründung 
an das Drittland, auch für 
die Aufhebung eines sol-
chen Beschlusses ent-
scheiden.  

nen solchen Schutz zu bieten, 
in der gesamten Union 
Rechtssicherheit schaffen und 
eine einheitliche Rechtsan-
wendung sicherstellen. In der-
artigen Fällen dürfen perso-
nenbezogene Daten ohne be-
sondere Genehmigung an die-
se Länder übermittelt werden. 

81. In Übereinstimmung mit den 
Grundwerten der Union, zu 
denen insbesondere der 
Schutz der Menschenrechte 
zählt, sollte die Kommission 
bei der Inaugenscheinnahme 
eines Drittlandes berücksichti-
gen, inwieweit dort die 
Rechtsstaatlichkeit gewahrt 
ist, ein Rechtschutz existiert 
und die internationalen Men-
schenrechtsbestimmungen 
eingehalten werden 

 81. In Übereinstimmung mit den 
Grundwerten der Union, zu 
denen insbesondere der 
Schutz der Menschenrechte 
zählt, sollte die Kommission 
bei der Bewertung eines Dritt-
landes oder eines Gebietes 
oder eines bestimmten Sek-
tors in einem Drittland berück-
sichtigen, inwieweit dort die 
Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, 
ein Rechtsschutz existiert und 
die internationalen Menschen-
rechtsbestimmungen einge-
halten werden und welche all-
gemeinen und sektorspezifi-
schen Vorschriften, wozu auch 
die Vorschriften über die öf-
fentliche Sicherheit, die Lan-
desverteidigung, die nationale 
Sicherheit und öffentliche 
Ordnung sowie das Strafrecht 
zählen, dort gelten. Die An-
nahme eines Angemessen-
heitsbeschlusses in Bezug auf 
ein Gebiet oder einen be-
stimmten Sektor in einem Dritt-
land sollte unter Berück-
sichtigung eindeutiger und ob-
jektiver Kriterien wie be-
stimmten Verarbeitungsvor-
gängen und des Geltungsbe-
reichs anwendbarer Rechts-
normen und geltender Rechts-
vorschriften in dem Drittland 
erfolgen. Das Drittland sollte 
Garantien für ein angemesse-
nes Schutzniveau bieten, ins-
besondere in Fällen, in denen 
Daten in einem oder mehreren 
spezifischen Sektoren verar-
beitet werden. Das Drittland 
sollte insbesondere eine wirk-
same Überwachung des Da-
tenschutzes gewährleisten 
und Mechanismen für eine Zu-
sammenarbeit mit den euro-
päischen Datenschutzbehör-
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den vorsehen, und den be-
troffenen Personen sollten 
wirksame und durchsetzbare 
Rechte sowie wirksame be-
hördliche und gerichtliche 
Rechtsbehelfe eingeräumt 
werden. 

  81a. Die Kommission sollte neben 
den internationalen Verpflich-
tungen, die das Drittland oder 
die internationale Organisation 
eingegangen ist, auch die 
Verpflichtungen, die sich aus 
der Teilnahme des Drittlands 
oder der internationalen Orga-
nisation an multilateralen oder 
regionalen Systemen insbe-
sondere im Hinblick auf den 
Schutz personenbezogener 
Daten ergeben, sowie die Um-
setzung dieser Verpflichtun-
gen berücksichtigen. Insbe-
sondere sollte der Beitritt des 
Drittlandes zum Übereinkom-
men des Europarates vom 
28. Januar 1981 zum Schutz 
des Menschen bei der auto-
matischen Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten und 
dem dazugehörigen Zusatz-
protokoll berücksichtigt wer-
den. Die Kommission sollte 
den Europäischen Daten-
schutzausschuss konsultieren, 
wenn sie das Schutzniveau in 
Drittländern oder internatio-
nalen Organisationen bewer-
tet. 

  81b) Die Kommission sollte die 
Wirksamkeit von Feststellun-
gen betreffend das Schutzni-
veau in einem Drittland oder 
einem Gebiet oder einem be-
stimmten Sektor in einem Dritt-
land oder einer internationalen 
Organisation überwachen; 
dies gilt auch für Fest-
stellungen, die auf der Grund-
lage des Artikels 25 Absatz 6 
oder des Artikels 26 Absatz 4 
der Richtlinie 95/46/EG erlas-
sen werden. Die Kommission 
sollte innerhalb einer ange-
messenen Frist die Wirksam-
keit der letztgenannten Fest-
stellungen bewerten und dem 
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durch diese Verordnung ein-
gesetzten Ausschuss im Sinne 
der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 über alle rele-
vanten Erkenntnisse Bericht 
erstatten. 

82. Die Kommission kann ebenso 
per Beschluss feststellen, 
dass bestimmte Drittländer 
oder bestimmte Gebiete oder 
Verarbeitungssektoren eines 
Drittlands oder eine internati-
onale Organisation keinen an-
gemessenen Datenschutz bie-
ten. Die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten an 
derartige Drittländer sollte da-
her verboten werden. In die-
sem Falle sollten Konsultatio-
nen zwischen der Kommission 
und den betreffenden Drittlän-
dern oder internationalen Or-
ganisationen vorgesehen 
werden. 

82. Die Kommission kann ebenso 
per Beschluss feststellen, 
dass bestimmte Drittländer 
oder bestimmte Gebiete oder 
Verarbeitungssektoren eines 
Drittlands oder eine internati-
onale Organisation keinen an-
gemessenen Datenschutz bie-
ten. Rechtsvorschriften, die 
den extraterritorialen Zu-
gang zu personenbezo-
genen Daten, die in der EU 
verarbeitet werden, ohne die 
Zulässigkeit nach dem 
Recht der Union oder der 
Mitgliedstaaten vorsehen, 
sollten als Anhaltspunkt für 
fehelende Angemessenheit 
betrachtet werden. Die 
Übermittlung personenbezo-
gener Daten an derartige Dritt-
länder sollte daher verboten 
werden. In diesem Falle soll-
ten Konsultationen zwischen 
der Kommission und den be-
treffenden Drittländern oder 
internationalen Organi-
sationen vorgesehen werden. 

82. Die Kommission kann (...) 
feststellen, dass ein Drittland 
oder ein Gebiet oder ein be-
stimmter Sektor eines Dritt-
lands oder eine internationale 
Organisation (...) keinen an-
gemessenen Datenschutz 
mehr bietet. Die Übermittlung 
personenbezogener Daten an 
dieses Drittland oder an diese 
internationale Organisation 
sollte daraufhin verboten wer-
den, es sei denn, die Anforde-
rungen der Artikel 42 bis 44 
werden erfüllt. In diesem Falle 
sollten Konsultationen zwi-
schen der Kommission und 
den betreffenden Drittländern 
oder internationalen Organisa-
tionen vorgesehen werden. 
Die Kommission sollte dem 
Drittland oder der internatio-
nalen Organisation frühzeitig 
die Gründe mitteilen und Kon-
sultationen aufnehmen, um 
Abhilfe für die Situation zu 
schaffen. 

83. Bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland be-
stehenden Mangel an Daten-
schutz geeignete Garantien 
für den Schutz der betroffenen 
Person vorsehen. Diese Ga-
rantien können darin beste-
hen, dass auf verbindliche un-
ternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer 
Aufsichtsbehörde angenom-
mene Standarddatenschutz-
klauseln, von einer Aufsichts-
behörde genehmigte Ver-
tragsklauseln oder auf sons-
tige geeignete, angemessene, 
aufgrund der Umstände einer 

83. Bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland be-
stehenden Mangel an Daten-
schutz geeignete Garantien 
für den Schutz der betroffenen 
Person vorsehen. Diese Ga-
rantien können darin beste-
hen, dass auf verbindliche un-
ternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer 
Aufsichtsbehörde angenom-
mene Standarddatenschutz-
klauseln oder  von einer Auf-
sichtsbehörde genehmigte 
Vertragsklauseln zurückge-
griffen wird. Durch diese ge-
eigneten Garantien sollte 

83. Bei Fehlen eines Angemes-
senheitsbeschlusses sollte der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter als Ausgleich 
für den in einem Drittland be-
stehenden Mangel an Daten-
schutz geeignete Garantien für 
den Schutz der betroffenen 
Person vorsehen. Diese Ga-
rantien können darin beste-
hen, dass auf verbindliche un-
ternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften, von der 
Kommission oder von einer 
Aufsichtsbehörde festgelegte 
Standarddatenschutzklauseln, 
von einer Aufsichtsbehörde 
genehmigte Ad-hoc-Vertrags-
klauseln oder auf sonstige ge-
eignete, angemessene, auf-
grund der Umstände einer Da-
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Datenübermittlung oder einer 
Kategorie von Datenübermitt-
lungen gerechtfertigte und von 
einer Aufsichtsbehörde gebil-
ligte Maßnahmen zurückge-
griffen wird 

die Achtung der Rechte be-
troffener Personen wie bei 
der Verarbeitung innerhalb 
der EU gewahrt werden, 
insbesondere hinsichtlich 
der Begrenzung des Zwecks 
sowie des Rechts auf Zu-
gang, Berichtigung, Lö-
schung und Forderung von 
Schadenersatz. Diese Ga-
rantien sollten insbeson-
dere die Einhaltung der 
Grundsätze der Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten und die Rechte der 
betroffenen Personen ge-
währleisten, wirksame 
Rechtsbehelfe bereithalten, 
sicherstellen, dass die 
Grundsätze des Daten-
schutzes durch Technik und 
der datenschutzfreundli-
chen Voreinstellungen be-
folgt werden sowie ge-
währleisten, dass es einen 
Datenschutzbeauftragten 
gibt.  

tenübermittlung oder einer Ka-
tegorie von Datenübermitt-
lungen gerechtfertigte und von 
einer Aufsichtsbehörde gebil-
ligte Maßnahmen zurückge-
griffen wird. Diese Schutzklau-
seln sollten sicherstellen, dass 
die Datenschutzvorschriften 
und die Rechte der betroffe-
nen Personen einschließlich 
ihres Rechts auf wirksame 
administrative und gerichtliche 
Rechtsbehelfe beachtet wer-
den. Sie sollten sich insbe-
sondere auf die Einhaltung der 
allgemeinen Grundsätze für 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die Verfügbar-
keit von durchsetzbaren Rech-
ten der betroffenen Person 
und von wirksamen Rechtsbe-
helfen sowie die Grundsätze 
des Datenschutzes durch 
Technik und daten-
schutzfreundliche Voreinstel-
lungen beziehen. Datenüber-
mittlungen dürfen auch von 
staatlichen Behörden oder 
Stellen an staatliche Behörden 
oder Stellen in Drittländern 
oder an internationale Organi-
sationen mit entsprechenden 
Pflichten oder Aufgaben vor-
genommen werden, auch auf 
der Grundlage von Bestim-
mungen, die in Verwaltungs-
vereinbarungen, beispiels-
weise eine Absichtserklärung, 
aufzunehmen sind. Die Ge-
nehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde sollte erlangt 
werden, wenn die Garantien in 
nicht rechtsverbindlichen Ver-
waltungsvereinbarungen vor-
gesehen sind. 

84. Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter offen ste-
hende Möglichkeit, auf die von 
der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde erlassenen 
Standard-Datenschutzklau-
seln zurückzugreifen, sollte 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter keinesfalls 
daran hindern, die Standard-
Datenschutzklauseln auch in 

84. Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter offen ste-
hende Möglichkeit, auf die von 
der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde erlassenen 
Standard-Datenschutzklau-
seln zurückzugreifen, sollte 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter keinesfalls 
daran hindern, die Standard-
Datenschutzklauseln auch in 

84. Die dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter offenste-
hende Möglichkeit, auf die von 
der Kommission oder einer 
Aufsichtsbehörde festgelegten 
Standard-Datenschutzklauseln 
zurückzugreifen, sollte den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder den Auftragsverar-
beiter keinesfalls daran hin-
dern, die Standard-Daten-
schutzklauseln auch in um-
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umfangreicheren Verträgen zu 
verwenden oder ihnen weitere 
Klauseln hinzuzufügen, so-
lange letztere weder mittelbar 
noch unmittelbar im Wider-
spruch zu den von der Kom-
mission oder einer Aufsichts-
behördeerlassenen Standard-
Datenschutz-klauseln stehen 
oder die Grundrechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden. 

umfangreicheren Verträgen zu 
verwenden oder ihnen weitere 
Klauseln oder ergänzende 
Garantien  hinzuzufügen, so-
lange letztere weder mittelbar 
noch unmittelbar im Wider-
spruch zu den von der Kom-
mission oder einer Aufsichts-
behörde erlassenen Standard-
Datenschutzklauseln stehen 
oder die Grundrechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden. Die 
von der Kommission ange-
nommenen Standarddaten-
schutzklauseln könnten un-
terschiedliche Situationen 
erfassen, insbesondere die 
Übermittlungen von für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen mit Sitz in der Euro-
päischen Union an für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen mit Sitz außerhalb der 
Europäischen Union und 
von für die Verarbeitung  

fangreicheren Verträgen, ein-
schließlich Verträgen zwischen 
dem Auftragsverarbeiter und 
einem anderen Auftragsverar-
beiter, zu verwenden oder 
ihnen weitere Klauseln oder 
zusätzliche Garantien hinzu-
zufügen, solange diese weder 
mittelbar noch unmittelbar im 
Widerspruch zu den von der 
Kommission oder einer Auf-
sichtsbehörde erlassenen 
Standard-Datenschutzklauseln 
stehen oder die Grundrechte 
und -freiheiten der betroffenen 
Personen beschneiden. 

85. Jede Unternehmensgruppe 
sollte für ihre grenzüber-
schreitenden Datenübermitt-
lungen aus der Union an Or-
ganisationen der gleichen Un-
ternehmensgruppe geneh-
migte verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften anwenden dürfen, 
sofern in diesen unterneh-
mensinternen Vorschriften 
Grundprinzipien und durch-
setzbare Rechte enthalten 
sind, die geeignete Garantien 
für die Übermittlungen bezie-
hungsweise Kategorien von 
Übermittlungen personenbe-
zogener Daten bieten. 

85. Jede Unternehmensgruppe 
sollte für ihre grenzüber-
schreitenden Datenübermitt-
lungen aus der Union an Or-
ganisationen der gleichen Un-
ternehmensgruppe geneh-
migte verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften anwenden dürfen, 
sofern in diesen unterneh-
mensinternen Vorschriften al-
le Grundprinzipien und durch-
setzbaren Rechte enthalten 
sind, die geeignete Garantien 
für die Übermittlungen bezie-
hungsweise Kategorien von 
Übermittlungen perso-
nenbezogener Daten bieten. 

85. Jede Unternehmensgruppe 
oder jede Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemeinsame 
Wirtschaftstätigkeit ausüben, 
sollte für ihre grenzüber-
schreitenden Datenübermitt-
lungen aus der Union an Or-
ganisationen derselben Unter-
nehmensgruppe oder dersel-
ben Gruppe von Unternehmen 
genehmigte verbindliche un-
ternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften anwenden 
dürfen, sofern diese Grund-
prinzipien und durchsetzbare 
Rechte enthalten, die geeig-
nete Garantien für die Über-
mittlungen beziehungsweise 
Kategorien von Übermittlun-
gen personenbezogener Da-
ten bieten. 

86. Datenübermittlungen sollten 
unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein, nämlich 
wenn die betroffene Person 
ihre Einwilligung erteilt hat, 
wenn die Übermittlung im 
Rahmen eines Vertrags oder 
Gerichtsverfahrens oder zur 
Wahrung eines im Unions-

86. Datenübermittlungen sollten 
unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein, nämlich 
wenn die betroffene Person 
ihre Einwilligung erteilt hat, 
wenn die Übermittlung im 
Rahmen eines Vertrags oder 
Gerichtsverfahrens oder zur 
Wahrung eines im Unions-

86. Datenübermittlungen sollten 
unter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein, nämlich 
wenn die betroffene Person ih-
re ausdrückliche Einwilligung 
erteilt hat, wenn die Übermitt-
lung sporadisch (...) im Rah-
men eines Vertrags oder zur 
Geltendmachung von Rechts-
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recht oder im Recht eines Mit-
gliedstaates festgelegten 
wichtigen öffentlichen Interes-
ses erforderlich ist oder wenn 
die Übermittlung aus einem 
gesetzlich vorgesehenen Re-
gister erfolgt, das von der Öf-
fentlichkeit oder Personen mit 
berechtigtem Interesse einge-
sehen werden kann. In die-
sem Fall sollte sich eine sol-
che Übermittlung nicht auf die 
Gesamtheit oder ganze Kate-
gorien der im Register ent-
haltenen Daten erstrecken 
dürfen. Ist das betreffende 
Register zur Einsichtnahme 
durch Personen mit berech-
tigtem Interesse bestimmt, 
sollte die Übermittlung nur auf 
Antrag dieser Personen oder 
nur dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind. 

recht oder im Recht eines Mit-
gliedstaates festgelegten 
wichtigen öffentlichen Interes-
ses erforderlich ist oder wenn 
die Übermittlung aus einem 
gesetzlich vorgesehenen Re-
gister erfolgt, das von der Öf-
fentlichkeit oder Personen mit 
berechtigtem Interesse einge-
sehen werden kann. In die-
sem Fall sollte sich eine sol-
che Übermittlung nicht auf die 
Gesamtheit oder ganze Kate-
gorien der im Register ent-
haltenen Daten erstrecken 
dürfen. Ist das betreffende 
Register zur Einsichtnahme 
durch Personen mit berech-
tigtem Interesse bestimmt, 
sollte die Übermittlung nur auf 
Antrag dieser Personen oder 
nur dann erfolgen, wenn diese 
Personen die Adressaten der 
Übermittlung sind, wobei den 
Interessen und Grundrech-
ten der betroffenen Person 
in vollem Umfang Rechnung 
zu tragen ist . 

ansprüchen, sei es vor Gericht 
oder auf dem Verwaltungs-
wege oder in außergerichtli-
chen Verfahren, wozu auch 
Verfahren vor Regulierungs-
behörden zählen, erfolgt. Die 
Übermittlung sollte zudem 
möglich sein, wenn sie zur 
Wahrung eines im Unionsrecht 
oder im Recht eines Mitglied-
staats festgelegten wichtigen 
öffentlichen Interesses erfor-
derlich ist oder wenn sie aus 
einem gesetzlich vorgesehe-
nen Register erfolgt, das von 
der Öffentlichkeit oder Perso-
nen mit berechtigtem Interesse 
eingesehen werden kann. In 
diesem Fall sollte sich eine 
solche Übermittlung nicht auf 
die Gesamtheit oder ganze 
Kategorien der im Register 
enthaltenen Daten erstrecken 
dürfen und wenn das betref-
fende Register zur Einsicht-
nahme durch Personen mit be-
rechtigtem Interesse bestimmt 
ist, sollte die Übermittlung nur 
auf Antrag dieser Personen 
oder nur dann erfolgen, wenn 
diese Personen die Adressa-
ten der Übermittlung sind. 

87. Diese Ausnahmeregelung 
sollte insbesondere für Daten-
übermittlungen gelten, die zur 
Wahrung eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses erforder-
lich sind, beispielsweise für 
den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch zwischen 
Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 
oder Finanzaufsichtsbehör-
den, zwischen für Angelegen-
heiten der sozialen Sicherheit 
zuständigen Diensten oder 
zwischen für die Verhütung, 
Aufdeckung, Untersuchung 
und Verfolgung von Straftaten 
zuständigen Behörden. 

87. Diese Ausnahmeregelung 
sollte insbesondere für Daten-
übermittlungen gelten, die zur 
Wahrung eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses erforder-
lich sind, beispielsweise für 
den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch zwischen 
Wettbewerbs-, Steuer-, Zoll- 
oder Finanzaufsichtsbehör-
den, zwischen für Angelegen-
heiten der sozialen Sicherheit 
oder für die öffentliche Ge-
sundheit  zuständigen Diens-
ten oder zwischen für die Ver-
hütung, Aufdeckung, Untersu-
chung und Verfolgung von 
Straftaten, einschließlich für 
die Verhinderung von Geld-
wäsche und die Bekämp-
fung der Terrorismusfinan-
zierung,  zuständigen Behör-
den. Die Übermittlung  von 
personenbezogenen Daten 
sollte ebenfalls als recht-
mäßig angesehen werden, 

87. Diese Vorschriften sollten ins-
besondere für Datenübermitt-
lungen gelten, die aus gewich-
tigen Gründen des öffentlichen 
Interesses erforderlich sind, 
beispielsweise für den grenz-
überschreitenden Datenaus-
tausch (...) zwischen Wettbe-
werbsbehörden, zwischen 
Steuer- oder Zollbehörden, 
zwischen Finanzaufsichtsbe-
hörden oder zwischen für An-
gelegenheiten der sozialen Si-
cherheit oder für die öffentli-
che Gesundheit zuständigen 
Diensten, beispielsweise im 
Falle der Umgebungsuntersu-
chung bei ansteckenden 
Krankheiten oder zur Verringe-
rung und/oder Beseitigung des 
Dopings im Sport (...). Die 
Übermittlung personenbezo-
gener Daten sollte ebenfalls 
als rechtmäßig angesehen 
werden, wenn sie erforderlich 
ist, um ein Interesse, das für 
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wenn sie erforderlich ist, um 
ein lebenswichtiges Inte-
resse der betroffenen Per-
son oder einer anderen Per-
son zu schützen und die be-
troffene Person außer-
stande ist, ihre Einwilligung 
zu geben.  Die Übermittlung 
personenbezogener Daten 
aus solch einem wichtigen 
öffentlichen Interesse sollte 
lediglich für gelegentliche 
Übermittlungen verwendet 
werden. In jedem Fall sollte 
eine sorgfältige Beurteilung 
aller Umstände der Über-
mittlung erfolgen.  

die lebenswichtigen Interessen 
– einschließlich der körperli-
chen Unversehrtheit oder des 
Lebens – der betroffenen Per-
son oder einer anderen Per-
son wesentlich ist, zu schützen 
und die betroffene Person au-
ßerstande ist, ihre Einwilligung 
zu geben. Liegt kein Ange-
messenheitsbeschluss vor, so 
können im Unionsrecht oder 
im einzelstaatlichen Recht aus 
wichtigen Gründen des öffent-
lichen Interesses ausdrücklich 
Beschränkungen der Über-
mittlung bestimmter Katego-
rien von Daten an Drittländer 
oder internationale Organisati-
onen vorgesehen werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten solche 
Bestimmungen der Kommis-
sion mitteilen. Jede Übermitt-
lung personenbezogener Da-
ten einer betroffenen Person, 
die aus physischen oder recht-
lichen Gründen außerstande 
ist, ihre Zustimmung zu ertei-
len, an eine internationale hu-
manitäre Organisation, wie ei-
ne nationalen Rotkreuzge-
sellschaft (...) oder an das 
IKRK, die erfolgt, um eine der 
Internationalen Rotkreuz- und 
Rothalbmondbewegung nach 
den Genfer Konventionen ob-
liegende Aufgabe auszuführen 
und/oder um im Geiste einer 
getreuen Anwendung des in 
bewaffneten Konflikten an-
wendbaren humanitären Völ-
kerrechts tätig zu werden, 
könnte als aus einem wichti-
gen Grund im öffentlichen Inte-
resse notwendig oder als im 
lebenswichtigen Interesse der 
betroffenen Person liegend 
erachtet werden. 

88. Übermittlungen, die weder als 
häufig noch als massiv gelten 
können, sollten auch im Falle 
berechtigter Interessen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters möglich sein, wenn 
letztere sämtliche Umstände 
der Datenübermittlung geprüft 
haben. Bei der Verarbeitung 
zu historischen oder statisti-

88. Bei der Verarbeitung zu histo-
rischen oder statistischen 
Zwecken oder für wissen-
schaftliche Forschungszwecke 
sollten die legitimen gesell-
schaftlichen Erwartungen in 
Bezug auf einen Wissenszu-
wachs berücksichtigt werden. 

88. Übermittlungen, die weder als 
umfangreich noch als häufig 
gelten können, könnten auch 
zur Wahrung der berechtigten 
Interessen des für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters mög-
lich sein, sofern die Interessen 
oder Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person nicht 
überwiegen und der für die 
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schen Zwecken oder für wis-
senschaftliche Forschungs-
zwecke sollten die legitimen 
gesellschaftlichen Erwartun-
gen in Bezug auf einen Wis-
senszuwachs berücksichtigt 
werden. 

Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
sämtliche Umstände der Da-
tenübermittlung geprüft hat. 
Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter sollte insbe-
sondere die Art der Daten, die 
Zweckbestimmung und die 
Dauer der geplanten Verar-
beitung, die Situation im Her-
kunftsland, in dem betreffen-
den Drittland und im Endbe-
stimmungsland sowie vorge-
sehene geeignete Garantien 
zum Schutz der Grundrechte 
und -freiheiten natürlicher Per-
sonen in Bezug auf die Verar-
beitung ihrer personenbezo-
gener Daten berücksichtigen. 
Bei der Verarbeitung zu histo-
rischen oder statistischen 
Zwecken oder für wissen-
schaftliche Forschungszwecke 
sollten die legitimen gesell-
schaftlichen Erwartungen in 
Bezug auf einen Wissenszu-
wachs berücksichtigt werden. 
Bei der Prüfung, ob eine 
Übermittlung umfangreich oder 
häufig ist, sollte berücksichtigt 
werden, wie viele personen-
bezogene Daten und wie viele 
Personen betroffen sind und 
ob die Übermittlung spora-
disch oder regelmäßig erfolgt. 

89. In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem 
Drittland bestehenden Schut-
zes vorliegt, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
auf Lösungen zurückgreifen, 
durch die sichergestellt wird, 
dass die betroffenen Perso-
nen die für die Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Da-
ten in der Union geltenden 
Rechte und Garantien genie-
ßen, sobald die Daten über-
mittelt sind. 

89. In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem 
Drittland bestehenden Schut-
zes vorliegt, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
auf Lösungen zurückgreifen, 
durch die rechtlich verbind-
lich  sichergestellt wird, dass 
die betroffenen Personen die 
für die Verarbeitung ihrer per-
sonenbezogenen Daten in der 
Union geltenden Rechte und 
Garantien genießen, sobald 
die Daten übermittelt sind, 
soweit die Verarbeitung we-
der massiv noch wiederholt 
oder strukturiert ist . Diese 
Garantie sollte finanzielle 
Entschädigungsleistungen 
in Fällen des Verlusts oder 

89. In allen Fällen, in denen kein 
Kommissionsbeschluss zur 
Angemessenheit des in einem 
Drittland bestehenden Schut-
zes vorliegt, sollte der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
auf Lösungen zurückgreifen, 
durch die sichergestellt wird, 
dass die betroffenen Personen 
die für die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in 
der Union geltenden Grund-
rechte und Garantien auch 
nach Übermittlung der Daten 
genießen. 
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eines unerlaubten Zugangs 
oder einer unerlaubten Ver-
arbeitung von Daten sowie 
eine vom einzelstaatlichen 
Recht unabhängige Ver-
pflichtung enthalten, voll-
ständige Angaben über den 
Zugang zu den Daten durch 
Behörden im Drittstaat ent-
halten.  

90. Manche Drittländer erlassen 
Gesetze, Verordnungen und 
sonstige Rechtsakte, durch 
die die Datenverarbeitungstä-
tigkeiten von natürlichen und 
juristischen Personen, die der 
Rechtsprechung der Mitglied-
staaten unterliegen, unmittel-
bar reguliert werden. Die An-
wendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des 
Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen inter-
nationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verord-
nung in der Union gewähr-
leisteten Schutz natürlicher 
Personen zuwiderlaufen. Da-
tenübermittlungen sollten da-
her nur zulässig sein, wenn 
die in dieser Verordnung fest-
gelegten Bedingungen für Da-
tenübermittlungen in Dritt-
länder eingehalten werden. 
Dies kann unter anderem der 
Fall sein, wenn die Weiter-
gabe aus einem wichtigen öf-
fentlichen Interesse erforder-
lich ist, das im Unionsrecht 
oder im Recht des Mitglied-
staats, dem der für die Verar-
beitung Verantwortliche unter-
liegt, anerkannt ist. Die Bedin-
gungen für das Bestehen ei-
nes wichtigen öffentlichen In-
teresses sollten von der 
Kommission in einem dele-
gierten Rechtsakt näher fest-
gelegt werden. 

90. Manche Drittländer erlassen 
Gesetze, Verordnungen und 
sonstige Rechtsakte, durch 
die die Datenverarbeitungstä-
tigkeiten von natürlichen und 
juristischen Personen, die der 
Rechtsprechung der Mitglied-
staaten unterliegen, unmittel-
bar reguliert werden. Die An-
wendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des 
Hoheitsgebiets derartiger 
Drittländer kann gegen inter-
nationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verord-
nung in der Union gewähr-
leisteten Schutz natürlicher 
Personen zuwiderlaufen. Da-
tenübermittlungen sollten da-
her nur zulässig sein, wenn 
die in dieser Verordnung fest-
gelegten Bedingungen für Da-
tenübermittlungen in Dritt-
länder eingehalten werden. 
Dies kann unter anderem der 
Fall sein, wenn die Weiter-
gabe aus einem wichtigen öf-
fentlichen Interesse erforder-
lich ist, das im Unionsrecht 
oder im Recht des Mitglied-
staats, dem der für die Verar-
beitung Verantwortliche unter-
liegt, anerkannt ist. Die Bedin-
gungen für das Bestehen ei-
nes wichtigen öffentlichen In-
teresses sollten von der 
Kommission in einem dele-
gierten Rechtsakt näher fest-
gelegt werden. In Fällen, in 
denen die für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter mit un-
vereinbaren Anforderungen 
an die Einhaltung der Re-
gelungen der EU einerseits 
und denjenigen eines Dritt-
lands andererseits konfron-

90. Manche Drittländer erlassen 
Gesetze, Vorschriften und 
sonstige Rechtsakte, durch die 
die Datenverarbeitungstätig-
keiten natürlicher und juristi-
scher Personen, die der 
Rechtsprechung der Mitglied-
staaten unterliegen, unmittel-
bar geregelt werden. Die An-
wendung dieser Gesetze, 
Verordnungen und sonstigen 
Rechtsakte außerhalb des 
Hoheitsgebiets der betreffen-
den Drittländer kann gegen in-
ternationales Recht verstoßen 
und dem durch diese Verord-
nung in der Union ge-
währleisteten Schutz natürli-
cher Personen zuwiderlaufen. 
Datenübermittlungen sollten 
daher nur zulässig sein, wenn 
die Bedingungen dieser Ver-
ordnung für Datenübermittlun-
gen an Drittländer eingehalten 
werden. Dies kann unter ande-
rem der Fall sein, wenn die 
Weitergabe aus einem wichti-
gen öffentlichen Interesse er-
forderlich ist, das im Unions-
recht oder im Recht des Mit-
gliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt ist. (…) 
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tiert sind, sollte die Kom-
mission dafür sorgen, dass 
Unionsrecht immer vorgeht. 
Die Kommission sollte dem 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und dem Auf-
tragsverarbeiter Orientie-
rung und Hilfestellung bie-
ten, und sie sollte versu-
chen, den Regelungskon-
flikt mit dem betreffenden 
Drittland zu lösen.  

91. Bei der Übermittlung perso-
nenbezogener Daten über 
Grenzen hinweg ist der Ein-
zelne womöglich weniger in 
der Lage, seine Datenschutz-
rechte wahrzunehmen und 
sich insbesondere gegen die 
unrechtmäßige Nutzung oder 
Weitergabe dieser Informatio-
nen zu schützen. Zugleich 
können die Aufsichtsbehörden 
unter Umständen nicht in der 
Lage sein, Beschwerden 
nachzugehen oder Untersu-
chungen in Bezug auf Tätig-
keiten außerhalb der Grenzen 
ihres Mitgliedstaats durchzu-
führen. Ihre Bemühungen um 
grenzübergreifende Zusam-
menarbeit können auch durch 
unzureichende Präventiv- und 
Abhilfebefugnisse, nicht über-
einstimmende rechtliche Re-
gelungen und praktische Hin-
dernisse wie Ressourcen-
knappheit behindert werden. 
Daher bedarf es der Förde-
rung einer engeren Zusam-
menarbeit  zwischen den  Da-
tenschutz- Aufsichtsbehörden, 
damit sie Informationen aus-
tauschen und mit den Auf-
sichtsbehörden in anderen 
Ländern Untersuchungen 
durchführen können. 

 91. Bei der grenzüberschreiten-
den Übermittlung personenbe-
zogener Daten außerhalb der 
Union ist der Einzelne womög-
lich weniger in der Lage, seine 
Datenschutzrechte wahrzu-
nehmen und sich insbeson-
dere gegen die unrechtmäßige 
Nutzung oder Weitergabe die-
ser Informationen zu schützen. 
Zugleich können die Auf-
sichtsbehörden unter Umstän-
den nicht in der Lage sein, 
Beschwerden nachzugehen 
oder Untersuchungen in Be-
zug auf Tätigkeiten im Ausland 
durchzuführen. Ihre Bemü-
hungen um grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit kön-
nen auch durch unzu-
reichende Präventiv- und Ab-
hilfebefugnisse, nicht überein-
stimmende Rechtsordnungen 
und praktische Hindernisse 
wie Ressourcenknappheit be-
hindert werden. Daher bedarf 
es der Förderung einer enge-
ren Zusammenarbeit zwischen 
den Datenschutz-Aufsichtsbe-
hörden, damit sie Informatio-
nen austauschen und mit den 
Aufsichtsbehörden in anderen 
Ländern Untersuchungen 
durchführen können. Um Me-
chanismen der internationalen 
Zusammenarbeit zu entwi-
ckeln, die die internationale 
Amtshilfe bei der Durchset-
zung von Rechtsvorschriften 
zum Schutz personenbezoge-
ner Daten erleichtern und si-
cherstellen, sollten die Kom-
mission und die Aufsichtsbe-
hörden Informationen austau-
schen und bei Tätigkeiten, die 
mit der Ausübung ihrer Befug-
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nisse in Zusammenhang ste-
hen, mit den zuständigen Be-
hörden der Drittländer nach 
dem Grundsatz der Gegensei-
tigkeit und unter Einhaltung 
der Vorschriften dieser Ver-
ordnung, einschließlich der 
Vorschriften des Kapitels V, 
zusammenarbeiten. 

92. Die Errichtung von Aufsichts-
behörden in den Mitglied-
staaten, die ihre Aufgabe völ-
lig unabhängig erfüllen, ist ein 
wesentliches Element des 
Schutzes des Einzelnen im 
Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
Die Mitgliedstaaten können 
mehr als eine Aufsichtsbe-
hörde errichten, wenn dies ih-
rer verfassungsmäßigen, or-
ganisatorischen und administ-
rativen Struktur entspricht. 

92. Die Errichtung von Aufsichts-
behörden in den Mitglied-
staaten, die ihre Aufgabe völ-
lig unabhängig erfüllen, ist ein 
wesentliches Element des 
Schutzes des Einzelnen im 
Hinblick auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
Die Mitgliedstaaten können 
mehr als eine Aufsichtsbe-
hörde errichten, wenn dies ih-
rer verfassungsmäßigen, or-
ganisatorischen und administ-
rativen Struktur entspricht. Die 
Behörden müssen über an-
gemessene finanzielle und 
personelle Ressourcen ver-
fügen, um ihre Rolle voll-
ständig wahrzunehmen, 
wobei die Bevölkerungszahl 
und der Umfang der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu berücksichtigen 
ist.  

92. Die Errichtung von Aufsichts-
behörden in den Mitgliedstaa-
ten, die befugt sind, ihre Auf-
gaben und Befugnisse völlig 
unabhängig wahrzunehmen, 
ist ein wesentliches Element 
des Schutzes des Einzelnen 
im Hinblick auf die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten. Die Mitgliedstaaten kön-
nen mehr als eine Aufsichts-
behörde errichten, wenn dies 
ihrer verfassungsmäßigen, or-
ganisatorischen und administ-
rativen Struktur entspricht. 

  92a) Die Tatsache, dass die Auf-
sichtsbehörden unabhängig 
sind, sollte nicht bedeuten, 
dass sie hinsichtlich ihrer Aus-
gaben keinem Kontroll- oder 
Überwachungsmechanismus 
unterworfen werden können. 
Sie bedeutet auch nicht, dass 
die Aufsichtsbehörden keiner 
gerichtlichen Überprüfung un-
terzogen werden können. 

93. Errichtet ein Mitgliedstaat 
mehrere Aufsichtsbehörden, 
so sollte er durch ein Rechts-
instrument sicherstellen, dass 
diese Aufsichtsbehörden am 
Kohärenz-Verfahren beteiligt 
werden. Insbesondere sollte 
dieser Mitgliedstaat eine Auf-
sichtsbehörde bestimmen, die 
als zentrale Anlaufstelle für 
eine wirksame Beteiligung 

 93. Errichtet ein Mitgliedstaat 
mehrere Aufsichtsbehörden, 
so sollte er durch ein Rechts-
instrument sicherstellen, dass 
diese Aufsichtsbehörden am 
Kohärenzverfahren wirksam 
beteiligt werden. Insbesondere 
sollte dieser Mitgliedstaat eine 
Aufsichtsbehörde bestimmen, 
die als zentrale Kontaktstelle 
für eine wirksame Beteiligung 
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dieser Behörden an dem Ver-
fahren fungiert und eine ra-
sche und reibungslose Zu-
sammenarbeitmit anderen 
Aufsichtsbehörden, dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss und der Kommission 
gewährleistet 

dieser Behörden an dem Ver-
fahren fungiert und eine ra-
sche und reibungslose Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Aufsichtsbehörden, dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss und der Kommission 
gewährleistet. 

94. Jede Aufsichtsbehörde sollte 
mit Finanzmitteln, Personal, 
Räumlichkeiten und einer Inf-
rastruktur ausgestattet wer-
den, die für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, auch der Auf-
gaben im Zusammenhang mit 
der Amtshilfe und Zusam-
menarbeit mit anderen Auf-
sichtsbehörden in der ge-
samten Union, notwendig und 
angemessen sind. 

94. Jede Aufsichtsbehörde sollte 
mit Finanzmitteln, Personal 
(unter besonderer Berück-
sichtigung der Sicherstel-
lung angemessener techni-
scher und rechtlicher 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
des Personals) , Räumlich-
keiten und einer Infrastruktur 
ausgestattet werden, die für 
die effektive  Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, auch der Auf-
gaben im Zusammenhang mit 
der Amtshilfe und der  Zu-
sammenarbeit mit anderen 
Aufsichtsbehörden in der ge-
samten Union, notwendig und 
angemessen sind. 

94. Jede Aufsichtsbehörde sollte 
mit Finanzmitteln, Personal, 
Räumlichkeiten und einer Inf-
rastruktur ausgestattet wer-
den, wie sie für die wirksame 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben, 
auch der Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Amts-
hilfe und Zusammenarbeit mit 
anderen Aufsichtsbehörden in 
der gesamten Union, notwen-
dig (...) sind. Jede Aufsichts-
behörde sollte über einen ei-
genen Jahreshaushalt verfü-
gen, der Teil des gesamten 
Staatshaushalts oder natio-
nalen Haushalts sein kann. 

95. Die allgemeinen Anforderun-
gen an die Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde sollten gesetz-
lich von jedem Mitgliedstaat 
geregelt werden und insbe-
sondere vorsehen, dass diese 
Mitglieder entweder vom Par-
lament oder von der Regie-
rung des Mitgliedstaats er-
nannt werden; ferner sollten 
sie Bestimmungen über die 
persönliche Eignung der Mit-
glieder und ihre Stellung ent-
halten. 

95. Die allgemeinen Anforderun-
gen an die Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde sollten gesetz-
lich von jedem Mitgliedstaat 
geregelt werden und insbe-
sondere vorsehen, dass diese 
Mitglieder entweder vom Par-
lament oder von der Regie-
rung des Mitgliedstaats er-
nannt werden, wobei dafür 
Sorge getragen wird, dass 
die Möglichkeit der politi-
schen Einflussnahme mini-
miert wird ; ferner sollten sie 
Bestimmungen über die per-
sönliche Eignung der Mitglie-
der, die Vermeidung von In-
teressenskonflikten  und die  
Stellung der Mitglieder  ent-
halten. 

95. Die allgemeinen Anforderun-
gen an das Mitglied oder die 
Mitglieder der Aufsichtsbe-
hörde sollten gesetzlich von 
jedem Mitgliedstaat geregelt 
werden und insbesondere vor-
sehen, dass diese Mitglieder 
entweder vom Parlament 
und/oder von der Regierung 
oder dem Staatsoberhaupt 
des Mitgliedstaats oder von 
einer unabhängigen Stelle er-
nannt werden, die nach dem 
Recht des Mitgliedstaats mit 
der Ernennung im Wege eines 
transparenten Verfahrens be-
traut wird. Um die Unabhän-
gigkeit der Aufsichtsbehörde 
zu gewährleisten, sollten ihre 
Mitglieder von allen mit den 
Aufgaben ihres Amts nicht zu 
vereinbarenden Handlungen 
absehen und während ihrer 
Amtszeit keine andere mit ih-
rem Amt nicht zu vereinba-
rende entgeltliche oder unent-
geltliche Tätigkeit ausüben. 
(…). 
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  95a) Jede Aufsichtsbehörde sollte 
dafür zuständig sein, im Ho-
heitsgebiet ihres Mitgliedstaats 
die Befugnisse auszuüben und 
die Aufgaben zu erfüllen, die 
ihr mit dieser Verordnung 
übertragen wurden. Dies sollte 
insbesondere für Folgendes 
gelten: die Verarbeitung im 
Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters im 
Hoheitsgebiet ihres Mitglied-
staats, die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch 
öffentliche Behörden oder pri-
vate Einrichtungen, die im öf-
fentlichen Interesse handeln, 
Verarbeitungstätigkeiten, die 
Auswirkungen auf betroffene 
Personen in ihrem Hoheitsge-
biet haben, oder Verarbei-
tungstätigkeiten eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters oh-
ne Niederlassung in der Eu-
ropäischen Union, sofern sie 
auf betroffene Personen mit 
Wohnsitz in ihrem Hoheitsge-
biet ausgerichtet sind. Dies 
sollte auch die Bearbeitung 
von Beschwerden einer be-
troffenen Person, die Durch-
führung von Untersuchungen 
über die Anwendung der Ver-
ordnung sowie die Förderung 
der Information der Öffentlich-
keit über Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten einschließen. 

96. Die Aufsichtsbehörden sollten 
die Anwendung der Bestim-
mungen dieser Verordnung 
überwachen und zu ihrer ein-
heitlichen Anwendung in der 
gesamten Union beitragen, 
um natürliche Personen im 
Hinblick auf die Verarbeitung 
ihrer Daten zu schützen und 
den freien Verkehr personen-
bezogener Daten im Binnen-
markt zu erleichtern. Zu die-
sem Zweck bedarf es der Zu-
sammenarbeit der Aufsichts-

 96. Die Aufsichtsbehörden sollten 
die Anwendung der Bestim-
mungen dieser Verordnung 
überwachen und zu ihrer ein-
heitlichen Anwendung in der 
gesamten Union beitragen, um 
natürliche Personen im Hin-
blick auf die Verarbeitung ihrer 
Daten zu schützen und den 
freien Verkehr personenbezo-
gener Daten im Binnenmarkt 
zu erleichtern. Zu diesem 
Zweck sollten die Aufsichtsbe-
hörden aufgrund dieser Ver-
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behörden untereinander und 
mit der Kommission. 

ordnung zur Zusammenarbeit 
untereinander und mit der 
Kommission verpflichtet und 
befugt sein, ohne dass eine 
Vereinbarung zwischen den 
Mitgliedstaaten über die Leis-
tung von Amtshilfe oder über 
eine derartige Zusammenar-
beit erforderlich wäre. 

97. Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Tätig-
keit einer Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der Union 
in mehr als einem Mitglied-
staat statt, sollte eine einzige 
Aufsichtsbehörde für die 
Überwachung der Tätigkeit 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters in der ge-
samten Union zuständig sein 
und die entsprechenden Be-
schlüsse fassen, damit die 
einheitliche Anwendung der 
Vorschriften verbessert, 
Rechtssicherheit gewährleistet 
und der Verwaltungsaufwand 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verringert 
wird.  

97. Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Tätig-
keit einer Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der Union 
in mehr als einem Mitglied-
staat statt, sollte eine einzige 
Aufsichtsbehörde als zentrale 
Anlaufstelle und federfüh-
rende Behörde für die Über-
wachung der Tätigkeit des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
ters in der gesamten Union 
zuständig sein und die ent-
sprechenden Beschlüsse fas-
sen, damit die einheitliche 
Anwendung der Vorschriften 
verbessert, Rechtssicherheit 
gewährleistet und der Ver-
waltungsaufwand der für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter ver-
ringert wird. 

97) Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit 
einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder eines Auftragsver-
arbeiters in der Union statt und 
hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter Niederlassun-
gen in mehr als einem Mit-
gliedstaat oder hat die Verar-
beitungstätigkeit im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit ei-
ner einzigen Niederlassung 
eines für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters in der Union 
erhebliche Auswirkungen auf 
betroffene Personen in mehr 
als einem Mitgliedstaat bzw. 
wird sie voraussichtlich solche 
Auswirkungen haben, so sollte 
die Aufsichtsbehörde für die 
Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiters 
oder für die einzige Niederlas-
sung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters als federfüh-
rende Behörde fungieren. Sie 
sollte mit den anderen Behör-
den zusammenarbeiten, die 
betroffen sind, weil der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter eine 
Niederlassung im Hoheitsge-
biet ihres Mitgliedstaats hat, 
weil die Verarbeitung erhebli-
che Auswirkungen auf be-
troffene Personen mit Wohn-
sitz in ihrem Hoheitsgebiet hat 
oder weil bei ihnen eine Be-
schwerde eingelegt wurde. 
Auch wenn eine betroffene 
Person ohne Wohnsitz in dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine 
Beschwerde eingelegt hat, 
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sollte die Aufsichtsbehörde, 
bei der Beschwerde eingelegt 
wurde, auch eine betroffene 
Aufsichtsbehörde sein. Der 
Europäische Datenschutzaus-
schuss kann – im Rahmen 
seiner Aufgaben in Bezug auf 
die Herausgabe von Leitlinien 
zu allen Fragen im Zusam-
menhang mit der Anwendung 
dieser Verordnung – insbe-
sondere Leitlinien zu den Kri-
terien ausarbeiten, die bei der 
Feststellung zu berücksichti-
gen sind, ob die fragliche Ver-
arbeitung erhebliche Auswir-
kungen auf betroffene Perso-
nen in mehr als einem Mit-
gliedstaat hat und was einen 
relevanten und begründeten 
Einspruch darstellt. 

  97a) Die federführende Behörde 
sollte berechtigt sein, verbind-
liche Beschlüsse über Maß-
nahmen zu erlassen, mit de-
nen die ihr gemäß dieser Ver-
ordnung übertragenen Befug-
nisse ausgeübt werden. In ih-
rer Eigenschaft als federfüh-
rende Behörde sollte diese 
Aufsichtsbehörde für die enge 
Einbindung und Koordinierung 
der betroffenen Aufsichtsbe-
hörden im Entscheidungspro-
zess sorgen. Wird beschlos-
sen, die Beschwerde der be-
troffenen Person vollständig 
oder teilweise abzuweisen, so 
sollte dieser Beschluss von 
der Aufsichtsbehörde ange-
nommen werden, bei der die 
Beschwerde eingelegt wurde. 

  97b) Der Beschluss sollte von der 
federführenden Aufsichtsbe-
hörde und den betroffenen 
Aufsichtsbehörden gemeinsam 
vereinbart werden und an die 
Hauptniederlassung oder die 
einzige Niederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiters 
gerichtet sein und für den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und den Auftragsverar-
beiter verbindlich sein. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
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che oder Auftragsverarbeiter 
sollte die erforderlichen Maß-
nahmen treffen, um die Ein-
haltung dieser Verordnung 
und die Umsetzung des Be-
schlusses zu gewährleisten, 
der der Hauptniederlassung 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiters im Hinblick 
auf die Verarbeitungstätigkei-
ten in der Union von der fe-
derführenden Aufsichtsbe-
hörde mitgeteilt wurde. 

  97c) (...) Jede Aufsichtsbehörde 
(...), die nicht als federfüh-
rende Aufsichtsbehörde fun-
giert, (...) sollte in örtlichen Fäl-
len zuständig sein, wenn der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder Auftragsver-
arbeiter Niederlassungen in 
mehr als einem Mitgliedstaat 
hat, der Gegenstand der spe-
zifischen Verarbeitung aber 
nur die Verarbeitungstätigkei-
ten in einem einzigen Mitglied-
staat und nur betroffene Per-
sonen in diesem einen Mit-
gliedstaat betrifft, beispiels-
weise wenn es um die Verar-
beitung von Arbeitnehmerda-
ten im spezifischen Beschäfti-
gungskontext eines Mitglied-
staats geht. In solchen Fällen 
sollte die Aufsichtsbehörde 
unverzüglich die federfüh-
rende Aufsichtsbehörde über 
diese Angelegenheit unter-
richten. Nach ihrer Unterrich-
tung sollte die federführende 
Aufsichtsbehörde entscheiden, 
ob sie den Fall nach dem Prin-
zip der zentralen Kontaktstelle 
regelt oder ob die Aufsichts-
behörde, die sie unterrichtet 
hat, den Fall auf örtlicher Ebe-
ne regeln sollte. Dabei sollte 
die federführende Auf-
sichtsbehörde berücksichtigen, 
ob der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter in dem Mit-
gliedstaat, dessen Aufsichts-
behörde sie unterrichtet hat, 
eine Niederlassung hat, damit 
Beschlüsse gegenüber dem 
für die Verarbeitung Verant-
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wortlichen oder dem Auftrags-
verarbeiter wirksam durchge-
setzt werden. Entscheidet die 
federführende Aufsichtsbe-
hörde, den Fall selbst zu re-
geln, sollte die Aufsichtsbe-
hörde, die sie unterrichtet hat, 
die Möglichkeit haben, einen 
Beschlussentwurf vorzulegen, 
dem die federführende Auf-
sichtsbehörde bei der Ausar-
beitung ihres Beschlussent-
wurfs nach dem Prinzip der 
zentralen Kontaktstelle wei-
testgehend Rechnung tragen 
sollte. 

98. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde, die die Aufgaben einer 
solchen zentralen Kontakt-
stelle übernimmt, sollte die 
Aufsichtsbehörde des Mit-
gliedstaats sein, in dem der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter seine Haupt-
niederlassung hat. 

98. Die federführende Behörde , 
die die Aufgaben einer sol-
chen zentralen Kontaktstelle 
übernimmt, sollte die Auf-
sichtsbehörde des Mitglied-
staats sein, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
seine Hauptniederlassung 
oder eine Vertretung  hat. In 
bestimmten Fällen kann die 
federführende Behörde auf 
Antrag einer zuständigen 
Behörde im Rahmen des 
Kohärenzverfahrens vom 
Europäischen Datenaus-
schuss bestimmt werden.  

98) Die Vorschriften über die fe-
derführende Behörde und das 
Prinzip der zentralen Kontakt-
stelle sollten keine Anwen-
dung finden, wenn die Verar-
beitung durch öffentliche Be-
hörden oder private Einrich-
tungen, die im öffentlichen In-
teresse handeln, erfolgt. In 
diesen Fällen sollte die Auf-
sichtsbehörde des Mitglied-
staats, in dem die öffentliche 
Behörde oder private Einrich-
tung ihren Sitz hat, die einzige 
Aufsichtsbehörde sein, die da-
für zuständig ist, die Befug-
nisse auszuüben, die ihr mit 
dieser Verordnung übertragen 
wurden. 

 98a. Betroffene Personen, de-
ren personenbezogene Da-
ten von einem für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder einem Auftragsverar-
beiter in einem anderen Mit-
gliedstaat verarbeitet wer-
den, sollten sich bei einer 
Aufsichtsbehörde ihrer 
Wahl beschweren können. 
Die federführende Daten-
schutzbehörde sollte ihre 
Arbeit mit der Arbeit der an-
deren betroffenen Behörden 
koordinieren.  

 

99. Obgleich diese Verordnung 
auch für die Tätigkeit der nati-
onalen Gerichte gilt, sollten - 
damit die Unabhängigkeit der 
Richter bei der Ausübung ihrer 

 99) (…) 



 

101 

Kommission EU-Parlament  Rat 

richterlichen Aufgaben unan-
getastet bleibt - die Aufsichts-
behörden nicht für personen-
bezogene Daten zuständig 
sein, die von Gerichten in ihrer 
gerichtlichen Eigenschaft ver-
arbeitet werden. Diese Aus-
nahme sollte allerdings streng 
begrenzt werden auf rein jus-
tizielle Tätigkeiten in Gerichts-
verfahren und sich nicht auf 
andere Tätigkeiten beziehen, 
mit denen je nach dem natio-
nalen Recht Richter betraut 
sein können. 

100. Um die einheitliche Überwa-
chung und Durchsetzung die-
ser Verordnung in der ge-
samten Union sicherzustellen, 
sollten die Aufsichtsbehörden 
in jedem Mitgliedstaat diesel-
ben Aufgaben und Befugnisse 
haben, darunter, insbeson-
dere im Fall von Beschwerden 
Einzelner, Untersuchungsbe-
fugnisse sowie rechtsverbind-
liche Interventions-, Be-
schluss- und Sanktionsbefug-
nisse sowie die Befugnis, Ge-
richtsverfahren anzustrengen. 
Die Aufsichtsbehörden sollten 
ihre Untersuchungsbefug-
nisse, was den Zugang zu 
Räumlichkeiten anbelangt, im 
Einklang mit dem Unionsrecht 
und dem einzelstaatlichen 
Recht ausüben. Dies betrifft 
vor allem das Erfordernis ei-
ner vorherigen richterlichen 
Genehmigung. 

 100) Um die einheitliche Überwa-
chung und Durchsetzung die-
ser Verordnung in der ge-
samten Union sicherzustellen, 
sollten die Aufsichtsbehörden 
in jedem Mitgliedstaat diesel-
ben Aufgaben und wirksamen 
Befugnisse haben, darunter, 
insbesondere im Fall von Be-
schwerden Einzelner, Unter-
suchungsbefugnisse, Abhilfe-
befugnisse und Sanktionsbe-
fugnisse und Genehmigungs-
befugnisse und beratende Be-
fugnisse, sowie – unbeschadet 
der Befugnisse der Strafver-
folgungsbehörden nach natio-
nalem Recht – die Befugnis, 
Verstöße gegen diese Verord-
nung den Justizbehörden zur 
Kenntnis zu bringen und/oder 
Gerichtsverfahren anzustren-
gen. Dazu sollte auch die Be-
fugnis zählen, die Verarbei-
tung, zu der die Behörde zu 
Rate gezogen wird, zu unter-
sagen. Die Mitgliedstaaten 
können andere Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten im Rahmen dieser Ver-
ordnung festlegen. Die Befug-
nisse der Aufsichtsbehörden 
sollten (...) in Über-
einstimmung mit den geeig-
neten Verfahrensgarantien 
nach Unionsrecht und natio-
nalem Recht unparteiisch, ge-
recht und innerhalb einer an-
gemessenen Frist ausgeübt 
werden. Insbesondere sollte 
jede Maßnahme im Hinblick 
auf die Gewährleistung der 



 

102 

Kommission EU-Parlament  Rat 

Einhaltung dieser Verordnung 
geeignet, erforderlich und ver-
hältnismäßig sein, wobei die 
Umstände des jeweiligen Ein-
zelfalls zu berücksichtigen 
sind, das Recht einer jeden 
Person, gehört zu werden, be-
vor eine individuelle Maß-
nahme getroffen wird, die 
nachteilige Auswirkungen auf 
diese Person hätte, zu achten 
ist und überflüssige Kosten 
und übermäßige Unannehm-
lichkeiten für die Betroffenen 
zu vermeiden sind. Untersu-
chungsbefugnisse im Hinblick 
auf den Zugang zu Räumlich-
keiten sollten im Einklang mit 
besonderen Anforderungen im 
nationalen Verfahrensrecht 
ausgeübt werden, wie etwa 
dem Erfordernis einer vorheri-
gen richterlichen Genehmi-
gung. 

 Jede rechtsverbindliche Maß-
nahme der Aufsichtsbehörde 
sollte schriftlich erlassen wer-
den und sie sollte klar und 
eindeutig sein; die Aufsichts-
behörde, die die Maßnahme 
erlassen hat, und das Datum, 
an dem die Maßnahme erlas-
sen wurde, sollten angegeben 
werden und die Maßnahme 
sollte vom Leiter oder von ei-
nem von ihm bevollmächtigen 
Mitglied der Aufsichtsbehörde 
unterschrieben sein und eine 
Begründung für die Maß-
nahme sowie einen Hinweis 
auf das Recht auf einen wirk-
samen Rechtsbehelf enthal-
ten. Dies sollte zusätzliche An-
forderungen nach nationalem 
Verfahrensrecht nicht aus-
schließen. Der Erlass eines 
solchen rechtsverbindlichen 
Beschlusses setzt voraus, 
dass er in dem Mitgliedstaat 
der Aufsichtsbehörde, die den 
Beschluss erlassen hat, ge-
richtlich überprüft werden 
kann. 

101. Jede Aufsichtsbehörde soll-
te Beschwerden von be-
troffenen Personen entgegen-
nehmen und die Angelegen-

101. Jede Aufsichtsbehörde soll-
te Beschwerden von be-
troffenen Personen oder von 
Verbänden, die im öffentli-

101) (…). 
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heit untersuchen. Die auf eine 
Beschwerde folgende Unter-
suchung sollte vorbehaltlich 
gerichtlicher Überprüfung so 
weit gehen, wie dies im Ein-
zelfall angemessen ist. Die 
Aufsichtsbehörde sollte die 
betroffene Person innerhalb 
eines angemessenen Zeit-
raums über den Fortgang und 
die Ergebnisse der Be-
schwerde unterrichten. Sollten 
weitere Untersuchungen oder 
die Abstimmung mit einer an-
deren Aufsichtsbehörde von-
nöten sein, sollte die be-
troffene Person auch hierüber 
informiert werden. 

chen Interesse handeln,  
entgegennehmen und die An-
gelegenheit untersuchen. Die 
auf eine Beschwerde folgende 
Untersuchung sollte vorbe-
haltlich gerichtlicher Überprü-
fung so weit gehen, wie dies 
im Einzelfall angemessen ist. 
Die Aufsichtsbehörde sollte 
die betroffene Person oder 
den Verband  innerhalb eines 
angemessenen Zeitraums 
über den Fortgang und die 
Ergebnisse der Beschwerde 
unterrichten. Sollten weitere 
Untersuchungen oder die Ab-
stimmung mit einer anderen 
Aufsichtsbehörde vonnöten 
sein, sollte die betroffene Per-
son auch hierüber informiert 
werden. 

  101a) Ist die Aufsichtsbehörde, 
bei der die Beschwerde einge-
reicht wurde, nicht die feder-
führende Aufsichtsbehörde, so 
sollte die federführende Auf-
sichtsbehörde im Einklang mit 
den Bestimmungen dieser 
Verordnung über Zusammen-
arbeit und Kohärenz eng mit 
der Aufsichtsbehörde zusam-
menarbeiten, bei der die Be-
schwerde eingereicht wurde. 
In solchen Fällen sollte die fe-
derführende Aufsichtsbehörde 
bei Maßnahmen, die rechtliche 
Wirkungen entfalten sollen, 
unter anderem bei der Ver-
hängung von Geldbußen, den 
Standpunkt der Aufsichtsbe-
hörde, bei der die Beschwerde 
eingereicht wurde und die wei-
terhin befugt sein sollte, in Ab-
stimmung mit der zuständigen 
Aufsichtsbehörde Unter-
suchungen im Hoheitsgebiet 
ihres eigenen Mitgliedstaats 
durchzuführen, weitestgehend 
berücksichtigen. 

  101b). Die Aufsichtsbehörde, bei 
der eine Beschwerde einge-
reicht wurde oder die auf an-
dere Weise Situationen, die 
mögliche Verstöße gegen die 
Verordnung darstellen, aufge-
deckt hat bzw. darüber infor-
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miert wurde, sollte versuchen, 
eine gütliche Einigung zu er-
zielen. Falls sich dies als nicht 
erfolgreich erweist, sollte sie 
die gesamte Bandbreite ihrer 
Befugnisse wahrnehmen, 
wenn eine andere Aufsichts-
behörde als federführende 
Aufsichtsbehörde für die Ver-
arbeitungstätigkeiten des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters fungieren sollte, der 
konkrete Gegenstand einer 
Beschwerde oder der mögli-
che Verstoß jedoch nur die 
Verarbeitungstätigkeiten des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters in dem Mit-
gliedstaat betrifft, in dem die 
Beschwerde eingereicht wurde 
oder der mögliche Verstoß 
aufgedeckt wurde, und die 
Angelegenheit keine erhebli-
chen Auswirkungen auf be-
troffene Personen in anderen 
Mitgliedstaaten hat oder ha-
ben dürfte. Dies sollte auch 
Folgendes umfassen: die spe-
zifische Verarbeitung im Ho-
heitsgebiet des Mitgliedstaats 
der Aufsichtsbehörde oder im 
Hinblick auf betroffene Perso-
nen im Hoheitsgebiet dieses 
Mitgliedstaats; oder die Verar-
beitung im Rahmen eines An-
gebots von Waren oder 
Dienstleistungen, das speziell 
auf betroffene Personen im 
Hoheitsgebiet des Mitglied-
staats der Aufsichtsbehörde 
ausgerichtet ist; oder eine 
Verarbeitung, die unter Be-
rücksichtigung der einschlägi-
gen rechtlichen Verpflichtun-
gen nach nationalem Recht 
bewertet werden muss. 

102. Die Aufklärungsmaßnahmen 
der Aufsichtsbehörden für die 
breite Öffentlichkeit sollten an 
die für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, die Auf-
tragsverarbeiter einschließlich 
Kleinst-, Klein- und Mittelun-
ternehmen und die betroffe-
nen Personen gerichtete spe-
zifische Maßnahmen ein-

 102) Die Aufklärungsmaßnahmen 
der Aufsichtsbehörden sollten 
spezifische Maßnahmen ein-
schließen, die sich an die für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und die Auftragsverar-
beiter, einschließlich Klein-
stunternehmen sowie kleiner 
und mittlerer Unternehmen, 
und an Einzelpersonen, insbe-
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schließen. sondere im Bildungsbereich, 
richten. 

103. Die Aufsichtsbehörden soll-
ten sich gegenseitig bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben un-
terstützen, damit eine einheit-
liche Anwendung und Durch-
setzung dieser Verordnung im 
Binnenmarkt gewährleistet ist. 

 103) Die Aufsichtsbehörden soll-
ten sich gegenseitig bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben un-
terstützen und Amtshilfe leis-
ten, damit eine einheitliche 
Anwendung und Durchsetzung 
dieser Verordnung im Bin-
nenmarkt gewährleistet ist. Er-
lässt eine Aufsichtsbehörde, 
die um Amtshilfe ersucht hat 
und binnen eines Monats nach 
Eingang des Ersuchens bei 
der ersuchten Aufsichtsbe-
hörde keine Antwort von die-
ser erhalten hat, eine einstwei-
lige Maßnahme, so sollte die-
se einstweilige Maßnahme 
hinreichend begründet und nur 
vorübergehend gültig sein. 

104. Jede Aufsichtsbehörde soll-
te berechtigt sein, an ge-
meinsamen Maßnahmen von 
Aufsichtsbehörden teilzuneh-
men.Die ersuchte Aufsichts-
behörde sollte auf das Ersu-
chen binnen einer festgeleg-
ten Frist antworten müssen. 

 104) Jede Aufsichtsbehörde sollte 
berechtigt sein, an gemeinsa-
men Maßnahmen von Auf-
sichtsbehörden teilzunehmen. 
Die ersuchte Aufsichtsbehörde 
sollte auf das Ersuchen binnen 
einer festgelegten Frist ant-
worten müssen. 

105. Um die einheitliche Anwen-
dung dieser Verordnung in der 
gesamten Union sicherzu-
stellen, sollte ein Verfahren 
zur Gewährleistung einer ein-
heitlichen Rechtsanwendung 
(Kohärenz-Verfahren) einge-
führt werden, das die Auf-
sichtsbehörden verpflichtet, 
untereinander und mit der 
Kommission zusammenzuar-
beiten. Dieses Verfahren soll-
te insbesondere dann an-
gewendet werden, wenn eine 
Aufsichtsbehörde beabsich-
tigt, eine Maßnahme in Bezug 
auf Verarbeitungsvorgänge zu 
treffen, die mit dem Angebot 
von Waren oder Dienstleis-
tungen für Personen in mehre-
ren Mitgliedstaaten oder der 
Beobachtung des Verhaltens 
dieser Personen im Zusam-
menhang stehen oder die den 
freien Verkehr personenbezo-
gener Daten erheblich beein-

105. Um die einheitliche Anwen-
dung dieser Verordnung in der 
gesamten Union sicherzu-
stellen, sollte ein Verfahren 
zur Gewährleistung einer ein-
heitlichen Rechtsanwendung 
(Kohärenzverfahren ) einge-
führt werden, das die Auf-
sichtsbehörden verpflichtet, 
untereinander und mit der 
Kommission zusammenzuar-
beiten. Dieses Verfahren soll-
te insbesondere dann an-
gewendet werden, wenn eine 
Aufsichtsbehörde beabsich-
tigt, eine Maßnahme in Bezug 
auf Verarbeitungsvorgänge zu 
treffen, die mit dem Angebot 
von Waren oder Dienstleis-
tungen für Personen in mehre-
ren Mitgliedstaaten oder der 
Beobachtung dieser Personen 
im Zusammenhang stehen 
oder die den freien Verkehr 
personenbezogener Daten er-
heblich beeinträchtigen könn-

105) Um die einheitliche Anwen-
dung dieser Verordnung in der 
gesamten Union sicherzustel-
len, sollte ein Verfahren zur 
Gewährleistung einer einheitli-
chen Rechtsanwendung (Ko-
härenzverfahren) zwischen 
den Aufsichtsbehörden ein-
geführt werden (...). Dieses 
Verfahren sollte insbesondere 
dann angewendet werden, 
wenn eine Aufsichtsbehörde 
beabsichtigt, eine Maßnahme 
zu erlassen, die rechtliche 
Wirkungen in Bezug auf Ver-
arbeitungsvorgänge entfalten 
soll (...), die für eine bedeu-
tende Zahl betroffener Perso-
nen in mehreren Mitgliedstaa-
ten erhebliche Auswirkungen 
haben (...). Ferner sollte es zur 
Anwendung kommen, wenn 
eine betroffene Aufsichtsbe-
hörde oder die Kommission 
beantragt, dass die Angele-
genheit im Rahmen des Kohä-



 

106 

Kommission EU-Parlament  Rat 

trächtigen könnten. Ferner 
sollte es zur Anwendung 
kommen, wenn eine Auf-
sichtsbehörde oder die Kom-
mission beantragen, dass die 
Angelegenheit im Rahmen 
des Kohärenzverfahrens be-
handelt wird. Dieses Verfah-
ren sollte andere Maßnah-
men, die die Kommission 
möglicherweise in Ausübung 
ihrer Befugnisse nach den 
Verträgen trifft, unberührt las-
sen. 

ten. Ferner sollte es zur An-
wendung kommen, wenn eine 
Aufsichtsbehörde oder die 
Kommission beantragen, dass 
die Angelegenheit im Rahmen 
des Kohärenzverfahrens be-
handelt wird. Darüber hinaus 
sollten die betroffenen Per-
sonen das Recht haben, 
dass die Kohärenz durch-
gesetzt wird, wenn sie der 
Ansicht sind, dass eine 
Maßnahme einer Daten-
schutzbehörde eines Mit-
gliedstaats  dieses Kriterium 
nicht erfüllt hat. Dieses  Ver-
fahren sollte andere Maß-
nahmen, die die Kommission 
möglicherweise in Ausübung 
ihrer Befugnisse nach den 
Verträgen trifft, unberührt las-
sen. 

renzverfahrens behandelt wird. 
Dieses Verfahren sollte andere 
Maßnahmen, die die Kommis-
sion möglicherweise in Aus-
übung ihrer Befugnisse nach 
den Verträgen trifft, unberührt 
lassen. 

106. Bei Anwendung des Kohä-
renzverfahrens sollte der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss, falls von der einfa-
chen Mehrheit seiner Mitglie-
der so entschieden wird oder 
falls eine andere Aufsichtsbe-
hörde oder die Kommission 
darum ersuchen, binnen einer 
festgelegten Frist eine Stel-
lungnahme abgeben 

 106) Bei Anwendung des Kohä-
renzverfahrens sollte der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss, falls von der (...) 
Mehrheit seiner Mitglieder so 
entschieden wird oder falls ei-
ne andere betroffene Auf-
sichtsbehörde oder die Kom-
mission darum ersuchen, bin-
nen einer festgelegten Frist 
eine Stellungnahme abgeben. 
Dem Europäischen Daten-
schutzausschuss sollte auch 
die Befugnis übertragen wer-
den, im Falle von Streitigkeiten 
zwischen Aufsichtsbehörden 
rechtsverbindliche Beschlüsse 
zu erlassen. Zu diesem Zweck 
sollte er in klar definierten Fäl-
len, in denen die Aufsichts-
behörden insbesondere im 
Rahmen des Verfahrens der 
Zusammenarbeit zwischen der 
federführenden Aufsichtsbe-
hörde und den betroffenen 
Aufsichtsbehörden wider-
sprüchliche Standpunkte zu 
dem Sachverhalt, vor allem in 
der Frage, ob ein Verstoß ge-
gen diese Verordnung vorliegt 
oder nicht, vertreten, grund-
sätzlich mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder 
rechtsverbindliche Beschlüsse 
erlassen. 
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 106a. Um die einheitliche An-
wendung dieser Verordnung 
sicherzustellen, kann der 
Europäische Datenschutz-
ausschuss in Einzelfällen 
einen Beschluss fassen, der 
für die zuständigen Auf-
sichtsbehörden verbindlich 
ist. 

 

107. Um die Übereinstimmung 
mit dieser Verordnung zu ge-
währleisten, kann die Kom-
mission eine Stellungnahme in 
der Angelegenheit abgeben 
oder einen Beschluss fassen, 
der die Aufsichtsbehörde ver-
pflichtet, die geplante Maß-
nahme auszusetzen. 

107. entfällt  107) (…) 

108. Es kann dringender Hand-
lungsbedarf zum Schutz der 
Interessen von betroffenen 
Personen bestehen, insbe-
sondere wenn eine erhebliche 
Behinderung der Durchset-
zung des Rechts einer be-
troffenen Person droht. Daher 
sollten die Aufsichtsbehörden 
bei der Anwendung des Kohä-
renzverfahrens einstweilige 
Maßnahmen mit einer festge-
legten Geltungsdauer treffen 
können. 

 108) Es kann dringender Hand-
lungsbedarf zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten von be-
troffenen Personen bestehen, 
insbesondere wenn eine er-
hebliche Behinderung der 
Durchsetzung des Rechts ei-
ner betroffenen Person droht. 
Daher sollten die Aufsichtsbe-
hörden bei der Anwendung 
des Kohärenzverfahrens 
einstweilige Maßnahmen mit 
einer festgelegten Geltungs-
dauer treffen können. 

109. Die Anwendung dieses Ver-
fahrens sollte eine Bedingung 
für die rechtliche Gültigkeit 
und die Durchsetzung des 
entsprechenden Beschlusses 
durch eine Aufsichtsbehörde 
sein. In anderen Fällen von 
grenzübergreifender Relevanz 
können die betroffenen Auf-
sichtsbehörden auf bilateraler 
oder multilateraler Ebene 
Amtshilfe leisten und gemein-
same Untersuchungen durch-
führen, ohne auf das Kohä-
renz-Verfahren zurück-
zugreifen. 

 109) Die Anwendung dieses Ver-
fahrens sollte in den Fällen, in 
denen sie verbindlich vorge-
schrieben ist, eine Bedingung 
für die Rechtmäßigkeit einer 
Maßnahme einer Aufsichtsbe-
hörde sein, die rechtliche Wir-
kungen entfalten soll. In ande-
ren Fällen von grenzüber-
schreitender Relevanz sollte 
das Verfahren der Zusam-
menarbeit zwischen der feder-
führenden Aufsichtsbehörde 
und den betroffenen Auf-
sichtsbehörden zur An-
wendung gelangen, und die 
betroffenen Aufsichtsbehörden 
können auf bilateraler oder 
multilateraler Ebene Amtshilfe 
leisten und gemeinsame Maß-
nahmen durchführen, ohne auf 
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das Kohärenzverfahren zu-
rückzugreifen. 

110. Auf Unionsebene sollte ein 
Europäischer Datenschutz-
ausschuss eingerichtet wer-
den. Dieser ersetzt die mit der 
Richtlinie 95/46/EG einge-
setzte Arbeitsgruppe für den 
Schutz der Rechte von Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten. Er 
sollte aus dem Leiter einer 
Aufsichtsbehörde jedes Mit-
gliedstaats und dem Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten gebildet werden. Die 
Kommission sollte sich an 
seinen Tätigkeiten beteiligen. 
Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte zur 
einheitlichen Anwendung der 
Verordnung in der gesamten 
Union beitragen, die Kommis-
sion beraten und die Zusam-
menarbeit der Aufsichtsbe-
hörden in der Union fördern. 
Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben un-
abhängig handeln. 

110. Auf Unionsebene sollte ein 
Europäischer Datenschutz-
ausschuss eingerichtet wer-
den. Dieser ersetzt die mit der 
Richtlinie 95/46/EG einge-
setzte Arbeitsgruppe für den 
Schutz der Rechte von Perso-
nen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten. Er 
sollte aus dem Leiter einer 
Aufsichtsbehörde jedes Mit-
gliedstaats und dem Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten gebildet werden. Der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss sollte zur einheitlichen 
Anwendung der Verordnung in 
der gesamten Union beitra-
gen, die Organe der Euro-
päischen Union  beraten und 
die Zusammenarbeit der Auf-
sichtsbehörden in der Union 
fördern, einschließlich der 
Koordinierung gemeinsa-
mer Maßnahmen . Der Euro-
päische Datenschutzaus-
schuss sollte bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben unabhängig 
handeln. Der Europäische 
Datenschutzausschuss soll-
te den Dialog mit den be-
troffenen Interessenträgern, 
wie Verbände betroffener 
Personen, Ver-
braucherorganisationen, für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche sowie weitere re-
levante Interessenträger 
und Experten, stärken.  

110) Zur Förderung der einheitli-
chen Anwendung dieser Ver-
ordnung sollte der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
als unabhängige Einrichtung 
der Union eingesetzt werden. 
Damit der Europäische Daten-
schutzausschuss seine Ziele 
erreichen kann, sollte er 
Rechtspersönlichkeit besitzen. 
Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte von 
seinem Vorsitz vertreten wer-
den. Er sollte die mit der Richt-
linie 95/46/EG eingesetzte Ar-
beitsgruppe für den Schutz der 
Rechte von Personen bei der 
Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten erset-
zen. Er sollte aus dem Leiter 
einer Aufsichtsbehörde jedes 
Mitgliedstaats oder dessen 
Vertreter(...) gebildet werden. 
Die Kommission und der Eu-
ropäische Datenschutzbeauf-
tragte sollten an seinen Bera-
tungen ohne Stimmrecht teil-
nehmen. Der Europäische Da-
tenschutzausschuss sollte zur 
einheitlichen Anwendung der 
Verordnung in der gesamten 
Union beitragen, die Kommis-
sion insbesondere im Hinblick 
auf das Schutzniveau in Dritt-
ländern oder internationalen 
Organisationen beraten und 
die Zusammenarbeit der Auf-
sichtsbehörden in der Union 
fördern. Der Europäische Da-
tenschutzausschuss sollte bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben 
unabhängig handeln. 

  110a). Der Europäische Daten-
schutzausschuss sollte von ei-
nem Sekretariat unterstützt 
werden, bei dem es sich um 
das Sekretariat des Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten handelt. Das Personal des 
Sekretariats des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten, das 
an der Wahrnehmung der dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss gemäß dieser Ver-
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ordnung übertragenen Aufga-
ben beteiligt ist, sollte diese 
Aufgaben ausschließlich ge-
mäß den Anweisungen des 
Vorsitzes des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
durchführen und diesem Be-
richt erstatten. Die organisato-
rische Trennung des Perso-
nals sollte alle für das unab-
hängige Arbeiten des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses benötigten Dienste be-
treffen. 

111. Jede betroffene Person, die 
sich in ihren Rechten verletzt 
sieht, die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehen, sollte 
das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde in ei-
nem Mitgliedstaat sowie das 
Recht auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf haben, wenn die 
Aufsichtsbehörde auf die Be-
schwerde nicht reagiert oder 
nicht tätig wird, obwohl dies 
zum Schutz der Rechte der 
betroffenen Person notwendig 
ist. 

111. Betroffene Personen , die 
sich in ihren Rechten verletzt 
sehen , die ihnen  aufgrund 
dieser Verordnung zustehen, 
sollten  das Recht auf Be-
schwerde bei einer Aufsichts-
behörde in einem Mitglied-
staat sowie das Recht auf ei-
nen wirksamen  gerichtlichen 
Rechtsbehelf im Sinne von 
Artikel 47 der Charta der 
Grundrechte  haben, wenn 
die Aufsichtsbehörde auf die 
Beschwerde nicht reagiert o-
der nicht tätig wird, obwohl 
dies zum Schutz der Rechte 
der betroffenen Person not-
wendig ist. 

111) Jede betroffene Person soll-
te das Recht haben, bei einer 
Aufsichtsbehörde insbe-
sondere in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufent-
halts eine Beschwerde einzu-
reichen und gemäß Artikel 47 
der Grundrechtecharta einen 
wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einzulegen, 
wenn sie sich in ihren Rechten 
gemäß dieser Verordnung ver-
letzt sieht oder wenn die Auf-
sichtsbehörde auf eine Be-
schwerde hin nicht tätig wird, 
eine Beschwerde teilweise 
oder ganz abweist oder ab-
lehnt oder nicht tätig wird, ob-
wohl dies zum Schutz der 
Rechte der betroffenen Person 
notwendig ist. Die auf eine 
Beschwerde folgende Unter-
suchung sollte vorbehaltlich 
gerichtlicher Überprüfung so 
weit gehen, wie dies im Ein-
zelfall angemessen ist. Die 
Aufsichtsbehörde sollte die be-
troffene Person innerhalb ei-
nes angemessenen Zeitraums 
über den Fortgang und die Er-
gebnisse der Beschwerde un-
terrichten. Sollten weitere Un-
tersuchungen oder die Ab-
stimmung mit einer anderen 
Aufsichtsbehörde vonnöten 
sein, sollte die betroffene Per-
son auch hierüber informiert 
werden. Jede Auf-
sichtsbehörde sollte Maßnah-
men zur Erleichterung der Ein-
reichung von Beschwerden 
treffen, wie etwa die Bereit-
stellung eines Beschwerde-
formulars, das auch elektro-
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nisch ausgefüllt werden kann, 
ohne dass andere Kommuni-
kationsmittel ausgeschlossen 
werden. 

112. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände, die sich 
den Schutz der Rechte und In-
teressen der betroffenen Per-
sonen im Bereich des Da-
tenschutzes zum Ziel gesetzt 
haben und die nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats 
gegründet sind, sollten das 
Recht haben, im Namen der 
betroffenen Person Be-
schwerde bei einer Aufsichts-
behörde oder einen gerichtli-
chen Rechtsbehelf einzulegen 
oder unabhängig von der Be-
schwerde einer betroffenen 
Person eine eigene Be-
schwerde zu erheben, wenn 
ihrer Ansicht nach der Schutz 
personenbezogener Daten 
verletzt wurde. 

112. Einrichtungen, Organisatio-
nen oder Verbände, die im öf-
fentlichen Interesse handeln  
und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, 
sollten das Recht haben, im 
Namen der betroffenen Per-
son mit deren Einwilligung  
Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde oder einen ge-
richtlichen Rechtsbehelf ein-
zulegen, wenn sie von der 
betroffenen Person dazu 
beauftragt werden,  oder un-
abhängig von der Beschwerde 
einer betroffenen Person eine 
eigene Beschwerde zu erhe-
ben, wenn ihrer Ansicht nach 
Vorschriften dieser Verord-
nung  verletzt wurde. 

112).Betroffene Personen, die 
sich in ihren Rechten gemäß 
dieser Verordnung verletzt se-
hen, sollten das Recht haben, 
Einrichtungen, Organisationen 
oder Verbände, die sich den 
Schutz der Rechte und Inte-
ressen der betroffenen Perso-
nen im Bereich des Daten-
schutzes zum Ziel gesetzt ha-
ben und die nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats gegründet 
sind, zu beauftragen, in ihrem 
Namen Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde oder einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf 
einzulegen. Die Mitgliedstaa-
ten können vorsehen, dass 
diese Einrichtungen, Organi-
sationen oder Verbände (...) 
das Recht haben sollten, un-
abhängig vom Auftrag einer 
betroffenen Person in dem be-
treffenden Mitgliedstaat eine 
eigene Beschwerde einzule-
gen, und/oder das Recht auf 
einen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf haben sollten, 
wenn sie Grund zu der An-
nahme haben, dass (...) die 
Rechte der betroffenen Person 
infolge einer nicht im Einklang 
mit dieser Verordnung stehen-
den Verarbeitung verletzt wor-
den sind. Diesen Einrichtun-
gen, Organisationen oder Ver-
bänden kann nicht gestattet 
werden, im Namen einer be-
troffenen Person Schadener-
satz zu verlangen. 

113. Jede natürliche oder juristi-
sche Person sollte das Recht 
auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie be-
treffende Entscheidungen ei-
ner Aufsichtsbehörde haben. 
Für Verfahren gegen eine 
Aufsichtsbehörde sollten die 
Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig sein, in dem die 
Aufsichtsbehörde ihren Sitz 
hat. 

 113) Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat das Recht, 
unter den in Artikel 263 AEUV 
genannten Voraussetzungen 
beim Gerichtshof der Europäi-
schen Union (im Folgenden 
"Gerichtshof") eine Klage auf 
Nichtigerklärung eines Be-
schlusses des Europäischen 
Datenschutzausschusses zu 
erheben. Als Adressaten sol-
cher Beschlüsse müssen die 
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betroffenen Aufsichtsbehör-
den, die diese Beschlüsse an-
fechten möchten, binnen zwei 
Monaten nach deren Übermitt-
lung gemäß Artikel 263 AEUV 
Klage erheben. Sofern Be-
schlüsse des Europäischen 
Datenschutzausschusses ei-
nen für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, einen Auf-
tragsverarbeiter oder den Be-
schwerdeführer unmittelbar 
und individuell betreffen, so 
können diese Personen bin-
nen zwei Monaten nach Veröf-
fentlichung der betreffenden 
Beschlüsse auf der Website 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses im Ein-
klang mit Artikel 263 AEUV ei-
ne Klage auf Nichtigerklärung 
erheben. Unbeschadet dieses 
Rechts nach Artikel 263 AEUV 
sollte jede natürliche oder ju-
ristische Person das Recht auf 
einen wirksamen gerichtlichen 
Rechtsbehelf bei dem zustän-
digen einzelstaatlichen Gericht 
gegen einen Beschluss einer 
Aufsichtsbehörde haben, der 
gegenüber dieser Person 
Rechtswirkungen entfaltet. Ein 
derartiger Beschluss betrifft 
insbesondere die Ausübung 
von Untersuchungs-, Abhilfe- 
und Genehmigungsbefugnis-
sen durch die Aufsichtsbe-
hörde oder die Ablehnung o-
der Abweisung von Be-
schwerden. Dieses Recht um-
fasst jedoch nicht andere – 
rechtlich nicht bindende – 
Maßnahmen der Aufsichtsbe-
hörden wie von ihr abgege-
bene Stellungnahmen oder 
Empfehlungen. Verfahren ge-
gen eine Aufsichtsbehörde 
sollten bei den Gerichten des 
Mitgliedstaats angestrengt 
werden, in dem die Aufsichts-
behörde ihren Sitz hat, und 
sollten im Einklang mit dem 
nationalen Verfahrensrecht 
dieses Mitgliedstaats durch-
geführt werden. Diese Ge-
richte sollten eine uneinge-
schränkte Zuständigkeit besit-
zen, was die Zuständigkeit, 
sämtliche für den anhängigen 
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Rechtsstreit relevanten Sach- 
und Rechtsfragen zu prüfen, 
einschließt. Wurde eine Be-
schwerde von einer Aufsichts-
behörde abgelehnt oder ab-
gewiesen, kann der Be-
schwerdeführer Klage bei den 
Gerichten desselben Mitglied-
staats erheben. Im Zusam-
menhang mit gerichtlichen 
Rechtsbehelfen in Bezug auf 
die Anwendung dieser Ver-
ordnung können einzelstaatli-
che Gerichte, die eine Ent-
scheidung über diese Frage 
für erforderlich halten, um ihr 
Urteil erlassen zu können, 
bzw. müssen einzelstaatliche 
Gerichte in den Fällen nach 
Artikel 267 AEUV den Ge-
richtshof um eine Vorabent-
scheidung zur Auslegung des 
Unionsrechts – das auch diese 
Verordnung einschließt – er-
suchen. 

 Wird darüber hinaus der Be-
schluss einer Aufsichtsbe-
hörde zur Umsetzung eines 
Beschlusses des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses vor einem einzelstaatli-
chen Gericht angefochten und 
wird die Gültigkeit des Be-
schlusses des Europäischen 
Datenschutzausschusses in 
Frage gestellt, so hat dieses 
einzelstaatliche Gericht nicht 
die Befugnis, den Beschluss 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses für nichtig 
zu erklären, sondern es muss 
im Einklang mit Arti-
kel 267 AEUV in der Ausle-
gung des Gerichtshofs in der 
Rechtssache "Foto-Frost"1 den 
Gerichtshof mit der Frage der 
Gültigkeit befassen, wenn es 
den Beschluss für nichtig hält. 
Allerdings darf ein einzelstaat-
liches Gericht den Gerichtshof 
nicht auf Antrag einer natürli-
chen oder juristischen Person 
mit Fragen der Gültigkeit des 
Beschlusses des Europäi-
schen Datenschutzausschus-

                                                 
1 Rechtssache C-314/85. 
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ses befassen, wenn diese 
Person Gelegenheit hatte, ei-
ne Klage auf Nichtigerklärung 
dieses Beschlusses zu erhe-
ben – insbesondere wenn sie 
unmittelbar und individuell von 
dem Beschluss betroffen war –
, diese Gelegenheit jedoch 
nicht innerhalb der Frist ge-
mäß Artikel 263 AEUV genutzt 
hat. 

  113a) Hat ein mit einem Verfah-
ren gegen die Entscheidung 
einer Aufsichtsbehörde be-
fasstes Gericht Anlass zu der 
Vermutung, dass ein dieselbe 
Verarbeitung betreffendes 
Verfahren – etwa zu demsel-
ben Gegenstand in Bezug auf 
die Verarbeitung durch den-
selben für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter oder wegen 
desselben Anspruchs – vor ei-
nem zuständigen Gericht in 
einem anderen Mitgliedstaat 
anhängig ist, so sollte es mit 
diesem Gericht Kontakt auf-
nehmen, um sich zu vergewis-
sern, dass ein solches Verfah-
ren verbundenes Verfahren 
existiert. Sind miteinander ver-
bundene Verfahren vor einem 
Gericht in einem anderen Mit-
gliedstaat anhängig, so kann 
jedes später angerufene Ge-
richt das Verfahren aussetzen 
oder sich auf Antrag einer Par-
tei auch zugunsten des zuerst 
angerufenen Gerichts für un-
zuständig erklären, wenn die-
ses für die betreffenden Ver-
fahren zuständig ist und die 
Verbindung von miteinander 
verbundenen Verfahren nach 
seinem Recht zulässig ist. Ver-
fahren gelten als miteinander 
im Zusammenhang stehend, 
wenn zwischen ihnen eine so 
enge Beziehung gegeben ist, 
dass eine gemeinsame Ver-
handlung und Entscheidung 
geboten erscheint, um zu ver-
meiden, dass in getrennten 
Verfahren einander widerspre-
chende Entscheidungen erge-
hen. 
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114. Um den gerichtlichen Schutz 
der betroffenen Person in Si-
tuationen zu stärken, in denen 
die zuständige Aufsichtsbe-
hörde ihren Sitz in einem an-
deren Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat hat, in dem die 
betroffene Person ansässig 
ist, sollte die betroffene Per-
son eine Einrichtung, Organi-
sation oder einen Verband, 
die sich den Schutz der Rech-
te und Interessen der be-
troffenen Personen im Bereich 
des Datenschutzes zum Ziel 
gesetzt haben, darum er-
suchen können, in ihrem Na-
men vor dem zuständigen Ge-
richt in dem anderen Mitglied-
staat Klage gegen die Auf-
sichtsbehörde zu erheben. 

114. Um den gerichtlichen Schutz 
der betroffenen Person in Si-
tuationen zu stärken, in denen 
die zuständige Aufsichtsbe-
hörde ihren Sitz in einem an-
deren Mitgliedstaat als dem 
Mitgliedstaat hat, in dem die 
betroffene Person ansässig 
ist, sollte die betroffene Per-
son eine Einrichtung, Organi-
sation oder einen Verband, 
die/der im öffentlichen Inte-
resse handelt, beauftragen  
können, vor dem zuständigen 
Gericht in dem anderen Mit-
gliedstaat Klage gegen die 
Aufsichtsbehörde zu erheben. 

114) (…) 

115. In Fällen, in denen die zu-
ständige Aufsichtsbehörde mit 
Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat nicht tätig wird oder 
unzureichende Maßnahmen in 
Bezug auf eine Beschwerde 
getroffen hat, sollte die be-
troffene Person die Aufsichts-
behörde in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufent-
halts ersuchen können, vor 
dem zuständigen Gericht im 
anderen Mitgliedstaat Klage 
gegen die dortige Auf-
sichtsbehörde zu erheben. Die 
ersuchte Aufsichtsbehörde 
sollte entscheiden können, ob 
es angemessen ist, dem Er-
suchen stattzugeben; diese 
Entscheidung sollte von einem 
Gericht nachgeprüft werden 
können. 

115. In Fällen, in denen die zu-
ständige Aufsichtsbehörde mit 
Sitz in einem anderen Mit-
gliedstaat nicht tätig wird oder 
unzureichende Maßnahmen in 
Bezug auf eine Beschwerde 
getroffen hat, sollte die be-
troffene Person die Aufsichts-
behörde in dem Mitgliedstaat 
ihres gewöhnlichen Aufent-
halts ersuchen können, vor 
dem zuständigen Gericht im 
anderen Mitgliedstaat Klage 
gegen die dortige Aufsichts-
behörde zu erheben. Dies gilt 
nicht für Personen, die au-
ßerhalb der EU ansässig 
sind.  Die ersuchte Aufsichts-
behörde sollte entscheiden 
können, ob es angemessen 
ist, dem Ersuchen stattzuge-
ben; diese Entscheidung sollte 
von einem Gericht nachge-
prüft werden können. 

115) (…) 

116. Bei Verfahren gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter sollte 
es dem Kläger überlassen 
bleiben, ob er die Gerichte 
des Mitgliedstaats anruft, in 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter eine Nieder-
lassung hat oder in dem die 

116. Bei Verfahren gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter sollte 
es dem Kläger überlassen 
bleiben, ob er die Gerichte 
des Mitgliedstaats anruft, in 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter eine Nieder-
lassung hat oder, im Fall des 

116) Bei Verfahren gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter sollte es 
dem Kläger überlassen bleiben, 
ob er die Gerichte des Mitglied-
staats anruft, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter eine 
Niederlassung hat, oder des Mit-
gliedstaats, in dem die betroffene 
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betroffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat; 
dies gilt nicht, wenn es sich 
bei dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen um eine Be-
hörde handelt, die in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse tätig geworden ist. 

gewöhnlichen Aufenthalts  
in der EU, in dem die be-
troffene Person ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt hat; dies gilt 
nicht, wenn es sich bei dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen um eine Behörde 
der Union oder eines Mit-
gliedstaats  handelt, die in 
Ausübung ihrer hoheitlichen 
Befugnisse tätig geworden ist. 

Person ihren Aufenthaltsort hat; 
dies gilt nicht, wenn es sich bei 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen um eine Behörde 
handelt, die in Ausübung ihrer 
hoheitlichen Befugnisse tätig 
geworden ist. 

117. Gibt es Hinweise auf in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten 
anhängige Parallelverfahren, 
sollten die Gerichte verpflich-
tet sein, sich miteinander in 
Verbindung zu setzen. Die 
Gerichte sollten die Möglich-
keit haben, ein Verfahren aus-
zusetzen, wenn in einem an-
deren Mitgliedstaat ein Paral-
lelverfahren anhängig ist. Die 
Mitgliedstaaten sollten sicher-
stellen, dass effiziente Klage-
möglichkeiten vorhanden sind, 
mit denen rasch Maßnahmen 
zur Abstellung oder Verhinde-
rung eines Verstoßes gegen 
diese Verordnung erwirkt wer-
den können. 

 117) (…). 

118. Schäden, die einer Person 
aufgrund einer rechtswidrigen 
Verarbeitung entstehen, soll-
ten von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter er-
setzt werden, die von ihrer 
Haftung befreit werden kön-
nen, wenn sie nachweisen, 
dass ihnen der Schaden nicht 
angelastet werden kann, ins-
besondere weil ein Fehlver-
halten der betroffenen Person 
oder ein Fall höherer Gewalt 
vorliegt. 

118. Finanzielle oder sonstige  
Schäden, die einer Person 
aufgrund einer rechtswidrigen 
Verarbeitung entstehen, soll-
ten von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter er-
setzt werden, die nur dann  
von ihrer Haftung befreit wer-
den können, wenn sie nach-
weisen, dass ihnen der Scha-
den nicht angelastet werden 
kann, insbesondere weil ein 
Fehlverhalten der betroffenen 
Person oder ein Fall höherer 
Gewalt vorliegt. 

118) Schäden, die einer Person 
aufgrund einer Verarbeitung ent-
stehen, die mit dieser Verord-
nung nicht im Einklang steht, 
sollten von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter ersetzt 
werden, der von seiner Haftung 
befreit werden sollte, wenn er 
nachweist, dass er in keiner 
Weise für den Schaden verant-
wortlich ist (...). Der Begriff des 
Schadens sollte im Lichte der 
Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs weit auf eine 
Art und Weise ausgelegt wer-
den, die den Zielen dieser Ver-
ordnung in vollem Umfang ent-
spricht. Dies gilt unbeschadet 
von Schadenersatzforderungen 
aufgrund von Verstößen gegen 
andere Vorschriften des Unions-
rechts oder des Rechts der Mit-
gliedstaaten. (...) 

 Wird auf eine Verarbeitung Be-
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zug genommen, die mit der vor-
liegenden Verordnung nicht im 
Einklang steht, so gilt dies auch 
für Verarbeitungen, die nicht mit 
den nach Maßgabe der vorlie-
genden Verordnung erlassenen 
delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten und 
nationalen Rechtsvorschriften 
zur Präzisierung von Bestim-
mungen der vorliegenden Ver-
ordnung im Einklang stehen. 

 Die betroffenen Personen sollten 
einen vollständigen und wirksa-
men Schadenersatz für den er-
littenen Schaden erhalten. Sind 
für die Verarbeitung Verantwort-
liche oder Auftragsverarbeiter an 
derselben Verarbeitung beteiligt, 
so sollte jeder für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter für den gesam-
ten Schaden haftbar gemacht 
werden. Werden sie jedoch nach 
Maßgabe des nationalen Rechts 
zu demselben Verfahren hinzu-
gezogen, so können sie im Ver-
hältnis zu der Verantwortung an-
teilmäßig haftbar gemacht wer-
den, die jeder für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
Auftragsverarbeiter für den durch 
die Verarbeitung entstandenen 
Schaden zu tragen hat, sofern 
sichergestellt ist, dass die be-
troffene Person einen vollständi-
gen und wirksamen Schadener-
satz für den erlittenen Schaden 
erhält. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter, der den vollen 
Schadenersatz geleistet hat, 
kann anschließend ein Rück-
griffsverfahren gegen andere an 
derselben Verarbeitung beteiligte 
für die Verarbeitung Verantwort-
liche oder Auftragsverarbeiter 
anstrengen. 

  118a) Soweit in dieser Verordnung 
spezifische Vorschriften über die 
Gerichtsbarkeit – insbesondere 
in Bezug auf Verfahren im Hin-
blick auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf einschließlich 
Schadenersatz gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter – 
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enthalten sind, sollten die allge-
meinen Vorschriften über die 
Gerichtsbarkeit, wie sie etwa in 
der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 enthalten sind, 
der Anwendung dieser spezifi-
schen Vorschriften nicht entge-
genstehen. 

  118b) Im Interesse einer konse-
quenteren Durchsetzung der 
Vorschriften dieser Verord-
nung können bei Verstößen 
zusätzlich zu den geeigneten 
Maßnahmen, die die Auf-
sichtsbehörde gemäß dieser 
Verordnung verhängt, oder an 
Stelle solcher Maßnahmen 
Sanktionen und Geldbußen 
verhängt werden. Im Falle ei-
nes geringfügigeren Verstoßes 
oder falls die Geldbuße eine 
unverhältnismäßige Belastung 
für eine natürliche Person be-
wirken würde, kann anstelle 
einer Geldbuße eine Verwar-
nung erteilt werden. Folgen-
dem sollte jedoch gebührend 
Rechnung getragen werden: 
der Art, Schwere und Dauer 
des Verstoßes, dem vorsätzli-
chen Charakter des Versto-
ßes, den Maßnahmen zur 
Minderung des entstandenen 
Schadens, dem Grad der Ver-
antwortlichkeit oder jeglichem 
früheren Verstoß, der Art und 
Weise, wie der Verstoß der 
Aufsichtsbehörde bekannt 
wurde, der Einhaltung der ge-
gen den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter angeordneten 
Maßnahmen, der Einhaltung 
von Verhaltensregeln und je-
dem anderen erschwerenden 
oder mildernden Umstand. Für 
die Verhängung von Sanktio-
nen und Geldbußen sollte es 
angemessenen Verfahrensga-
rantien geben, die den allge-
meinen Grundsätzen des Uni-
onsrechts und der Grund-
rechtecharta, einschließlich 
des Rechts auf wirksamen 
Rechtsschutz und ein faires 
Verfahren, entsprechen. Sind 
im nationalen Recht eines Mit-
gliedstaats keine Geldbußen 



 

118 

Kommission EU-Parlament  Rat 

vorgesehen, so kann dieser 
Mitgliedstaat davon absehen, 
für Verstöße gegen diese Ver-
ordnung, die bereits in seinem 
nationalen Recht strafrechtli-
chen Sanktionen unterliegen, 
Geldbußen vorzusehen, wobei 
zu gewährleisten ist, dass die-
se Sanktionen wirksam, ver-
hältnismäßig und abschre-
ckend sind und der Höhe der 
in dieser Verordnung vorgese-
henen Geldbußen Rechnung 
getragen wird. 

119. Gegen jede – privatem oder 
öffentlichem Recht unterlie-
gende – Person, die gegen 
diese Verordnung verstößt, 
sollten Sanktionen verhängt 
werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass die 
Sanktionen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sind, und alle Maßnahmen zu 
ihrer Anwendung treffen. 

119. Gegen jede - privatem oder 
öffentlichem Recht unterlie-
gende - Person, die gegen 
diese Verordnung verstößt, 
sollten Sanktionen verhängt 
werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten dafür sorgen, dass die 
Sanktionen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sind, und alle Maßnahmen zu 
ihrer Anwendung treffen. Die 
Vorschriften über Sanktio-
nen sollten angemessenen 
Verfahrensgarantien nach 
Maßgabe der allgemeinen 
Grundsätze des Unions-
rechts und der Charta der 
Grundrechte unterliegen, 
einschließlich des Rechts 
auf einen wirksamen ge-
richtlichen Rechtsbehelf 
und ein ordnungsgemäßes 
Verfahren und des Verbots 
der doppelten Strafverfol-
gung (ne bis in idem).  

119. Die Mitgliedstaaten können 
die strafrechtlichen Sanktionen 
für Verstöße gegen diese Ver-
ordnung, auch für Verstöße 
gegen auf der Grundlage und 
in den Grenzen dieser Verord-
nung erlassene nationale Vor-
schriften, regeln. Diese straf-
rechtlichen Sanktionen können 
auch die Einziehung der durch 
die Verstöße gegen diese 
Verordnung erzielten Gewinne 
ermöglichen. Die Verhängung 
von strafrechtlichen Sanktio-
nen für Verstöße gegen solche 
nationalen Vorschriften und 
von verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen sollte jedoch nicht 
zu einer Verletzung des 
Grundsatzes "ne bis in idem", 
wie er vom Gerichtshof aus-
gelegt worden ist, führen. 

 119a. Bei der Anwendung der 
Sanktionen sollten die Mit-
gliedstaaten angemessenen 
Verfahrensgarantien, ein-
schließlich des Rechts auf 
einen wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf und ein 
ordnungsgemäßes Verfah-
ren und ein Verbot der dop-
pelten Strafverfolgung (ne 
bis in idem) uneinge-
schränkte Beachtung 
schenken.  

 

120. Um die verwaltungsrechtli-
chen Sanktionen, die bei Ver-
stößen gegen diese Verord-

 120. Um die verwaltungsrechtli-
chen Sanktionen bei Verstö-
ßen gegen diese Verordnung 
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nung verhängt werden kön-
nen, zu vereinheitlichen und 
ihnen mehr Wirkung zu verlei-
hen, sollte jede Aufsichtsbe-
hörde befugt sein, verwal-
tungsrechtliche Vergehen zu 
ahnden. Diese Vergehen soll-
ten in dieser Verordnung zu-
sammen mit der Obergrenze 
der entsprechenden Geldbu-
ßen aufgeführt werden, die in 
jedem Einzelfall im Verhältnis 
zu den besonderen Umstän-
den des Falls und unter Be-
rücksichtigung insbesondere 
der Art, Schwere und Dauer 
des Verstoßes festzusetzen 
sind. Abweichungen bei der 
Anwendung verwal-
tungsrechtlicher Sanktionen 
können im Kohärenzverfahren 
behandelt werden. 

zu vereinheitlichen und ihnen 
mehr Wirkung zu verleihen, 
sollte jede Aufsichtsbehörde 
befugt sein, Geldbußen zu 
verhängen. In dieser Verord-
nung sollten die Vergehen, die 
Obergrenze der entsprechen-
den Geldbußen und die Krite-
rien für ihre Festsetzung ge-
nannt werden, wobei diese 
Geldbußen von der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde in je-
dem Einzelfall unter Berück-
sichtigung aller besonderen 
Umstände und insbesondere 
der Art, Schwere und Dauer 
des Verstoßes und seiner Fol-
gen sowie der Maßnahmen, 
die ergriffen worden sind, um 
die Einhaltung der aus der 
Verordnung erwachsenden 
Verpflichtungen zu gewähr-
leisten und die Folgen des 
Verstoßes abzuwenden oder 
abzumildern, festzusetzen 
sind. Werden die Geldbußen 
Personen auferlegt, bei denen 
es sich nicht um Unternehmen 
mit Erwerbscharakter handelt, 
so sollte die Aufsichtsbehörde 
bei der Erwägung des ange-
messenen Betrags für die 
Geldbuße dem allgemeinen 
Einkommensniveau in dem be-
treffenden Mitgliedstaat Rech-
nung tragen. Das Kohä-
renzverfahren kann auch ge-
nutzt werden, um eine kohä-
rente Anwendung von Geld-
bußen zu fördern. Die Mit-
gliedstaaten sollten bestimmen 
können, ob und inwieweit ge-
gen Behörden Geldbußen 
verhängt werden können. 
Auch wenn die Aufsichtsbe-
hörden bereits Geldbußen 
verhängt oder eine Verwar-
nung erteilt haben, können sie 
ihre anderen Befugnisse aus-
üben oder andere Sanktionen 
nach Maßgabe dieser Verord-
nung verhängen. 

  120a) Soweit diese Verordnung 
Geldbußen nicht harmonisiert 
oder wenn es in anderen Fäl-
len – beispielsweise bei 
schweren Verstößen gegen 
diese Verordnung – erforder-
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lich ist, sollten die Mitglied-
staaten eine Regelung an-
wenden, die wirksame, ver-
hältnismäßige und abschre-
ckende Sanktionen vorsieht. 
Die Art dieser Sanktionen 
(strafrechtliche oder verwal-
tungsrechtliche Sanktionen) 
sollte im nationalen Recht ge-
regelt werden. 

121. Für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu aus-
schließlich journalistischen 
Zwecken oder zu künstleri-
schen oder literarischen Zwe-
cken sind Ausnahmen von 
bestimmten Vorschriften die-
ser Verordnung vorzusehen, 
um das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten 
mit dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung und insbe-
sondere dem Recht, Informa-
tionen zu empfangen und wei-
terzugeben, wie es unter an-
derem in Artikel 11 der Charta 
der Grundrechte der Europäi-
schen Union garantiert ist, in 
Einklang zu bringen.Dies soll-
te insbesondere für die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten im audiovisuellen Be-
reich sowie in Nachrichten- 
und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten 
deshalb Rechtsvorschriften 
zur Regelung der Abweichun-
gen und Ausnahmen erlassen, 
die zum Zwecke der Abwä-
gung zwischen diesen Grund-
rechten notwendig sind.Die 
Mitgliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnah-
men in Bezug auf die allge-
meinen Grundsätze, die Rech-
te der betroffenen Person, den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und den Auf-
tragsverarbeiter, die Übermitt-
lung von Daten in Drittländer 
oder an internationale Organi-
sationen, die unabhängigen 
Aufsichtsbehörden sowie in 
Bezug auf die Zusammenar-
beit und die einheitliche 
Rechtsanwendung regeln. Die 
Mitgliedstaaten sollten dies 
jedoch nicht zum Anlass neh-

121. Sofern erforderlich, sollten  
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten Aus-
nahmen  oder Abweichungen  
von bestimmten Vorschriften 
dieser Verordnung vorgese-
hen werden , um das Recht 
auf Schutz der personenbe-
zogenen Daten mit dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung 
und insbesondere dem Recht, 
Informationen zu empfangen 
und weiterzugeben, wie es un-
ter anderem in Artikel 11 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union garantiert 
ist, in Einklang zu bringen. Die 
Mitgliedstaaten sollten des-
halb Rechtsvorschriften zur 
Regelung der Abweichungen 
und Ausnahmen erlassen, die 
zum Zwecke der Abwägung 
zwischen diesen Grundrech-
ten notwendig sind. Die Mit-
gliedstaaten sollten solche 
Abweichungen und Ausnah-
men in Bezug auf die allge-
meinen Grundsätze, die Rech-
te der betroffenen Person, den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und den Auf-
tragsverarbeiter, die Übermitt-
lung von Daten in Drittländer 
oder an internationale Organi-
sationen, die unabhängigen 
Aufsichtsbehörden sowie in 
Bezug auf die Zusammenar-
beit, einheitliche Rechtsan-
wendung und spezifische 
Datenverarbeitungs-
situationen  regeln. Die Mit-
gliedstaaten sollten dies je-
doch nicht zum Anlass neh-
men, Ausnahmeregelungen 
für die anderen Bestimmun-
gen dieser Verordnung vorzu-
sehen. Um der Bedeutung des 
Rechts auf freie Meinungsäu-

121) Im Recht der Mitgliedstaaten 
sollten die Vorschriften über 
die freie Meinungsäußerung 
und Informationsfreiheit, auch 
von Journalisten, Wissen-
schaftlern, Künstlern und/oder 
Schriftstellern, mit dem Recht 
auf Schutz der personenbezo-
genen Daten gemäß dieser 
Verordnung in Einklang ge-
bracht werden. Für die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu journalistischen 
Zwecken oder zu wissen-
schaftlichen, künstlerischen 
oder literarischen Zwecken 
sollten Abweichungen und 
Ausnahmen von bestimmten 
Vorschriften dieser Verord-
nung gelten, wenn dies erfor-
derlich ist, um das Recht auf 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten mit dem Recht auf 
Freiheit der Meinungsäuße-
rung und Informationsfreiheit, 
wie es in Artikel 11 der Charta 
der Grundrechte der Europäi-
schen Union garantiert ist, in 
Einklang zu bringen. Dies soll-
te insbesondere für die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten im audiovisuellen Be-
reich sowie in Nachrichten- 
und Pressearchiven gelten. 
Die Mitgliedstaaten sollten 
deshalb Rechtsvorschriften zur 
Regelung der Abweichungen 
und Ausnahmen erlassen, die 
zum Zwecke der Abwägung 
zwischen diesen Grundrechten 
notwendig sind. Die Mitglied-
staaten sollten solche Abwei-
chungen und Ausnahmen in 
Bezug auf die allgemeinen 
Grundsätze, die Rechte der 
betroffenen Person, den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und den Auftragsverar-
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men, Ausnahmeregelungen 
für die anderen Bestimmun-
gen dieser Verordnung vorzu-
sehen. Um der Bedeutung des 
Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung in einer demokrati-
schen Gesellschaft Rechnung 
zu tragen, müssen Begriffe 
wie Journalismus, die sich auf 
diese Freiheit beziehen, weit 
ausgelegt werden. Die Mit-
gliedstaaten sollten deshalb 
für die nach dieser Verord-
nung zu regelnden Ab-
weichungen und Ausnahmen 
Tätigkeiten als „journalistisch“ 
einstufen, wenn das Ziel die-
ser Tätigkeit in der Weiter-
gabe von Informationen, Mei-
nungen und Vorstellungen an 
die Öffentlichkeit besteht, un-
abhängig davon, auf welchem 
Wege dies geschieht. Diese 
Tätigkeiten sind mit oder ohne 
Erwerbszweck möglich und 
sollten nicht auf Medienunter-
nehmen beschränkt werden. 

ßerung in einer demokrati-
schen Gesellschaft Rechnung 
zu tragen, sind  Begriffe, die 
sich auf diese Freiheit bezie-
hen, weit auszulegen, um al-
le Tätigkeiten, die auf die  
Weitergabe von Informatio-
nen, Meinungen und Vorstel-
lungen an die Öffentlichkeit 
abzielen , unabhängig davon, 
welche Medien dafür heran-
gezogen werden, zu erfas-
sen und auch technologi-
schen Fortschritt zu be-
rücksichtigen . Diese Tätig-
keiten sind mit oder ohne Er-
werbszweck möglich und soll-
ten nicht auf Medienunter-
nehmen beschränkt werden. 

beiter, die Übermittlung von 
Daten an Drittländer oder an 
internationale Organisationen, 
die unabhängigen Aufsichts-
behörden, die Zusammenar-
beit und die Kohärenz regeln. 
Sollten diese Abweichungen 
oder Ausnahmen von Mitglied-
staat zu Mitgliedstaat unter-
schiedlich sein, sollte das nati-
onale Recht des Mitgliedstaats 
angewendet werden, dem der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche unterliegt. Um der 
Bedeutung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung in ei-
ner demokratischen Gesell-
schaft Rechnung zu tragen, 
müssen Begriffe wie Journa-
lismus, die sich auf diese Frei-
heit beziehen, weit ausgelegt 
werden. (…) 

  121a) Diese Verordnung ermög-
licht es, dass bei der Anwen-
dung ihrer Vorschriften der 
Grundsatz des Zugangs der 
Öffentlichkeit zu amtlichen Do-
kumenten berücksichtigt wird. 
Der Zugang der Öffentlichkeit 
zu amtlichen Dokumenten 
kann als öffentliches Interesse 
betrachtet werden. Personen-
bezogene Daten in Doku-
menten, die sich im Besitz ei-
ner öffentlichen Behörde oder 
einer öffentlichen Einrichtung 
befinden, sollten von dieser 
Behörde oder Einrichtung frei-
gegeben werden können, so-
fern dies in den Rechtsvor-
schriften der Union oder des 
Mitgliedstaats, denen sie un-
terliegt, vorgesehen ist. Diese 
Rechtsvorschriften sollten den 
Zugang der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten und 
die Weiterverwendung von In-
formationen des öffentlichen 
Sektors mit dem Recht auf 
Schutz personenbezogener 
Daten in Einklang bringen und 
können daher gegebenenfalls 
notwendige Abweichungen 
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von den Bestimmungen dieser 
Verordnung vorsehen. Die Be-
zugnahme auf öffentliche Be-
hörden und Einrichtungen soll-
te in diesem Kontext sämtliche 
Behörden oder sonstigen Stel-
len beinhalten, die vom Recht 
des jeweiligen Mitgliedstaats 
über den Zugang der Öffent-
lichkeit zu Dokumenten erfasst 
werden. Die Richtlinie 
2003/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates 
vom 17. November 2003 über 
die Weiterverwendung von In-
formationen des öffentlichen 
Sektors lässt den Schutz na-
türlicher Personen in Bezug 
auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gemäß 
den Bestimmungen des Uni-
onsrechts und des einzelstaat-
lichen Rechts unberührt und 
beeinträchtigt diesen in keiner 
Weise, und sie bewirkt insbe-
sondere keine Änderung der in 
dieser Verordnung dargeleg-
ten Rechte und Pflichten. Ins-
besondere sollte die genannte 
Richtlinie nicht für Dokumente 
gelten, die nach den Zugangs-
regelungen der Mitgliedstaa-
ten aus Gründen des Schut-
zes personenbezogener Daten 
nicht oder nur eingeschränkt 
zugänglich sind, oder für Teile 
von Dokumenten, die nach 
diesen Regelungen zugänglich 
sind, wenn sie personenbezo-
gene Daten enthalten, deren 
Weiterverwendung gesetzlich 
nicht mit dem Recht über den 
Schutz natürlicher Personen in 
Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
vereinbar ist. 

122. Für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Gesund-
heitsdaten als besonderer Da-
tenkategorie, die eines hö-
heren Schutzes bedarf, lassen 
sich häufig berechtigte Grün-
de zugunsten des Einzelnen 
wie der Gesellschaft insge-
samt anführen, insbesondere 
wenn es darum geht, die Kon-
tinuität der Gesund-
heitsversorgung über die Lan-

 122) (…). 
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desgrenzen hinaus zu ge-
währleisten. Diese Verord-
nung sollte daher vorbehaltlich 
besonderer und geeigneter 
Garantien zum Schutz der 
Grundrechte und der perso-
nenbezogenen Daten natürli-
cher Personen die Bedingun-
gen für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Gesund-
heitsdaten harmonisieren.Dies 
schließt das Recht natürlicher 
Personen auf Auskunft über 
ihre eigenen gesundheitsbe-
zogenen Daten ein, etwa Da-
ten in ihren Patientenakten, 
die Informationen wie bei-
spielsweise Diagnosen, Un-
tersuchungsergebnisse, Be-
funde der behandelnden Ärzte 
und Angaben zu Behandlun-
gen oder Eingriffen enthalten. 

 122a. Eine Person, die beruf-
lich personenbezogene Ge-
sundheitsdaten verarbeitet, 
sollte, wenn möglich, ano-
nymisierte oder pseudony-
misierte Daten erhalten, so-
dass die Identität nur dem 
Hausarzt oder Spezialisten 
bekannt ist, der eine solche 
Verarbeitung von Daten an-
gefordert hat.  

 

123. Aus Gründen des öffentli-
chen Interesses in Bereichen 
der öffentlichen Gesundheit 
kann es notwendig sein, per-
sonenbezogene Gesundheits-
daten auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Person zu 
verarbeiten. In diesem Zu-
sammenhang sollte der Be-
griff„öffentliche Gesundheit“ 
im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 16. Dezember 
2008 zu Gemeinschaftsstatis-
tiken über öffentliche Gesund-
heit und über Gesundheits-
schutz und Sicherheit am Ar-
beitsplatz ausgelegt werden 
und alle Elemente im Zusam-
menhang mit der Gesundheit 
wie Gesundheitszustand ein-
schließlich Morbidität und Be-

123. Aus Gründen des öffentli-
chen Interesses in Bereichen 
der öffentlichen Gesundheit 
kann es notwendig sein, per-
sonenbezogene Gesundheits-
daten auch ohne Einwilligung 
der betroffenen Person zu 
verarbeiten. In diesem Zu-
sammenhang sollte der Begriff 
„öffentliche Gesundheit“ im 
Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1338/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates ausgelegt werden und 
alle Elemente im Zusammen-
hang mit der Gesundheit wie 
Gesundheitszustand ein-
schließlich Morbidität und Be-
hinderung, die sich auf diesen 
Gesundheitszustand auswir-
kenden Determinanten, den 
Bedarf an Gesundheitsversor-
gung, die der Gesundheits-

123) (…). 



 

124 

Kommission EU-Parlament  Rat 

hinderung, die sich auf diesen 
Gesundheitszustand auswir-
kenden Determinanten, den 
Bedarf an Gesundheitsversor-
gung, die der Gesundheits-
versorgung zugewiesenen 
Mittel, die Bereitstellung von 
und den allgemeinen Zugang 
zu Gesundheitsversorgungs-
leistungen sowie die entspre-
chenden Ausgaben und die 
Finanzierung und schließlich 
die Ursachen der Mortalität 
einschließen. Eine solche 
Verarbeitung personenbezo-
gener Gesundheitsdaten aus 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses darf nicht dazu führen, 
dass Dritte, unter anderem 
Arbeitnehmer, Versicherungs- 
und Finanzunternehmen, sol-
che personenbezogene Daten 
zu anderen Zwecken verar-
beiten. 

versorgung zugewiesenen 
Mittel, die Bereitstellung von 
und den allgemeinen Zugang 
zu Gesundheitsversorgungs-
leistungen sowie die entspre-
chenden Ausgaben und die 
Finanzierung und schließlich 
die Ursachen der Mortalität 
einschließen. 

 123a. Die Verarbeitung perso-
nenbezogener Gesund-
heitsdaten als eine Sonder-
kategorie von Daten kann 
für historische oder statisti-
sche Zwecke oder zum 
Zweck der wissenschaftli-
chen Forschung erforder-
lich sein. Daher sieht diese 
Verordnung eine Ausnahme 
von dem Erfordernis der 
Einwilligung in Fällen der 
Forschung von hohem öf-
fentlichem Interesse vor.  

 

124. Die allgemeinen Grundsätze 
des Schutzes natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sollten auch im Beschäfti-
gungskontext gelten. Die Mit-
gliedstaaten sollten daher in 
den Grenzen dieser Verord-
nung die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im Be-
schäftigungskontext gesetzlich 
regeln können. 

124. Die allgemeinen Grundsätze 
des Schutzes natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sollten auch im Kontext von 
Beschäftigung und sozialer 
Sicherheit  gelten. Die Mit-
gliedstaaten sollten gemäß 
den in  dieser Verordnung 
festgelegten Vorschriften 
und Mindeststandards  die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten im Beschäfti-
gungskontext und die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten im Bereich der sozi-
alen Sicherheit  regeln kön-
nen. Ist in einem Mitglieds-

124) Im nationalen Recht oder in 
Kollektivverträgen (einschließ-
lich 'Betriebsvereinbarungen') 
können spezifische Vorschrif-
ten für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Arbeitneh-
merdaten im Beschäftigungs-
kontext, insbesondere für 
Zwecke der Einstellung, der 
Erfüllung des Arbeitsvertrags 
einschließlich der Erfüllung 
von gesetzlich oder tarifver-
traglich festgelegten Pflichten, 
des Managements, der Pla-
nung und der Organisation der 
Arbeit, der Gleichheit und 
Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am 
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staat eine gesetzliche 
Grundlage zur Regelung 
von Angelegenheiten des 
Beschäftigungsverhältnis-
ses durch Vereinbarung 
zwischen den Arbeitneh-
mervertretern und der Lei-
tung des Unternehmens o-
der des herrschenden Un-
ternehmens einer Unter-
nehmensgruppe (Kollektiv-
vereinbarung) oder nach 
Maßgabe der Richtlinie 
2009/38/EG des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates 1 vorgesehen, kann 
die Verarbeitung personen-
bezogener Daten im Be-
schäftigungskontext auch 
durch eine solche Vereinba-
rung geregelt werden kön-
nen.  

Arbeitsplatz sowie für Zwecke 
der Inanspruchnahme der mit 
der Beschäftigung zusam-
menhängenden individuellen 
oder kollektiven Rechte und 
Leistungen und für Zwecke 
der Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses vorgese-
hen werden. 

125. Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu histori-
schen oder statistischen Zwe-
cken oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
sollte, um rechtmäßig zu sein, 
auch anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften unter an-
derem zu klinischen Versu-
chen genügen. 

 125) Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten zu histori-
schen, statistischen oder wis-
senschaftlichen (...) Zwecken 
und zu im öffentlichen Inte-
resse liegenden Archivzwe-
cken sollte zusätzlich zu den 
allgemeinen Grundsätzen und 
spezifischen Vorschriften die-
ser Verordnung, insbesondere 
hinsichtlich der Voraussetzun-
gen für die rechtmäßige Ver-
arbeitung, auch anderen ein-
schlägigen Rechtsvorschriften, 
beispielsweise für klinische 
Versuche, genügen. Die Wei-
terverarbeitung personenbe-
zogener Daten zu histori-
schen, statistischen und wis-
senschaftlichen Zwecken und 
zu im öffentlichen Interesse 
liegenden Archivzwecken (...) 
sollte nicht als unvereinbar mit 
den Zwecken gelten, zu denen 
die Daten ursprünglich erho-
ben wurden, und die Daten 
können zu diesen Zwecken 
während eines längeren Zeit-
raums verarbeitet werden, als 
für den ursprünglichen Zweck 
notwendig war (...). Es sollte 
den Mitgliedstaaten erlaubt 
sein, unter bestimmten Bedin-
gungen und bei Vorhanden-
sein geeigneter Garantien für 
die betroffenen Personen Prä-
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zisierungen und Ausnahmen 
zu den Informationsanforde-
rungen und dem Recht auf 
Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Vergessenwerden, 
Einschränkung der Verarbei-
tung und Datenübertragbarkeit 
sowie zu dem Recht auf Wi-
derspruch gegen die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu historischen, statisti-
schen oder wissenschaftlichen 
Zwecken oder zu Archivzwe-
cken vorzusehen (...). Im 
Rahmen der betreffenden Be-
dingungen und Garantien 
können spezifische Verfahren 
für die Ausübung dieser Rech-
te durch die betroffenen Per-
sonen vorgesehen sein, sofern 
dies angesichts der mit der 
spezifischen Verarbeitung ver-
folgten Zwecke angemessen 
ist, sowie technische und or-
ganisatorische Maßnahmen 
zur Minimierung der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten im Hinblick auf die 
Grundsätze der Verhältnismä-
ßigkeit und der Notwendigkeit. 

 125a. Personenbezogene Da-
ten können anschließend 
auch durch Archivdienste 
verarbeitet werden, deren 
Hauptaufgabe oder rechtli-
che Pflicht darin besteht, 
Archivgut im Interesse der 
Öffentlichkeit zu erfassen, 
zu erhalten, bekanntzuma-
chen, auszuwerten und zu 
verbreiten. Das Recht der 
Mitgliedstaaten sollte das 
Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten mit den 
Rechtsvorschriften über Ar-
chive und den öffentlichen 
Zugang zu Verwaltungsin-
formationen in Einklang 
bringen. Die Mitgliedstaaten 
sollten sich dafür einsetzen, 
dass – insbesondere durch 
die Europäische Archiv-
gruppe – Regeln erarbeitet 
werden, die die Vertraulich-
keit von Daten gegenüber 
Dritten sowie die Authentizi-
tät, Vollständigkeit und ord-
nungsgemäße Erhaltung der 

125a) (…). 
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Daten sicherstellen.  

  125aa) Durch die Verknüpfung 
von Informationen aus Regis-
tern können Forscher neue 
Erkenntnisse von großem 
Wert beispielsweise zu weit 
verbreiteten Krankheiten wie 
Herz-Kreislauferkrankungen, 
Krebs, Depression usw. er-
halten. Durch die Verwendung 
von Registern können bessere 
Forschungsergebnisse erzielt 
werden, da sie auf einen grö-
ßeren Bevölkerungsanteil ge-
stützt sind. Im Bereich der So-
zialwissenschaften ermöglicht 
die Forschung anhand von 
Registern es den Forschern, 
entscheidende Erkenntnisse 
über langfristige Auswirkungen 
einer Reihe sozialer Umstände 
zu erlangen, wie z.B. Arbeits-
losigkeit und Bildung; ferner 
können diese Informationen 
mit anderen Lebensumstän-
den verknüpft werden. Auf der 
Grundlage von Registern er-
haltene Forschungsergebnisse 
bieten solide, hochwertige Er-
kenntnisse, die die Basis für 
die Erarbeitung und Umset-
zung wissensgestützter politi-
scher Maßnahmen darstellen, 
die Lebensqualität zahlreicher 
Menschen verbessern und die 
Effizienz der Sozialdienste 
verbessern können usw. 

 Daher können personenbezo-
gene Daten zur Erleichterung 
der wissenschaftlichen For-
schung zu wissenschaftlichen 
Zwecken verarbeitet werden, 
wobei sie angemessenen Be-
dingungen und Garantien un-
terliegen, die im Recht der 
Mitgliedstaaten oder im Uni-
onsrecht festgelegt sind. Des-
halb sollte die Einwilligung der 
betroffenen Person nicht bei 
jeder Weiterverarbeitung für 
wissenschaftliche Zwecke er-
forderlich sein. 

  125b) In der Entschließung des 
Rates vom 6. Mai 2003 zum 
Archivwesen in den Mitglied-
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staaten wurde betont, dass 
Archive für das Verständnis 
der Geschichte und der Kultur 
Europas sehr wichtig sind und 
dass gut geführte und zugäng-
liche Archive einen Beitrag 
zum Funktionieren der Demo-
kratie in unseren Gesellschaf-
ten leisten2. Diese Verordnung 
sollte daher auch für die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten zu Zwecken der Archi-
vierung gelten, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass die Ver-
ordnung nicht für verstorbene 
Personen gelten sollte. 

 Öffentliche Behörden oder öf-
fentliche oder private Einrich-
tungen, die Aufzeichnungen 
von öffentlichem Interesse füh-
ren, sollten Dienststellen sein, 
die gemäß dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mitglied-
staaten verpflichtet sind, Auf-
zeichnungen von bleibendem 
Wert für das allgemeine öf-
fentliche Interesse zu erwer-
ben, zu erhalten, zu bewerten, 
aufzubereiten, zu beschreiben, 
mitzuteilen, zu fördern, zu ver-
breiten sowie Zugang dazu 
bereitzustellen. Es sollte den 
Mitgliedstaaten ferner erlaubt 
sein vorzusehen, dass perso-
nenbezogene Daten zu Zwe-
cken der Archivierung weiter-
verarbeitet werden, beispiels-
weise im Hinblick auf die Be-
reitstellung spezifischer Infor-
mationen im Zusammenhang 
mit dem politischen Verhalten 
unter ehemaligen totalitären 
Regimen. 

 Verhaltensregeln können zur 
ordnungsgemäßen Anwen-
dung dieser Verordnung bei-
tragen, unter anderem bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu Zwecken der 
Archivierung im öffentlichen In-
teresse, durch eine weitere 
Spezifizierung angemessener 
Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 

                                                 
2 ABl. C 113 vom 13.5.2003, S. 2. 
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Personen. Solche Verhaltens-
regeln sollten von den amtli-
chen Archiven der Mitglied-
staaten oder von der Europäi-
schen Archivgruppe erarbeitet 
werden. Was die internationale 
Übermittlung von in den Archi-
ven enthaltenen personenbe-
zogenen Daten betrifft, so 
muss sie unbeschadet der gel-
tenden europäischen und ein-
zelstaatlichen Vorschriften für 
den Austausch von Kultur-
gütern und nationalem Kultur-
gut erfolgen. 

126. Wissenschaftliche For-
schung im Sinne dieser Ver-
ordnung sollte Grundlagenfor-
schung, angewandte For-
schung und privat finanzierte 
Forschung einschließen und 
darüber hinaus dem in Artikel 
179 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union festge-
schriebenen Ziel, einen euro-
päischen Raum der For-
schung zu schaffen, Rech-
nung tragen. 

126. Wissenschaftliche For-
schung im Sinne dieser Ver-
ordnung sollte Grundlagenfor-
schung, angewandte For-
schung und privat finanzierte 
Forschung einschließen und 
darüber hinaus dem in Arti-
kel 179 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union festge-
schriebenen Ziel, einen euro-
päischen Raum der For-
schung zu schaffen, Rech-
nung tragen. Die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder 
wissenschaftlichen For-
schungszwecken sollte 
nicht dazu führen, dass per-
sonenbezogene Daten zu 
anderen Zwecken verarbei-
tet werden, es sei denn, die 
betroffene Person stimmt 
ihr zu oder die Verarbeitung 
erfolgt auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats.  

126) Diese Verordnung sollte 
auch für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu 
wissenschaftlichen Zwecken 
gelten. Die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu 
wissenschaftlichen Zwecken 
im Sinne dieser Verordnung 
sollte die Verarbeitung für die 
Grundlagenforschung, ange-
wandte Forschung und privat 
finanzierte Forschung ein-
schließen und darüber hinaus 
dem in Artikel 179 Absatz 1 
des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union 
festgeschriebenen Ziel, einen 
europäischen Raum der For-
schung zu schaffen, Rech-
nung tragen. Wissenschaftli-
che Zwecke sollten auch Stu-
dien umfassen, die im öffentli-
chen Interesse im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit 
durchgeführt werden. Um den 
Besonderheiten der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten zu wissenschaftlichen 
Zwecken zu genügen, sollten 
spezifische Bedingungen ins-
besondere hinsichtlich der 
Veröffentlichung oder sonsti-
gen Offenlegung personenbe-
zogener Daten im Kontext 
wissenschaftlicher Zwecke 
gelten. Geben die Ergebnisse 
wissenschaftlicher Forschung 
insbesondere im Gesund-
heitsbereich Anlass zu weite-
ren Maßnahmen im Interesse 
der betroffenen Person, sollten 
die allgemeinen Vorschriften 
dieser Verordnung für diese 
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Maßnahmen gelten. 

  126a) Diese Verordnung sollte 
auch für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu his-
torischen Zwecken gelten. Da-
zu sollte auch historische For-
schung und Forschung im Be-
reich der Genealogie zählen, 
wobei darauf hinzuweisen ist, 
dass diese Verordnung nicht 
für verstorbene Personen gel-
ten sollte. 

  126b) Für die Zwecke der Ein-
willigung in die Teilnahme an 
wissenschaftlichen For-
schungstätigkeiten im Rahmen 
klinischer Versuche (...) sollten 
die einschlägigen Bestimmun-
gen der Verordnung (EU) 
Nr. 536/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Ra-
tes gelten. 

  126c) Diese Verordnung sollte 
auch für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu statisti-
schen Zwecken gelten. Das Uni-
onsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten sollte in den 
Grenzen dieser Verordnung den 
statistischen Inhalt, die Zu-
gangskontrolle, die Spezifikatio-
nen für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu statisti-
schen Zwecken und angemes-
sene Maßnahmen zur Sicherung 
der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen und zur 
Garantie der statistischen Ge-
heimhaltung bestimmen. 

  126d) Die vertraulichen Informatio-
nen, die die statistischen Behör-
den der Union und der Mitglied-
staaten zur Erstellung der amtli-
chen europäischen und der amt-
lichen nationalen Statistiken er-
heben, sollten geschützt werden. 
Die europäischen Statistiken 
sollten im Einklang mit den in Ar-
tikel 338 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union dargelegten sta-
tistischen Grundsätzen entwi-
ckelt, erstellt und verbreitet wer-
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den, wobei die nationalen Statis-
tiken auch mit dem einzelstaatli-
chen Recht übereinstimmen 
müssen. 

 Die Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über europäische 
Statistiken und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1101/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über 
die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden 
Informationen an das Statisti-
sche Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, der Verord-
nung (EG) Nr. 322/97 des Rates 
über die Gemeinschaftsstatisti-
ken und des Beschlusses 
89/382/EWG, Euratom des Ra-
tes zur Einsetzung eines Aus-
schusses für das Statistische 
Programm der Europäischen 
Gemeinschaften enthält genau-
ere Bestimmungen zur Vertrau-
lichkeit statistischer Informatio-
nen. 

127. Hinsichtlich der Befugnisse 
der Aufsichtsbehörden, von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder vom Auf-
tragsverarbeiter Zugang zu 
personenbezogenen Daten 
oder zu seinen Räumlichkei-
ten zu erlangen, können die 
Mitgliedstaaten in den Gren-
zen dieser Verordnung den 
Schutz des Berufsgeheimnis-
ses oder anderer gleichwerti-
ger Geheimhaltungspflichten 
gesetzlich regeln, soweit dies 
notwendig ist, um das Recht 
auf Schutz der personenbe-
zogenen Daten mit einer 
Pflicht zur Wahrung des Be-
rufsgeheimnisses in Einklang 
zu bringen. 

 127) Hinsichtlich der Befugnisse der 
Aufsichtsbehörden, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder vom Auftragsverar-
beiter Zugang zu personenbe-
zogenen Daten oder zu seinen 
Räumlichkeiten zu erlangen, 
können die Mitgliedstaaten in 
den Grenzen dieser Verordnung 
den Schutz des Berufsgeheim-
nisses oder anderer gleichwerti-
ger Geheimhaltungspflichten ge-
setzlich regeln, soweit dies not-
wendig ist, um das Recht auf 
Schutz der personenbezogenen 
Daten mit einer Pflicht zur Wah-
rung des Berufsgeheimnisses in 
Einklang zu bringen. Dies be-
rührt nicht die bestehenden Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten 
zur Wahrung des Berufsge-
heimnisses, wenn dies aufgrund 
des Unionsrechts erforderlich ist. 

128. Im Einklang mit Artikel 17 
des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen 
Union achtet diese Verord-

128. Im Einklang mit Artikel 17 
des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen 
Union achtet diese Verord-

128) Im Einklang mit Artikel 17 des 
Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union achtet 
diese Verordnung den Status, 
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nung den Status, den Kirchen 
und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften in den 
Mitgliedstaaten nach deren 
Rechtsvorschriften genießen, 
und beeinträchtigt ihn nicht. 
Wendet eine Kirche in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung umfassende Regeln 
zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, 
sollten diese Regeln weiter 
gelten, wenn sie mit dieser 
Verordnung in Einklang ge-
bracht werden. Kirchen und 
religiöse Vereinigungen oder 
Gemeinschaften sollten ver-
pflichtet werden, eine völlig 
unabhängige Datenschutzauf-
sicht einzurichten. 

nung den Status, den Kirchen 
und religiöse Vereinigungen 
oder Gemeinschaften in den 
Mitgliedstaaten nach deren 
Rechtsvorschriften genießen, 
und beeinträchtigt ihn nicht. 
Wendet eine Kirche in einem 
Mitgliedstaat zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung angemessene  Re-
geln zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten an, sollten diese Regeln 
weiter gelten, wenn sie mit 
dieser Verordnung in Einklang 
gebracht und als vereinbar 
anerkannt  werden. 

den Kirchen und religiöse Verei-
nigungen oder Gemeinschaften 
in den Mitgliedstaaten nach de-
ren bestehenden verfassungs-
rechtlichen Vorschriften genie-
ßen, und beeinträchtigt ihn nicht. 
(...). 

129. Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Perso-
nen und insbesondere ihr 
Recht auf Schutz ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu 
schützen und den freien Ver-
kehr personenbezogener Da-
ten innerhalb der Union zu 
gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis 
übertragen werden, Rechts-
akte nach Artikel 290 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zu er-
lassen.Delegierte Rechtsakte 
sollten insbesondere erlassen 
werden in Bezug auf die 
Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung, zur Festlegung der Krite-
rien und Bedingungen für die 
Einwilligung eines Kindes, für 
die Verarbeitung besonderer 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten, zur Beurteilung of-
fensichtlich unverhältnismäßi-
ger Anträge und Gebühren für 
die Ausübung der Rechte der 
betroffenen Person, zur Fest-
legung der Kriterien und An-
forderungen im Hinblick auf 
die Unterrichtung der betroffe-
nen Person sowie in Bezug 
auf deren Auskunftsrecht, in 
Bezug auf das Recht auf Ver-

129. Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Perso-
nen und insbesondere ihr 
Recht auf Schutz ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu 
schützen und den freien Ver-
kehr personenbezogener Da-
ten innerhalb der Union zu 
gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis 
übertragen werden, Rechts-
akte nach Artikel 290 des Ver-
trags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zu er-
lassen. Delegierte Rechtsakte 
sollten insbesondere erlassen 
werden in Bezug auf die Fest-
legung der Bedingungen der 
Übermittlung auf Icons ge-
stützter Informationen,  das 
Recht auf Löschung, die Er-
klärung , dass Verhaltensko-
dizes mit der Verordnung 
vereinbar sind , die Festle-
gung der Kriterien und Anfor-
derungen für Zertifizierungs-
verfahren, die Festlegung der 
Angemessenheit des 
Schutzniveaus in einem 
Drittland oder einer interna-
tionalen Organisation, die  
Datenübermittlung auf der 
Grundlage verbindlicher un-
ternehmensinterner Vorschrif-

129) Um die Zielvorgaben dieser 
Verordnung zu erfüllen, d. h. 
die Grundrechte und Grund-
freiheiten natürlicher Personen 
und insbesondere ihr Recht 
auf Schutz ihrer personenbe-
zogenen Daten zu schützen 
und den freien Verkehr perso-
nenbezogener Daten inner-
halb der Union zu gewähr-
leisten, sollte der Kommission 
die Befugnis übertragen wer-
den, gemäß Artikel 
2090 AEUV Rechtsakte zu er-
lassen. Delegierte Rechtsakte 
sollten insbesondere in Bezug 
auf (...) die für Zertifizie-
rungsverfahren geltenden Kri-
terien und Anforderungen er-
lassen werden (...). (...)  Es ist 
von besonderer Bedeutung, 
dass die Kommission im Zuge 
ihrer Vorbereitungsarbeit an-
gemessene Konsultationen, 
auch auf der Ebene von Sach-
verständigen, durchführt. Bei 
der Vorbereitung und Ausar-
beitung delegierter Rechtsakte 
sollte die Kommission ge-
währleisten, dass die ein-
schlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und 
dem Rat gleichzeitig, rechtzei-
tig und auf angemessene 
Weise übermittelt werden. 
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gessenwerden und auf Lö-
schung, betreffend auf Profi-
ling basierende Maßnahmen, 
zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen betreffend 
die Pflichten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen in 
Bezug auf Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen, 
in Bezug auf Auftragsverar-
beiter, zur Festlegung der Kri-
terien und Anforderungen be-
treffend die Dokumentation 
und die Sicherheit der Verar-
beitung, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen 
für die Feststellung einer Ver-
letzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten und für 
deren Meldung bei der Auf-
sichtsbehörde sowie für die 
Umstände, unter denen anzu-
nehmen ist, dass sich eine 
solche Verletzung negativ auf 
die betroffene Person auswir-
ken wird, zur Festlegung der 
Kriterien und Bedingungen für 
Verarbeitungsvorgänge, für 
die eine Datenschutz-Folgen-
abschätzung erforderlich ist, 
zur Festlegung der Kriterien 
und Anforderungen für die 
Bestimmung hoher konkreter 
Risiken, die eine vorherige Zu-
rateziehung der Aufsichtsbe-
hörde erfordern, für die Be-
stimmung des Datenschutz-
beauftragten und dessen Auf-
gaben, in Bezug auf Verhal-
tensregeln, zur Festlegung der 
Kriterien und Anforderungen 
für Zertifizierungsverfahren 
und für die Datenübermittlung 
auf der Grundlage verbindli-
cher unternehmensinterner 
Vorschriften, zur Regelung der 
Ausnahmen für Datenüber-
mittlungen, zur Festlegung der 
verwaltungsrechtlichen Sank-
tionen, in Bezug auf die Da-
tenverarbeitung für Gesund-
heitszwecke,im Beschäfti-
gungskontext und zu histori-
schen und statistischen Zwe-
cken sowie zum Zwecke der 
wissenschaftlichen For-
schung. Es ist besonders 
wichtig, dass die Kommission 

ten, verwaltungsrechtliche  
Sanktionen, die Daten-
verarbeitung für Ge-
sundheitszwecke und die 
Verarbeitung  im Beschäfti-
gungskontext. Es ist beson-
ders wichtig, dass die Kom-
mission im Rahmen ihrer Vor-
arbeiten auch auf Sachver-
ständigenebene geeignete 
Konsultationen durchführt, 
insbesondere mit dem Eu-
ropäischen Datenschutz-
ausschuss . Bei der Vorbe-
reitung und Ausarbeitung de-
legierter Rechtsakte sollte die 
Kommission gewährleisten , 
dass die einschlägigen Do-
kumente dem Europäischen  
Parlament und dem Rat zeit-
gleich , rechtzeitig und in ge-
eigneter Weise übermittelt 
werden . 
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im Rahmen ihrer Vorarbeiten 
auch auf Sachverständigen-
ebene geeignete Konsultatio-
nen durchführt. Die Kommis-
sion sollte bei der Vorberei-
tung und Ausarbeitung dele-
gierter Rechtsakte dafür sor-
gen, dass das Europäische 
Parlament und der Rat die 
entsprechenden Dokumente 
gleichzeitig, rechtzeitig und in 
geeigneter Form erhalten. 

130. Um einheitliche Bedingun-
gen für die Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden zur Fest-
legung von Standardvorlagen 
für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten von Kin-
dern, Standardverfahren und -
vorlagen für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Per-
son, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen 
Person, Standardverfahren 
und -vorlagen für das Aus-
kunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Stan-
dardvorlagen betreffend die 
Pflichten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen in 
Bezug auf Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Doku-
mentation, besonderen Anfor-
derungen für die Sicherheit 
der Verarbeitung, Standard-
format und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des 
Schutzes von personenbezo-
genen Daten bei der Auf-
sichtsbehörde und für die Be-
nachrichtigung der betroffenen 
Person, Standards und Ver-
fahren für Datenschutz-Fol-
genabschätzungen, Verfahren 
und Vorlagen für die vorherige 
Genehmigung und vorherige 
Zurateziehung der Aufsichts-
behörde, technischen Stan-
dards und Verfahren für die 
Zertifizierung, Anforderungen 
an die Angemessenheit des 
Datenschutzniveaus in einem 
Drittland oder in einem Gebiet 

130. Um einheitliche Bedingun-
gen für die Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden zur Fest-
legung von: Standardvorlagen 
für spezielle Arten der Er-
langung einer nachprüfba-
ren Einwilligung für  die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten von Kindern, Stan-
dardvorlagen  für die Be-
nachrichtigung  der betroffe-
nen Personen zur Wahr-
nehmung ihrer Rechte , 
Standardvorlagen für die Un-
terrichtung der betroffenen 
Person, Standardvorlagen  
für das Auskunftsrecht, ein-
schließlich der Mitteilung 
der personenbezogenen Da-
ten an die betroffene Per-
son, Standardvorlagen be-
treffend die von dem  für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und dem Auftragsverarbei-
ter aufzubewahrende  Doku-
mentation, die Standardvor-
lage  für die Meldung einer 
Verletzung des Schutzes von 
personenbezogenen Daten 
bei der Aufsichtsbehörde und 
Dokumentation der Verlet-
zung des Schutzes von per-
sonenbezogenen Daten, 
Vorlagen für die vorherige 
Konsultation und Benach-
richtigung  der Aufsichtsbe-
hörde. Diese Befugnisse soll-
ten nach Maßgabe der Ver-
ordnung (EU) Nr. 182/2011 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates 1 ausgeübt 
werden. Die Kommission soll-
te besondere Maßnahmen für 

130) Um einheitliche Bedingun-
gen für die Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
sollten der Kommission Durch-
führungsbefugnisse in Bezug 
auf Folgendes übertragen 
werden: (...) Standardver-
tragsklauseln für Verträge zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auf-
tragsverarbeitern sowie zwi-
schen Auftragsverarbeitern; 
Verhaltensregeln; (...) techni-
sche Standards und Verfahren 
für die Zertifizierung; Anforde-
rungen an die Angemessen-
heit des Datenschutzniveaus 
in einem Drittland oder in ei-
nem Gebiet oder Verarbei-
tungssektor dieses Drittlands 
oder in einer internationalen 
Organisation; Standarddaten-
schutzklauseln; Formate und 
Verfahren für den Informati-
onsaustausch zwischen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen, 
Auftragsverarbeitern und Auf-
sichtsbehörden im Hinblick auf 
verbindliche unternehmensin-
terne Datenschutzvorschriften; 
(…) Amtshilfe (…); Vorkehrun-
gen für den elektronischen In-
formationsaustausch zwischen 
Aufsichtsbehörden und zwi-
schen Aufsichtsbehörden und 
dem Europäischen Da-
tenschutzausschuss. Diese 
Befugnisse sollten nach Maß-
gabe der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Februar 2011 zur 
Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchfüh-
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oder Verarbeitungssektor die-
ses Drittlands oder in einer in-
ternationalen Organisation, 
Fällen der Datenweitergabe, 
die nicht im Einklang mit dem 
Unionsrecht stehen, Vor-
schriften für die Amtshilfe, 
gemeinsamen Maßnahmen 
und Beschlüssen im Rahmen 
des Kohärenzverfahrens. Die-
se Befugnisse sollten nach 
Maßgabe der Verordnung(EU) 
Nr. 182/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 16. Februar 2011 
zur Festlegung der allgemei-
nen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaa-
ten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrol-
lieren, ausgeübt werden. Die 
Kommission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinst-, 
Klein- und Mittelunternehmen 
erwägen. 

Kleinst-, Klein- und Mittel-
unternehmen erwägen. 

rungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren, 
ausgeübt werden. Die Kom-
mission sollte besondere 
Maßnahmen für Kleinstunter-
nehmen sowie kleine und mitt-
lere Unternehmen erwägen. 

131. Die Standardvorlagen für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten von Kindern, 
Standardverfahren und -vorla-
gen für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Per-
son, Standardvorlagen für die 
Unterrichtung der betroffenen 
Person, Standardverfahren 
und -vorlagen für das Aus-
kunftsrecht und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit, Stan-
dardvorlagen betreffend die 
Pflichten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen in 
Bezug auf Datenschutz durch 
Technik und datenschutz-
freundliche Voreinstellungen 
sowie in Bezug auf Doku-
mentation, besonderen Anfor-
derungen für die Sicherheit 
der Verarbeitung, Standard-
format und Verfahren für die 
Meldung einer Verletzung des 
Schutzes von personenbezo-
genen Daten bei der Auf-
sichtsbehörde und für die Be-
nachrichtigung der betroffenen 
Person, Standards und Ver-
fahren für Datenschutz-Fol-
genabschätzungen, Verfahren 
und Vorlagen für die vorherige 

131. Standardvorlagen für spe-
zielle Arten der Erlangung 
einer nachprüfbaren Einwil-
ligung für  die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von Kindern,  Standardvorla-
gen für die Benachrichtigung  
der betroffenen Personen zur 
Wahrnehmung ihrer Rechte,  
Standardvorlagen für die Un-
terrichtung der betroffenen 
Person, Standardvorlagen  
für das Auskunftsrecht, ein-
schließlich der Mitteilung 
der personenbezogenen Da-
ten an  die betroffene Per-
son,  Standardvorlagen be-
treffend die von dem  für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
und dem Auftragsverarbei-
ter aufzubewahrende  Doku-
mentation, die Standardvor-
lage  für die Meldung einer 
Verletzung des Schutzes von 
personenbezogenen Daten 
bei der Aufsichtsbehörde und 
Dokumentation der Verlet-
zung des Schutzes von per-
sonenbezogenen Daten,  
Vorlagen für die vorherige 
Konsultation und Benach-
richtigung  der Aufsichtsbe-

131) Da es sich um Rechtsakte 
von allgemeiner Tragweite 
handelt, sollten im Wege des 
Prüfverfahrens Durchführungs-
rechtsakte in Bezug auf Fol-
gendes erlassen werden: 
Standardvertragsklauseln für 
Verträge zwischen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeitern so-
wie zwischen Auftragsverar-
beitern; Verhaltensregeln; (...) 
technische Standards und 
Verfahren für die Zertifizie-
rung; Anforderungen an die 
Angemessenheit des Daten-
schutzniveaus in einem Dritt-
land oder in einem Gebiet o-
der Verarbeitungssektor die-
ses Drittlands oder in einer in-
ternationalen Organisation; 
Standarddatenschutzklauseln; 
Formate und Verfahren für den 
Informationsaustausch zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Auftragsver-
arbeitern und Aufsichtsbehör-
den im Hinblick auf verbindli-
che unternehmensinterne Da-
tenschutzvorschriften; (…) 
Amtshilfe (…); Vorkehrungen 
für den elektronischen Infor-
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Genehmigung und vorherige 
Zurateziehung der Aufsichts-
behörde, die technischen 
Standards und Verfahren für 
die Zertifizierung, Anforderun-
gen an die Angemessenheit 
des Datenschutzniveaus in ei-
nem Drittland oder in einem 
Gebiet oder Verarbeitungs-
sektor dieses Drittlands oder 
in einer internationalen Orga-
nisation, Fällen der Daten-
weitergabe, die nicht im Ein-
klang mit dem Unionsrecht 
stehen, Vorschriften für die 
Amtshilfe, gemeinsamen 
Maßnahmen und Beschlüssen 
im Rahmen des Kohärenz-
verfahrens sollten im Wege 
des Prüfverfahrens festgelegt 
werden, da es sich um 
Rechtsakte von allgemeiner 
Tragweite handelt. 

hörde sollten im Wege des 
Prüfverfahrens festgelegt 
werden, da es sich um 
Rechtsakte von allgemeiner 
Tragweite handelt. 

mationsaustausch zwischen 
Aufsichtsbehörden und zwi-
schen Aufsichtsbehörden und 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss. 

132. Die Kommission sollte in 
hinreichend begründeten Fäl-
len äußerster Dringlichkeit, die 
ein Drittland oder ein Gebiet 
oder einen Verarbeitungs-
sektor in diesem Drittland oder 
eine internationale Organisa-
tion betreffen, die kein ange-
messenes Schutzniveau ge-
währleisten, und sich auf An-
gelegenheiten beziehen, die 
von Aufsichtsbehörden im 
Rahmen des Kohärenzverfah-
rens mitgeteilt wurden, sofort 
geltende Durchführungs-
rechtsakte erlassen. 

132. entfällt 132)Die Kommission sollte in hin-
reichend begründeten Fällen 
äußerster Dringlichkeit, die ein 
Drittland oder ein Gebiet oder 
einen Verarbeitungssektor in 
diesem Drittland oder eine in-
ternationale Organisation be-
treffen, die kein angemesse-
nes Schutzniveau gewähr-
leisten, (...) sofort geltende 
Durchführungsrechtsakte er-
lassen. 

133. Da die Ziele dieser Verord-
nung, nämlich ein gleiches 
Maß an Datenschutz für den 
Einzelnen und freier Daten-
verkehr in der Union, auf Ebe-
ne der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht wer-
den können, sondern vielmehr 
wegen des Umfangs oder der 
Wirkungen der Maßnahme auf 
Unionsebene besser zu ver-
wirklichen sind, kann die Uni-
on im Einklang mit dem Sub-
sidiaritätsprinzip gemäß Arti-
kel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union tätig wer-
den. Entsprechend dem in 

 133) Da die Ziele dieser Verord-
nung, nämlich ein gleiches 
Maß an Datenschutz für den 
Einzelnen und freier Datenver-
kehr in der Union, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausrei-
chend verwirklicht werden 
können, sondern vielmehr we-
gen des Umfangs oder der 
Wirkungen der Maßnahme auf 
Unionsebene besser zu ver-
wirklichen sind, kann die Union 
im Einklang mit dem in Arti-
kel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union veranker-
ten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in 
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demselben Artikel genannten 
Verhältnismäßigkeitsprinzip 
geht diese Verordnung nicht 
über das für die Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus. 

demselben Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit geht diese Verordnung 
nicht über das für die Verwirk-
lichung dieser Ziele erforderli-
che Maß hinaus. 

134. Die Richtlinie 95/46/EG soll-
te durch diese Verordnung 
aufgehoben werden. Die Ge-
nehmigungen der Aufsichts-
behörden und die Beschlüsse 
der Kommission auf der 
Grundlage der Richtlinie 
95/46/EG sollten jedoch in 
Kraft bleiben. 

134. Die Richtlinie 95/46/EG soll-
te durch diese Verordnung 
aufgehoben werden. Die Ge-
nehmigungen der Aufsichts-
behörden und die Beschlüsse 
der Kommission auf der 
Grundlage der Richtlinie 
95/46/EG sollten jedoch in 
Kraft bleiben. Die Beschlüsse 
der Kommission und die 
Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörden in Bezug 
auf die Übermittlung von 
personenbezogenen Daten 
an Drittstaaten gemäß Arti-
kel 41 Absatz 8 sollten für 
einen Übergangszeitraum 
von fünf Jahren nach In-
krafttreten dieser Verord-
nung in Kraft bleiben, es sei 
denn, sie werden vor Ende 
dieses Zeitraums von der 
Kommission geändert, er-
setzt oder aufgehoben.  

134) Die Richtlinie 95/46/EG soll-
te durch diese Verordnung 
aufgehoben werden. Verar-
beitungen, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens die-
ser Verordnung bereits be-
gonnen haben, sollten in-
nerhalb von zwei Jahren 
nach dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung mit ihr in 
Einklang gebracht werden. 
Finden die Verarbeitungen 
jedoch nach Maßgabe der 
Richtlinie 95/46/EG statt, so 
sollten die Anforderungen 
der vorliegenden Verord-
nung betreffend die Durch-
führung der Datenschutz-
Folgenabschätzung und die 
vorherige Konsultation der 
Aufsichtsbehörde nicht für 
Verarbeitungsvorgänge gel-
ten, die bereits vor dem In-
krafttreten der vorliegenden 
Verordnung eingeleitet wur-
de, da diese Anforderungen 
naturgemäß vor der Verar-
beitung erfüllt sein müssen. 
Finden die Verarbeitungen 
nach Maßgabe der Richtlinie 
95/46/EG statt, so ist es 
ebenfalls nicht erforderlich, 
dass die betroffene Person 
erneut ihre Zustimmung da-
zu erteilt, dass der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che die Verarbeitung nach 
dem Inkrafttreten der vorlie-
genden Verordnung fortset-
zen kann. Auf der Richtlinie 
95/46/EG beruhende Ent-
scheidungen/Beschlüsse der 
Kommission und Genehmi-
gungen der Aufsichtsbehörden 
bleiben in Kraft, bis sie geän-
dert, ersetzt oder aufgeho-
ben werden . 

135. Diese Verordnung sollte auf 
alle Fragen des Schutzes der 
Grundrechte und Grundfrei-

 135) Diese Verordnung sollte auf 
alle Fragen des Schutzes der 
Grundrechte und Grundfrei-
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heiten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
Anwendung finden, die nicht 
den in der Richtlinie 
2002/58/EG festgelegten spe-
zifischen Pflichten, die das-
selbe Ziel verfolgen, unterlie-
gen einschließlich der Pflich-
ten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der 
Rechte des Einzelnen. Um 
das Verhältnis zwischen die-
ser Verordnung und der Richt-
linie 2002/58/EG klarzustellen, 
sollte die Richtlinie entspre-
chend geändert werden. 

heiten bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
Anwendung finden, die nicht 
den in der Richtlinie 
2002/58/EG festgelegten spe-
zifischen Pflichten, die das-
selbe Ziel verfolgen, unterlie-
gen einschließlich der Pflich-
ten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der 
Rechte des Einzelnen. Um das 
Verhältnis zwischen dieser 
Verordnung und der Richtlinie 
2002/58/EG klarzustellen, soll-
te die Richtlinie entsprechend 
geändert werden. Sobald die-
se Verordnung angenommen 
worden ist, sollte die Richtlinie 
2002/58/EG einer Überprüfung 
unterzogen werden, um insbe-
sondere die  Kohärenz mit der 
Verordnung zu gewährleis-
ten – 

136. Für Island und Norwegen 
stellt diese Verordnung, so-
weit sie auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch Behörden Anwendung 
findet, die an der Umsetzung 
des Schengen-Besitzstands 
beteiligt sind, eine Weiterent-
wicklung dieses Besitzstands 
im Sinne des Übereinkom-
mens zwischen dem Rat der 
Europäischen Union sowie der 
Republik Island und dem Kö-
nigreich Norwegen über die 
Assoziierung der beiden letzt-
genannten Staaten bei der 
Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-
Besitzstands46 dar. 

 136) (…) 

137. Für die Schweiz stellt diese 
Verordnung, soweit sie auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Behörden 
Anwendung findet, die an der 
Umsetzung des Schengen-
Besitzstands beteiligt sind, ei-
ne Weiterentwicklung dieses 
Besitzstands im Sinne des 
Abkommens zwischen der Eu-
ropäischen Union, der Euro-
päischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft über die Asso-

 137) (…) 
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ziierung dieses Staates bei 
der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schen-
gen-Besitzstands47 dar. 

138. Für Liechtenstein stellt diese 
Verordnung, soweit sie auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Behörden 
Anwendung findet, die an der 
Umsetzung des Schengen-
Besitzstands beteiligt sind, ei-
ne Weiterentwicklung dieses 
Besitzstands im Sinne des 
Protokolls zwischen der Euro-
päischen Union, der Europäi-
schen Gemeinschaft, der 
Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und dem Fürsten-
tum Liechtenstein über den 
Beitritt des Fürstentums Liech-
tenstein zu dem Abkommen 
zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Ge-
meinschaft und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft 
über die Assoziierung der 
Schweizerischen Eidgenos-
senschaft bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung 
des Schengen-Besitzstands48 
dar. 

 138) (…). 

139. Diese Verordnung steht, in 
Anbetracht des Umstands, 
dass, wie der Gerichtshof der 
Europäischen Union betont 
hat, das Recht auf Schutz der 
personenbezogenen Daten 
keine uneingeschränkte Gel-
tung beanspruchen kann, 
sondern im Hinblick auf seine 
gesellschaftliche Funktion ge-
sehen werden und unter Wah-
rung des Verhältnismäßig-
keitsprinzips gegen andere 
Grundrechte abgewogen wer-
den muss, im Einklang mit al-
len Grundrechten und 
Grundsätzen, die mit der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union aner-
kannt wurden und in den Eu-
ropäischen Verträgen veran-
kert sind, insbesondere mit 
dem Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens, 
der Wohnung und der Kom-

 139) (…) 
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munikation, dem Recht auf 
Schutz personenbezogener 
Daten, der Gedanken-, Ge-
wissens- und Religionsfreiheit, 
der Freiheit der Meinungsäu-
ßerung und der Informations-
freiheit, der unternehmeri-
schen Freiheit, dem Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbe-
helf und ein faires Verfahren 
sowie mit der Achtung der 
Vielfalt der Kulturen, Religio-
nen und Sprachen. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I  
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

  

   

Artikel 1  
Gegenstand und Ziele   

1. Diese Verordnung enthält Vor-
schriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten.  

 1. Diese Verordnung enthält Vor-
schriften zum Schutz natürli-
cher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten und zum freien Verkehr 
solcher Daten. 

2. Die Verordnung schützt die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren 
Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten.  

 2. Diese Verordnung schützt die 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten natürlicher Personen 
und insbesondere deren 
Recht auf Schutz personen-
bezogener Daten. 

   2a. Die Mitgliedstaaten können 
spezifischere Bestimmungen 
zur Anpassung der Anwen-
dung der Vorschriften dieser 
Verordnung in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpflichtung 
oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt er-
folgt, die dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen über-
tragen wurde, oder für andere 
spezifische Verarbei-
tungssituationen gemäß Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstaben c 
und e beibehalten oder einfüh-
ren, indem sie spezifische An-
forderungen für die Verar-
beitung sowie sonstige Maß-
nahmen präziser bestimmen, 
um eine Verarbeitung nach 
Recht und Gesetz zu ge-
währleisten, einschließlich für 
andere besondere Verarbei-
tungssituationen gemäß Ka-
pitel IX. 
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3. Der freie Verkehr personenbe-
zogener Daten in der Union 
darf aus Gründen des Schut-
zes natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten weder einge-
schränkt oder verboten wer-
den.  

 3. Der freie Verkehr personenbe-
zogener Daten in der Union 
darf aus Gründen des Schut-
zes natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten weder einge-
schränkt oder verboten wer-
den. 

   

Artikel 2  
Sachlicher Anwendungsbe-

reich 
  

1. Diese Verordnung gilt für die 
ganz oder teilweise automati-
sierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die in einer Datei gespei-
chert sind oder gespeichert 
werden sollen.  

1. Diese Verordnung gilt, unab-
hängig von der Verarbei-
tungsmethode,  für die ganz 
oder teilweise automatisierte 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die in einer Datei gespei-
chert sind oder gespeichert 
werden sollen. 

1. Diese Verordnung gilt für die 
ganz oder teilweise automati-
sierte Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die in einer Datei gespei-
chert sind oder gespeichert 
werden sollen. 

2. Diese Verordnung findet keine 
Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die vorgenommen wird  

2. Diese Verordnung findet keine 
Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die vorgenommen wird 

2. Diese Verordnung findet keine 
Anwendung auf die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten, die vorgenommen wird 

a) im Rahmen einer Tätig-
keit, die nicht in den Gel-
tungsbereich des Unions-
rechts fällt, etwa im Bereich 
der nationalen Sicherheit, 

a) im Rahmen einer Tätig-
keit, die nicht dem  Unions-
recht unterliegt , 

(a) im Rahmen einer Tätig-
keit, die nicht in den Gel-
tungsbereich des Unions-
rechts fällt (...), 

b) durch die Organe, Ein-
richtungen, Ämter und Agen-
turen der Europäischen Union, 

 (b) durch die Organe, 
Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Europäischen 
Union, 

c) durch die Mitgliedstaaten 
im Rahmen von Tätigkeiten, 
die in den Anwendungsbe-
reich von Kapitel 2 des Ver-
trags über die Europäische 
Union fallen, 

c) durch die Mitgliedstaaten 
im Rahmen von Tätigkeiten, 
die in den Anwendungsbe-
reich von Titel V  Kapitel 2 des 
Vertrags über die Europäische 
Union fallen, 

(c) durch die Mitgliedstaaten 
im Rahmen von Tätigkeiten, 
die in den Anwendungsbe-
reich von Titel V Kapitel 2 des 
Vertrags über die Europäische 
Union fallen, 

d) durch natürliche Perso- d) von einer natürlichen (d) durch natürliche Personen 
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nen zu ausschließlich persön-
lichen oder familiären Zwe-
cken ohne jede Gewinnerzie-
lungsabsicht, 

Person zu ausschließlich 
persönlichen oder familiä-
ren Zwecken; Die Aus-
nahme gilt auch für die Ver-
öffentlichung personenbe-
zogener Daten, bei denen 
davon auszugehen ist,  
dass sie nur einer begrenz-
ten Anzahl von  Personen 
zugänglich sein werden.  

zu (...) persönlichen oder fa-
miliären Zwecken (...), 

e) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten o-
der zur Vollstreckung straf-
rechtlicher Sanktionen durch 
die zuständigen Behörden.  

e) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten o-
der zur Vollstreckung straf-
rechtlicher Sanktionen durch 
die zuständigen Behörden.  

(e) durch die zuständigen (...) 
Behörden zur Verhütung, Auf-
deckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten, zur 
Vollstreckung strafrechtlicher 
Sanktionen oder zum Schutz 
vor und zur Abwehr von Be-
drohungen der öffentlichen Si-
cherheit. 

3.  Die vorliegende Verordnung 
lässt die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
speziell die Vorschriften der 
Artikel 12 bis 15 dieser Richt-
linie zur Verantwortlichkeit von 
Anbietern von Vermittlungs-
diensten unberührt.  

3. Die vorliegende Verordnung 
lässt die Anwendung der 
Richtlinie 2000/31/EG und 
insbesondere deren  Artikel 
12 bis 15, in dem die  Verant-
wortlichkeit von Anbietern von 
Vermittlungsdiensten geregelt 
ist , unberührt. 

3. (…). 

   

Artikel 3  
Räumlicher Anwendungsbe-

reich 
  

1. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
soweit diese im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlas-
sung eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder ei-
nes Auftragsverarbeiters in 
der Union erfolgt.  

1. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
soweit diese im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlas-
sung eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
eines Auftragsverarbeiters in 
der Union erfolgt, unabhän-
gig davon, ob die Verarbei-
tung in der Union erfolgt .  

1. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
soweit diese im Rahmen der 
Tätigkeiten einer Niederlas-
sung eines für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder ei-
nes Auftragsverarbeiters in 
der Union erfolgt. 

2. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von in der Union ansässigen 
betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union nie-

2. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von in der Union ansässigen 
betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union nie-

2. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von in der Union ansässigen 
betroffenen Personen durch 
einen nicht in der Union nie-
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dergelassenen für die Verar-
beitung Verantwortlichen, 
wenn die Datenverarbeitung 
dazu dient, 

dergelassenen für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter , wenn 
die Datenverarbeitung  

dergelassenen für die Verar-
beitung Verantwortlichen, 
wenn die Datenverarbeitung 

a) diesen Personen in der 
Union Waren oder Dienstleis-
tungen anzubieten, oder  

a) dazu dient, diesen Perso-
nen in der Union  Waren oder 
Dienstleistungen anzubieten, 
unabhängig davon, ob von 
der betroffenen Person eine 
Zahlung zu leisten ist; oder  

(a) dazu dient, betroffenen 
Personen in der Union Waren 
oder Dienstleistungen anzu-
bieten, unabhängig davon, ob 
von diesen betroffenen Perso-
nen eine Zahlung zu leisten 
ist; 

b) der Beobachtung ihres 
Verhaltens dient. 

b) der Überwachung dieser 
betroffenen Personen dient. 

(b) der Beobachtung ihres 
Verhaltens dient, soweit ihr 
Verhalten in der Europäischen 
Union erfolgt. 

3. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen an 
einem Ort, der nach internati-
onalem Recht dem Recht ei-
nes Mitgliedstaats unterliegt. 

3. Die Verordnung findet Anwen-
dung auf jede Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen an 
einem Ort, der nach internati-
onalem Recht dem Recht ei-
nes Mitgliedstaats unterliegt. 

3. Diese Verordnung findet An-
wendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch einen nicht in der Union 
niedergelassenen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen an 
einem Ort, der völkerrechtlich 
dem Recht eines Mitglied-
staats unterliegt. 

   

Artikel 4  
Begriffsbestimmungen   

Im Sinne dieser Verordnung be-
zeichnet der Ausdruck 

  

1. „betroffene Person" eine be-
stimmte natürliche Person o-
der eine natürliche Person, die 
direkt oder indirekt mit Mitteln 
bestimmt werden kann, die 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder jede sonsti-
ge natürliche oder juristische 
Person nach allgemeinem 
Ermessen aller Voraussicht 
nach einsetzen würde, etwa 
mittels Zuordnung zu einer 
Kennnummer, zu Standortda-
ten, zu einer Online-Kennung 
oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen, die 
Ausdruck ihrer physischen, 

 (1) "personenbezogene Daten" al-
le Informationen, die sich auf 
eine bestimmte oder be-
stimmbare natürliche Person 
("betroffene Person") bezie-
hen; als bestimmbar wird eine 
Person angesehen, die direkt 
oder indirekt (...), insbeson-
dere mittels Zuordnung zu ei-
ner Kennung wie einem Na-
men, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer 
Online-Kennung oder zu ei-
nem oder mehreren besonde-
ren Merkmalen bestimmt wer-
den kann, die Ausdruck ihrer 
physischen, physiologischen, 
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physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Iden-
tität sind; 

genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität sind; 

2. „personenbezogene Daten" 
alle Informationen, die sich auf 
eine betroffene Person bezie-
hen;  

2. „personenbezogene Daten“  
alle Informationen über eine 
bestimmte oder bestimm-
bare natürliche Person („be-
troffene Person“); als be-
stimmbar wird eine Person 
angesehen , die direkt oder 
indirekt identifiziert werden 
kann, insbesondere durch 
Zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer ein-
deutigen Kennung oder zu 
einem oder mehreren spezi-
fischen Elementen, die 
Ausdruck der physischen, 
physiologischen, geneti-
schen, psychischen, wirt-
schaftlichen, kulturellen, 
sozialen oder geschlechtli-
chen Identität dieser  Person 
sind ; 

 

 (2a) „pseudonymisierte Daten“ 
personenbezogene Daten, 
die ohne Heranziehung zu-
sätzlicher Informationen 
keiner spezifischen be-
troffenen Person zugeord-
net werden können, sofern 
diese zusätzlichen Informa-
tionen gesondert aufbe-
wahrt werden und techni-
schen und organisatori-
schen Maßnahmen unterlie-
gen, die die Nichtzuordnung 
gewährleisten;  

(2a) (…) 

 (2b) „verschlüsselte Daten“ 
personenbezogene Daten, 
die durch technische 
Schutzmaßnahmen für Per-
sonen, die nicht zum Zugriff 
auf die Daten befugt sind, 
unverständlich gemacht 
wurden; 
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3. „Verarbeitung" jeden mit oder 
ohne Hilfe automatisierter Ver-
fahren ausgeführten Vorgang 
oder jede Vorgangsreihe im 
Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Ausle-
sen, das Abfragen, die Ver-
wendung, die Weitergabe 
durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder jede andere Form 
der Bereitstellung, der Ab-
gleich oder die Verknüpfung 
sowie das Löschen oder Ver-
nichten der Daten; 

3.  „Verarbeitung“  jeden mit oder 
ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführten Vor-
gang oder jede Vorgangsreihe 
im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Ausle-
sen, das Abfragen, die Ver-
wendung, die Weitergabe 
durch Übermittlung, Verbrei-
tung oder jede andere Form 
der Bereitstellung, der Ab-
gleich oder die Verknüpfung 
sowie das Löschen oder Ver-
nichten der Daten; 

(3) "Verarbeitung" jeden mit oder 
ohne Hilfe automatisierter Ver-
fahren ausgeführten Vorgang 
oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammen-
hang mit personenbezogenen 
Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, 
die Anpassung oder Verände-
rung, das Auslesen, das Ab-
fragen, die Verwendung, die 
Weitergabe durch Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, (...) die Ein-
schränkung, das Löschen o-
der die Vernichtung (...); 

 (3a) „Profiling“ jede Form au-
tomatisierter Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die zu dem Zweck vorge-
nommen wird, bestimmte 
personenbezogene As-
pekte, die einen Bezug zu 
einer natürlichen Person 
haben, zu bewerten oder 
insbesondere die Leistun-
gen der betreffenden Per-
son bei der Arbeit, ihre wirt-
schaftliche Situation, ihren 
Aufenthaltsort, ihre Ge-
sundheit, ihre persönlichen 
Vorlieben, ihre Zuverlässig-
keit oder ihr Verhalten zu 
analysieren oder vorauszu-
sagen; 

(3a) "Einschränkung der Ver-
arbeitung" die Markierung ge-
speicherter personenbezo-
gener Daten mit dem Ziel, ihre 
künftige Verarbeitung einzu-
schränken; 

  (3b) "Pseudonymisierung" die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer Weise, 
dass die Daten ohne Hinzu-
ziehung zusätzlicher Informa-
tionen nicht mehr einer spezi-
fischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, 
sofern diese zusätzlichen In-
formationen gesondert aufbe-
wahrt werden und technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen unterliegen, die die 
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Nichtzuordnung zu einer be-
stimmten oder bestimmbaren 
Person gewährleisten (…); 

4. „Datei" jede strukturierte 
Sammlung personenbezoge-
ner Daten, die nach be-
stimmten Kriterien zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob 
diese Sammlung zentral, de-
zentral oder nach funktionalen 
oder geografischen Gesichts-
punkten geordnet geführt wird; 

4. „Datei“  jede strukturierte 
Sammlung personenbezoge-
ner Daten, die nach be-
stimmten Kriterien zugänglich 
sind, unabhängig davon, ob 
diese Sammlung zentral, de-
zentral oder nach funktionalen 
oder geografischen Gesichts-
punkten geordnet geführt 
wird; 

(4) "Datei" jede strukturierte 
Sammlung personenbezoge-
ner Daten, die nach bestimm-
ten Kriterien zugänglich sind, 
unabhängig davon, ob diese 
Sammlung zentral, dezentral 
oder nach funktionalen oder 
geografischen Gesichtspunk-
ten geordnet geführt wird; 

5. „für die Verarbeitung Verant-
wortlicher" die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere 
Stelle, die allein oder gemein-
sam mit anderen über die 
Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten 
entscheidet; sind die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten durch ein-
zelstaatliches oder Unions-
recht vorgegeben, können der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche beziehungsweise die 
Modalitäten seiner Benennung 
nach einzelstaatlichem oder 
Unionsrecht bestimmt werden; 

5. „ für die Verarbeitung Verant-
wortlicher“  die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere 
Stelle, die allein oder gemein-
sam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verar-
beitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet; sind 
die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten durch mit-
gliedstaatliches  oder Unions-
recht vorgegeben, können der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche beziehungsweise die 
Modalitäten seiner Benen-
nung nach mitgliedstaatli-
chem  oder Unionsrecht be-
stimmt werden; 

(5) "für die Verarbeitung Verant-
wortlicher" die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder jede andere 
Stelle, die allein oder gemein-
sam mit anderen über die 
Zwecke (...) und Mittel der 
Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten entscheidet; 
sind die Zwecke (...) und Mittel 
der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten durch 
einzelstaatliches oder Unions-
recht vorgegeben, so können 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche beziehungsweise 
die Modalitäten seiner Benen-
nung nach einzelstaatlichem 
oder Unionsrecht bestimmt 
werden; 

6. "Auftragsverarbeiter" eine na-
türliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung o-
der jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen verar-
beitet; 

6.  "Auftragsverarbeiter" eine na-
türliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung o-
der jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen verar-
beitet; 

(6) "Auftragsverarbeiter" eine na-
türliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung o-
der jede andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im 
Auftrag des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen verar-
beitet; 

7. "Empfänger" eine natürliche 
oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, an die perso-
nenbezogene Daten weiter-
gegeben werden; 

7. "Empfänger" eine natürliche 
oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere Stelle, an die perso-
nenbezogene Daten weiter-
gegeben werden; 

(7) "Empfänger" eine natürliche 
oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder jede 
andere (...) Stelle – unabhän-
gig davon, ob es sich um ei-
nen Dritten handelt oder 
nicht –, an die personenbezo-
gene Daten weitergegeben 
werden; Behörden, die im 
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Rahmen eines einzelnen Un-
tersuchungsauftrags möglich-
erweise Daten erhalten, gelten 
jedoch nicht als Empfänger; 

 (7a) „Dritter“ eine natürliche 
oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder 
jede andere Stelle, außer 
der betroffenen Person, 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwor-
tung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters 
befugt sind, die Daten zu 
verarbeiten;  

 

8. "Einwilligung der betroffenen 
Person" jede ohne Zwang, für 
den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage er-
folgte explizite Willensbekun-
dung in Form einer Erklärung 
oder einer sonstigen eindeuti-
gen Handlung, mit der die be-
troffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
einverstanden ist; 

8. „ Einwilligung der betroffenen 
Person“  jede ohne Zwang, für 
den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage er-
folgte ausdrückliche  Willens-
bekundung in Form einer Er-
klärung oder einer sonstigen 
eindeutigen Handlung, mit der 
die betroffene Person zu ver-
stehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betref-
fenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist; 

(8) "Einwilligung der betroffenen 
Person" jede ohne Zwang, für 
den konkreten Fall und in 
Kenntnis der Sachlage abge-
gebene (...) Willensbekundung 
in Form einer Erklärung oder 
einer sonstigen eindeutigen 
Handlung, mit der die be-
troffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
einverstanden ist; 

9. "Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten" eine 
Verletzung der Sicherheit, die 
zur Vernichtung, zum Verlust 
oder zur Veränderung, ob un-
beabsichtigt oder widerrecht-
lich, oder zur unbefugten Wei-
tergabe von beziehungsweise 
zum unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten 
führt, die übermittelt, gespei-
chert oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden; 

9. „ Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten“ die  
Vernichtung, der Verlust, die 
Veränderung, ob unbeabsich-
tigt oder widerrechtlich, oder 
die unbefugte  Weitergabe 
von beziehungsweise der un-
befugte  Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder 
auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden; 

9. "Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten" eine 
Verletzung der Sicherheit, die 
zur Vernichtung, zum Verlust 
oder zur Veränderung, ob un-
beabsichtigt oder widerrecht-
lich, oder zur unbefugten Wei-
tergabe von beziehungsweise 
zum unbefugten Zugang zu 
personenbezogenen Daten 
führt, die übermittelt, gespei-
chert oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden; 

10. „genetische Daten“ Daten 
jedweder Art zu den ererbten 
oder während der vorgeburtli-
chen Entwicklung erworbenen 

10. „genetische Daten“ alle per-
sonenbezogenen  Daten be-
treffend die genetischen 
Merkmale  eines Menschen, 
die ererbt oder erworben 

10. "genetische Daten" personen-
bezogene Daten jedweder Art 
zu den (...) ererbten oder er-
worbenen genetischen Merk-
malen eines Menschen, die 
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Merkmalen eines Menschen;  wurden, die aus einer Ana-
lyse einer biologischen 
Probe des betreffenden 
Menschen resultieren, ins-
besondere durch DNA- oder 
RNA-Analyse oder Analyse 
eines anderen Elements, 
wodurch entsprechende In-
formationen erlangt werden 
können ; 

eindeutige Informationen über 
die Physiologie oder die Ge-
sundheit dieses Menschen lie-
fern und insbesondere aus der 
Analyse einer biologischen 
Probe des betreffenden Men-
schen gewonnen wurden; 

11. „biometrische Daten“ Daten 
zu den physischen, physiolo-
gischen oder verhaltenstypi-
schen Merkmalen eines Men-
schen, die dessen eindeutige 
Identifizierung ermöglichen, 
wie Gesichtsbilder oder dak-
tyloskopische Daten; 

11. „biometrische Daten“ perso-
nenbezogene  Daten zu den 
physischen, physiologischen 
oder verhaltenstypischen 
Merkmalen eines Menschen, 
die dessen eindeutige Identifi-
zierung ermöglichen, wie Ge-
sichtsbilder oder daktylosko-
pische Daten; 

(11) "biometrische Daten" mit 
speziellen technischen Verfah-
ren gewonnene personenbe-
zogene Daten zu den physi-
schen, physiologischen oder 
verhaltenstypischen Merkma-
len eines Menschen, die die 
eindeutige Identifizierung die-
ses Menschen ermöglichen 
oder bestätigen, wie Ge-
sichtsbilder oder daktyloskopi-
sche Daten; 

12. „Gesundheitsdaten“ Informa-
tionen, die sich auf den kör-
perlichen oder geistigen Ge-
sundheitszustand einer Per-
son oder auf die Erbringung 
von Gesundheitsleistungen für 
die betreffende Person bezie-
hen;  

12. „Gesundheitsdaten“ perso-
nenbezogene Daten , die sich 
auf den körperlichen oder 
geistigen Gesundheitszustand 
einer Person oder auf die Er-
bringung von Gesundheits-
leistungen für die betreffende 
Person beziehen; 

(12) "Gesundheitsdaten" Da-
ten, die sich auf die körperli-
che oder geistige Gesundheit 
einer Person beziehen und 
aus denen Informationen über 
deren Gesundheitszustand 
hervorgehen; 

  (12a) "Profiling" jede Art der au-
tomatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die darin besteht, dass diese 
Daten verwendet werden, um 
persönliche Aspekte, die sich 
auf eine natürliche Person be-
ziehen, zu bewerten, insbe-
sondere um Aspekte bezüg-
lich Arbeitsleistung, wirtschaft-
liche Lage, Gesundheit, per-
sönliche Vorlieben oder Inte-
ressen, Zuverlässigkeit oder 
Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel zu analysieren 
und vorherzusagen; 

  (12b) (…) 
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13. „Hauptniederlassung“ im Fal-
le des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen der Ort sei-
ner Niederlassung in der Uni-
on, an dem die Grundsatz-
entscheidungen hinsichtlich 
der Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten getroffen 
werden; wird über die Zwecke, 
Bedingungen und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nicht in der Union 
entschieden, ist die Hauptnie-
derlassung der Ort, an dem 
die Verarbeitungstätigkeiten 
im Rahmen der Tätigkeiten 
einer Niederlassung eines für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen in der Union hauptsäch-
lich stattfinden. Im Falle des 
Auftragsverarbeiters bezeich-
net „Hauptniederlassung“ den 
Ort, an dem der Auftragsver-
arbeiter seine Hauptverwal-
tung in der Union hat; 

13. „Hauptniederlassung“ der Ort 
der Niederlassung eines Un-
ternehmens oder einer Un-
ternehmensgruppe in der 
Union – wobei es sich um 
den  für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter handeln 
kann – , an dem die Grund-
satzentscheidungen hinsicht-
lich der Zwecke, Bedingungen 
und Mittel der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
getroffen werden. Unter an-
derem können die folgen-
den objektiven Kriterien in 
Betracht gezogen werden: 
der Standort des  für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder die Hauptverwaltung 
des Auftragsverarbeiters, 
der Standort derjenigen 
Einheit  in einer Unterneh-
mensgruppe, die im Hin-
blick auf Leitungsfunktio-
nen und administrative Zu-
ständigkeiten am besten in  
der Lage ist , die Vorschrif-
ten dieser Verordnung an-
zuwenden und durchzuset-
zen, der Standort,  an dem 
effektive und tatsächliche 
Managementtätigkeiten 
ausgeübt werden und die 
Datenverarbeitung im Rah-
men fester Einrichtungen 
festgelegt wird.  

(13) "Hauptniederlassung" 
- im Falle eines für die Verarbei-

tung Verantwortlichen mit Nie-
derlassungen in mehr als ei-
nem Mitgliedstaat den Ort sei-
ner Hauptverwaltung in der 
Union, es sei denn, die Ent-
scheidungen hinsichtlich der 
Zwecke (...) und Mittel der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten werden in einer 
anderen Niederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in der Union ge-
troffen und diese Niederlas-
sung ist befugt, diese Ent-
scheidungen umsetzen zu 
lassen; in diesem Fall gilt die 
Niederlassung, die derartige 
Entscheidungen trifft, als 
Hauptniederlassung; 

- im Falle eines Auftragsverarbei-
ters mit Niederlassungen in 
mehr als einem Mitgliedstaat 
den Ort seiner Hauptverwal-
tung in der Union und, sofern 
der Auftragsverarbeiter keine 
Hauptverwaltung in der Union 
hat, die Niederlassung des 
Auftragsverarbeiters in der 
Union, in der die Verarbei-
tungstätigkeiten im Rahmen 
der Tätigkeiten einer Nieder-
lassung eines Auftragsverar-
beiters hauptsächlich stattfin-
den, soweit der Auftragsverar-
beiter spezifischen Pflichten 
aus dieser Verordnung unter-
liegt; 

14. „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche 
oder juristische Person, die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausdrücklich 
bestellt wurde und in Bezug 
auf die diesem nach dieser 
Verordnung obliegenden Ver-
pflichtungen an seiner Stelle 
handelt und gegenüber den 
Aufsichtsbehörden oder sons-
tigen Stellen in der Union als 

14. „Vertreter“ jede in der Union 
niedergelassene natürliche 
oder juristische Person, die 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ausdrücklich 
bestellt wurde und ihn  in Be-
zug auf die ihm  nach dieser 
Verordnung obliegenden Ver-
pflichtungen vertritt ; 

(14) "Vertreter" jede in der 
Union niedergelassene natür-
liche oder juristische Person, 
die von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen (...) 
schriftlich gemäß Artikel 25 
bestellt wurde und den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
in Bezug auf die diesem nach 
dieser Verordnung obliegen-
den Pflichten (...) vertritt; 
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Ansprechpartner fungiert;  

15. „Unternehmen“ jedes Ge-
bilde, das eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, unabhängig 
von seiner Rechtsform, das 
heißt vor allem natürliche und 
juristische Personen sowie 
Personengesellschaften oder 
Vereinigungen, die regelmä-
ßig einer wirtschaftlichen Tä-
tigkeit nachgehen; 

15. „Unternehmen“ jedes Ge-
bilde, das eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, unabhängig 
von seiner Rechtsform, das 
heißt vor allem natürliche und 
juristische Personen sowie 
Personengesellschaften oder 
Vereinigungen, die regelmä-
ßig einer wirtschaftlichen Tä-
tigkeit nachgehen; 

(15) "Unternehmen" jede na-
türliche und juristische Person, 
die eine wirtschaftliche Tätig-
keit ausübt, unabhängig von 
ihrer Rechtsform, (...) ein-
schließlich Personengesell-
schaften oder Vereinigungen, 
die regelmäßig einer wirt-
schaftlichen Tätigkeit nachge-
hen; 

16. „Unternehmensgruppe“ eine 
Gruppe, die aus einem herr-
schenden Unternehmen und 
den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht; 

16. „Unternehmensgruppe“ eine 
Gruppe, die aus einem herr-
schenden Unternehmen und 
den von diesem abhängigen 
Unternehmen besteht; 

(16) "Unternehmensgruppe" 
eine Gruppe, die aus einem 
herrschenden Unternehmen 
und den von diesem abhängi-
gen Unternehmen besteht; 

17. „verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzregelun-
gen“ Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten, zu 
deren Einhaltung sich ein im 
Hoheitsgebiet eines EU-Mit-
gliedstaats niedergelassener 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher oder Auftragsverar-
beiter für Datenübermittlungen 
oder eine Kategorie von Da-
tenübermittlungen personen-
bezogener Daten an einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter 
derselben Unternehmens-
gruppe in einem oder mehre-
ren Drittländern verpflichtet; 

17. „verbindliche unternehmens-
interne Datenschutzregelun-
gen“ Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten, zu 
deren Einhaltung sich ein im 
Hoheitsgebiet eines EU-Mit-
gliedstaats niedergelassener 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher oder Auftragsverar-
beiter für Datenübermittlungen 
oder eine Kategorie von Da-
tenübermittlungen personen-
bezogener Daten an einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter 
derselben Unternehmens-
gruppe in einem oder mehre-
ren Drittländern verpflichtet; 

(17) "verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften" Maßnahmen zum 
Schutz personenbezogener 
Daten, zu deren Einhaltung 
sich ein im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats der Union 
niedergelassener für die Ver-
arbeitung Verantwortlicher o-
der Auftragsverarbeiter für Da-
tenübermittlungen oder eine 
Kategorie von Daten-
übermittlungen personenbe-
zogener Daten an einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter 
derselben Unternehmens-
gruppe oder derselben Grup-
pe von Unternehmen, die eine 
gemeinsame Wirtschafts-
tätigkeit ausüben, in einem 
oder mehreren Drittländern 
verpflichtet; 

18. „Kind“ jede Person bis zur 
Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres; 

18. „Kind“ jede Person bis zur 
Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres; 

(18) (…) 

19. „Aufsichtsbehörde“ eine von 
einem Mitgliedstaat nach 
Maßgabe von Artikel 46 ein-
gerichtete staatliche Stelle. 

19. „Aufsichtsbehörde“ eine von 
einem Mitgliedstaat nach 
Maßgabe von Artikel 46 ein-
gerichtete staatliche Stelle. 

(19) "Aufsichtsbehörde" eine 
von einem Mitgliedstaat ge-
mäß Artikel 46 eingerichtete 
unabhängige staatliche Stelle; 



 

153 

Kommission EU-Parlament  Rat 

  (19a) "betroffene Aufsichtsbe-
hörde": 

 eine Aufsichtsbehörde, die 
von der Verarbeitung betroffen 
ist, weil 

 a) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter im Hoheits-
gebiet des Mitgliedstaats die-
ser Aufsichtsbehörde nieder-
gelassen ist, 

 b) diese Verarbeitung erhebli-
che Auswirkungen auf be-
troffene Personen mit Wohn-
sitz in diesem Mitgliedstaat hat 
oder haben kann oder 

 c) die zugrunde liegende Be-
schwerde bei dieser Auf-
sichtsbehörde eingereicht 
wurde. 

  (19b) "grenzüberschreitende 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten" entweder 

 (a) eine Verarbeitung, die im 
Rahmen der Tätigkeiten von 
Niederlassungen eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder eines Auftragsverarbei-
ters in der Union in mehr als 
einem Mitgliedstaat erfolgt, 
wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter in mehr als 
einem Mitgliedstaat niederge-
lassen ist, oder 

 (b) Auftragsverarbeiters in der 
Union erfolgt, die jedoch er-
hebliche Auswirkungen auf 
betroffene Personen in mehr 
als einem Mitgliedstaat hat 
oder haben kann; 

 (c) eine Verarbeitung, die im 
Rahmen der Tätigkeiten einer 
einzelnen Niederlassung eines 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder eines 

  (19c) "relevanter und begründe-
ter Einspruch" 

 einen Einspruch im Hinblick 
darauf, ob ein Verstoß gegen 
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diese Verordnung vorliegt o-
der nicht oder ob gegebe-
nenfalls die beabsichtigte 
Maßnahme gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter 
im Einklang mit dieser Verord-
nung steht. Aus dem Ein-
spruch muss die Tragweite 
der Risiken, die von dem Be-
schlussentwurf in Bezug auf 
die Grundrechte 
und -freiheiten der betroffenen 
Personen und gegebenenfalls 
den freien Verkehr personen-
bezogener Daten ausgehen, 
klar hervorgehen; 

  (20) "Dienst der Informationsge-
sellschaft" eine Dienstleistung 
im Sinne des Artikels 1 Num-
mer 2 der Richtlinie 98/34/EG 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Juni 
1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vor-
schriften und der Vorschriften 
für die Dienste der Informati-
onsgesellschaft; 

  (21) "internationale Organisation" 
eine völkerrechtliche Organi-
sation und ihre nachgeordne-
ten Stellen oder jede sonstige 
Einrichtung, die durch eine 
zwischen zwei oder mehr 
Ländern geschlossene Über-
einkunft oder auf der Grund-
lage einer solchen Überein-
kunft geschaffen wurde. 

   

KAPITEL II 

GRUNDSÄTZE 
  

   

Artikel 5  
Grundsätze in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbe-

zogener Daten 

Artikel 5  
Grundsätze für die Verarbei-

tung personenbezogener 
Daten 
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Personenbezogene Daten müs-
sen 

Personenbezogene Daten müs-
sen 

1. Personenbezogene Daten 
müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, 
nach dem Grundsatz von Treu 
und Glauben und in einer für 
die betroffene Person nach-
vollziehbaren Weise verar-
beitet werden;  

a) auf rechtmäßige Weise, 
nach dem Grundsatz von Treu 
und Glauben und in einer für 
die betroffene Person nach-
vollziehbaren Weise verar-
beitet werden (Rechtmäßig-
keit, Verarbeitung nach Treu 
und Glauben, Transparenz) ; 

(a) auf rechtmäßige Weise, 
nach dem Grundsatz von Treu 
und Glauben und in einer für 
die betroffene Person nach-
vollziehbaren Weise verar-
beitet werden; 

b) für genau festgelegte, 
eindeutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit die-
sen Zwecken nicht zu verein-
barenden Weise weiterverar-
beitet werden; 

b) für genau festgelegte, 
eindeutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit die-
sen Zwecken nicht zu verein-
barenden Weise weiterverar-
beitet werden (Zweckbin-
dung) ; 

(b) für genau festgelegte, ein-
deutige und rechtmäßige 
Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit diesen 
Zwecken nicht zu vereinba-
renden Weise weiterverarbei-
tet werden; eine Weiterverar-
beitung für im öffentlichen In-
teresse liegende Archivzwe-
cke oder für wissenschaftliche, 
statistische oder historische 
Zwecke gilt gemäß Artikel 83 
nicht als unvereinbar mit den 
ursprünglichen Zwecken; 

c) dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sowie 
auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwen-
dige Mindestmaß beschränkt 
sein; sie dürfen nur verarbeitet 
werden, wenn und solange die 
Zwecke der Verarbeitung nicht 
durch die Verarbeitung von 
anderen als personenbezoge-
nen Daten erreicht werden 
können;  

c) dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sowie 
auf das für die Zwecke der 
Datenverarbeitung notwen-
dige Mindestmaß beschränkt 
sein; sie dürfen nur verarbeitet 
werden, wenn und solange 
die Zwecke der Verarbeitung 
nicht durch die Verarbeitung 
von anderen als personenbe-
zogenen Daten erreicht wer-
den können (Datenminimie-
rung) ; 

(c) dem Verarbeitungszweck 
entsprechen, sachlich relevant 
und in Bezug auf die Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden, 
verhältnismäßig sein (...); 

d) sachlich richtig und auf 
dem neuesten Stand sein; da-
bei sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit 
personenbezogene Daten, die 
im Hinblick auf die Zwecke ih-
rer Verarbeitung unzutreffend 
sind, unverzüglich gelöscht 
oder berichtigt werden;  

d) sachlich richtig und, 
wenn nötig,  auf dem neues-
ten Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen 
zu treffen, damit personenbe-
zogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verar-
beitung unzutreffend sind, un-
verzüglich gelöscht oder be-
richtigt werden (Richtigkeit) ; 

(d) sachlich richtig und erfor-
derlichenfalls auf dem neues-
ten Stand sein; dabei sind alle 
angemessenen Maßnahmen 
zu treffen, damit personenbe-
zogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verar-
beitung unzutreffend sind, un-
verzüglich gelöscht oder be-
richtigt werden; 
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e) in einer Form gespeichert 
werden, die die Identifizierung 
der betroffenen Personen er-
möglicht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisie-
rung der Zwecke, für die sie 
verarbeitet werden, erforder-
lich ist; personenbezogene 
Daten dürfen länger gespei-
chert werden, wenn die Daten 
ausschließlich zu historischen 
oder statistischen Zwecken 
oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke im Ein-
klang mit den Vorschriften und 
Modalitäten des Artikels 83 
verarbeitet werden und die 
Notwendigkeit ihrer weiteren 
Speicherung in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird; 

e) in einer Form gespeichert 
werden, die die direkte oder 
indirekte  Identifizierung der 
betroffenen Personen ermög-
licht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisie-
rung der Zwecke, für die sie 
verarbeitet werden, erforder-
lich ist; personenbezogene 
Daten dürfen länger gespei-
chert werden, wenn die Daten 
ausschließlich zu historischen 
oder statistischen Zwecken 
oder für wissenschaftliche 
Forschungszwecke oder Ar-
chivzwecke  im Einklang mit 
den Vorschriften und Modali-
täten der Artikel 83 und 83a  
verarbeitet werden und die 
Notwendigkeit ihrer weiteren 
Speicherung in regelmäßigen 
Abständen überprüft wird und 
angemessene technische 
und organisatorische Maß-
nahmen ergriffen werden, 
um den Zugang zu den Da-
ten lediglich auf diese Zwe-
cke zu begrenzen (Spei-
cherminimierung) ; 

(e) in einer Form gespeichert 
werden, die die Identifizierung 
der betroffenen Personen er-
möglicht, jedoch höchstens so 
lange, wie es für die Realisie-
rung der Zwecke, für die sie 
verarbeitet werden, erforder-
lich ist (…); personenbezo-
gene Daten dürfen länger ge-
speichert werden, wenn die 
Daten vorbehaltlich der Durch-
führung angemessener tech-
nischer und organisatorischer 
Maßnahmen, die von der Ver-
ordnung zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person gefordert 
werden, für im öffentlichen In-
teresse liegende Archivzwe-
cke oder für wissenschaftliche, 
statistische oder historische 
Zwecke (...) gemäß Artikel 83 
verarbeitet werden (...); 

 ea) in einer Weise verarbei-
tet werden, die es den be-
troffenen Personen erlaubt, 
wirksam ihre Rechte wahr-
zunehmen (Wirksamkeit);  

 

 eb) in einer Weise verarbei-
tet werden, die vor unbefug-
ter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor zufäl-
ligem Verlust, zufälliger 
Zerstörung oder Schädi-
gung durch geeignete tech-
nische und organisatori-
sche Maßnahmen schützt 
(Integrität);  

 

  (ee) so verarbeitet werden, 
dass eine angemessene Si-
cherheit der personenbezoge-
nen Daten gewährleistet ist; 
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f) unter der Gesamtverant-
wortung des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen verar-
beitet werden, der dafür haf-
tet, dass bei jedem Verarbei-
tungsvorgang die Vorschriften 
dieser Verordnung eingehal-
ten werden, und der den 
Nachweis hierfür erbringen 
muss. 

f) unter der Ver-
antwortung und Haftung  des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen verarbeitet werden, 
der dafür zu sorgen hat , dass 
die Vorschriften dieser Ver-
ordnung eingehalten werden, 
und in der Lage sein muss,  
den Nachweis hierfür zu er-
bringen (Rechenschafts-
pflicht) . 

(f)  (…) 

  2. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche ist für die Einhaltung 
des Absatzes 1 verantwortlich. 

   

Artikel 6  
Rechtmäßigkeit der Verar-

beitung 
  

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ist nur recht-
mäßig, wenn mindestens eine 
der nachstehenden Bedin-
gungen erfüllt ist:  

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ist nur recht-
mäßig, wenn mindestens eine 
der nachstehenden Bedin-
gungen erfüllt ist: 

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten ist nur recht-
mäßig, wenn mindestens eine 
der nachstehenden Bedingun-
gen erfüllt ist: 

a) Die betroffene Person hat 
ihre Einwilligung zu der Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere genau 
festgelegte Zwecke gegeben.  

a) Die betroffene Person hat 
ihre Einwilligung zu der Ver-
arbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere genau 
festgelegte Zwecke gegeben.  

(a) Die betroffene Person hat 
ihre unmissverständliche Ein-
willigung zu der Verarbeitung 
der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten für ei-
nen oder mehrere genau fest-
gelegte Zwecke gegeben; 

b) Die Verarbeitung ist für 
die Erfüllung eines Vertrags, 
dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, erforder-
lich oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, 
die auf Antrag der betroffenen 
Person erfolgen.  

b) Die Verarbeitung ist für die 
Erfüllung eines Vertrags, des-
sen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, erforder-
lich oder zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, 
die auf Antrag der betroffenen 
Person erfolgen.  

(b) die Verarbeitung ist für die 
Erfüllung eines Vertrags, des-
sen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich, die 
auf Antrag der betroffenen 
Person erfolgen; 

c) Die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich, der 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt.  

c) Die Verarbeitung ist zur Er-
füllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung erforderlich, der 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt.  

(c) die Verarbeitung ist zur 
Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich, der 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt; 
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d) Die Verarbeitung ist nötig, 
um lebenswichtige Interessen 
der betroffenen Person zu 
schützen.  

d) Die Verarbeitung ist nötig, 
um lebenswichtige Interessen 
der betroffenen Person zu 
schützen.  

(d) die Verarbeitung ist nötig, 
um lebenswichtige Interessen 
der betroffenen Person oder 
einer anderen Person zu 
schützen; 

e) Die Verarbeitung ist für 
die Wahrnehmung einer Auf-
gabe erforderlich, die im öf-
fentlichen Interesse liegt oder 
in Ausübung hoheitlicher Ge-
walt erfolgt und die dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen übertragen wurde.  

e) Die Verarbeitung ist für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in 
Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erfolgt und die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

(e) die Verarbeitung ist für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Aus-
übung hoheitlicher Gewalt er-
folgt, die dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen über-
tragen wurde; 

f) Die Verarbeitung ist zur 
Wahrung der berechtigten In-
teressen des für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
forderlich, sofern nicht die In-
teressen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der be-
troffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Per-
son um ein Kind handelt. Die-
ser gilt nicht für die von Be-
hörden in Erfüllung ihrer Auf-
gaben vorgenommene Verar-
beitung. 

f) Die Verarbeitung ist zur 
Wahrung der berechtigten In-
teressen des für die Verar-
beitung Verantwortlichen – 
oder, im Fall der Weiter-
gabe, der berechtigten Inte-
ressen eines Dritten, an den 
die Daten weitergegeben 
wurden – , die die berechtig-
ten Erwartungen der be-
troffenen Person, die auf ih-
rem Verhältnis zu dem für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen beruhen, erfül-
len,  erforderlich, sofern nicht 
die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwie-
gen. Dieser gilt nicht für die 
von Behörden in Erfüllung ih-
rer Aufgaben vorgenommene 
Verarbeitung. 

(f) die Verarbeitung ist zur 
Wahrung der berechtigten In-
teressen des für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich, so-
fern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbe-
zogener Daten erfordern, 
überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der be-
troffenen Person um ein Kind 
handelt. (…) . 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche For-
schungszwecke unterliegt den 
Bedingungen und Garantien 
des Artikels 83. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten zu historischen oder 
statistischen Zwecken oder für 
wissenschaftliche For-
schungszwecke unterliegt den 
Bedingungen und Garantien 
des Artikels 83. 

2. Die Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten für im öffentlichen 
Interesse liegende 
Archivzwecke oder für histori-
sche, statistische oder wis-
senschaftliche Zwecke unter-
liegt auch den Bedingungen 
und Garantien des Artikels 83. 

3. Die Verarbeitungen gemäß 
Absatz 1 Buchstaben c und e 
müssen eine Rechtsgrundlage 
haben im  

3. Die Verarbeitungen gemäß 
Absatz 1 Buchstaben c und e 
müssen eine Rechtsgrundlage 
haben im 

3. Die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitungen gemäß Ab-
satz 1 Buchstaben c und e 
muss festgelegt werden im 
Einklang mit 
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 a) Unionsrecht oder   a) Unionsrecht oder   (a) dem Unionsrecht oder 

 b) Recht des Mitgliedstaats, 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt.  

 b) Recht des Mitgliedstaats, 
dem der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unterliegt. 

 (b) dem nationalen Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt. 

 Die einzelstaatliche Regelung 
muss ein im öffentlichen Inte-
resse liegendes Ziel verfolgen 
oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten Dritter erfor-
derlich sein, den Wesensgeh-
alt des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten 
wahren und in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem 
mit der Verarbeitung verfolg-
ten legitimen Zweck stehen. 

 Die einzelstaatliche Regelung 
muss ein im öffentlichen Inte-
resse liegendes Ziel verfolgen 
oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten Dritter erfor-
derlich sein, den Wesensgeh-
alt des Rechts auf den Schutz 
personenbezogener Daten 
wahren und in einem ange-
messenen Verhältnis zu dem 
mit der Verarbeitung verfolg-
ten legitimen Zweck stehen. 
Im Rahmen dieser Verord-
nung können im Recht der 
Mitgliedstaaten Einzelheiten 
der Rechtmäßigkeit der 
Verarbeitung, insbesondere 
zu den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, zur 
Zweckbestimmung der Ver-
arbeitung und Zweckbin-
dung, zur Art der Daten und 
zu den betroffenen Perso-
nen, zu Verarbeitungsvor-
gängen und -verfahren, zu 
Empfängern sowie zur 
Speicherdauer geregelt 
werden.  

 Der Zweck der Verarbeitung 
muss in dieser Rechtsgrund-
lage festgelegt oder hinsicht-
lich der Verarbeitung gemäß 
Absatz 1 Buchstabe e für die 
Erfüllung einer Aufgabe erfor-
derlich sein, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in 
Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen über-
tragen wurde. Diese Rechts-
grundlage kann spezifische 
Bestimmungen zur Anpassung 
der Anwendung der Vorschrif-
ten dieser Verordnung enthal-
ten, unter anderem Bestim-
mungen darüber, welche all-
gemeinen Bedingungen für die 
Regelung der Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung durch 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen gelten, welche 
Arten von Daten verarbeitet 
werden, welche Personen be-
troffen sind, an welche Ein-
richtungen und für welche 
Zwecke die Daten weiterge-
geben werden dürfen, wie 
lange sie gespeichert werden 
dürfen und welche Verarbei-
tungsvorgänge und -verfahren 
angewandt werden dürfen, 
einschließlich Maßnahmen zur 
Gewährleistung einer Verar-
beitung nach Recht und Ge-
setz, unter anderem für sons-
tige spezifische Verarbei-
tungssituationen gemäß Kapi-
tel IX. 

  3a. Um sich in Fällen, in denen 
die betroffene Person keine 
Einwilligung erteilt hat, zu ver-
gewissern, ob ein Zweck der 
Weiterverarbeitung (...) mit 
demjenigen vereinbar ist, zu 
dem die Daten ursprünglich 
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erhoben wurden, berücksich-
tigt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unter ande-
rem 

  (a) jede Verbindung zwischen 
den Zwecken, für die die Da-
ten erhoben wurden, und den 
Zwecken der beabsichtigten 
Weiterverarbeitung, 

  (b) den Zusammenhang, in 
dem die Daten erhoben wur-
den, 

  (c) die Art der personenbezo-
genen Daten, insbesondere 
ob besondere Datenkatego-
rien gemäß Artikel 9 verar-
beitet werden, 

  (d) die möglichen Folgen der 
beabsichtigten Weiterverar-
beitung für die betroffenen 
Personen, 

  (e) das Vorhandensein ange-
messener Garantien. 

4. Ist der Zweck der Weiterverar-
beitung mit dem Zweck, für 
den die personenbezogenen 
Daten erhoben wurden, nicht 
vereinbar, muss auf die Ver-
arbeitung mindestens einer 
der in Absatz 1 Buchstaben a 
bis e genannten Gründe zu-
treffen. Dies gilt insbesondere 
bei Änderungen von Ge-
schäfts- und allgemeinen Ver-
tragsbedingungen.  

 4. Wenn der Zweck der Weiter-
verarbeitung mit dem Zweck, 
für den die personenbezoge-
nen Daten von demselben für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen erhoben wurden, nicht 
vereinbar ist, muss auf die 
Weiterverarbeitung mindes-
tens einer der in Absatz 1 
Buchstaben a bis e genannten 
Gründe zutreffen. Die Weiter-
verarbeitung durch denselben 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen für nicht konforme 
Zwecke aufgrund der berech-
tigten Interessen dieses für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder eines Dritten ist recht-
mäßig, wenn diese Interessen 
die Interessen der betroffenen 
Person überwiegen. 
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5. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Anwen-
dung von Absatz 1 Buch-
stabe f für verschiedene Be-
reiche und Verarbeitungssitu-
ationen einschließlich Situati-
onen, die die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
von Kindern betreffen, näher 
zu regeln.  

 5. (…) 

   

Artikel 7  
Einwilligung  

Artikel 7  
Bedingungen für die Einwil-

ligung 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche trägt die Beweis-
last dafür, dass die betroffene 
Person ihre Einwilligung zur 
Verarbeitung ihrer personen-
bezogenen Daten für eindeu-
tig festgelegte Zwecke erteilt 
hat. 

1. Im Fall  der Verarbeitung auf 
Grundlage einer Einwilli-
gung trägt der  für die Verar-
beitung Verantwortliche die 
Beweislast dafür, dass die be-
troffene Person ihre Einwil-
ligung zur Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten für 
eindeutig festgelegte Zwecke 
erteilt hat. 

1. In den Fällen, in denen Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
zur Anwendung kommt, muss 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche nachweisen kön-
nen, dass die betroffene Per-
son ihre unmissverständliche 
Einwilligung erteilt hat. 

  1a. In den Fällen, in denen Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
zur Anwendung kommt, muss 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche nachweisen kön-
nen, dass die betroffene Per-
son ihre ausdrückliche Einwil-
ligung erteilt hat. 

2. Soll die Einwilligung durch ei-
ne schriftliche Erklärung er-
folgen, die noch einen ande-
ren Sachverhalt betrifft, muss 
das Erfordernis der Einwilli-
gung äußerlich erkennbar von 
dem anderen Sachverhalt ge-
trennt werden.  

2. Soll die Einwilligung durch ei-
ne schriftliche Erklärung er-
folgen, die noch einen ande-
ren Sachverhalt betrifft, muss 
das Erfordernis der Einwilli-
gung äußerlich klar  erkennbar 
von dem anderen Sachverhalt 
getrennt werden. Bestim-
mungen über die Einwilli-
gung der betroffenen Per-
son, die diese Verordnung 
teilweise verletzen, sind in 
vollem Umfang nichtig. 

2. Soll die Einwilligung durch ei-
ne schriftliche Erklärung er-
folgen, die noch andere Sach-
verhalte betrifft, so muss das 
Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zu-
gänglicher Form in einer kla-
ren und einfachen Sprache so 
erfolgen, dass es (...) von den 
anderen Sachverhalten klar zu 
unterscheiden ist. 
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3. Die betroffene Person hat das 
Recht, ihre Einwilligung jeder-
zeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbei-
tung nicht berührt.  

3. Unbeschadet anderer 
Rechtsgrundlagen für  die 
Verarbeitung hat die  be-
troffene Person das Recht, ih-
re Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Wider-
ruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Wi-
derruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. Der Widerruf 
der Einwilligung muss so 
einfach wie die Erteilung 
der Einwilligung sein. Die 
betroffene Person wird von 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen informiert, 
wenn der Widerruf der Ein-
willigung zu einer Einstel-
lung der erbrachten Dienst-
leistungen oder der Beendi-
gung der Beziehungen zu 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen führen 
kann.  

3. Die betroffene Person hat das 
Recht, ihre Einwilligung jeder-
zeit zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird 
die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbei-
tung nicht berührt. Die be-
troffene Person wird vor Ab-
gabe der Einwilligung hiervon 
in Kenntnis gesetzt. 

4. Die Einwilligung bietet keine 
Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung, wenn zwischen der 
Position der betroffenen Per-
son und des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ein er-
hebliches Ungleichgewicht 
besteht.  

4. Die Einwilligung ist zweckge-
bunden und wird unwirk-
sam, wenn der Zweck nicht 
mehr gegeben ist oder die 
Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten  zur Errei-
chung des Zwecks,  für den 
die Daten ursprünglich er-
hoben wurden, nicht mehr 
erforderlich ist. Die Erfül-
lung eines Vertrages oder 
die Erbringung einer Dienst-
leistung darf nicht von der 
Einwilligung in eine  Verar-
beitung von Daten abhängig 
gemacht werden, die für die 
Erfüllung des Vertrages o-
der die Erbringung der 
Dienstleistung nicht im Sin-
ne von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b erforderlich 
ist . 

 

4. (…) 
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Artikel 8 
Verarbeitung personenbe-

zogener Daten eines Kindes 
 

Artikel 8 
Bedingungen für die Einwil-
ligung  eines Kindes in Be-

zug auf Dienste der Informa-
tionsgesellschaft 

1. Für die Zwecke dieser Verord-
nung ist die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten eines 
Kindes bis zum vollendeten 
dreizehnten Lebensjahr, dem 
direkt Dienste der Informati-
onsgesellschaft angeboten 
werden, nur rechtmäßig, wenn 
und insoweit die Einwilligung 
hierzu durch die Eltern oder 
den Vormund des Kindes oder 
mit deren Zustimmung erteilt 
wird. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt 
unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Technologie an-
gemessene Anstrengungen, 
um eine nachprüfbare Einwil-
ligung zu erhalten.  

1. Für die Zwecke dieser Verord-
nung ist die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten eines 
Kindes bis zum vollendeten 
dreizehnten Lebensjahr, dem 
direkt Waren oder Dienst-
leistungen  angeboten wer-
den, nur rechtmäßig, wenn 
und insoweit die Einwilligung 
hierzu von den  Eltern oder 
Sorgeberechtigten  oder mit 
deren Zustimmung erteilt wird. 
Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vorhan-
denen Technologie angemes-
sene Anstrengungen, um die-
se Einwilligung zu über-
prüfen, ohne eine sonst un-
nötige Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten zu 
verursachen . 

1. In den Fällen, in denen Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
zur Anwendung kommt, ist die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten eines Kindes (...), 
dem direkt Dienste der Infor-
mationsgesellschaft angebo-
ten werden, nur rechtmäßig, 
wenn und insoweit diese Ein-
willigung durch den Träger der 
elterlichen Verantwortung für 
das Kind oder mit dessen Zu-
stimmung oder in Fällen, in 
denen dies nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten als gültig ange-
sehen wird, durch das Kind er-
teilt wird. 

 1a. Informationen, die im Hin-
blick auf die Abgabe einer 
Einwilligung Kindern, Eltern 
und Sorgeberechtigten be-
reitgestellt werden, ein-
schließlich solcher über die 
Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten 
durch den für die Verarbei-
tung Verantwortliche, soll-
ten in einer eindeutigen und 
den Adressaten angemes-
senen Sprache abgefasst 
sein.  

1a. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der vorhan-
denen Technologie angemes-
sene Anstrengungen, um in 
solchen Fällen nachzuprüfen, 
dass die Einwilligung durch 
den Träger der elterlichen 
Verantwortung für das Kind 
oder mit dessen Zustimmung 
erteilt wurde. 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine 
Vertragsrecht der Mitglied-
staaten, etwa die Vorschriften 
zur Gültigkeit, zum Zustande-
kommen oder zu den Rechts-
folgen eines Vertrags mit ei-
nem Kind, unberührt. 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine 
Vertragsrecht der Mitglied-
staaten, etwa die Vorschriften 
zur Gültigkeit, zum Zustande-
kommen oder zu den Rechts-
folgen eines Vertrags mit ei-
nem Kind, unberührt. 

2. Absatz 1 lässt das allgemeine 
Vertragsrecht der Mitglied-
staaten, etwa die Vorschriften 
zur Gültigkeit, zum Zustande-
kommen oder zu den Rechts-
folgen eines Vertrags mit ei-
nem Kind, unberührt. 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss  wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-

3. (…) 
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zu erlassen, um die Modalitä-
ten und Anforderungen in Be-
zug auf die Art der Erlangung 
einer nachprüfbaren Einwilli-
gung gemäß Absatz 1 näher 
zu regeln. Dabei zieht die 
Kommission spezifische Maß-
nahmen für Kleinst- und 
Kleinunternehmen sowie mitt-
lere Unternehmen in Betracht.  

fehlungen und bewährte 
Praktiken  in Bezug auf die 
Überprüfung der  Einwilligung 
gemäß Absatz 1 nach Maß-
gabe von Artikel 66 zu ver-
öffentlichen.  

4. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen für spezielle Ar-
ten der Erlangung einer nach-
prüfbaren Einwilligung gemäß 
Absatz 1 festlegen. Die ent-
sprechenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Überein-
stimmung mit dem Prüfverfah-
ren gemäß Artikel 87 Absatz 2 
erlassen. 

 4. (…). 

   

Artikel 9 
Verarbeitung besonderer 
Kategorien von personen-

bezogenen Daten 

Besondere Datenkategorien 
Artikel 9 

Verarbeitung besonderer 
Datenkategorien 

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, aus denen die 
Rasse oder ethnische Her-
kunft, politische Überzeugun-
gen, die Religions- oder Glau-
benszugehörigkeit oder die 
Zugehörigkeit zu einer Ge-
werkschaft hervorgehen, so-
wie von genetischen Daten, 
Daten über die Gesundheit 
oder das Sexualleben oder 
Daten über Strafurteile oder 
damit zusammenhängende 
Sicherungsmaßregeln ist un-
tersagt.  

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, aus denen die 
Rasse oder ethnische Her-
kunft, politische Meinungen , 
religiöse oder philosophi-
sche Überzeugungen, sexu-
elle Orientierung oder Ge-
schlechtsidentität oder die 
Mitgliedschaft und Betäti-
gung in  einer Gewerkschaft 
hervorgehen, sowie von ge-
netischen oder biometri-
schen  Daten, Daten über die 
Gesundheit oder das Sexual-
leben oder Daten über ver-
waltungsrechtliche Sankti-
onen, Urteile, Straftaten  o-
der mutmaßliche Straftaten, 
Verurteilungen oder  damit 
zusammenhängende Siche-
rungsmaßregeln ist untersagt. 

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Her-
kunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauli-
che Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit 
hervorgehen, sowie von gene-
tischen Daten und Daten über 
Gesundheit oder Sexualleben 
(...) ist untersagt. 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden 
Fällen: 

2. Absatz 1  gilt nicht, wenn ei-
nes der  folgenden Kriterien 
zutrifft : 

2. Absatz 1 gilt nicht in folgenden 
Fällen (...): 
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a) Die betroffene Person hat 
in die Verarbeitung der ge-
nannten personenbezogenen 
Daten vorbehaltlich der in den 
Artikeln 7 und 8 genannten 
Bedingungen eingewilligt, es 
sei denn, nach den Rechts-
vorschriften der Union oder 
eines Mitgliedstaats kann das 
Verbot nach Absatz 1 durch 
die Einwilligung der betroffe-
nen Person nicht aufgehoben 
werden, oder 

a) Die betroffene Person hat 
für einen oder mehrere spe-
zifische Zwecke  in die Verar-
beitung der genannten perso-
nenbezogenen Daten vorbe-
haltlich der in den Artikeln 7 
und 8 genannten Bedingun-
gen eingewilligt, es sei denn, 
nach den Rechtsvorschriften 
der Union oder eines Mitglied-
staats kann das Verbot nach 
Absatz 1 durch die Einwilli-
gung der betroffenen Person 
nicht aufgehoben werden, o-
der 

(a) Die betroffene Person hat 
in die Verarbeitung der ge-
nannten personenbezogenen 
Daten (...) ausdrücklich einge-
willigt, es sei denn, nach den 
Rechtsvorschriften der Union 
oder eines Mitgliedstaats kann 
das Verbot nach Absatz 1 
durch die Einwilligung der be-
troffenen Person nicht aufge-
hoben werden, oder 

 aa) die Verarbeitung ist er-
forderlich für die Erfüllung 
eines Vertrags, dessen Ver-
tragspartei die betroffene 
Person ist, oder für die 
Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen, die auf 
Verlangen der betroffenen 
Person erfolgt;  

 

b) die Verarbeitung ist erfor-
derlich, damit der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche sei-
ne ihm aus dem Arbeitsrecht 
erwachsenden Rechte ausü-
ben und seinen arbeitsrecht-
lichen Pflichten nachkommen 
kann, soweit dies nach den 
Vorschriften der Union oder 
dem Recht der Mitgliedstaa-
ten, das angemessene Garan-
tien vorsehen muss, zulässig 
ist, oder 

b) die Verarbeitung ist erfor-
derlich, damit der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche sei-
ne ihm aus dem Arbeitsrecht 
erwachsenden Rechte ausü-
ben und seinen arbeits-
rechtlichen Pflichten nach-
kommen kann, soweit dies 
nach den Vorschriften der 
Union, dem Recht der Mit-
gliedstaaten, oder Kollektiv-
vereinbarungen, die  ange-
messene Garantien der 
Grundrechte und Interessen 
der betroffenen Person, wie 
etwa des Rechts auf Nicht-
diskriminierung, vorbehalt-
lich der Bedingungen und 
Garantien des Artikels 82,  
vorsehen, zulässig ist; oder 

(b) die Verarbeitung ist erfor-
derlich, damit der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche oder 
die betroffene Person die ihm 
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht 
und dem Recht der sozialen 
Sicherheit und des Sozial-
schutzes erwachsenden Rech-
te ausüben und seinen bzw. 
ihren diesbezüglichen Pflich-
ten nachkommen kann, soweit 
dies nach dem Unionsrecht 
oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten oder einem Kol-
lektivvertrag nach dem Recht 
eines Mitgliedstaats, das an-
gemessene Garantien vor-
sieht, zulässig ist, oder 

c) die Verarbeitung ist zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen oder 
einer anderen Person erfor-
derlich und die betroffene 
Person ist aus physischen o-
der rechtlichen Gründen au-
ßerstande, ihre Einwilligung 

c) die Verarbeitung ist zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen oder 
einer anderen Person erfor-
derlich und die betroffene 
Person ist aus physischen o-
der rechtlichen Gründen au-
ßerstande, ihre Einwilligung 

(c) die Verarbeitung ist zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen oder 
einer anderen Person erfor-
derlich und die betroffene Per-
son ist aus physischen oder 
rechtlichen Gründen außer-
stande, ihre Einwilligung zu 
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zu geben, oder zu geben, oder geben, oder 

d) die Verarbeitung erfolgt 
auf der Grundlage angemes-
sener Garantien durch eine 
politisch, philosophisch, reli-
giös oder gewerkschaftlich 
ausgerichtete Stiftung, Verei-
nigung oder sonstige Or-
ganisation ohne Erwerbs-
zweck im Rahmen ihrer 
rechtmäßigen Tätigkeiten und 
unter der Voraussetzung, 
dass sich die Verarbeitung nur 
auf die Mitglieder oder ehe-
malige Mitglieder der Organi-
sation oder auf Personen, die 
im Zusammenhang mit deren 
Tätigkeitszweck regelmäßige 
Kontakte mit ihr unterhalten, 
bezieht und die Daten nicht 
ohne Einwilligung der be-
troffenen Personen nach au-
ßen weitergegeben werden, 
oder 

d) die Verarbeitung erfolgt 
auf der Grundlage angemes-
sener Garantien durch eine 
politisch, philosophisch, reli-
giös oder gewerkschaftlich 
ausgerichtete Stiftung, Verei-
nigung oder sonstige Organi-
sation ohne Erwerbszweck im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen 
Tätigkeiten und unter der Vo-
raussetzung, dass sich die 
Verarbeitung nur auf die Mit-
glieder oder ehemalige Mit-
glieder der Organisation oder 
auf Personen, die im Zusam-
menhang mit deren Tätig-
keitszweck regelmäßige Kon-
takte mit ihr unterhalten, be-
zieht und die Daten nicht ohne 
Einwilligung der betroffenen 
Personen nach außen weiter-
gegeben werden, oder 

(d) die Verarbeitung erfolgt 
auf der Grundlage angemes-
sener Garantien durch eine 
politisch, weltanschaulich, reli-
giös oder gewerkschaftlich 
ausgerichtete Stiftung, Verei-
nigung oder sonstige Organi-
sation ohne Erwerbszweck im 
Rahmen ihrer rechtmäßigen 
Tätigkeiten und unter der Vo-
raussetzung, dass sich die 
Verarbeitung nur auf die Mit-
glieder oder ehemalige Mit-
glieder der Organisation oder 
auf Personen, die im Zusam-
menhang mit deren Tätigkeits-
zweck regelmäßige Kontakte 
mit ihr unterhalten, bezieht und 
die Daten nicht ohne Einwilli-
gung der betroffenen Perso-
nen nach außen weitergege-
ben werden, oder 

e) die Verarbeitung bezieht 
sich auf personenbezogene 
Daten, die die betroffene Per-
son offenkundig öffentlich ge-
macht hat, oder 

e) die Verarbeitung bezieht 
sich auf personenbezogene 
Daten, die die betroffene Per-
son offenkundig öffentlich ge-
macht hat, oder 

(e) die Verarbeitung bezieht 
sich auf personenbezogene 
Daten, die die betroffene Per-
son offenkundig öffentlich ge-
macht hat (...), oder 

f) die Verarbeitung ist zur 
Begründung, Geltendma-
chung oder Abwehr von 
Rechtsansprüchen erforder-
lich oder 

f) die Verarbeitung ist zur 
Begründung, Geltendma-
chung oder Abwehr von 
Rechtsansprüchen erforder-
lich oder 

(f) die Verarbeitung ist zur 
Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen oder bei Handlun-
gen der Gerichte in ihrer ge-
richtlichen Eigenschaft erfor-
derlich oder 

g) die Verarbeitung ist erfor-
derlich, um auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats, 
das angemessene Garantien 
zur Wahrung der berechtigten 
Interessen der betroffenen 
Person vorsieht, eine im öf-
fentlichen Interesse liegende 
Aufgabe zu erfüllen, oder 

g) die Verarbeitung ist erfor-
derlich, um auf der Grundlage 
des Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats, 
das in angemessenem Ver-
hältnis zu dem verfolgten 
Ziel steht, den Wesensgeh-
alt des Rechts auf Daten-
schutz wahrt und  angemes-
sene Garantien zur Wahrung 
der Grundrechte und  Inte-
ressen der betroffenen Person 
vorsieht, eine Aufgabe zu er-
füllen, an der ein hohes öf-

(g) die Verarbeitung ist auf 
der Grundlage des Unions-
rechts oder des Rechts eines 
Mitgliedstaats, das angemes-
sene und besondere Garan-
tien zur Wahrung der berech-
tigten Interessen der betroffe-
nen Person vorsieht, aus (...) 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses erforderlich (...) oder 
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fentliches Interesse besteht; 
oder 

h) die Verarbeitung betrifft 
Gesundheitsdaten und ist vor-
behaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Artikels 81 
für Gesundheitszwecke erfor-
derlich oder 

h) die Verarbeitung betrifft 
Gesundheitsdaten und ist vor-
behaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Artikels 81 
für Gesundheitszwecke erfor-
derlich oder 

(h) die Verarbeitung ist für 
Zwecke der Gesundheitsvor-
sorge oder der Arbeitsmedizin, 
für die Beurteilung der Ar-
beitsfähigkeit des Arbeitneh-
mers, für die medizinische Di-
agnostik, die Versorgung oder 
Behandlung im Gesundheits- 
oder Sozialbereich oder für die 
Verwaltung von Systemen und 
Diensten der Gesundheits- 
oder Sozialfürsorge auf der 
Grundlage des Unionsrechts 
oder des Rechts eines Mit-
gliedstaats oder aufgrund ei-
nes Vertrags mit einem Ange-
hörigen eines Gesundheitsbe-
rufs und vorbehaltlich der in 
Absatz 4 genannten Bedin-
gungen und Garantien erfor-
derlich oder 

  (ha) (…); 

  (hb)  die Verarbeitung ist aus 
Gründen des öffentlichen Inte-
resses im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit, wie dem 
Schutz vor schwerwiegenden 
grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsbedrohungen oder 
zur Gewährleistung hoher 
Qualitäts- und Sicherheits-
standards bei der Gesund-
heitsversorgung und bei Arz-
neimitteln und Medizinpro-
dukten, auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts 
eines Mitgliedstaats, das an-
gemessene und besondere 
Garantien zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person vorsieht, er-
forderlich oder 

i) die Verarbeitung ist vor-
behaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Artikels 83 
für historische oder statisti-
sche Zwecke oder zum Zwe-
cke der wissenschaftlichen 

i) die Verarbeitung ist vor-
behaltlich der Bedingungen 
und Garantien des Artikels 83 
für historische oder statisti-
sche Zwecke oder zum Zwe-
cke der wissenschaftlichen 

(i) die Verarbeitung ist vor-
behaltlich der im Unionsrecht 
oder im mitgliedstaatlichen 
Recht festgelegten Be-
dingungen und Garantien, 
einschließlich derjenigen des 
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Forschung erforderlich oder Forschung erforderlich oder Artikels 83, (...) für im öffentli-
chen Interesse liegende Ar-
chivzwecke oder für histori-
sche, statistische oder wis-
senschaftliche Zwecke erfor-
derlich, 

 ia) die Verarbeitung ist – 
vorbehaltlich der in Artikel 
83a genannten Bedingun-
gen und Garantien – für Ar-
chivdienste erforderlich, 
oder  

 

j) die Verarbeitung von Da-
ten über Strafurteile oder da-
mit zusammenhängende Si-
cherungsmaßregeln erfolgt 
entweder unter behördlicher 
Aufsicht oder aufgrund einer 
gesetzlichen oder rechtlichen 
Verpflichtung, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, oder zur Erfüllung 
einer Aufgabe, der ein wichti-
ges öffentliches Interesse zu-
grunde liegt, soweit dies nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten, das 
angemessene Garantien vor-
sehen muss, zulässig ist. Ein 
vollständiges Strafregister darf 
nur unter behördlicher Auf-
sicht geführt werden.  

j) die Verarbeitung von Da-
ten über verwaltungsrechtli-
che Sanktionen, Urteile, 
Straftaten, Verurteilungen  
oder damit zusammenhän-
gende Sicherungsmaßregeln 
erfolgt entweder unter be-
hördlicher Aufsicht oder auf-
grund einer gesetzlichen oder 
rechtlichen Verpflichtung, der 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt, oder 
zur Erfüllung einer Aufgabe, 
der ein wichtiges öffentliches 
Interesse zugrunde liegt, so-
weit dies nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mit-
gliedstaaten, das angemes-
sene Garantien für die 
Grundrechte und die Inte-
ressen der betroffenen Per-
son  vorsehen muss, zulässig 
ist. Strafregister dürfen  nur 
unter behördlicher Aufsicht 
geführt werden.  

(j) (…) 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Modalitä-
ten sowie angemessene Ga-
rantien für die Verarbeitung 
der in Absatz 1 genannten be-
sonderen Kategorien von per-
sonenbezogenen Daten und 
die in Absatz 2 genannten 
Ausnahmen näher zu regeln. 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss  wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken  für die Verarbei-
tung der in Absatz 1 genann-
ten besonderen Kategorien 
von personenbezogenen Da-
ten und die in Absatz 2 ge-
nannten Ausnahmen nach 
Maßgabe von Artikel 66  nä-
her zu regeln. 

3. (…) 
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  4. Die in Absatz 1 genannten 
personenbezogenen Daten 
können auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des Rechts 
eines Mitgliedstaats zu den in 
Absatz 2 Buchstabe h (...) ge-
nannten Zwecken verarbeitet 
werden, wenn diese Daten 
von Fachpersonal oder unter 
dessen Verantwortung (...) 
verarbeitet werden und dieses 
Fachpersonal nach Unions-
recht oder dem Recht eines 
Mitgliedstaats oder den Vor-
schriften nationaler zuständi-
ger Stellen dem Berufsge-
heimnis unterliegt, oder wenn 
die Verarbeitung durch eine 
andere Person erfolgt, die 
ebenfalls nach Unionsrecht 
oder dem Recht eines Mit-
gliedstaats oder den Vor-
schriften nationaler zuständi-
ger Stellen einer Geheimhal-
tungspflicht unterliegt. 

  4a. (…). 

  5. Die Mitgliedstaaten können 
spezifischere Bestimmungen 
in Bezug auf genetische Daten 
oder Gesundheitsdaten bei-
behalten oder einführen. Dies 
schließt die Möglichkeit ein, 
dass die Mitgliedstaaten (...) 
weitere Bedingungen für die 
Verarbeitung dieser Daten 
vorsehen. 

   

  
Artikel 9a 

Verarbeitung von Daten über 
Strafurteile und Straftaten 

  Die Verarbeitung von Daten über 
Strafurteile und Straftaten o-
der damit zusammenhän-
gende Sicherungsmaßregeln 
aufgrund von Artikel 6 Ab-
satz 1 darf nur unter behördli-
cher Aufsicht vorgenommen 
werden (...) oder wenn dies 
nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht der Mitgliedstaa-
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ten, das angemessene Ga-
rantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen vorsieht, zulässig 
ist. Ein vollständiges Strafre-
gister darf nur unter behördli-
cher Aufsicht geführt werden. 

   

Artikel 10 
Verarbeitung, ohne dass die 
betroffene Person bestimmt 

werden kann 

  

Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person nicht 
bestimmen, ist er nicht ver-
pflichtet, zur bloßen Einhal-
tung einer Vorschrift dieser 
Verordnung zusätzliche Daten 
einzuholen, um die betroffene 
Person zu bestimmen.  

1. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter  anhand der 
von ihm verarbeiteten Daten 
eine natürliche Person weder 
direkt noch indirekt  bestim-
men, oder bestehen die von 
ihm verarbeiteten Daten nur 
aus pseudonymisierten Da-
ten, so  ist es ihm  nicht ge-
stattet , zur bloßen Einhaltung 
einer Vorschrift dieser Ver-
ordnung zusätzliche Daten zu 
verarbeiten oder  einzuholen, 
um die betroffene Person zu 
bestimmen. 

1. Ist für die Zwecke, für die ein 
für die Verarbeitung Verant-
wortlicher personenbezogene 
Daten verarbeitet, die Be-
stimmung der betroffenen 
Person durch den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
nicht oder nicht mehr erforder-
lich, so ist dieser nicht ver-
pflichtet, zur bloßen Einhal-
tung (...) dieser Verordnung 
zusätzliche Informationen auf-
zubewahren oder einzuholen 
oder eine zusätzliche Verar-
beitung vorzunehmen, um die 
betroffene Person zu bestim-
men. 

 2. Kann der für die Verarbei-
tung Verantwortliche eine 
Vorschrift dieser Verord-
nung wegen Absatz 1 nicht 
einhalten, ist er nicht ver-
pflichtet, die konkrete Vor-
schrift dieser Verordnung 
einzuhalten. Kann infolge-
dessen der für die Verarbei-
tung Verantwortliche dem 
Verlangen einer betroffenen 
Person nicht entsprechen, 
informiert er die betroffene 
Person dementsprechend. 

 

2. Kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche in derartigen 
Fällen die betroffene Person 
nicht bestimmen, so gelten die 
Artikel 15, 16, 17, 17a, 17b 
und 18 nicht, es sei denn, die 
betroffene Person stellt zur 
Ausübung ihrer in diesen Arti-
keln niedergelegten Rechte 
zusätzliche Informationen be-
reit, die ihre Bestimmung er-
möglichen. 

   

 Artikel 10a 

Allgemeine Grundsätze für die 
Rechte der betroffenen Per-
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son  

 1. Grundlage des Datenschut-
zes bilden klare und eindeu-
tige Rechte der betroffenen 
Person, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen zu achten sind. Mit 
dieser Verordnung sollen 
diese Rechte gestärkt, ge-
klärt, gewährleistet und er-
forderlichenfalls kodifiziert 
werden.  

 

 2. Zu diesen Rechten gehören 
unter anderem die Bereit-
stellung klarer und leicht 
verständlicher Informatio-
nen über die Verarbeitung 
der personenbezogenen Da-
ten der betroffenen Person, 
das Recht auf Zugang, Be-
richtigung und Löschung 
ihrer Daten, das Recht auf 
Herausgabe von Daten, das 
Recht, dem Profiling zu wi-
dersprechen, das Recht auf 
Beschwerde bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde 
und Klageerhebung sowie 
das Recht auf Ersatz des 
Schadens, der durch eine 
rechtswidrige Verarbeitung 
entsteht. Die Ausübung die-
ser Rechte darf grundsätz-
lich mit keinen Kosten ver-
bunden sein. Der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che hat die Anträge der be-
troffenen Personen inner-
halb einer angemessenen 
Frist zu bearbeiten.  

 

   

KAPITEL III 
RECHTE DER BETROFFENEN 
PERSON 

  

   

ABSCHNITT  1 
TRANSPARENZ  UND MO-
DALITÄTEN   
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Artikel 11  
Transparente Information 

und Kommunikation 
  

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche verfolgt in Bezug 
auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und die 
Ausübung der den betroffenen 
Personen zustehenden Rech-
te eine nachvollziehbare und 
für jedermann leicht zu-
gängliche Strategie. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche verfolgt in Bezug 
auf die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und die 
Ausübung der den betroffenen 
Personen zustehenden Rech-
te eine prägnante,  nachvoll-
ziehbare, klare  und für jeder-
mann leicht zugängliche Stra-
tegie. 

1. (…) 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche stellt der be-
troffenen Person alle Informa-
tionen und Mitteilungen zur 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in verständlicher 
Form unter Verwendung einer 
klaren, einfachen und adres-
satengerechten Sprache zur 
Verfügung, besonders dann, 
wenn die Information an ein 
Kind gerichtet ist.  

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche stellt der be-
troffenen Person alle Informa-
tionen und Mitteilungen zur 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in verständlicher 
Form unter Verwendung einer 
klaren und  einfachen Sprache 
zur Verfügung, besonders 
dann, wenn die Information an 
ein Kind gerichtet ist. 

2. (…) 

   

Artikel 12  
Verfahren und Vorkehrun-
gen, damit die betroffene 

Person ihre Rechte ausüben 
kann 

 

Artikel 12  
Transparente Information, 

Kommuhnikation und Moda-
litäten für die Ausübung der 
Rechte der betroffenen Per-

son 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche legt fest, mittels 
welcher Verfahren er die In-
formationen gemäß Artikel 14 
bereitstellt und den betroffe-
nen Personen die Ausübung 
der ihnen gemäß Artikel 13 
sowie den Artikeln 15 bis 19 
zustehenden Rechte ermög-
licht. Er trifft insbesondere 
Vorkehrungen, um die Bean-
tragung der in Artikel 13 sowie 
in den Artikeln 15 bis 19 ge-
nannten Maßnahmen zu er-
leichtern. Im Falle der auto-
matischen Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten sorgt 
der für die Verarbeitung Ver-

1. Im Falle der automatischen 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten sorgt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
dafür, dass die Maßnahme 
nach Möglichkeit  elektro-
nisch beantragt werden kann. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche trifft geeignete 
Maßnahmen, um der betroffe-
nen Person alle Informationen 
gemäß den Artikeln 14 und 
14a und alle Mitteilungen ge-
mäß den Artikeln 15 bis 19 
und Artikel 32, die sich auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beziehen, in ver-
ständlicher und leicht zugäng-
licher Form in einer klaren und 
einfachen Sprache zu über-
mitteln. Die Übermittlung der 
Informationen erfolgt schriftlich 
oder in anderer Form, gege-
benenfalls in elektronischer 
Form. Stellt die betroffene 
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antwortliche dafür, dass die 
Maßnahme elektronisch be-
antragt werden kann. 

Person den Antrag in elektro-
nischer Form, so kann sie in 
der Regel auf elektronischem 
Weg unterrichtet werden, so-
fern sie nichts anderes angibt. 
Falls von der betroffenen Per-
son verlangt, kann die Infor-
mation mündlich erteilt wer-
den, sofern die Identität der 
betroffenen Person nachge-
wiesen ist. 

  1a. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche erleichtert der be-
troffenen Person die Aus-
übung ihrer Rechte gemäß 
den Artikeln 15 bis 19. In den 
in Artikel 10 Absatz 2 ge-
nannten Fällen kann sich der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche nur weigern, auf-
grund des Antrags der be-
troffenen Person auf Wahr-
nehmung ihrer Rechte gemäß 
den Artikeln 15 bis 19 tätig zu 
werden, wenn er glaubhaft 
macht, dass er nicht in der 
Lage ist, die betroffene Person 
zu bestimmen. 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche kommt seiner In-
formationspflicht gegenüber 
der betroffenen Person umge-
hend nach und teilt ihr spä-
testens innerhalb eines Mo-
nats nach Eingang eines An-
trags mit, ob eine Maßnahme 
nach Artikel 13 oder den Arti-
keln 15 bis 19 ergriffen wurde, 
und erteilt die erbetene Aus-
kunft. Diese Frist kann um ei-
nen Monat verlängert werden, 
wenn mehrere betroffene Per-
sonen von ihren Rechten Ge-
brauch machen und ihre Zu-
sammenarbeit bis zu einem 
vertretbaren Maß notwendig 
ist, um einen unnötigen und 
unverhältnismäßig hohen 
Aufwand seitens des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
zu vermeiden. Die Unterrich-
tung hat schriftlich zu erfolgen. 
Stellt die betroffene Person 
den Antrag in elektronischer 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche kommt seiner In-
formationspflicht gegenüber 
der betroffenen Person un-
verzüglich  nach und teilt ihr 
spätestens innerhalb von 40 
Kalendertagen  nach Eingang 
eines Antrags mit, ob eine 
Maßahme nach Artikel 13 o-
der den Artikeln 15 bis 19 er-
griffen wurde, und erteilt die 
erbetene Auskunft. Diese Frist 
kann um einen Monat verlän-
gert werden, wenn mehrere 
betroffene Personen von ihren 
Rechten Gebrauch machen 
und ihre Zusammenarbeit bis 
zu einem vertretbaren Maß 
notwendig ist, um einen unnö-
tigen und unverhältnismäßig 
hohen Aufwand seitens des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen zu vermeiden. Die 
Unterrichtung hat schriftlich zu 
erfolgen und der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche stellt der betroffe-
nen Person Informationen 
über auf Antrag gemäß den 
Artikeln 15 und 16 bis 19 er-
griffene Maßnahmen ohne 
ungebührliche Verzögerung 
und spätestens innerhalb ei-
nes Monats nach Eingang des 
Antrags zur Verfügung (...). 
Diese Frist kann um weitere 
zwei Monate verlängert wer-
den, wenn dies unter Berück-
sichtigung der Komplexität des 
Antrags und der Anzahl von 
Anträgen erforderlich ist. 
Kommt es zu einer Fristver-
längerung, so wird die be-
troffene Person innerhalb ei-
nes Monats nach Eingang des 
Antrags über die Gründe für 
die Verzögerung informiert. 
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Form, ist sie auf elektroni-
schem Weg zu unterrichten, 
sofern sie nichts anderes an-
gibt.  

kann, soweit durchführbar, 
Fernzugriff zu einem siche-
ren System bereitstellen, 
der der betroffenen Person 
direkten Zugang zu ihren 
personenbezogenen Daten 
ermöglichen würde . Stellt 
die betroffene Person den An-
trag in elektronischer Form, 
so  ist sie nach Möglichkeit  
auf elektronischem Weg zu 
unterrichten, sofern sie nichts 
anderes angibt. 

3. Weigert sich der für die Verar-
beitung Verantwortliche, auf 
Antrag der betroffenen Person 
tätig zu werden, unterrichtet er 
die betroffene Person über die 
Gründe für die Weigerung und 
über die Möglichkeit, bei der 
Aufsichtsbehörde Beschwerde 
einzulegen oder den Rechts-
weg zu beschreiten.  

3. Wird  der für die Verarbeitung 
Verantwortliche entgegen 
dem Antrag der betroffenen 
Person nicht  tätig, so  unter-
richtet er die betroffene Per-
son über die Gründe für die 
Untätigkeit  und über die 
Möglichkeit, bei der Aufsichts-
behörde Beschwerde einzule-
gen oder den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

3. Wird der für die Verarbeitung 
Verantwortliche auf Antrag der 
betroffenen Person nicht tätig, 
so unterrichtet er die be-
troffene Person ohne unge-
bührliche Verzögerung und 
spätestens innerhalb eines 
Monats nach Eingang des An-
trags über die Gründe hierfür 
und über die Möglichkeit, bei 
einer Aufsichtsbehörde Be-
schwerde einzulegen (...). 

4. Die Unterrichtung und die auf 
Antrag ergriffenen Maßnah-
men gemäß Absatz 1 sind 
kostenlos. Bei offenkundig un-
verhältnismäßigen Anträgen 
und besonders im Fall ihrer 
Häufung kann der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche ein 
Entgelt für die Unterrichtung 
oder die Durchführung der 
beantragten Maßnahme ver-
langen oder die beantragte 
Maßnahme unterlassen. In 
diesem Fall trägt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
die Beweislast für den offen-
kundig unverhältnismäßigen 
Charakter des Antrags. 

4. Die Unterrichtung und die auf 
Antrag ergriffenen Maßnah-
men gemäß Absatz 1 sind 
kostenlos. Bei offenkundig 
unverhältnismäßigen Anträ-
gen und besonders im Fall ih-
rer Häufung kann der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
ein angemessenes  Entgelt 
verlangen, bei dem die Ver-
waltungskosten  für die Un-
terrichtung oder die Durchfüh-
rung der beantragten Maß-
nahme berücksichtigt wer-
den . In diesem Fall trägt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche die Beweislast für 
die offenkundige Unverhält-
nismäßigkeit  des Antrags. 

4. Informationen gemäß den Arti-
keln 14 und 14a (...) und alle 
Mitteilungen gemäß den Arti-
keln 16 bis 19 und Artikel 32 
werden unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt. Bei offenkun-
dig unbegründeten oder – ins-
besondere im Fall ihrer Häu-
fung – unverhältnismäßigen 
Anträgen einer betroffenen 
Person kann sich der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
weigern, aufgrund des Antrags 
tätig zu werden (...). In diesem 
Fall hat er den Nachweis für 
den offenkundig unbegründe-
ten oder unverhältnismäßigen 
Charakter des Antrags zu er-
bringen. 

  4a.  Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche begründete 
Zweifel an der Identität der 
Person, die den Antrag gemäß 
den Artikeln 15 bis 19 stellt, so 
kann er unbeschadet des Arti-
kels 10 zusätzliche Informati-
onen anfordern, die zur Be-
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stätigung der Identität der be-
troffenen Person erforderlich 
sind. 

5. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Voraussetzungen für of-
fenkundig unverhältnismäßige 
Anträge sowie die in Absatz 4 
genannten Entgelte näher zu 
regeln.  

 5. (…) 

6. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen und Standard-
verfahren für die Mitteilungen 
gemäß Absatz 2, auch für sol-
che in elektronischer Form, 
festlegen. Dabei ergreift die 
Kommission geeignete Maß-
nahmen für Kleinst- und Klein-
unternehmen sowie mittlere 
Unternehmen. Die entspre-
chenden Durchführungs-
rechtsakte werden in Überein-
stimmung mit dem Prüfverfah-
ren gemäß Artikel 87 Absatz 2 
erlassen. 

 6. (…) 

   

Artikel 13 
Rechte gegenüber Empfän-

gern 

Benachrichtigungspflicht bei 
Berichtigungen und Lö-

schungen  

Artikel 13 
Rechte gegenüber Empfän-

gern 

Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche teilt allen Empfängern, 
an die Daten weitergegeben wur-
den, jede Berichtigung oder Lö-
schung, die aufgrund von Artikel 
16 beziehungsweise 17 vorge-
nommen wird, mit, es sei denn, 
dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden. 

Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche teilt allen Empfängern, 
an die Daten weitergegeben wur-
den, jede Berichtigung oder Lö-
schung, die aufgrund von Arti-
kel 16 beziehungsweise 17 vor-
genommen wird, mit, es sei denn, 
dies erweist sich als unmöglich 
oder ist mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden. 
Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterrichtet die 
betroffene Person über diese 
Empfänger, wenn die be-
troffene Person dies verlangt.  

(…) 
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Artikel 13a 

Standardisierte Informations-
maßnahmen  

 

 1. Einer Person, von der per-
sonenbezogene Daten er-
hoben werden, teilt der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche vor der Bereit-
stellung der Informationen 
gemäß Artikel 14 mit,  

 

 a) ob mehr personenbezo-
gene Daten erhoben wer-
den, als für den jeweiligen 
Zweck der Verarbeitung er-
forderlich;  

 

 b) ob mehr personenbezo-
gene Daten gespeichert 
werden, als für den jeweili-
gen Zweck der Verarbeitung 
erforderlich;  

 

 c) ob personenbezogene 
Daten zu anderen als den 
Zwecken verarbeitet wer-
den, für die sie erhoben 
wurden;  

 

 d) ob personenbezogene 
Daten an gewerbliche Dritte 
weitergegeben werden;  

 

 e) ob personenbezogene 
Daten verkauft oder gegen 
Entgelt überlassen werden;  

 

 f) ob personenbezogene 
Daten verschlüsselt gespei-
chert werden.  

 

 2. Die in Absatz 1 genannten 
Hinweise sind nach Maß-
gabe des Anhangs X in Ta-
bellenform geordnet mit 
Text und Symbolen wie 
folgt in drei Spalten aufzu-
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führen:  

 a) In der ersten Spalte 
werden Piktogramme dar-
gestellt, die diese Hinweise 
symbolisieren.  

 

 b) Die zweite Spalte ent-
hält wesentliche Informatio-
nen, mit denen diese Hin-
weise erläutert werden.  

 

 c) In der dritten Spalte 
werden Piktogramme dar-
gestellt, mit denen ange-
zeigt wird, ob der betref-
fende Hinweis zutreffend ist 
oder nicht.  

 

  3. Die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Informationen 
sind in einer leicht erkenn-
baren und gut lesbaren 
Weise darzustellen und in 
einer Sprache abzufassen, 
die für die Verbraucher in 
den Mitgliedstaaten, an die 
sich die Informationen rich-
ten, leicht verständlich ist. 
Werden die Einzelheiten in 
elektronischer Form wie-
dergegeben, müssen sie 
maschinenlesbar sein.  

 

 4. Zusätzliche Einzelheiten 
dürfen nicht aufgeführt 
werden. Ausführliche Erklä-
rungen oder weitere An-
merkungen zu den Hinwei-
sen nach Absatz 1 können 
zusammen mit den Informa-
tionen nach Artikel 14 be-
reitgestellt werden.  

 

 

 

5. Der Kommission wird die 
Befugnis übertragen, nach 
Einholung einer Stellung-
nahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86 zu 
erlassen, um die Hinweise 
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nach Absatz 1 und ihre Dar-
stellung gemäß Absatz 2 
und Anhang X genauer fest-
zulegen.  

   

ABSCHNITT  2 
INFORMATIONSPFLICHT  UND 
AUSKUNFTSRECHT 

  

   

Artikel 14  
Information der betroffenen 

Person 

Artikel 14 

Unterrichtung  der betroffenen 
Person 

Artikel 14  
Informationspflicht bei der 
Erhebung der Daten bei der 

betroffenen Person 

1. Einer Person, von der perso-
nenbezogene Daten erhoben 
werden, teilt der für die Verar-
beitung Verantwortliche zu-
mindest Folgendes mit:  

1. Einer Person, von der perso-
nenbezogene Daten erhoben 
werden, teilt der für die Verar-
beitung Verantwortliche, nach 
der Bereitstellung der Hin-
weise gemäß Artikel 13a,  
zumindest Folgendes mit, 

1. Werden personenbezogene 
Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, so teilt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche der betroffenen Per-
son zum Zeitpunkt der Erhe-
bung dieser Daten Folgendes 
mit: 

a) den Namen und die Kon-
taktdaten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen so-
wie gegebenenfalls seines 
Vertreters und des Daten-
schutzbeauftragten, 

a) den Namen und die Kon-
taktdaten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen so-
wie gegebenenfalls seines 
Vertreters und des Daten-
schutzbeauftragten, 

(a) den Namen und die Kon-
taktdaten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen so-
wie gegebenenfalls seines 
Vertreters; zusätzlich werden, 
falls vorhanden, auch die Kon-
taktdaten des Daten-
schutzbeauftragten angege-
ben; 

b) die Zwecke, für die Daten 
verarbeitet werden, ein-
schließlich der Geschäfts- und 
allgemeinen Vertragsbedin-
gungen, falls sich die Verar-
beitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe b gründet, bezie-
hungsweise die von dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen verfolgten berechtigten 
Interessen, wenn die Verar-
beitung auf Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f beruht, 

b) die Zwecke, für die Daten 
verarbeitet werden, und In-
formationen über die Si-
cherheit in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten,  einschließlich 
der Geschäfts- und allgemei-
nen Vertragsbedingungen, 
falls sich die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b gründet, und gege-
benenfalls Informationen 
über die Umsetzung und Er-
füllung der Anforderungen 
gemäß  Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe f , 

(b) die Zwecke, für die die 
personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, (...) sowie 
die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung. 
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c) die Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten ge-
speichert werden,  

c) die Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten ge-
speichert werden, oder, falls 
dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer,  

 

d) das Bestehen eines 
Rechts auf Auskunft sowie 
Berichtigung oder Löschung 
der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten durch 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beziehungs-
weise eines Widerspruchs-
rechts gegen die Verarbeitung 
dieser Daten,  

d) das Bestehen eines 
Rechts auf Auskunft sowie auf 
Berichtigung oder Löschung 
der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten durch 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen beziehungs-
weise eines Widerspruchs-
rechts gegen die Verarbeitung 
dieser Daten und eines 
Rechts auf Herausgabe der 
Daten,  

 

e) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,  

 

e) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten, 

 

f) die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten, 

f) die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten, 

 

g) gegebenenfalls die Ab-
sicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die Daten 
an ein Drittland oder eine in-
ternationale Organisation zu 
übermitteln, sowie das dort 
geltende Datenschutzniveau 
unter Bezugnahme auf einen 
Angemessenheitsbeschluss 
der Kommission, 

g) gegebenenfalls die Ab-
sicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die Daten 
an ein Drittland oder eine in-
ternationale Organisation zu 
übermitteln, sowie das Vor-
handensein oder das Fehlen 
eines Angemessenheitsbe-
schlusses  der Kommission, 
oder im Falle der in Arti-
kel 42, Artikel 43 und Arti-
kel 44 Absatz 1 Buchstabe h 
erwähnten Übermittlungen 
einen Verweis auf die ent-
sprechenden Garantien und 
die Möglichkeit, eine Kopie 
von ihnen zu erhalten,  

 

 ga) gegebenenfalls Anga-
ben über das Vorhanden-
sein eines Profilings, auf 
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Profiling gestützte Maß-
nahmen und die beabsich-
tigten Auswirkungen des 
Profilings auf die betroffene 
Person;  

 gb) aussagekräftige Infor-
mationen über die Logik ei-
ner automatisierten Daten-
verarbeitung;  

 

h) sonstige Informationen, 
die unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstände, unter 
denen die personenbezoge-
nen Daten erhoben werden, 
notwendig sind, um gegen-
über der betroffenen Person 
eine Verarbeitung nach Treu 
und Glauben zu gewährleis-
ten.  

h) sonstige Informationen, 
die unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstände, unter 
denen die personenbezoge-
nen Daten erhoben oder ver-
arbeitet  werden, notwendig 
sind, um gegenüber der be-
troffenen Person eine Verar-
beitung nach Treu und Glau-
ben zu gewährleisten, insbe-
sondere das Vorliegen be-
stimmter Verarbeitungsakti-
vitäten oder Verarbeitungs-
vorgänge, für die in Daten-
schutz-Folgenabschätzun-
gen ein mögliches hohes 
Risiko festgestellt wurde,  

 

 ha) gegebenenfalls Anga-
ben dazu, ob im letzten zu-
sammenhängenden Zwölf-
monatszeitraum personen-
bezogene Daten an Behör-
den vorgelegt wurden.  

 

  1a. Zusätzlich zu den Informatio-
nen gemäß Absatz 1 stellt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche der betroffenen Per-
son zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen 
Daten folgende weitere Infor-
mationen zur Verfügung, die 
unter Berücksichtigung der 
besonderen Umstände und 
Rahmenbedingungen, unter 
denen die personenbezoge-
nen Daten verarbeitet werden, 
notwendig sind, um (...) eine 
faire und transparente Verar-
beitung zu gewährleisten: 
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  (a) (…); 

  (b) wenn die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
beruht, die berechtigten Inte-
ressen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einem Dritten verfolgt 
werden; 

  (c) die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten; 

  (d) gegebenenfalls die Ab-
sicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, personen-
bezogene Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland 
oder eine internationale Orga-
nisation zu übermitteln; 

  (e) das Bestehen eines 
Rechts auf Auskunft seitens 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen über die betref-
fenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung 
oder Löschung oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung 
dieser Daten und eines Wi-
derspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten (...) 
sowie des Rechts auf Daten-
übertragbarkeit; 

  (ea) wenn die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung berührt wird; 

  (f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde (…); 
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  (g) ob die Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten 
gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich 
ist, ob die betroffene Person 
verpflichtet ist, die Daten be-
reitzustellen, und welche mög-
liche Folgen die Nichtbereit-
stellung hätte; 

  (h) das Bestehen einer auto-
matisierten Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 20 Absätze 1 
und 3 und Angaben zu (...) der 
verwendeten Logik sowie zur 
Tragweite und zu den ange-
strebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person. 

  1b. Beabsichtigt der für die Verar-
beitung Verantwortliche, die 
Daten (...) für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die Daten erho-
ben wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informati-
onen über diesen anderen 
Zweck und alle anderen rele-
vanten Informationen gemäß 
Absatz 1a zur Verfügung. 

2. Werden die personenbezoge-
nen Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, teilt der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che dieser Person neben den 
in Absatz 1 genannten Infor-
mationen außerdem mit, ob 
die Bereitstellung der Daten 
obligatorisch oder fakultativ ist 
und welche mögliche Folgen 
die Verweigerung der Daten 
hätte.  

2. Werden die personenbezoge-
nen Daten bei der betroffenen 
Person erhoben, teilt der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che dieser Person neben den 
in Absatz 1 genannten Infor-
mationen außerdem mit, ob 
die Bereitstellung der Daten 
obligatorisch oder fakultativ ist 
und welche mögliche Folgen 
die Verweigerung der Daten 
hätte. 

2. (…) 

 2a. Bei der Entscheidung über 
weitere Informationen, die 
notwendig sind, damit die 
Verarbeitung gemäß Ab-
satz 1 Buchstabe h nach 
Treu und Glauben erfolgt, 
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berücksichtigen die für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen die einschlägigen Leit-
linien gemäß Artikel 38.  

3. Werden die personenbezoge-
nen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben, teilt 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dieser Person 
neben den in Absatz 1 ge-
nannten Informationen außer-
dem die Herkunft der perso-
nenbezogenen Daten mit.  

3. Werden die personenbezoge-
nen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben, teilt 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dieser Person 
neben den in Absatz 1 ge-
nannten Informationen außer-
dem die Herkunft der spezifi-
schen  personenbezogenen 
Daten mit. Stammen die per-
sonenbezogenen Daten aus 
öffentlich zugänglichen 
Quellen, kann eine allge-
meine Angabe erfolgen.  

3. (…) 

4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche erteilt die Infor-
mationen gemäß den Absät-
zen 1, 2 und 3 

4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche erteilt die Infor-
mationen gemäß den Absät-
zen 1, 2 und 3 

4. (…) 

a) zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen 
Daten bei der betroffenen 
Person oder  

a) zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen 
Daten bei der betroffenen 
Person oder unverzüglich, 
wenn Ersteres nicht mög-
lich ist; oder  

 

 aa) auf Antrag einer Einrich-
tung, einer Organisation 
oder eines Verbands gemäß 
Artikel 73;  

 

b) falls die personenbezoge-
nen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben wer-
den, zum Zeitpunkt ihrer Er-
fassung oder innerhalb einer 
angemessenen Frist nach ih-
rer Erhebung, die den beson-
deren Umständen, unter de-
nen die Daten erhoben oder 
auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, Rechnung trägt, oder, 
falls die Weitergabe an einen 
Empfänger beabsichtigt ist, 
spätestens zum Zeitpunkt der 

b) falls die personenbezoge-
nen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben 
werden, zum Zeitpunkt ihrer 
Erfassung oder innerhalb ei-
ner angemessenen Frist nach 
ihrer Erhebung, die den be-
sonderen Umständen, unter 
denen die Daten erhoben o-
der auf sonstige Weise ver-
arbeitet wurden, Rechnung 
trägt, oder, falls die Weiter-
gabe an einen Empfänger be-
absichtigt ist, spätestens zum 
Zeitpunkt der ersten Weiter-
gabe, oder, wenn die Daten 
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ersten Weitergabe.  für die Kommunikation mit 
der betroffenen Person 
verwendet werden sollen, 
spätestens zum Zeitpunkt 
der ersten Kommunikation 
mit dieser Person; oder  

 ba) nur auf Antrag, wenn die 
Daten von kleinen oder 
Kleinstunternehmen, die die 
personenbezogenen Daten 
nur als Nebentätigkeit ver-
arbeiten, verarbeitet wer-
den. 

 

 

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in 
folgenden Fällen keine An-
wendung: 

5. Die Absätze 1 bis 4 finden in 
folgenden Fällen keine An-
wendung: 

5. Die Absätze 1, 1a und 1b fin-
den keine Anwendung, wenn 
und soweit die betroffene Per-
son bereits über die Informati-
onen verfügt. 

a) Die betroffene Person 
verfügt bereits über die Infor-
mationen gemäß den Absät-
zen 1, 2 und 3 oder 

a) Die betroffene Person 
verfügt bereits über die Infor-
mationen gemäß den Absät-
zen 1, 2 und 3 oder 

 

b) die Daten werden nicht 
bei der betroffenen Person er-
hoben und die Unterrichtung 
erweist sich als unmöglich o-
der ist mit einem unverhält-
nismäßig hohen Aufwand ver-
bunden oder 

b) die Daten werden vorbe-
haltlich der in Artikel 81 o-
der Artikel 83 genannten 
Bedingungen und Garantien 
für historische, statistische 
oder wissenschaftliche For-
schungszwecke verarbeitet, 
und werden  nicht bei der be-
troffenen Person erhoben und 
die Unterrichtung erweist sich 
als unmöglich oder ist mit ei-
nem unverhältnismäßig hohen 
Aufwand verbunden und der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche hat die Infor-
mationen so veröffentlicht, 
dass sie von jedermann ab-
gefragt werden können, o-
der 

 

c) die Daten werden nicht 
bei der betroffenen Person er-
hoben und die Erfassung oder 
Weitergabe ist ausdrücklich 

c) die Daten werden nicht 
bei der betroffenen Person 
erhoben und die Erfassung 
oder Weitergabe ist ausdrück-
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per Gesetz geregelt oder lich in einem  Gesetz geregelt, 
dem der für die Verarbei-
tung Verantwortliche unter-
liegt und das unter Berück-
sichtigung der aufgrund der 
Verarbeitung und der Art 
der personenbezogenen Da-
ten bestehenden Risiken 
angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung der berechtig-
ten Interessen der betroffe-
nen Person vorsieht, oder 

d) die Daten werden nicht 
bei der betroffenen Person er-
hoben und die Bereitstellung 
der Informationen greift nach 
Maßgabe des Unionsrechts 
oder des Rechts der Mitglied-
staaten gemäß Artikel 21 in 
die Rechte und Freiheiten an-
derer Personen ein.  

d) die Daten werden nicht 
bei der betroffenen Person 
erhoben und die Bereitstel-
lung der Informationen greift 
nach Maßgabe des Unions-
rechts oder des Rechts der 
Mitgliedstaaten gemäß Arti-
kel 21 in die Rechte und Frei-
heiten anderer natürlicher  
Personen ein. 

 

 da) die Daten werden von 
einer Person, die nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats 
oder dem Unionsrecht ei-
nem Berufsgeheimnis oder 
einer gesetzlichen Geheim-
haltungspflicht unterliegt, in 
Ausübung ihrer beruflichen 
Tätigkeit verarbeitet, ihr an-
vertraut oder bekannt, es 
sei denn, die Daten werden 
unmittelbar bei der be-
troffenen Person erhoben.  

 

6. Im Fall des Absatzes 5 Buch-
stabe b ergreift der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Per-
son. 

6. Im Fall des Absatzes 5 Buch-
stabe b ergreift der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte oder  be-
rechtigten Interessen der be-
troffenen Person. 

6. (…) 

7. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um Einzelheiten 
zu den Kategorien von Emp-
fängern gemäß Absatz 1 
Buchstabe f, den Anforderun-
gen an Informationen gemäß 

 7. (…) 
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Absatz 1 Buchstabe g, den 
Kriterien für die Erteilung 
sonstiger Informationen im 
Sinne von Absatz 1 Buch-
stabe h für verschiedene Be-
reiche und Verarbeitungssitu-
ationen und zu den Bedingun-
gen und geeigneten Garantien 
im Hinblick auf die Ausnah-
men gemäß Absatz 5 Buch-
stabe b zu regeln. Dabei er-
greift die Kommission geeig-
nete Maßnahmen für Kleinst 
und Kleinstunternehmen so-
wie mittlere Unternehmen. 

8. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen für die Bereit-
stellung der Informationen 
gemäß den Absätzen 1 bis 3 
festlegen, wobei sie gegebe-
nenfalls die Besonderheiten 
und Bedürfnisse der verschie-
denen Sektoren und Verar-
beitungssituationen berück-
sichtigt. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 

 8. (…) 

   

  

Artikel 14a 

Informationspflicht, wenn die 
Daten nicht bei der betroffe-
nen Person erhoben wurden 

  1. Werden personenbezogene 
Daten nicht bei der betroffe-
nen Person erhoben, so teilt 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche der betroffenen 
Person Folgendes mit: 

  (a) den Namen und die Kon-
taktdaten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen so-
wie gegebenenfalls seines 
Vertreters; zusätzlich werden, 
falls vorhanden, auch die Kon-
taktdaten des Daten-
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schutzbeauftragten angege-
ben; 

  (b) die Zwecke, für die die 
personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung. 

  2. Zusätzlich zu den Informatio-
nen gemäß Absatz 1 stellt der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche der betroffenen Per-
son folgende weitere Informa-
tionen zur Verfügung, die un-
ter Berücksichtigung der be-
sonderen Umstände und 
Rahmenbedingungen, unter 
denen die personenbezoge-
nen Daten verarbeitet werden, 
notwendig sind, um der be-
troffenen Person gegenüber 
eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleis-
ten: 

  (a) die Kategorien personen-
bezogener Daten, die verar-
beitet werden; 

  (b) (…) 

  (c) wenn die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
beruht, die berechtigten Inte-
ressen, die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder einem Dritten verfolgt 
werden; 

  (d) die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten; 

  (da) gegebenenfalls die Ab-
sicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, personen-
bezogene Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland 
oder eine internationale Orga-
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nisation zu übermitteln; 

  (e) das Bestehen eines 
Rechts auf Auskunft seitens 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen über die betref-
fenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung 
oder Löschung oder auf Ein-
schränkung der Verarbeitung 
dieser Daten und eines Wi-
derspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten 
sowie des Rechts auf Daten-
übertragbarkeit (...); 

  (ea) wenn die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
oder Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe a beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung 
jederzeit zu widerrufen, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung berührt wird; 

  (f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde (…); 

  (g) aus welcher Quelle die 
[...] personenbezogenen Da-
ten stammen, sofern diese 
nicht aus öffentlich zugängli-
chen Quellen stammen; 

  (h) das Bestehen einer auto-
matisierten Entscheidungsfin-
dung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 20 Absätze 1 
und 3 und Angaben zu der 
verwendeten Logik sowie zur 
Tragweite und zu den ange-
strebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person. 

  3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche erteilt die Infor-
mationen gemäß den Absät-
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zen 1 und 2 

  (a) unter Berücksichtigung 
der spezifischen Umstände 
der Verarbeitung der Daten 
innerhalb einer angemesse-
nen Frist nach Erhebung der 
Daten, längstens jedoch in-
nerhalb eines Monats, oder, 

  (b) falls die Weitergabe an ei-
nen anderen Empfänger be-
absichtigt ist, spätestens zum 
Zeitpunkt der ersten Weiter-
gabe. 

  3a Beabsichtigt der für die Verar-
beitung Verantwortliche, die 
Daten (...) für einen anderen 
Zweck weiterzuverarbeiten als 
den, für den die Daten erho-
ben wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser 
Weiterverarbeitung Informati-
onen über diesen anderen 
Zweck und alle anderen rele-
vanten Informationen gemäß 
Absatz 2 zur Verfügung. 

  4. Die Absätze 1 bis 3a finden 
keine Anwendung, wenn und 
soweit 

  (a) die betroffene Person be-
reits über die Informationen 
verfügt oder 

  (b) die Erteilung dieser Infor-
mationen (...) sich als unmög-
lich erweist oder einen unver-
hältnismäßigen Aufwand er-
fordern würde; in diesen Fäl-
len ergreift der für die Verar-
beitung Verantwortliche ge-
eignete Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Frei-
heiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen 
Person; oder 
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  (c) die Erhebung oder Wei-
tergabe durch Rechtsvor-
schriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, denen der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che unterliegt und die geeig-
nete Maßnahmen zum Schutz 
der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person vorse-
hen, ausdrücklich geregelt ist 
oder 

  (d) (...); 

  (e) die Daten gemäß dem 
Unionsrecht oder dem einzel-
staatlichen Recht (...) vertrau-
lich behandelt werden müs-
sen. 

  5. (…) 

  6. (…) 

   

Artikel 15  
Auskunftsrecht der be-

troffenen Person 

Artikel 15 

Recht  der betroffenen Person  
auf Auskunft und auf Her-

ausgabe der Daten 

Artikel 15 

Auskunftsrecht der betroffenen 
Person 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen je-
derzeit eine Bestätigung dar-
über zu verlangen, ob sie be-
treffende personenbezogene 
Daten verarbeitet werden oder 
nicht. Werden personenbezo-
gene Daten verarbeitet, teilt 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche Folgendes mit: 

1. Die betroffene Person hat – 
vorbehaltlich des Artikels 
12 Absatz 4 –  das Recht, von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen jederzeit eine 
Bestätigung darüber zu ver-
langen, ob sie betreffende 
personenbezogene Daten 
verarbeitet werden oder nicht, 
und folgende in einfacher 
und verständlicher Sprache 
abgefasste Informationen 
zu verlangen : 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen in 
angemessenen Abständen 
unentgeltlich (...) eine Bestäti-
gung darüber zu verlangen, ob 
sie betreffende personenbe-
zogene Daten verarbeitet 
werden; ist dies der Fall, so 
hat sie ein Recht auf Auskunft 
über diese Daten und auf fol-
gende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke,  a) die Verarbeitungszwecke 
für jede Kategorie perso-
nenbezogener Daten;  

(a) die Verarbeitungszwecke; 
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b) die Kategorien personen-
bezogener Daten, die verar-
beitet werden, 

b) die Kategorien personen-
bezogener Daten, die verar-
beitet werden, 

(b) (…) 

c) die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern, an 
die die personenbezogenen 
Daten weitergegeben werden 
müssen oder weitergegeben 
worden sind, speziell bei Emp-
fängern in Drittländern,  

c) die Empfänger, an die die 
personenbezogenen Daten 
weitergegeben werden müs-
sen oder weitergegeben wor-
den sind, darunter auch  bei 
Empfängern in Drittländern, 

(c) die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern, an 
die die personenbezogenen 
Daten weitergegeben worden 
sind oder noch weitergegeben 
werden, speziell bei Empfän-
gern in Drittländern oder bei 
internationalen Organisatio-
nen; 

d) die Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten ge-
speichert werden, 

d) die Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten ge-
speichert werden, oder, falls 
dies nicht möglich ist, die 
Kriterien für die Festlegung 
dieser Dauer,  

(d) wenn möglich, die ge-
plante Speicherfrist; 

e) das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen beziehungs-
weise eines Widerspruch-
rechts gegen die Verarbeitung 
dieser Daten,  

e) das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen bezie-
hungsweise eines Wider-
spruchrechts gegen die Ver-
arbeitung dieser Daten, 

(e) das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung dieser Daten 
durch den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder eines 
Widerspruchrechts gegen die 
Verarbeitung dieser Daten; 

f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten,  

f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei der Auf-
sichtsbehörde sowie deren 
Kontaktdaten, 

(f) das Bestehen eines Be-
schwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde (…); 

g) diejenigen personenbezo-
genen Daten, die Gegenstand 
der Verarbeitung sind, sowie 
alle verfügbaren Informationen 
über die Herkunft der Daten, 

 (g) wenn die personenbezo-
genen Daten nicht bei der be-
troffenen Person erhoben 
werden, alle verfügbaren In-
formationen über die Herkunft 
der Daten; 

h) die Tragweite der Verar-
beitung und die mit ihr ange-
strebten Auswirkungen, zu-
mindest im Fall der Maßnah-
men gemäß Artikel 20. 

h) die Tragweite der Verar-
beitung und die mit ihr ange-
strebten Wirkungen,  

(h) im Fall von Entscheidun-
gen, die auf einer automati-
sierten Verarbeitung ein-
schließlich Profiling gemäß Ar-
tikel 20 Absätze 1 und 3 be-
ruhen, Angaben zu der ver-
wendeten Logik sowie zur 
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Tragweite und zu den ange-
strebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung. 

 ha) aussagekräftige Infor-
mationen über die Logik ei-
ner automatisierten Daten-
verarbeitung;  

 

 hb) im Falle der Weitergabe 
personenbezogener Daten 
an eine Behörde infolge ei-
nes Antrags einer Behörde, 
die Bestätigung, dass solch 
ein Antrag gestellt wurde, 
wobei Artikel 21 unberührt 
bleibt.  

 

  1a. Werden personenbezogene 
Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisa-
tion übermittelt, so hat die be-
troffene Person das Recht, 
über die geeigneten Garantien 
gemäß Artikel 42 im Zusam-
menhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 

  1b. Auf Antrag stellt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
der betroffenen Person, ohne 
eine überhöhte Gebühr zu ver-
langen, eine Kopie der per-
sonenbezogenen Daten, die 
Gegenstand der Verarbeitung 
sind, zur Verfügung. 

2. Die betroffene Person hat An-
spruch darauf, dass ihr von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen mitgeteilt wird, 
welche personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden. 
Stellt die betroffene Person 
den Antrag in elektronischer 
Form, ist sie auf elektroni-
schem Weg zu unterrichten, 
sofern sie nichts anderes an-
gibt.  

2. Die betroffene Person hat An-
spruch darauf, dass ihr von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen mitgeteilt wird, 
welche personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden. 
Stellt die betroffene Person 
den Antrag in elektronischer 
Form, ist sie in einem struk-
turierten elektronischen 
Format  zu unterrichten, so-
fern sie nichts anderes angibt. 
Unbeschadet des Arti-
kels 10 ergreift der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che alle zumutbaren Maß-

2. (…) 
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nahmen, um zu überprüfen, 
ob die Person, die Zugang 
zu Daten beantragt, die be-
troffene Person ist.  

 2a. Hat die betroffene Person 
die personenbezogenen Da-
ten zur Verfügung gestellt 
und werden diese elektro-
nisch verarbeitet, hat sie 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen eine Kopie der zur Ver-
fügung gestellten perso-
nenbezogenen Daten in ei-
nem interoperablen gängi-
gen elektronischen Format 
zu verlangen, das sie weiter 
verwenden kann, ohne da-
bei von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen, 
von dem die personenbezo-
genen Daten herausgege-
ben werden, behindert zu 
werden. Soweit technisch 
machbar und verfügbar, 
werden die Daten auf Ver-
langen der betroffenen Per-
son unmittelbar von dem für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen an einen anderen 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen übermittelt.  

2a. Der Anspruch auf eine Kopie 
gemäß Absatz 1b (...) besteht 
nicht, wenn eine solche nicht 
zur Verfügung gestellt werden 
kann, ohne personenbezo-
gene Daten anderer betroffe-
ner Personen oder vertrauli-
che Daten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen of-
fenzulegen. Ferner besteht 
dieser Anspruch nicht, wenn 
die Offenlegung personenbe-
zogener Daten Rechte an 
geistigem Eigentum in Bezug 
auf die Verarbeitung dieser 
personenbezogenen Daten 
verletzen würde. 

 2b. Dieser Artikel gilt unbe-
schadet der Verpflichtung, 
nicht mehr benötigte Daten 
gemäß Artikel 5 Absatz 1 
Buchstabe e zu löschen.  

 

 2c. Das Recht auf Auskunft 
nach Absatz 1 und 2 besteht 
nicht in Bezug auf Daten im 
Sinne von Artikel 
14 Absatz 5 Buchstabe da, 
es sei denn, die betroffene 
Person ist befugt, die Ge-
heimhaltung aufzuheben 
und handelt dementspre-
chend.  

 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 

 3. (…) 
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zu erlassen, um Einzelheiten 
zu den Kriterien und Anforde-
rungen in Bezug auf die Mit-
teilung über den Inhalt der 
personenbezogenen Daten 
gemäß Absatz 1 Buchstabe g 
an die betroffene Person fest-
zulegen.  

4. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen und -verfahren 
für Auskunftsgesuche und die 
Erteilung der Auskünfte ge-
mäß Absatz 1 festlegen, da-
runter auch für die Überprü-
fung der Identität der betroffe-
nen Person und die Mitteilung 
der personenbezogenen Da-
ten an die betroffene Person, 
wobei sie gegebenenfalls die 
Besonderheiten und Bedürf-
nisse der verschiedenen Sek-
toren und Verarbeitungs-
situationen berücksichtigt. Die 
entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem 
Prüfverfahren gemäß Artikel 
87 Absatz 2 erlassen. 

 4. (…) 

   

ABSCHNITT  3 
BERICHTIGUNG UND LÖ-
SCHUNG 

  

   

Artikel 16 
Recht auf Berichtigung   

Die betroffene Person hat das 
Recht, von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen die 
Berichtigung von unzutreffen-
den personenbezogenen Da-
ten zu verlangen. Die be-
troffene Person hat das Recht, 
die Vervollständigung unvoll-
ständiger personenbezogener 
Daten, auch in Form eines 
Korrigendums, zu verlangen.  

 1. (...) Die betroffene Person hat 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
die Berichtigung sie betreffen-
der unzutreffender personen-
bezogener Daten ohne unge-
bührliche Verzögerung zu ver-
langen. Im Hinblick auf die 
Zwecke, für die die Daten ver-
arbeitet wurden, hat die be-
troffene Person das Recht, die 
Vervollständigung unvollstän-
diger personenbezogener Da-
ten – auch mittels einer er-
gänzenden Erklärung – (...) zu 
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verlangen. 

  2. (…) 

   

Artikel 17  
Recht auf Vergessenwerden 

und auf Löschung 

Artikel 17 
Recht auf Löschung 

Artikel 17  
Recht auf Löschung und 

„Vergessenwerden“ 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen die 
Löschung von sie betreffen-
den personenbezogenen Da-
ten und die Unterlassung jeg-
licher weiteren Verbreitung 
dieser Daten zu verlangen, 
speziell wenn es sich um per-
sonenbezogene Daten han-
delt, die die betroffene Person 
im Kindesalter öffentlich ge-
macht hat, sofern einer der 
folgenden Gründe zutrifft: 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen die 
Löschung von sie betreffen-
den personenbezogenen Da-
ten und die Unterlassung jeg-
licher weiteren Verbreitung 
dieser Daten sowie von Drit-
ten die Löschung aller 
Querverweise auf diese 
personenbezogenen Daten 
bzw. aller Kopien und Rep-
likationen davon  zu verlan-
gen, sofern einer der folgen-
den Gründe zutrifft: 

1. (...) Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche ist verpflichtet, 
personenbezogene Daten oh-
ne ungebührliche Verzöge-
rung zu löschen, insbesondere 
personenbezogene Daten, die 
erhoben wurden, als die be-
troffene Person ein Kind war, 
und die betroffene Person hat 
das Recht, von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
zu verlangen, dass sie betref-
fende personenbezogene Da-
ten ohne ungebührliche Ver-
zögerung gelöscht werden, 
sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 

a) Die Daten sind für die 
Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise ver-
arbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig.  

a) Die Daten sind für die 
Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise ver-
arbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 

(a) Die Daten sind für die 
Zwecke, für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise ver-
arbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig. 

b) Die betroffene Person wi-
derruft ihre Einwilligung, auf 
die sich die Verarbeitung ge-
mäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a stützte, oder die Spei-
cherfrist, für die die Einwilli-
gung gegeben wurde, ist ab-
gelaufen und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung der 
Daten.  

b) Die betroffene Person wi-
derruft ihre Einwilligung, auf 
die sich die Verarbeitung ge-
mäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a stützte, oder die Spei-
cherfrist, für die die Einwilli-
gung gegeben wurde, ist ab-
gelaufen und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung der 
Daten. 

(b) Die betroffene Person wi-
derruft ihre Einwilligung, auf 
die sich die Verarbeitung ge-
mäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a oder Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a stützte, (...) und 
es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung der Daten. 

c) Die betroffene Person 
legt gemäß Artikel 19 Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung ein.  

c) Die betroffene Person 
legt gemäß Artikel 19 Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung ein. 
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 ca) Ein Gericht oder eine 
Regulierungsbehörde in-
nerhalb der Union hat 
rechtskräftig entschieden, 
dass die betreffenden Daten 
gelöscht werden müssen.  

(c) Die betroffene Person legt 
gemäß Artikel 19 Absatz 1 Wi-
derspruch gegen die Verar-
beitung personenbezogener 
Daten ein und es liegen keine 
vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung 
vor, oder die betroffene Per-
son legt gemäß Artikel 19 Ab-
satz 2 Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein. 

d) Die Verarbeitung der Da-
ten ist aus anderen Gründen 
nicht mit der Verordnung ver-
einbar. 

d) Die Daten wurden un-
rechtmäßig verarbeitet . 

(d) Die Daten wurden un-
rechtmäßig verarbeitet. 

  (e) Die Löschung ist zur Er-
füllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich, der der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche unterliegt. 

 1a. Absatz 1 kommt nur zur An-
wendung, wenn der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che in der Lage ist, zu über-
prüfen, ob die Person, die 
die Löschung beantragt, die 
betroffene Person ist.  

1a. Die betroffene Person hat fer-
ner das Recht, von dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen die Löschung sie betref-
fender personenbezogener 
Daten ohne ungebührliche 
Verzögerung zu verlangen, 
wenn die Daten in Bezug auf 
angebotene Dienste der In-
formationsgesellschaft gemäß 
Artikel 8 Absatz 1 erhoben 
wurden. 

2. Hat der in Absatz 1 genannte 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche die personenbezo-
genen Daten öffentlich ge-
macht, unternimmt er in Be-
zug auf die Daten, für deren 
Veröffentlichung er verant-
wortlich zeichnet, alle vertret-
baren Schritte, auch techni-
scher Art, um Dritte, die die 
Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass eine be-
troffene Person von ihnen die 
Löschung aller Querverweise 
auf diese personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser Daten 
verlangt. Hat der für die Ver-

2. Hat der in Absatz 1 genannte 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche die personenbezo-
genen Daten ohne Vorliegen 
eines Rechtfertigungs-
grunds nach Artikel 6 Ab-
satz 1  öffentlich gemacht, so 
hat er unbeschadet des Ar-
tikels 77 alle zumutbaren 
Maßnahmen zu ergreifen, 
um  die Daten zu löschen 
und bei Dritten löschen zu 
lassen.  Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche unter-
richtet die betroffene Per-
son, soweit möglich, über 
die von betroffenen  Dritten 

2. (…). 
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arbeitung Verantwortliche ei-
nem Dritten die Veröffentli-
chung personenbezogener 
Daten gestattet, liegt die Ver-
antwortung dafür bei dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen.  

ergriffenen Maßnahmen . 

  2a. Hat der (...) für die Verarbei-
tung Verantwortliche die per-
sonenbezogenen Daten öf-
fentlich gemacht und ist er 
gemäß Absatz 1 zu deren Lö-
schung verpflichtet, so unter-
nimmt er unter Berücksichti-
gung der verfügbaren Tech-
nologie und der Implementie-
rungskosten (...) vertretbare 
Schritte, auch technischer Art, 
um für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, die die Daten 
verarbeiten, darüber zu infor-
mieren, dass eine betroffene 
Person von ihnen die Lö-
schung aller Querverweise auf 
diese personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser Daten 
verlangt hat. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche sorgt für eine 
umgehende Löschung der 
personenbezogenen Daten, 
soweit deren Speicherung 
nicht erforderlich ist 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und gegebenen-
falls der Dritte sorgen  für ei-
ne umgehende Löschung der 
personenbezogenen Daten, 
soweit deren Speicherung 
nicht erforderlich ist 

3. Die Absätze 1, 1a und 2a gel-
ten nicht, soweit (...) die Ver-
arbeitung der personenbezo-
genen Daten erforderlich ist 

a) zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung 
gemäß Artikel 80;  

a) zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung 
gemäß Artikel 80; 

a. zur Ausübung des Rechts 
auf freie Meinungsäußerung 
und Information ; 

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Artikel 81; 

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Artikel 81; 

b. zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung, die die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten nach dem Uni-
onsrecht oder dem einzel-
staatlichen Recht, dem der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che unterliegt, erfordert, oder 
zur Wahrnehmung einer Auf-
gabe, die im öffentlichen Inte-
resse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
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dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen übertragen wur-
de; 

c) für historische und statis-
tische Zwecke oder zum Zwe-
cke der wissenschaftlichen 
Forschung gemäß Artikel 83;  

c) für historische und statis-
tische Zwecke oder zum Zwe-
cke der wissenschaftlichen 
Forschung gemäß Artikel 83; 

c. aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
gemäß Artikel 9 Absatz 2 
Buchstaben h und hb sowie 
Artikel 9 Absatz 4; 

d) zur Erfüllung einer ge-
setzlichen Pflicht zur Vor-
haltung der personenbezoge-
nen Daten, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht eines Mitglied-
staats unterliegt, wobei das 
mitgliedstaatliche Recht ein im 
öffentlichen Interesse liegen-
des Ziel verfolgen, den We-
sensgehalt des Rechts auf 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten wahren und in ei-
nem angemessenen Verhält-
nis zu dem verfolgten legiti-
men Zweck stehen muss;  

d) zur Erfüllung einer ge-
setzlichen Pflicht zur Vor-
haltung der personenbezoge-
nen Daten, der der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht eines Mitglied-
staats unterliegt; wobei das 
mitgliedstaatliche Recht ein im 
öffentlichen Interesse liegen-
des Ziel verfolgen, das Recht  
auf den Schutz personenbe-
zogener Daten wahren und in 
einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem verfolgten legi-
timen Zweck stehen muss;  

d. für im öffentlichen Inte-
resse liegende Archivzwecke 
oder für wissenschaftliche, sta-
tistische und historische Zwe-
cke gemäß Artikel 83; 

e) in den in Absatz 4 ge-
nannten Fällen. 

e) in den in Absatz 4 ge-
nannten Fällen. 

e. (…) 

  f. (…) 

  g. zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 

4. Anstatt die personenbezoge-
nen Daten zu löschen, kann 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche deren Verarbei-
tung beschränken, wenn 

4. Anstatt die personenbezoge-
nen Daten zu löschen, kann 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche deren Verarbei-
tung in einer Art und Weise, 
die nicht den gewöhnlichen 
Datenzugangs- und Verar-
beitungsoperationen unter-
liegt und die nicht mehr ge-
ändert werden kann,  be-
schränken, wenn 

4. (…) 
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a) ihre Richtigkeit von der 
betroffenen Person bestritten 
wird, und zwar für eine Dauer, 
die es dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ermög-
licht, die Richtigkeit zu über-
prüfen;  

a) ihre Richtigkeit von der 
betroffenen Person bestritten 
wird, und zwar für eine Dauer, 
die es dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ermög-
licht, die Richtigkeit zu über-
prüfen; 

 

b) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die personen-
bezogenen Daten für die Er-
füllung seiner Aufgabe nicht 
länger benötigt, sie aber für 
Beweiszwecke weiter aufbe-
wahrt werden müssen;  

b) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die personen-
bezogenen Daten für die Er-
füllung seiner Aufgabe nicht 
länger benötigt, sie aber für 
Beweiszwecke weiter aufbe-
wahrt werden müssen; 

 

c) die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, die betroffene Per-
son aber Einspruch gegen ih-
re Löschung erhebt und statt-
dessen deren eingeschränkte 
Nutzung fordert;  

c) die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, die betroffene Per-
son aber Einspruch gegen ih-
re Löschung erhebt und statt-
dessen deren eingeschränkte 
Nutzung fordert; 

 

 ca) ein Gericht oder eine 
Regulierungsbehörde in-
nerhalb der Union rechts-
kräftig entschieden hat, 
dass die betreffenden Daten 
einer beschränkten Verar-
beitung unterworfen werden 
müssen;  

 

d) die betroffene Person ge-
mäß Artikel 18 Absatz 2 die 
Übertragung der personenbe-
zogenen Daten auf ein ande-
res automatisiertes Verarbei-
tungssystem fordert. 

d) die betroffene Person ge-
mäß Artikel 15 Absatz 2a  die 
Übertragung der personenbe-
zogenen Daten auf ein ande-
res automatisiertes Verarbei-
tungssystem fordert; 

 

 da) die spezifische Art der 
Speichertechnologie keine 
Löschung ermöglicht und 
vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung installiert wurde.  

 

5. Die in Absatz 4 genannten 
personenbezogenen Daten 
dürfen mit Ausnahme ihrer 
Speicherung nur verarbeitet 
werden, wenn sie für Beweis-
zwecke erforderlich sind, 

5.  Die in Absatz 4 genannten 
personenbezogenen Daten 
dürfen mit Ausnahme ihrer 
Speicherung nur verarbeitet 
werden, wenn sie für Beweis-
zwecke erforderlich sind, 

5. (…) 
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wenn die betroffene Person 
ihre Einwilligung gegeben hat 
oder die Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen 
Person geschützt werden 
müssen oder wenn dies im öf-
fentlichen Interesse liegt. 

wenn die betroffene Person 
ihre Einwilligung gegeben hat 
oder die Rechte einer anderen 
natürlichen oder juristischen 
Person geschützt werden 
müssen oder wenn dies im öf-
fentlichen Interesse liegt. 

6. Unterliegt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gemäß Absatz 4 einer Be-
schränkung, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
der betroffenen Person im Vo-
raus mit, dass die Beschrän-
kung aufgehoben werden soll. 

6. Unterliegt die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
gemäß Absatz 4 einer Be-
schränkung, teilt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
der betroffenen Person im Vo-
raus mit, dass die Beschrän-
kung aufgehoben werden soll. 

 

7. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche trifft Vorkehrun-
gen, um sicherzustellen, dass 
die Fristen für die Löschung 
personenbezogener Daten 
und/oder die regelmäßige 
Überprüfung der Notwendig-
keit ihrer Speicherung einge-
halten werden. 

  

8. Wird eine Löschung vorge-
nommen, darf der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche die 
personenbezo-genen Daten 
nicht auf sonstige Weise ver-
arbeiten.  

8. Wird eine Löschung vorge-
nommen, darf der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche die 
personenbezogenen Daten 
nicht auf sonstige Weise ver-
arbeiten. 

 

 8a. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche trifft Vor-
kehrungen, um sicherzu-
stellen, dass die Fristen für 
die Löschung personenbe-
zogener Daten und/oder die 
regelmäßige Überprüfung 
der Notwendigkeit ihrer 
Speicherung eingehalten 
werden.  

 

9. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um Einzelheiten 
festzulegen in Bezug auf  

9. Der Kommission wird die Be-
fugnis übertragen , nach 
Einholung einer Stellung-
nahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses  
delegierte Rechtsakte nach 
Maßgabe von Artikel 86 zu er-
lassen, um Einzelheiten fest-
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zulegen in Bezug auf 

a) die Kriterien und Anforde-
rungen im Hinblick auf die 
Anwendung von Absatz 1 für 
bestimmte Bereiche und spe-
zielle Verarbeitungssituatio-
nen, 

a) die Kriterien und Anforde-
rungen im Hinblick auf die 
Anwendung von Absatz 1 für 
bestimmte Bereiche und spe-
zielle Verarbeitungssituatio-
nen, 

 

b) die Bedingungen für die 
Löschung gemäß Absatz 2 
von Internet-Links, Kopien o-
der Replikationen von perso-
nenbezogenen Daten aus öf-
fentlich zugänglichen Kom-
munikationsdiensten,  

b) die Bedingungen für die 
Löschung gemäß Absatz 2 
von Internet-Links, Kopien 
oder Replikationen von per-
sonenbezogenen Daten aus 
öffentlich zugänglichen Kom-
munikationsdiensten, 

 

c) die Kriterien und Bedin-
gungen für die Beschränkung 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gemäß Ab-
satz 4. 

c) die Kriterien und Bedin-
gungen für die Beschränkung 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gemäß Ab-
satz 4. 

 

   

  
Artikel 17 a 

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung 

  1. Die betroffene Person hat das 
Recht, den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen zur Ein-
schränkung der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu 
veranlassen, wenn 

  (a) die Richtigkeit der Daten 
von der betroffenen Person 
bestritten wird, und zwar für 
eine Dauer, die es dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
ermöglicht, die Richtigkeit zu 
überprüfen, 

  (b) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die personen-
bezogenen Daten für die Zwe-
cke der Verarbeitung nicht 
länger benötigt, die betroffene 
Person sie jedoch zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder 
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Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen benötigt, oder 

  (c) die betroffene Person Wi-
derspruch gegen die Verar-
beitung gemäß Artikel 19 Ab-
satz 1 eingelegt hat, solange 
noch nicht feststeht, ob die be-
rechtigten Gründe des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
gegenüber denen der be-
troffenen Person überwiegen. 

  2. (…) 

  3. Wurde die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ge-
mäß Absatz 1 eingeschränkt, 
so dürfen diese Daten – von 
ihrer Speicherung abgesehen 
– nur mit Einwilligung der be-
troffenen Person oder zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen oder zum Schutz der 
Rechte einer anderen natürli-
chen oder juristischen Person 
oder aus Gründen eines wich-
tigen öffentlichen Interesses 
verarbeitet werden. 

  4. Eine betroffene Person, die 
eine Einschränkung der Ver-
arbeitung gemäß Absatz 1 
veranlasst hat, wird von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen informiert, bevor die 
Einschränkung aufgehoben 
wird. 

  5. (…) 

  5a.  (…) 

   

  
Artikel 17b 

Mitteilungspflicht im Zusam-
menhang mit der Berichti-
gung, Löschung oder Ein-
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schränkung 

  Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche teilt allen Empfängern, 
an die Daten weitergegeben wur-
den, jede Berichtigung, Löschung 
oder Einschränkung der Verar-
beitung nach Artikel 16, Artikel 17 
Absatz 1 und Artikel 17 mit, es sei 
denn, dies erweist sich als un-
möglich oder ist mit einem unver-
hältnismäßigen Aufwand verbun-
den. 

   

Artikel 18 
Recht auf Datenübertrag-

barkeit 
entfällt  

1. Werden personenbezogene 
Daten elektronisch in einem 
strukturierten gängigen elekt-
ronischen Format verarbeitet, 
hat die betroffene Person das 
Recht, von dem für die Verar-
beitung Verantwort-lichen eine 
Kopie der verarbeiteten Daten 
in einem von ihr weiter ver-
wendbaren strukturierten gän-
gigen elektronischen Format 
zu verlangen.  

 1. (…) 

2. Hat die betroffene Person die 
personenbezogenen Daten 
zur Verfügung gestellt und ba-
siert die Verarbeitung auf ei-
ner Einwilligung oder einem 
Vertrag, hat die betroffene 
Person das Recht, diese per-
sonenbezogenen Daten sowie 
etwaige sonstige von ihr zur 
Verfügung gestellte Informati-
onen, die in einem automati-
sierten Verarbeitungssystem 
gespeichert sind, in einem 
gängigen elektronischen For-
mat in ein anderes System zu 
überführen, ohne dabei von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, dem die perso-
nenbezogenen Daten entzo-
gen werden, behindert zu 
werden.  

 2. Die betroffene Person hat das 
Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, 
die sie einem für die Verar-
beitung Verantwortlichen be-
reitgestellt hat, in einem struk-
turierten, gängigen und ma-
schinenlesbaren Format zu 
erhalten, und sie hat das 
Recht, diese Daten einem an-
deren für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ohne Behin-
derung durch den für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, 
dem die Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern 
die Verarbeitung auf einer Zu-
stimmung gemäß Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe a oder Arti-
kel 9 Absatz 2 Buchstabe a 
oder auf einem Vertrag gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
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beruht und die Verarbeitung 
mit automatischen Mitteln er-
folgt. 

  2a. Die Ausübung dieses Rechts 
lässt Artikel 17 unberührt. Das 
Recht gemäß Absatz 2 gilt 
nicht für eine Verarbeitung, die 
für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich ist, die im 
öffentlichen Interesse liegt o-
der in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
übertragen wurde. 

  2aa. Das Recht gemäß Ab-
satz 2 gilt nicht, wenn die Of-
fenlegung personenbezogener 
Daten die Rechte an geisti-
gem Eigentum im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung 
dieser personenbezogenen 
Daten verletzen würde. 

3. Die Kommission kann das 
elektronische Format gemäß 
Absatz 1 festlegen sowie die 
technischen Standards, Mo-
dalitäten und Verfahren für die 
Überführung der personenbe-
zogenen Daten gemäß Ab-
satz 2. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

 3. (…) 

  4. (…). 

   

ABSCHNITT  4 
WIDERSPRUCHSRECHT UND 
PROFILING 

  

   

Artikel 19 
Widerspruchsrecht   

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, aus Gründen, die sich 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, jederzeit gegen die 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, aus Gründen, die sich 
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aus ihrer besonderen Situa-
tion ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung personen-
bezogener Daten, die auf-
grund von Artikel 6 Absatz 1 
Buchstaben d, e und f erfolgt, 
Widerspruch einzulegen, so-
fern der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nicht zwin-
gende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachwei-
sen kann, die die Interessen 
oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Per-
son überwiegen. 

Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, die auf der 
Grundlage  von Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstaben d und e  
erfolgt, Widerspruch einzule-
gen, sofern der für die Verar-
beitung Verantwortliche nicht 
zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen kann, die die Inte-
ressen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffe-
nen Person überwiegen. 

aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstaben (...) e oder 
f, von Artikel 6 Absatz 4 erster 
Satz in Verbindung mit Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
oder von Artikel 6 Absatz 4 
zweiter Satz erfolgt, Wider-
spruch einzulegen. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
verarbeitet die personenbezo-
genen Daten nicht mehr, es 
sei denn, er kann (...) zwin-
gende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachwei-
sen, die die Interessen, (...) 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

  1a. (…) 

2. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, hat die 
betroffene Person das Recht, 
dagegen unentgeltlich Wider-
spruch einzulegen. Die be-
troffene Person muss aus-
drücklich in einer verständli-
chen und von anderen Infor-
mationen klar abgegrenzten 
Form auf dieses Recht hinge-
wiesen werden.  

2. Wird die Verarbeitung per-
sonenbezogener  Daten auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f gestützt , hat die be-
troffene Person jederzeit und 
ohne weitere Begründung  
das Recht, dagegen im All-
gemeinen oder für jeden 
spezifischen Zweck  unent-
geltlich Widerspruch einzule-
gen. 

2. Werden personenbezogene 
Daten verarbeitet, um Direkt-
werbung zu betreiben, so hat 
die betroffene Person das 
Recht, (...) jederzeit Wider-
spruch gegen die Verarbei-
tung sie betreffender perso-
nenbezogener Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen. Die betroffene 
Person muss spätestens zum 
Zeitpunkt der ersten Kommu-
nikation mit ihr ausdrücklich 
(...) auf dieses Recht hinge-
wiesen werden; dieser Hin-
weis hat in einer verständli-
chen und von anderen Infor-
mationen getrennten Form zu 
erfolgen. 

 2a. Die betroffene Person muss 
ausdrücklich in einer ver-
ständlichen Weise und 
Form unter Verwendung ei-
ner klaren und einfachen 
Sprache, insbesondere bei 
eigens an Kinder gerichte-

2a. Widerspricht die betroffene 
Person der Verarbeitung für 
Zwecke der Direktwerbung, so 
werden die personenbezoge-
nen Daten nicht mehr für die-
se Zwecke verarbeitet. 



 

206 

Kommission EU-Parlament  Rat 

ten Informationen, auf das 
Recht gemäß Absatz 2 hin-
gewiesen werden, wobei 
sich dieser Hinweis von an-
deren Informationen deut-
lich unterscheiden muss.  

  2aa. Die betroffene Person hat 
das Recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Si-
tuation ergeben, gegen die 
Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, 
die zu historischen, statisti-
schen oder wissenschaftlichen 
Zwecken erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, die 
Verarbeitung ist zur Erfüllung 
einer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgabe erforder-
lich. 

 2b. Im Zusammenhang mit der 
Verwendung von Diensten 
der Informationsgesell-
schaft und unbeschadet der 
Richtlinie 2002/58/EG kann 
das Widerspruchsrecht mit 
Hilfe automatisierter Verfah-
ren ausgeübt werden, die 
einen technischen Standard 
verwenden, der den be-
troffenen Personen ermög-
licht, ihre Wünsche eindeu-
tig auszudrücken.  

 

3. Im Falle eines Widerspruchs 
gemäß den Absätzen 1 und 2 
darf der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betreffen-
den personenbezogenen Da-
ten nicht weiter nutzen oder 
anderweitig verarbeiten. 

3. Im Falle eines Widerspruchs 
gemäß den Absätzen 1 und 2 
darf der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betreffen-
den personenbezogenen Da-
ten für die im Widerspruch 
genannten Zwecke  nicht wei-
ter nutzen oder anderweitig 
verarbeiten. 

3. (...) 

  4. (…) 

   

Artikel 20 
Auf Profiling basierende 

Maßnahmen 

Artikel 20 
Profiling  

Artikel 20 
Automatisierte Generierung von 

Einzelentscheidungen 



 

207 

Kommission EU-Parlament  Rat 

1. Eine natürliche Person hat 
das Recht, nicht einer auf ei-
ner rein automatisierten Ver-
arbeitung von Daten basie-
renden Maßnahme unterwor-
fen zu werden, die ihr gegen-
über rechtliche Wirkungen 
entfaltet oder sie in maßgebli-
cher Weise beeinträchtigt und 
deren Zweck in der Auswer-
tung bestimmter Merkmale ih-
rer Person oder in der Analyse 
beziehungsweise Voraussage 
etwa ihrer beruflichen Leis-
tungsfähigkeit, ihrer wirt-
schaftlichen Situation, ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Ge-
sundheitszustands, ihrer per-
sönlichen Vorlieben, ihrer Zu-
verlässigkeit oder ihres Ver-
haltens besteht. 

1. Unbeschadet der Bestim-
mungen des Artikels 6 hat 
jede  natürliche Person das 
Recht, dem Profiling gemäß 
Artikel 19 zu widersprechen. 
Die betroffene Person ist 
über ihr Recht, dem Profi-
ling zu widersprechen, in 
deutlich sichtbarer  Weise zu 
unterrichten . 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, nicht einer allein auf 
einer automatisierten Verar-
beitung – einschließlich Profi-
ling – beruhenden Entschei-
dung unterworfen zu werden, 
die ihr gegenüber rechtliche 
Wirkung entfaltet oder sie er-
heblich beeinträchtigt. 

  1a. Absatz 1 gilt nicht, wenn die 
Entscheidung (...) 

  (a) für den Abschluss oder 
die Erfüllung eines Vertrags 
zwischen der betroffenen Per-
son und dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
forderlich ist (...) oder 

  (b) (...) aufgrund von Rechts-
vorschriften der Union oder 
der Mitgliedstaaten, denen der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche unterliegt, zulässig 
ist und diese Rechtsvorschrif-
ten geeignete Maßnahmen zur 
Wahrung der Rechte und 
Freiheiten sowie der berech-
tigten Interessen der betroffe-
nen Person enthalten oder 

  (c) mit ausdrücklicher Einwil-
ligung der betroffenen Person 
(...) erfolgt. 

  1b. In den in Absatz 1a Buchsta-
ben a und c genannten Fällen 
trifft der für die Verarbeitung 
Verantwortliche geeignete 
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Maßnahmen, um die Rechte 
und Freiheiten sowie die be-
rechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, 
wozu mindestens das Recht 
auf persönliches Eingreifen 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, auf Darlegung 
des eigenen Standpunkts und 
auf Anfechtung der Entschei-
dung gehört. 

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Verord-
nung darf eine Person einer 
Maßnahme nach Absatz 1 nur 
unterworfen werden, wenn die 
Verarbeitung 

2. Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen dieser Verord-
nung darf eine Person dem 
Profiling, das Maßnahmen 
zur Folge hat, durch die 
sich rechtliche Konsequen-
zen für die betroffene Per-
son ergeben, oder die ähn-
lich erhebliche Auswirkun-
gen auf die Interessen, 
Rechte oder Freiheiten der 
betroffenen Personen hat,  
nur unterworfen werden, wenn 
die Verarbeitung 

2. (…) 

a) im Rahmen des Ab-
schlusses oder der Erfüllung 
eines Vertrags vorgenommen 
wird und der Abschluss oder 
die Erfüllung des Vertrags auf 
Wunsch der betroffenen Per-
son erfolgt ist oder geeignete 
Maßnahmen ergriffen wurden, 
um die berechtigten Interes-
sen der betroffenen Person zu 
wahren, beispielsweise durch 
das Recht auf direkten per-
sönlichen Kontakt, oder  

a) für den Abschluss  oder 
die  Erfüllung eines Vertrags 
erforderlich ist  und der Ab-
schluss oder die Erfüllung des 
Vertrags auf Wunsch der be-
troffenen Person erfolgt ist 
und  geeignete Maßnahmen 
ergriffen wurden, um die be-
rechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren,  
oder 

 

b) ausdrücklich aufgrund 
von Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaa-
ten gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der 
betroffenen Person enthalten 
oder 

b) ausdrücklich aufgrund 
von Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaa-
ten gestattet ist und diese 
Rechtsvorschriften geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung der 
berechtigten Interessen der 
betroffenen Person enthalten, 

 

c) mit Einwilligung der be-
troffenen Person nach Maß-
gabe von Artikel 7 und vorbe-

c) mit Einwilligung der be-
troffenen Person nach Maß-
gabe von Artikel 7 und vorbe-
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haltlich entsprechender Ga-
rantien erfolgt. 

haltlich entsprechender Ga-
rantien erfolgt. 

3. Die automatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten zum Zwecke der Auswer-
tung bestimmter persönlicher 
Merkmale einer natürlichen 
Person darf sich nicht aus-
schließlich auf die in Artikel 9 
genannten besonderen Kate-
gorien personenbezogener 
Daten stützen.  

3. Ein Profiling, das zur Folge 
hat, dass Menschen auf-
grund von Rasse, ethni-
scher Herkunft, politischer 
Überzeugung, Religion oder 
Weltanschauung, Mitglied-
schaft in einer Gewerk-
schaft, sexueller Orientie-
rung oder Geschlechtsiden-
tität diskriminiert werden, 
oder das zu Maßnahmen 
führt,  die eine solche Wir-
kung haben, ist untersagt. 
Der für die  Verarbeitung Ver-
antwortliche hat für einen 
wirksamen Schutz gegen 
mögliche Disriminierung 
aufgrund von Profiling zu 
sorgen. Profiling  darf sich 
nicht ausschließlich auf die in 
Artikel 9 genannten besonde-
ren Kategorien personenbe-
zogener Daten stützen. 

3. Entscheidungen nach Ab-
satz 1a (...) dürfen nicht auf 
besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten nach 
Artikel 9 Absatz 1 beruhen, 
sofern nicht Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a oder g gilt und 
geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Frei-
heiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen 
Person getroffen wurden. 

4. In Fällen gemäß Absatz 2 
müssen die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß Artikel 14 erteilten 
Auskünfte auch Angaben zu 
einer etwaigen Verarbeitung 
für die unter Absatz 1 be-
schriebenen Zwecke und die 
damit angestrebten Auswir-
kungen auf die betroffene 
Person beinhalten. 

 4. (…) 

5. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen, die für ge-
eignete Maßnahmen zur Wah-
rung der berechtigten Interes-
sen gemäß Absatz 2 gelten 
sollen, näher zu regeln. 

5. Profiling, das Maßnahmen 
zur Folge hat, durch  die sich 
rechtliche Konsequenzen 
für die betroffene Person 
ergeben, oder die ähnlich 
erhebliche Auswirkungen 
auf die Interessen, Rechte 
oder Freiheiten der be-
troffenen Personen hat, darf 
sich nicht ausschließlich 
oder vorrangig auf automa-
tisierte Verarbeitung stützen 
und muss eine persönliche 
Prüfung, einschließlich ei-
ner Erläuterung der  nach ei-
ner solchen Prüfung ge-

5. (…) 
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troffenen Entscheidung 
enthalten. Zu den geeigne-
ten  Maßnahmen zur Wahrung 
der berechtigten Interessen 
gemäß Absatz 2 gehören 
das Recht auf persönliche 
Prüfung und die Erläute-
rung der nach einer solchen 
Prüfung getroffenen Ent-
scheidung . 

 5a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken in Bezug auf die 
 weitere Festlegung der 
Kriterien und Bedingungen 
für das Profiling gemäß Ab-
satz 2 nach Maßgabe von 
Artikel 66 Absatz 1 Buch-
stabe b zu veröffentlichen. 

 

   

ABSCHNITT  5 
BESCHRÄNKUNGEN 

  

   

Artikel 21 
Beschränkungen 

  

1. Die Union oder die Mitglied-
staaten können Rechtsvor-
schriften erlassen, die die 
Rechte und Pflichten gemäß 
Artikel 5 Buchstaben a bis e 
und den Artikeln 11 bis 20 
sowie gemäß Artikel 32 be-
schränken, sofern eine solche 
Beschränkung in einer demo-
kratischen Gesellschaft not-
wendig und verhältnismäßig 
ist  

1. Die Union oder die Mitglied-
staaten können Rechtsvor-
schriften erlassen, die die 
Rechte und Pflichten gemäß 
den Artikeln 11 bis 19  sowie 
gemäß Artikel 32 beschrän-
ken, sofern eine solche Be-
schränkung ein eindeutig 
festgelegtes im öffentlichen 
Interesse liegendes Ziel ver-
folgt, den Wesensgehalt des 
Rechts auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten 
wahrt,  in einem angemesse-
nen Verhältnis zu dem ver-
folgten legitimen Zweck 
steht und die Grundrechte 
und Interessen der be-
troffenen Person achtet, 
sowie in  einer demokrati-
schen Gesellschaft notwendig 
und verhältnismäßig ist 

1. Durch Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaa-
ten, denen der für die Verar-
beitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter unter-
liegt, können die Pflichten und 
Rechte gemäß (...) den Arti-
keln 12 bis 20 und Artikel 32 
sowie Artikel 5, insofern des-
sen Bestimmungen den in den 
Artikeln 12 bis 20 vorgesehe-
nen Rechten und Pflichten 
entsprechen, im Wege von 
Legislativmaßnahmen be-
schränkt werden, sofern eine 
solche Beschränkung in einer 
demokratischen Gesellschaft 
notwendig und verhältnismä-
ßig ist 
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  (aa) zum Schutz der nationa-
len Sicherheit; 

  (ab) zur Landesverteidigung; 

a) zum Schutz der öffentli-
chen Sicherheit 

a) zum Schutz der öffentli-
chen Sicherheit 

(a) zum Schutz der öffentli-
chen Sicherheit; 

b) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung und Ver-
folgung von Straftaten 

b) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung und 
Verfolgung von Straftaten 

(b) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung oder 
Verfolgung von Straftaten oder 
zur Vollstreckung strafrechtli-
cher Sanktionen oder zum 
Schutz vor und zur Abwehr 
von Bedrohungen der öffentli-
chen Sicherheit; 

c) zum Schutz sonstiger öf-
fentlicher Interessen der Uni-
on oder eines Mitgliedstaats, 
insbeson-dere eines wichtigen 
wirtschaftlichen oder finanziel-
len Interesses der Union oder 
eines Mitgliedstaats etwa im 
Währungs-, Haushalts- und 
Steuerbereich und zum 
Schutz der Marktstabilität und 
Marktintegrität 

c) Steuerfragen  (c) zum Schutz sonstiger 
wichtiger Ziele des allgemei-
nen öffentlichen Interesses 
der Union oder eines Mitglied-
staats, insbesondere eines 
wichtigen wirtschaftlichen oder 
finanziellen Interesses der 
Union oder eines Mitglied-
staats, etwa im Währungs-, 
Haushalts- und Steuerbereich 
sowie im Bereich der öffentli-
chen Gesundheit und der so-
zialen Sicherheit und zum 
Schutz der Marktstabilität und 
Marktintegrität; 

  (ca) zum Schutz der Unabhän-
gigkeit der Justiz und zum 
Schutz von Gerichtsverfahren; 

d) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung und Ver-
folgung von Verstößen gegen 
die berufsständischen Regeln 
reglementierter Berufe 

d) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung und 
Verfolgung von Verstößen 
gegen die berufsständischen 
Regeln reglementierter Berufe 

(d) zur Verhütung, Aufde-
ckung, Untersuchung und Ver-
folgung von Verstößen gegen 
die berufsständischen Regeln 
reglementierter Berufe; 

e) für Kontroll-, Überwa-
chungs- und Ordnungsfunkti-
onen, die dauernd oder zeit-
weise mit der Ausübung öf-
fentlicher Gewalt für die unter 
den Buchstaben a, b, c und d 
genannten Zwecke verbunden 

e) für Kontroll-, Überwa-
chungs- und Ordnungsfunkti-
onen im Rahmen der Tätig-
keit einer zuständigen öf-
fentlichen Behörde  für die 
unter den Buchstaben a , b, c 

(e) für Kontroll-, Überwa-
chungs- und Ordnungsfunkti-
onen, die dauernd oder zeit-
weise mit der Ausübung öf-
fentlicher Gewalt für die unter 
den Buchstaben aa, ab, a, b, c 
und d genannten Zwecke ver-
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sind und d genannten Zwecke bunden sind; 

f) zum Schutz der betroffe-
nen Person und der Rechte 
und Freiheiten anderer Perso-
nen. 

f) zum Schutz der betroffe-
nen Person und der Rechte 
und Freiheiten anderer Per-
sonen. 

(f) zum Schutz der betroffe-
nen Person und der Rechte 
und Freiheiten anderer Perso-
nen; 

  (g) für die Durchsetzung zivil-
rechtlicher Ansprüche. 

2. Jede Legislativmaßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 muss 
spezifische Vorschriften zu-
mindest zu den mit der Verar-
beitung verfolgten Zielen und 
zur Bestimmung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
enthalten. 

2. Jede Legislativmaßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 muss 
notwendig und verhältnis-
mäßig in einer demokrati-
schen Gesellschaft sein und  
spezifische Vorschriften ent-
halten  zumindest zu 

2. Jede Legislativmaßnahme im 
Sinne des Absatzes 1 muss 
gegebenenfalls spezifische 
Vorschriften zumindest zu den 
Zwecken der Verarbeitung 
oder den Verarbeitungskate-
gorien, den Kategorien perso-
nenbezogener Daten, dem 
Umfang der vorgenommenen 
Beschränkungen, den Anga-
ben zu dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
den Kategorien von Verant-
wortlichen, den jeweiligen 
Speicherfristen sowie den gel-
tenden Garantien unter Be-
rücksichtigung von Art, Um-
fang und Zwecken der Verar-
beitung oder der Verarbei-
tungskategorien und der Risi-
ken für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Perso-
nen enthalten. 

 a) den mit der Verarbei-
tung verfolgten Zielen;  

 

 b) der Bestimmung des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen;  

 

 c) den konkreten Zwecken 
und Mitteln der Verarbei-
tung;  

 

 d) den Schutzvorkehrun-
gen gegen Missbrauch oder 
unrechtmäßigem Zugang 
oder unrechtmäßiger Wei-

 



 

213 

Kommission EU-Parlament  Rat 

tergabe;  

 e) dem Recht betroffener 
Personen, über die Ein-
schränkung informiert zu 
werden.  

 

 2a. Die in Absatz 1 genannten 
legislativen Maßnahmen 
dürfen private für die Verar-
beitung Verantwortliche 
weder dazu ermächtigen 
noch dazu verpflichten, Da-
ten zu speichern, die über 
das für das Erreichen des 
ursprünglichen Zwecks er-
forderliche Maß hinausge-
hen.  

 

   

KAPITEL IV 

FÜR DIE VERARBEITUNG 
VERANTWORTLICHER UND 
AUFTRAGSVERARBEITER  

  

   

ABSCHNITT  1 
ALLGEMEINE  PFLICHTEN 

  

   

Artikel 22 
Pflichten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 

Artikel 22 
Pflichten  und Rechenschafts-

pflicht  des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen 

Artikel 22 
Pflichten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche stellt durch ge-
eignete Strategien und Maß-
nahmen sicher, dass perso-
nenbezogene Daten in Über-
einstimmung mit dieser Ver-
ordnung verarbeitet werden 
und er den Nachweis dafür 
erbringen kann. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche stellt durch ge-
eignete und nachweisbare 
technische und organisato-
rische  Strategien und Maß-
nahmen sicher, dass perso-
nenbezogene Daten in Über-
einstimmung mit dieser Ver-
ordnung verarbeitet werden 
und er in transparenter Wei-
se den Nachweis dafür er-
bringen kann, dies erfolgt 
unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik, der Art 
der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, dem Zu-
sammenhang, der Tragweite 
und der Zwecke der Verar-
beitung, der Risiken für die 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche (...) führt unter 
Berücksichtigung der Art, des 
Umfangs, der Umstände und 
der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schwere der Risi-
ken für die Rechte und Frei-
heiten natürlicher Personen 
geeignete Maßnahmen durch 
und muss den Nachweis dafür 
erbringen können, dass per-
sonenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung verarbeitet wer-
den. 
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Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen sowie 
der Art der Organisation 
sowohl zum Zeitpunkt der 
Festlegung der Verarbei-
tungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung 
selbst . 

 1a. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche unternimmt 
unter Berücksichtigung des 
Stands der Technik und der 
Implementierungskosten al-
le angemessenen Schritte, 
um Maßnahmen und Verfah-
ren zur Einhaltung umzu-
setzen, durch die die auto-
nome Wahl betroffener Per-
sonen kontinuierlich res-
pektiert wird. Diese Maß-
nahmen zur Einhaltung 
werden mindestens alle 
zwei Jahre überprüft und er-
forderlichenfalls aktuali-
siert.  

 

2. Die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen umfassen insbe-
sondere 

 2. (…) 

(a) die Dokumentation nach 
Maßgabe von Artikel 28; 

  

(b) die Umsetzung der in 
Artikel 30 vorgesehenen Vor-
kehrungen für die Datensi-
cherheit;  

  

(c) die Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschät-
zung nach Artikel 33; 

  

(d)   die Umsetzung der nach 
Artikel 34 Abätze 1 und 2 gel-
tenden Anforderungen in Be-
zug auf die vorherige Ge-
nehmigung oder Zuratezie-
hung der Aufsichtsbehörde; 
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(e) die Benennung eines 
Datenschutz-beauftragten 
gemäß Artikel 35 Absatz 1. 

  

  2a. Sofern dies in einem ange-
messenen Verhältnis zu den 
Verarbeitungstätigkeiten steht, 
müssen die Maßnahmen ge-
mäß Absatz 1 die Anwendung 
geeigneter Daten-
schutzvorkehrungen durch 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen umfassen. 

  2b. Die Einhaltung der genehmig-
ten Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 38 oder eines geneh-
migten Zertifizierungsverfah-
rens gemäß Artikel 39 kann 
als Faktor herangezogen wer-
den, um die Erfüllung der 
Pflichten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
nachzuweisen. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche setzt geeignete 
Verfahren zur Überprüfung 
der Wirksamkeit der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten 
Maßnahmen ein.Die Über-
prüfung wird von unabhängi-
gen internen oder externen 
Prüfern durchgeführt, wenn 
dies angemessen ist. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche muss in  der La-
ge sein, die Angemes-
senheit und  Wirksamkeit der 
in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Maßnahmen nach-
zuweisen . Regelmäßige Be-
richte über  die Tätigkeiten 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, wie die 
obligatorischen Berichte 
von kapitalmarktorientierten 
Unternehmen beinhalten ei-
ne zusammenfassende Be-
schreibung der in Absatz 1 
genannten Strategien und 
Maßnahmen . 

3. (…) 

 3a. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche hat das 
Recht, personenbezogene 
Daten innerhalb einer Un-
ternehmensgruppe in der 
EU, zu der der für die Verar-
beitung Verantwortliche ge-
hört, zu übermitteln, wenn 
die Verarbeitung für berech-
tigte interne administrative 
Zwecke von verbundenen 
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Geschäftsbereichen in der 
Unternehmensgruppe er-
forderlich ist, und ein an-
gemessenes Niveau des Da-
tenschutzes sowie die Inte-
ressen der betroffenen Per-
sonen im Rahmen von in-
ternen Datenschutzbestim-
mungen oder gleichwerti-
gen Verhaltensregeln im 
Sinne von Artikel 38 hinrei-
chend berücksichtigt wer-
den.  

4. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um etwaige wei-
tere, in Absatz 2 nicht ge-
nannte Kriterien und Anforde-
rungen für die in Absatz 1 ge-
nannten Maßnahmen, die Be-
dingungen für die in Absatz 3 
genannten Überprüfungs- und 
Auditverfahren und die Krite-
rien für die in Absatz 3 ange-
sprochene Angemessenheits-
prüfung festzulegen und spe-
zifische Maßnahmen für 
Kleinst-, Klein- und mittlere 
Unternehmen zu prüfen. 

 

 4. (…) 

   

Artikel 23 
Datenschutz durch Technik 
und datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen 

  

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche führt unter Be-
rücksichtigung des Stands der 
Technik und der Implementie-
rungskosten sowohl zum Zeit-
punkt der Festlegung der Ver-
arbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen und Verfah-
ren durch, durch die sicherge-
stellt wird, dass die Verarbei-
tung den Anforderungen die-
ser Verordnung genügt und 
die Rechte der betroffenen 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und gegebenen-
falls der Auftragsverarbeiter  
führt unter Berücksichtigung 
neuester technischer Er-
rungenschaften,  des Stands 
der Technik, bewährter in-
ternationaler Verfahren  und 
den von  der Verarbeitung 
ausgehenden Risiken  so-
wohl zum Zeitpunkt der Fest-
legung der Zwecke und  Ver-
arbeitungsmittel als auch zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung 
geeignete und verhältismä-
ßige  technische und organi-

1. (...) Die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen treffen unter 
Berücksichtigung der verfüg-
baren Technologie und der 
Implementierungskosten und 
der Art, des Umfangs, der 
Umstände und der Zwecke 
der Verarbeitung sowie der 
Schwere und Eintrittswahr-
scheinlichkeit dieser Risiken 
für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen der Ver-
arbeitungstätigkeit und ihren 
Zielen angemessene techni-
sche und organisatorische 
Maßnahmen – wie z.B. Da-
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Person gewahrt werden.  satorische Maßnahmen und 
Verfahren durch, durch die si-
chergestellt wird, dass die 
Verarbeitung den Anforderun-
gen dieser Verordnung genügt 
und die Rechte der betroffe-
nen Person gewahrt werden, 
insbesondere, was die in 
Artikel 5 aufgeführten 
Grundsätze betrifft . Beim 
Datenschutz durch Technik 
wird dem gesamten Le-
benszyklusmanagement 
personenbezogener Daten 
von der Erhebung über die 
Verarbeitung bis zur Lö-
schung besondere Auf-
merksamkeit geschenkt und 
der Schwerpunkt systema-
tisch auf umfassende Ver-
fahrensgarantien hinsicht-
lich der Richtigkeit, Ver-
traulichkeit, Vollständigkeit, 
physischen Sicherheit und 
Löschung personenbezo-
gener Daten gelegt. Hat der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche eine Daten-
schutzfolgenabschätzung 
gemäß Artikel 33 vorge-
nommen, werden die ent-
sprechenden Ergebnisse 
bei der Entwicklung dieser 
Maßnahmen und Verfahren 
berücksichtigt.  

tenminimierung und Pseudo-
nymisierung –, durch die si-
chergestellt wird, dass die 
Verarbeitung den Anforderun-
gen dieser Verordnung genügt 
und dass die Rechte (...) der 
betroffenen Personen (...) ge-
schützt werden. 

 1a. Zur Förderung einer breiten 
Umsetzung in verschiede-
nen Wirtschaftssektoren 
muss der Datenschutz 
durch Technik eine Voraus-
setzung für Angebote im 
Rahmen von Ausschrei-
bungen gemäß der Richtli-
nie 2004/18/EG des Euro-
päischen Parlaments und 
des Rates 1 sowie gemäß der 
Richtlinie 2004/17/EG des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates 2 (Sektoren-
richtlinie) sein.  

 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche setzt Verfahren 
ein, die sicherstellen, dass 
grundsätzlich nur solche per-

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche stellt sicher , 
dass grundsätzlich nur solche 
personenbezogenen Daten 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche trifft geeignete 
Maßnahmen, die sicherstellen, 
dass durch Voreinstellung 
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sonenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden, die für die 
spezifischen Zwecke der Ver-
arbeitung benötigt werden, 
und dass vor allem nicht mehr 
personenbezogene Daten zu-
sammengetragen oder vorge-
halten werden als für diese 
Zwecke unbedingt nötig ist 
und diese Daten auch nicht 
länger als für diese Zwecke 
unbedingt erforderlich gespei-
chert werden. Die Verfahren 
müssen insbesondere sicher-
stellen, dass personenbezo-
gene Daten grundsätzlich 
nicht einer unbestimmten Zahl 
von natürlichen Personen zu-
gänglich gemacht werden.  

verarbeitet werden, die für die 
spezifischen Zwecke der Ver-
arbeitung benötigt werden, 
und dass vor allem nicht mehr 
personenbezogene Daten zu-
sammengetragen, gespei-
chert  oder verbreitet  werden 
als für diese Zwecke unbe-
dingt nötig ist und diese Daten 
auch nicht länger als für diese 
Zwecke unbedingt erforderlich 
gespeichert werden. Die Ver-
fahren müssen insbesondere 
sicherstellen, dass personen-
bezogene Daten grundsätzlich 
nicht einer unbestimmten Zahl 
von natürlichen Personen zu-
gänglich gemacht werden und 
dass die betroffenen Perso-
nen in der Lage sind, die 
Verbreitung ihrer personen-
bezogenen Daten zu kon-
trollieren . 

grundsätzlich nur (...) perso-
nenbezogene Daten verar-
beitet werden, die für die spe-
zifischen Zwecke der Verar-
beitung (...) erforderlich sind; 
(...) dies gilt für den Umfang 
der erhobenen Daten, den 
Umfang ihrer Verarbeitung, ih-
re Speicherfrist und ihre Zu-
gänglichkeit. Besteht der 
Zweck der Verarbeitung nicht 
darin, der Öffentlichkeit Infor-
mationen zur Verfügung zu 
stellen, müssen diese Verfah-
ren durch Voreinstellung si-
cherstellen, dass personenbe-
zogene Daten grundsätzlich 
nicht ohne menschliches Ein-
greifen einer unbestimmten 
Zahl von natürlichen Personen 
zugänglich gemacht werden. 

  2a. Ein genehmigtes Zertifizie-
rungsverfahren gemäß Arti-
kel 39 kann als Faktor heran-
gezogen werden, um die Er-
füllung der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Anforderun-
gen nachzuweisen. 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um etwaige wei-
tere Kriterien und Anforderun-
gen in Bezug auf die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten 
Maßnahmen und Verfahren 
festzulegen, speziell was die 
Anforderungen an den Daten-
schutz durch Technik und da-
tenschutzfreundliche Vor-
einstellungen für ganze Sekto-
ren und bestimmte Erzeug-
nisse und Dienstleistungen 
betrifft. 

 3. (…) 

4. Die Kommission kann techni-
sche Standards für die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten 
Anforderungen festlegen. Die 
entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 

 4. (…) 
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Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

   

Artikel 24  
Gemeinsam für die Verar-
beitung Verantwortliche 

  

In allen Fällen, in denen ein für 
die Verarbeitung Verantwortlicher 
die Zwecke, Bedingungen und 
Mittel der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gemeinsam 
mit anderen Personen festlegt, 
vereinbaren diese gemeinsam für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen, wer von ihnen welche 
ihnen gemäß dieser Verordnung 
obliegenden Aufgaben erfüllt, 
insbesondere was die Verfahren 
und Mechanismen betrifft, die 
den betroffenen Person die 
Wahrnehmung ihrer Rechte er-
möglichen.  

In allen Fällen, in denen mehrere  
für die Verarbeitung Verantwort-
liche  Zwecke und Mittel der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten gemeinsam festlegen , 
vereinbaren diese gemeinsam für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen, wer von ihnen welche 
ihnen gemäß dieser Verordnung 
obliegenden Aufgaben erfüllt, 
insbesondere was die Verfahren 
und Mechanismen betrifft, die 
den betroffenen Person die 
Wahrnehmung ihrer Rechte er-
möglichen. Die Vereinbarung 
spiegelt die jeweiligen tatsäch-
lichen Funktionen und Bezie-
hungen der gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
gegenüber betroffenen Perso-
nen gebührend wider und der 
Kern der Vereinbarung wird 
den betroffenen Personen zur 
Verfügung gestellt. Im Fall un-
klarer Verantwortlichkeiten haf-
ten die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen gesamt-
schuldnerisch. 

1. Legen zwei oder mehr für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
gemeinsam die Zwecke und 
die Mittel zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
fest, so sind sie gemeinsam 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche. (...) Sie legen in ei-
ner Vereinbarung in transpa-
renter Form fest, wer von 
ihnen welche ihnen gemäß 
dieser Verordnung obliegen-
den Aufgaben erfüllt, insbe-
sondere was die (...) Wahr-
nehmung der Rechte der be-
troffenen Person angeht, und 
wer welchen Informations-
pflichten gemäß den Arti-
keln 14 und 14a nachkommt, 
sofern und soweit die jeweili-
gen Aufgaben der für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
nicht durch Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitglied-
staaten, denen die für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
unterliegen, festgelegt sind. In 
der Vereinbarung wird ange-
geben, welcher der gemein-
sam für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen als einzige An-
laufstelle für die betroffenen 
Personen handeln soll, wenn 
es um die Ausübung ihrer 
Rechte geht. 

  2. Ungeachtet der Einzelheiten 
der Vereinbarung gemäß Ab-
satz 1 kann die betroffene 
Person ihre Rechte im Rah-
men dieser Verordnung bei 
und gegenüber jedem einzel-
nen der für die Verarbeitung 
Verantwortlichen geltend ma-
chen. 



 

220 

Kommission EU-Parlament  Rat 

  3. Die Vereinbarung muss die je-
weiligen tatsächlichen Funkti-
onen und Beziehungen der 
gemeinsam für die Verarbei-
tung Verantwortlichen gegen-
über betroffenen Personen 
gebührend widerspiegeln, und 
der Kern der Vereinbarung 
wird den betroffenen Perso-
nen zur Verfügung gestellt. 
Absatz 2 gilt nicht, wenn die 
betroffene Person in transpa-
renter und eindeutiger Form 
darüber informiert wurde, wel-
cher der gemeinsam für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
zuständig ist, es sei denn, ei-
ne solche Vereinbarung – so-
weit es sich nicht um eine 
durch Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten 
festgelegte Vereinbarung 
handelt – ist im Hinblick auf 
die Rechte der betroffenen 
Person unbillig (...). 

 

 

   

Artikel 25  
Vertreter von nicht in der 

Union niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verant-

wortlichen 

  

1. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der sich in 
der in Artikel 3 Absatz 2 be-
schriebenen Situation befin-
det, benennt einen Vertreter in 
der Union. 

1. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche, der sich in 
der in Artikel 3 Absatz 2 be-
schriebenen Situation befin-
det, benennt einen Vertreter in 
der Union. 

1. In den Fällen gemäß Artikel 3 
Absatz 2 benennt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
schriftlich einen Vertreter in 
der Union. 

2. Diese Pflicht gilt nicht für 2. Diese Pflicht gilt nicht für 2. Diese Pflicht gilt nicht für 

a) für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, die in einem 
Drittland niedergelassen sind, 
das laut Beschluss der Kom-
mission einen angemessenen 
Schutz im Sinne von Artikel 41 

a) für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, die in einem 
Drittland niedergelassen sind, 
das laut Beschluss der Kom-
mission einen angemessenen 
Schutz im Sinne von Arti-

(a)  (…), oder 
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bietet; oder kel 41 bietet; oder 

b) Unternehmen, die weni-
ger als 250 Mitarbeiter be-
schäftigen; oder 

b) für die Verarbeitung 
Verantwortliche , die Daten 
in Bezug auf  weniger als 
5 000 betroffene Personen 
innerhalb eines Zeitraumes 
von zwölf aufeinanderfol-
genden Monaten verarbei-
ten, wobei die Verarbeitung 
nicht in Bezug auf beson-
dere Kategorien personen-
bezogener Daten gemäß Ar-
tikel 9 Absatz 1, Standortda-
ten, Daten über Kinder oder 
Arbeitnehmerdaten aus 
groß angelegten Ablagesys-
temen stattfindet ; oder 

(b)  eine Verarbei-
tung, die gelegentlich erfolgt 
und unter Berücksichtigung 
der Art, der Umstände, des 
Umfangs und der Zwecke der 
Verarbeitung (...) voraussicht-
lich nicht zu einem Risiko für 
die Rechte und Freiheiten na-
türlicher Personen führt, oder 

c) Behörden oder öffentliche 
Einrichtungen; oder 

c) Behörden oder öffentliche 
Einrichtungen; oder  

(c)  Behörden oder öf-
fentliche Einrichtungen; 

d) für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, die in der Union 
ansässigen betroffenen Per-
sonen nur gelegentlich Waren 
oder Dienstleistungen anbie-
ten. 

d) für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, die betroffenen 
Personen  in der Union nur 
gelegentlich Waren oder 
Dienstleistungen anbieten, es 
sei denn, die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
betrifft in Artikel 9 Absatz 1 
genannte besonderen Kate-
gorien personenbezogener 
Daten, Standortdaten, Daten 
über Kinder oder Arbeit-
nehmerdaten aus groß an-
gelegten Ablagesystemen;  

(d)  (…) 

3. Der Vertreter muss in einem 
der Mitgliedstaaten niederge-
lassen sein, in denen die be-
troffenen Personen, deren 
personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit den ihnen 
angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen verarbeitet 
werden oder deren Verhalten 
beobachtet wird, ansässig 
sind.  

3. Der Vertreter muss in einem 
der Mitgliedstaaten niederge-
lassen sein, in denen das 
Angebot der  Waren oder 
Dienstleistungen den be-
troffenen Personen unter-
breitet  oder deren Verhalten 
beobachtet wird. 

3. Der Vertreter muss in einem 
der Mitgliedstaaten niederge-
lassen sein, in denen die be-
troffenen Personen, deren 
personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit den ihnen 
angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen verarbeitet 
werden oder deren Verhalten 
beobachtet wird, ansässig 
sind. 

  3a. Der Vertreter wird durch den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen beauftragt, zusätz-
lich zu diesem oder an seiner 
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Stelle insbesondere für Auf-
sichtsbehörden und betroffene 
Personen bei sämtlichen Fra-
gen im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zur Gewähr-
leistung der Einhaltung dieser 
Verordnung als Anlaufstelle zu 
dienen. 

4. Die Benennung eines Vertre-
ters durch den für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
folgt unbeschadet etwaiger 
rechtlicher Schritte gegen den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen.  

4. Die Benennung eines Vertre-
ters durch den für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
folgt unbeschadet etwaiger 
rechtlicher Schritte gegen den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen. 

4. Die Benennung eines Vertre-
ters durch den für die Verar-
beitung Verantwortlichen er-
folgt unbeschadet etwaiger 
rechtlicher Schritte gegen den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen. 

   

Artikel 26  
Auftragsverarbeiter   

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche wählt für alle in 
seinem Auftrag durchzufüh-
renden Verarbeitungsvor-
gänge einen Auftragsverar-
beiter aus, der hinreichende 
Garantien dafür bietet, dass 
die betreffenden technischen 
und organisatorischen Maß-
nahmen so durchgeführt wer-
den, dass die Verarbeitung im 
Einklang mit den Anforderun-
gen dieser Verordnung erfolgt 
und dass der Schutz der 
Rechte der betroffenen Per-
son durch geeignete techni-
sche Sicherheitsvor-kehrun-
gen und organisatorische 
Maßnahmen für die vorzu-
nehmende Verarbeitung si-
chergestellt wird; zudem sorgt 
er dafür, dass diese Maßnah-
men eingehalten werden. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche wählt für jede  in 
seinem Auftrag durchzufüh-
rende Verarbeitung  einen 
Auftragsverarbeiter aus, der 
hinreichende Garantien dafür 
bietet, dass die betreffenden 
technischen und organisatori-
schen Maßnahmen so durch-
geführt werden, dass die Ver-
arbeitung im Einklang mit den 
Anforderungen dieser Verord-
nung erfolgt und dass der 
Schutz der Rechte der be-
troffenen Person durch geeig-
nete technische Sicherheits-
vorkehrungen und organisato-
rische Maßnahmen für die 
vorzunehmende Verarbeitung 
sichergestellt wird; zudem 
sorgt er dafür, dass diese 
Maßnahmen eingehalten wer-
den. 

1. (…). Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche arbeitet nur 
mit Auftragsverarbeitern, die 
hinreichende Garantien dafür 
bieten, dass die betreffenden 
technischen und organisatori-
schen Maßnahmen so durch-
geführt werden, dass die Ver-
arbeitung im Einklang mit den 
Anforderungen dieser Verord-
nung erfolgt (...). 

  1a. Der Auftragsverarbeiter nimmt 
keinen weiteren Auftragsver-
arbeiter ohne vorherige ge-
sonderte oder allgemeine 
schriftliche Zustimmung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in Anspruch. Im 
letzteren Fall sollte der Auf-
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tragsverarbeiter den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
immer über jede vorgesehene 
Änderung in Bezug auf die 
Hinzufügung oder die Erset-
zung anderer Auftragsverar-
beiter informieren, wodurch 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche die Möglichkeit 
erhält, gegen derartige Ände-
rungen Einspruch zu erheben. 

  1b. (…). 

2. Die Durchführung einer Verar-
beitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter erfolgt auf der 
Grundlage eines Vertrags o-
der Rechtsakts, durch den der 
Auftragsverarbeiter an den für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen gebunden ist und in 
dem insbesondere vorgese-
hen ist, dass der Auftragsver-
arbeiter 

2. Die Durchführung einer Verar-
beitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter erfolgt auf der 
Grundlage eines Vertrags o-
der Rechtsakts, durch den der 
Auftragsverarbeiter an den für 
die Verarbeitung Ver-
antwortlichen gebunden ist. 
Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche  und der 
Auftragsverarbeiter können 
ihre jeweiligen Funktionen 
und Aufgaben  in Bezug auf 
die Anforderungen dieser 
Verordnung festlegen und 
sehen vor , dass der Auf-
tragsverarbeiter: 

2. Die Durchführung einer Verar-
beitung durch einen Auf-
tragsverarbeiter erfolgt auf der 
Grundlage eines Vertrags oder 
eines Rechtsinstruments nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht des betreffenden Mit-
gliedstaats, der den Auf-
tragsverarbeiter an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
bindet und in dem Gegenstand 
und Dauer der Verarbeitung, Art 
und Zweck der Verarbeitung, die 
Art der personenbezogenen Da-
ten, die Kategorien von be-
troffenen Personen (...) und die 
Rechte des Auftragsverarbeiters 
festgelegt sind und insbeson-
dere vorgesehen ist, dass der 
Auftragsverarbeiter 

a) nur auf Weisung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen tätig wird, insbesondere 
in Fällen, in denen eine 
Übermittlung der personenbe-
zogenen Daten nicht zulässig 
ist; 

a) nur auf Weisung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen personenbezogene Da-
ten verarbeitet , es sei denn,  
in Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaa-
ten  ist etwas anderes be-
stimmt ; 

(a) die personenbezogenen 
Daten nur auf Weisung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen verarbeitet, sofern er nicht 
durch das Unionsrecht oder das 
Recht des Mitgliedstaats, dem 
der Auftragsverarbeiter unter-
liegt, hierzu verpflichtet ist; in ei-
nem solchen Fall teilt der Auf-
tragsverarbeiter dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
diese rechtlichen Anforderungen 
vor der Verarbeitung der Daten 
mit, sofern das betreffende 
Recht eine solche Mitteilung 
nicht wegen eines wichtigen öf-
fentlichen Interesses verbietet; 
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b) ausschließlich Mitarbeiter 
beschäftigt, die sich zur Ver-
traulichkeit verpflichtet haben 
oder der gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterlie-
gen; 

b) ausschließlich Mitarbeiter 
beschäftigt, die sich zur Ver-
traulichkeit verpflichtet haben 
oder der gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unter-
liegen; 

(b) (…) 

c) alle in Artikel 30 genann-
ten erforderlichen Maßnah-
men ergreift; 

c) alle in Artikel 30 genann-
ten erforderlichen Maßnah-
men ergreift; 

(c) alle gemäß Artikel 30 erfor-
derlichen Maßnahmen ergreift; 

d) die Dienste eines weite-
ren Auftragsverarbeiters nur 
mit vorheriger Zustimmung 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen in Anspruch 
nehmen darf; 

d) sofern nichts anderes 
bestimmt ist,  die Bedingun-
gen festlegt, unter denen 
die  Dienste eines weiteren 
Auftragsverarbeiters nur mit 
vorheriger Zustimmung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen in Anspruch neh-
men darf, 

(d) die Bedingungen für die In-
anspruchnahme der Dienste ei-
nes weiteren Auftragsverarbei-
ters (...) einhält, wie etwa die An-
forderung, dass der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche diese 
zuvor ausdrücklich genehmigt 
haben muss; 

 e) soweit es verarbeitungs-
bedingt möglich ist, in Ab-
sprache mit dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen die 
geeigneten und zweckmä-
ßigen  technischen und orga-
nisatorischen Voraussetzun-
gen dafür schafft, dass der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che seine Pflicht erfüllen 
kann, Anträgen auf Wahr-
nehmung der in Kapitel III ge-
nannten Rechte der betroffe-
nen Person nachzukommen; 

(e) angesichts der Art der Ver-
arbeitung (...) den für die Verar-
beitung Verantwortlichen dabei 
unterstützt, Anträgen auf Wahr-
nehmung der in Kapitel III ge-
nannten Rechte der betroffenen 
Person nachzukommen; 

f) den Auftragsverarbeiter 
bei der Einhaltung der in den 
Artikeln 30 bis 34 genannten 
Pflichten unterstützt;  

f) den Auftragsverarbeiter 
bei der Einhaltung der in den 
Artikeln 30 bis 34 genannten 
Pflichten unter Berücksichti-
gung der Art der Verarbei-
tung und der dem Auf-
tragsverarbeiter zur Verfü-
gung stehenden Informatio-
nen  unterstützt ; 

(f) (…) den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen bei der 
Einhaltung der in den Artikeln 30 
bis 34 genannten Pflichten un-
terstützt; 

g) nach Abschluss der Ver-
arbeitung dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
sämtliche Ergebnisse aus-
händigt und die personenbe-
zogenen Daten auf keine an-

g) nach Abschluss der Ver-
arbeitung dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
sämtliche Ergebnisse zu-
rückgibt,  die personenbezo-
genen Daten auf keine andere 

(g) die personenbezogenen 
Daten nach Abschluss der Er-
bringung der Verarbeitungsleis-
tungen, die in dem Vertrag oder 
dem sonstigen Rechtsinstru-
ment angegeben sind, zurück-
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dere Weise weiterverarbeitet;  Weise weiterverarbeitet und 
bestehende Kopien löscht, 
es sei denn, in Rechtsvor-
schriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten ist die Spei-
cherung der Daten vorge-
sehen ; 

gibt bzw. löscht – nach Wahl des 
für die Verarbeitung Verantwort-
lichen –, sofern nicht nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht 
des Mitgliedstaats, dem der Auf-
tragsverarbeiter unterliegt, eine 
Verpflichtung zur Speicherung 
der Daten besteht; 

h) dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und der Auf-
sichtsbehörde alle erforderli-
chen Informationen für die 
Kontrolle der Einhaltung der in 
diesem Artikel niedergelegten 
Pflichten zur Verfügung stellt. 

h) dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen alle erforder-
lichen Informationen für den 
Nachweis  der Einhaltung der 
in diesem Artikel niederge-
legten Pflichten zur Verfügung 
stellt und Nachprüfungen 
vor Ort zulässt . 

(h) dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen (...) alle erfor-
derlichen Informationen zum 
Nachweis der Einhaltung der in 
diesem Artikel niedergelegten 
Pflichten zur Verfügung stellt 
und Überprüfungen, die vom für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen durchgeführt werden, er-
möglicht und dazu beiträgt. Der 
Auftragsverarbeiter informiert 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen unverzüglich, falls 
er der Auffassung ist, dass eine 
Weisung gegen diese Verord-
nung oder gegen Datenschutz-
bestimmungen der Union oder 
der Mitgliedstaaten verstößt. 

  2a. Nimmt der Auftragsverarbeiter 
die Dienste eines weiteren Auf-
tragsverarbeiters in Anspruch, 
um bestimmte Verarbeitungstä-
tigkeiten im Namen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
auszuführen, so werden diesem 
weiteren Auftragsverarbeiter im 
Wege eines Vertrags oder ei-
nes anderen Rechtsinstruments 
nach dem Unionsrecht oder 
dem Recht des betreffenden 
Mitgliedstaats dieselben Daten-
schutzpflichten auferlegt, die in 
dem Vertrag oder anderen 
Rechtsinstrument zwischen 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und dem Auf-
tragsverarbeiter gemäß Ab-
satz 2 festgelegt sind, wobei 
insbesondere hinreichende Ga-
rantien dafür geboten werden 
müssen, dass die entsprechen-
den technischen und organisa-
torischen Maßnahmen so 
durchgeführt werden, dass die 
Verarbeitung entsprechend den 
Anforderungen dieser Verord-
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nung erfolgt. Kommt der weitere 
Auftragsverarbeiter seinen 
Datenschutzpflichten nicht 
nach, so haftet der erste 
Auftragsverarbeiter gegenüber 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen für die 
Einhaltung der Pflichten jenes 
anderen Auftragsverarbeiters. 

  2aa. Die Einhaltung genehmig-
ter Verhaltensregeln gemäß Ar-
tikel 38 oder eines genehmigten 
Zertifizierungsverfahrens ge-
mäß Artikel 39 durch den Auf-
tragsverarbeiter kann als Faktor 
herangezogen werden, um hin-
reichende Garantien im Sinne 
der Absätze 1 und 2a nachzu-
weisen. 

  2ab. Unbeschadet eines indivi-
duellen Vertrags zwischen dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und dem Auf-
tragsverarbeiter kann der Ver-
trag oder das andere Rechtsin-
strument im Sinne der Ab-
sätze 2 und 2a ganz oder teil-
weise auf den in den Absät-
zen 2b und 2c genannten Stan-
dardvertragsklauseln oder aber 
auf Standardvertragsklauseln 
beruhen, die Bestandteil einer 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter gemäß den Ar-
tikeln 39 und 39a erteilten Zerti-
fizierung sind. 

  2b. Die Kommission kann im Ein-
klang mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 
Standardvertragsklauseln zur 
Regelung der in den Absät-
zen 2 und 2a genannten Fra-
gen festlegen. 

  2c. Eine Aufsichtsbehörde kann im 
Einklang mit dem Kohärenz-
verfahren gemäß Artikel 57 
Standardvertragsklauseln zur 
Regelung der in den Absät-
zen 2 und 2a genannten Fra-
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gen festlegen. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter dokumentie-
ren die Anweisungen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und die in Absatz 2 auf-
geführten Pflichten des Auf-
tragsverarbeiters. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter dokumentie-
ren die Anweisungen des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen und die in Absatz 2 auf-
geführten Pflichten des Auf-
tragsverarbeiters. 

3. Der Vertrag oder das andere 
Rechtsinstrument im Sinne 
der Absätze 2 und 2a ist 
schriftlich abzufassen, was 
auch in einem elektronischen 
Format erfolgen kann. 

 3a. Die hinreichenden Garan-
tien gemäß Absatz 1 können 
durch die Einhaltung von 
Verhaltenskodizes oder Zer-
tifizierungsverfahren gemäß 
Artikel 38 oder 39 dieser 
Verordnung nachgewiesen 
werden.  

 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der 
personenbezogene Daten auf 
eine andere als die ihm von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen bezeichnete 
Weise verarbeitet, gilt für die-
se Verarbeitung als für die 
Verarbeitung Verantwortlicher 
und unterliegt folglich den 
Bestimmungen des Artikels 24 
für gemeinsam für die Verar-
beitung Verantwortliche. 

4. Jeder Auftragsverarbeiter, der 
personenbezogene Daten auf 
eine andere als die ihm von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen bezeichnete 
Weise verarbeitet, oder die 
entscheidende Partei in Be-
zug auf die Zwecke und Mit-
tel der Datenverarbeitung 
wird,  gilt für diese Verarbei-
tung als für die Verarbeitung 
Verantwortlicher und unter-
liegt folglich den Bestimmun-
gen des Artikels 24 für ge-
meinsam für die Verarbeitung 
Verantwortliche. 

4. (…) 

5. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die 
Verantwortlichkeiten, Pflichten 
und Aufgaben des Auf-
tragsverarbeiters in Überein-
stimmung mit Absatz 1 fest-
zulegen sowie die Bedingun-
gen, durch die die Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten in Unternehmensgruppen 
speziell zu Kontroll- und Be-
richterstattungszweckenver-
einfacht werden kann. 

 5. (…) 
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Artikel 27 
Verarbeitung unter der Auf-

sicht des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und des Auf-

tragsverarbeiters 

  

Personen, die dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter unter-
stellt sind und Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten haben, so-
wie der Auftragsverarbeiter selbst 
dürfen personenbezogene Daten 
nur auf Anweisung des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
verarbeiten, sofern sie keinen 
anders lautenden, aus dem Uni-
onsrecht oder dem mitgliedstaat-
lichen Recht erwachsenden 
Pflichten unterliegen.  

 (…) 

   

Artikel 28  
Dokumentation  

Artikel 28 
Aufzeichnungen zu den Katego-
rien von Tätigkeiten der Verar-

beitung personenbezogener Da-
ten  

1. Alle für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, alle Auf-
tragsverarbeiter sowie etwaige 
Vertreter von für die Verar-
beitung Verantwortlichen do-
kumentieren die ihrer Zustän-
digkeit unterliegenden Verar-
beitungsvorgänge.  

1. Alle für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und  alle Auf-
tragsverarbeiter halten die 
zur Erfüllung der in dieser 
Verordnung festgelegten 
Anforderungen notwendige 
Dokumentation vor und ak-
tualisieren sie regelmäßig .  

1. Alle für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen (...) und gege-
benenfalls ihre Vertreter füh-
ren eine Aufzeichnung zu al-
len Kategorien von Tätigkeiten 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die ihrer Zu-
ständigkeit unterliegen. Diese 
Aufzeichnung enthält folgende 
Angaben: 

  (a) Name und Kontaktdaten 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und etwaiger 
gemeinsam mit ihm Verant-
wortlicher (...), des Vertreters 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sowie eines et-
waigen Datenschutzbeauf-
tragten; 

  (b) (…) 
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  (c) Angaben über die Zwecke 
der Verarbeitung einschließ-
lich des berechtigten Interes-
ses, falls sich die Verarbeitung 
auf Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f gründet; 

  (d) eine Beschreibung der 
Kategorien von betroffenen 
Personen und der Kategorien 
der sich auf diese beziehen-
den personenbezogenen Da-
ten; 

  (e) die (...) Kategorien von 
Empfängern, an die die per-
sonenbezogenen Daten wei-
tergegeben worden sind oder 
noch weitergegeben werden, 
speziell bei Empfängern in 
Drittländern; 

  (f) gegebenenfalls die Kate-
gorien der Übermittlungen 
personenbezogener Daten an 
ein Drittland oder an eine in-
ternationale Organisation (...); 

  (g) wenn möglich, die vorge-
sehenen Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen Da-
tenkategorien. 

  (h) wenn möglich, eine allge-
meine Beschreibung der tech-
nischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß Artikel 30 
Absatz 1. 

2. Die Dokumentation enthält 
mindestens folgende Informa-
tionen: 

2. Darüber hinaus halten alle 
für  die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und alle Auf-
tragsverarbeiter Dokumen-
tationen zu folgenden  Infor-
mationen vor : 

 

a) Name und Kontaktdaten 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen (oder etwaiger 
gemeinsam für die Verarbei-

a) Name und Kontaktdaten des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen (oder etwaiger ge-
meinsam für die Verarbeitung 
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tung Verantwortlicher) oder 
des Auftragsverarbeiters so-
wie eines etwaigen Vertreters; 

Verantwortlicher) oder des 
Auftragsverarbeiters sowie ei-
nes etwaigen Vertreters; 

b) Name und Kontaktdaten 
eines etwaigen Datenschutz-
beauftragten; 

b) Name und Kontaktdaten eines 
etwaigen Datenschutzbeauf-
tragten; 

 

c) Angaben über die Zwe-
cke der Verarbeitung sowie – 
falls sich die Verarbeitung auf 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f 
gründet – über die von dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen verfolgten legitimen 
Interessen; 

  

d) eine Beschreibung der 
Kategorien von betroffenen 
Personen und der Kategorien 
der sich auf diese beziehen-
den personenbezogenen Da-
ten; 

  

e) die Empfänger oder Kate-
gorien von Empfängern der 
personenbezogenen Daten 
einschließlich der für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen, 
denen personenbezogene Da-
ten aus dem von diesen ver-
folgtem legitimen Interesse 
mitgeteilt werden; 

e) Name und Kontaktdaten 
der etwaigen  für die Verar-
beitung Verantwortlichen, de-
nen personenbezogene Daten 
mitgeteilt werden; 

 

f) gegebenenfalls Angaben 
über etwaige Datenübermitt-
lungen in Drittländer oder an 
internationale Organisationen 
einschließlich deren Namen 
sowie bei den in Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe h ge-
nannten Datenübermittlungen 
ein Beleg dafür, dass geeig-
nete Sicherheitsgarantien vor-
gesehen wurden; 

  

g) eine allgemeine Angabe 
der Fristen für die Löschung 
der verschiedenen Datenka-
tegorien; 
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(h) eine Beschreibung der in 
Artikel 22 Absatz 3 genannten 
Verfahren. 

  

  2a. Jeder Auftragsverarbeiter führt 
eine Aufzeichnung zu allen 
Kategorien von im Auftrag ei-
nes für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen durchgeführten 
Tätigkeiten der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, 
die Folgendes enthält: 

  (a) Name und Kontaktdaten 
des Auftragsverarbeiters oder 
der Auftragsverarbeiter und 
jedes für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, in dessen 
Auftrag der Auftragsverarbei-
ter tätig ist, sowie eines etwai-
gen Vertreters des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen; 

  (b) Name und Kontaktdaten 
eines etwaigen Datenschutz-
beauftragten; 

  (c) die Kategorien der Verar-
beitungen, die im Auftrag je-
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen durchgeführt 
werden; 

  (d) gegebenenfalls die Kate-
gorien der Übermittlungen 
personenbezogener Daten an 
ein Drittland oder an eine in-
ternationale Organisation. 

  (e) wenn möglich, eine allge-
meine Beschreibung der tech-
nischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß Artikel 30 
Absatz 1. 

  3a. Die in den Absätzen 1 und 2a 
genannten Aufzeichnungen 
sind schriftlich zu führen; dies 
schließt elektronische oder 
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andere ohne technische Ver-
mittlung nicht lesbare For-
mate, die in ein lesbares For-
mat umgewandelt werden 
können, ein. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, der Auftragsver-
arbeiter sowie der etwaige 
Vertreter des für die Verar-
beitung Verantwortlichen stel-
len die Dokumentation der 
Aufsichtsbehörde auf Anforde-
rung zur Verfügung. 

 3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, der Auftragsver-
arbeiter sowie der etwaige 
Vertreter des für die Verar-
beitung Verantwortlichen stel-
len der Aufsichtsbehörde die 
Aufzeichnung (...) auf Anforde-
rung zur Verfügung. 

4. Die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Anforderungen gel-
ten nicht für folgende für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
und Auftragsverarbeiter:  

 4. Die in den Absätzen 1 und 2a 
genannten Pflichten gelten 
nicht für: 

a) natürliche Personen, die 
personenbezogene Daten oh-
ne eigenwirtschaftliches Inte-
resse verarbeiten; oder 

 (a) (…); 

b) Unternehmen oder Orga-
nisationen mit weniger als 
250 Beschäftigten, die perso-
nenbezogene Daten nur als 
Nebentätigkeit zusätzlich zu 
ihren Haupttätigkeiten verar-
beiten. 

 (b) Unternehmen oder Ein-
richtungen, die weniger als 
250 Mitarbeiter beschäftigen, 
sofern die von ihnen vorge-
nommene Verarbeitung nicht 
aufgrund ihrer Art, ihres Um-
fangs, ihrer Umstände oder ih-
rer Zwecke voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen 
Personen birgt, wie etwa Dis-
kriminierung, Identitätsdieb-
stahl oder -betrug, unbefugte 
Umkehr der Pseudonymisie-
rung, finanzielle Verluste, Ruf-
schädigung, Verlust der Ver-
traulichkeit von dem Berufs-
geheimnis unterliegenden Da-
ten oder andere wirtschaftliche 
oder gesellschaftliche Nachtei-
le für die betroffenen Perso-
nen. 

5. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 

 5. (…) 
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und Anforderungen für die in 
Absatz 1 genannte Doku-
mentation festzulegen, so 
dass insbesondere den Ver-
antwortlichkeiten des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen, des Auftragsverarbei-
ters sowie des etwaigen Ver-
treters des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen Rech-
nung getragen wird.  

6. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen für die in Absatz 
1 genannte Dokumentation 
festlegen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren an-
genommen. 

 6. (…) 

   

Artikel 29  
Zusammenarbeit mit der Auf-

sichtsbehörde 
  

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, der Auftragsver-
arbeiter sowie der etwaige 
Vertreter des für die Verar-
beitung Verantwortlichen ar-
beiten der Aufsichtsbehörde 
auf Verlangen zu, um ihr die 
Erfüllung ihrer Pflichten zu er-
leichtern, indem sie dieser 
insbesondere die in Artikel 53 
Absatz 2 Buchstabe a ge-
nannten Informationen über-
mitteln und ihr den in Arti-
kel 53 Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Zugang gewähren. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, der etwaige  Auf-
tragsverarbeiter sowie der 
Vertreter des für die Verar-
beitung Verantwortlichen ar-
beiten der Aufsichtsbehörde 
auf Verlangen zu, um ihr die 
Erfüllung ihrer Pflichten zu er-
leichtern, indem sie dieser 
insbesondere die in Artikel 53 
Absatz 2 Buchstabe a ge-
nannten Informationen über-
mitteln und ihr den in Arti-
kel 53 Absatz 2 Buchstabe b 
genannten Zugang gewähren. 

 

2. Auf von der Aufsichtsbehörde 
im Rahmen der Ausübung ih-
rer Befugnisse erteilte Anord-
nungen gemäß Artikel 
53 Absatz 2 antworten der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che und der Auftragsverar-
beiter der Aufsichtsbehörde 
binnen einer von der Auf-
sichtsbehörde zu setzenden 
angemessenen Frist. Die 
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Antwort muss auch eine Be-
schreibung der im Anschluss 
an die Bemerkungen der Auf-
sichtsbehörde getroffenen 
Maßnahmen und der damit 
erzielten Ergebnisse beinhal-
ten. 

 

   

ABSCHNITT  2 
DATENSICHERHEIT 

  

   

Artikel 30 
Sicherheit der Verarbeitung 

Artikel 30 
Sicherheit der Verarbeitung 

Artikel 30 
Sicherheit der Verarbeitung 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung des Stands 
der Technik und der Imple-
mentierungskosten technische 
und organisatorische Maß-
nahmen, die geeignet sind, 
ein Schutzniveau zu gewähr-
leisten, das den von der Ver-
arbeitung ausgehenden Risi-
ken und der Art der zu schüt-
zenden personenbezogenen 
Daten angemessen ist.  

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung des Stands 
der Technik und der Imple-
mentierungskosten technische 
und organisatorische Maß-
nahmen, die geeignet sind, 
ein Schutzniveau zu gewähr-
leisten, das den von der Ver-
arbeitung ausgehenden Risi-
ken unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Daten-
schutzFolgenabschätzung 
gemäß Artikel 33  angemes-
sen ist. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen unter 
Berücksichtigung der verfüg-
baren Technologie, der Im-
plementierungskosten und der 
Art, des Umfangs, der Um-
stände und der Zwecke der 
Verarbeitung sowie der Wahr-
scheinlichkeit und der Höhe 
des Risikos für die persönli-
chen Rechte und Freiheiten 
geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen, 
wie z.B. (...) der Pseudonymi-
sierung personenbezogener 
Daten, um ein dem Risiko an-
gemessenes Schutzniveau zu 
gewährleisten. 

 1a. Eine solche Sicherheitspoli-
tik umfasst – unter Berück-
sichtigung des Stands der 
Technik und der Implemen-
tierungskosten – Folgen-
des:  

1a. Bei der Beurteilung des ange-
messenen Schutzniveaus sind 
insbesondere die Risiken zu 
berücksichtigen, (...) die mit 
der Datenverarbeitung – ins-
besondere durch Vernichtung, 
Verlust oder Veränderung, ob 
unbeabsichtigt oder unrecht-
mäßig, oder unbefugte Wei-
tergabe von beziehungsweise 
unbefugten Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten, die 
übermittelt, gespeichert oder 
auf andere Weise verarbeitet 



 

235 

Kommission EU-Parlament  Rat 

wurden – verbunden sind. 

 a) die Fähigkeit zu ge-
währleisten, dass die Voll-
ständigkeit der personen-
bezogenen Daten bestätigt 
wird;  

 

 b) die Fähigkeit, die Ver-
traulichkeit, Vollständigkeit, 
Verfügbarkeit und Belast-
barkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf 
Dauer sicherzustellen;  

 

 c) die Fähigkeit, die Ver-
fügbarkeit und den Zugang 
zu Daten rasch im Falle ei-
nes physischen oder tech-
nischen Vorfalls, der sich 
auf die Verfügbarkeit, Voll-
ständigkeit und Vertraulich-
keit der Informationssys-
teme und -dienste auswirkt, 
wiederherzustellen;  

 

 d) zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen im Falle der 
Verarbeitung sensibler per-
sonenbezogener Daten 
nach Artikel 8 und 9, um ein 
situationsbezogenes Risi-
kobewusstsein sicherzu-
stellen, sowie die Fähigkeit, 
Präventiv- und Abhilfemaß-
nahmen sowie abmildernde 
Maßnahmen zeitnah gegen 
festgestellte Schwachstel-
len oder Vorfälle zu ergrei-
fen, die ein Risiko für die 
Daten darstellen könnten;  

 

 e) ein Verfahren zur regel-
mäßigen Überprüfung, Be-
wertung und Evaluierung 
der Wirksamkeit der Sicher-
heitsmaßnahmen,              -
verfahren und -pläne, die 
aufgestellt werden, um die 
Wirksamkeit auf Dauer si-
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cherzustellen;  

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter treffen im An-
schluss an eine Risikobewer-
tung die in Absatz 1 genann-
ten Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten vor 
unbeabsichtigter oder wider-
rechtlichen Zerstörung oder 
vor unbeabsichtigtem Verlust 
sowie zur Vermeidung jedwe-
der unrechtmäßigen Verar-
beitung, insbesondere jeder 
unbefugten Offenlegung, Ver-
breitung beziehungsweise 
Einsichtnahme oder Verände-
rung. 

2. Die in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen bewirken zu-
mindest, dass  

2. (…) 

 a) sichergestellt wird, 
dass nur ermächtigte Per-
sonen für rechtlich zuläs-
sige Zwecke Zugang zu 
personenbezogenen Daten 
erhalten,  

2a. Die Einhaltung genehmigter 
Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 38 oder eines genehmig-
ten Zertifizierungsverfahrens 
gemäß Artikel 39 kann als 
Faktor herangezogen werden, 
um die Erfüllung der in Absatz 
1 genannten Anforderungen 
nachzuweisen. 

 b) gespeicherte oder über-
mittelte personenbezogene 
Daten vor unbeabsichtigter 
oder unrechtmäßiger Zer-
störung, unbeabsichtigtem 
Verlust oder unbeabsichtig-
ter Veränderung und unbe-
fugter oder unrechtmäßiger 
Speicherung oder Verarbei-
tung, unbefugtem oder un-
berechtigtem Zugang oder 
unbefugter oder unrecht-
mäßiger Weitergabe ge-
schützt werden, und  

2b. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter unternehmen 
Schritte, um sicherzustellen, 
dass ihnen unterstellte Perso-
nen, die Zugang zu personen-
bezogenen Daten haben, die-
se nur auf Anweisung des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen verarbeiten, es sei 
denn, sie sind nach Unions-
recht oder mitgliedstaatlichem 
Recht zur Verarbeitung ver-
pflichtet. 

 c) die Umsetzung eines Si-
cherheitskonzepts für die 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten gewährleis-
tet wird.  
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3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen für die in 
den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen 
festzulegen und den aktuellen 
Stand der Technik für be-
stimmte Sektoren und Daten-
verarbeitungssituationen zu 
bestimmen, wobei sie die 
technologische Entwicklung 
sowie Lösungen für einen Da-
tenschutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche Vor-
einstellungen berücksichtigt, 
sofern nicht Artikel 4 gilt. 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss  wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken  nach Maßgabe von 
Artikel 66 Absatz 1 Buch-
stabe b in Bezug auf  die in 
den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen 
zu veröffentlichen  und den 
aktuellen Stand der Technik 
für bestimmte Sektoren und 
Datenverarbeitungssituatio-
nen zu bestimmen, wobei er 
insbesondere  die technologi-
sche Entwicklung sowie Lö-
sungen für einen Datenschutz 
durch Technik und daten-
schutzfreundliche Voreinstel-
lungen berücksichtigt. 

3. (…) 

4. Die Kommission kann erfor-
derlichenfalls Durchfüh-
rungsbestimmungen zu einer 
situationsabhängigen Konkre-
tisierung der in den Absät-
zen 1 und 2 genannten Anfor-
derungen erlassen, um insbe-
sondere  

 4. (…) 

a) jedweden unbefugten Zu-
griff auf personenbezogene 
Daten zu verhindern; 

  

b) jedwede unbefugte Ein-
sichtnahme in personenbezo-
gene Daten sowie jedwede 
unbefugte Offenlegung, Kopie, 
Änderung, Löschung oder 
Entfernung von personenbe-
zogenen Daten zu verhindern; 

  

c) sicherzustellen, dass die 
Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tungsvorgänge überprüft wird. 

  

Die genannten Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten 
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Prüfverfahren angenommen. 

   

Artikel 31  
Meldung von Verletzungen 
des Schutzes personenbe-
zogener Daten an die Auf-

sichtsbehörde 

  

1. Bei einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten benachrichtigt der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che die Aufsichtsbehörde oh-
ne unangemessene Verzö-
gerung und nach Möglichkeit 
binnen 24 Stunden nach Fest-
stellung der Verletzung. Falls 
die Meldung an die Aufsichts-
behörde nicht binnen 24 
Stunden erfolgt, ist dieser eine 
Begründung beizufügen. 

1. Bei einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten benachrichtigt der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che die Aufsichtsbehörde un-
verzüglich.  

1. Bei einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten, die voraussichtlich ein 
hohes Risiko für die persönli-
chen Rechte und Freiheiten 
zur Folge hat, wie etwa Dis-
kriminierung, Identitätsdieb-
stahl oder betrug, finanzielle 
Verluste, unbefugte Umkehr 
der Pseudonymisierung, Ruf-
schädigung, Verlust der Ver-
traulichkeit von dem Berufs-
geheimnis unterliegenden Da-
ten oder andere erhebliche 
wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Nachteile, meldet 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche der gemäß Arti-
kel 51 zuständigen Aufsichts-
behörde die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten ohne unangemessene 
Verzögerung und nach Mög-
lichkeit binnen 72 Stunden 
nach Feststellung der Verlet-
zung. Falls die Meldung an die 
Aufsichtsbehörde nicht binnen 
72 Stunden erfolgt, ist ihr eine 
Begründung beizufügen. 

  1a. Eine Meldung gemäß Ab-
satz 1 muss nicht erfolgen, 
wenn eine Benachrichtigung 
der betroffenen Person gemäß 
Artikel 32 Absatz 3 Buchsta-
ben a und b nicht erforderlich 
ist. 

2. In Übereinstimmung mit Arti-
kel 26 Absatz 2 Buchstabe f 
alarmiert und informiert der 
Auftragsverarbeiter den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
unmittelbar nach Feststellung 
einer Verletzung des Schutzes 

2. Der Auftragsverarbeiter  
alarmiert und informiert den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen unverzüglich  nach 
Feststellung einer Verletzung 
des Schutzes personenbezo-

2. (...) Nach Feststellung einer 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten mel-
det der Auftragsverarbeiter 
diese dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ohne 
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personenbezogener Daten.  gener Daten. ungebührliche Verzögerung. 

3. Die in Absatz 1 genannte Be-
nachrichtigung enthält min-
destens folgende Informatio-
nen: 

3. Die in Absatz 1 genannte Be-
nachrichtigung enthält min-
destens folgende Informatio-
nen: 

3. Die in Absatz 1 genannte Mel-
dung enthält mindestens fol-
gende Informationen: 

a) eine Beschreibung der Art 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten mit 
Angabe der Kategorien und 
der Zahl der betroffenen Per-
sonen, der betroffenen Daten-
kategorien und der Zahl der 
betroffenen Datensätze; 

a) eine Beschreibung der Art 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten mit 
Angabe der Kategorien und 
der Zahl der betroffenen Per-
sonen, der betroffenen Daten-
kategorien und der Zahl der 
betroffenen Datensätze;  

(a) eine Beschreibung der Art 
der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten, 
soweit möglich und angezeigt 
mit Angabe der ungefähren 
Kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen Per-
sonen, der betroffenen Daten-
kategorien und der ungefäh-
ren Zahl der betroffenen Da-
tensätze; 

b) Name und Kontaktdaten 
des Datenschutzbeauftragten 
oder eines sonstigen An-
sprechpartners für weitere In-
formationen; 

b) Name und Kontaktdaten 
des Datenschutzbeauftragten 
oder eines sonstigen An-
sprechpartners für weitere In-
formationen; 

(b) Name und Kontaktdaten 
des Datenschutzbeauftragten 
oder eines sonstigen An-
sprechpartners für weitere In-
formationen; 

c) Empfehlungen für Maß-
nahmen zur Eindämmung et-
waiger negativer Auswirkun-
gen der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten; 

c) Empfehlungen für Maß-
nahmen zur Eindämmung et-
waiger negativer Auswirkun-
gen der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten; 

(c) (…) 

d) eine Beschreibung der 
Folgen der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten; 

d) eine Beschreibung der 
Folgen der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten; 

(d) eine Beschreibung der 
wahrscheinlichen Folgen der 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen festgestellten 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten; 

e) eine Beschreibung der 
vom für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen vorgeschlage-
nen oder ergriffenen Maß-
nahmen zur Behandlung der 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten.  

e) eine Beschreibung der 
vom für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen vorgeschlage-
nen oder ergriffenen Maß-
nahmen zur Behandlung der 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten und 
zur Minderung ihrer Aus-
wirkungen .  

Die Information kann, wenn 
nötig, auch stufenweise er-

(e) eine Beschreibung der von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen ergriffenen oder 
vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Behandlung der Verletzung 
des Schutzes personenbezoge-
ner Daten und 
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folgen.  

  (f) gegebenenfalls eine An-
gabe von Maßnahmen zur Ein-
dämmung etwaiger nachteiliger 
Auswirkungen der Verletzung 
des Schutzes personenbezoge-
ner Daten. 

  3a. Wenn und soweit die in Absatz 3 
Buchstaben d, e und f genann-
ten Informationen nicht zur glei-
chen Zeit wie die in Absatz 3 
Buchstaben a und b genannten 
bereitgestellt werden können, 
stellt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche diese Informati-
onen ohne ungebührliche wei-
tere Verzögerung zur Verfügung. 

4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dokumentiert et-
waige Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener 
Daten unter Beschreibung al-
ler im Zusammenhang mit der 
Verletzung stehenden Fakten, 
von deren Auswirkungen und 
der ergriffenen Abhilfemaß-
nahmen. Die Dokumentation 
muss der Aufsichtsbehörde 
die Überprüfung der Einhal-
tung der Bestimmungen die-
ses Artikels ermöglichen. Die 
Dokumentation enthält nur die 
zu diesem Zweck erforderli-
chen Informationen.  

4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche dokumentiert et-
waige Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener 
Daten unter Beschreibung al-
ler im Zusammenhang mit der 
Verletzung stehenden Fakten, 
von deren Auswirkungen und 
der ergriffenen Abhilfemaß-
nahmen. Die Dokumentation 
muss ausreichend sein, um  
der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Ar-
tikels und von Artikel 30  er-
möglichen. Die Dokumenta-
tion enthält nur die zu diesem 
Zweck erforderlichen Informa-
tionen. 

4. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche dokumentiert etwaige 
Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten, auf die 
in den Absätzen 1 und 2 Bezug 
genommen wird, unter Be-
schreibung aller im Zusammen-
hang mit der Verletzung stehen-
den Fakten, von deren Auswir-
kungen und der ergriffenen Ab-
hilfemaßnahmen. Die Doku-
mentation muss der Aufsichts-
behörde die Überprüfung der 
Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Artikels ermöglichen. 
(…). 

 4a. Die Aufsichtsbehörde führt 
ein öffentliches Verzeichnis 
der Arten der gemeldeten 
Verletzungen.  

 

5. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen in Bezug 
auf die Feststellung der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten 
Verletzungen des Schutzes 

5. Der Europäische Daten-
schutzausschuss  wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken  nach Maßgabe von 
Artikel 66 Absatz 1 Buch-
stabe b  in Bezug auf die 
Feststellung der Verletzungen 

5. (…) 
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personenbezogener Daten 
festzulegen sowie die kon-
kreten Umstände, unter denen 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter die Verlet-
zung des Schutzes personen-
bezogener Daten zu melden 
haben.  

des Schutzes personenbezo-
gener Daten zu veröffentli-
chen  sowie die Unverzüg-
lichkeit gemäß Absatz 1 und 
2 und die  konkreten Um-
stände, unter denen der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che und der Auftragsverar-
beiter die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener 
Daten zu melden haben, fest-
zulegen . 

6. Die Kommission kann das 
Standardformat für derartige 
Meldungen an die Aufsichts-
behörde, die Verfahrensvor-
schriften für die vorgeschrie-
bene Meldung sowie Form 
und Modalitäten der in Absatz 
4 genannten Dokumentation 
einschließlich der Fristen für 
die Löschung der darin ent-
haltenen Informationen festle-
gen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren er-
lassen. 

 6. (….) 

   

Artikel 32 
Benachrichtigung der betroffe-
nen Person von einer Verlet-
zung des Schutzes ihrer per-

sonenbezogenen Daten 

 

Artikel 32 
Benachrichtigung der von einer 
Verletzung des Schutzes ihrer 
personenbezogenen Daten be-

troffenen Person 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche benachrichtigt im 
Anschluss an die Meldung 
nach Artikel 31 die betroffene 
Person ohne unangemessene 
Verzögerung von der Verlet-
zung des Schutzes personen-
bezogener Daten, wenn die 
Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass der Schutz der perso-
nenbezogenen Daten oder der 
Privatsphäre der betroffenen 
Person durch eine festge-
stellte Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Da-
ten beeinträchtigt wird. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche benachrichtigt im 
Anschluss an die Meldung 
nach Artikel 31 die betroffene 
Person unverzüglich  von der 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten, wenn 
die Wahrscheinlichkeit be-
steht, dass der Schutz der 
personenbezogenen Daten, 
die Privatsphäre, die Rechte  
oder die berechtigten Inte-
ressen  der betroffenen Per-
son durch eine festgestellte 
Verletzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten be-

1. Hat die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten vo-
raussichtlich ein hohes Risiko für 
die persönlichen Rechte und 
Freiheiten zur Folge, wie etwa 
Diskriminierung, Identitätsdieb-
stahl oder -betrug, finanzielle 
Verluste, Rufschädigung, unbe-
fugte Umkehr der Pseudonymi-
sierung, Verlust der Vertraulich-
keit von dem Berufsgeheimnis 
unterliegenden Daten oder an-
dere erhebliche wirtschaftliche 
oder gesellschaftliche Nachteile, 
so benachrichtigt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
(...) die betroffene Person ohne 
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einträchtigt wird. ungebührliche Verzögerung von 
der Verletzung. 

2. Die in Absatz 1 genannte Be-
nachrichtigung der betroffenen 
Person umfasst mindestens 
die in Artikel 31 Absatz 3 
Buchstaben b und c genann-
ten Informationen und Emp-
fehlungen.  

2. Die in Absatz 1 genannte Be-
nachrichtigung der betroffe-
nen Person ist umfassend, 
klar und für jedermann ver-
ständlich. Sie beschreibt die 
Art der Verletzung des 
Schutzes der personenbe-
zogenen Daten und  umfasst 
mindestens die in Artikel 31 
Absatz 3 Buchstaben b, c und 
d genannten Informationen 
und Empfehlungen sowie In-
formationen über die Rech-
te betroffener Personen 
einschließlich der Rechts-
behelfe . 

2. Die in Absatz 1 genannte Be-
nachrichtigung der betroffenen 
Person beschreibt die Art der 
Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten und ent-
hält mindestens die in Artikel 31 
Absatz 3 Buchstaben b, e und f 
genannten Informationen und 
Empfehlungen. 

3. Die Benachrichtigung der be-
troffenen Person über die Ver-
letzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten ist 
nicht erforderlich, wenn der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che zur Zufriedenheit der Auf-
sichtsbehörde nachweist, 
dass er geeignete technische 
Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen hat und diese Vorkeh-
rungen auf die von der Verlet-
zung betroffenen personenbe-
zogenen Daten angewandt 
wurden. Durch diese techni-
schen Sicherheitsvorkehrun-
gen sind die betreffenden Da-
ten für alle Personen zu ver-
schlüsseln, die nicht zum Zu-
griff auf die Daten befugt sind. 

3. Die Benachrichtigung der be-
troffenen Person über die Ver-
letzung des Schutzes per-
sonenbezogener Daten ist 
nicht erforderlich, wenn der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che zur Zufriedenheit der Auf-
sichtsbehörde nachweist, 
dass er geeignete technische 
Sicherheitsvorkehrungen ge-
troffen hat und diese Vorkeh-
rungen auf die von der Verlet-
zung betroffenen personen-
bezogenen Daten angewandt 
wurden. Durch diese techni-
schen Sicherheitsvorkehrun-
gen sind die betreffenden Da-
ten für alle Personen zu ver-
schlüsseln, die nicht zum Zu-
griff auf die Daten befugt sind. 

3. Die Benachrichtigung der be-
troffenen Person (...) gemäß 
Absatz 1 ist nicht erforderlich, 
wenn 

  a. der für die Verarbeitung 
Verantwortliche (...) geeignete 
technische und organisatori-
sche Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen hat und diese Vor-
kehrungen auf die von der 
Verletzung betroffenen perso-
nenbezogenen Daten ange-
wandt wurden, insbesondere 
solche, durch die die betref-
fenden Daten für alle Perso-
nen, die nicht zum Zugriff auf 
die Daten befugt sind, unver-
ständlich gemacht werden, 
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etwa durch Verschlüsselung, 
oder 

  b. der für die Verarbeitung 
Verantwortliche durch nach-
folgende Maßnahmen sicher-
gestellt hat, dass das hohe Ri-
siko für die Rechte und Frei-
heiten der betroffenen Perso-
nen gemäß Absatz 1 aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht 
mehr besteht, oder 

  c. dies insbesondere ange-
sichts der Zahl der betroffenen 
Fälle mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand verbunden 
wäre. In diesen Fällen hat 
stattdessen eine öffentliche 
Bekanntmachung oder eine 
ähnliche Maßnahme zu erfol-
gen, durch die die betroffenen 
Personen vergleichbar wirk-
sam informiert werden, oder 

  d. sie ein wichtiges öffentli-
ches Interesse beeinträchtigen 
würde. 

4. Unbeschadet der dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
obliegenden Pflicht, der be-
troffenen Person die Verlet-
zung des Schutzes personen-
bezogener Daten mitzuteilen, 
kann die Aufsichtsbehörde, 
falls der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betroffene 
Person noch nicht in Kenntnis 
gesetzt hat, nach Prüfung der 
zu erwartenden negativen 
Auswirkungen der Verletzung 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen auffordern, dies 
zu tun. 

4. Unbeschadet der dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
obliegenden Pflicht, der be-
troffenen Person die Verlet-
zung des Schutzes personen-
bezogener Daten mitzuteilen, 
kann die Aufsichtsbehörde, 
falls der für die Verarbeitung 
Verantwortliche die betroffene 
Person noch nicht in Kenntnis 
gesetzt hat, nach Prüfung der 
zu erwartenden negativen 
Auswirkungen der Verletzung 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen auffordern, dies 
zu tun. 

4. (…) 

5. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen in Bezug 
auf die Umstände festzulegen, 
unter denen sich eine Verlet-

5. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken nach Maßgabe 
von Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe b in Bezug auf 

5. (…) 
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zung des Schutzes personen-
bezogener Daten negativ auf 
die in Absatz 1 genannten 
personenbezogenen Daten 
auswirken kann. 

die Kriterien und Anforderun-
gen in Bezug auf die Um-
stände zu veröffentlichen , 
unter denen sich eine Verlet-
zung des Schutzes personen-
bezogener Daten negativ auf 
die in Absatz 1 genannten 
personenbezogenen Daten, 
die Privatsphäre, die Rechte 
oder die berechtigten Inte-
ressen der betroffenen Per-
son  auswirken kann. 

6. Die Kommission kann das 
Format für die in Absatz 1 ge-
nannte Mitteilung an die be-
troffene Person und die für die 
Mitteilung geltenden Verfah-
rensvorschriften festlegen. Die 
entsprechenden Durchfüh-
rungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

 

 

 6. (…) 

   

 Artikel 32a 

Einhaltung der Risikogrund-
sätze  

 

 1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder gege-
benenfalls der Auftragsver-
arbeiter führt eine Risiko-
analyse zu den möglichen 
Auswirkungen der beab-
sichtigten Datenverarbei-
tung auf die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen durch, um zu be-
werten, ob seine Verarbei-
tungsvorgänge konkrete Ri-
siken bergen können.  

 

 2. Folgende Verarbeitungsvor-
gänge können konkrete Ri-
siken beinhalten:  
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 a) Verarbeitung personen-
bezogener Daten von mehr 
als 5 000 betroffenen Per-
sonen innerhalb eines Zeit-
raums von zwölf aufeinan-
derfolgenden Monaten;  

 

 b) Verarbeitung besonde-
rer Kategorien personenbe-
zogener Daten gemäß Arti-
kel 9 Absatz 1, Standortda-
ten, Daten über Kinder oder 
Arbeitnehmerdaten in groß 
angelegten Ablagesyste-
men;  

 

 c) Profiling, das als 
Grundlage für Maßnahmen 
dient, welche Rechtswir-
kungen gegenüber der be-
troffenen Person entfalten 
oder ähnlich erhebliche 
Auswirkungen für diese mit 
sich bringen;  

 

 d) Verarbeitung personen-
bezogener Daten für die Er-
bringung von Gesundheits-
diensten, für epidemiologi-
sche Studien oder für Erhe-
bungen über Geisteskrank-
heiten oder ansteckende 
Krankheiten, wenn die be-
treffenden Daten in großem 
Umfang im Hinblick auf 
Maßnahmen oder Entschei-
dungen verarbeitet werden, 
welche sich auf spezifische 
Einzelpersonen beziehen 
sollen;  

 

 e) automatisierte weiträu-
mige Überwachung öffent-
lich zugänglicher Bereiche;  

 

 f) sonstige Verarbeitungs-
vorgänge, bei denen gemäß 
Artikel 34 Absatz 2 Buch-
stabe b vorab der Daten-
schutzbeauftragte oder die 
Aufsichtsbehörde anzuhö-
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ren ist;  

 g) Wahrscheinlichkeit, 
dass die Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten zu negativen 
Auswirkungen auf den 
Schutz der personenbezo-
genen Daten, die Pri-
vatsphäre, die Rechte oder 
die legitimen Interessen der 
betroffenen Person führt;  

 

 h) die Kerntätigkeit des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters besteht in 
der Durchführung von Ver-
arbeitungsvorgängen, wel-
che aufgrund ihres Wesens, 
ihres Umfangs und/oder ih-
rer Zwecke eine regelmä-
ßige und systematische Be-
obachtung von betroffenen 
Personen erforderlich ma-
chen;  

 

 i) personenbezogene Da-
ten werden einer großen 
Zahl von Personen zugäng-
lich gemacht, von der ver-
nünftigerweise nicht erwar-
tet werden kann, dass sie 
begrenzt wird.  

 

 3. Ergibt die Risikoanalyse, 
dass  

 

 a) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buch-
stabe a oder b vorliegen, 
müssen die für die Verarbei-
tung Verantwortlichen, die 
keine Niederlassung in der 
Europäischen Union haben, 
gemäß den Voraussetzun-
gen und Ausnahmen in Ar-
tikel 25 einen Vertreter in 
der Europäischen Union 
benennen;  
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 b) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buch-
stabe a, b oder h vorliegen, 
müssen die für die Verarbei-
tung Verantwortlichen ge-
mäß den Voraussetzungen 
und Ausnahmen in Arti-
kel 35 einen Datenschutz-
beauftragten benennen;  

 

 c) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buch-
stabe a, b, c, d, e, f, g oder h 
vorliegen, müssen die für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder die in ihrem 
Auftrag handelnden Auf-
tragsverarbeiter eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
gemäß Artikel 33 durch;  

 

 d) Verarbeitungsvorgänge 
gemäß Absatz 2 Buch-
stabe f vorliegen, müssen 
die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen den Da-
tenschutzbeauftragten oder 
wenn kein Datenschutzbe-
auftragter benannt wurde, 
die Aufsichtsbehörde ge-
mäß Artikel 34 zu Rate zie-
hen;  

 

 4. Die Risikoanalyse wird spä-
testens nach einem Jahr 
überprüft oder unverzüg-
lich, wenn sich das Wesen, 
der Umfang oder der Zweck 
der Datenverarbeitungsvor-
gänge wesentlich ändern. 
Ist der für die Verarbeitung 
Verantwortliche gemäß Ab-
satz 3 Buchstabe c nicht 
verpflichtet, eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen, wird die Ri-
sikoanalyse dokumentiert. 
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ABSCHNITT  3 
DATENSCHUTZ-FOL-
GENABSCHÄTZUNG  UND 
VORHERIGE GENEHMIGUNG  

  

   

Artikel 33  
Datenschutz-Folgenabschät-

zung 
 

Artikel 33  
Datenschutz-Folgenabschät-

zung 

1. Bei Verarbeitungsvorgängen, 
die aufgrund ihres Wesens, ih-
res Umfangs oder ihrer Zwe-
cke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten be-
troffener Personen bergen, 
führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in 
seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter vorab eine 
Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungs-
vorgänge für den Schutz per-
sonenbezogener Daten durch.  

1. Wenn dies nach Maßgabe 
von Artikel 32a Absatz 3 er-
forderlich ist , führt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der in seinem Auftrag 
handelnde Auftragsverarbeiter 
vorab eine Abschätzung der 
Folgen der vorgesehenen 
Verarbeitungsvorgänge für 
die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen, 
insbesondere für ihr Recht 
auf  den Schutz personenbe-
zogener Daten durch. Eine 
einzige Abschätzung ist für 
die Untersuchung mehrerer 
ähnlicher Verarbeitungs-
vorgänge mit ähnlichen Ri-
siken ausreichend.  

1. Wenn eine Form der Verarbei-
tung, insbesondere bei Ver-
wendung neuer Technologien, 
aufgrund der Art, des Um-
fangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung vo-
raussichtlich ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten zur Folge hat, 
wie etwa Diskriminierung, 
Identitätsdiebstahl oder -be-
trug, finanzielle Verluste, Ruf-
schädigung, unbefugte Um-
kehr der Pseudonymisierung, 
Verlust der Vertraulichkeit von 
dem Berufsgeheimnis unter-
liegenden Daten oder andere 
erhebliche wirtschaftliche oder 
gesellschaftliche Nachteile, so 
führt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche (...) vorab eine 
Abschätzung der Folgen der 
vorgesehenen Verarbeitungs-
vorgänge für den Schutz per-
sonenbezogener Daten durch 
(…). 

  1a. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche holt bei der 
Durchführung einer 
Datenschutz-
Folgenabschätzung den Rat 
des Datenschutzbeauftragten, 
sofern ein solcher benannt 
wurde, ein. 

2. Die in Absatz 1 genannten Ri-
siken bestehen insbesondere 
bei folgenden Verarbeitungs-
vorgängen:  

 2. Eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung gemäß Absatz 1 ist 
insbesondere in folgenden 
Fällen erforderlich: 
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a) systematische und um-
fassende Auswertung per-
sönlicher Aspekte einer natür-
lichen Person, beispielsweise 
zwecks Analyse ihrer wirt-
schaftlichen Lage, ihres Auf-
enthaltsorts, ihres Gesund-
heitszustands, ihrer persönli-
chen Vorlieben, ihrer Zuver-
lässigkeit oder ihres Verhal-
tens oder zwecks diesbezügli-
cher Voraussagen, die sich 
auf eine automatisierte Verar-
beitung von Daten gründet 
und ihrerseits als Grundlage 
für Maßnahmen dient, welche 
Rechtswirkung gegenüber der 
betroffenen Person entfalten 
oder erhebliche Auswirkungen 
für diese mit sich bringen;  

 (a) systematische und umfas-
sende Bewertung persönlicher 
Aspekte natürlicher Personen, 
(...) die sich auf Profiling grün-
det und die ihrerseits als 
Grundlage für Entscheidungen 
dient, die Rechtswirkung ge-
genüber betroffenen Personen 
entfalten oder erhebliche 
Auswirkungen für diese mit 
sich bringen; 

b) Verarbeitung von Daten 
über das Sexualleben, den 
Gesundheitszustand, die Ras-
se oder die ethnische Herkunft 
oder für die Erbringung von 
Gesundheitsdiensten, für epi-
demiologische Studien oder 
für Erhebungen über Geistes-
krankheiten oder ansteckende 
Krankheiten, wenn die betref-
fenden Daten in großem Um-
fang im Hinblick auf Maßnah-
men oder Entscheidungen 
verarbeitet werden, welche 
sich auf spezifische Einzel-
personen beziehen sollen;  

 (b) Verarbeitung spezieller 
Kategorien von personenbe-
zogenen Daten gemäß Arti-
kel 9 Absatz 1 (...), biometri-
schen Daten oder Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen 
und Straftaten oder damit zu-
sammenhängende Siche-
rungsmaßregeln, wenn die 
Daten in großem Umfang im 
Hinblick auf Entscheidungen 
verarbeitet werden, die sich 
auf spezifische Einzelper-
sonen beziehen sollen; 

c) weiträumige Überwa-
chung öffentlich zugänglicher 
Bereiche, insbesondere mit-
tels Videoüberwachung;  

 (c) weiträumige Überwa-
chung öffentlich zugänglicher 
Bereiche, insbesondere mit-
tels optoelektronischer Vor-
richtungen (...); 

d) Verarbeitung personen-
bezogener Daten aus umfang-
reichen Dateien, die Daten 
über Kinder, genetische Daten 
oder biometrische Daten ent-
halten;  

 (d) (…); 

e) sonstige Verarbeitungs-
vorgänge, bei denen gemäß 
Artikel 34 Absatz 2 Buch-

 (e) (…). 



 

250 

Kommission EU-Parlament  Rat 

stabe b vorab die Aufsichts-
behörde zu Rate zu ziehen ist. 

  2a. Die Aufsichtsbehörde erstellt 
eine Liste der Verarbeitungs-
vorgänge, für die gemäß Ab-
satz 1 eine Datenschutz-Fol-
genabschätzung durchzufüh-
ren ist, und veröffentlicht die-
se. Die Aufsichtsbehörde 
übermittelt diese Listen dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss. 

  2b. Die Aufsichtsbehörde kann 
des Weiteren eine Liste der 
Arten von Verarbeitungsvor-
gängen erstellen, für die keine 
Datenschutz-Folgenabschät-
zung erforderlich ist. Die Auf-
sichtsbehörde übermittelt die-
se Listen dem Europäischen 
Datenschutzausschuss. 

  2c. Vor Festlegung der in den Ab-
sätzen 2a und 2b genannten 
Listen wendet die zuständige 
Aufsichtsbehörde das Kohä-
renzverfahren gemäß Arti-
kel 57 an, wenn solche Listen 
Verarbeitungstätigkeiten um-
fassen, die mit dem Angebot 
von Waren oder Dienstleis-
tungen für betroffene Perso-
nen oder der Beobachtung 
des Verhaltens dieser Perso-
nen in mehreren Mitglied-
staaten im Zusammenhang 
stehen oder die den freien 
Verkehr personenbezogener 
Daten innerhalb der Union er-
heblich beeinträchtigen könn-
ten. 

3. Die Folgenabschätzung trägt 
den Rechten und den berech-
tigten Interessen der von der 
Datenverar-beitung betroffe-
nen Personen und sonstiger 
Betroffener Rechnung; sie 
enthält zumindest eine allge-
meine Beschreibung der ge-
planten Verarbei-tungsvor-
gänge und eine Bewertung 

3. Die Folgenabschätzung be-
zieht sich auf das gesamte 
Lebenszyklusmanagement 
personenbezogener Daten,  
von der Erhebung über die 
Verarbeitung bis zur Lö-
schung. Zumindest Folgen-
des ist enthalten:  

3. Die Folgenabschätzung ent-
hält zumindest eine allge-
meine Beschreibung der ge-
planten Verarbeitungsvor-
gänge und eine Bewertung 
des Risikos, auf das in Ab-
satz 1 Bezug genommen wird, 
sowie der geplanten Abhilfe-
maßnahmen, einschließlich 
Garantien, Sicherheitsvorkeh-
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der in Bezug auf die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen 
Per-sonen bestehenden Risi-
ken sowie der geplan-ten Ab-
hilfemaßnahmen, Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und 
Verfahren, durch die der 
Schutz personenbezogener 
Daten sichergestellt und der 
Nachweis dafür erbracht wer-
den soll, dass die Bestimmun-
gen dieser Verordnung einge-
halten werden. 

rungen und Verfahren, durch 
die der Schutz personenbezo-
gener Daten sichergestellt und 
der Nachweis dafür erbracht 
werden soll, dass die Bestim-
mungen dieser Verordnung 
eingehalten werden, wobei 
den Rechten und berechtigten 
Interessen der betroffenen 
Personen und sonstiger Be-
troffener Rechnung getragen 
wird. 

 a) eine systematische Be-
schreibung der geplanten 
Verarbeitungsvorgänge, die 
Zwecke der Verarbeitung 
und gegebenenfalls die von 
dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen;  

 

 b) eine Bewertung der Not-
wendigkeit und Verhältnis-
mäßigkeit der Verarbei-
tungsvorgänge in Bezug auf 
den Zweck;  

 

 c) eine Bewertung der in 
Bezug auf die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Personen bestehenden Ri-
siken, einschließlich des 
Diskriminierungsrisikos, 
das mit dem Vorgang ver-
bunden ist oder durch die-
sen erhöht wird;  

 

 d) eine Beschreibung der 
geplanten Abhilfemaßnah-
men und Maßnahmen zur 
Minimierung der Menge der 
verarbeiteten personenbe-
zogenen Daten;  

 

 e) eine Aufstellung der Ga-
rantien, Sicherheitsvorkeh-
rungen und Verfahren – wie 
die Pseudonymisierung –, 
durch die der Schutz perso-
nenbezogener Daten si-
chergestellt und der Nach-
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weis dafür erbracht werden 
soll, dass die Bestimmun-
gen dieser Verordnung ein-
gehalten werden, wobei den 
Rechten und den berechtig-
ten Interessen der von der 
Datenverarbeitung betroffe-
nen Personen und sonstiger 
Betroffener Rechnung ge-
tragen wird;  

 f) eine allgemeine Angabe 
der Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen 
Datenkategorien;  

 

 g) eine Erklärung, welche 
Maßnahmen in Bezug auf 
den Datenschutz durch 
Technik und durch daten-
schutzfreundliche Vorein-
stellungen gemäß Artikel 23 
umgesetzt wurden;  

 

 h) eine Aufstellung der 
Empfänger oder Kategorien 
von Empfängern der perso-
nenbezogenen Daten;  

 

 i) gegebenenfalls eine 
Liste mit Angaben über ge-
plante Datenübermittlungen 
in Drittländer oder an inter-
nationale Organisationen, 
einschließlich deren Namen, 
sowie bei den in Artikel 44 
Absatz 1 Buchstabe h ge-
nannten Datenübermittlun-
gen ein Beleg dafür, dass 
geeignete Sicherheitsgaran-
tien vorgesehen wurden;  

 

 j) eine Bewertung des Zu-
sammenhangs der Daten-
verarbeitung.  

 

 3a. Wenn der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter ei-
nen Datenschutzbeauftrag-
ten benannt hat, ist dieser 
am Verfahren der Folgenab-

3a. Die Einhaltung genehmigter 
Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 38 durch die zuständigen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder die zuständi-
gen Auftragsverarbeiter ist bei 
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schätzung zu beteiligen.  der Beurteilung der Rechtmä-
ßigkeit und der Auswirkungen 
der von diesen durchgeführten 
Verarbeitungsvorgängen, ins-
besondere für die Zwecke ei-
ner Datenschutz-Folgenab-
schätzung, gebührend zu be-
rücksichtigen. 

 3b. Die Folgenabschätzung 
wird dokumentiert und es 
wird ein Plan für regelmä-
ßige Überprüfungen der 
Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen ge-
mäß Artikel 33a Absatz 1 
festgelegt. Die Folgenab-
schätzung wird ohne unan-
gemessene Verzögerung 
aktualisiert, wenn die Er-
gebnisse der Überprüfung 
der Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen ge-
mäß Artikel 33a Unstimmig-
keiten bei der Einhaltung 
aufzeigen. Der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche, 
der Auftragsverarbeiter so-
wie der etwaige Vertreter 
des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen stellen die 
Folgenabschätzung der 
Aufsichtsbehörde auf An-
forderung zur Verfügung. 

 

4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche holt die Meinung 
der betroffenen Personen o-
der ihrer Vertreter zu der be-
absichtigten Verarbeitung un-
beschadet des Schutzes ge-
werblicher oder öffentlicher In-
teressen oder der Sicherheit 
der Verarbeitungsvorgänge 
ein.  

 4. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche holt den Stand-
punkt der betroffenen Perso-
nen oder ihrer Vertreter zu der 
beabsichtigten Verarbeitung 
unbeschadet des Schutzes 
gewerblicher oder öffentlicher 
Interessen oder der Sicherheit 
der Verarbeitungsvorgänge 
(...) ein. 

5. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
um eine Behörde oder um ei-
ne öffentliche Einrichtung 
handelt und die Verarbeitung 
aufgrund einer im Unionsrecht 
festgelegten rechtlichen Ver-
pflichtung nach Artikel 6 Ab-
satz 1 Buchstabe c erfolgt, 

 5. Falls (...) die Verarbeitung ge-
mäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c oder e auf einer 
Rechtsgrundlage im Unions-
recht oder im Recht des Mit-
gliedstaats, dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, beruht und falls die 
betreffenden Rechtsvorschrif-
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welche Vorschriften und Ver-
fahren für die betreffenden 
Verarbeitungsvorgänge vor-
sieht, gelten die Absätze 1 
bis 4 nur, wenn es nach dem 
Ermessen der Mitgliedstaaten 
erforderlich ist, vor den be-
treffenden Verarbeitungstätig-
keiten eine solche Folgenab-
schätzung durchzuführen. 

ten den konkreten Verarbei-
tungsvorgang oder die kon-
kreten Verarbeitungsvorgänge 
regeln, gelten die Absätze 1 
bis 3 nur, wenn es nach dem 
Ermessen der Mitgliedstaaten 
erforderlich ist, vor den be-
treffenden Verarbeitungstätig-
keiten eine solche Folgenab-
schätzung durchzuführen. 

6. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Bedingungen für Verar-
beitungsvorgänge, die mit den 
in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Risiken behaftet sein 
können, sowie die Anforde-
rungen an die in Absatz 3 ge-
nannte Folgenabschätzung 
einschließlich der Bedingun-
gen für die Skalierbarkeit und 
für die interne und externe 
Überprüfbarkeit festzulegen. 
Dabei berücksichtigt die 
Kommission spezifische Maß-
nahmen für Kleinst-, Klein- 
und mittlere Unternehmen.  

 6. (…) 

7. Die Kommission kann Stan-
dards und Verfahren für die 
Durchführung sowie für die in-
terne und externe Überprü-
fung der in Absatz 3 genann-
ten Folgenabschätzung fest-
legen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren er-
lassen. 

 7. (…) 

   

 Artikel 33a 

Überprüfung der Einhaltung 
der Datenschutzbestimmungen  

 

 1. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der in 
seinem Auftrag handelnde 
Auftragsverarbeiter führt 
spätestens zwei Jahre nach 
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der Durchführung einer 
Folgenabschätzung nach 
Artikel 33 Absatz 1 eine 
Überprüfung der Einhaltung 
der Datenschutzbestim-
mungen durch. Mit dieser 
Überprüfung wird nachge-
wiesen, dass die Verarbei-
tung personenbezogener 
Daten in Einklang mit der 
Datenschutz-Folgenab-
schätzung durchgeführt 
wird.  

 2. Die Überprüfung der Einhal-
tung der Datenschutzbe-
stimmungen wird in regel-
mäßigen Abständen min-
destens alle zwei Jahre 
durchgeführt oder unver-
züglich, wenn sich die mit 
Verarbeitungsvorgängen 
verbundenen spezifischen 
Risiken ändern.  

 

 3. Wenn die Ergebnisse der 
Überprüfung der Einhaltung 
der Datenschutzbestim-
mungen Unstimmigkeiten 
bei der Einhaltung aufzei-
gen, enthält die Überprü-
fung Empfehlungen, wie ei-
ne vollständige Einhaltung 
erreicht werden kann.  

 

 4. Die Überprüfung der Einhal-
tung der Datenschutzbe-
stimmungen und die ein-
schlägigen Empfehlungen 
werden dokumentiert. Der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche, der Auf-
tragsverarbeiter sowie der 
etwaige Vertreter des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen stellen der Aufsichts-
behörde auf Anforderung 
die Überprüfung der Einhal-
tung der Datenschutzbe-
stimmungen zur Verfügung.  

 

 5. Wenn der für die Verarbei-
tung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter ei-
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nen Datenschutzbeauftrag-
ten benannt hat, ist dieser 
am Verfahren zur Überprü-
fung der Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen zu 
beteiligen.  

   

Artikel 34 
Vorherige Genehmigung und 

vorherige Zurateziehung 

Artikel 34 

Vorherige Konsultation  

Artikel 34 

Vorherige (…) Konsultation  

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder gegebe-
nenfalls der Auftragsverar-
beiter holt vor der Verarbei-
tung personenbezogener Da-
ten eine Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde ein, um si-
cherzustellen, dass die ge-
plante Verarbeitung in Über-
einstimmung mit dieser Ver-
ordnung erfolgt, und um ins-
besondere die Risiken zu 
mindern, welche für die be-
troffenen Personen bestehen, 
wenn dieser Vertragsklauseln 
nach Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe d vereinbart oder 
keine geeigneten Garantien 
für die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten in ein 
Drittland oder an eine interna-
tionale Organisation in einem 
rechtsverbindlichen Instru-
ment nach Artikel 42 Absatz 5 
vorsieht. 

 1. (…) 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der in sei-
nem Auftrag handelnde Auf-
tragsverarbeiter zieht vor der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten die Aufsichtsbe-
hörde zu Rate, um sicherzu-
stellen, dass die geplante 
Verarbeitung in Übereinstim-
mung mit dieser Verordnung 
erfolgt, und um insbesondere 
die für die betroffenen Perso-
nen bestehenden Risiken zu 
mindern; dies gilt für alle Fälle, 
in denen 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der in sei-
nem Auftrag handelnde Auf-
tragsverarbeiter zieht vor der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten den Daten-
schutzbeauftragten, oder 
wenn kein Datenschutzbe-
auftragter benannt wurde,  
die Aufsichtsbehörde zu Rate, 
um sicherzustellen, dass die 
geplante Verarbeitung in 
Übereinstimmung mit dieser 
Verordnung erfolgt, und um 
insbesondere die für die be-
troffenen Personen bestehen-
den Risiken zu mindern; dies 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche (...) zieht vor der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten die Aufsichtsbe-
hörde zu Rate (...), wenn aus 
einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung gemäß Artikel 33 
hervorgeht, dass die Verar-
beitung ein (...) hohes Risiko 
zur Folge hätte, sofern der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che keine Maßnahmen zur 
Eindämmung des Risikos trifft. 
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gilt für alle Fälle, in denen 

a) aus einer Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Arti-
kel 33 hervorgeht, dass die 
geplanten Verarbeitungsvor-
gänge aufgrund ihres We-
sens, ihres Umfangs oder ih-
rer Zwecke hohe konkrete Ri-
siken bergen können; oder 

a) aus einer Datenschutz-
Folgenabschätzung nach Arti-
kel 33 hervorgeht, dass die 
geplanten Verarbeitungsvor-
gänge aufgrund ihres We-
sens, ihres Umfangs oder ih-
rer Zwecke hohe konkrete Ri-
siken bergen können; oder 

 

b) die Aufsichtsbehörde eine 
vorherige Zurateziehung be-
züglich der in Absatz 4 ge-
nannten Verarbeitungsvor-
gänge, welche aufgrund ihres 
Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke kon-
krete Risiken für die Rechte 
und Freiheiten betroffener 
Personen bergen können, für 
erforderlich hält. 

b) der Datenschutzbeauf-
tragte oder  die Aufsichtsbe-
hörde eine vorherige Konsul-
tation bezüglich der in Ab-
satz 4 genannten Verarbei-
tungsvorgänge, welche auf-
grund ihres Wesens, ihres 
Umfangs und/oder ihrer Zwe-
cke konkrete Risiken für die 
Rechte und Freiheiten be-
troffener Personen bergen 
können, für erforderlich hält.  

 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der 
Auffassung ist, dass die ge-
plante Verarbeitung nicht im 
Einklang mit dieser Verord-
nung steht, insbesondere weil 
die Risiken unzureichend er-
mittelt wurden oder einge-
dämmt werden, untersagt sie 
die geplante Verarbeitung und 
unterbreitet geeignete Vor-
schläge, wie diese Mängel 
beseitigt werden könnten. 

3. Falls die zuständige  Auf-
sichtsbehörde im Rahmen ih-
rer Befugnisse feststellt , 
dass die geplante Verarbei-
tung nicht im Einklang mit die-
ser Verordnung steht, insbe-
sondere weil die Risiken un-
zureichend ermittelt wurden 
oder eingedämmt werden, un-
tersagt sie die geplante Ver-
arbeitung und unterbreitet ge-
eignete Vorschläge, wie diese 
Mängel beseitigt werden 
könnten. 

3. Falls die Aufsichtsbehörde der 
Auffassung ist, dass die ge-
plante Verarbeitung gemäß 
Absatz 2 nicht im Einklang mit 
dieser Verordnung stünde, 
insbesondere weil der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
das Risiko nicht ausreichend 
ermittelt oder nicht ausrei-
chend eingedämmt hat, unter-
breitet sie dem für die Verar-
beitung der Daten Verantwort-
lichen spätestens sechs Wo-
chen nach dem Antrag auf 
Konsultation schriftlich ent-
sprechende Empfehlungen 
und kann ihre in Artikel 53 ge-
nannten Befugnisse ausüben 
(...). Diese Frist kann unter 
Berücksichtigung der Komple-
xität der geplanten Verarbei-
tung um weitere sechs Wo-
chen verlängert werden. 
Kommt es zu einer Fristver-
längerung, wird der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags über die 
Gründe für die Verzögerung 
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informiert. 

4. Die Aufsichtsbehörde erstellt 
eine Liste der Verarbeitungs-
vorgänge, die Gegenstand der 
vorherigen Zurateziehung 
nach Absatz 2 Buchstabe b 
sind, und veröffentlicht diese. 
Die Aufsichtsbehörde über-
mittelt derartige Listen an den 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss.  

4. Der Europäische Daten-
schutzausschuss  erstellt ei-
ne Liste der Verarbeitungs-
vorgänge, die Gegenstand der 
vorherigen Konsultation nach 
Absatz 2 sind, und veröffent-
licht diese.  

4. (…) 

5. Wenn auf der in Absatz 4 ge-
nannten Liste Verarbeitungs-
vorgänge aufgeführt werden, 
die sich auf Waren oder 
Dienstleistungen beziehen, 
welche betroffenen Personen 
in mehreren Mitgliedstaaten 
angeboten werden, oder die 
dazu dienen sollen, das Ver-
halten dieser betroffenen Per-
sonen zu beobachten, oder 
die wesentliche Auswirkungen 
auf den freien Verkehr perso-
nenbezogener Daten in der 
Union haben können, bringt 
die Aufsichtsbehörde vor der 
Annahme der Liste das in Ar-
tikel 57 beschriebene Kohä-
renzverfahren zur Anwen-
dung.  

 5. (…) 

6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter legt der Auf-
sichtsbehörde die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 33 vor und über-
mittelt ihr auf Aufforderung al-
le sonstigen Informationen, 
die sie benötgt, um die Ord-
nungsgemäßheit der Verar-
beitung sowie insbesondere 
die in Bezug auf den Schutz 
der personenbezogenen Da-
ten der betroffenen Person 
bestehenden Risiken und die 
diesbezüglichen Sicherheits-
garantien bewerten zu kön-
nen.  

6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter legt der Auf-
sichtsbehörde die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nach Artikel 33 vor und über-
mittelt ihr auf Aufforderung al-
le sonstigen Informationen, 
die sie benötigt, um die Ord-
nungsgemäßheit der Verar-
beitung sowie insbesondere 
die in Bezug auf den Schutz 
der personenbezogenen Da-
ten der betroffenen Person 
bestehenden Risiken und die 
diesbezüglichen Sicherheits-
garantien bewerten zu kön-
nen. 

6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche (...) stellt der Auf-
sichtsbehörde bei einer Kon-
sultation gemäß Absatz 2 (...) 
folgende Informationen zur 
Verfügung: 
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  (a) gegebenenfalls Angaben 
zu den jeweiligen Zuständig-
keiten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, der gemein-
sam für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und der an der 
Verarbeitung beteiligten Auf-
tragsverarbeiter, insbesondere 
bei einer Verarbeitung inner-
halb einer Gruppe von Unter-
nehmen; 

  (b) die Zwecke und die Mittel 
der beabsichtigten Verarbei-
tung; 

  (c) die zum Schutz der Rech-
te und Freiheiten der be-
troffenen Personen gemäß 
dieser Verordnung vorgese-
henen Maßnahmen und Ga-
rantien; 

  (d) gegebenenfalls die Kon-
taktdaten des Datenschutzbe-
auftragten; 

  (e) die Datenschutz-
Folgenabschätzung gemäß 
Artikel 33 und 

  (f) alle sonstigen von der 
Aufsichtsbehörde angefor-
derten Informationen (...). 

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 
Aufsichtsbehörde bei der 
Ausarbeitung einer von ihren 
nationalen Parlamenten zu er-
lassenden Legislativmaß-
nahme oder einer sich auf ei-
ne solche Legislativmaß-
nahme gründenden Maß-
nahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, zu 
Rate, damit die Vereinbarkeit 
der geplanten Verarbeitung 
mit dieser Verordnung sicher-
gestellt ist und insbesondere 
die für die betreffenden Per-
sonen bestehenden Risiken 

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 
Aufsichtsbehörde bei der 
Ausarbeitung einer von ihren 
nationalen Parlamenten zu er-
lassenden Legislativmaß-
nahme oder einer sich auf ei-
ne solche Legislativmaß-
nahme gründenden Maß-
nahme, durch die die Art der 
Verarbeitung definiert wird, zu 
Rate, damit die Vereinbarkeit 
der geplanten Verarbeitung 
mit dieser Verordnung sicher-
gestellt ist und insbesondere 
die für die betreffenden Per-
sonen bestehenden Risiken 

7. Die Mitgliedstaaten ziehen die 
Aufsichtsbehörde bei der Aus-
arbeitung eines Vorschlags für 
von einem nationalen Parla-
ment zu erlassende Geset-
zesvorschriften oder von auf 
solchen Gesetzesvorschriften 
basierenden Regelungsvor-
schriften zu Rate, die die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten vorsehen (...). 
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gemindert werden.  gemindert werden. 

  7a. Ungeachtet des Absatzes 2 
können für die Verarbeitung 
Verantwortliche durch Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaa-
ten verpflichtet werden, bei 
der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten zur Erfüllung 
einer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgabe, ein-
schließlich der Verarbeitung 
solcher Daten zu Zwecken 
des sozialen Schutzes und der 
öffentlichen Gesundheit, die 
Aufsichtsbehörde zu konsultie-
ren und deren vorherige Ge-
nehmigung einzuholen. 

8. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die 
Bestimmung der in Absatz 2 
Buchstabe a genannten ho-
hen konkreten Risiken fest-
zulegen. 

 8. (…) 

9. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen und Verfahrens-
vorschriften für die in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannte vor-
herige Genehmigung bezie-
hungsweise Zurateziehung 
sowie für die in Absatz 6 vor-
gesehene Unterrichtung der 
Aufsichtsbehörde festlegen. 
Die entsprechenden Durch-
führungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

 

 

 

 

 

 

9.  9. (…) 
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ABSCHNITT  4 
DATENSCHUTZBEAUF-
TRAGTER  

  

   

Artikel 35  
Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten 

Artikel 35  
Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten 

Artikel 35  
Benennung eines Daten-

schutzbeauftragten 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter benennen ei-
nen Datenschutzbeauftragten, 
falls 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter benennen ei-
nen Datenschutzbeauftragten, 
falls 

1. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auftragsver-
arbeiter kann – bzw. sofern im 
Unionsrecht oder im nationalen 
Recht vorgesehen, muss – ei-
nen Datenschutzbeauftragten 
benennen (...). 

a) die Verarbeitung durch 
eine Behörde oder eine öf-
fentliche Einrichtung erfolgt; 
oder 

a) die Verarbeitung durch 
eine Behörde oder eine öf-
fentliche Einrichtung erfolgt; 
oder 

 

b) die Bearbeitung durch ein 
Unternehmen erfolgt, das 250 
oder mehr Mitarbeiter be-
schäftigt, oder  

b) die Verarbeitung von ei-
ner juristischen Person 
durchgeführt wird und sich 
auf mehr als 5 000 be-
troffene Personen innerhalb 
eines Zeitraumes von zwölf 
aufeinanderfolgenden Mo-
naten bezieht; oder 

 

c) die Kerntätigkeit des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters in der Durchführung 
von Verarbeitungsvorgängen 
besteht, welche aufgrund ih-
res Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke eine 
regelmäßige und systemati-
sche Beobachtung von be-
troffenen Personen erforder-
lich machen.  

c) die Kerntätigkeit des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters in der Durchführung 
von Verarbeitungsvorgängen 
besteht, welche aufgrund ih-
res Wesens, ihres Umfangs 
und/oder ihrer Zwecke eine 
regelmäßige und systemati-
sche Beobachtung von be-
troffenen Personen erforder-
lich machen; oder  

 

 d) die Kernaktivitäten des 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters aus der 
Verarbeitung besonderer 
Kategorien von Daten ge-
mäß Artikel 9 Absatz 1, 
Standortdaten, Daten über 
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Kinder oder Arbeitnehmer-
daten in groß angelegten 
Ablagesystemen bestehen.  

2. Im Fall des Absatzes 1 Buch-
stabe b darf eine Gruppe von 
Unternehmen einen gemein-
samen Datenschutzbeauf-
tragten ernennen.  

2. Eine Gruppe von Unterneh-
men kann  einen Hauptda-
tenschutzbeauftragten  er-
nennen, wenn sichergestellt 
ist, dass von jedem Stand-
ort aus ein Datenschutzbe-
auftragter leicht zugänglich 
ist . 

2. Eine Gruppe von Unternehmen 
darf einen gemeinsamen Daten-
schutzbeauftragten ernennen. 

3. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
um eine Behörde oder um ei-
ne öffentliche Einrichtung 
handelt, kann der Daten-
schutzbeauftragte unter Be-
rücksichtigung der Struktur 
der Behörde beziehungsweise 
der öffentlichen Einrichtung für 
mehrere Bereiche benannt 
werden.  

3. Falls es sich bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
um eine Behörde oder um ei-
ne öffentliche Einrichtung 
handelt, kann der Daten-
schutzbeauftragte unter Be-
rücksichtigung der Struktur 
der Behörde beziehungsweise 
der öffentlichen Einrichtung 
für mehrere Bereiche benannt 
werden. 

3. Falls es sich bei dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter um eine 
Behörde oder um eine öffentli-
che Einrichtung handelt, kann für 
mehrere solcher Behörden oder 
Einrichtungen unter Berücksich-
tigung ihrer Organisationsstruk-
tur und ihrer Größe ein gemein-
samer Datenschutzbeauftragter 
benannt werden. 

4. In anderen als den in Absatz 1 
genannten Fällen können der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter oder Ver-
bände und andere Gremien, 
die Kategorien von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern ver-
treten, einen Datenschutz-
beauftragten benennen.  

4. In anderen als den in Absatz 1 
genannten Fällen können der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter oder Ver-
bände und andere Gremien, 
die Kategorien von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern ver-
treten, einen Datenschutz-
beauftragten benennen.  

4. (…). 

5. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter benennt den 
Datenschutzbeauftragten 
nach Maßgabe der beruflichen 
Qualifikation und insbeson-
dere des Fachwissens, das 
dieser auf dem Gebiet des 
Datenschutzrechts und der 
einschlägigen Praktiken be-
sitzt, sowie nach Maßgabe 
von dessen Fähigkeit zur Er-
füllung der in Artikel 37 ge-
nannten Aufgaben. Der Grad 
des erforderlichen Fachwis-
sens richtet sich insbesondere 

5. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter benennt den 
Datenschutzbeauftragten 
nach Maßgabe der berufli-
chen Qualifikation und insbe-
sondere des Fachwissens, 
das dieser auf dem Gebiet 
des Datenschutzrechts und 
der einschlägigen Praktiken 
besitzt, sowie nach Maßgabe 
von dessen Fähigkeit zur Er-
füllung der in Artikel 37 ge-
nannten Aufgaben. Der Grad 
des erforderlichen Fachwis-
sens richtet sich insbesondere 

5. Der (...) Datenschutzbeauftragte 
wird auf der Grundlage seiner 
beruflichen Qualifikation und 
insbesondere des Fachwissens 
benannt, das er auf dem Gebiet 
des Datenschutzrechts und der 
Datenschutzpraxis besitzt, sowie 
auf der Grundlage seiner Fähig-
keit zur Erfüllung der in Artikel 37 
genannten Aufgaben, 
namentlich des 
Nichtvorhandenseins von 
Interessenkonflikten. (…). 
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nach der Art der durchge-
führten Datenverarbeitung und 
des erforderlichen Schutzes 
für die von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter ver-
arbeiteten personenbezoge-
nen Daten. 

nach der Art der durchge-
führten Datenverarbeitung 
und des erforderlichen Schut-
zes für die von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
verarbeiteten personenbezo-
genen Daten. 

6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass etwaige sonstige berufli-
che Pflichten des Daten-
schutzbeauftragten mit den 
Aufgaben und Pflichten, die 
diesem in seiner Funktion als 
Datenschutzbeauftragter ob-
liegen, vereinbar sind und zu 
keinen Interessenkonflikten 
führen. 

6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass etwaige sonstige berufli-
che Pflichten des Daten-
schutzbeauftragten mit den 
Aufgaben und Pflichten, die 
diesem in seiner Funktion als 
Datenschutzbeauftragter ob-
liegen, vereinbar sind und zu 
keinen Interessenkonflikten 
führen. 

6. (…) 

7. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter benennt ei-
nen Datenschutzbeauftragten 
für einen Zeitraum von min-
destens zwei Jahren. Der Da-
tenschutzbeauftragte kann für 
weitere Amtszeiten wie-
derernannt werden. Während 
seiner Amtszeit kann der Da-
tenschutzbeauftragte seines 
Postens nur enthoben wer-
den, wenn er die Vorausset-
zungen für die Erfüllung seiner 
Pflichten nicht mehr erfüllt.  

7. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter benennt ei-
nen Datenschutzbeauftragten 
für einen Zeitraum von min-
destens vier Jahren im Fall 
eines Arbeitnehmers oder  
zwei Jahren im Fall eines ex-
ternen Dienstleisters . Der 
Datenschutzbeauftragte kann 
für weitere Amtszeiten wie-
derernannt werden. Während 
seiner Amtszeit kann der Da-
tenschutzbeauftragte seines 
Postens nur enthoben wer-
den, wenn er die Vorausset-
zungen für die Erfüllung sei-
ner Pflichten nicht mehr erfüllt. 

7. (…). Während seiner Amtszeit 
kann der Datenschutzbeauf-
tragte seines Postens nur ent-
hoben werden, wenn er die Vo-
raussetzungen für die Erfüllung 
seiner Aufgaben gemäß Artikel 
37 nicht mehr erfüllt, außer es 
liegen schwerwiegende Gründe 
nach dem Recht des betreffen-
den Mitgliedstaats vor, die eine 
Entlassung eines Beschäftigten 
oder Bediensteten rechtfertigen. 

8. Der Datenschutzbeauftragte 
kann durch den für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
durch den Auf-tragsverarbeiter 
beschäftigt werden oder seine 
Aufgaben auf der Grundlage 
eines Dienstleistungs-vertrags 
erfüllen.  

8. Der Datenschutzbeauftragte 
kann durch den für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
durch den Auftragsverarbeiter 
beschäftigt werden oder seine 
Aufgaben auf der Grundlage 
eines Dienstleistungsvertrags 
erfüllen.  

8. Der Datenschutzbeauftragte 
kann Beschäftigter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters 
sein oder seine Aufgaben auf 
der Grundlage eines Dienstleis-
tungsvertrags erfüllen. 

9. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter teilt der Auf-
sichtsbehörde und der Öffent-

9. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter teilt der Auf-
sichtsbehörde und der Öffent-

9. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auftragsver-
arbeiter veröffentlicht die Kon-
taktdaten des Datenschutzbe-



 

264 

Kommission EU-Parlament  Rat 

lichkeit den Namen und die 
Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten mit. 

lichkeit den Namen und die 
Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten mit. 

auftragten und teilt diese Daten 
der Aufsichtsbehörde mit. 

10. Betroffene Personen haben 
das Recht, den Datenschutz-
beauftragten zu allen im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung ihrer personenbezo-
genen Daten stehenden Fra-
gen zu Rate zu ziehen und die 
Wahrnehmung ihrer Rechte 
gemäß dieser Verordnung zu 
beantragen. 

10. Betroffene Personen haben 
das Recht, den Datenschutz-
beauftragten zu allen im 
Zusamenhang mit der Verar-
beitung ihrer personenbezo-
genen Daten stehenden Fra-
gen zu Rate zu ziehen und die 
Wahrnehmung ihrer Rechte 
gemäß dieser Verordnung zu 
beantragen. 

10. Betroffene Personen können 
den Datenschutzbeauftragten 
zu allen mit der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Da-
ten und mit der Wahrnehmung 
ihrer Rechte gemäß dieser 
Verordnung im Zu-
sammenhang stehenden Fra-
gen zu Rate ziehen. 

11. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die in 
Absatz 1 Buchstabe c ge-
nannte Kerntätigkeit des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters sowie die Kriterien für 
die berufliche Qualifikation 
des in Absatz 5 genannten 
Datenschutzbeauftragten fest-
zulegen.  

 11. (…) 

   

Artikel 36  
Stellung des Datenschutzbe-

auftragten 
  

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte ordnungsgemäß und 
frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird.  

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte ordnungsgemäß und 
frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird. 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte ordnungsgemäß und 
frühzeitig in alle mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden 
Fragen eingebunden wird. 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte seinen Pflichten und 
Aufgaben unabhängig nach-
kommen kann und keine An-
weisungen bezüglich der Aus-

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte seinen Pflichten und 
Aufgaben unabhängig nach-
kommen kann und keine An-
weisungen bezüglich der 

2. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter unterstützt 
den Datenschutzbeauftragten 
bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben gemäß Artikel 37 und 
stellt (...) die für die Erfüllung 
dieser Aufgaben erforderli-
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übung seiner Tätigkeit erhält. 
Der Datenschutzbeauftragte 
berichtet unmittelbar der Lei-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters.  

Ausübung seiner Tätigkeit er-
hält. Der Datenschutzbeauf-
tragte berichtet unmittelbar 
der obersten  Leitung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters. Der für die Verarbei-
tung Verantwortliche und 
der Auftragsverarbeiter be-
nennen zu diesem Zweck 
ein Mitglied der obersten 
Leitung, das die Verantwor-
tung für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Ver-
ordnung trägt.  

chen Ressourcen sowie den 
Zugang zu personenbezoge-
nen Daten und Verarbeitungs-
vorgängen zur Verfügung. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter unterstützt 
den Datenschutzbeauftragten 
bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben und stellt das erforder-
liche Personal, die erforderli-
chen Räumlichkeiten, die er-
forderliche Ausrüstung und al-
le sonstigen Ressourcen, die 
für die Erfüllung der in Ar-
tikel 37 genannten Pflichten 
und Aufgaben erforderlich 
sind, zur Verfügung. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter unterstützt 
den Datenschutzbeauftragten 
bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben und stellt alle Mittel, 
darunter  das erforderliche 
Personal, die erforderlichen 
Räumlichkeiten, die erforderli-
che Ausrüstung und alle sons-
tigen Ressourcen, die für die 
Erfüllung der in Artikel 37 ge-
nannten Pflichten und Auf-
gaben und zur Pflege der 
Fachkenntnisse  erforderlich 
sind, zur Verfügung. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter stellt sicher, 
dass der Datenschutzbeauf-
tragte bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben unabhängig handeln 
kann und keine Anweisungen 
bezüglich der Ausübung die-
ser Aufgaben erhält. Der Da-
tenschutzbeauftragte darf von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder dem Auf-
tragsverarbeiter wegen der Er-
füllung seiner Aufgaben nicht 
benachteiligt werden. Der Da-
tenschutzbeauftragte berichtet 
unmittelbar der höchsten Ma-
nagementebene des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters. 

 4. Datenschutzbeauftragte 
sind zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet, was die Identität 
der betroffenen Personen 
und die Umstände, mit de-
nen diese identifiziert wer-
den können, anbelangt, so-
fern sie durch die betroffene 
Person von dieser Ver-
pflichtung nicht entbunden 
werden. 

4. Der Datenschutzbeauftragte 
kann andere Aufgaben und 
Pflichten wahrnehmen. Der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter stellt sicher, dass derar-
tige Aufgaben und Pflichten 
nicht zu einem Interessenkon-
flikt führen. 

   

Artikel 37  
Aufgaben des Datenschutzbe-

auftragten 
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1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter betraut den 
Datenschutzbeauftragten mit 
mindestens folgenden Aufga-
ben: 

1. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter betraut den 
Datenschutzbeauftragten mit 
mindestens folgenden Aufga-
ben: 

1. Dem (...) Datenschutzbeauf-
tragten obliegen (...) folgende 
Aufgaben: 

a) Unterrichtung und Bera-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters über 
dessen aus dieser Verord-
nung erwachsenden Pflichten 
sowie Dokumentation dieser 
Tätigkeit und der erhaltenen 
Antworten; 

a) Sensibilisierung,  Unter-
richtung und Beratung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsverar-
beiters über dessen aus die-
ser Verordnung erwachsen-
den Pflichten sowie Doku-
mentation dieser Tätigkeit und 
der erhaltenen Antworten, 
insbesondere in Bezug auf 
technische und organisato-
rische Maßnahmen und Ver-
fahren ; 

(a) Unterrichtung und Bera-
tung des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters und der 
Beschäftigten, die personen-
bezogene Daten verarbeiten, 
hinsichtlich ihrer Pflichten 
nach dieser Verordnung sowie 
anderer Datenschutzvor-
schriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten (...); 

b) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung der 
Strategien des für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters für 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten einschließlich der 
Zuweisung von Zuständigkei-
ten, der Schulung der an den 
Verarbeitungsvorgängen be-
teiligten Mitarbeiter und der 
diesbezüglichen Überprüfun-
gen;  

b) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung der 
Strategien des für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters für 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten einschließlich der 
Zuweisung von Zuständigkei-
ten, der Schulung der an den 
Verarbeitungsvorgängen be-
teiligten Mitarbeiter und der 
diesbezüglichen Überprüfun-
gen;  

(b) Überwachung der Einhal-
tung dieser Verordnung, ande-
rer Datenschutzvorschriften 
der Union oder der Mitglied-
staaten sowie der Strategien 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters für den 
Schutz personenbezogener 
Daten einschließlich der Zu-
weisung von Zuständigkeiten, 
der Sensibilisierung und Schu-
lung der an den Verar-
beitungsvorgängen beteiligten 
Mitarbeiter und der diesbe-
züglichen Überprüfungen; 

c) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung dieser 
Verordnung, insbesondere ih-
rer Anforderungen an einen 
Datenschutz durch Technik 
und an datenschutzfreundli-
che Voreinstellungen, an die 
Datensicherheit, an die Be-
nachrichtigung der betroffenen 
Personen und an die Anträge 
der betroffenen Personen zur 
Wahrnehmung der ihren nach 
dieser Verordnung zustehen-
den Rechte;  

c) Überwachung der Umset-
zung und Anwendung dieser 
Verordnung, insbesondere ih-
rer Anforderungen an einen 
Datenschutz durch Technik 
und an datenschutzfreundli-
che Voreinstellungen, an die 
Datensicherheit, an die Be-
nachrichtigung der betroffe-
nen Personen und an die An-
träge der betroffenen Perso-
nen zur Wahrnehmung der ih-
ren nach dieser Verordnung 
zustehenden Rechte;  

(c) (…) 
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d) Sicherstellung, dass die 
in Artikel 28 genannte Doku-
mentation vorgenommen wird; 

d) Sicherstellung, dass die 
in Artikel 28 genannte Doku-
mentation vorgenommen wird; 

(d) (…) 

e) Überwachung der Doku-
mentation und Meldung von 
Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten 
sowie die Benachrichtigung 
davon gemäß den Artikeln 31 
und 32;  

e) Überwachung der Doku-
mentation und Meldung von 
Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten 
sowie die Benachrichtigung 
davon gemäß den Artikeln 31 
und 32; 

(e) (…) 

f) Überwachung der von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder vom Auf-
tragsverarbeiter durchgeführ-
ten Datenschutz-Folgenab-
schätzung sowie der Beantra-
gung einer vorherigen Ge-
nehmigung beziehungsweise 
Zurateziehung gemäß den Ar-
tikeln 33 und 34; 

f) Überwachung der von 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder vom Auf-
tragsverarbeiter durchgeführ-
ten Datenschutz-Folgenab-
schät-zung sowie der Bean-
tragung einer vorherigen Kon-
sultation gemäß den Arti-
keln 32a, 33 und 34 ; 

(f) Beratung – auf Anfrage – 
im Zusammenhang mit der 
Datenschutz-Folgenabschät-
zung und Überwachung ihrer 
Durchführung gemäß Arti-
kel 33; 

g) Überwachung der auf An-
frage der Aufsichtsbehörde 
ergriffenen Maßnahmen sowie 
Zusammenarbeit im Rahmen 
der Zuständigkeiten des Da-
tenschutzbeauftragten mit der 
Aufsichtsbehörde auf deren 
Ersuchen oder auf eigene Ini-
tiative des Datenschutzbeauf-
tragten; 

g) Überwachung der auf An-
frage der Aufsichtsbehörde 
ergriffenen Maßnahmen sowie 
Zusammenarbeit im Rahmen 
der Zuständigkeiten des Da-
tenschutzbeauftragten mit der 
Aufsichtsbehörde auf deren 
Ersuchen oder auf eigene Ini-
tiative des Datenschutzbeauf-
tragten; 

(g) Überwachung von auf An-
frage der Aufsichtsbehörde 
ergriffenen Maßnahmen sowie 
Zusammenarbeit im Rahmen 
der Zuständigkeiten des Da-
tenschutzbeauftragten mit der 
Aufsichtsbehörde auf deren 
Ersuchen oder auf eigene Ini-
tiative des Datenschutzbeauf-
tragten; 

(h) Tätigkeit als Ansprech-
partner für die Aufsichtsbe-
hörde in mit der Verarbeitung 
zusammenhängenden Fragen 
sowie gegebenenfalls Zurate-
ziehung der Aufsichtsbehörde 
auf eigene Initiative. 

h) Tätigkeit als Ansprech-
partner für die Aufsichtsbe-
hörde in mit der Verarbeitung 
zusammenhängenden Fragen 
sowie gegebenenfalls Kon-
sultation der Aufsichtsbehörde 
auf eigene Initiative. 

(h) Tätigkeit als Ansprech-
partner für die Auf-
sichtsbehörde in mit der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten zusammenhängenden 
Fragen, einschließlich der 
vorherigen Konsultation ge-
mäß Artikel 34, und gegebe-
nenfalls Beratung zu allen 
sonstigen Fragen. 

 i) Überprüfung der Einhal-
tung der Verordnung gemäß 
dem vorherigen Konsultie-
rungsverfahren nach Arti-
kel 34.  
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 j) Unterrichtung der Ar-
beitnehmervertreter über 
die Verarbeitung von Daten 
der Arbeitnehmer. 

 

2. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die 
Aufgaben, die Zertifizierung, 
die Stellung, die Befugnisse 
und die Ressourcen des in 
Absatz 1 genannten Daten-
schutzbeauftragten festzule-
gen. 

 2. (…) 

  2a. Der Datenschutzbeauftragte 
trägt bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben dem mit den Verar-
beitungsvorgängen verbunde-
nen Risiko gebührend Rech-
nung, wobei er die Art, den 
Umfang, die Umstände und 
die Zwecke der Verarbeitung 
berücksichtigt. 

   

ABSCHNITT  5 
VERHALTENSREGELN  UND 
ZERTIFIZIERUNG 

  

   

Artikel 38 
Verhaltensregeln   

1. Die Mitgliedstaaten, die Auf-
sichtsbehörden und die Kom-
mission fördern die Ausarbei-
tung von Verhaltensregeln, die 
nach Maßgabe der Besonder-
heiten der einzelnen Daten-
verarbeitungsbereiche zur 
ordnungsgemäßen Anwen-
dung dieser Verordnung bei-
tragen sollen und sich insbe-
sondere auf folgende Aspekte 
beziehen: 

1. Die Mitgliedstaaten, die Auf-
sichtsbehörden und die Kom-
mission fördern die Ausarbei-
tung von Verhaltensregeln 
oder die Annahme von 
durch eine Aufsichtsbe-
hörde ausgearbeiteten Ver-
haltensregeln , die nach 
Maßgabe der Besonderheiten 
der einzelnen Datenverarbei-
tungsbereiche zur ordnungs-
gemäßen Anwendung dieser 
Verordnung beitragen sollen 
und sich insbesondere auf 
folgende Aspekte beziehen: 

1. Die Mitgliedstaaten, die Auf-
sichtsbehörden, der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
und die Kommission fördern 
die Ausarbeitung von Verhal-
tensregeln, die nach Maßgabe 
der Besonderheiten der ein-
zelnen Datenverarbeitungsbe-
reiche und der besonderen 
Bedürfnisse von Kleinst-, 
Klein- und mittleren Unter-
nehmen zur ordnungsgemä-
ßen Anwendung dieser Ver-
ordnung beitragen sollen. 
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  1a. Verbände und andere Vereini-
gungen, die Kategorien von 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auftragsverar-
beitern vertreten, können Ver-
haltensregeln ausarbeiten o-
der ändern oder erweitern, 
damit die Anwendung von 
Bestimmungen dieser Verord-
nung beispielsweise in Bezug 
auf folgende Aspekte präzi-
siert wird: 

a) faire und transparente 
Datenverarbeitung, 

a) faire und transparente 
Datenverarbeitung, 

(a) faire und transparente Da-
tenverarbeitung; 

 aa) Achtung der Rechte der 
Verbraucher;  

(aa) die berechtigten Interes-
sen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen in bestimm-
ten Zusammenhängen; 

b) Datenerhebung, b) Datenerhebung, (b) Datenerhebung; 

  (bb) Pseudonymisierung per-
sonenbezogener Daten; 

c) Unterrichtung der Öffent-
lichkeit und der betroffenen 
Personen; 

c) Unterrichtung der Öffent-
lichkeit und der betroffenen 
Personen; 

(c) Unterrichtung der Öffent-
lichkeit und der betroffenen 
Personen; 

d) von betroffenen Personen 
in Ausübung ihrer Rechte ge-
stellte Anträge; 

d) von betroffenen Personen 
in Ausübung ihrer Rechte ge-
stellte Anträge; 

(d) Ausübung der Rechte be-
troffener Personen; 

e) Unterrichtung und Schutz 
von Kindern; 

e) Unterrichtung und Schutz 
von Kindern; 

(e) Unterrichtung und Schutz 
von Kindern und Art und Wei-
se, in der die Zustimmung der 
Eltern oder des Vormundes 
einzuholen ist; 

  (ee) Maßnahmen und Verfah-
ren gemäß den Artikeln 22 
und 23 und Maßnahmen für 
die Sicherheit der Verarbei-
tung gemäß Artikel 30; 
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  (ef) Meldung von Verletzun-
gen des Schutzes personen-
bezogener Daten an Auf-
sichtsbehörden und Benach-
richtigung der betroffenen 
Person von solchen Verlet-
zungen; 

f) Datenübermittlung in 
Drittländer oder an internatio-
nale Organisationen; 

f) Datenübermittlung in 
Drittländer oder an internatio-
nale Organisationen; 

(f) (…). 

g) Mechanismen zur Über-
wachung und zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der Ver-
haltensregeln durch die die-
sen unterliegenden für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen; 

g) Mechanismen zur Über-
wachung und zur Sicherstel-
lung der Einhaltung der Ver-
haltensregeln durch die die-
sen unterliegenden für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen; 

 

(h) außergerichtliche Verfah-
ren und sonstige Streit-
schlichtungsverfahren zur Bei-
legung von Streitigkeiten zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und be-
troffenen Personen im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten unbeschadet der den 
betroffenen Personen aus den 
Artikeln 73 und 75 erwach-
senden Rechte. 

h) außergerichtliche Verfah-
ren und sonstige Streit-
schlichtungsverfahren zur Bei-
legung von Streitigkeiten zwi-
schen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und be-
troffenen Personen im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten unbeschadet der den 
betroffenen Personen aus den 
Artikeln 73 und 75 erwach-
senden Rechte. 

 

  1ab. Zusätzlich zur Einhaltung 
durch die unter diese Verord-
nung fallenden für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter können 
die genehmigten Verhaltens-
regeln nach Absatz 2 auch 
von für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeitern, die gemäß 
Artikel 3 nicht unter diese Ver-
ordnung fallen, eingehalten 
werden, um geeignete Garan-
tien im Rahmen der Übermitt-
lung personenbezogener Da-
ten an Drittländer oder inter-
nationale Organisationen nach 
Maßgabe des Artikels 42 Ab-
satz 2 Buchstabe d zu bieten. 
Diese für die Verarbeitung 
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Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter gehen mittels 
vertraglicher Instrumente oder 
auf andere Weise die verbind-
liche und durchsetzbare Ver-
pflichtung ein, die geeigneten 
Garantien auch im Hinblick auf 
die Rechte der betroffenen 
Personen anzuwenden. 

  1b. Die Verhaltensregeln sehen 
Verfahren vor, die es der in 
Artikel 38a Absatz 1 genann-
ten Stelle ermöglichen, die ob-
ligatorische Überwachung der 
Einhaltung ihrer Bestimmun-
gen durch die für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
die Auftragsverarbeiter, die 
sich zur Anwendung der Ver-
haltensregeln verpflichten, 
vorzunehmen, unbeschadet 
der Aufgaben und Befugnisse 
der Aufsichtsbehörde, die 
nach Artikel 51 oder 51a zu-
ständig ist. 

2. Verbände und andere Einrich-
tungen, die Kategorien von für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
tern in einem Mitgliedstaat 
vertreten und beabsichtigen, 
eigene Verhaltensregeln auf-
zustellen oder bestehende 
Verhaltensregeln zu ändern 
oder zu erweitern, können 
diesbezügliche Vorschläge 
der Aufsichtsbehörde in dem 
betreffenden Mitgliedstaat zur 
Stellungnahme vorlegen. Die 
Aufsichtsbehörde kann zu der 
Frage Stellung nehmen, ob 
der betreffende Entwurf von 
Verhaltensregeln bezie-
hungsweise der Änderungs-
vorschlag mit dieser Verord-
nung vereinbar ist. Die Auf-
sichtsbehörde hört die be-
troffenen Personen oder ihre 
Vertreter zu diesen Vorschlä-
gen an. 

2. Verbände und andere Einrich-
tungen, die Kategorien von für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
tern in einem Mitgliedstaat 
vertreten und beabsichtigen, 
eigene Verhaltensregeln auf-
zustellen oder bestehende 
Verhaltensregeln zu ändern 
oder zu erweitern, können 
diesbezügliche Vorschläge 
der Aufsichtsbehörde in dem 
betreffenden Mitgliedstaat zur 
Stellungnahme vorlegen. Die 
Aufsichtsbehörde nimmt un-
verzüglich  zu der Frage Stel-
lung, ob die Verarbeitung 
nach dem betreffenden  Ent-
wurf von Verhaltensregeln be-
ziehungsweise der Ände-
rungsvorschlag mit dieser 
Verordnung vereinbar ist. Die 
Aufsichtsbehörde hört die be-
troffenen Personen oder ihre 
Vertreter zu diesen Vorschlä-
gen an. 

2. Verbände und andere Vereini-
gungen gemäß Absatz 1a, die 
beabsichtigen, Verhaltensre-
geln auszuarbeiten oder be-
stehende Verhaltensregeln zu 
ändern oder zu erweitern, le-
gen den Entwurf der Verhal-
tensregeln der Aufsichtsbe-
hörde vor, die nach Artikel 51 
zuständig ist. Die Aufsichtsbe-
hörde gibt eine Stellungnahme 
darüber ab, ob der Entwurf der 
Verhaltensregeln oder die ge-
änderten oder erweiterten 
Verhaltensregeln mit dieser 
Verordnung vereinbar ist/sind 
und genehmigt diesen Entwurf 
oder diese geänderten oder 
erweiterten Verhaltensregeln, 
wenn sie der Auffassung ist, 
dass er/sie ausreichende ge-
eignete Garantien bie-
tet/bieten. 



 

272 

Kommission EU-Parlament  Rat 

  2a. Wird durch die Stellungnahme 
nach Absatz 2 bestätigt, dass 
die Verhaltensregeln oder die 
geänderten oder erweiterten 
Verhaltensregeln mit dieser 
Verordnung vereinbar sind, so 
werden die Verhaltensregeln 
genehmigt, und beziehen sich 
die Verhaltensregeln nicht auf 
Verarbeitungstätigkeiten in 
mehreren Mitgliedstaaten, so 
nimmt die Aufsichtsbehörde 
die Verhaltensregeln in ein 
Verzeichnis auf und veröffent-
licht die Einzelheiten der Ver-
haltensregeln. 

  2b. Bezieht sich der Entwurf der 
Verhaltensregeln auf Verar-
beitungstätigkeiten in mehre-
ren Mitgliedstaaten, so legt die 
nach Artikel 51 zuständige 
Aufsichtsbehörde ihn – vor 
Genehmigung – nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 57 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss vor, der zu 
der Frage Stellung nimmt, ob 
der Entwurf der Verhaltensre-
geln oder die geänderten oder 
erweiterten Verhaltensregeln 
mit dieser Verordnung verein-
bar ist/sind oder – im Fall nach 
Absatz 1ab – geeignete Ga-
rantien vorsieht/vorsehen. 

3. Verbände und andere Einrich-
tungen, die Kategorien von für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
tern in mehreren Mitglied-
staaten vertreten, können der 
Kommission Entwürfe von 
Verhaltensregeln sowie Vor-
schläge zur Änderung oder 
Ausweitung bestehender Ver-
haltensregeln vorlegen.  

3. Verbände und andere Einrich-
tungen, die Kategorien von für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
ter  in mehreren Mitgliedstaa-
ten vertreten, können der 
Kommission Entwürfe von 
Verhaltensregeln sowie Vor-
schläge zur Änderung oder 
Ausweitung bestehender Ver-
haltensregeln vorlegen. 

3. Wird durch die Stellungnahme 
nach Absatz 2b bestätigt, dass 
der Entwurf oder die geän-
derten oder erweiterten Ver-
haltensregeln mit dieser Ver-
ordnung vereinbar ist/sind o-
der – im Fall nach Absatz 
1ab – geeignete Garantien 
vorsieht/vorsehen, so über-
mittelt der Europäische Da-
tenschutzausschuss seine 
Stellungnahme der Kommis-
sion. 

4. Die Kommission kann im We-
ge einschlägiger Durchfüh-
rungsrechtsakte beschließen, 
dass die ihr gemäß Absatz 3 
vorgeschlagenen Verhaltens-

4. Die Kommission wird er-
mächtigt, nachdem sie den 
Europäischen Daten-
schutzausschuss um eine 
Stellungnahme ersucht hat,  

4. Die Kommission kann im We-
ge einschlägiger Durchfüh-
rungsrechtsakte beschließen, 
dass die ihr gemäß Absatz 3 
vorgeschlagenen genehmig-
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regeln beziehungsweise Än-
derungen und Erweiterungen 
bestehender Verhaltensregeln 
allgemeine Gültigkeit in der 
Union besitzen. Die genann-
ten Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 

im Wege delegierter Rechts-
akte gemäß Artikel 86 zu  
beschließen, dass die ihr ge-
mäß Absatz 3 vorgeschlage-
nen Verhaltensregeln bezie-
hungsweise Änderungen und 
Erweiterungen bestehender 
Verhaltensregeln im Einklang 
mit dieser Verordnung ste-
hen und  allgemeine Gültigkeit 
in der Union besitzen. Mit 
diesen delegierten Rechts-
akten  werden den betroffe-
nen Personen durchsetz-
bare Rechte übertragen . 

ten Verhaltensregeln bezie-
hungsweise Änderungen und 
Erweiterungen bestehender 
genehmigter Verhaltensregeln 
allgemeine Gültigkeit in der 
Union besitzen. Die genann-
ten Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem Prüfver-
fahren nach Artikel 87 Ab-
satz 2 erlassen. 

5. Die Kommission trägt dafür 
Sorge, dass die Verhaltensre-
geln, denen gemäß Absatz 4 
allgemeine Gültigkeit zuer-
kannt wurde, in geeigneter 
Weise veröffentlicht werden. 

5. Die Kommission trägt dafür 
Sorge, dass die Verhaltensre-
geln, denen gemäß Absatz 4 
allgemeine Gültigkeit zuer-
kannt wurde, in geeigneter 
Weise veröffentlicht werden. 

5. Die Kommission trägt dafür 
Sorge, dass die genehmigten 
Verhaltensregeln, denen ge-
mäß Absatz 4 allgemeine Gül-
tigkeit zuerkannt wurde, in ge-
eigneter Weise veröffentlicht 
werden. 

  5a. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss nimmt alle geneh-
migten Verhaltensregeln be-
ziehungsweise Änderungen 
daran in ein Register auf und 
veröffentlicht sie in geeigneter 
Weise, z.B. über das Europäi-
sche Justizportal. 

   

  Artikel 38a 

Überwachung der genehmigten 
Verhaltensregeln 

  1. Unbeschadet der Aufgaben und 
Befugnisse der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gemäß den 
Artikeln 52 und 53 kann die 
Überwachung der Einhaltung 
von Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 38 Absatz 1b von einer 
Stelle durchgeführt werden, 
die über das geeignete Fach-
wissen hinsichtlich des Ge-
genstands der Verhaltensre-
geln verfügt und die von der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
zu diesem Zweck akkreditiert 
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wurde. 

  2. Eine Stelle gemäß Absatz 1 
kann zu diesem Zweck akkre-
ditiert werden, wenn 

  a. sie ihre Unabhängigkeit und 
ihr Fachwissen hinsichtlich 
des Gegenstands der Verhal-
tensregeln zur Zufriedenheit 
der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde nachgewiesen hat; 

  b. sie Verfahren festgelegt hat, 
die es ihr ermöglichen, zu be-
werten, ob für die Verarbei-
tung Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter die Verhal-
tensregeln anwenden können, 
die Einhaltung der Verhaltens-
regeln durch die für die Verar-
beitung Verantwortlichen und 
Auftragsverarbeiter zu über-
wachen und die Anwendung 
der Verhaltensregeln regel-
mäßig zu überprüfen; 

  c. sie Verfahren und Struktu-
ren festgelegt hat, mit denen 
sie Beschwerden über Verlet-
zungen der Verhaltensregeln 
oder über die Art und Weise, 
in der die Verhaltensregeln 
von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dem 
Auftragsverarbeiter angewen-
det werden oder wurden, 
nachgeht und diese Verfahren 
und Strukturen für betroffene 
Personen und die Öffentlich-
keit transparent macht; 

  d. sie zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
nachweist, dass ihre Aufgaben 
und Pflichten nicht zu einem 
Interessenkonflikt führen. 

  3. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde übermittelt den Entwurf 
der Kriterien für die Akkreditie-
rung einer Stelle nach Absatz 
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1 gemäß dem Kohärenzver-
fahren nach Artikel 57 an den 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss. 

  4. Unbeschadet des Kapitels VIII 
kann eine Stelle gemäß Ab-
satz 1 vorbehaltlich angemes-
sener Garantien im Falle einer 
Verletzung der Verhaltensre-
geln durch einen für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder einen Auftragsverarbeiter 
geeignete Maßnahmen er-
greifen, einschließlich eines 
vorläufigen oder endgültigen 
Ausschlusses des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters von 
den Verhaltensregeln. Sie un-
terrichtet die zuständige Auf-
sichtsbehörde über solche 
Maßnahmen und deren Be-
gründung. 

  5. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde widerruft die Akkreditie-
rung einer Stelle gemäß Ab-
satz 1, wenn die Vorausset-
zungen für ihre Akkreditierung 
nicht oder nicht mehr erfüllt 
sind oder wenn die Stelle 
Maßnahmen ergreift, die nicht 
mit dieser Verordnung verein-
bar sind. 

  6. Dieser Artikel gilt nicht für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch Behörden 
oder öffentliche Einrichtungen. 

 

 

   

Artikel 39  
Zertifizierung   

1. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission fördern insbe-
sondere auf europäischer 

 1. Die Mitgliedstaaten, der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
und die Kommission fördern ins-
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Ebene die Einführung von da-
tenschutzspezifischen Zer-
tifizierungsverfahren sowie 
von Datenschutzsiegeln und –
zeichen, anhand deren be-
troffene Personen rasch das 
von für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder von Auf-
tragsverarbeitern gewährleis-
tete Datenschutzniveau in Er-
fahrung bringen können. Die 
datenschutzspezifischen Zerti-
fizierungsverfahren dienen der 
ordnungsgemäßen Anwen-
dung dieser Verordnung und 
tragen den Besonderheiten 
der einzelnen Sektoren und 
Verarbeitungsprozesse Rech-
nung. 

besondere auf Unionsebene die 
Einführung von datenschutzspe-
zifischen Zertifizierungsverfah-
ren sowie von Datenschutzsie-
geln und -prüfzeichen, die dazu 
dienen, nachzuweisen, dass 
diese Verordnung bei Verarbei-
tungsvorgängen, die von für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeitern 
durchgeführt werden, eingehal-
ten wird. Den besonderen Be-
dürfnissen von Kleinstunterneh-
men sowie kleinen und mittleren 
Unternehmen wird Rechnung 
getragen. 

 1a. Jeder für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter kann bei 
jeder Aufsichtsbehörde in 
der Union für eine ange-
messene Gebühr unter Be-
rücksichtigung der Verwal-
tungskosten eine Zertifizie-
rung darüber beantragen, 
dass die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im 
Einklang mit dieser Verord-
nung durchgeführt wird, 
insbesondere mit den 
Grundsätzen der Artikel 5, 
23 und 30, den Pflichten der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und der Auf-
tragsverarbeiter und den 
Rechten der betroffenen 
Person.  

1a. Zusätzlich zur Einhaltung durch 
die unter diese Verordnung fal-
lenden für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auftragsver-
arbeiter können auch daten-
schutzspezifische Zertifizie-
rungsverfahren, Siegel oder 
Prüfzeichen, die gemäß Ab-
satz 2a genehmigt worden sind, 
vorgesehen werden, um nach-
zuweisen, dass die für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeiter, die gemäß 
Artikel 3 nicht unter diese Ver-
ordnung fallen, im Rahmen der 
Übermittlung personenbe-
zogener Daten an Drittländer 
oder internationale Organisatio-
nen nach Maßgabe von Arti-
kel 42 Absatz 2 Buchstabe e 
geeignete Garantien bieten. 
Diese für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auftragsver-
arbeiter gehen mittels vertragli-
cher Instrumente oder auf an-
dere Weise die verbindliche und 
durchsetzbare Verpflichtung ein, 
die geeigneten Garantien auch 
im Hinblick auf die Rechte der 
betroffenen Personen anzuwen-
den. 

 1b. Die Zertifizierung ist frei-
willig, erschwinglich und 
über ein transparentes und 
nicht übermäßig aufwändi-
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ges Verfahren zugänglich.  

 1c. Die Aufsichtsbehörden und 
der Europäische Daten-
schutzausschuss arbeiten 
im Rahmen des Kohärenz-
verfahrens gemäß Artikel 57 
zusammen, um ein harmo-
nisiertes datenschutzspezi-
fisches Zertifizierungsver-
fahren zu gewährleisten, 
einschließlich harmonisier-
ter Gebühren innerhalb der 
Union.  

 

 1d. Während des Zertifizie-
rungsverfahrens kann die 
Aufsichtsbehörde speziali-
sierte dritte Prüfer akkredi-
tieren, die Prüfung des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters für sie 
durchzuführen. Dritte Prüfer 
verfügen über ausreichend 
Personal, sind unparteiisch 
und in Bezug auf ihre Auf-
gaben frei von Interessens-
konflikten. Aufsichtsbehör-
den entziehen die Akkredi-
tierung, wenn es Grund zu 
der Annahme gibt, dass der 
Prüfer seine Aufgaben nicht 
korrekt erfüllt. Die endgül-
tige Zertifizierung erteilt die 
Aufsichtsbehörde.  

 

 1e. Die Aufsichtsbehörden er-
teilen den für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern, denen 
nach der Prüfung zertifiziert 
wird, dass sie personenbe-
zogene Daten im Einklang 
mit dieser Verordnung ver-
arbeiten, das standardi-
sierte Datenschutzzeichen 
mit der Bezeichnung „Euro-
päisches Datenschutzsie-
gel“.  

 

 1f. Das „Europäische Daten-
schutzsiegel“ ist so lange 
gültig, wie die Verarbei-
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tungsprozesse des zertifi-
zierten für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
zertifizierten Auftragsverar-
beiters weiter vollständig 
dieser Verordnung entspre-
chen.  

 1g. Unbeschadet des Absat-
zes 1f ist die Zertifizierung 
höchstens fünf Jahre gültig.  

 

 1h. Der Europäische Daten-
schutzausschuss richtet ein 
öffentliches elektronisches 
Register ein, in dem die Öf-
fentlichkeit Einsicht in alle 
gültigen und ungültigen 
Zertifikate, die von den Mit-
gliedstaaten ausgestellt 
wurden, nehmen kann.  

 

 1i. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann auf 
eigene Initiative zertifizie-
ren, dass ein technischer 
Standard zur Verbesserung 
des Datenschutzes mit die-
ser Verordnung vereinbar 
ist.  

 

2. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die in 
Absatz 1 genannten daten-
schutzspezifischen Zertifizie-
rungsverfahren einschließlich 
der Bedingungen für die Er-
teilung und den Entzug der 
Zertifizierung sowie der Anfor-
derungen für die Anerkennung 
der Zertifizierung in der Union 
und in Drittländern festzule-
gen. 

2. Die Kommission wird ermäch-
tigt, nachdem sie den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss um eine Stellung-
nahme ersucht hat und 
nach Anhörung von Inte-
ressenträgern, insbeson-
dere Industrieverbände und 
nichtstaatliche Organisatio-
nen,  delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die in 
den Absätzen 1a bis 1h  ge-
nannten datenschutzspezifi-
schen Zertifizierungsverfahren 
einschließlich der Bedingun-
gen für die Akkreditierung 
der Prüfer, der Bedingun-
gen für die  Erteilung und den 
Entzug der Zertifizierung so-
wie der Anforderungen für die 
Anerkennung der Zertifizie-

2. Eine Zertifizierung gemäß die-
sem Artikel mindert nicht die 
Verantwortung des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters für die 
Einhaltung dieser Verordnung 
und berührt nicht die Aufgaben 
und Befugnisse der Aufsichts-
behörde, die gemäß Artikel 51 
oder 51a zuständig ist. 
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rung in der Union und in Dritt-
ländern festzulegen. Mit die-
sen delegierten Rechts-
akten werden den betroffe-
nen Personen durchsetz-
bare Rechte übertragen.  

  2a. Eine Zertifizierung nach diesem 
Artikel wird durch die Zertifizie-
rungsstellen nach Artikel 39a 
oder gegebenenfalls durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
anhand der von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde genehmigten 
Kriterien oder – gemäß Arti-
kel 57 – durch den Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
erteilt. 

3. Die Kommission kann techni-
sche Standards für Zertifizie-
rungsverfahren sowie Daten-
schutzsiegel und -zeichen und 
Verfahren zur Förderung und 
Anerkennung von Zertifizie-
rungsverfahren und Daten-
schutzsiegeln und -zeichen 
festlegen. Die entsprechenden 
Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem in Artikel 87 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren an-
genommen. 

 3. Der für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auftragsver-
arbeiter, der die von ihm durch-
geführte Verarbeitung dem Zer-
tifizierungsverfahren unterwirft, 
stellt der Zertifizierungsstelle 
nach Artikel 39a oder gegebe-
nenfalls der zuständigen Auf-
sichtsbehörde alle für die Durch-
führung des Zertifizie-
rungsverfahrens erforderlichen 
Informationen zur Verfügung 
und gewährt ihr den in diesem 
Zusammenhang erforderlichen 
Zugang zu seinen Verarbei-
tungstätigkeiten. 

  4. Die Zertifizierung wird einem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder einem Auf-
tragsverarbeiter für eine 
Höchstdauer von drei Jahren 
erteilt und kann unter densel-
ben Bedingungen verlängert 
werden, solange die einschlä-
gigen Voraussetzungen wei-
terhin erfüllt werden. Sie wird 
durch die Zertifizierungsstellen 
nach Artikel 39a oder gegebe-
nenfalls durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde widerrufen, 
wenn die Voraussetzungen für 
die Zertifizierung nicht oder 
nicht mehr erfüllt werden. 
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  5. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss nimmt alle Zertifi-
zierungsverfahren und Daten-
schutzsiegel in ein Register 
auf und veröffentlicht sie in 
geeigneter Weise, z.B. über 
das Europäische Justizportal. 

   

  Artikel 39a 

Zertifizierungsstelle 
und -verfahren  

  1. Unbeschadet der Aufgaben 
und Befugnisse der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde gemäß 
den Artikeln 52 und 53 wird 
die Zertifizierung von einer 
Zertifizierungsstelle erteilt, die 
über das geeignete Fachwis-
sen hinsichtlich des Daten-
schutzes verfügt. Jeder Mit-
gliedstaat teilt mit, ob diese 
Zertifizierungsstellen akkredi-
tiert wurden von 

  (a)  der gemäß Arti-
kel 51 oder 51a zuständigen 
Aufsichtsbehörde und/oder 

  (b)  der nationalen Ak-
kreditierungsstelle, die gemäß 
der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juli 2008 über 
die Vorschriften für die Akkre-
ditierung und Marktüberwa-
chung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produk-
ten im Einklang mit EN-
ISO/IEC 17065/2012 und mit 
den zusätzlichen von der ge-
mäß Artikel 51 oder 51a zu-
ständigen Aufsichtsbehörde 
festgelegten Anforderungen 
benannt wurde. 

  2. Die Zertifizierungsstelle nach 
Absatz 1 kann zu diesem 
Zweck nur akkreditiert werden, 
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wenn 

  (a) sie ihre Unabhän-
gigkeit und ihr Fachwissen 
hinsichtlich des Gegenstands 
der Zertifizierung zur Zufrie-
denheit der zuständigen Auf-
sichtsbehörde nachgewiesen 
hat; 

  (aa) sie sich verpflichtet hat, 
die Kriterien nach Artikel 39 
Absatz 2a, die von der gemäß 
Artikel 51 oder 51a zuständi-
gen Aufsichtsbehörde oder –
 gemäß Artikel 57 – von dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss genehmigt wurden, 
einzuhalten; 

  (b) sie Verfahren für die Ertei-
lung, die regelmäßige Über-
prüfung und den Widerruf der 
Datenschutzsiegel 
und -prüfzeichen festgelegt 
hat; 

  (c) sie Verfahren und Struktu-
ren festgelegt hat, mit denen 
sie Beschwerden über Verlet-
zungen der Zertifizierung oder 
die Art und Weise, in der die 
Zertifizierung von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbeiter 
umgesetzt wird oder wurde, 
nachgeht und diese Verfahren 
und Strukturen für betroffene 
Personen und die Öffentlich-
keit transparent macht; 

  (d) sie zur Zufriedenheit der 
zuständigen Aufsichtsbehörde 
nachweist, dass ihre Aufgaben 
und Pflichten nicht zu einem 
Interessenkonflikt führen. 

  3. Die Akkreditierung der Zertifi-
zierungsstellen nach Absatz 1 
erfolgt anhand der Kriterien, 
die von der gemäß Artikel 51 
oder 51a zuständigen Auf-
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sichtsbehörde oder, gemäß 
Artikel 57, von dem Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
genehmigt wurden. Im Fall ei-
ner Akkreditierung nach Ab-
satz 1 Buchstabe b ergänzen 
diese Anforderungen diejeni-
gen, die in der Verord-
nung 765/2008 und in den 
technischen Vorschriften, in 
denen die Methoden und Ver-
fahren der Zertifizierungs-
stellen beschrieben werden, 
vorgesehen sind. 

  4. Die Zertifizierungsstelle nach 
Absatz 1 ist unbeschadet der 
Verantwortung, die der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
für die Einhaltung dieser Ver-
ordnung hat, für die angemes-
sene Bewertung, die der Zerti-
fizierung oder dem Widerruf 
einer Zertifizierung zugrunde 
liegt, verantwortlich. Die Ak-
kreditierung wird für eine 
Höchstdauer von fünf Jahren 
erteilt und kann unter densel-
ben Bedingungen verlängert 
werden, solange die Stelle die 
Anforderungen erfüllt. 

  5. Die Zertifizierungsstelle nach 
Absatz 1 teilt der zuständigen 
Aufsichtsbehörde die Gründe 
für die Erteilung oder den Wi-
derruf der beantragten Zertifi-
zierung mit. 

  6. Die Anforderungen nach Ab-
satz 3 und die Kriterien nach 
Artikel 39 Absatz 2a werden 
von der Aufsichtsbehörde in 
leicht zugänglicher Form ver-
öffentlicht. Die Aufsichtsbe-
hörde übermittelt diese auch 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss. Der Euro-
päische Datenschutzaus-
schuss nimmt alle Zertifizie-
rungsverfahren und Daten-
schutzsiegel in ein Register 
auf und veröffentlicht sie in 
geeigneter Weise, z.B. über 
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das Europäische Justizportal. 

  6a. Unbeschadet der Bestimmun-
gen des Kapitels VIII widerruft 
die zuständige Aufsichtsbe-
hörde oder die nationale Ak-
kreditierungsstelle die Akkre-
ditierung einer Zertifizierungs-
stelle nach Absatz 1, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Ak-
kreditierung nicht oder nicht 
mehr erfüllt sind oder wenn 
die Stelle Maßnahmen er-
greift, die nicht mit dieser Ver-
ordnung vereinbar sind. 

  7. Der Kommission wird die Be-
fugnis übertragen, gemäß Ar-
tikel 86 delegierte Rechtsakte 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen festzule-
gen, die für die in Absatz 1 
genannten datenschutzspezi-
fischen Zertifizierungsverfah-
ren zu berücksichtigen sind 
(...). 

  7a. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss gibt der Kommis-
sion gegenüber eine Stellung-
nahme zu den Kriterien und 
Anforderungen, auf die in Ab-
satz 7 Bezug genommen wird, 
ab. 

  8. Die Kommission kann techni-
sche Standards für Zertifizie-
rungsverfahren sowie Daten-
schutzsiegel und -prüfzeichen 
und Verfahren zur Förderung 
und Anerkennung von Zertifi-
zierungsverfahren und Daten-
schutzsiegeln 
und -prüfzeichen festlegen. 
Die genannten Durchfüh-
rungsrechtsakte werden ge-
mäß dem Prüfverfahren nach 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen. 
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KAPITEL V 
ÜBERMITTLUNG PERSONEN-
BEZOGENER DATEN IN 
DRITTLÄNDER ODER AN IN-
TERNATIONALE ORGANISA-
TIONEN 

  

   

Artikel 40  
Allgemeine Grundsätze der Da-

tenübermittlung 
  

Jedwede Übermittlung von per-
sonenbezogenen Daten, die be-
reits verarbeitet werden oder 
nach ihrer Übermittlung in ein 
Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation verarbeitet 
werden sollen, ist nur zulässig, 
wenn der für die Verarbeitung 
Verantwortliche und der Auf-
tragsverarbeiter die in diesem 
Kapitel niedergelegten Bedin-
gungen einhalten und auch die 
sonstigen Bestimmungen dieser 
Verordnung eingehalten werden; 
dies gilt auch für die etwaige Wei-
tergabe personenbezogener Da-
ten durch das betreffende Dritt-
land oder die betreffende in-
ternationale Organisation an ein 
anderes Drittland oder eine an-
dere internationale Organisation. 

  

   

Artikel 41  
Datenübermittlung auf der 

Grundlage eines Angemessen-
heitsbeschlusses 

  

1. Eine Datenübermittlung darf 
vorgenommen werden, wenn 
die Kommission festgestellt 
hat, dass das betreffende 
Drittland beziehungsweise ein 
Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor dieses Drittlands 
oder die betreffende internati-
onale Organisation einen an-
gemessenen Schutz bietet. 
Derartige Datenübermittlun-
gen bedürfen keiner weiteren 
Genehmigung. 

1. Eine Datenübermittlung darf 
vorgenommen werden, wenn 
die Kommission festgestellt 
hat, dass das betreffende 
Drittland beziehungsweise ein 
Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor dieses Drittlands 
oder die betreffende internati-
onale Organisation einen an-
gemessenen Schutz bietet. 
Derartige Datenübermittlun-
gen bedürfen keiner beson-
deren  Genehmigung. 

1. Eine Übermittlung personen-
bezogener Daten an ein Dritt-
land oder eine internationale 
Organisation darf vor-
genommen werden, wenn die 
Kommission festgestellt hat, 
dass das betreffende Drittland 
bzw. ein Gebiet oder ein oder 
mehrere spezifische Sektoren 
dieses Drittlands oder die be-
treffende internationale Orga-
nisation einen angemessenen 
Schutz bietet. Derartige Da-
tenübermittlungen bedürfen 
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keiner besonderen Genehmi-
gung. 

2. Bei der Prüfung der Angemes-
senheit des gebotenen Schut-
zes berücksichtigt die Kom-
mission  

2. Bei der Prüfung der Angemes-
senheit des gebotenen Schut-
zes berücksichtigt die Kom-
mission 

2. Bei der Prüfung der Angemes-
senheit des gebotenen Schut-
zes berücksichtigt die Kom-
mission insbesondere 

a) die Rechtsstaatlichkeit, 
die geltenden allgemeinen 
und sektorspezifischen Vor-
schriften, insbesondere über 
die öffentliche Sicherheit, die 
Landesverteidigung, die nati-
onale Sicherheit und das 
Strafrecht, die in dem betref-
fenden Land beziehungsweise 
der betreffenden internatio-
nalen Organisation geltenden 
Standesregeln und Sicher-
heitsvorschriften sowie die 
Existenz wirksamer und 
durchsetzbarer Rechte ein-
schließlich wirksamer admi-
nistrativer und gerichtlicher 
Rechtsbehelfe für betroffene 
Personen und insbesondere 
für in der Union ansässige be-
troffene Personen, deren per-
sonenbezogene Daten über-
mittelt werden;  

a) die Rechtsstaatlichkeit, 
die geltenden allgemeinen 
und sektorspezifischen Vor-
schriften, insbesondere über 
die öffentliche Sicherheit, die 
Landesverteidigung, die nati-
onale Sicherheit und das 
Strafrecht, die Umsetzung 
dieser Rechtsvorschriften, 
die  in dem betreffenden Land 
beziehungsweise der betref-
fenden internationalen Orga-
nisation geltenden Standesre-
geln und Sicherheitsvor-
schriften, juristische Präze-
denzfälle  sowie die Existenz 
wirksamer und durchsetzbarer 
Rechte einschließlich wirksa-
mer administrativer und ge-
richtlicher Rechtsbehelfe für 
betroffene Personen und ins-
besondere für in der Union 
ansässige betroffene Perso-
nen, deren personenbezo-
gene Daten übermittelt wer-
den; 

(a) die Rechtsstaatlichkeit, 
die Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten, 
die (...) in dem betreffenden 
Drittland bzw. der betreffen-
den internationalen Organisa-
tion geltenden Vorschriften 
sowohl allgemeiner als auch 
sektoraler Art, Datenschutz-
bestimmungen und Sicher-
heitsvorschriften einschließlich 
der Vorschriften für die Wei-
tergabe personenbezogener 
Daten an ein anderes Drittland 
bzw. eine andere internatio-
nale Organisation sowie die 
Existenz wirksamer und 
durchsetzbarer Rechte der be-
troffenen Person und wirk-
samer administrativer und ge-
richtlicher Rechtsbehelfe für 
betroffene Personen (...), de-
ren personenbezogene Daten 
übermittelt werden; 

b) die Existenz und die Wirk-
samkeit einer oder mehrerer 
in dem betreffenden Drittland 
beziehungsweise in der be-
treffenden internationalen Or-
ganisation tätiger unabhängi-
ger Aufsichtsbehörden, die für 
die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften, für die Un-
terstützung und Beratung der 
betroffenen Personen bei der 
Ausübung ihrer Rechte und 
für die Zusammenarbeit mit 
den Aufsichtsbehörden der 
Union und der Mitgliedstaaten 
zuständig sind, und 

b) die Existenz und die Wirk-
samkeit einer oder mehrerer 
in dem betreffenden Drittland 
beziehungsweise in der be-
treffenden internationalen Or-
ganisation tätiger unabhängi-
ger Aufsichtsbehörden, die für 
die Einhaltung der Daten-
schutzvorschriften, ein-
schließlich hinreichender 
Sanktionsbefugnisse,  für die 
Unterstützung und Beratung 
der betroffenen Personen bei 
der Ausübung ihrer Rechte 
und für die Zusammenarbeit 
mit den Aufsichtsbehörden 
der Union und der Mitglied-
staaten zuständig sind; und 

(b) die Existenz und die Wirk-
samkeit einer oder mehrerer 
unabhängiger Aufsichtsbehör-
den in dem betreffenden Dritt-
land oder denen eine in-
ternationale Organisation un-
tersteht und die für die Ein-
haltung und Durchsetzung der 
Datenschutzvorschriften, ein-
schließlich angemessener 
Sanktionsbefugnisse, für die 
Unterstützung und Beratung 
der betroffenen Personen bei 
der Ausübung ihrer Rechte 
und für die Zusammenarbeit 
mit den Aufsichtsbehörden der 
Union und der Mitgliedstaaten 
zuständig sind; 
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c) die von dem betreffenden 
Drittland beziehungsweise der 
internationalen Organisation 
eingegangenen internationa-
len Verpflichtungen. 

c) die von dem betreffenden 
Drittland beziehungsweise der 
internationalen Organisation 
eingegangenen internationa-
len Verpflichtungen, insbe-
sondere rechtlich verbindli-
che Übereinkommen oder 
Instrumente in Bezug auf 
den Schutz personenbezo-
gener Daten . 

(c) die von dem betreffenden 
Drittland bzw. der betreffen-
den internationalen Organisa-
tion eingegangenen internati-
onalen Verpflichtungen oder 
andere (...) Verpflichtungen, 
die sich aus der Teilnahme 
des Drittlands an multilatera-
len oder regionalen Systemen 
insbesondere in Bezug auf 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten ergeben. 

  2a. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss richtet eine Stel-
lungnahme an die Kommis-
sion, in der er die Angemes-
senheit des gebotenen Schut-
zes in einem Drittland oder ei-
ner internationalen Organisa-
tion beurteilt und prüft, ob das 
Drittland, das Gebiet, die in-
ternationale Organisation oder 
der spezifische Sektor keinen 
angemessenen Datenschutz 
mehr bietet. 

3. Die Kommission kann durch 
Beschluss feststellen, dass 
ein Drittland beziehungsweise 
ein Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor eines Drittlands 
oder eine internationale Orga-
nisation einen angemessenen 
Schutz im Sinne von Absatz 2 
bietet. Diese Durchführungs-
rechtsakte werden in Überein-
stimmung mit dem Prüfverfah-
ren gemäß Artikel 87 Absatz 2 
erlassen. 

3. Die Kommission wird er-
mächtigt , delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe 
von Artikel 86 zu erlassen, 
um festzustellen,  dass ein 
Drittland beziehungsweise ein 
Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor eines Drittlands 
oder eine internationale Orga-
nisation einen angemessenen 
Schutz im Sinne von Absatz 2 
bietet. Diese delegierten 
Rechtsakte sehen, wenn sie 
den Verarbeitungssektor 
betreffen, eine Verfallsklau-
sel vor und  werden, sobald 
ein angemessenes Niveau 
des Schutze  gemäß dieser 
Verordnung nicht mehr ge-
währleistet ist, gemäß Arti-
kel 5 aufgehoben . 

3. Nach der Beurteilung der An-
gemessenheit des Schutzni-
veaus kann die Kommission 
durch Beschluss feststellen, 
dass ein Drittland bezie-
hungsweise ein Gebiet oder 
ein oder mehrere spezifische 
Sektoren eines Drittlands oder 
eine internationale Organisa-
tion einen angemessenen 
Schutz im Sinne des Absat-
zes 2 bietet. (…). In jedem 
Durchführungsrechtsakt wer-
den der territoriale und der 
sektorale Anwendungsbereich 
sowie gegebenenfalls die in 
Absatz 2 Buchstabe b ge-
nannte(n) (unabhängige(n)) 
Aufsichtsbehörde(n) angege-
ben. Der Durchführungs-
rechtsakt wird gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 87 
Absatz 2 erlassen. 

  3a. Von der Kommission auf der 
Grundlage von Artikel 
25 Absatz 6 der Richtlinie 
95/46/EG erlassene Be-
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schlüsse bleiben so lange in 
Kraft, bis (...) sie mit einem 
nach dem Prüfverfahren ge-
mäß den Absätzen 3 oder 5 
erlassenen Beschluss der 
Kommission ersetzt oder auf-
gehoben werden. 

4. In jedem Durchführungs-
rechtsakt werden der geogra-
fische und der sektorielle An-
wendungsbereich sowie ge-
gebenenfalls die in Absatz 2 
Buchstabe b genannte Auf-
sichtsbehörde angegeben.  

4. In jedem delegierten Rechts-
akt  werden der territoriale  
und der sektorielle Anwen-
dungsbereich sowie gegebe-
nenfalls die in Absatz 2 Buch-
stabe b genannte Aufsichts-
behörde angegeben. 

4. (…) 

 4a. Die Kommission überwacht 
laufend die Entwicklungen, 
die sich auf die in Absatz 2 
aufgeführten Faktoren in 
Drittländern und internatio-
nalen Organisationen aus-
wirken könnten, für die de-
legierte Rechtsakte gemäß 
Absatz 3 erlassen wurden.  

4a. Die Kommission überwacht 
die Wirksamkeit der nach Ab-
satz 3 sowie nach Artikel 25 
Absatz 6 und Artikel 26 Ab-
satz 4 der Richtlinie 95/46/EG 
erlassenen Beschlüsse. 

5. Die Kommission kann durch 
Beschluss feststellen, dass 
ein Drittland beziehungsweise 
ein Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor eines Drittlands 
oder eine internationale Orga-
nisation keinen angemesse-
nen Schutz im Sinne von Ab-
satz 2 dieses Artikels bietet; 
dies gilt insbesondere für Fäl-
le, in denen die in dem be-
treffenden Drittland bezie-
hungsweise der betreffenden 
internationalen Organisation 
geltenden allgemeinen und 
sektorspezifischen Vorschrif-
ten keine wirksamen und 
durchsetzbaren Rechte ein-
schließlich wirksamer admi-
nistrativer und gerichtlicher 
Rechtsbehelfe für in der Union 
ansässige betroffene Perso-
nen und insbesondere für be-
troffene Personen, deren per-
sonenbezogene Daten über-
mittelt werden, garantieren. 
Diese Durchführungsrechts-
akte werden in Übereinstim-
mung mit dem Prüfverfahren 

5. Die Kommission wird er-
mächtigt , delegierte 
Rechtsakte nach Maßgabe 
von Artikel 86 zu erlassen, 
um festzustellen,  dass ein 
Drittland beziehungsweise ein 
Gebiet oder ein Verarbei-
tungssektor eines Drittlands 
oder eine internationale Orga-
nisation keinen angemesse-
nen Schutz im Sinne von Ab-
satz 2 dieses Artikels bietet 
oder nicht mehr bietet ; dies 
gilt insbesondere für Fälle, in 
denen die in dem betreffen-
den Drittland beziehungs-
weise der betreffenden inter-
nationalen Organisation gel-
tenden allgemeinen und sek-
torspezifischen Vorschriften 
keine wirksamen und durch-
setzbaren Rechte einschließ-
lich wirksamer administrativer 
und gerichtlicher Rechtsbe-
helfe für in der Union ansäs-
sige betroffene Personen und 
insbesondere für betroffene 
Personen, deren personenbe-
zogene Daten übermittelt 

5. Die Kommission kann durch 
Beschluss feststellen, dass ein 
Drittland bzw. ein Gebiet oder 
ein spezifischer Sektor eines 
Drittlands oder eine internatio-
nale Organisation keinen an-
gemessenen Schutz im Sinne 
des Absatzes 2 mehr bietet, 
und erforderlichenfalls derar-
tige Beschlüsse ohne rückwir-
kende Kraft widerrufen, än-
dern oder aussetzen. Die 
Durchführungsrechtsakte wer-
den gemäß dem Prüfverfahren 
nach Artikel 87 Absatz 2 oder 
in äußerst dringlichen Fällen 
(...) gemäß dem Verfahren 
nach Artikel 87 Absatz 3 er-
lassen. (…) 
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gemäß Artikel 87 Absatz 2 
oder – in Fällen, in denen es 
äußerst dringlich ist, das 
Recht natürlicher Personen 
auf den Schutz ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu wah-
ren – nach dem in Artikel 87 
Absatz 3 genannten Verfahren 
angenommen.  

werden, garantieren.  

  5a. Die Kommission nimmt Bera-
tungen mit dem betreffenden 
Drittland bzw. der betreffen-
den internationalen Organisa-
tion auf, um Abhilfe für die Si-
tuation zu schaffen, die zu 
dem gemäß Absatz 5 erlasse-
nen Beschluss geführt hat. 

6. Wenn die Kommission die in 
Absatz 5 genannte Feststel-
lung trifft, wird dadurch jed-
wede Übermittlung personen-
bezogener Daten an das be-
treffende Drittland bezie-
hungsweise an ein Gebiet o-
der einen Verarbeitungssektor 
in diesem Drittland oder an die 
betreffende internationale Or-
ganisation unbeschadet der 
Bestimmungen der Artikel 42 
bis 44 untersagt. Die Kommis-
sion nimmt zu geeigneter Zeit 
Beratungen mit dem betref-
fenden Drittland bezie-
hungsweise mit der betreffen-
den internationalen Organisa-
tion auf, um Abhilfe für die Si-
tuation, die aus dem gemäß 
Absatz 5 erlassenen Be-
schluss entstanden ist, zu 
schaffen. 

6. Wenn die Kommission die in 
Absatz 5 genannte Feststel-
lung trifft, wird dadurch jed-
wede Übermittlung personen-
bezogener Daten an das be-
treffende Drittland bezie-
hungsweise an ein Gebiet o-
der einen Verarbeitungssektor 
in diesem Drittland oder an 
die betreffende internationale 
Organisation unbeschadet der 
Bestimmungen der Artikel 42 
bis 44 untersagt. Die Kom-
mission nimmt zu geeigneter 
Zeit Beratungen mit dem be-
treffenden Drittland bezie-
hungsweise mit der be-
treffenden internationalen Or-
ganisation auf, um Abhilfe für 
die Situation, die aus dem 
gemäß Absatz 5 erlassenen 
Beschluss entstanden ist, zu 
schaffen. 

6. Übermittlungen personenbe-
zogener Daten an das betref-
fende Drittland bzw. an das 
Gebiet oder den spezifischen 
Sektor dieses Drittlands oder 
an die betreffende internatio-
nale Organisation gemäß den 
Artikeln 42 bis 44 werden 
durch einen Beschluss nach 
Absatz 5 nicht berührt. 

 6a. Vor Erlass der delegierten 
Rechtsakte gemäß den Ab-
sätzen 3 und 5 ersucht die 
Kommission den Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss um eine Stellung-
nahme zur Angemessenheit 
des Datenschutzniveaus. Zu 
diesem Zweck versorgt die 
Kommission den Europäi-
schen Datenschutzaus-
schuss mit allen erforderli-
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chen Unterlagen, darunter 
den Schriftwechsel mit der 
Regierung des Drittlands, 
Gebiets oder Verarbei-
tungssektors eines Dritt-
lands oder der internatio-
nalen Organisation.  

7. Die Kommission veröffentlicht 
im Amtsblatt der Europäi-
schen Union eine Liste aller 
Drittländer beziehungsweise 
Gebiete und Verarbeitungs-
sektoren von Drittländern und 
aller internationalen Organisa-
tionen, bei denen sie durch 
Beschluss festgestellt hat, 
dass diese einen bezie-
hungsweise keinen angemes-
senen Schutz personenbezo-
gener Daten bieten. 

7. Die Kommission veröffentlicht 
im Amtsblatt der Europäi-
schen Union und auf ihrer 
Website  eine Liste aller Dritt-
länder beziehungsweise Ge-
biete und Verarbeitungssekto-
ren von Drittländern und aller 
internationalen Organisatio-
nen, bei denen sie durch Be-
schluss festgestellt hat, dass 
diese einen beziehungsweise 
keinen angemessenen Schutz 
personenbezogener Daten 
bieten. 

7. Die Kommission veröffentlicht 
im Amtsblatt der Europäischen 
Union eine Liste aller Drittlän-
der bzw. Gebiete und spezifi-
schen Sektoren eines Drittlan-
des und aller internationalen 
Organisationen, zu denen Be-
schlüsse gemäß den Absät-
zen 3, 3a und 5 gefasst wur-
den. 

8. Sämtliche von der Kommis-
sion auf der Grundlage von 
Artikel 25 Absatz 6 oder Arti-
kel 26 Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG erlassenen Be-
schlüsse bleiben so lange in 
Kraft, bis sie von der Kommis-
sion geändert, ersetzt oder 
aufgehoben werden. 

8. Sämtliche von der Kommis-
sion auf der Grundlage von 
Artikel 25 Absatz 6 oder Arti-
kel 26 Absatz 4 der Richtlinie 
95/46/EG erlassenen Be-
schlüsse bleiben fünf Jahre 
nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung  in Kraft, es sei 
denn, sie wird durch die  
Kommission vor Ende dieses 
Zeitraums  geändert, ersetzt 
oder aufgehoben. 

8. (…) 

   

Artikel 42  
Datenübermittlung auf der 

Grundlage geeigneter Garan-
tien 

  

1. Hat die Kommission keinen 
Beschluss nach Artikel 41 er-
lassen, darf ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher oder 
ein Auftragsverarbeiter perso-
nenbezogene Daten in ein 
Drittland oder an eine interna-
tionale Organisation übermit-
teln, sofern er in einem 
rechtsverbindlichen Instru-
ment geeignete Garantien 
zum Schutz personenbezoge-

1. Hat die Kommission keinen 
Beschluss nach Artikel 41 er-
lassen oder hat sie festge-
stellt , dass ein Drittland be-
ziehungsweise ein Gebiet 
oder ein Verarbeitungssek-
tor eins Drittlands oder eine 
internationale Organisation 
keinen angemessenen Da-
tenschutz im Einklang mit 
Artikel 41 Absatz 5 bietet,  
darf ein für die Verarbeitung 

1. Falls kein Beschluss nach Arti-
kel 41 Absatz 3 vorliegt, darf 
ein für die Verarbeitung Ver-
antwortlicher oder ein Auf-
tragsverarbeiter personenbe-
zogene Daten an (...) ein Dritt-
land oder eine internationale 
Organisation übermitteln, so-
fern der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter geeignete Ga-
rantien, einschließlich für die 
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ner Daten vorgesehen hat.  Verantwortlicher oder ein Auf-
tragsverarbeiter nur dann  
personenbezogene Daten in 
ein Drittland oder an eine in-
ternationale Organisation 
übermitteln, wenn  er in einem 
rechtsverbindlichen Instru-
ment geeignete Garantien 
zum Schutz personenbezoge-
ner Daten vorgesehen hat. 

Datenweitergabe (...), vorge-
sehen hat. 

2. Die in Absatz 1 genannten ge-
eigneten Garantien können 
insbesondere bestehen in 
Form 

2. Die in Absatz 1 genannten ge-
eigneten Garantien können 
insbesondere bestehen in 
Form  

2. Die in Absatz 1 genannten ge-
eigneten Garantien können 
(...) , ohne dass hierzu eine 
besondere Genehmigung ei-
ner Aufsichtsbehörde erfor-
derlich wäre, bestehen in 

  (oa) einem rechtsverbindlichen 
und durchsetzbaren Instru-
ment zwischen den staatlichen 
Behörden oder Stellen oder 

a) verbindlicher unterneh-
mensinterner Vorschriften 
nach Artikel 43; 

a) verbindlicher unterneh-
mensinterner Vorschriften 
nach Artikel 43; oder  

(a) verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutz-
vorschriften gemäß Artikel 43 
oder 

 aa) eines gültigen europäi-
schen Datenschutzsiegels 
gemäß Artikel 39 Absatz 1e 
für den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter; oder  

 

b) von der Kommission an-
genommener Standarddaten-
schutzklauseln, diese Durch-
führungsrechtsakte werden in 
Übereinstimmung mit dem in 
Artikel 87 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen; 

 (b) Standarddatenschutzklau-
seln, die (...) von der Kommis-
sion gemäß dem Prüfverfah-
ren nach Artikel 87 Absatz 2 
erlassen werden, oder 

c) von einer Aufsichtsbe-
hörde nach Maßgabe des in 
Artikel 57 beschriebenen Ko-
härenzverfahren angenom-
mener Standarddatenschutz-
klauseln, sofern diesen von 
der Kommission allgemeine 
Gültigkeit gemäß Artikel 62 
Absatz 1 Buchstabe b zuer-

c) von einer Aufsichtsbe-
hörde nach Maßgabe des in 
Artikel 57 beschriebenen Ko-
härenzverfahren angenom-
mener Standarddatenschutz-
klauseln, sofern diesen von 
der Kommission allgemeine 
Gültigkeit gemäß Artikel 62 
Absatz 1 Buchstabe b zuer-

(c) von einer Aufsichtsbe-
hörde angenommenen Stan-
darddatenschutzklauseln, die 
von der Kommission gemäß 
dem Prüfverfahren nach Arti-
kel 87 Absatz 2 erlassen wur-
den, oder 
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kannt wurde, oder kannt wurde, oder 

d) von Vertragsklauseln, die 
zwischen dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter und 
dem Empfänger vereinbart 
und von einer Aufsichtsbe-
hörde gemäß Absatz 4 ge-
nehmigt wurden. 

d) von Vertragsklauseln, die 
zwischen dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter und 
dem Empfänger vereinbart 
und von einer Aufsichtsbe-
hörde gemäß Absatz 4 ge-
nehmigt wurden. 

(d) genehmigten Verhaltens-
regeln gemäß Artikel 38 zu-
sammen mit rechtsverbindli-
chen und durchsetzbaren 
Verpflichtungen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters 
in dem Drittland zur Anwen-
dung der geeigneten Garan-
tien, einschließlich in Bezug 
auf die Rechte der betroffenen 
Personen, (...) oder 

  (e) einem genehmigten Zerti-
fizierungsmechanismus ge-
mäß Artikel 39 zusammen mit 
rechtsverbindlichen und 
durchsetzbaren Verpflichtun-
gen des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters (...) in 
dem Drittland zur Anwendung 
der geeigneten Garantien, 
einschließlich in Bezug auf die 
Rechte der betroffenen Per-
sonen. 

  2a. Vorbehaltlich der Genehmi-
gung durch die zuständige 
Aufsichtsbehörde können die 
geeigneten Garantien gemäß 
Absatz 1 auch insbesondere 
bestehen in 

  (a) Vertragsklauseln, die zwi-
schen dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter und 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, dem Auf-
tragsverarbeiter oder dem 
Empfänger der Daten im Dritt-
land oder der internationalen 
Organisation vereinbart (...) 
wurden, oder 

  (b) (…) 
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  (c) (…) 

  (d) Bestimmungen, die in 
Verwaltungsvereinbarungen 
zwischen Behörden oder öf-
fentlichen Stellen aufzuneh-
men sind (…). 

3. Datenübermittlungen, die 
nach Maßgabe der in Ab-
satz 2 Buchstabe a, b und c 
genannten unternehmensin-
ternen Vorschriften und Stan-
darddatenschutzklauseln er-
folgen, bedürfen keiner weite-
ren Genehmigung.  

3. Datenübermittlungen, die 
nach Maßgabe der in Ab-
satz 2 Buchstabe a, aa, b o-
der c  genannten Standard-
datenschutzklauseln, eines 
europäischen Datenschutz-
siegels oder  unternehmens-
internen Vorschriften erfolgen, 
bedürfen keiner besonderen  
Genehmigung. 

3. (…) 

4. Für Datenübermittlungen nach 
Maßgabe der in Absatz 2 
Buchstabe d dieses Artikels 
genannten Vertragsklauseln 
holt der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter die vorherige 
Genehmigung der Aufsichts-
behörde gemäß Artikel 34 Ab-
satz 1 Buchstabe a ein. Falls 
die Datenübermittlung im Zu-
sammenhang mit Verarbei-
tungstätigkeiten steht, welche 
Personen in einem oder meh-
reren anderen Mitgliedstaaten 
betreffen oder wesentliche 
Auswirkungen auf den freien 
Verkehr von personenbezo-
genen Daten in der Union ha-
ben, bringt die Aufsichtsbe-
hörde das in Artikel 57 ge-
nannte Kohärenzverfahren zur 
Anwendung. 

4. Für Datenübermittlungen nach 
Maßgabe der in Absatz 2 
Buchstabe d genannten Ver-
tragsklauseln holt der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
die vorherige Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde ein. 
Falls die Datenübermittlung im 
Zusammenhang mit Verar-
beitungstätigkeiten steht, wel-
che Personen in einem oder 
mehreren anderen Mitglied-
staaten betreffen oder we-
sentliche Auswirkungen auf 
den freien Verkehr von perso-
nenbezogenen Daten in der 
Union haben, bringt die Auf-
sichtsbehörde das in Arti-
kel 57 genannte Kohärenz-
verfahren zur Anwendung. 

4. (…) 

5. Wenn keine geeigneten Ga-
rantien für den Schutz perso-
nenbezogener Daten in einem 
rechtsverbindlichen Instru-
ment vorgesehen werden, holt 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter die vorherige 
Genehmigung für die Über-
mittlung oder Kategorie von 
Übermittlungen oder für die 

5. Sämtliche von einer Aufsichts-
behörde auf der Grundlage 
von Artikel 26 Absatz 2 der 
Richtlinie 95/46/EG erteilten 
Genehmigungen bleiben zwei 
Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung oder  so 
lange in Kraft, es sei denn, 
sie werden durch die  Auf-
sichtsbehörde vor Ende die-
ses Zeitraums  geändert, er-

5. (…) 
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Aufnahme von entsprechen-
den Bestimmungen in die 
Verwaltungsvereinbarungen 
ein, die die Grundlage für eine 
solche Übermittlung bilden. 
Derartige vorherige Genehmi-
gungen der Aufsichtsbehörde 
müssen im Einklang mit Arti-
kel 34 Absatz 1 Buchstabe a 
stehen. Falls die Datenüber-
mittlung im Zusammenhang 
mit Verarbeitungstätigkeiten 
steht, welche Personen in ei-
nem oder mehreren anderen 
Mitgliedstaaten betreffen oder 
wesentliche Auswirkungen auf 
den freien Verkehr von perso-
nenbezogenen Daten in der 
Union haben, bringt die Auf-
sichtsbehörde das in Arti-
kel 57 genannte Kohärenz-
verfahren zur Anwendung. 
Sämtliche von einer Auf-
sichtsbehörde auf der Grund-
lage von Artikel 26 Absatz 2 
der Richtlinie 95/46/EG erteil-
ten Genehmigungen bleiben 
so lange in Kraft, bis sie von 
dieser Aufsichtsbehörde ge-
ändert, ersetzt oder aufgeho-
ben werden. 

setzt oder aufgehoben. 

  5a. Die Aufsichtsbehörde wendet 
das Kohärenzverfahren an, 
wenn ein Fall gemäß Arti-
kel 57 Absatz 2 Buchstaben 
ca, d, e oder f vorliegt. 

  5b. Von einem Mitgliedstaat oder 
einer Aufsichtsbehörde auf der 
Grundlage von Artikel 26 Ab-
satz 2 der Richtlinie 95/46/EG 
erteilte Genehmigungen blei-
ben so lange in Kraft, bis sie 
von dieser Aufsichtsbehörde 
geändert, ersetzt oder aufge-
hoben werden. Von der Kom-
mission auf der Grundlage von 
Artikel 26 Absatz 4 der Richtli-
nie 95/46/EG erlassene Be-
schlüsse bleiben so lange in 
Kraft, bis sie mit einem nach 
Absatz 2 erlassenen Be-
schluss der Kommission er-
setzt oder aufgehoben wer-



 

294 

Kommission EU-Parlament  Rat 

den. 

   

Artikel 43  
Datenübermittlung auf der 

Grundlage verbindlicher unter-
nehmensinterner Vorschriften 

 
Artikel 43 

Verbindliche unternehmensin-
terne Datenschutzvorschriften 

1. Eine Aufsichtsbehörde kann 
nach Maßgabe des in Arti-
kel 58 beschriebenen Kohä-
renzverfahrens verbindliche 
unternehmensinterne Vor-
schriften genehmigen, sofern 
diese 

1. Die Aufsichtsbehörde kann 
nach Maßgabe des in Arti-
kel 58 beschriebenen Kohä-
renzverfahrens verbindliche 
unternehmensinterne Vor-
schriften genehmigen, sofern 
diese 

 

1. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde genehmigt gemäß dem 
Kohärenzverfahren nach Arti-
kel 57 verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften, sofern diese 

a) rechtsverbindlich sind, für 
alle Mitglieder der Unterneh-
mensgruppe des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters 
sowie deren Beschäftigte gel-
ten und von diesen Mitglie-
dern angewendet werden;  

a) rechtsverbindlich sind, für 
alle Mitglieder der Unterneh-
mensgruppe des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder der externen Subun-
ternehmer, die in den An-
wendungsbereich der ver-
bindlichen unternehmensin-
ternen Vorschriften fallen,  
sowie deren Beschäftigte gel-
ten und von diesen Mitglie-
dern angewendet werden; 

(a) rechtsverbindlich sind, für 
alle betreffenden Mitglieder 
der Unternehmensgruppe o-
der einer Gruppe von Unter-
nehmen, die eine gemein-
same Wirtschaftstätigkeit aus-
üben, gelten und von diesen 
Mitgliedern angewendet wer-
den; 

b) den betroffenen Personen 
ausdrücklich durchsetzbare 
Rechte übertragen;  

b) den betroffenen Personen 
ausdrücklich durchsetzbare 
Rechte übertragen; 

(b) den betroffenen Personen 
ausdrücklich durchsetzbare 
Rechte in Bezug auf die Verar-
beitung ihrer personenbezoge-
nen Daten übertragen; 

c) die in Absatz 2 festgeleg-
ten Anforderungen erfüllen. 

c) die in Absatz 2 festgeleg-
ten Anforderungen erfüllen. 

(c) die in Absatz 2 festgelegten 
Anforderungen erfüllen. 

 1a. In Bezug auf Beschäfti-
gungsdaten werden die Ar-
beitnehmervertreter unter-
richtet und gemäß Rechts-
vorschriften und Praktiken 
der Union oder der Mit-
gliedstaaten in die Erarbei-
tung verbindlicher unter-
nehmensinterner Vorschrif-
ten gemäß Artikel 43 einbe-
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zogen.  

2. Alle verbindlichen unterneh-
mensinternen Vorschriften 
enthalten mindestens fol-
gende Informationen: 

2. Alle verbindlichen unterneh-
mensinternen Vorschriften 
enthalten mindestens fol-
gende Informationen: 

2. Die verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutzvor-
schriften nach Absatz 1 enthal-
ten mindestens folgende Anga-
ben: 

a) Struktur und Kontaktda-
ten der Unternehmensgruppe 
und ihrer Mitglieder; 

a) Struktur und Kontaktda-
ten der Unternehmensgruppe 
und ihrer Mitglieder und der 
externen Subunternehmer, 
die in den Anwendungsbe-
reich der verbindlichen un-
ternehmensinternen Vor-
schriften fallen ; 

(a) Struktur und Kontaktdaten 
der betreffenden Unterneh-
mensgruppe und jedes ihrer 
Mitglieder; 

b) die betreffenden Daten-
übermittlungen oder Daten-
übermittlungskategorien ein-
schließlich der betreffenden 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten, Art und Zweck der 
Datenverarbeitung, Art der be-
troffenen Personen und das 
betreffende Drittland bezie-
hungsweise die betreffenden 
Drittländer; 

b) die betreffenden Daten-
übermittlungen oder Daten-
übermittlungskategorien ein-
schließlich der betreffenden 
Kategorien personenbezoge-
ner Daten, Art und Zweck der 
Datenverarbeitung, Art der be-
troffenen Personen und das 
betrefende Drittland bezie-
hungsweise die betreffenden 
Drittländer; 

(b) die betreffenden Datenüber-
mittlungen oder Datenübermitt-
lungskategorien einschließlich 
der betreffenden Arten perso-
nenbezogener Daten, Art und 
Zweck der Datenverarbeitung, 
Art der betroffenen Personen 
und das betreffende Drittland 
beziehungsweise die betreffen-
den Drittländer; 

c) interne und externe 
Rechtsverbindlichkeit der be-
treffenden unternehmensin-
ternen Vorschriften; 

c) interne und externe 
Rechtsverbindlichkeit der be-
treffenden unternehmensin-
ternen Vorschriften; 

(c) interne und externe Rechts-
verbindlichkeit der betreffenden 
unternehmensinternen Daten-
schutzvorschriften; 

d) die allgemeinen Daten-
schutzgrundsätze, zum Bei-
spiel Zweckbegrenzung, die 
Datenqualität, die Rechts-
grundlage für die Verarbeitung 
sowie die Bestimmungen für 
etwaige Verarbeitungen sen-
sibler personenbezogener Da-
ten, Maßnahmen zur Si-
cherstellung der Datensicher-
heit und die Anforderungen für 
die Datenweitergabe an nicht 
an diese Vorschriften gebun-
dene Organisationen;  

d) die allgemeinen Daten-
schutzgrundsätze, zum Bei-
spiel Zweckbegrenzung, die 
Datenminimierung, be-
grenzte Aufbewahrungsfris-
ten, die Datenqualität, Daten-
schutz durch Technik und 
datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen,  die 
Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung sowie die Bestim-
mungen für etwaige Verar-
beitungen sensibler perso-
nenbezogener Daten, Maß-
nahmen zur Sicherstellung 
der Datensicherheit und die 
Anforderungen für die Daten-
weitergabe an nicht an diese 
Vorschriften gebundene Or-

(d) die Anwendung der allge-
meinen Datenschutzgrundsätze, 
(...) die Datenqualität, die 
Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung, die Verarbeitung be-
sonderer Kategorien von perso-
nenbezogenen Daten, Maß-
nahmen zur Sicherstellung der 
Datensicherheit und die Anfor-
derungen für die Datenweiter-
gabe an nicht an diese unter-
nehmensinternen Datenschutz-
vorschriften gebundene Stellen 
(...); 
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ganisationen; 

e) die Rechte der betroffe-
nen Personen und die diesen 
offen stehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rechte 
einschließlich des Rechts, 
keiner einer Profilerstellung 
dienenden Maßnahme nach 
Artikel 20 unterworfen zu wer-
den sowie des in Artikel 75 
niedergelegten Rechts auf 
Beschwerde bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde bezie-
hungsweise auf Einlegung ei-
nes Rechtsbehelfs bei den 
zuständigen Gerichten der 
Mitgliedstaaten und im Falle 
einer Verletzung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften Wiedergutma-
chung und gegebenenfalls 
Schadenersatz zu erhalten; 

e) die Rechte der betroffe-
nen Personen und die diesen 
offen stehenden Mittel zur 
Wahrnehmung dieser Rechte 
einschließlich des Rechts, 
keiner einer Profilerstellung 
dienenden Maßnahme nach 
Artikel 20 unterworfen zu wer-
den sowie des in Artikel 75 
niedergelegten Rechts auf 
Beschwerde bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde bezie-
hungsweise auf Einlegung ei-
nes Rechtsbehelfs bei den 
zuständigen Gerichten der 
Mitgliedstaaten und im Falle 
einer Verletzung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften Wiedergutma-
chung und gegebenenfalls 
Schadenersatz zu erhalten; 

(e) die Rechte der betroffenen 
Personen in Bezug auf die Ver-
arbeitung ihrer personenbezo-
genen Daten und die diesen of-
fenstehenden Mittel zur Wahr-
nehmung dieser Rechte ein-
schließlich des Rechts, nicht ei-
ner allein auf einer automati-
sierten Verarbeitung – ein-
schließlich Profiling – beruhen-
den Entscheidung nach Arti-
kel 20 unterworfen zu werden 
sowie des in Artikel 75 nieder-
gelegten Rechts auf Be-
schwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde beziehungs-
weise auf Einlegung eines 
Rechtsbehelfs bei den zuständi-
gen Gerichten der Mitgliedstaa-
ten und im Falle einer Verlet-
zung der verbindlichen unter-
nehmensinternen Datenschutz-
vorschriften Wiedergutmachung 
und gegebenenfalls Schadener-
satz zu erhalten; 

f) die von dem in einem Mit-
gliedstaat niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auftragsver-
arbeiter übernommene Haf-
tung für etwaige Verstöße von 
nicht in der Union niederge-
lassenen Mitgliedern der Un-
ternehmensgruppe gegen die 
verbindlichen unternehmens-
internen Vorschriften; der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter kann teilweise oder 
vollständig von dieser Haftung 
befreit werden, wenn er 
nachweist, dass der Umstand, 
durch den der Schaden ein-
getreten ist, dem betreffenden 
Mitglied nicht zur Last gelegt 
werden kann; 

f) die von dem in einem Mit-
gliedstaat niedergelassenen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übernommene Haf-
tung für etwaige Verstöße von 
nicht in der Union nieder-
gelassenen Mitgliedern der 
Unternehmensgruppe gegen 
die verbindlichen unterneh-
mensinternen Vorschriften; 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche kann teilweise 
oder vollständig von dieser 
Haftung befreit werden, wenn 
er nachweist, dass der Um-
stand, durch den der Schaden 
eingetreten ist, dem betref-
fenden Mitglied nicht zur Last 
gelegt werden kann; 

(f) die von dem in einem Mit-
gliedstaat niedergelassenen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter 
übernommene Haftung für et-
waige Verstöße eines nicht in 
der Union niedergelassenen be-
treffenden Mitglieds der Unter-
nehmensgruppe gegen die ver-
bindlichen unternehmensinter-
nen Datenschutzvorschriften; 
der für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auftragsver-
arbeiter kann teilweise oder voll-
ständig von dieser Haftung be-
freit werden, wenn er nachweist, 
dass der Umstand, durch den 
der Schaden eingetreten ist, 
dem betreffenden Mitglied nicht 
zur Last gelegt werden kann; 

g) die Art und Weise, wie die 
betroffenen Personen gemäß 
Artikel 11 über die verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften und insbesondere 

g) die Art und Weise, wie die 
betroffenen Personen gemäß 
Artikel 11 über die verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften und insbeson-

(g) die Art und Weise, wie die 
betroffenen Personen gemäß 
den Artikeln 14 und 14a über die 
verbindlichen unternehmensin-
ternen Datenschutzvorschriften 
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über die unter den Buchsta-
ben d, e und f dieses Absat-
zes genannten Aspekte infor-
miert werden; 

dere über die unter den Buch-
staben d, e und f dieses Ab-
satzes genannten Aspekte in-
formiert werden; 

und insbesondere über die unter 
den Buchstaben d, e und f die-
ses Absatzes genannten As-
pekte informiert werden; 

(h) die Aufgaben des gemäß 
Artikel 35 benannten Daten-
schutzbeauftragten ein-
schließlich der Überwachung 
der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften in der Unterneh-
mensgruppe sowie die Über-
wachung der Schulungsmaß-
nahmen und den Umgang mit 
Beschwerden;  

h) die Aufgaben des gemäß 
Artikel 35 benannten Daten-
schutzbeauftragten ein-
schließlich der Überwachung 
der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften in der Unterneh-
mensgruppe sowie die Über-
wachung der Schulungsmaß-
nahmen und den Umgang mit 
Beschwerden; 

(h) die Aufgaben jedes ge-
mäß Artikel 35 benannten Da-
tenschutzbeauftragten oder 
jeder anderen Person oder 
Einrichtung, die mit der (...) 
Überwachung der Einhaltung 
der verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutz-
vorschriften in der Unterneh-
mensgruppe sowie mit der 
Überwachung der Schu-
lungsmaßnahmen und dem 
Umgang mit Beschwerden be-
fasst ist; 

  (hh) die Beschwerdeverfahren; 

i) die innerhalb der Unter-
nehmensgruppe bestehenden 
Verfahren zur Überprüfung 
der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften;  

i) die innerhalb der Unter-
nehmensgruppe bestehenden 
Verfahren zur Überprüfung 
der Einhaltung der verbindli-
chen unternehmensinternen 
Vorschriften;  

(i) die innerhalb der Gruppe 
bestehenden Verfahren zur 
Überprüfung der Einhaltung 
der verbindlichen unterneh-
mensinternen Datenschutz-
vorschriften. Derartige Verfah-
ren beinhalten Datenschutz-
überprüfungen und Verfahren 
zur Gewährleistung von Ab-
hilfemaßnahmen zum Schutz 
der Rechte der betroffenen 
Person. Die Ergebnisse derar-
tiger Überprüfungen sollten 
der in Buchstabe h genannten 
Person oder Einrichtung sowie 
dem Verwaltungsrat des herr-
schenden Unternehmens oder 
der Gruppe von Unternehmen 
mitgeteilt werden und sollten 
der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde auf Ersuchen zur Verfü-
gung gestellt werden; 

j) die Verfahren für die Mel-
dung und Erfassung von Än-
derungen der Unternehmens-
politik und ihre Meldung an die 
Aufsichtsbehörde;  

j) die Verfahren für die Mel-
dung und Erfassung von Än-
derungen der Unternehmens-
politik und ihre Meldung an 
die Aufsichtsbehörde; 

(j) die Verfahren für die Mel-
dung und Erfassung von Än-
derungen der Vorschriften und 
ihre Meldung an die Auf-
sichtsbehörde; 

k) die Verfahren für die Zu-
sammenarbeit mit der Auf-

k) die Verfahren für die Zu-
sammenarbeit mit der Auf-

(k) die Verfahren für die Zu-
sammenarbeit mit der Auf-
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sichtsbehörde, die die Befol-
gung der Vorschriften durch 
sämtliche Mitglieder der Un-
ternehmensgruppe gewähr-
leisten, wie insbesondere die 
Offenlegung der Ergebnisse 
der Überprüfungen der unter 
Buchstabe i dieses Absatzes 
genannten Maßnahmen ge-
genüber der Aufsichtsbe-
hörde. 

sichtsbehörde, die die Befol-
gung der Vorschriften durch 
sämtliche Mitglieder der Un-
ternehmensgruppe gewähr-
leisten, wie insbesondere die 
Offenlegung der Ergebnisse 
der Überprüfungen der unter 
Buchstabe i dieses Absatzes 
genannten Maßnahmen ge-
genüber der Aufsichtsbe-
hörde. 

sichtsbehörde, die die Befol-
gung der Vorschriften durch 
sämtliche Mitglieder der (...) 
Gruppe gewährleisten, insbe-
sondere durch Offenlegung 
der Ergebnisse von (...) Über-
prüfungen der unter Buch-
stabe i dieses Absatzes ge-
nannten Maßnahmen gegen-
über der Aufsichtsbehörde; 

  (l) die Meldeverfahren zur 
Unterrichtung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde über jegli-
che für ein Mitglied der Grup-
pe in einem Drittland gelten-
den rechtlichen Best-
immungen, die sich nachteilig 
auf die Garantien auswirken 
könnten, die die verbindlichen 
unternehmensinternen Daten-
schutzvorschriften bieten, und 

  (m) geeignete Datenschutz-
schulungen für Personal mit 
ständigem oder regelmäßigem 
Zugang zu personenbezoge-
nen Daten (...). 

  2a. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss berät die Kommis-
sion über das Format und die 
Verfahren für den Austausch 
von Informationen zwischen 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, den Auf-
tragsverarbeitern und den 
Aufsichtsbehörden in Bezug 
auf verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften. 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für ver-
bindliche unternehmensin-
terne Vorschriften im Sinne 
dieses Artikels und insbeson-
dere die Kriterien für deren 
Genehmigung und für die An-
wendung von Absatz 2 Buch-

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um Format, Ver-
fahren,  die Kriterien und An-
forderungen für verbindliche 
unternehmensinterne Vor-
schriften im Sinne dieses Arti-
kels und insbesondere die Kri-
terien für deren Genehmi-
gung, einschließlich Trans-

3. (…) 
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staben b, d, e, und f auf ver-
bindliche unternehmensin-
terne Vorschriften von Auf-
tragsverarbeitern sowie wei-
tere erforderliche Anforderun-
gen zum Schutz der perso-
nenbezogenen Daten der be-
troffenen Personen festzule-
gen.  

parenz für betroffene Per-
sonen,  und für die Anwen-
dung von Absatz 2 Buchsta-
ben b, d, e, und f auf verbind-
liche unternehmensinterne 
Vorschriften von Auftragsver-
arbeitern sowie weitere erfor-
derliche Anforderungen zum 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten der betroffenen 
Personen festzulegen. 

4. Die Kommission kann das 
Format und Verfahren für den 
auf elektronischem Wege er-
folgenden Informationsaus-
tausch über verbindliche un-
ternehmensinterne Vorschrif-
ten im Sinne dieses Artikels 
zwischen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, Auf-
tragsverarbeitern und Auf-
sichtsbehörden festlegen. 
Diese Durchführungsrechts-
akte werden in Übereinstim-
mung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen.  

 4. Die Kommission kann das 
Format und Verfahren für den 
(...) Informationsaustausch 
über verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvor-
schriften im Sinne dieses Arti-
kels zwischen für die Verar-
beitung Verantwortlichen, Auf-
tragsverarbeitern und Auf-
sichtsbehörden festlegen. Die 
genannten Durchführungs-
rechtsakte werden gemäß 
dem Prüfverfahren nach Arti-
kel 87 Absatz 2 erlassen. 

   

 

Artikel 43a 

Übermittlung oder Weitergabe, 
die nicht im Einklang mit dem 

Unionsrecht stehen  

 

 1. Unbeschadet eines Abkom-
mens über Amtshilfe oder 
eines zwischen dem ersu-
chenden Drittstaat und der 
Union oder einem Mitglied-
staat geltenden internatio-
nalen Übereinkommens 
werden Urteile von Gerich-
ten und Entscheidungen 
von Verwaltungsbehörden 
eines Drittstaats, die von 
einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verlangen, 
personenbezogene Daten 
weiterzugeben, weder aner-
kannt noch in irgendeiner 
Weise vollstreckt.  
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 2. erlangt ein Urteil eines Ge-
richts oder eine Entschei-
dung einer Verwaltungsbe-
hörde eines Drittstaats von 
einem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter, personen-
bezogene Daten weiterzu-
geben, so unterrichtet der 
für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter bzw. ein 
etwaiger Vertreter des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen die Aufsichtsbe-
hörde unverzüglich über 
das Ersuchen und muss 
von der Aufsichtsbehörde 
die vorherige Genehmigung 
für die Übermittlung oder 
Weitergabe erhalten.  

 

 3. Die Aufsichtsbehörde prüft 
die Vereinbarkeit der bean-
tragten Weitergabe mit der 
Verordnung und insbeson-
dere, ob die Weitergabe 
gemäß Artikel 44 Absatz 1 
Buchstabe d und e sowie 
Artikel 44 Absatz 5 erfor-
derlich und rechtlich vorge-
schrieben ist. Sind be-
troffene Personen anderer 
Mitgliedstaaten betroffen, 
bringt die Aufsichtsbehörde 
das in Artikel 57 beschrie-
bene Kohärenzverfahren zur 
Anwendung.  

 

 4. Die Aufsichtsbehörde unter-
richtet die zuständige ein-
zelstaatliche Behörde über 
das Ersuchen. Unbeschadet 
des Artikels 21 unterrichtet 
der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder Auf-
tragsverarbeiter auch die 
betroffene Person über das 
Ersuchen und über die Ge-
nehmigung der Aufsichts-
behörde sowie gegebenen-
falls darüber, ob personen-
bezogene Daten innerhalb 
der letzten zwölf aufeinan-
derfolgenden Monate ge-
mäß Artikel 14 Absatz 1 
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Buchstabe ha an Behörden 
übermittelt wurden.  

   

Artikel 44  
Ausnahmen  Artikel 44 

Ausnahmen für Sonderfälle 

1. Falls weder ein Angemessen-
heitsbeschluss nach Artikel 41 
vorliegt noch geeignete Ga-
rantien nach Artikel 42 beste-
hen, ist eine Übermittlung o-
der eine Kategorie von Über-
mittlungen personenbe-
zogener Daten in ein Drittland 
oder an eine internationale 
Organisation nur zulässig, 
wenn  

1. Falls weder ein Angemessen-
heitsbeschluss nach Artikel 41 
vorliegt noch geeignete Ga-
rantien nach Artikel 42 beste-
hen, ist eine Übermittlung o-
der eine Kategorie von Über-
mittlungen personenbe-
zogener Daten in ein Drittland 
oder an eine internationale 
Organisation nur zulässig, 
wenn  

1. Falls weder ein Angemessen-
heitsbeschluss nach Artikel 41 
Absatz 3 vorliegt noch geeig-
nete Garantien nach Arti-
kel 42, einschließlich verbind-
licher unternehmensinterner 
Datenschutzvorschriften, be-
stehen, ist eine Übermittlung 
oder eine Kategorie von 
Übermittlungen personenbe-
zogener Daten (...) an ein 
Drittland oder an eine interna-
tionale Organisation nur zu-
lässig, wenn 

a) die betroffene Person der 
vorgeschlagenen Datenüber-
mittlung zugestimmt hat, 
nachdem sie über die Risiken 
derartiger ohne Vorliegen ei-
nes Angemessenheitsbe-
schlusses und ohne geeignete 
Garantien durchgeführter Da-
tenübermittlungen informiert 
wurde, 

a) die betroffene Person der 
vorgeschlagenen Datenüber-
mittlung zugestimmt hat, 
nachdem sie über die Risiken 
derartiger ohne Vorliegen ei-
nes Angemessenheitsbe-
schlusses und ohne geeignete 
Garantien durchgeführter Da-
tenübermittlungen informiert 
wurde,  

(a) die betroffene Person in 
die vorgeschlagene Daten-
übermittlung ausdrücklich ein-
gewilligt hat, nachdem sie 
darüber unterrichtet wurde, 
dass derartige Datenüber-
mittlungen ohne Vorliegen ei-
nes Angemessenheitsbe-
schlusses und ohne geeignete 
Garantien Risiken für sie be-
inhalten kann, oder 

b) die Übermittlung für die 
Erfüllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person 
und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder zur 
Durchführung von vorvertrag-
lichen Maßnahmen auf Antrag 
der betroffenen Person erfor-
derlich ist, 

b) die Übermittlung für die 
Erfüllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person 
und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder zur 
Durchführung von vorvertrag-
lichen Maßnahmen auf Antrag 
der betroffenen Person erfor-
derlich ist,  

(b) die Übermittlung für die 
Erfüllung eines Vertrags zwi-
schen der betroffenen Person 
und dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder zur 
Durchführung von vorvertrag-
lichen Maßnahmen auf Antrag 
der betroffenen Person erfor-
derlich ist oder 

c) die Übermittlung zum Ab-
schluss oder zur Erfüllung ei-
nes im Interesse der betroffe-
nen Person von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person ge-
schlossenen Vertrags erfor-

c) die Übermittlung zum Ab-
schluss oder zur Erfüllung ei-
nes im Interesse der betroffe-
nen Person von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person ge-
schlossenen Vertrags erfor-

(c) die Übermittlung zum Ab-
schluss oder zur Erfüllung ei-
nes im Interesse der betroffe-
nen Person von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
mit einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person ge-
schlossenen Vertrags erfor-
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derlich ist,  derlich ist,   derlich ist oder 

d) die Übermittlung aus 
wichtigen Gründen des öffent-
lichen Interesses notwendig 
ist,  

d) die Übermittlung aus 
wichtigen Gründen des öffent-
lichen Interesses notwendig 
ist,  

(d) die Übermittlung aus 
wichtigen Gründen des öffent-
lichen Interesses notwendig ist 
oder 

e) die Übermittlung zur Be-
gründung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforder-
lich ist,  

e) die Übermittlung zur Be-
gründung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforder-
lich ist,  

(e) die Übermittlung zur Be-
gründung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich 
ist oder 

f) die Übermittlung zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen Person 
oder einer anderen Person er-
forderlich ist, sofern die be-
troffene Person aus physi-
schen oder rechtlichen Grün-
den außerstande ist, ihre Ein-
willigung zu geben,  

f) die Übermittlung zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen Person 
oder einer anderen Person er-
forderlich ist, sofern die be-
troffene Person aus physi-
schen oder rechtlichen Grün-
den außerstande ist, ihre Ein-
willigung zu geben,  

(f) die Übermittlung zum 
Schutz lebenswichtiger Inte-
ressen der betroffenen Person 
oder anderer Personen erfor-
derlich ist, sofern die be-
troffene Person aus physi-
schen oder rechtlichen Grün-
den außerstande ist, ihre Ein-
willigung zu geben, oder 

g) die Übermittlung aus ei-
nem Register erfolgt, das ge-
mäß dem Unionsrecht oder 
dem mitgliedstaatlichen Recht 
zur Information der Öffentlich-
keit bestimmt ist und entweder 
der gesamten Öffentlichkeit 
oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nach-
weisen können, zur Einsicht-
nahme offensteht, soweit die 
im Unionsrecht oder im mit-
gliedstaatlichen Recht festge-
legten Voraussetzungen für 
die Einsichtnahme im Einzel-
fall gegeben sind, oder  

g) die Übermittlung aus ei-
nem Register erfolgt, das ge-
mäß dem Unionsrecht oder 
dem mitgliedstaatlichen Recht 
zur Information der Öffentlich-
keit bestimmt ist und entweder 
der gesamten Öffentlichkeit 
oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nach-
weisen können, zur Einsicht-
nahme offensteht, soweit die 
im Unionsrecht oder im mit-
gliedstaatlichen Recht fest-
gelegten Voraussetzungen für 
die Einsichtnahme im Einzel-
fall gegeben sind.  

(g) die Übermittlung aus ei-
nem Register erfolgt, das ge-
mäß dem Unionsrecht oder 
dem mitgliedstaatlichen Recht 
zur Information der Öffentlich-
keit bestimmt ist und entweder 
der gesamten Öffentlichkeit 
oder allen Personen, die ein 
berechtigtes Interesse nach-
weisen können, zur Einsicht-
nahme offensteht, aber nur 
soweit die im Unionsrecht o-
der im mitgliedstaatlichen 
Recht festgelegten Vorausset-
zungen für die Einsichtnahme 
im Einzelfall gegeben sind, 
oder 

h) die Übermittlung zur Ver-
wirklichung des berechtigten 
Interesses, das von dem für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder vom Auftragsverar-
beiter wahrgenommen wird, 
erforderlich ist und nicht als 
häufig oder massiv bezeichnet 
werden kann, und falls der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter alle Umstände beurteilt 

 (h) die nicht in großem Maß-
stab oder häufig erfolgende 
Übermittlung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen erforderlich ist, so-
fern die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person 
nicht überwiegen, und falls der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche (...) alle Umstände 
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hat, die bei einer Datenüber-
mittlung oder bei einer Kate-
gorie von Datenübermittlun-
gen eine Rolle spielen, und 
gegebenenfalls auf der Grund-
lage dieser Beurteilung geeig-
nete Garantien zum Schutz 
personenbezogener Daten 
vorgesehen hat. 

beurteilt hat, die bei einer Da-
tenübermittlung oder bei einer 
Kategorie von Datenübermitt-
lungen eine Rolle spielen, und 
(...) auf der Grundlage dieser 
Beurteilung geeignete Garan-
tien zum Schutz personenbe-
zogener Daten vorgesehen 
hat. 

2. Datenübermittlungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g dürfen 
nicht die Gesamtheit oder 
ganze Kategorien der im Re-
gister enthaltenen Daten um-
fassen. Wenn das Register 
der Einsichtnahme durch Per-
sonen mit berechtigtem Inte-
resse dient, darf die Über-
mittlung nur auf Antrag dieser 
Personen oder nur dann erfol-
gen, wenn diese Personen die 
Adressaten der Übermittlung 
sind. 

2. Datenübermittlungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g dürfen 
nicht die Gesamtheit oder 
ganze Kategorien der im Re-
gister enthaltenen Daten um-
fassen. Wenn das Register 
der Einsichtnahme durch Per-
sonen mit berechtigtem Inte-
resse dient, darf die Über-
mittlung nur auf Antrag dieser 
Personen oder nur dann er-
folgen, wenn diese Personen 
die Adressaten der Übermitt-
lung sind. 

2. Datenübermittlungen gemäß 
Absatz 1 Buchstabe g dürfen 
nicht die Gesamtheit oder 
ganze Kategorien der im Re-
gister enthaltenen personen-
bezogenen Daten umfassen. 
Wenn das Register der Ein-
sichtnahme durch Personen 
mit berechtigtem Interesse 
dient, darf die Übermittlung 
nur auf Antrag dieser Perso-
nen oder nur dann erfolgen, 
wenn diese Personen die Ad-
ressaten der Übermittlung 
sind. 

3. Bei Datenverarbeitungen ge-
mäß Absatz 1 Buchstabe h 
berücksichtigt der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der der Auftragsverarbeiter 
insbesondere die Art der Da-
ten, die Zweckbestimmung 
und die Dauer der geplanten 
Verarbeitung, die Situation im 
Herkunftsland, in dem betref-
fenden Drittland und im End-
bestimmungsland sowie erfor-
derlichenfalls etwaige vorge-
sehene geeignete Garantien 
zum Schutz personenbezoge-
ner Daten.  

 3. (…) 

4. Absatz 1 Buchstaben b, c 
und h gelten nicht für Tätig-
keiten, die Behörden in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse durchführen. 

4. Absatz 1 Buchstaben b und c  
gelten nicht für Tätigkeiten, 
die Behörden in Ausübung ih-
rer hoheitlichen Befugnisse 
durchführen. 

4. Absatz 1 Buchstaben a, b, c 
und h gelten nicht für Tätig-
keiten, die Behörden in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse durchführen. 

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d 
genannte öffentliche Interesse 
muss im Unionsrecht oder im 
Recht des Mitgliedstaats, dem 
der für die Verarbeitung Ver-

5. Das in Absatz 1 Buchstabe d 
genannte öffentliche Interesse 
muss im Unionsrecht oder im 
Recht des Mitgliedstaats, dem 
der für die Verarbeitung Ver-

5. Das öffentliche Interesse im 
Sinne des Absatzes 1 Buch-
stabe d muss im Unionsrecht 
oder im nationalen Recht des 
Mitgliedstaats, dem der für die 
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antwortliche unterliegt, aner-
kannt sein. 

antwortliche unterliegt, aner-
kannt sein. 

Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, anerkannt sein. (…) 

  5a. Liegt kein Angemessenheits-
beschluss vor, so können im 
Unionsrecht oder im einzel-
staatlichen Recht aus wichti-
gen Gründen des öffentlichen 
Interesses ausdrücklich Be-
schränkungen der Übermitt-
lung bestimmter Kategorien 
von personenbezogenen Da-
ten an Drittländer oder inter-
nationale Organisationen vor-
gesehen werden. Die Mit-
gliedstaaten teilen der Kom-
mission derartige Bestimmun-
gen mit. 

6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter erfasst die 
von ihm vorgenommene Be-
urteilung sowie die in Absatz 1 
Buchstabe h dieses Artikels 
genannten geeigneten Garan-
tien in der Dokumentation 
gemäß Artikel 28 und setzt die 
Aufsichtsbehörde von der 
Übermittlung in Kenntnis.  

 6. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter erfasst die 
von ihm vorgenommene Be-
urteilung sowie die geeigneten 
Garantien im Sinne des Ab-
satzes 1 Buchstabe h in der 
Dokumentation gemäß Artikel 
28 (...). 

  6a. (…) 

7. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die in Ab-
satz 1 Buchstabe d genannten 
„wichtigen Gründe des öffent-
lichen Interesses“ zu präzisi-
seren und die Kriterien und 
Anforderungen für die geeig-
neten Garantien im Sinne des 
Absatzes 1 Buchstabe h fest-
zulegen. 

7. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken in Bezug auf  die 
weitere Festlegung der Kri-
terien und Bedingungen für 
die Übermittlung von Daten 
gemäß Absatz 1  nach Maß-
gabe von Artikel 66 Absatz 1 
Buchstabe b zu veröffentli-
chen . 

 

7. (…) 

   

Artikel 45 
Internationale Zusammenarbeit 
zum Schutz personenbezoge-
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ner Daten  

1. In Bezug auf Drittländer und 
internationale Organisationen 
treffen die Kommission und 
die Aufsichtsbehörden geeig-
nete Maßnahmen zur 

 1. In Bezug auf Drittländer und 
internationale Organisationen 
treffen die Kommission und 
die Aufsichtsbehörden geeig-
nete Maßnahmen zur 

a) Entwicklung wirksamer 
Mechanismen der internatio-
nalen Zusammenarbeit, durch 
die die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten erleichtert wird, 

a) Entwicklung wirksamer 
Mechanismen der internatio-
nalen Zusammenarbeit, durch 
die die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten gewährleistet  wird, 

(a) Entwicklung von Mecha-
nismen der internationalen 
Zusammenarbeit, durch die 
die tatsächliche Durchsetzung 
von Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten erleichtert wird, 

b) gegenseitigen Leistung 
internationaler Amtshilfe bei 
der Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten, unter anderem durch 
Mitteilungen, Beschwerdever-
weisungen, Amtshilfe bei Un-
tersuchungen und Informati-
onsaustausch, sofern geeig-
nete Garantien für den Schutz 
personenbezogener Daten 
und anderer Grundrechte und 
Grundfreiheiten bestehen, 

 (b) internationalen Amtshilfe 
bei der Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener 
Daten, unter anderem durch 
(...), Beschwerdeverweisun-
gen, Amtshilfe bei Untersu-
chungen und Informations-
austausch, sofern geeignete 
Garantien für den Schutz per-
sonenbezogener Daten und 
anderer Grundrechte und 
Grundfreiheiten bestehen, 

c) Einbindung maßgeblich 
Beteiligter in Diskussionen 
und Tätigkeiten, die zum Aus-
bau der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Durch-
setzung von Rechtsvorschrif-
ten über den Schutz perso-
nenbezogener Daten dienen,  

 (c) Einbindung maßgeblich 
Beteiligter in Diskussionen 
und Tätigkeiten, die zur Förde-
rung der internationalen Zu-
sammenarbeit bei der Durch-
setzung von Rechtsvorschrif-
ten zum Schutz personenbe-
zogener Daten dienen, 

d) Förderung des Aus-
tauschs und der Dokumenta-
tion von Rechtsvorschriften 
und Praktiken zum Schutz 
personenbezogener Daten. 

 (d) Förderung des Aus-
tauschs und der Dokumenta-
tion von Rechtsvorschriften 
und Praxis zum Schutz perso-
nenbezogener Daten. 

 da) Klärung und Beratung 
von Zuständigkeitskonflik-
ten mit Drittländern.  
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2. Zu den in Absatz 1 genannten 
Zwecken ergreift die Kommis-
sion geeignete Maßnahmen 
zur Förderung der Beziehun-
gen zu Drittländern und inter-
nationalen Organisationen 
und insbesondere zu deren 
Aufsichtsbehörden, wenn sie 
gemäß Artikel 41 Absatz 3 
durch Beschluss festgestellt 
hat, dass diese einen ange-
messenen Schutz bieten. 

 2. (…) 

   

 
Artikel 45a 

Bericht der Kommission  
 

 

 

Die Kommission legt dem Eu-
ropäischen Parlament und dem 
Rat spätestens vier Jahre nach 
dem in Artikel 91 Absatz 1 ge-
nannten Termin in regelmäßi-
gen Abständen einen Bericht 
über die Anwendung der Arti-
kel 40 bis 45 vor. Hierzu kann 
die Kommission von den Mit-
gliedstaaten und den Auf-
sichtsbehörden Informationen 
einholen, die unverzüglich zu 
übermitteln sind. Dieser Be-
richt wird veröffentlicht.  

 

   

KAPITEL VI 
UNABHÄNGIGE AUFSICHTS-
BEHÖRDEN  

  

   

ABSCHNITT  1 
UNABHÄNGIGKEIT 

  

   

Artikel 46  
Aufsichtsbehörde   

1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür 
Sorge, dass eine oder meh-
rere Behörden für die Über-
wachung der Anwendung die-
ser Verordnung zuständig sind 
und einen Beitrag zur ihrer 
einheitlichen Anwendung in 

 1. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür 
Sorge, dass eine oder meh-
rere unabhängige Behörden 
für die Überwachung der An-
wendung dieser Verordnung 
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der gesamten Union leisten, 
damit die Grundrechte und 
Grundfreiheiten natürlicher 
Personen bei der Verarbei-
tung ihrer Daten geschützt 
und der freie Verkehr dieser 
Daten in der Union erleichtert 
werden. Zu diesem Zweck 
bedarf es der Zusammenar-
beit der Aufsichtsbehörden 
untereinander und mit der 
Kommission. 

zuständig sind. 

  1a. Jede Aufsichtsbehörde leistet 
einen Beitrag zur einheitlichen 
Anwendung dieser Verord-
nung in der gesamten Union 
(...). Zu diesem Zweck bedarf 
es der Zusammenarbeit der 
Aufsichtsbehörden mit der 
Kommission sowie der Auf-
sichtsbehörden untereinander 
gemäß Kapitel VII. 

2. Gibt es in einem Mitgliedstaat 
mehr als eine Aufsichtsbe-
hörde, so bestimmt dieser 
Mitgliedstaat die Aufsichtsbe-
hörde, die als zentrale Kon-
taktstelle für die wirksame Be-
teiligung dieser Behörden im 
Europäischen Daten-
schutzausschuss fungiert und 
führt ein Verfahren ein, mit 
dem sichergestellt wird, dass 
die anderen Behörden die 
Regeln für das Kohärenzver-
fahren nach Artikel 57 einhal-
ten. 

 2. Gibt es in einem Mitgliedstaat 
mehr als eine Aufsichtsbe-
hörde, so bestimmt dieser 
Mitgliedstaat die Aufsichtsbe-
hörde, die diese Behörden im 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss vertritt, und führt 
ein Verfahren ein, mit dem si-
chergestellt wird, dass die an-
deren Behörden die Regeln 
für das Kohärenzverfahren 
nach Artikel 57 einhalten. 

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Rechts-
vorschriften, die er aufgrund 
dieses Kapitels erlässt, sowie 
unverzüglich alle folgenden 
Änderungen dieser Vorschrif-
ten mit. 

 3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Rechts-
vorschriften, die er aufgrund 
dieses Kapitels erlässt, sowie 
unverzüglich alle folgenden 
Änderungen dieser Vorschrif-
ten mit. 

   

Artikel 47  
Unabhängigkeit   
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1. Die Aufsichtsbehörde handelt 
bei der Erfüllung der ihr über-
tragenen Aufgaben und Be-
fugnisse völlig unabhängig. 

1. Die Aufsichtsbehörde handelt 
bei der Erfüllung der ihr über-
tragenen Aufgaben und Be-
fugnisse völlig unabhängig 
und unparteilich, vorbehalt-
lich der Vorkehrungen für 
Zusammenarbeit und Kohä-
renz gemäß Kapitel VII die-
ser Verordnung . 

1. Jede Aufsichtsbehörde han-
delt bei der Erfüllung der ihr 
übertragenen Aufgaben und 
bei der Ausübung ihrer Befug-
nisse gemäß dieser Verord-
nung völlig unabhängig. 

2. Die Mitglieder der Aufsichts-
behörde ersuchen in Aus-
übung ihres Amtes weder um 
Weisung noch nehmen sie 
Weisungen entgegen. 

 2. Das Mitglied oder die Mitglie-
der jeder Aufsichtsbehörde 
unterliegen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben und der Aus-
übung ihrer Befugnisse ge-
mäß dieser Verordnung weder 
direkter noch indirekter Beein-
flussung von außen und ersu-
chen weder um Weisung noch 
nehmen sie Weisungen ent-
gegen. 

3. Die Mitglieder der Aufsichts-
behörde sehen von allen mit 
den Aufgaben ihres Amts 
nicht zu vereinbarenden 
Handlungen ab und üben 
während ihrer Amtszeit keine 
andere mit ihrem Amt nicht zu 
vereinbarende entgeltliche 
oder unentgeltliche Tätigkeit 
aus. 

 3. (…) 

4. Die Mitglieder der Aufsichts-
behörde verhalten sich nach 
Ablauf ihrer Amtszeit im Hin-
blick auf die Annahme von Tä-
tigkeiten und Vorteilen eh-
renhaft und zurückhaltend. 

 4. (…) 

5. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass die Aufsichtsbe-
hörde mit angemessenen per-
sonellen, technischen und fi-
nanziellen Ressourcen, 
Räumlichkeiten und mit der 
erforderlichen Infrastruktur 
ausgestattet wird, um ihre 
Aufgaben und Befugnisse 
auch im Rahmen der Amts-
hilfe, Zusammenarbeit und 
Mitwirkung im Europäischen 
Datenschutzausschuss effek-

 5. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass jede Aufsichtsbe-
hörde mit (...) den personellen, 
technischen und finanziellen 
Ressourcen, Räumlichkeiten 
und Infrastrukturen ausge-
stattet wird, die sie benötigt, 
um ihre Aufgaben und Befug-
nisse auch im Rahmen der 
Amtshilfe, Zusammenarbeit 
und Mitwirkung im Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
effektiv wahrnehmen zu kön-
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tiv wahrnehmen zu können.  nen. 

6. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass die Aufsichtsbe-
hörde über eigenes Personal 
verfügt, das vom Leiter der 
Aufsichtbehörde ernannt wird 
und seiner Leitung untersteht.  

 6. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass jede Aufsichtsbe-
hörde über eigenes Personal 
verfügt, das der Leitung des 
Mitglieds oder der Mitglieder 
der Aufsichtsbehörde (...) un-
tersteht. 

7. Jeder Mitgliedstaat stellt si-
cher, dass die Aufsichtsbe-
hörde einer Finanzkontrolle 
unterliegt, die ihre Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt. 
Die Mitgliedstaaten sorgen da-
für, dass die Aufsichtsbehörde 
über einen eigenen jährlichen 
Haushalt verfügt. Die Haus-
haltspläne werden veröffent-
licht.  

 7. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass jede Aufsichtsbe-
hörde einer Finanzkontrolle 
unterliegt, die ihre Unabhän-
gigkeit nicht beeinträchtigt. Die 
Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass jede Aufsichtsbehörde 
über eigene, öffentliche, jährli-
che Haushaltspläne verfügt, 
die Teil des gesamten Staats-
haushalts oder nationalen 
Haushalts sein können. 

 7a. Die Mitgliedstaaten stellen 
jeweils sicher, dass die 
Aufsichtsbehörde gegen-
über dem einzelstaatlichen 
Parlament im Rahmen der 
Haushaltskontrolle rechen-
schaftspflichtig ist.  

 

   

Artikel 48  
Allgemeine Bedingungen für 

die Mitglieder der Aufsichtsbe-
hörde 

  

1. Die Mitgliedstaaten tragen da-
für Sorge, dass die Mitglieder 
der Aufsichtsbehörde entwe-
der vom Parlament oder von 
der Regierung des betreffen-
den Mitgliedstaats ernannt 
werden.  

 1. Die Mitgliedstaaten tragen da-
für Sorge, dass das Mitglied 
oder die Mitglieder jeder Auf-
sichtsbehörde (...) vom Parla-
ment und/oder von der Regie-
rung oder vom Staatsober-
haupt des betreffenden Mit-
gliedstaats oder von einer un-
abhängigen Stelle ernannt 
werden, die nach dem Recht 
des Mitgliedstaats mit der Er-
nennung im Wege eines 
transparenten Verfahrens be-
traut wird. 
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2. Die Mitglieder werden aus ei-
nem Kreis von Personen aus-
gewählt, an deren Unabhän-
gigkeit kein Zweifel besteht, 
und die nachweislich über die 
für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderliche Erfahrung 
und Sachkunde insbesondere 
im Bereich des Schutzes per-
sonenbezogener Daten verfü-
gen. 

 2. Das Mitglied oder die Mitglie-
der müssen über die für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben und 
Ausübung ihrer Befugnisse er-
forderliche Qualifikation, Er-
fahrung und Sachkunde ver-
fügen. 

3. Das Amt eines Mitglieds endet 
mit Ablauf der Amtszeit, mit 
seinem Rücktritt oder seiner 
Enthebung aus dem Amt ge-
mäß Absatz 4. 

 3. Das Amt eines Mitglieds endet 
mit Ablauf der Amtszeit, mit 
seinem Rücktritt oder seiner 
Enthebung aus dem Amt ge-
mäß dem Recht des betroffe-
nen Mitgliedstaats. 

4. Ein Mitglied kann vom zustän-
digen nationalen Gericht sei-
nes Amtes enthoben oder sei-
ner Ruhegehaltsansprüche 
oder an ihrer Stelle gewährten 
Vergünstigungen für verlustig 
erklärt werden, wenn es die 
Voraussetzungen für die Aus-
übung seines Amtes nicht 
mehr erfüllt oder eine schwere 
Verfehlung begangen hat. 

 4. (…) 

5. Endet die Amtszeit des Mit-
glieds oder tritt es zurück, übt 
es sein Amt so lange weiter 
aus, bis ein neues Mitglied er-
nannt ist. 

 5. (…). 

   

Artikel 49 
Errichtung der Aufsichtsbe-

hörde 
  

Jeder Mitgliedstaat regelt durch 
Gesetz in den Grenzen dieser 
Verordnung 

 1. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz 

a) die Errichtung der Auf-
sichtsbehörde und ihre Stel-
lung, 

 (a) die Errichtung jeder Auf-
sichtsbehörde (...), 
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b) die Qualifikation, Erfah-
rung und fachliche Eignung, 
die für die Wahrnehmung der 
Aufgaben eines Mitglieds der 
Aufsichtsbehörde notwendig 
ist,  

 (b) die Qualifikationen (...), 
die für die Wahrnehmung der 
Aufgaben eines Mitglieds der 
Aufsichtsbehörde notwendig 
sind, 

c) die Vorschriften und Ver-
fahren für die Ernennung der 
Mitglieder der Aufsichtsbe-
hörde und zur Bestimmung 
der Handlungen und Tätig-
keiten, die mit dem Amt un-
vereinbar sind,  

 (c) die Vorschriften und Ver-
fahren für die Ernennung des 
Mitglieds oder der Mitglieder 
jeder Aufsichtsbehörde (...), 

d) die Amtszeit der Mitglie-
der der Aufsichtsbehörde, die 
mindestens vier Jahre beträgt; 
dies gilt nicht für die erste 
Amtszeit nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung, die für ei-
nen Teil der Mitglieder kürzer 
sein kann, wenn eine zeitlich 
versetzte Ernennung zur Wah-
rung der Unabhängigkeit der 
Aufsichtsbehörde notwendig 
ist; 

 (d) die Amtszeit des Mitglieds 
oder der Mitglieder jeder Auf-
sichtsbehörde, die mindestens 
vier Jahre beträgt; dies gilt 
nicht für die erste Amtszeit 
nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung, die für einen Teil der 
Mitglieder kürzer sein kann, 
wenn eine zeitlich versetzte 
Ernennung zur Wahrung der 
Unabhängigkeit der Aufsichts-
behörde notwendig ist, 

e) ob die Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde wiederernannt 
werden können,  

 (e) die Frage, ob und – wenn 
ja – wie oft das Mitglied oder 
die Mitglieder jeder Aufsichts-
behörde wiederernannt wer-
den können, 

f) die Regelungen und all-
gemeinen Bedingungen für 
das Amt eines Mitglieds und 
die Aufgaben der Bedienste-
ten der Aufsichtsbehörde,  

 (f) die (...) Bedingungen im 
Hinblick auf die Pflichten des 
Mitglieds oder der Mitglieder 
und der Bediensteten jeder 
Aufsichtsbehörde, die Verbote 
von Handlungen und berufli-
chen Tätigkeiten während und 
nach der Amtszeit, die mit die-
sen Pflichten unvereinbar 
sind, und die Regeln für die 
Beendigung des Beschäfti-
gungsverhältnisses, 

g) die Regeln und Verfahren 
für die Beendigung der Amts-
zeit der Mitglieder der Auf-
sichtsbehörde, auch für den 
Fall, dass sie die Vorausset-

 (g) (…). 
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zungen für die Ausübung ihres 
Amtes nicht mehr erfüllen o-
der eine schwere Verfehlung 
begangen haben.  

  2. Das Mitglied oder die Mitglie-
der und die Bediensteten jeder 
Aufsichtsbehörde sind gemäß 
dem Unionsrecht oder dem 
mitgliedstaatlichen Recht so-
wohl während ihrer Amts- be-
ziehungsweise Dienstzeit als 
auch nach deren Beendigung 
verpflichtet, über alle vertrauli-
chen Informationen, die ihnen 
bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben oder der Ausübung 
ihrer Befugnisse bekannt ge-
worden sind, Verschwiegen-
heit zu wahren. 

   

Artikel 50 
Verschwiegenheitspflicht  Artikel 50  

Berufsgeheimnis  

Die Mitglieder und Bediensteten 
der Aufsichtsbehörde sind wäh-
rend ihrer Amts- beziehungs-
weise Dienstzeit und auch nach 
deren Beendigung verpflichtet, 
über alle vertraulichen Informati-
onen, die ihnen bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben bekannt 
geworden sind, Verschwiegenheit 
zu bewahren. 

Die Mitglieder und Bediensteten 
der Aufsichtsbehörde sind wäh-
rend ihrer Amts- beziehungs-
weise Dienstzeit und auch nach 
deren Beendigung gemäß den 
einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten  
verpflichtet, über alle vertrauli-
chen Informationen, die ihnen bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben bekannt geworden sind, Ver-
schwiegenheit zu bewahren und 
ihre Aufgaben mit der Unab-
hängigkeit und Transparenz 
gemäß dieser Verordnung 
wahrzunehmen .  

(…) 

   

ABSCHNITT  2 
AUFGABEN  UND BEFUGNISSE  

ABSCHNITT 2 

ZUSTÄNDIGKEIT,  AUFGABEN  
UND BEFUGNISSE 

   

Artikel 51 
Zuständigkeit   

1. Jede Aufsichtsbehörde übt im 1. Jede Aufsichtsbehörde führt 1. Jede Aufsichtsbehörde ist für 
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Hoheitsgebiet ihres Mitglied-
staats die ihr mit dieser Ver-
ordnung übertragenen Befug-
nisse aus.  

unbeschadet der Artikel 73 
und 74 die ihr in dieser Ver-
ordnung übertragenen Auf-
gaben durch und  übt im Ho-
heitsgebiet ihres Mitglied-
staats die ihr mit dieser Ver-
ordnung übertragenen Befug-
nisse aus. Datenverarbei-
tung durch Behörden wird 
nur durch die Aufsichtsbe-
hörde dieses Mitgliedstaats 
überwacht.  

die Erfüllung der Aufgaben 
und die Ausübung der Befug-
nisse, die ihr mit dieser Ver-
ordnung übertragen wurden, 
im Hoheitsgebiet ihres eige-
nen Mitgliedstaats zuständig. 
(…) 

2. Findet die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten im 
Rahmen der Tätigkeiten der 
Niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiters in 
der Union statt, wobei der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder Auftragsverarbeiter 
Niederlassungen in mehr als 
einem Mitgliedstaat hat, so ist 
die Aufsichtbehörde des Mit-
gliedstaats, in dem sich die 
Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
ters befindet, unbeschadet der 
Bestimmungen von Kapitel VII 
dieser Verordnung für die Auf-
sicht über dessen Verarbei-
tungstätigkeit in allen Mitglied-
staaten zuständig.  

entfällt 2. Erfolgt die Verarbeitung durch 
Behörden oder private Ein-
richtungen auf der Grundlage 
von Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe c oder e, so ist die Auf-
sichtsbehörde des betroffenen 
Mitgliedstaats zuständig. In 
diesem Fall findet Artikel 51a 
keine Anwendung. 

3. Die Aufsichtsbehörde ist nicht 
zuständig für die Überwa-
chung der von Gerichten im 
Rahmen ihrer gerichtlichen 
Tätigkeit vorgenommenen 
Verarbeitungen.  

 

 

 

3. Die Aufsichtsbehörden sind 
nicht zuständig für die Über-
wachung der von Gerichten im 
Rahmen ihrer gerichtlichen 
Tätigkeit vorgenommenen 
Verarbeitungen. (…). 

   

  
Artikel 51a 

Zuständigkeit der federführen-
den Aufsichtsbehörde 

  1. Unbeschadet des Artikels 51 
ist die Aufsichtsbehörde der 
Hauptniederlassung oder der 
einzigen Niederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
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wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters gemäß dem 
Verfahren nach Artikel 54a die 
zuständige federführende Auf-
sichtsbehörde für die grenz-
überschreitende Verarbeitung 
dieses für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder dieses 
Auftragsverarbeiters. 

  2. (…) 

  2a. Abweichend von Absatz 1 ist 
jede Aufsichtsbehörde dafür 
zuständig, sich mit einer bei 
ihr eingereichten Beschwerde 
oder einem etwaigen Verstoß 
gegen diese Verordnung zu 
befassen, wenn der Gegen-
stand nur mit einer Niederlas-
sung in ihrem Mitgliedstaat 
zusammenhängt oder be-
troffene Personen nur ihres 
Mitgliedstaats erheblich be-
einträchtigt. 

  2b. In den in Absatz 2a genannten 
Fällen unterrichtet die Auf-
sichtsbehörde unverzüglich 
die federführende Aufsichts-
behörde über diese Angele-
genheit. Innerhalb einer Frist 
von drei Wochen nach der Un-
terrichtung entscheidet die fe-
derführende Aufsichtsbe-
hörde, ob sie den Fall gemäß 
dem Verfahren nach Artikel 
54a regelt oder nicht, wobei 
sie berücksichtigt, ob der für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter in dem Mitgliedstaat, 
dessen Aufsichtsbehörde sie 
unterrichtet hat, eine Nieder-
lassung hat oder nicht. 

  2c. Entscheidet die federführende 
Aufsichtsbehörde, den Fall zu 
regeln, so findet das Verfah-
ren nach Artikel 54a Anwen-
dung. Die Aufsichtsbehörde, 
die die federführende Auf-
sichtsbehörde unterrichtet hat, 
kann dieser einen Beschluss-
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entwurf vorlegen. Die feder-
führende Aufsichtsbehörde 
trägt diesem Entwurf bei der 
Ausarbeitung des Beschluss-
entwurfs nach Artikel 54 Ab-
satz 2 weitestgehend Rech-
nung.  

  2d. Entscheidet die federführende 
Aufsichtsbehörde, den Fall 
nicht selbst zu regeln, so re-
gelt die Aufsichtsbehörde, die 
die federführende Aufsichts-
behörde unterrichtet hat, den 
Fall gemäß den Artikeln 55 
und 56. 

  3. Die federführende Aufsichts-
behörde ist der einzige An-
sprechpartner der für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder der Auftragsverarbeiter 
für Fragen ihrer grenz-
überschreitenden Verarbei-
tung. 

  4. (…). 

   

  Artikel 51b 
Bestimmung der für die Haupt-

niederlassung zuständigen 
Aufsichtsbehörde 

  (…) 

   

  Artikel 51c 
Register der zentralen Kontakt-

stellen 

  (…) 

   

Artikel 52  
Aufgaben   

1. Aufgaben der Aufsichtsbe-  1. Unbeschadet anderer in dieser 
Verordnung dargelegter Auf-
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hörde sind gaben muss jede Aufsichtsbe-
hörde in ihrem Hoheitsgebiet 

a) die Überwachung und 
Gewährleistung der Anwen-
dung dieser Verordnung,  

 a. die Anwendung dieser Ver-
ordnung überwachen und 
durchsetzen; 

  (aa) die Öffentlichkeit für die 
Risiken, Vorschriften, Garan-
tien und Rechte im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
sensibilisieren und sie darüber 
aufklären. Besondere Beach-
tung finden dabei spezifische 
Maßnahmen für Kinder; 

  (ab) im Einklang mit dem ein-
zelstaatlichen Recht das nati-
onale Parlament, die Regie-
rung und andere Einrichtungen 
und Gremien über legislative 
und administrative Maßnah-
men zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten von natürlichen 
Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beraten; 

  (ac) die für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und die Auf-
tragsverarbeiter über die ihnen 
aus dieser Verordnung entste-
henden Pflichten aufklären; 

  (ad) auf Antrag jeder betroffe-
nen Person Informationen 
über die Ausübung ihrer Rech-
te aufgrund dieser Verordnung 
zur Verfügung stellen und ge-
gebenenfalls zu diesem Zweck 
mit den Aufsichtsbehörden in 
anderen Mitgliedstaaten zu-
sammenarbeiten; 

b) die Befassung mit Be-
schwerden betroffener Perso-
nen oder von Verbänden, die 
diese Personen gemäß Arti-
kel 73 vertreten, die Untersu-
chung der Angelegenheit in 
angemessenem Umfang und 

b) die Befassung mit Be-
schwerden betroffener Perso-
nen oder von Verbänden ge-
mäß Artikel 73, die Untersu-
chung der Angelegenheit in 
angemessenem Umfang und 
Unterrichtung der betroffenen 

(b) sich mit Beschwerden ei-
ner betroffenen Person oder 
einer Stelle, einer Organisation 
oder eines Verbandes befas-
sen, die diese Personen ge-
mäß Artikel 73 vertreten, den 
Gegenstand der Beschwerde 
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Unterrichtung der betroffenen 
Personen oder Verbände über 
den Fortgang und das Ergeb-
nis der Beschwerde innerhalb 
einer angemessenen Frist, vor 
allem, wenn eine weitere Un-
tersuchung oder Koordinie-
rung mit einer anderen Auf-
sichtsbehörde notwendig ist,  

Personen oder Verbände über 
den Fortgang und das Ergeb-
nis der Beschwerde innerhalb 
einer angemessenen Frist, vor 
allem, wenn eine weitere Un-
tersuchung oder Koordinie-
rung mit einer anderen Auf-
sichtsbehörde notwendig ist, 

in angemessenem Umfang un-
tersuchen und die betroffene 
Person oder die Stelle, die Or-
ganisation oder den Verband 
über den Fortgang und das 
Ergebnis der Untersuchung 
innerhalb einer angemessenen 
Frist unterrichten, insbesonde-
re, wenn eine weitere Unter-
suchung oder Koordinierung 
mit einer anderen Aufsichts-
behörde notwendig ist; 

c) der Informationsaus-
tausch mit anderen Aufsichts-
behörden und die Amtshilfe 
sowie die Gewährleistung der 
einheitlichen Anwendung und 
Durchsetzung dieser Verord-
nung, 

 (c) mit anderen Aufsichtsbe-
hörden zusammenarbeiten, In-
formationen austauschen und 
Amtshilfe leisten, um die ein-
heitliche Anwendung und 
Durchsetzung dieser Verord-
nung zu gewährleisten; 

d) die Durchführung von Un-
tersuchungen auf eigene Initi-
ative, aufgrund einer Be-
schwerde oder auf Ersuchen 
einer anderen Aufsichtsbe-
hörde und, falls die betroffene 
Person eine Beschwerde bei 
dieser Aufsichtsbehörde ein-
gereicht hat, deren Unterrich-
tung über die Ergebnisse der 
Untersuchungen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist,  

d) die Durchführung von Un-
tersuchungen auf eigene Initi-
ative, aufgrund einer Be-
schwerde oder einer konkre-
ten und dokumentierten In-
formation, die unrechtmä-
ßige Verarbeitung behauptet 
oder  auf Ersuchen einer an-
deren Aufsichtsbehörde und, 
falls die betroffene Person ei-
ne Beschwerde bei dieser 
Aufsichtsbehörde eingereicht 
hat, deren Unterrichtung über 
die Ergebnisse der Untersu-
chungen innerhalb einer an-
gemessenen Frist, 

(d) Untersuchungen über die 
Anwendung dieser Verord-
nung auch auf der Grundlage 
von Informationen einer ande-
ren Aufsichtsbehörde oder ei-
ner anderen Behörde durch-
führen; 

e) die Verfolgung relevanter 
Entwicklungen, soweit als sie 
sich auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten auswir-
ken, insbesondere der Ent-
wicklung der Informations- 
und Kommunikationstechno-
logie und der Geschäftsprakti-
ken,  

 (e) relevante Entwicklungen 
verfolgen, soweit sie sich auf 
den Schutz personenbezoge-
ner Daten auswirken, insbe-
sondere die Entwicklung der 
Informations- und Kommuni-
kationstechnologie und der 
Geschäftspraktiken; 

f) die Beratung der Organe 
und Einrichtungen der Mit-
gliedstaaten im Hinblick auf 
Rechts- und Verwaltungs-
maßnahmen, die den Schutz 
der Rechte und Freiheiten der 

 (f) Standardvertragsklauseln 
im Sinne des Artikels 26 Ab-
satz 2c festlegen; 
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natürlichen Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zum Gegenstand 
haben, 

  (fa) eine Liste der Verarbei-
tungsarten erstellen, für die 
gemäß Artikel 33 Absatz 2a 
eine Datenschutz-Folgenab-
schätzung durchzuführen ist; 

g) die Beratung in Bezug auf 
die in Artikel 34 genannten 
Verarbeitungsvorgänge und 
deren Genehmigung, 

 (g) Beratung in Bezug auf die 
in Artikel 34 Absatz 3 ge-
nannten Verarbeitungsvor-
gänge leisten; 

  (ga) die Ausarbeitung von Ver-
haltensregeln gemäß Arti-
kel 38 fördern und zu diesen 
Verhaltensregeln, die ausrei-
chende Garantien im Sinne 
des Artikels 38 Absatz 2 bieten 
müssen, Stellungnahmen ab-
geben und sie billigen; 

  (gb) die Einführung von Daten-
schutzzertifizierungsmecha-
nismen und von Datenschutz-
siegeln und -prüfzeichen anre-
gen und Zertifizierungskriterien 
nach Artikel 39 Absatz 2a billi-
gen; 

  (gc) gegebenenfalls die nach 
Artikel 39 Absatz 4 erteilten 
Zertifizierungen regelmäßig 
überprüfen; 

h) die Abgabe von Stellung-
nahmen zu den Entwürfen von 
Verhaltensregeln gemäß Arti-
kel 38 Absatz 2, 

 (h) die Kriterien für die Akkre-
ditierung einer Stelle für die 
Überwachung der Einhaltung 
der Verhaltensregeln gemäß 
Artikel 38a und einer Zertifizie-
rungsstelle gemäß Artikel 39a 
abfassen und veröffentlichen; 

  (ha) die Akkreditierung einer 
Stelle für die Überwachung der 
Einhaltung der Verhaltensre-
geln gemäß Artikel 38a und 
einer Zertifizierungsstelle ge-
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mäß Artikel 39a vornehmen; 

  (hb) Vertragsklauseln im Sinne 
des Artikels 42 Absatz 2a 
Buchstabe a genehmigen; 

i) die Genehmigung ver-
bindlicher unternehmens-
interner Vorschriften gemäß 
Artikel 43, 

 (i) verbindliche unterneh-
mensinterne Vorschriften ge-
mäß Artikel 43 genehmigen; 

j) die Mitwirkung im Europä-
ischen Datenschutz-
ausschuss. 

 (j) Beiträge zur Tätigkeit des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses leisten; 

  (k) jede sonstige Aufgabe im 
Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten erfüllen. 

 ja) die für die Verarbeitung 
Verantwortliche und Auf-
tragsverarbeiter gemäß Ar-
tikel 39 zu zertifizieren.  

 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert 
die Information der Öffentlich-
keit über Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im Zu-
sammenhang mit der Verar-
beitung personenbezogener 
Daten. Besondere Beachtung 
finden dabei spezifische Maß-
nahmen für Kinder. 

2. Jede Aufsichtsbehörde fördert 
die Information der Öffentlich-
keit über Risiken, Vorschrif-
ten, Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten und über angemes-
sene Maßnahmen für den 
Schutz personenbezogener 
Daten . Besondere Beachtung 
finden dabei spezifische Maß-
nahmen für Kinder. 

2. (…) 

 2a. Jede Aufsichtsbehörde för-
dert gemeinsam mit den Eu-
ropäischen Datenschutz-
ausschuss das Bewusst-
sein der für die Verarbei-
tung Verantwortlichen, und 
der Auftragsverarbeiter 
über Risiken, Vorschriften, 
Garantien und Rechte im 
Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten. Dazu gehört 
das Führen eines Registers 
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der Sanktionen und Ver-
stöße. Dieses Register soll-
te so detailliert wie möglich 
alle Warnungen und Sankti-
onen sowie die Lösungen 
der Verstöße enthalten. Je-
de Aufsichtsbehörde stellt 
kleinsten, kleinen und mitt-
leren für die Verarbeitung 
Verantwortlichen und Auf-
tragsverarbeitern auf Antrag 
allgemeine Information über 
ihre Verantwortlichkeiten 
und Verpflichtungen gemäß 
dieser Verordnung mit.  

3. Die Aufsichtsbehörde berät 
auf Antrag jede betroffene 
Person bei der Wahrnehmung 
der ihr nach dieser Verord-
nung zustehenden Rechte 
und arbeitet zu diesem Zweck 
gegebenenfalls mit den Auf-
sichtsbehörden anderer Mit-
gliedstaaten zusammen.  

 3. (…). 

4. Für die in Absatz 1 Buch-
stabe b genannten Beschwer-
den stellt die Aufsichtsbe-
hörde ein Beschwerdeformu-
lar zur Verfügung, das elekt-
ronisch oder auf anderem 
Wege ausgefüllt werden kann. 

 4. Jede Aufsichtsbehörde er-
leichtert das Einreichen von in 
Absatz 1 Buchstabe b ge-
nannten Beschwerden durch 
Maßnahmen wie etwa die Be-
reitstellung eines Beschwer-
deformulars, das auch elekt-
ronisch ausgefüllt werden 
kann, ohne dass andere 
Kommunikationsmittel ausge-
schlossen werden. 

5. Die Leistungen der Aufsichts-
behörde sind für die be-
troffene Person kostenlos.  

 5. Die Leistungen jeder Auf-
sichtsbehörde sind für die be-
troffene Person und für den 
Datenschutzbeauftragten kos-
tenlos. 

6. Bei offensichtlich missbräuch-
lichen Anträgen, insbesondere 
bei wiederholt gestellten An-
trägen, kann die Aufsichtsbe-
hörde eine Gebühr verlangen 
oder davon absehen, die von 
der betroffenen Person bean-
tragte Maßnahme zu treffen. 
In diesem Fall trägt die Auf-
sichtsbehörde die Beweislast 

6. Bei offensichtlich missbräuch-
lichen Anträgen, insbesondere 
bei wiederholt gestellten An-
trägen, kann die Aufsichtsbe-
hörde eine angemessene  
Gebühr verlangen oder davon 
absehen, die von der be-
troffenen Person beantragte 
Maßnahme zu treffen. Diese 
Gebühr übersteigt nicht die 

6. Bei offenkundig unbegründe-
ten oder – besonders wegen 
ihrer Häufung – unverhältnis-
mäßigen Anträgen kann sich 
die Aufsichtsbehörde weigern, 
aufgrund des Antrags tätig zu 
werden. In diesem Fall trägt 
die Aufsichtsbehörde die Be-
weislast für den offensichtlich 
unbegründeten oder unver-
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für den offensichtlich miss-
bräuchlichen Charakter des 
Antrags.  

Kosten der beantragten 
Maßnahmen. In diesem Fall 
trägt die Aufsichtsbehörde die 
Beweislast für den offensicht-
lich missbräuchlichen Charak-
ter des Antrags. 

hältnismäßigen Charakter des 
Antrags. 

   

Artikel 53  
Befugnisse Befugnisse  

1. Jede Aufsichtsbehörde ist be-
fugt, 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist im 
Einklang mit dieser Verord-
nung  befugt, 

1. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine Auf-
sichtsbehörde mindestens 
über die folgenden Untersu-
chungsbefugnisse verfügt, die 
es ihr gestatten, 

a) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter auf einen 
behaupteten Verstoß gegen 
die Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten 
hinzuweisen und ihn gegebe-
nenfalls anzuweisen, diesem 
Verstoß in einer bestimmten 
Weise abzuhelfen, um den 
Schutz der betroffenen Person 
zu verbessern, 

a) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter auf einen 
behaupteten Verstoß gegen 
die Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten 
hinzuweisen und ihn gegebe-
nenfalls anzuweisen, diesem 
Verstoß in einer bestimmten 
Weise abzuhelfen, um den 
Schutz der betroffenen Per-
son zu verbessern, oder den 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen zu verpflich-
ten, die Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten der betroffenen 
Person mitzuteilen;  

(a) den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen, den Auf-
tragsverarbeiter und gegebe-
nenfalls den Vertreter des für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen anzuweisen, alle Infor-
mationen bereitzustellen, die 
für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich sind, 

  (aa) Untersuchungen in Form 
von Datenschutzüberprüfun-
gen durchzuführen, 

  (ab) eine Überprüfung der 
nach Artikel 39 Absatz 4 er-
teilten Zertifizierungen durch-
zuführen, 

b) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter anzuwei-
sen, den Anträgen der be-
troffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser 

b) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter anzuwei-
sen, den Anträgen der be-
troffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser 

(b) (…) 
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Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen, 

Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen, 

c) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, den Auf-
tragsverarbeiter und gegebe-
nenfalls den Vertreter anzu-
weisen, alle Informationen be-
reitzustellen, die für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben zweck-
dienlich sind,  

c) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, den Auf-
tragsverarbeiter und gegebe-
nenfalls den Vertreter anzu-
weisen, alle Informationen be-
reitzustellen, die für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben zweck-
dienlich sind, 

(c)  (…) 

d) die Befolgung der Geneh-
migungen und Auskünfte im 
Sinne von Artikel 34 sicherzu-
stellen, 

d) die Befolgung der Geneh-
migungen und Auskünfte im 
Sinne von Artikel 34 sicherzu-
stellen, 

(d) den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter auf einen 
vermeintlichen Verstoß gegen 
diese Verordnung hinzuwei-
sen, 

  (da) von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen und 
dem Auftragsverarbeiter Zu-
griff auf alle personenbezoge-
nen Daten und Informationen, 
die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben notwendig sind, zu erhal-
ten, 

  (db) im Einklang mit dem Uni-
onsrecht oder dem Verfah-
rensrecht des Mitgliedstaats 
Zugang zu den Geschäfts-
räumen, einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen 
und -geräte, des für die Verar-
beitung Verantwortlichen und 
des Auftragsverarbeiters zu 
erhalten. 

e) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter zu ermah-
nen oder zu verwarnen, 

e) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter zu ermah-
nen oder zu verwarnen, 

 

f) die Berichtigung, Lö-
schung oder Vernichtung aller 
Daten, die unter Verletzung 
der Bestimmungen dieser 
Verordnung verarbeitet wur-
den, anzuordnen, und solche 
Maßnahmen Dritten, an die 
diese Daten weitergegeben 

f) die Berichtigung, Lö-
schung oder Vernichtung aller 
Daten, die unter Verletzung 
der Bestimmungen dieser 
Verordnung verarbeitet wur-
den, anzuordnen, und solche 
Maßnahmen Dritten, an die 
diese Daten weitergegeben 
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wurden, mitzuteilen, wurden, mitzuteilen, 

g) die Verarbeitung vorüber-
gehend oder endgültig zu ver-
bieten, 

g) die Verarbeitung vorüber-
gehend oder endgültig zu ver-
bieten, 

 

h) die Übermittlung von Da-
ten an einen Empfänger in ei-
nem Drittland oder an eine in-
ternationale Organisation zu 
unterbinden,  

h) die Übermittlung von Da-
ten an einen Empfänger in ei-
nem Drittland oder an eine in-
ternationale Organisation zu 
unterbinden, 

 

i) Stellungnahmen zu allen 
Fragen im Zusammenhang 
mit dem Schutz personenbe-
zogener Daten abzugeben, 

i) Stellungnahmen zu allen 
Fragen im Zusammenhang 
mit dem Schutz personenbe-
zogener Daten abzugeben, 

 

 ia) für die Verarbeitung Ver-
antwortliche und Auf-
tragsverarbeiter nach Arti-
kel 39 zu zertifizieren;  

 

j) das nationale Parlament, 
die Regierung oder sonstige 
politische Institutionen sowie 
die Öffentlichkeit über Fragen 
im Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zu informieren. 

j) das nationale Parlament, 
die Regierung oder sonstige 
politische Institutionen sowie 
die Öffentlichkeit über Fragen 
im Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten zu informieren; 

 

 ja) wirksame Vorkehrungen 
zu treffen, um vertrauliche 
Meldungen über Verletzun-
gen der Verordnung zu för-
dern, wobei die Leitlinien 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses gemäß 
Artikel 66 Absatz 4b be-
rücksichtigt werden.  

 

  1a. (…). 

  1b. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine Auf-
sichtsbehörde über die fol-
genden Abhilfebefugnisse ver-
fügt, die es ihr gestatten, 
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  (a) einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter zu war-
nen, dass beabsichtigte Ver-
arbeitungsvorgänge voraus-
sichtlich gegen diese Verord-
nung verstoßen, 

  (b) einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder einen 
Auftragsverarbeiter zu tadeln, 
wenn er mit Verarbeitungsvor-
gängen gegen diese Verord-
nung verstoßen hat, 

  (c) (…); 

  (ca) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter anzuwei-
sen, den Anträgen der be-
troffenen Person auf Aus-
übung der ihr nach dieser 
Verordnung zustehenden 
Rechte zu entsprechen, 

  (d) den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter anzuwei-
sen, Verarbeitungsvorgänge 
gegebenenfalls auf bestimmte 
Weise und innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums mit die-
ser Verordnung in Einklang zu 
bringen, insbesondere durch 
die Anordnung der Berichti-
gung, Einschränkung oder Lö-
schung von Daten gemäß den 
Artikeln 16, 17 und 17a und 
der Unterrichtung der Emp-
fänger, an die diese Daten 
gemäß Artikel 17 Absatz 2a 
und Artikel 17b weitergegeben 
wurden, über solche Maß-
nahmen, 

  (e) eine vorübergehende o-
der endgültige Einschränkung 
der Verarbeitung zu ver-
hängen (…), 
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  (f) die Aussetzung der Über-
mittlung von Daten an einen 
Empfänger in einem Drittland 
oder an eine internationale 
Organisation anzuordnen, 

  (g) eine Geldbuße gemäß Ar-
tikel 79 oder 79a zu verhän-
gen, zusätzlich zu oder an-
stelle von in diesem Absatz 
erwähnten Maßnahmen, je 
nach den Umständen des Ein-
zelfalles. 

  1c. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine Auf-
sichtsbehörde über die fol-
genden Genehmigungsbefug-
nisse und beratenden Befug-
nisse verfügt. die es ihr ge-
statten, 

  (a) gemäß dem Verfahren 
der vorherigen Zurateziehung 
nach Artikel 34 den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
zu beraten, 

  (aa) zu allen Fragen, die im 
Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener 
Daten stehen, von sich aus 
oder auf Antrag Stellungnah-
men an das nationale Parla-
ment, die Regierung des Mit-
gliedstaats oder im Einklang 
mit dem einzelstaatlichen 
Recht an sonstige Einrichtun-
gen und Stellen sowie an die 
Öffentlichkeit zu richten, 

  (ab) die Verarbeitung gemäß 
Artikel 34 Absatz 7a zu ge-
nehmigen, falls im Recht des 
Mitgliedstaats eine derartige 
vorherige Genehmigung ver-
langt wird, 

  (ac) eine Stellungnahme abzu-
geben und Entwürfe von Ver-
haltensregeln gemäß Arti-
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kel 38 Absatz 2 zu billigen, 

  (ad) Zertifizierungsstellen ge-
mäß Artikel 39a zu akkreditie-
ren, 

  (ae) im Einklang mit Artikel 39 
Absatz 2a Zertifizierungen zu 
erteilen und Kriterien für die 
Zertifizierung zu billigen, 

  (a) Standarddatenschutzklau-
seln nach Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c festzulegen, 

  (b) Vertragsklauseln gemäß 
Artikel 42 Absatz 2a Buch-
stabe a zu genehmigen, 

   (ca) Verwaltungsver-
einbarungen gemäß Artikel 42 
Absatz 2a Buchstabe d zu ge-
nehmigen, 

  (d) verbindliche unterneh-
mensinterne Vorschriften ge-
mäß Artikel 43 zu genehmi-
gen. 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann 
kraft ihrer Untersuchungsbe-
fugnis vom für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
vom Auftragsverarbeiter Fol-
gendes verlangen: 

2. Jede Aufsichtsbehörde kann 
kraft ihrer Untersuchungsbe-
fugnis vom für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
vom Auftragsverarbeiter ohne 
Vorankündigung  Folgendes 
verlangen: 

2. Die Ausübung der der Auf-
sichtsbehörde übertragenen 
Befugnisse gemäß diesem Ar-
tikel erfolgt vorbehaltlich an-
gemessener Garantien ein-
schließlich wirksamer gericht-
licher Rechtsbehelfe und ord-
nungsgemäßer Verfahren ge-
mäß dem Unionsrecht und 
dem Recht des Mitgliedstaats 
im Einklang mit der Charta der 
Grundrechte der Europäi-
schen Union. 

a) Zugriff auf alle personen-
bezogenen Daten und Infor-
mationen, die zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben notwendig sind, 

a) Zugriff auf alle personen-
bezogenen Daten und auf al-
le Dokumente und  Infor-
mationen, die zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben notwendig sind, 
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b) Zugang zu den Ge-
schäftsräumen einschließlich 
aller Datenverarbeitungsanla-
gen und -geräte, sofern Grund 
zu der Annahme besteht, dass 
dort Tätigkeiten ausgeführt 
werden, die gegen diese Ver-
ordnung verstoßen. 

b) Zugang zu den Ge-
schäftsräumen einschließlich 
aller Datenverarbeitungs-
anlagen und -geräte. 

 

Die Befugnisse nach Buch-
stabe b werden im Einklang 
mit dem Unionsrecht und dem 
Recht der Mitgliedstaaten 
ausgeübt. 

Die Befugnisse nach Buch-
stabe b werden im Einklang 
mit dem Unionsrecht und dem 
Recht der Mitgliedstaaten 
ausgeübt. 

 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist ins-
besondere gemäß Artikel 74 
Absatz 4 und Artikel 75 Ab-
satz 2 befugt, Verstöße gegen 
diese Verordnung den Justiz-
behörden zur Kenntnis zu 
bringen und Klage zu erhe-
ben. 

3. Jede Aufsichtsbehörde ist ins-
besondere gemäß Artikel 74 
Absatz 4 und Artikel 75 Ab-
satz 2 befugt, Verstöße gegen 
diese Verordnung den Justiz-
behörden zur Kenntnis zu 
bringen und Klage zu erhe-
ben. 

3. Jeder Mitgliedstaat regelt 
durch Gesetz, dass seine Auf-
sichtsbehörde befugt ist, Ver-
stöße gegen diese Verord-
nung den Justizbehörden zur 
Kenntnis zu bringen und (...) 
gegebenenfalls auf andere 
Weise Klage einzureichen o-
der zu erheben, um dieser 
Verordnung Geltung zu ver-
schaffen. 

4. Jede Aufsichtsbehörde ist be-
fugt, verwaltungsrechtliche 
Vergehen, insbesondere sol-
che nach Artikel 79 Absätze 4, 
5 und 6, zu ahnden.  

4. Jede Aufsichtsbehörde ist be-
fugt, Ordnungswidrigkeiten  
nach Artikel 79 zu ahnden. 
Diese Befugnis wird in einer 
wirksamen, verhältnismäßi-
gen und abschreckenden 
Art und Weise ausgeübt.  

4. (…) 

  5. (…) 

   

Artikel 54 
Tätigkeitsbericht   

Jede Aufsichtsbehörde erstellt 
einen Jahresbericht über ihre Tä-
tigkeit. Der Bericht wird dem nati-
onalen Parlament vorgelegt und 
der Öffentlichkeit, der Kommis-
sion und dem Europäischen Da-
tenschutzausschuss zugänglich 
gemacht. 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt 
mindestens alle zwei Jahre  ei-
nen Bericht  über ihre Tätigkeit. 
Der Bericht wird dem jeweiligen  
Parlament vorgelegt und der Öf-
fentlichkeit, der Kommission und 
dem Europäischen Datenschutz-
ausschuss zugänglich gemacht. 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt ei-
nen Jahresbericht über ihre Tä-
tigkeit. Gemäß dem nationalen 
Recht wird der Bericht dem natio-
nalen Parlament, der Regierung 
und anderen Behörden übermit-
telt. Er wird der Öffentlichkeit, der 
Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Datenschutz-
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ausschuss zugänglich gemacht. 

   

 Artikel 54a 
Federführende Behörde  

Artikel 54a 
Zusammenarbeit zwischen der 
federführenden Aufsichtsbe-

hörde und anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden 

 1. Findet die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten im 
Rahmen der Tätigkeiten der 
Niederlassung eines für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder eines Auf-
tragsverarbeiters in der 
Union statt, wobei der für 
die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter Niederlas-
sungen in mehr als einem 
Mitgliedstaat hat, oder wer-
den die personenbezogenen 
Daten von Einwohnern 
mehrerer Mitgliedstaaten 
verarbeitet, so fungiert die 
Aufsichtsbehörde der 
Hauptniederlassung des für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters gemäß der 
Bestimmungen von Kapi-
tel VII dieser Verordnung als 
zentrale Anlaufstelle für die 
Aufsicht über die Verarbei-
tungsvorgänge des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder des Auftragsver-
arbeiters in allen Mitglied-
staaten.  

1. Die federführende Aufsichts-
behörde (...) arbeitet mit den 
anderen betroffenen Auf-
sichtsbehörden im Einklang 
mit diesem Artikel zusammen 
und bemüht sich dabei, einen 
Konsens zu erzielen (...). Die 
federführende Auf-
sichtsbehörde und die be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
tauschen untereinander alle 
zweckdienlichen Informatio-
nen aus. 

  1a. Die federführende Aufsichts-
behörde kann jederzeit andere 
betroffene Aufsichtsbehörden 
um Amtshilfe gemäß Artikel 55 
ersuchen und gemeinsame 
Maßnahmen gemäß Artikel 56 
durchführen, insbesondere zur 
Durchführung von Untersu-
chungen oder zur Überwa-
chung der Umsetzung einer 
Maßnahme in Bezug auf einen 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder einen Auf-
tragsverarbeiter, der in einem 
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anderen Mitgliedstaat nieder-
gelassen ist. 

 2. Die federführende Behörde 
ergreift angemessene Maß-
nahmen für die Aufsicht 
über die Verarbeitungstä-
tigkeiten des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbei-
ters, für den es zuständig 
ist, erst nach Konsultation 
aller anderen zuständigen 
Aufsichtsbehörden im Sin-
ne von Artikel 51 Absatz 1 
und bemüht sich dabei, ei-
nen Konsens zu erreichen. 
Zu diesem Zweck leitet sie 
insbesondere alle maßgebli-
chen Informationen weiter 
und konsultiert die anderen 
Behörden, bevor sie Maß-
nahmen, die im Sinne von 
Artikel 51 Absatz 1 Rechts-
wirkungen in Bezug auf die 
für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter entfalten 
sollen, ergreift. Die feder-
führende Behörde schenkt 
den Stellungnahmen der be-
teiligten Behörden größt-
mögliche Beachtung. Die 
federführende Behörde ist 
die einzige Behörde, die be-
fugt ist, Maßnahmen, die 
Rechtswirkungen in Bezug 
auf die Verar-
beitungstätigkeiten der für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter, für die sie 
zuständig ist, entfalten sol-
len, ergreift.  

2. Die federführende Aufsichts-
behörde übermittelt den ande-
ren betroffenen Auf-
sichtsbehörden unverzüglich 
die zweckdienlichen Informati-
onen zu der Angelegenheit. 
Sie legt den anderen betroffe-
nen Aufsichtsbehörden unver-
züglich einen Beschlussent-
wurf zur Stellungnahme vor 
und trägt deren Standpunkten 
gebührend Rechnung. 

 3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt auf 
Antrag einer zuständigen 
Aufsichtsbehörde eine Stel-
lungnahme zu der Fest-
stellung der federführenden 
Behörde, die für einen für 
die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter zuständig 

3. Legt eine der anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
innerhalb von vier Wochen, 
nachdem sie gemäß Absatz 2 
konsultiert wurde, gegen die-
sen Beschlussentwurf einen 
relevanten und begründeten 
Einspruch ein und schließt 
sich die federführende Auf-
sichtsbehörde dem Einspruch 
nicht an oder ist der Einspruch 
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ist, ab, wenn  nicht relevant und begründet, 
so leitet die federführende 
Aufsichtsbehörde das Kohä-
renzverfahren gemäß Arti-
kel 57 für die Angelegenheit 
ein. (…) 

 a) aus dem Sachverhalt nicht 
hervorgeht, wo sich der 
Hauptsitz des für die Verar-
beitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbei-
ters befindet, oder  

 

 b) sich die zuständigen Behör-
den nicht darauf einigen 
können, welche Behörde als 
federführende Behörde fun-
gieren soll; oder  

 

 c) der für die Verarbeitung 
Verantwortliche nicht in der 
Union niedergelassen ist, 
und in unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten ansässige 
Personen von den Verarbei-
tungsoperationen im Rah-
men dieser Verordnung be-
troffen sind.  

 

 3a. Wird der für die Verarbei-
tung Verantwortliche auch 
als Auftragsverarbeiter tä-
tig, so fungiert die Auf-
sichtsbehörde der Haupt-
niederlassung des für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen als federführende Be-
hörde für die Aufsicht über 
die Verarbeitungstätigkei-
ten.  

3a. Beabsichtigt die federführende 
Aufsichtsbehörde, sich dem 
Einspruch anzuschließen, so 
legt sie den anderen betroffe-
nen Aufsichtsbehörden einen 
überarbeiteten Beschlussent-
wurf zur Stellungnahme vor. 
Der überarbeitete Beschluss-
entwurf wird innerhalb von 
zwei Wochen dem Verfahren 
nach Absatz 3 unterzogen. 

 4. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann die 
federführende Behörde be-
stimmen.  

4. Legt keine der anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
Einspruch gegen den Be-
schlussentwurf ein, der von 
der federführenden Aufsichts-
behörde innerhalb der in den 
Absätzen 3 und 3a festgeleg-
ten Frist vorgelegt wurde, so 
gelten die federführende Auf-
sichtsbehörde und die be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
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als mit dem Beschlussentwurf 
einverstanden und sind an ihn 
gebunden. 

  4a. Die federführende Aufsichts-
behörde erlässt den Be-
schluss und teilt ihn der 
Hauptniederlassung oder der 
einzigen Niederlassung des 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder gegebenen-
falls des Auftragsverarbeiters 
mit und setzt die anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
und den Europäischen Daten-
schutzausschuss von dem be-
treffenden Beschluss ein-
schließlich einer Zusammen-
fassung der relevanten Fakten 
und Gründe in Kenntnis. Die 
Aufsichtsbehörde, bei der eine 
Beschwerde eingereicht wor-
den ist, unterrichtet den Be-
schwerdeführer über den Be-
schluss. 

  4b. Wird eine Beschwerde abge-
lehnt oder abgewiesen, so er-
lässt die Aufsichtsbehörde, bei 
der die Beschwerde einge-
reicht wurde, abweichend von 
Absatz 4a den Beschluss, teilt 
ihn dem Beschwerdeführer mit 
und setzt den für die Verar-
beitung Verantwortlichen in 
Kenntnis. 

  4bb. Sind sich die federfüh-
rende Aufsichtsbehörde und 
die betroffenen Aufsichtsbe-
hörde darüber einig, Teile der 
Beschwerde abzulehnen oder 
abzuweisen und bezüglich 
anderer Teile dieser Be-
schwerde tätig zu werden, so 
wird in dieser Angelegenheit 
für jeden dieser Teile ein ei-
gener Beschluss erlassen. Die 
federführende Aufsichtsbe-
hörde erlässt den Beschluss 
für den Teil, der das Tätigwer-
den in Bezug auf den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
betrifft, teilt ihn der Hauptnie-
derlassung oder einzigen Nie-
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derlassung des für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
des Auftragsverarbeiters im 
Hoheitsgebiet ihres Mitglied-
staats mit und setzt den Be-
schwerdeführer hiervon in 
Kenntnis, während die für den 
Beschwerdeführer zuständige 
Aufsichtsbehörde den Be-
schluss für den Teil erlässt, 
der die Ablehnung oder Ab-
weisung dieser Beschwerde 
betrifft, und ihn diesem Be-
schwerdeführer mitteilt und 
den für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder den Auf-
tragsverarbeiter hiervon in 
Kenntnis setzt. 

  4c. Nach der Unterrichtung über 
den Beschluss der federfüh-
renden Aufsichtsbehörde ge-
mäß den Absätzen 4a 
und 4bb ergreift der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
die erforderlichen Maßnah-
men, um die Verarbeitungstä-
tigkeiten all seiner Niederlas-
sungen in der Union mit dem 
Beschluss in Einklang zu brin-
gen. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter teilt der fe-
derführenden Aufsichtsbe-
hörde die Maßnahmen mit, die 
zur Einhaltung des Beschlus-
ses ergriffen wurden; diese 
wiederum unterrichtet die an-
deren betroffenen Aufsichts-
behörden. 

  4d. Hat – in Ausnahmefällen – ei-
ne betroffene Aufsichtsbe-
hörde Grund zu der Annahme, 
dass zum Schutz der Interes-
sen betroffener Personen 
dringender Handlungsbedarf 
besteht, so kommt das Dring-
lichkeitsverfahren nach Arti-
kel 61 zur Anwendung. 

  5. Die federführende Aufsichts-
behörde und die anderen be-
troffenen Aufsichtsbehörden 
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übermitteln einander die nach 
diesem Artikel (...) geforderten 
Informationen auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats. 

   

  Artikel 54b 

Zusammenarbeit  zwischen der 
federführenden Aufsichtsbe-
hörde und den anderen be-

troffenen Aufsichtsbehörden in 
einzelnen Fällen etwaiger 

Nichteinhaltung der Verord-
nung  

  (…) 

   

KAPITEL VII 
ZUSAMMENARBEIT UND KO-
HÄRENZ 

  

   

ABSCHNITT  1 
ZUSAMMENARBEIT 

  

   

Artikel 55 
Amtshilfe  Artikel 55  

Gegenseitige Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln einander zweckdienli-
che Informationen und gewäh-
ren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich 
durchzuführen und anzuwen-
den, und treffen Vorkehrungen 
für eine wirksame Zusam-
menarbeit. Die Amtshilfe be-
zieht sich insbesondere auf 
Auskunftsersuchen und auf-
sichtsbezogene Maßnahmen, 
beispielsweise Ersuchen um 
vorherige Genehmigungen 
und eine vorherige Zuratezie-
hung, die Vornahme von 
Nachprüfungen und die zü-
gige Unterrichtung über die 
Befassung mit einer Angele-
genheit und über weitere Ent-

1. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln einander zweckdienli-
che Informationen und gewäh-
ren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich 
durchzuführen und anzuwen-
den, und treffen Vorkehrun-
gen für eine wirksame Zu-
sammenarbeit. Die Amtshilfe 
bezieht sich insbesondere auf 
Auskunftsersuchen und auf-
sichtsbezogene Maßnahmen, 
beispielsweise Ersuchen um 
vorherige Genehmigungen 
und eine vorherige Konsulta-
tion, die Vornahme von Nach-
prüfungen und Untersuchun-
gen sowie  die zügige Unter-
richtung über die Befassung 
mit einer Angelegenheit und 

1. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln einander zweckdienli-
che Informationen und gewäh-
ren einander Amtshilfe, um 
diese Verordnung einheitlich 
durchzuführen und anzuwen-
den, und treffen Vorkehrungen 
für eine wirksame Zusam-
menarbeit. Die Amtshilfe be-
zieht sich insbesondere auf 
Auskunftsersuchen und auf-
sichtsbezogene Maßnahmen, 
beispielsweise Ersuchen um 
vorherige Genehmigungen 
und eine vorherige Zuratezie-
hung, um Vornahme von 
Nachprüfungen und Untersu-
chungen. (...) 
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wicklungen in Fällen, in denen 
Personen in mehreren Mit-
gliedstaaten voraussichtlich 
von Verarbeitungsvorgängen 
betroffen sind.  

über weitere Entwicklungen in 
Fällen, in denen der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter über Niederlassungen 
in mehreren Mitgliedstaaten 
verfügt oder in denen  Per-
sonen in mehreren Mitglied-
staaten voraussichtlich von 
Verarbeitungsvorgängen be-
troffen sind. Die federfüh-
rende Behörde gemäß Arti-
kel 54a stellt die Abstim-
mung mit den beteiligten 
Aufsichtsbehörden sicher 
und fungiert als zentrale 
Kontaktstelle für den für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen bzw. den Auftragsver-
arbeiter.  

2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift 
alle geeigneten Maßnahmen, 
um dem Ersuchen einer ande-
ren Aufsichtsbehörde unver-
züglich und spätestens inner-
halb eines Monats nach Ein-
gang des Ersuchens nachzu-
kommen. Dazu können insbe-
sondere auch die Übermitt-
lung zweckdienlicher Informa-
tionen über den Verlauf einer 
Untersuchung oder Durchset-
zungsmaßnahmen gehören, 
um die Einstellung oder das 
Verbot von Verarbeitungsvor-
gängen zu erwirken, die ge-
gen diese Verordnung versto-
ßen.  

 2. Jede Aufsichtsbehörde ergreift 
alle geeigneten Maßnahmen, 
um dem Ersuchen einer ande-
ren Aufsichtsbehörde ohne 
ungebührliche Verzögerung 
und spätestens innerhalb ei-
nes Monats nach Eingang des 
Ersuchens nachzukommen. 
Dazu können insbesondere 
auch die Übermittlung zweck-
dienlicher Informationen über 
die Durchführung einer Unter-
suchung (...) gehören (...). 

3. Das Amtshilfeersuchen enthält 
alle erforderlichen Informatio-
nen, darunter Zweck und Be-
gründung des Ersuchens. Die 
übermittelten Informationen 
werden ausschließlich für die 
Angelegenheit verwendet, für 
die sie angefordert wurden. 

 3. Das Amtshilfeersuchen enthält 
alle erforderlichen Informatio-
nen, einschließlich Zweck und 
Begründung des Ersuchens. 
Die übermittelten Informatio-
nen werden ausschließlich für 
den Zweck verwendet, für den 
sie angefordert wurden. 

4. Die Aufsichtsbehörde, an die 
ein Amtshilfeersuchen ge-
richtet wird, kann dieses nur 
ablehnen, wenn  

 4. Die Aufsichtsbehörde, an die 
ein Amtshilfeersuchen ge-
richtet wird, kann dieses nur 
ablehnen, wenn 
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a) sie für das Ersuchen nicht 
zuständig ist oder 

 (a) sie für den Gegenstand 
des Ersuchens oder für die 
Maßnahmen, die sie durchfüh-
ren soll, nicht zuständig ist 
oder 

b) das Ersuchen gegen die 
Bestimmungen dieser Verord-
nung verstoßen würde.  

 (b) ein Eingehen auf das Er-
suchen gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung 
verstoßen würde oder gegen 
das Unionsrecht oder das 
Recht des Mitgliedstaats, dem 
die Aufsichtsbehörde, bei der 
das Ersuchen eingeht, unter-
liegt. 

5. Die Aufsichtsbehörde, an die 
das Ersuchen gerichtet wurde, 
informiert die ersuchende Auf-
sichtsbehörde über die Er-
gebnisse oder gegebenenfalls 
über den Fortgang der Maß-
nahmen, die getroffen wurden, 
um dem Ersuchen nachzu-
kommen.  

 5. Die Aufsichtsbehörde, an die 
das Ersuchen gerichtet wurde, 
informiert die ersuchende Auf-
sichtsbehörde über die Ergeb-
nisse oder gegebenenfalls 
über den Fortgang der Maß-
nahmen, die getroffen wurden, 
um auf das Ersuchen zu ant-
worten. Bei einer Ablehnung 
gemäß Absatz 4 erläutert sie 
ihre Gründe für die Ablehnung 
des Ersuchens. 

6. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln die Informationen, um 
die von einer anderen Auf-
sichtsbehörde ersucht wurde, 
auf elektronischem Wege und 
so schnell wie möglich unter 
Verwendung eines standardi-
sierten Formats. 

 6. Die Aufsichtsbehörden über-
mitteln die Informationen, um 
die von einer anderen Auf-
sichtsbehörde ersucht wurde, 
in der Regel auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats. 

7. Maßnahmen, die aufgrund ei-
nes Amtshilfeersuchens ge-
troffen werden, sind gebüh-
renfrei.  

7. Maßnahmen, die aufgrund ei-
nes Amtshilfeersuchens ge-
troffen werden, sind für die 
ersuchende Aufsichtsbe-
hörde  gebührenfrei. 

7. Maßnahmen, die aufgrund ei-
nes Amtshilfeersuchens ge-
troffen werden, sind gebüh-
renfrei. Die Aufsichtsbehörden 
können untereinander Regeln 
vereinbaren, um einander in 
Ausnahmefällen besondere 
aufgrund der Amtshilfe ent-
standene Ausgaben zu er-
statten. 

8. Wird eine ersuchte Aufsichts-
behörde nicht binnen eines 
Monats auf das Amtshilfeer-

8. Wird eine ersuchte Aufsichts-
behörde nicht binnen eines 
Monats auf das Amtshilfeer-

8. Erteilt eine ersuchte Aufsichts-
behörde nicht binnen eines 
Monats nach Eingang des Er-
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suchen einer anderen Auf-
sichtsbehörde hin tätig, so ist 
die ersuchende Aufsichtsbe-
hörde befugt, einstweilige 
Maßnahmen im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats gemäß Ar-
tikel 51 Absatz 1 zu ergreifen 
und die Angelegenheit dem 
Europäischen Daten-
schutzausschuss gemäß dem 
Verfahren von Artikel 57 vor-
zulegen. 

suchen einer anderen Auf-
sichtsbehörde hin tätig, so ist 
die ersuchende Aufsichtsbe-
hörde befugt, einstweilige 
Maßnahmen im Hoheitsgebiet 
ihres Mitgliedstaats gemäß 
Artikel 51 Absatz 1 zu ergrei-
fen und die Angelegenheit 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss gemäß dem 
Verfahren von Artikel 57 vor-
zulegen. Die ersuchende 
Aufsichtsbehörde kann 
einstweilige Maßnahmen 
nach Artikel 53 im Hoheits-
gebiet ihres Mitgliedstaats 
ergreifen, wenn aufgrund 
der noch nicht abgeschlos-
senen Hilfeleistung eine 
endgültige Maßnahme noch 
nicht getroffen werden 
kann.  

suchens einer anderen Auf-
sichtsbehörde die Informatio-
nen gemäß Absatz 5, so kann 
die ersuchende Aufsichtsbe-
hörde eine einstweilige Maß-
nahme im Hoheitsgebiet ihres 
Mitgliedstaats gemäß Arti-
kel 51 Absatz 1 ergreifen und 
die Angelegenheit dem Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss (...) gemäß dem Kohä-
renzverfahren nach Artikel 57 
vorlegen. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt fest, 
wie lange diese einstweilige 
Maßnahme gültig ist. Dieser 
Zeitraum darf drei Monate 
nicht überschreiten. Die Auf-
sichtsbehörde setzt den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss und die Kommission 
unverzüglich unter Angabe al-
ler Gründe von diesen Maß-
nahmen in Kenntnis. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt 
fest, wie lange diese einstwei-
lige Maßnahme gültig ist. Die-
ser Zeitraum darf drei Monate 
nicht überschreiten. Die Auf-
sichtsbehörde setzt den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss und die Kommission 
von diesen Maßnahmen un-
verzüglich unter Angabe aller 
Gründe gemäß dem in Arti-
kel 57 vorgesehenen Ver-
fahren in Kenntnis. 

9. Die Aufsichtsbehörde legt die 
Gültigkeitsdauer dieser einst-
weiligen Maßnahme fest, die 
drei Monate nicht übersteigen 
darf. Die Aufsichtsbehörde 
setzt den Europäischen Da-
tenschutzausschuss (...) ge-
mäß dem Kohärenzverfahren 
nach Artikel 57 unverzüglich 
von diesen Maßnahmen und 
den Gründen für deren Erlass 
in Kenntnis. 

10. Die Kommission kann Form 
und Verfahren der Amtshilfe 
nach diesem Artikel und die 
Ausgestaltung des elektroni-
schen Informationsaustauschs 
zwischen den Aufsichtsbehör-
den sowie zwischen den Auf-
sichtsbehörden und dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere das in 
Absatz 6 genannte standardi-
sierte Format, festlegen. Die-
se Durchführungsrechtsakte 
werden in Übereinstimmung 
mit dem Prüfverfahren gemäß 
Artikel 87 Absatz 2 erlassen.  

10. Der Europäische Daten-
schutzausschuss  kann Form 
und Verfahren der Amtshilfe 
nach diesem Artikel und die 
Ausgestaltung des elektroni-
schen Informationsaustauschs 
zwischen den Aufsichtsbehör-
den sowie zwischen den Auf-
sichtsbehörden und dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere das in 
Absatz 6 genannte standardi-
sierte Format, festlegen. 

10. Die Kommission kann Form 
und Verfahren der Amtshilfe 
nach diesem Artikel und die 
Ausgestaltung des elektroni-
schen Informationsaustauschs 
zwischen den Aufsichtsbehör-
den sowie zwischen den Auf-
sichtsbehörden und dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere das in 
Absatz 6 genannte standardi-
sierte Format, festlegen. Diese 
Durchführungsrechtsakte wer-
den gemäß dem Prüfverfahren 
nach Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen. 
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Artikel 56  
Gemeinsame Maßnahmen der 

Aufsichtsbehörden 
  

1. Zur Stärkung der Zusammen-
arbeit und Amtshilfe erfüllen 
die Aufsichtsbehörden ge-
meinsame untersuchungs-
spezifische Aufgaben, führen 
gemeinsame Durchsetzungs-
maßnahmen und andere ge-
meinsame Maßnahmen durch, 
an denen benannte Mitglieder 
oder Bedienstete der Auf-
sichtsbehörden anderer Mit-
gliedstaaten teilnehmen.  

 1. Die Aufsichtsbehörden können 
gegebenenfalls gemeinsame 
Maßnahmen einschließlich 
gemeinsamer Untersuchun-
gen und gemeinsamer Durch-
setzungsmaßnahmen durch-
führen, an denen Mitglieder 
oder Bedienstete der Auf-
sichtsbehörden anderer Mit-
gliedstaaten teilnehmen. 

2. In Fällen, in denen voraus-
sichtlich Personen in mehre-
ren Mitgliedstaaten von Ver-
arbeitungsvorgängen be-
troffen sind, ist die Aufsichts-
behörde jedes dieser Mitglied-
staaten berechtigt, an den 
gemeinsamen untersu-
chungsspezifischen Aufgaben 
oder den gemeinsamen Maß-
nahmen teilzunehmen. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
lädt die Aufsichtsbehörde je-
des dieser Mitgliedstaaten zur 
Teilnahme an den betreffen-
den gemeinsamen untersu-
chungsspezifischen Aufgaben 
oder gemeinsamen Maßnah-
men ein und antwortet unver-
züglich auf das Ersuchen ei-
ner Aufsichtsbehörde um Teil-
nahme. 

2. In Fällen, in denen der für die 
Verarbeitung Verantwortli-
che oder der Auftragsverar-
beiter über Niederlassungen 
in mehreren Mitgliedstaaten 
verfügt oder in denen  vo-
raussichtlich Personen in 
mehreren Mitgliedstaaten von 
Verarbeitungsvorgängen be-
troffen sind, ist die Aufsichts-
behörde jedes dieser Mit-
gliedstaaten berechtigt, an 
den gemeinsamen untersu-
chungsspezifischen Aufgaben 
oder den gemeinsamen Maß-
nahmen teilzunehmen. Die 
federführende  Aufsichtsbe-
hörde gemäß Artikel 54a be-
zieht  die Aufsichtsbehörde je-
des dieser Mitgliedstaaten in 
die  betreffenden gemeinsa-
men untersuchungsspezifi-
schen Aufgaben oder ge-
meinsamen Maßnahmen ein 
und antwortet unverzüglich 
auf das Ersuchen einer Auf-
sichtsbehörde um Teilnahme. 
Die federführende Aufsichts-
behörde fungiert als zentrale 
Kontaktstelle für den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
bzw. den Auftragsverarbeiter. 

2. In Fällen, in denen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
oder der Auftragsverarbeiter 
über Niederlassungen in meh-
reren Mitgliedstaaten verfügt 
oder in denen die Verarbei-
tungsvorgänge voraussichtlich 
auf eine bedeutende Zahl be-
troffener Personen in mehr als 
einem Mitgliedstaat erhebliche 
Auswirkungen haben werden, 
ist die Aufsichtsbehörde jedes 
dieser Mitgliedstaaten berech-
tigt, gegebenenfalls an den 
gemeinsamen Maßnahmen 
teilzunehmen. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde lädt die Auf-
sichtsbehörde jedes dieser 
Mitgliedstaaten zur Teilnahme 
an den betreffenden gemein-
samen Maßnahmen ein und 
antwortet unverzüglich auf das 
Ersuchen einer Aufsichtsbe-
hörde um Teilnahme. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann 
als einladende Aufsichtsbe-
hörde gemäß ihren nationalen 
Rechtsvorschriften und mit 
Genehmigung der unterstüt-

 3. Eine Aufsichtsbehörde kann 
gemäß den Rechtsvorschriften 
ihres Mitgliedstaats und mit 
Genehmigung der unterstüt-
zenden Aufsichtsbehörde den 
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zenden Aufsichtsbehörde den 
an den gemeinsamen Maß-
nahmen beteiligten Mitglie-
dern oder Bediensteten der 
unterstützenden Aufsichtsbe-
hörde Durchführungsbefug-
nisse einschließlich untersu-
chungsspezifischer Aufgaben 
übertragen oder, soweit dies 
nach dem Recht der einla-
denden Aufsichtsbehörde zu-
lässig ist, den Mitgliedern oder 
Bediensteten der unterstüt-
zenden Aufsichtsbehörde ge-
statten, ihre Durchführungs-
befugnisse nach dem Recht 
der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde auszuüben. 
Diese Durchführungsbefug-
nisse können nur unter der 
Leitung und in der Regel in 
Gegenwart der Mitglieder oder 
Bediensteten der einladenden 
Aufsichtsbehörde ausgeübt 
werden. Die Mitglieder oder 
Bediensteten der unterstüt-
zenden Aufsichtsbehörde un-
terliegen dem nationalen 
Recht der einladenden Auf-
sichtsbehörde. Die einladende 
Aufsichtsbehörde haftet für ih-
re Handlungen. 

an den gemeinsamen Maß-
nahmen beteiligten Mitgliedern 
oder Bediensteten der unter-
stützenden Aufsichtsbehörde 
Befugnisse einschließlich Un-
tersuchungsbefugnisse über-
tragen oder, soweit dies nach 
dem Recht des Mitgliedstaats 
der einladenden Aufsichtsbe-
hörde zulässig ist, den Mit-
gliedern oder Bediensteten 
der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde gestatten, ihre 
Untersuchungsbefugnisse 
nach dem Recht des Mitglied-
staats der unterstützenden 
Aufsichtsbehörde auszuüben. 
Diese Untersuchungsbefug-
nisse können nur unter der 
Leitung und in Gegenwart der 
Mitglieder oder Bediensteten 
der einladenden Aufsichtsbe-
hörde ausgeübt werden. Die 
Mitglieder oder Bediensteten 
der unterstützenden ufsichts-
behörde unterliegen dem nati-
onalen Recht der einladenden 
Aufsichtsbehörde. (…) 

  3a. Sind gemäß Absatz 1 Be-
dienstete einer unterstützen-
den Aufsichtsbehörde in ei-
nem anderen Mitgliedstaat im 
Einsatz, so haftet der Mitglied-
staat der einladenden Auf-
sichtsbehörde nach Maßgabe 
des Rechts des Mitgliedstaats, 
in dessen Hoheitsgebiet der 
Einsatz erfolgt, für alle von 
ihnen bei ihrem Einsatz verur-
sachten Schäden. 

  3b. Der Mitgliedstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet der Schaden 
verursacht wurde, ersetzt die-
sen Schaden so, wie er ihn 
ersetzen müsste, wenn seine 
eigenen Bediensteten ihn ver-
ursacht hätten. Der Mitglied-
staat der unterstützenden Auf-
sichtsbehörde, deren Be-
dienstete im Hoheitsgebiet ei-



 

339 

Kommission EU-Parlament  Rat 

nes anderen Mitgliedstaats ei-
ner Person Schaden zugefügt 
haben, erstattet diesem ande-
ren Mitgliedstaat den Gesamt-
betrag des Schadenersatzes, 
den dieser an die Berechtigten 
geleistet hat. 

  3c. Unbeschadet der Ausübung 
seiner Rechte gegenüber Drit-
ten und mit Ausnahme des 
Absatzes 3b verzichtet jeder 
Mitgliedstaat in dem Fall des 
Absatzes 1 darauf, den Betrag 
des erlittenen Schadens ande-
ren Mitgliedstaaten gegenüber 
geltend zu machen. 

4. Die Aufsichtsbehörden regeln 
die praktischen Aspekte spe-
zifischer Kooperationsmaß-
nahmen. 

 4. (…) 

5. Kommt eine Aufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nicht der 
Verpflichtung nach Absatz 2 
nach, so sind die anderen 
Aufsichtsbehörden befugt, ei-
ne einstweilige Maßnahme im 
Hoheitsgebiet ihres Mit-
gliedstaats gemäß Artikel 51 
Absatz 1 zu ergreifen. 

 5. Ist eine gemeinsame Maß-
nahme geplant und kommt ei-
ne Aufsichtsbehörde binnen 
eines Monats nicht der Ver-
pflichtung nach Absatz 2 
Satz 2 nach, so können die 
anderen Aufsichtsbehörden 
eine einstweilige Maßnahme 
im Hoheitsgebiet ihres Mit-
gliedstaats gemäß Artikel 51 
Absatz 1 ergreifen. 

6. Die Aufsichtsbehörde legt fest, 
wie lange die einstweilige 
Maßnahme nach Absatz 5 
gültig ist. Dieser Zeitraum darf 
drei Monate nicht überschrei-
ten. Die Aufsichtsbehörde teilt 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss und der 
Kommission diese Maßnah-
men unverzüglich unter An-
gabe aller Gründe mit und 
nimmt für diese Sache das in 
Artikel 57 genannte Verfahren 
in Anspruch. 

 6. Die Aufsichtsbehörde legt die 
Geltungsdauer einer einstwei-
ligen Maßnahme nach Ab-
satz 5 fest, die drei Monate 
nicht überschreiten darf. Die 
Aufsichtsbehörde setzt den 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss (...) gemäß dem 
Kohärenzverfahren nach Arti-
kel 57 unverzüglich von dieser 
Maßnahme und von ihren 
Gründen für deren Erlass in 
Kenntnis. 

   

ABSCHNITT  2 
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KOHÄRENZ 

   

Artikel 57 
Kohärenzverfahren   

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 ge-
nannten Zwecken arbeiten die 
Aufsichtsbehörden im Rahmen 
des in diesem Abschnitt be-
schriebenen Kohärenzverfahrens 
untereinander und mit der Kom-
mission zusammen. 

Zu den in Artikel 46 Absatz 1 ge-
nannten Zwecken arbeiten die 
Aufsichtsbehörden sowohl in 
allgemeinen Fragen als auch in 
Einzelfällen gemäß den Vor-
schriften  des in diesem Ab-
schnitt beschriebenen Kohärenz-
verfahrens untereinander und mit 
der Kommission zusammen. 

1. Zu dem in Artikel 46 Absatz 1a 
genannten Zweck arbeiten die 
Aufsichtsbehörden im Rah-
men des in diesem Abschnitt 
beschriebenen Kohärenzver-
fahrens zusammen. 

  2. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss gibt eine Stellung-
nahme ab, wenn die zustän-
dige Aufsichtsbehörde beab-
sichtigt, eine der nachstehen-
den Maßnahmen zu erlassen 
(...). Zu diesem Zweck über-
mittelt die zuständige Auf-
sichtsbehörde dem Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
den Entwurf des Beschlusses, 
wenn dieser 

  (a) (…); 

  (b) (…); 

  (c) der Annahme einer Liste 
der Verarbeitungsvorgänge 
dient, die der Anforderung ei-
ner Datenschutz-Folgenab-
schätzung gemäß Artikel 33 
Absatz 2a unterliegen, oder 

  (ca) eine Angelegenheit ge-
mäß Artikel 38 Absatz 2b und 
damit die Frage betrifft, ob ein 
Entwurf von Verhaltensregeln 
oder eine Änderung oder Er-
gänzung von Verhaltensregeln 
mit dieser Verordnung in Ein-
klang steht, oder 
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  (cb) der Billigung der Kriterien 
für die Akkreditierung einer 
Stelle nach Artikel 38a Ab-
satz 3 oder einer Zertifizie-
rungsstelle nach (...) Arti-
kel 39a Absatz 3 dient, 

  (d) der Festlegung von Stan-
dard-Datenschutzklauseln 
gemäß Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c dient oder 

  (e) der Genehmigung von 
Vertragsklauseln gemäß Arti-
kel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
dient oder 

  (f) der Annahme verbindli-
cher unternehmensinterner 
Vorschriften im Sinne von Ar-
tikel 43 dient. 

  3. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss erlässt in folgen-
den Fällen verbindliche Be-
schlüsse: 

  a. wenn eine betroffene Auf-
sichtsbehörde in einem Fall 
nach Artikel 54a Absatz 3 ei-
nen relevanten und begrün-
deten Einspruch gegen einen 
Beschlussentwurf der feder-
führenden Behörde eingelegt 
hat oder die federführende 
Behörde einen Einspruch als 
nicht relevant und/oder nicht 
begründet abgelehnt hat. Der 
verbindliche Beschluss betrifft 
alle Angelegenheiten, die Ge-
genstand des relevanten und 
begründeten Einspruchs sind, 
insbesondere die Frage, ob 
ein Verstoß gegen die Verord-
nung vorliegt; 

  b. wenn es widersprüchliche 
Standpunkte dazu gibt, welche 
der betroffenen Aufsichtsbe-
hörden für die Hauptnieder-
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lassung zuständig ist; 

  c. (…) 

  d. wenn eine zuständige Auf-
sichtsbehörde in den in Absatz 
2 genannten Fällen keine Stel-
lungnahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses ein-
holt oder der Stellungnahme 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses gemäß 
Artikel 58 nicht folgt. In diesem 
Fall kann jede betroffene Auf-
sichtsbehörde oder die Kom-
mission die Angelegenheit 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss vorlegen. 

  4. Jede Aufsichtsbehörde, der 
Vorsitz des Europäischen Da-
tenschutzausschusses oder 
die Kommission können be-
antragen, dass eine Angele-
genheit mit allgemeiner Gel-
tung oder mit Auswirkungen in 
mehr als einem Mitgliedstaat 
vom Europäischen Daten-
schutzausschuss geprüft wird, 
um eine Stellungnahme zu er-
halten, insbesondere wenn ei-
ne zuständige Aufsichtsbe-
hörde den Verpflichtungen zur 
Amtshilfe gemäß Artikel 55 
oder zu gemeinsamen Maß-
nahmen gemäß Artikel 56 
nicht nachkommt. 

  5. Die Aufsichtsbehörden und die 
Kommission übermitteln dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss auf elektronischem 
Wege unter Verwendung ei-
nes standardisierten Formats 
alle zweckdienlichen Informa-
tionen, einschließlich – je nach 
Fall – einer kurzen Darstellung 
des Sachverhalts, des Be-
schlussentwurfs, der Gründe, 
warum eine solche Maß-
nahme ergriffen werden muss, 
und der Standpunkte anderer 
betroffener Aufsichtsbehör-
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den. 

  6. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet ohne ungebührliche 
Verzögerung auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats die Mitglieder des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses und die Kommission 
über alle zweckdienlichen In-
formationen, die ihm zuge-
gangen sind. Soweit erforder-
lich stellt das Sekretariat des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses Übersetzungen 
der zweckdienlichen Informa-
tionen zur Verfügung. 

   

Artikel 58 
Stellungnahme des Europäi-
schen Datenschutzausschus-

ses 

Artikel 58 
Kohärenz in Angelegenheiten 

mit allgemeiner Geltung  

Artikel 58 
Stellungnahme des Europäi-

schen Datenschutzausschus-
ses 

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde 
eine Maßnahme nach Ab-
satz 2 erlässt, übermittelt sie 
die geplante Maßnahme dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss und der Kommis-
sion.  

1. Bevor eine Aufsichtsbehörde 
eine Maßnahme nach Ab-
satz 2 erlässt, übermittelt sie 
die geplante Maßnahme dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss und der Kommis-
sion.  

1. (…) 

2. Die in Absatz 1 genannte Ver-
pflichtung gilt für Maßnahmen, 
die Rechtswirkung entfalten 
sollen und 

2. Die in Absatz 1 genannte Ver-
pflichtung gilt für Maßnahmen, 
die Rechtswirkung entfalten 
sollen und 

2. (…) 

a) sich auf Verarbeitungstä-
tigkeiten beziehen, die mit 
dem Angebot von Waren oder 
Dienstleistungen für be-
troffene Personen in mehreren 
Mitgliedstaaten oder mit der 
Beobachtung des Verhaltens 
dieser Personen im Zusam-
menhang stehen, oder  

  

b) den freien Verkehr perso-
nenbezogener Daten in der 
Union wesentlich beeinträchti-
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gen können oder 

c) der Annahme einer Liste 
der Verarbeitungsvorgänge 
dienen, die der vorherigen Zu-
rateziehung gemäß Artikel 34 
Absatz 5 unterliegen oder 

  

d) der Festlegung von Stan-
dard-Datenschutzklauseln 
gemäß Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c dienen oder 

d) der Festlegung von Stan-
dard-Datenschutzklauseln 
gemäß Artikel 42 Absatz 2 
Buchstabe c dienen, oder 

 

e) der Genehmigung von 
Vertragsklauseln gemäß Arti-
kel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
dienen oder 

e) der Genehmigung von 
Vertragsklauseln gemäß Arti-
kel 42 Absatz 2 Buchstabe d 
dienen, oder 

 

f) der Annahme verbindli-
cher unternehmensinterner 
Vorschriften im Sinne von Ar-
tikel 43 dienen.  

f) der Annahme verbindli-
cher unternehmensinterner 
Vorschriften im Sinne von Ar-
tikel 43 dienen.  

 

3. Jede Aufsichtsbehörde und 
der Europäische Daten-
schutzausschuss können be-
antragen, dass eine Angele-
genheit im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens behandelt 
wird, insbesondere, wenn eine 
Aufsichtsbehörde die in Ab-
satz 2 genannte geplante 
Maßnahme nicht vorlegt oder 
den Verpflichtungen zur 
Amtshilfe gemäß Artikel 55 
oder zu gemeinsamen Maß-
nahmen gemäß Artikel 56 
nicht nachkommt. 

3. Jede Aufsichtsbehörde und 
der Europäische Daten-
schutzausschuss können be-
antragen, dass eine Angele-
genheit mit allgemeiner Gel-
tung  im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens behandelt 
wird, insbesondere, wenn eine 
Aufsichtsbehörde die in Ab-
satz 2 genannte geplante 
Maßnahme nicht vorlegt oder 
den Verpflichtungen zur 
Amtshilfe gemäß Artikel 55 
oder zu gemeinsamen Maß-
nahmen gemäß Artikel 56 
nicht nachkommt. 

3. (…) 

4. Um die ordnungsgemäße und 
kohärente Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
kann die Kommission bean-
tragen, dass eine Sache im 
Rahmen des Kohärenzverfah-
rens behandelt wird.  

4. Um die ordnungsgemäße und 
kohärente Anwendung dieser 
Verordnung sicherzustellen, 
kann die Kommission bean-
tragen, dass eine Angele-
genheit mit allgemeiner Gel-
tung  im Rahmen des Kohä-
renzverfahrens behandelt 
wird. 

4. (…) 
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5. Die Aufsichtsbehörden und 
die Kommission übermitteln 
auf elektronischem Wege un-
ter Verwendung eines stan-
dardisierten Formats zweck-
dienliche Informationen, da-
runter je nach Fall eine kurze 
Darstellung des Sachverhalts, 
die geplante Maßnahme und 
die Gründe, warum eine sol-
che Maßnahme ergriffen wer-
den muss.  

5. Die Aufsichtsbehörden und 
die Kommission übermitteln 
unverzüglich  auf elektroni-
schem Wege unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats zweckdienliche In-
formationen, darunter je nach 
Fall eine kurze Darstellung 
des Sachverhalts, die ge-
plante Maßnahme und die 
Gründe, warum eine solche 
Maßnahme ergriffen werden 
muss.  

5. (…) 

6. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet unverzüglich auf 
elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standardi-
sierten Formats die Mitglieder 
des Datenschutzausschusses 
und die Kommission über 
zweckdienliche Informationen, 
die ihm zugegangen sind. 
Soweit erforderlich stellt der 
Vorsitz des Europäischen Da-
tenschutzausschusses Über-
setzungen der zweck-
dienlichen Informationen zur 
Verfügung. 

6. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet unverzüglich auf 
elektronischem Wege unter 
Verwendung eines standardi-
sierten Formats die Mitglieder 
des Datenschutzausschusses 
und die Kommission über 
zweckdienliche Informationen, 
die ihm zugegangen sind. 
Soweit erforderlich stellt das 
Sekretariat  des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
Übersetzungen der zweck-
dienlichen Informationen zur 
Verfügung. 

6. (…) 

 6a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt eine 
Stellungnahme zu Angele-
genheiten, mit denen er 
gemäß Absatz 2 befasst 
wird, ab.  

 

7. Wenn der Europäische Daten-
schutzausschuss dies mit der 
einfachen Mehrheit seiner 
Mitglieder entscheidet oder 
eine Aufsichtsbehörde oder 
die Kommission dies binnen 
einer Woche nach Übermitt-
lung der zweckdienlichen In-
formationen nach Absatz 5 
beantragen, gibt der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
eine Stellungnahme zu der 
Angelegenheit ab. Die Stel-
lungnahme wird binnen einem 
Monat mit der einfachen 
Mehrheit der Mitglieder des 
Europäischen Datenschutz-

7. Der Europäische Daten-
schutzausschuss kann mit 
einfacher  Mehrheit ent-
scheiden, ob er  eine Stel-
lungnahme zu einer gemäß 
Absatze 3 und 4 vorgeleg-
ten  Angelegenheit abgibt, 
wobei zu berücksichtigen 
ist,  

7. In den in Artikel 57 Absätze 2 
und 4 genannten Fällen gibt 
der Europäische Datenschutz-
ausschuss (...) eine Stellung-
nahme zu der Angelegenheit 
ab, die ihm vorgelegt wurde, 
sofern er nicht bereits eine 
Stellungnahme zu derselben 
Angelegenheit abgegeben hat. 
Diese Stellungnahme wird 
binnen einem Monat mit der 
einfachen Mehrheit der Mit-
glieder des Europäischen Da-
tenschutzausschusses an-
genommen. Diese Frist kann 
unter Berücksichtigung der 
Komplexität der Angelegenheit 
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ausschusses angenommen. 
Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet je nach Fall die in 
Absatz 1 oder Absatz 3 ge-
nannte Aufsichtsbehörde, die 
Kommission und die gemäß 
Artikel 51 zuständige Auf-
sichtsbehörde unverzüglich 
über die Stellungnahme und 
veröffentlicht sie. 

um einen weiteren Monat ver-
längert werden. Was den Be-
schlussentwurf angeht, der 
gemäß Artikel 57 Absatz 6 
den Mitgliedern des Aus-
schusses übermittelt wird, so 
wird angenommen, dass ein 
Mitglied, das innerhalb einer 
vom Vorsitz festgelegten Frist 
keine Einwände erhoben hat, 
dem Beschlussentwurf zu-
stimmt. 

 a) ob die Angelegenheit 
neue Elemente umfasst, 
wobei rechtliche oder sach-
liche Entwicklungen be-
rücksichtigt werden, insbe-
sondere in der Informati-
onstechnologie und in An-
betracht des Fortschritts in 
der Informationsgesell-
schaft; und 

 

 b) ob der Europäische Da-
tenschutzausschuss bereits 
eine Stellungnahme zu der 
gleichen Angelegenheit ab-
gegeben hat.  

 

  7a. Die zuständige Aufsichtsbe-
hörde nimmt den Beschluss-
entwurf nach Artikel 57 Ab-
satz 2 nicht vor Ablauf der in 
Absatz 7 genannten Frist an. 

  7b. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet die in Artikel 57 Ab-
satz 2 bzw. Absatz 4 genannte 
Aufsichtsbehörde und die 
Kommission ohne ungebührli-
che Verzögerung über die 
Stellungnahme und veröffent-
licht sie. 

8. Die in Absatz 1 genannte Auf-
sichtsbehörde und die gemäß 
Artikel 51 zuständige Auf-
sichtsbehörde tragen der Stel-
lungnahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
Rechnung und teilen dessen 

8. Der Europäische Daten-
schutzausschuss nimmt 
Stellungnahmen gemäß Ar-
tikel 6a und 7 mit der einfa-
chen Mehrheit seiner Mit-
glieder an . Diese Stellung-
nahmen werden veröffent-

8. Die in Artikel 57 Absatz 2 ge-
nannte Aufsichtsbehörde trägt 
der Stellungnahme des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses weitestgehend 
Rechnung und teilt dessen 
Vorsitz binnen zwei Wochen 
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Vorsitz und der Kommission 
binnen zwei Wochen nach ih-
rer Unterrichtung über die 
Stellungnahme elektronisch 
unter Verwendung eines stan-
dardisierten Formats mit, ob 
sie die geplante Maßnahme 
beibehält oder ändert; gege-
benenfalls übermittelt sie die 
geänderte geplante Maß-
nahme.  

licht.  nach Eingang der Stellung-
nahme elektronisch unter 
Verwendung eines standardi-
sierten Formats mit, ob sie 
den Beschlussentwurf beibe-
hält oder ändert; gegebenen-
falls übermittelt sie den geän-
derten Beschlussentwurf. 

  9. Teilt die betroffene Aufsichts-
behörde dem Vorsitz des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses innerhalb der Frist 
nach Absatz 8 unter Angabe 
der maßgeblichen Gründe mit, 
dass sie beabsichtigt, der Stel-
lungnahme des Ausschusses 
insgesamt oder teilweise nicht 
zu folgen, so gilt Artikel 57 
Absatz 3. 

  10. (…) 

  11. (…) 

   

 Artikel 58a 
Kohärenz in Einzelfällen  

Artikel 58a 
Beschlüsse des Europäischen 

Datenschutzausschusses 

 1. Vor dem Ergreifen von Maß-
nahmen, die im Sinne von 
Artikel 54a Rechtswirkung 
entfalten sollen, teilt die fe-
derführende Behörde alle 
zweckdienlichen Informati-
onen und legt den Entwurf 
der Maßnahme allen ande-
ren zuständigen Behörden 
vor. Die federführende Be-
hörde darf keine Maßnahme 
ergreifen, wenn eine zu-
ständige Behörde innerhalb 
von drei Wochen ernsthafte 
Einwände gegen die Maß-
nahme anzeigt.  

1. In den Fällen nach Artikel 57 
Absatz 3 erlässt der Europäi-
sche Datenschutzausschuss 
einen Beschluss über die ihm 
vorgelegte Angelegenheit, um 
die ordnungsgemäße und ein-
heitliche Anwendung dieser 
Verordnung in Einzelfällen si-
cherzustellen. Dieser Be-
schluss wird begründet und an 
die federführende Aufsichts-
behörde und alle betroffenen 
Aufsichtsbehörden übermittelt 
und ist für diese verbindlich. 

 2. Hat eine zuständige Be-
hörde ernsthafte Einwände 

2. Der in Absatz 1 genannte Be-
schluss wird innerhalb eines 
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gegen den Entwurf einer 
Maßnahme der federführen-
den Behörde angezeigt oder 
hat die federführende Be-
hörde keinen Entwurf einer 
Maßnahme gemäß Absatz 1 
vorlegt oder kommt sie den 
Verpflichtungen zur Amts-
hilfe gemäß Artikel 55 oder 
zu gemeinsamen Maßnah-
men gemäß Artikel 56 nicht 
nach, wird die Angelegen-
heit vom Europäischen Da-
tenschutzausschuss ge-
prüft.  

Monats nach der Befassung 
mit der Angelegenheit mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Ausschus-
ses angenommen. Diese Frist 
kann wegen der Komplexität 
der Angelegenheit um einen 
weiteren Monat verlängert 
werden. 

 3. Die federführende Behörde 
und/oder andere beteiligte 
zuständige Behörden und 
die Kommission übermitteln 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss unverzüglich 
auf elektronischem Wege un-
ter Verwendung eines stan-
dardisierten Formats zweck-
dienliche Informationen, da-
runter je nach Fall eine kurze 
Darstellung des Sachverhalts, 
die geplante Maßnahme, die 
Gründe, warum eine solche 
Maßnahme ergriffen werden 
muss, die Einwände gegen 
sie und die Auffassung ande-
rer betroffener Aufsichtsbe-
hörden. 

3. War der Ausschuss nicht in der 
Lage, innerhalb der in Ab-
satz 2 genannten Fristen ei-
nen Beschluss anzunehmen, 
so nimmt er seinen Beschluss 
innerhalb von zwei Wochen 
nach Ablauf des in Absatz 2 
genannten zweiten Monats mit 
einfacher Mehrheit der Mit-
glieder des Ausschusses an. 
Bei Stimmengleichheit zwi-
schen den Mitgliedern des 
Ausschusses gibt die Stimme 
des Vorsitzes den Ausschlag. 

 4. Der Europäische Daten-
schutzausschuss prüft die 
Angelegenheit, wobei die 
Auswirkungen der geplan-
ten Maßnahme auf die 
Grundrechte und Freiheiten 
der betroffenen Personen 
berücksichtigt werden, und 
entscheidet mit der einfa-
chen Mehrheit seiner Mit-
glieder, ob eine Stellung-
nahme zu der Angelegen-
heit innerhalb von zwei Wo-
chen nach Eingang der 
zweckdienlichen Informati-
onen nach Absatz 3 abge-
geben wird.  

4. Die betroffenen Aufsichtsbe-
hörden nehmen vor Ablauf der 
in den Absätzen 2 und 3 ge-
nannten Fristen keinen Be-
schluss über die dem Aus-
schuss vorgelegte Angele-
genheit an. 
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 5. Entscheidet der Europäi-
sche Datenschutzaus-
schuss, eine Stellungnahme 
abzugeben, wird diese in-
nerhalb von sechs Wochen 
abgegeben und veröffent-
licht.  

5. (…) 

 6. Die federführende Behörde 
trägt der Stellungnahme des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses größtmögliche 
Rechnung und teilt dessen 
Vorsitz und der Kommis-
sion binnen zwei Wochen 
nach ihrer Unterrichtung 
über die Stellungnahme 
durch den Vorsitz des Eu-
ropäischen Datenschutz-
ausschusses elektronisch 
mit, ob sie die geplante 
Maßnahme beibehält oder 
ändert; gegebenenfalls 
übermittelt unter Verwen-
dung eines standardisierten 
Formats die geänderte ge-
plante Maßnahme. Wenn die 
federführende Behörde be-
absichtigt, der Stellung-
nahme des Europäischen 
Datenschutzausschusses 
nicht Folge zu leisten, be-
gründet sie dies.  

6. Der Vorsitz des Europäischen 
Datenschutzausschusses un-
terrichtet die betroffenen Auf-
sichtsbehörden ohne unge-
bührliche Verzögerung über 
den in Absatz 1 genannten 
Beschluss. Er setzt die Kom-
mission hiervon in Kenntnis. 
Der Beschluss wird unverzüg-
lich auf der Website des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses veröffentlicht, nach-
dem die Aufsichtsbehörde den 
in Absatz 7 genannten end-
gültigen Beschluss mitgeteilt 
hat. 

 7. In Fällen, in denen der Euro-
päische Datenschutzaus-
schuss nach wie vor Ein-
wände gegen die Maß-
nahme der Aufsichtsbe-
hörde gemäß Absatz 5 er-
hebt, kann er innerhalb ei-
nes Monats mit Zweidrittel-
mehrheit eine Maßnahme 
beschließen, die für die 
Aufsichtsbehörde bindend 
ist.  

7. Die federführende Aufsichtsbe-
hörde oder gegebenenfalls die 
Aufsichtsbehörde, bei der die 
Beschwerde eingereicht wur-
de, trifft den endgültigen Be-
schluss auf der Grundlage des 
in Absatz 1 genannten Be-
schlusses ohne ungebührliche 
Verzögerung und spätestens 
einen Monat, nachdem der 
Europäische Daten-
schutzausschuss seinen Be-
schluss mitgeteilt hat. Die fe-
derführende Aufsichtsbehörde 
oder gegebenenfalls die Auf-
sichtsbehörde, bei der die Be-
schwerde eingereicht wurde, 
setzt den Europäischen Da-
tenschutzausschuss von dem 
Zeitpunkt, zu dem ihr endgül-
tiger Beschluss dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
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oder dem Auftragsverarbeiter 
bzw. der betroffenen Person 
mitgeteilt wird, in Kenntnis. 
Der endgültige Beschluss der 
betroffenen Aufsichtsbehörden 
wird gemäß Artikel 54a Ab-
sätze 4a, 4b und 4bb ange-
nommen. Im endgültigen Be-
schluss wird auf den in Ab-
satz 1 genannten Beschluss 
verwiesen und festgelegt, 
dass der in Absatz 1 genannte 
Beschluss gemäß Absatz 6 
auf der Website des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses veröffentlicht wird. Dem 
endgültigen Beschluss wird 
der in Absatz 1 genannte Be-
schluss beigefügt. 

   

Artikel 59 
Stellungnahme der Kommis-

sion 
entfällt 

Artikel 59 
Stellungnahme der Kommis-

sion  

1. Binnen zehn Wochen, nach-
dem eine Angelegenheit nach 
Artikel 58 vorgebracht wurde, 
oder spätestens binnen sechs 
Wochen im Fall des Arti-
kels 61, kann die Kommission 
hierzu eine Stellungnahme 
abgeben, um die ordnungs-
gemäße und einheitliche An-
wendung dieser Verordnung 
sicherzustellen.  

 (…) 

2. Hat die Kommission eine Stel-
lungnahme gemäß Absatz 1 
angenommen, so trägt die be-
troffene Aufsichtsbehörde die-
ser so weit wie möglich Rech-
nung und teilt der Kommission 
und dem Europäischen Da-
tenschutzausschuss mit, ob 
sie ihre geplante Maßnahme 
beizubehalten oder abzuän-
dern beabsichtigt.  

  

3. Während des in Absatz 1 ge-
nannten Zeitraums erlässt die 
Aufsichtsbehörde nicht die 
geplante Maßnahme. 
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4. Beabsichtigt die Aufsichtsbe-
hörde, der Stellungnahme der 
Kommission nicht zu folgen, 
teilt sie dies der Kommission 
und dem Europäischen Da-
tenschutzausschuss innerhalb 
des in Absatz 1 genannten 
Zeitraums mit und begründet 
dies. In diesem Fall darf die 
geplante Maßnahme während 
eines weiteren Monats nicht 
angenommen werden. 

  

   

Artikel 60 
Aussetzung einer geplanten 

Maßnahme 
entfällt 

Artikel 60  
Aussetzung einer geplanten 

Maßnahme 

1. Binnen einem Monat nach der 
Mitteilung nach Artikel 59 Ab-
satz 4 kann die Kommission, 
wenn sie ernsthaft bezweifelt, 
dass die geplante Maßnahme 
die ordnungsgemäße Anwen-
dung dieser Verordnung si-
cherstellt, oder befürchtet, 
dass sie zu einer uneinheitli-
chen Anwendung der Verord-
nung führt, unter Berücksichti-
gung der Stellungnahme des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses gemäß Arti-
kel 58 Absatz 7 oder Artikel 61 
Absatz 2 einen begründeten 
Beschluss erlassen, mit dem 
die Aufsichtsbehörde aufge-
fordert wird, die Annahme der 
geplanten Maßnahme auszu-
setzen, sofern dies erforder-
lich ist, um  

 (…) 

a) voneinander abwei-
chende Meinungen der Auf-
sichtsbehörde und des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses miteinander in Ein-
klang zu bringen, falls dies 
möglich erscheint oder 

  

b) eine Maßnahme gemäß 
Artikel 62 Absatz 1 Buch-
stabe zu erlassen. 
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2. Die Kommission legt fest, wie 
lange die Maßnahme ausge-
setzt wird, wobei die Ausset-
zung 12 Wochen nicht über-
schreiten darf. 

  

3. Während des in Absatz 2 ge-
nannten Zeitraums darf die 
Aufsichtsbehörde die geplante 
Maßnahme nicht annehmen.  

  

   

 

Artikel 60a 

Unterrichtung des Europäi-
schen Parlaments und des 

Rats  

 

 Die Kommission unterrichtet 
das Europäische Parlament 
und den Rat regelmäßig, min-
destens halbjährlich auf 
Grundlage eines Berichts des 
Vorsitzes des Europäischen 
Datenschutzausschusses über 
die im Rahmen des Kohärenz-
mechanismus behandelten 
Angelegenheiten und zeigt da-
bei die von Kommission und 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss gezogenen 
Schlussfolgerungen zur Ge-
währleistung der einheitlichen 
Durchführung und Anwendung 
dieser Verordnung auf.  

 

   

Artikel 61 
Dringlichkeitsverfahren   

1. Unter außergewöhnlichen 
Umständen kann eine Auf-
sichtsbehörde abweichend 
vom Verfahren nach Artikel 58 
sofort einstweilige Maßnah-
men mit festgelegter Gel-
tungsdauer treffen, wenn sie 
zu der Auffassung gelangt, 
dass dringender Handlungs-
bedarf besteht, um die Inte-
ressen von betroffenen Per-
sonen, vor allem, wenn die 
Durchsetzung ihrer Rechte 

1. Unter außergewöhnlichen 
Umständen kann eine Auf-
sichtsbehörde abweichend 
vom Verfahren nach Arti-
kel 58a  sofort einstweilige 
Maßnahmen mit festgelegter 
Geltungsdauer treffen, wenn 
sie zu der Auffassung gelangt, 
dass dringender Handlungs-
bedarf besteht, um die Inte-
ressen von betroffenen Per-
sonen, vor allem, wenn die 
Durchsetzung ihrer Rechte 

1. Unter außergewöhnlichen Um-
ständen kann eine betroffene 
Aufsichtsbehörde abweichend 
vom Kohärenzverfahren nach 
Artikel 57 oder dem Verfahren 
nach Artikel 54a sofort einst-
weilige Maßnahmen mit fest-
gelegter Geltungsdauer tref-
fen, die im Hoheitsgebiet ihres 
eigenen Mitgliedstaats rechtli-
che Wirkung entfalten sollen, 
wenn sie zu der Auffassung 
gelangt, dass dringender 
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durch eine Veränderung der 
bestehenden Lage erheblich 
behindert zu werden droht, zu 
schützen, um größere Nach-
teile abzuwenden oder aus 
anderen Gründen. Die Auf-
sichtsbehörde setzt den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss und die Kommission 
unverzüglich unter Angabe al-
ler Gründe von diesen Maß-
nahmen in Kenntnis. 

durch eine Veränderung der 
bestehenden Lage erheblich 
behindert zu werden droht, zu 
schützen, um größere Nach-
teile abzuwenden oder aus 
anderen Gründen. Die Auf-
sichtsbehörde setzt den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss und die Kommission 
unverzüglich unter Angabe al-
ler Gründe von diesen Maß-
nahmen in Kenntnis. 

Handlungsbedarf besteht, um 
Rechte und Freiheiten von be-
troffenen Personen zu schüt-
zen. Die Aufsichtsbehörde 
setzt die anderen betroffenen 
Aufsichtsbehörden, den Euro-
päischen Datenschutz-
ausschuss und die Kommissi-
on unverzüglich von diesen 
Maßnahmen und den Grün-
den für deren Erlass in Kennt-
nis. 

2. Hat eine Aufsichtsbehörde ei-
ne Maßnahme nach Absatz 1 
ergriffen und ist sie der Auf-
fassung, dass dringend end-
gültige Maßnahmen erlassen 
werden müssen, kann sie un-
ter Angabe von Gründen, 
auch für die Dringlichkeit der 
endgültigen Maßnahmen, im 
Dringlichkeitsverfahren um ei-
ne Stellungnahme des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses ersuchen.  

 2. Hat eine Aufsichtsbehörde ei-
ne Maßnahme nach Absatz 1 
ergriffen und ist sie der Auf-
fassung, dass dringend end-
gültige Maßnahmen erlassen 
werden müssen, kann sie un-
ter Angabe von Gründen im 
Dringlichkeitsverfahren um ei-
ne Stellungnahme oder einen 
verbindlichen Beschluss des 
Europäischen Daten-
schutzausschusses ersuchen. 

3. Jede Aufsichtsbehörde kann 
unter Angabe von Gründen, 
auch für den dringenden 
Handlungsbedarf, im Dring-
lichkeitsverfahren um eine 
Stellungnahme ersuchen, 
wenn die zuständige Auf-
sichtsbehörde trotz dringen-
den Handlungsbedarfs keine 
geeignete Maßnahme getrof-
fen hat, um die Interessen von 
betroffenen Personen zu 
schützen.  

 3. Jede Aufsichtsbehörde kann 
unter Angabe von Gründen, 
auch für den dringenden 
Handlungsbedarf, im Dring-
lichkeitsverfahren um eine 
Stellungnahme oder gegebe-
nenfalls einen verbindlichen 
Beschluss des Europäischen 
Datenschutzausschusses er-
suchen, wenn eine zuständige 
Aufsichtsbehörde trotz drin-
genden Handlungsbedarfs 
keine geeignete Maßnahme 
getroffen hat, um die Rechte 
und Freiheiten von betroffenen 
Personen zu schützen. 

4. Abweichend von Artikel 58 
Absatz 7 wird die Stellung-
nahme im Dringlichkeitsver-
fahren nach den Absätzen 2 
und 3 binnen zwei Wochen 
durch einfache Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen 
Datenschutzausschusses an-
genommen.  

4. Die Stellungnahme im Dring-
lichkeitsverfahren nach den 
Absätzen 2 und 3 wird binnen 
zwei Wochen durch einfache 
Mehrheit der Mitglieder des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses angenommen. 

4. Abweichend von Artikel 58 Ab-
satz 7 und Artikel 58a Ab-
satz 2 wird eine Stellung-
nahme oder ein verbindlicher 
Beschluss im Dringlichkeits-
verfahren nach den Absätzen 
2 und 3 binnen zwei Wochen 
mit einfacher Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen 
Datenschutzausschusses an-
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genommen. 

   

Artikel 62 
Durchführungsrechtsakte   

1. Die Kommission kann zu fol-
genden Zwecken Durchfüh-
rungsrechtsakte erlassen: 

1. Die Kommission kann, nach-
dem sie den Europäischen 
Datenschutzausschuss um 
eine Stellungnahme ersucht 
hat,  zu folgenden Zwecken 
Durchführungsrechtsakte mit 
allgemeiner Geltung  erlas-
sen: 

1. Die Kommission kann zu fol-
genden Zwecken Durchfüh-
rungsrechtsakte von allgemei-
ner Tragweite erlassen: 

a) Beschluss über die ord-
nungsgemäße Anwendung 
dieser Verordnung gemäß ih-
ren Zielen und Anforderungen 
im Hinblick auf Angelegen-
heiten, die ihr gemäß Arti-
kel 58 oder Artikel 61 von ei-
ner Aufsichtsbehörde über-
mittelt wurden, zu denen ge-
mäß Artikel 60 Absatz 1 ein 
begründeter Beschluss erlas-
sen wurde oder zu denen eine 
Aufsichtsbehörde keine ge-
plante Maßnahme übermittelt 
und mitgeteilt hat, dass sie der 
Stellungnahme der Kommis-
sion gemäß Artikel 59 nicht zu 
folgen beabsichtigt, 

 (a) (…); 

b) Beschluss innerhalb des 
in Artikel 59 Absatz 1 ge-
nannten Zeitraums darüber, 
ob Standard-Datenschutz-
klauseln nach Artikel 58 Ab-
satz 2 Buchstabe d allge-
meine Gültigkeit zuerkannt 
wird,  

b) Beschluss darüber, ob 
Standard-Datenschutzklau-
seln nach Artikel 42  Absatz 2 
Buchstabe d allgemeine Gül-
tigkeit zuerkannt wird, 

(b) (…); 

c) Festlegung der Form und 
der Verfahren für die Anwen-
dung des in diesem Abschnitt 
beschriebenen Kohärenzver-
fahrens,  

 (c) (…); 

d) Festlegung der Ausge-
staltung des elektronischen In-
formationsaustauschs zwi-

d) Festlegung der Ausge-
staltung des elektronischen 
Informationsaustauschs zwi-

(d) Festlegung der Ausgestal-
tung des elektronischen In-
formationsaustauschs zwi-



 

355 

Kommission EU-Parlament  Rat 

schen den Aufsichtsbehörden 
sowie zwischen den Auf-
sichtsbehörden und dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere des 
standardisierten Formats nach 
Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

schen den Aufsichtsbehörden 
sowie zwischen den Auf-
sichtsbehörden und dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere des 
standardisierten Formats nach 
Artikel 58 Absätze 5, 6 und 8.  

schen den Aufsichtsbehörden 
sowie zwischen den Auf-
sichtsbehörden und dem Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss, insbesondere des 
standardisierten Formats nach 
Artikel 57 Absätze 5 und 6 
sowie Artikel 58 Absatz 8. 

Diese Durchführungsrechts-
akte werden in Übereinstim-
mung mit dem Prüfverfahren 
gemäß Artikel 87 Absatz 2 er-
lassen.  

 Diese Durchführungsrechts-
akte werden gemäß dem 
Prüfverfahren nach Artikel 87 
Absatz 2 erlassen. 

2. In hinreichend begründeten 
Fällen äußerster Dringlichkeit 
im Zusammenhang mit den In-
teressen betroffener Personen 
gemäß Absatz 1 Buchstabe a 
erlässt die Kommission ge-
mäß dem Verfahren von Arti-
kel 87 Absatz 3 sofort gelten-
de Durchführungsrechtsakte. 
Diese gelten für einen Zeit-
raum von höchstens 12 Mona-
ten. 

 2. (…) 

3. Unabhängig davon, ob die 
Kommission eine Maßnahme 
nach Maßgabe dieses Ab-
schnitts erlassen hat, kann sie 
auf der Grundlage der Ver-
träge andere Maßnahmen er-
lassen.  

3. Unabhängig davon, ob die 
Kommission eine Maßnahme 
nach Maßgabe dieses Ab-
schnitts erlassen hat, kann sie 
auf der Grundlage der Ver-
träge andere Maßnahmen er-
lassen.  

3. (…) 

   

Artikel 63 
Durchsetzung  Artikel 63 

Durchsetzung 

1. Für die Zwecke dieser Verord-
nung wird eine durchsetzbare 
Maßnahme der Aufsichtsbe-
hörde eines Mitgliedstaats in 
allen anderen betroffenen Mit-
gliedstaaten durchgesetzt.  

 (…) 

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde 
für eine geplante Maßnahme 
entgegen Artikel 58 Absätze 1 
bis 5 nicht das Kohärenzver-
fahren in Anspruch, so ist die 

2. Nimmt eine Aufsichtsbehörde 
für eine geplante Maßnahme 
entgegen Artikel 58 Absätze 1 
und 2  nicht das Kohärenz-
verfahren in Anspruch oder 
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Maßnahme der Aufsichtsbe-
hörde nicht rechtsgültig und 
durchsetzbar. 

nimmt sie eine Maßnahme 
trotz der Anzeige von ernst-
hafte n Einwänden gemäß 
Artikel 58a Absatz 1 an , so 
ist die Maßnahme der Auf-
sichtsbehörde nicht rechtsgül-
tig und durchsetzbar. 

 

   

ABSCHNITT  3 
EUROPÄISCHER DA-
TENSCHUTZAUSSCHUSS  

  

   

Artikel 64 
Europäischer Datenschutzaus-

schuss 
  

1. Hiermit wird ein Europäischer 
Datenschutzausschuss einge-
richtet. 

 1a. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss wird hiermit als 
Einrichtung der Union mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit 
geschaffen. 

  1b. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss wird von seinem 
Vorsitz vertreten. 

2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss besteht aus 
dem Leiter einer Aufsichtsbe-
hörde jedes Mitgliedstaats und 
dem Europäischen Daten-
schutzbeauftragten. 

 2. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss besteht aus dem 
Leiter einer Aufsichtsbehörde 
jedes Mitgliedstaats oder des-
sen Vertreter und dem Euro-
päischen Datenschutzbeauf-
tragten. 

3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr 
als eine Aufsichtsbehörde für 
die Überwachung der Anwen-
dung der nach Maßgabe die-
ser Richtlinie erlassenen Vor-
schriften zuständig, so wird 
der Leiter einer diese Auf-
sichtsbehörden zum gemein-
samen Vertreter ernannt.  

 3. Ist in einem Mitgliedstaat mehr 
als eine Aufsichtsbehörde für 
die Überwachung der Anwen-
dung der nach Maßgabe die-
ser Verordnung erlassenen 
Vorschriften zuständig, (...) so 
wird im Einklang mit den nati-
onalen Rechtsvorschriften 
dieses Mitgliedstaats ein ge-
meinsamer Vertreter benannt. 
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4. Die Kommission ist berechtigt, 
an den Tätigkeiten und Sit-
zungen des Europäischen Da-
tenschutzausschusses teil-
zunehmen und bestimmt ei-
nen Vertreter. Der Vorsitz des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses unterrichtet die 
Kommission unverzüglich von 
allen Tätigkeiten des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses.  

 4. Die Kommission und der Euro-
päische Datenschutzbeauf-
tragte oder dessen Vertreter 
sind berechtigt, ohne Stimm-
recht an den Tätigkeiten und 
Sitzungen des Europäischen 
Datenschutzausschusses teil-
zunehmen. Die Kommission 
benennt einen Vertreter. Der 
Vorsitz des Europäischen Da-
tenschutzausschusses un-
terrichtet die Kommission (...) 
über die Tätigkeiten des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses. 

   

Artikel 65 
Unabhängigkeit   

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss handelt bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben 
gemäß den Artikeln 66 und 67 
unabhängig. 

 1. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss handelt bei der Er-
füllung seiner Aufgaben oder 
in Ausübung seiner Be-
fugnisse gemäß den Arti-
keln 66 und 67 unabhängig. 

2. Unbeschadet der Ersuchen 
der Kommission gemäß Arti-
kel 66 Absatz 1 Buchstabe b 
und Artikel 67 Absatz 2 er-
sucht der Europäische Daten-
schutzausschuss bei der Er-
füllung seiner Aufgaben weder 
um Weisung noch nimmt er 
Weisungen entgegen. 

 2. Unbeschadet der Ersuchen 
der Kommission gemäß Arti-
kel 66 Absatz 1 Buchstabe b 
und Absatz 2 ersucht der Eu-
ropäische Datenschutzaus-
schuss bei der Erfüllung sei-
ner Aufgaben oder in Aus-
übung seiner Befugnisse we-
der um Weisung noch nimmt 
er Weisungen entgegen. 

   

Artikel 66 
Aufgaben des Europäischen 

Datenschutzausschusses 
  

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss stellt sicher, 
dass diese Verordnung ein-
heitlich angewandt wird. Zu 
diesem Zweck geht der Euro-
päische Datenschutzaus-
schuss von sich aus oder auf 
Ersuchen der Kommission 
insbesondere folgenden Tä-

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss stellt sicher, 
dass diese Verordnung ein-
heitlich angewandt wird. Zu 
diesem Zweck geht der Euro-
päische Datenschutzaus-
schuss von sich aus oder auf 
Ersuchen des Europäischen 
Parlaments, des Rates oder  
der Kommission insbesondere 

1. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss fördert die einheit-
liche Anwendung dieser Ver-
ordnung. Zu diesem Zweck 
geht der Europäische Daten-
schutzausschuss von sich aus 
oder auf Ersuchen der Kom-
mission insbesondere folgen-
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tigkeiten nach:  folgenden Tätigkeiten nach: den Tätigkeiten nach: 

  (aa) Überwachung und Sicher-
stellung der ordnungsgemä-
ßen Anwendung dieser Ver-
ordnung in den in Artikel 57 
Absatz 3 genannten Fällen 
unbeschadet der Aufgaben 
der nationalen Aufsichtsbe-
hörden; 

a) Beratung der Kommission 
in allen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten in 
der Union stehen, darunter 
auch etwaige Vorschläge zur 
Änderung dieser Verordnung; 

a) Beratung der europäi-
schen Organe  in allen Fra-
gen, die im Zusammenhang 
mit dem Schutz personenbe-
zogener Daten in der Union 
stehen, darunter auch etwaige 
Vorschläge zur Änderung die-
ser Verordnung; 

(a) Beratung der Kommission 
in allen Fragen, die im Zu-
sammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten in 
der Union stehen, einschließ-
lich etwaiger Vorschläge zur 
Änderung dieser Verordnung; 

b) von sich aus, auf Antrag 
eines seiner Mitglieder oder 
auf Ersuchen der Kommission 
vorgenommene Prüfung von 
die Anwendung dieser Ver-
ordnung betreffenden Fragen 
und Ausarbeitung von Leitli-
nien, Empfehlungen und be-
währten Praktiken für die Auf-
sichtsbehörden zwecks Si-
cherstellung einer einheitli-
chen Anwendung dieser Ver-
ordnung;  

b) von sich aus, auf Antrag 
eines seiner Mitglieder oder 
auf Ersuchen des Europäi-
schen Parlaments, des Ra-
tes oder  der Kommission 
vorgenommene Prüfung von 
die Anwendung dieser Ver-
ordnung betreffenden Fragen 
und Ausarbeitung von Leitli-
nien, Empfehlungen und be-
währten Praktiken für die Auf-
sichtsbehörden zwecks Si-
cherstellung einer einheitli-
chen Anwendung dieser Ver-
ordnung, einschließlich der 
Ausübung von Durchset-
zungsbefugnissen ; 

(b) von sich aus, auf Antrag 
eines seiner Mitglieder oder 
auf Ersuchen der Kommission 
vorgenommene Prüfung von 
die Anwendung dieser Ver-
ordnung betreffenden Fragen 
und Ausarbeitung von Leitli-
nien, Empfehlungen und be-
währten Verfahren zwecks Si-
cherstellung einer einheitli-
chen Anwendung dieser Ver-
ordnung; 

  (ba) Ausarbeitung von Leitli-
nien für die Aufsichtsbehörden 
in Bezug auf die Anwendung 
von Maßnahmen nach Arti-
kel 53 Absätze 1, 1b und 1c 
und die Festsetzung von 
Geldbußen gemäß den Arti-
keln 79 und 79a; 

c) Überprüfung der prakti-
schen Anwendung der unter 
Buchstabe b genannten Leitli-
nien, Empfehlungen und be-
währten Praktiken und regel-
mäßige Berichterstattung über 

c) Überprüfung der prakti-
schen Anwendung der unter 
Buchstabe b genannten Leitli-
nien, Empfehlungen und be-
währten Praktiken und regel-
mäßige Berichterstattung über 

c. Überprüfung der prakti-
schen Anwendung der unter 
den Buchstaben b und ba ge-
nannten Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Verfah-
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diese an die Kommission;  diese an die Kommission; ren; 

  (ca) Förderung der Ausarbei-
tung von Verhaltensregeln und 
der Einrichtung von daten-
schutzspezifischen Zertifizie-
rungsverfahren sowie Daten-
schutzsiegeln und -zeichen 
gemäß den Artikeln 38 und 
39; 

  (cb) Akkreditierung von Zertifi-
zierungsstellen und deren re-
gelmäßige Überprüfung ge-
mäß Artikel 39a und Führung 
eines öffentlichen Registers 
der akkreditierten Einrichtun-
gen gemäß Artikel 39a Ab-
satz 6 und der in Drittländern 
niedergelassenen akkreditier-
ten für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter gemäß Arti-
kel 39 Absatz 4; 

  (cd) Präzisierung der in Arti-
kel 39a Absatz 3 genannten 
Anforderungen im Hinblick auf 
die Akkreditierung von Zertifi-
zierungsstellen gemäß Arti-
kel 39; 

  (ce) Abgabe einer Stellung-
nahme für die Kommission 
zum Schutzniveau personen-
bezogener Daten in Drittlän-
dern oder internationalen Or-
ganisationen, insbesondere in 
den in Artikel 41 genannten 
Fällen; 

d) Abgabe von Stellungnah-
men zu Beschlussentwürfen 
von Aufsichtsbehörden gemäß 
dem in Artikel 57 genannten 
Kohärenzverfahren;  

d) Abgabe von Stellungnah-
men zu Beschlussentwürfen 
von Aufsichtsbehörden ge-
mäß dem in Artikel 57 ge-
nannten Kohärenzverfahren;  

(d) Abgabe von Stellungnah-
men im Kohärenzverfahren zu 
Beschlussentwürfen von Auf-
sichtsbehörden gemäß Arti-
kel 57 Absatz 2 und zu Ange-
legenheiten, die nach Arti-
kel 57 Absatz 4 vorgelegt 
wurden; 
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 da) Abgabe eine Stellung-
nahme darüber, welche Be-
hörde die federführende 
Behörde gemäß Artikel 54a 
Absatz 3 sein sollte;  

 

e) Förderung der Zusam-
menarbeit und eines effizien-
ten bilateralen und multilate-
ralen Austausches von Infor-
mationen und Praktiken zwi-
schen den Aufsichtsbehörden;  

e) Förderung der Zusam-
menarbeit und eines effizien-
ten bilateralen und multilate-
ralen Austausches von Infor-
mationen und Praktiken zwi-
schen den Aufsichtsbehörden, 
einschließlich der Koordi-
nierung gemeinsamer Ope-
rationen und anderer ge-
meinsamer Aktivitäten, 
wenn der Ausschuss auf 
Ersuchen einer oder mehre-
rer Aufsichtsbehörden eine 
entsprechende Entschei-
dung trifft ; 

(e) Förderung der Zusam-
menarbeit und eines effizien-
ten bilateralen und multilatera-
len Austauschs von Informati-
onen und Verfahren zwischen 
den Aufsichtsbehörden; 

f) Förderung von Schu-
lungsprogrammen und Er-
leichterung des Personal-
austausches zwischen Auf-
sichtsbehörden sowie gege-
benenfalls mit Aufsichtsbe-
hörden von Drittländern oder 
mit Aufsichtsstellen internatio-
naler Organisationen;  

f) Förderung von Schu-
lungsprogrammen und Er-
leichterung des Personal-
austausches zwischen Auf-
sichtsbehörden sowie gege-
benenfalls mit Aufsichtsbe-
hörden von Drittländern oder 
mit Aufsichtsstellen internatio-
naler Organisationen;  

(f) Förderung von Schu-
lungsprogrammen und Er-
leichterung des Personal-
austausches zwischen Auf-
sichtsbehörden sowie gege-
benenfalls mit Aufsichtsbehör-
den von Drittländern oder mit 
Aufsichtsstellen internationaler 
Organisationen; 

g) Förderung des Austau-
sches von Fachwissen und 
von Dokumentationen über 
Datenschutzvorschriften und –
praktiken mit Datenschutzauf-
sichtsbehörden in aller Welt. 

g) Förderung des Austau-
sches von Fachwissen und 
von Dokumentationen über 
Datenschutzvorschriften 
und -praktiken mit Daten-
schutzaufsichtsbehörden in al-
ler Welt. 

(g) Förderung des Austau-
sches von Fachwissen und 
von Dokumentationen über 
Datenschutzvorschriften 
und -praxis mit Datenschutz-
aufsichtsbehörden in aller 
Welt; 

 ga) Abgabe seiner Stellung-
nahme für die Kommission 
bei der Vorbereitung von 
delegierten Rechtsakten 
und Durchführungsrechts-
akten auf der Grundlage 
dieser Verordnung;  

 

 gb) Abgabe seiner Stel-
lungnahme zu den auf Uni-
onsebene erarbeiteten Ver-
haltensregeln gemäß Arti-
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kel 38 Absatz 4;  

 gc) Abgabe seiner Stellung-
nahme zu den Kriterien und 
Anforderungen für das da-
tenschutzspezifische Zerti-
fizierungsverfahren gemäß 
Artikel 39 Absatz 3.  

 

 gd) Pflege eines öffentli-
chen elektronischen Regis-
ters über gültige und ungül-
tige Zertifikate gemäß Arti-
kel 39 Absatz 1h.  

 

 ge) nachentsprechendem 
Antrag Unterstützung der 
einzelstaatlichen Aufsichts-
behörden;  

 

 gf) Erstellen und Veröffent-
lichung einer Liste der Ver-
arbeitungsvorgänge, die 
Gegenstand der vorherigen 
Konsultation nach Artikel 34 
sind;  

 

 gg) Pflege eines Registers 
über Sanktionen, die von 
den zuständigen Aufsichts-
behörden gegen für die 
Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbei-
ter verhängt wurden.  

 

  (h) (…); 

  (i) Führung eines öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Registers der Beschlüsse der 
Aufsichtsbehörden und Ge-
richte in Bezug auf Fragen, die 
im Rahmen des Kohärenz-
verfahrens behandelt wurden. 

2. Die Kommission kann, wenn 
sie den Europäischen Daten-
schutzausschuss um Rat er-
sucht, unter Berücksichtigung 
der Dringlichkeit des Sachver-

2. Das Europäische Parlament, 
der Rat oder  die Kommission 
können , wenn sie den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss um Rat ersuchen , un-

2. Die Kommission kann, wenn 
sie den Europäischen Daten-
schutzausschuss um Rat er-
sucht, unter Berücksichtigung 
der Dringlichkeit des Sachver-
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halts eine Frist setzen.  ter Berücksichtigung der 
Dringlichkeit des Sachverhalts 
eine Frist setzen. 

halts eine Frist angeben. 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss leitet seine 
Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewährten 
Praktiken an die Kommission 
und an den in Artikel 87 ge-
nannten Ausschuss weiter 
und veröffentlicht sie. 

3. Der Europäische Daten-
schutzausschuss leitet seine 
Stellungnahmen, Leitlinien, 
Empfehlungen und bewährten 
Praktiken an das Eu-
ropäische Parlament, den 
Rat und  die Kommission so-
wie  an den in Artikel 87 ge-
nannten Ausschuss weiter 
und veröffentlicht sie. 

3. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss leitet seine Stel-
lungnahmen, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährten Ver-
fahren an die Kommission und 
an den in Artikel 87 genannten 
Ausschuss weiter und veröf-
fentlicht sie. 

4. Die Kommission setzt den Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss von allen Maßnahmen 
in Kenntnis, die sie im An-
schluss an die vom Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
herausgegebenen Stellung-
nahmen, Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Prakti-
ken ergriffen hat. 

4. Die Kommission setzt den Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schuss von allen Maßnahmen 
in Kenntnis, die sie im An-
schluss an die vom Europäi-
schen Datenschutzausschuss 
herausgegebenen Stellung-
nahmen, Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Prakti-
ken ergriffen hat. 

 

 4a. Der Europäische Daten-
schutzausschuss konsul-
tiert gegebenenfalls inte-
ressierte Kreise und gibt 
ihnen Gelegenheit, inner-
halb einer angemessenen 
Frist Stellung zu nehmen. 
Unbeschadet des Arti-
kels 72 macht der Daten-
schutzausschuss die Er-
gebnisse des Anhörungs-
verfahrens der Öffentlich-
keit zugänglich.  

 

 4b. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wird be-
auftragt, Leitlinien, Emp-
fehlungen und bewährte 
Praktiken nach Maßgabe 
von Absatz 1 Buchstabe b 
in Bezug auf die Festlegung 
gemeinsamer Verfahren zu 
veröffentlichen, um ge-
meinsame Verfahren für den 
Erhalt und die Untersu-
chung von Informationen 
über die mutmaßliche 
rechtswidrige Verarbeitung 

 



 

363 

Kommission EU-Parlament  Rat 

sowie die Sicherung der 
Vertraulichkeit von Informa-
tionen und den Schutz der 
Quellen von Informationen; 
festzulegen. 

   

Artikel 67  
Berichterstattung   

1. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss informiert die 
Kommission regelmäßig und 
zeitnah über die Ergebnisse 
seiner Tätigkeiten. Er erstellt 
einen jährlichen Bericht über 
den Stand des Schutzes na-
türlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in der Union und 
in Drittländern. 

1. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss informiert das Eu-
ropäische Parlament, den 
Rat und  die Kommission re-
gelmäßig und zeitnah über die 
Ergebnisse seiner Tätigkeiten. 
Er erstellt mindestens alle 
zwei Jahre  einen Bericht über 
den Stand des Schutzes na-
türlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in der Union und 
in Drittländern.  

1. (…) 

2. Der Bericht enthält eine Über-
prüfung der praktischen An-
wendung der in Artikel 66 Ab-
satz 1 Buchstabe c genannten 
Leitlinien, Empfehlungen und 
bewährten Praktiken. 

2. Der Bericht enthält eine Über-
prüfung der praktischen An-
wendung der in Artikel 66 Ab-
satz 1 Buchstabe c genannten 
Leitlinien, Empfehlungen und 
bewährten Praktiken. 

2. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss erstellt einen jährli-
chen Bericht über den Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in der Union und 
gegebenenfalls in Drittländern 
und internationalen Organisa-
tionen. Der Bericht wird ver-
öffentlicht und dem Europäi-
schen Parlament, dem Rat 
und der Kommission übermit-
telt. 

3. Der Bericht wird veröffentlicht 
und dem Europäischen Par-
lament, dem Rat und der 
Kommission übermittelt. 

 3. Der Jahresbericht enthält eine 
Überprüfung der praktischen 
Anwendung der in Artikel 66 
Absatz 1 Buchstabe c ge-
nannten Leitlinien, Empfeh-
lungen und bewährten Verfah-
ren sowie der in Artikel 57 Ab-
satz 3 genannten verbindli-
chen Beschlüsse. 

   

Artikel 68  
Verfahrensweise   
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1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss trifft seine 
Beschlüsse mit der einfachen 
Mehrheit seiner Mitglieder. 

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss trifft seine 
Beschlüsse mit der einfachen 
Mehrheit seiner Mitglieder, 
sofern in seiner Geschäfts-
ordnung nichts anderes 
vorgesehen ist . 

1. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss nimmt bindende 
Beschlüsse gemäß Artikel 57 
Absatz 3 mit den in Artikel 58a 
Absätze 2 und 3 festgelegten 
Mehrheiten an. Beschlüsse im 
Hinblick auf die anderen in Ar-
tikel 66 aufgeführten Aufgaben 
werden mit der einfachen 
Mehrheit seiner Mitglieder an-
genommen. 

2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss gibt sich ei-
ne Geschäftsordnung und legt 
seine Arbeitsweise fest. Er 
sieht insbesondere vor, dass 
bei Ablauf der Amtszeit oder 
Rücktritt eines seiner Mitglie-
der die Aufgaben konti-
nuierlich weitererfüllt werden, 
dass für spezifische Fragen 
oder Sektoren Untergruppen 
eingesetzt werden, und dass 
seine Verfahrensvorschriften 
im Einklang mit dem in Artikel 
57 genannten Kohärenzver-
fahren stehen. 

 

 

2. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss gibt sich mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln sei-
ner Mitglieder eine Geschäfts-
ordnung und legt seine Ar-
beitsweise fest. 

   

Artikel 69  
Vorsitz   

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wählt aus 
dem Kreis seiner Mitglieder 
einen Vorsitzenden und zwei 
stellvertretende Vorsitzende. 
Der Europäische Da-
tenschutzbeauftragte, beklei-
det, sofern er nicht zum Vor-
sitzenden gewählt wurde, ei-
nen der beiden Stellvertreter-
posten.  

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss wählt aus 
dem Kreis seiner Mitglieder 
einen Vorsitzenden und min-
destens  zwei stellvertretende 
Vorsitzende.  

1. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss wählt aus dem 
Kreis seiner Mitglieder mit ein-
facher Mehrheit einen Vor-
sitzenden und zwei stellver-
tretende Vorsitzende (...). 

2. Die Amtszeit des Vorsitzen-
den und seiner beiden Stell-
vertreter beträgt fünf Jahre; ih-
re Wiederwahl ist zulässig. 

 2. Die Amtszeit des Vorsitzenden 
und seiner beiden Stellvertre-
ter beträgt fünf Jahre; ihre 
einmalige Wiederwahl ist zu-
lässig. 
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 2a. Die Stelle des Vorsitzes ist 
eine Vollzeitstelle.  

 

   

Artikel 70  
Aufgaben des Vorsitzenden   

1. Der Vorsitzende hat folgende 
Aufgaben: 

 1. Der Vorsitz hat folgende Auf-
gaben: 

a) Einberufung der Sitzun-
gen des Europäischen Daten-
schutzausschusses und Er-
stellung der Tagesordnungen; 

 (a) Einberufung der Sitzun-
gen des Europäischen Daten-
schutzausschusses und Er-
stellung der Tagesordnungen, 

  (aa) Übermittlung der Be-
schlüsse des Europäischen 
Datenausschusses nach Arti-
kel 58a an die federführende 
Aufsichtsbehörde und die be-
troffenen Aufsichtsbehörden, 

b) Sicherstellung einer 
rechtzeitigen Erfüllung der 
Aufgaben des Europäischen 
Datenschutzausschusses, 
insbesondere der Aufgaben 
im Zusammenhang mit dem 
Kohärenzverfahren nach Arti-
kel 57. 

 (b) Sicherstellung einer recht-
zeitigen Ausführung der Auf-
gaben des Europäischen Da-
tenschutzausschusses, insbe-
sondere der Aufgaben im Zu-
sammenhang mit dem Kohä-
renzverfahren nach Artikel 57. 

2. Der Europäische Daten-
schutzausschuss legt die Ver-
teilung der Aufgaben auf den 
Vorsitzenden und dessen zwei 
Stellvertreter in seiner Ge-
schäftsordnung fest.  

 2. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss legt die Aufteilung 
der Aufgaben zwischen dem 
Vorsitzenden und dessen 
Stellvertretern in seiner Ge-
schäftsordnung fest. 

   

Artikel 71  
Sekretariat   

1. Der Europäische Daten-
schutzausschuss erhält ein 
Sekretariat. Dieses wird vom 
Europäischen Daten-
schutzbeauftragten gestellt.  

 1. Der Europäische Datenschutz-
ausschuss wird von einem 
Sekretariat unterstützt, bei 
dem es sich um das Sekreta-
riat des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten (...) han-
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delt. 

  1a. Das Sekretariat führt seine 
Aufgaben ausschließlich auf 
Anweisung des Vorsitzenden 
des Europäischen Daten-
schutzausschusses aus. 

  1b. Das Personal des Sekretariats 
des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten, das an 
der Wahrnehmung der dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss gemäß dieser Ver-
ordnung übertragenen Aufga-
ben beteiligt ist, ist von dem 
Personal, das an der Wahr-
nehmung der dem Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten übertragenen Aufgaben 
beteiligt ist, organisatorisch 
getrennt und unterliegt ge-
trennten Berichtspflichten. 

  1c. Erforderlichenfalls erstellt und 
veröffentlicht der Europäische 
Datenschutzausschuss in Ab-
sprache mit dem Europäi-
schen Datenschutzbeauftrag-
ten Verhaltensregeln zur An-
wendung dieses Artikels, die 
für das Personal des Sekreta-
riats des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten gelten, 
das an der Wahrnehmung der 
dem Europäischen Daten-
schutzausschuss gemäß die-
ser Verordnung übertragenen 
Aufgaben beteiligt ist. 

2. Das Sekretariat leistet dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss unter Leitung von 
dessen Vorsitzendem analyti-
sche, administrative und lo-
gistische Unterstützung.  

2. Das Sekretariat leistet dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss unter Leitung von 
dessen Vorsitzendem rechtli-
che,  analytische, administra-
tive und logistische Unterstüt-
zung. 

2. Das Sekretariat leistet dem 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss analytische, admi-
nistrative und logistische Un-
terstützung. 

3. Das Sekretariat ist insbeson-
dere verantwortlich für  

 3. Das Sekretariat ist insbeson-
dere verantwortlich für 
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a) das Tagesgeschäft des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses; 

 (a) das Tagesgeschäft des 
Europäischen Datenschutz-
ausschusses, 

b) die Kommunikation zwi-
schen den Mitgliedern des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses, seinem Vorsitz und 
der Kommission sowie die 
Kommunikation mit anderen 
Organen und mit der Öffent-
lichkeit;  

 (b) die Kommunikation zwi-
schen den Mitgliedern des Eu-
ropäischen Datenschutzaus-
schusses, seinem Vorsitz und 
der Kommission sowie die 
Kommunikation mit anderen 
Organen und mit der Öffent-
lichkeit, 

c) den Rückgriff auf elektro-
nische Mittel für die interne 
und die externe Kommunika-
tion; 

 (c) den Rückgriff auf elektro-
nische Mittel für die interne 
und die externe Kom-
munikation, 

d) die Übersetzung sach-
dienlicher Informationen; 

 (d) die Übersetzung sach-
dienlicher Informationen, 

e) die Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses; 

 (e) die Vor- und Nachberei-
tung der Sitzungen des Euro-
päischen Datenschutzaus-
schusses, 

f) Vorbereitung, Entwurf 
und Veröffentlichung von Stel-
lungnahmen und sonstigen 
vom Europäischen Da-
tenschutzausschuss ange-
nommenen Dokumenten. 

 (f) die Vorbereitung, Abfas-
sung und Veröffentlichung von 
Stellungnahmen, von Be-
schlüssen über die Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen 
Aufsichtsbehörden und von 
sonstigen vom Europäischen 
Datenschutzausschuss ange-
nommenen Dokumenten. 

   

Artikel 72  
Vertraulichkeit   

1. Die Beratungen des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses sind vertraulich. 

1. Die Beratungen des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses können, soweit notwen-
dig,  vertraulich sein, falls in 
der Geschäftsordnung 
nichts anderes vorgesehen 
ist . Die Tagesordnungen der 
Sitzungen des Europäi-
schen Datenschutzaus-
schusses werden öffentlich 

1. Die Beratungen des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses sind vertraulich. 
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zugänglich gemacht.  

2. Den Mitgliedern des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses, Sachverständigen und 
den Vertretern von Dritten 
vorgelegte Dokumente sind 
vertraulich, sofern sie nicht 
gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 offengelegt o-
der auf andere Weise vom Eu-
ropäischen Datenschutz-
ausschuss der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.  

 2. Der Zugang zu Dokumenten, 
die Mitgliedern des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses, Sachverständigen und 
Vertretern von Dritten vorge-
legt werden, wird durch die 
Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 geregelt. 

3. Die Mitglieder des Europäi-
schen Datenschutzausschus-
ses, die Sachverständigen 
und die Vertreter von Dritten 
beachten die Verpflichtung zur 
Wahrung der Vertraulichkeit 
gemäß diesem Artikel. Der 
Vorsitzende stellt sicher, dass 
die Sachverständigen und die 
Vertreter von Dritten von der 
ihnen auferlegten Vertraulich-
keitspflicht in Kenntnis gesetzt 
werden. 

  

   

KAPITEL VIII  

RECHTSBEHELFE, HAFTUNG 
UND SANKTIONEN  

  

   

Artikel 73 
Recht auf Beschwerde bei ei-

ner Aufsichtsbehörde 
  

1. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines anderwei-
tigen administrativen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs das 
Recht auf Beschwerde bei ei-
ner mitgliedstaatlichen Auf-
sichtsbehörde, wenn sie der 
Ansicht ist, dass die Verar-
beitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
nicht mit dieser Verordnung 
vereinbar ist.  

1. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines anderwei-
tigen administrativen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs und 
des Kohärenzverfahrens  
das Recht auf Beschwerde 
bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde, wenn sie 
der Ansicht ist, dass die Ver-
arbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
nicht mit dieser Verordnung 

1. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines anderwei-
tigen administrativen oder ge-
richtlichen Rechtsbehelfs das 
Recht auf Beschwerde bei ei-
ner einzigen Aufsichtsbe-
hörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat ihres Aufent-
haltsorts, ihres Arbeitsplatzes 
oder des Orts des mutmaßli-
chen Verstoßes, wenn die be-
troffene Person der Ansicht 
ist, dass die Verarbeitung der 
sie betreffenden personenbe-
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vereinbar ist. zogenen Daten nicht mit die-
ser Verordnung vereinbar ist. 

2. Einrichtungen, Organisationen 
oder Verbände, die sich den 
Schutz der Rechte und Inte-
ressen der betroffenen Perso-
nen in Bezug auf den Schutz 
ihrer personenbezogenen Da-
ten zum Ziel gesetzt haben 
und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, 
haben das Recht, im Namen 
einer oder mehrerer betroffe-
nen Personen Beschwerde 
bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde zu erheben, 
wenn sie der Ansicht sind, 
dass die einer betroffenen 
Person aufgrund dieser Ver-
ordnung zustehenden Rechte 
infolge der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ver-
letzt wurden. 

2. Einrichtungen, Organisationen 
oder Verbände, die im öf-
fentlichen Interesse handeln  
und die nach dem Recht eines 
Mitgliedstaats gegründet sind, 
haben das Recht, im Namen 
einer oder mehrerer betroffe-
nen Personen Beschwerde 
bei einer mitgliedstaatlichen 
Aufsichtsbehörde zu erheben, 
wenn sie der Ansicht sind, 
dass die einer betroffenen 
Person aufgrund dieser Ver-
ordnung zustehenden Rechte 
infolge der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten ver-
letzt wurden. 

2. (…) 

3. Unabhängig von der Be-
schwerde einer betroffenen 
Person haben Einrichtungen, 
Organisationen oder Ver-
bände im Sinne des Absat-
zes 2 das Recht auf Be-
schwerde bei einer mitglied-
staatlichen Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht sind, 
dass der Schutz personenbe-
zogener Daten verletzt wurde. 

3. Unabhängig von der Be-
schwerde einer betroffenen 
Person haben Einrichtungen, 
Organisationen oder Ver-
bände im Sinne des Absat-
zes 2 das Recht auf Be-
schwerde bei einer mitglied-
staatlichen Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht sind, 
dass diese Verordnung  ver-
letzt wurde. 

3. (…) 

  4. (…) 

  5. Die Aufsichtsbehörde, bei der 
die Beschwerde eingereicht 
wurde, unterrichtet den Be-
schwerdeführer über den 
Stand und die Ergebnisse der 
Beschwerde einschließlich der 
Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Artikel 74 
(...). 

   

Artikel 74  
Recht auf gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen eine Auf-

 Artikel 74  
Recht auf wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf gegen eine 
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sichtsbehörde  Aufsichtsbehörde 

1. Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat das Recht 
auf einen gerichtlichen 
Rechtsbehelf gegen sie be-
treffende Entscheidungen ei-
ner Aufsichtsbehörde. 

1. Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat unbescha-
det eines anderweitigen 
administrativen oder außer-
gerichtlichen Rechtsbehelfs  
das Recht auf einen gerichtli-
chen Rechtsbehelf gegen sie 
betreffende Entscheidungen 
einer Aufsichtsbehörde. 

1. Jede natürliche oder juristi-
sche Person hat unbeschadet 
eines anderweitigen administ-
rativen oder außergerichtli-
chen Rechtsbehelfs das Recht 
auf einen wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf gegen eine 
sie betreffende rechtsverbind-
liche Entscheidung einer Auf-
sichtsbehörde. 

2. Jede betroffene Person hat 
das Recht auf einen gerichtli-
chen Rechtsbehelf, um die 
Aufsichtsbehörde zu ver-
pflichten, im Fall einer Be-
schwerde tätig zu werden, 
wenn keine zum Schutz ihrer 
Rechte notwendige Entschei-
dung ergangen ist oder wenn 
die Aufsichtsbehörde sie nicht 
gemäß Artikel 52 Absatz 1 
Buchstabe b innerhalb von 
drei Monaten über den Stand 
oder das Ergebnis der Be-
schwerde in Kenntnis gesetzt 
hat. 

2. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines ander-
weitigen administrativen 
oder außergerichtlichen 
Rechtsbehelfs  das Recht auf 
einen gerichtlichen Rechtsbe-
helf, um die Aufsichtsbehörde 
zu verpflichten, im Fall einer 
Beschwerde tätig zu werden, 
wenn keine zum Schutz ihrer 
Rechte notwendige Entschei-
dung ergangen ist oder wenn 
die Aufsichtsbehörde sie nicht 
gemäß Artikel 52 Absatz 1 
Buchstabe b innerhalb von 
drei Monaten über den Stand 
oder das Ergebnis der Be-
schwerde in Kenntnis gesetzt 
hat. 

2. Jede betroffene Person hat 
unbeschadet eines anderwei-
tigen administrativen oder au-
ßergerichtlichen Rechtbehelfs 
das Recht auf einen wirksa-
men gerichtlichen Rechtsbe-
helf, (...) wenn die nach den 
Artikeln 51 und 51a zustän-
dige Aufsichtsbehörde sich 
nicht mit einer Beschwerde 
befasst oder die betroffene 
Person nicht innerhalb von 
drei Monaten oder einer nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht des Mitgliedstaats vor-
gesehenen kürzeren Frist über 
den Stand oder das Ergebnis 
der gemäß Artikel 73 erhobe-
nen Beschwerde in Kenntnis 
gesetzt hat. 

3. Für Verfahren gegen eine Auf-
sichtsbehörde sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem die Aufsichts-
behörde ihren Sitz hat.  

3. Für Verfahren gegen eine Auf-
sichtsbehörde sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem die Aufsichts-
behörde ihren Sitz hat. 

3. (...) Für Verfahren gegen eine 
(...) Aufsichtsbehörde sind die 
Gerichte des Mitgliedstaats 
zuständig, in dem die Auf-
sichtsbehörde ihren Sitz hat. 

  3a. Kommt es zu einem Verfahren 
gegen den Beschluss einer 
Aufsichtsbehörde, dem eine 
Stellungnahme oder ein Be-
schluss des europäischen Da-
tenschutzausschusses im 
Rahmen des Kohärenzverfah-
rens vorangegangen ist, so 
leitet die Aufsichtsbehörde 
diese Stellungnahme oder 
diesen Beschluss dem Gericht 
zu. 
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4. Eine betroffene Person, die 
von einer Entscheidung einer 
Aufsichtsbehörde betroffen ist, 
die ihren Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat hat als dem, 
in dem die betroffene Person 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, kann die Aufsichtsbe-
hörde in dem Mitgliedstaat ih-
res gewöhnlichen Aufenthalts 
ersuchen, in ihrem Namen 
gegen die zuständige Auf-
sichtsbehörde in dem anderen 
Mitgliedstaat Klage zu erhe-
ben. 

4. Eine betroffene Person, die 
von einer Entscheidung einer 
Aufsichtsbehörde betroffen ist, 
die ihren Sitz in einem ande-
ren Mitgliedstaat hat als dem, 
in dem die betroffene Person 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, kann unbeschadet des 
Kohärenzverfahrens  die 
Aufsichtsbehörde in dem Mit-
gliedstaat ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts ersuchen, in ihrem 
Namen gegen die zuständige 
Aufsichtsbehörde in dem an-
deren Mitgliedstaat Klage zu 
erheben. 

4. (…) 

5. Die endgültigen Entscheidun-
gen der Gerichte im Sinne 
dieses Artikels werden von 
den Mitgliedstaaten voll-
streckt.  

5. Die endgültigen Entscheidun-
gen der Gerichte im Sinne 
dieses Artikels werden von 
den Mitgliedstaaten voll-
streckt. 

5. (…) 

   

Artikel 75 
Recht auf gerichtlichen 

Rechtsbehelf gegen für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

oder Auftragsverarbeiter 

 

Artikel 75  
Recht auf wirksamen gerichtli-
chen Rechtsbehelf gegen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder Auftragsverarbeiter 

1. Jede natürliche Person hat 
unbeschadet eines verfügba-
ren administrativen Rechtsbe-
helfs einschließlich des 
Rechts auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde nach 
Artikel 73 das Recht auf einen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, 
wenn sie der Ansicht ist, dass 
die ihr aufgrund dieser Ver-
ordnung zustehenden Rechte 
infolge einer nicht verord-
nungskonformen Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Da-
ten verletzt wurden.  

 1. Eine betroffene Person hat un-
beschadet eines verfügbaren 
administrativen oder außerge-
richtlichen Rechtsbehelfs ein-
schließlich des Rechts auf Be-
schwerde bei einer Aufsichts-
behörde gemäß Artikel 73 das 
Recht auf einen wirksamen 
gerichtlichen Rechtsbehelf, 
wenn sie der Ansicht ist, dass 
die ihr aufgrund dieser Ver-
ordnung zustehenden Rechte 
infolge einer nicht verord-
nungskonformen Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Da-
ten verletzt wurden. 

2. Für Klagen gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen einen Auf-
tragsverarbeiter sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

2. Für Klagen gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen einen Auf-
tragsverarbeiter sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 

2. Für Klagen gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen einen Auf-
tragsverarbeiter sind die Ge-
richte des Mitgliedstaats zu-
ständig, in dem der für die 
Verarbeitung Verantwortliche 
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oder der Auftragsverarbeiter 
eine Niederlassung hat. 
Wahlweise können solche 
Klagen auch bei den Gerich-
ten des Mitgliedstaats erho-
ben werden, in dem die be-
troffene Person ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt hat, es sei 
denn, es handelt sich bei dem 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen um eine Behörde, 
die in Ausübung ihrer hoheitli-
chen Befugnisse tätig gewor-
den ist. 

oder der Auftragsverarbeiter 
eine Niederlassung hat. 
Wahlweise können solche 
Klagen auch bei den Gerich-
ten des Mitgliedstaats erho-
ben werden, in dem die be-
troffene Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, es 
sei denn, es handelt sich bei 
dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen um eine Be-
hörde der Union oder eines 
Mitgliedstaats , die in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse tätig geworden ist. 

oder der Auftragsverarbeiter 
eine Niederlassung hat (...). 
Wahlweise können solche 
Klagen auch bei den Gerich-
ten des Mitgliedstaats erhoben 
werden, in dem die betroffene 
Person ihren Aufenthaltsort 
hat, es sei denn, es handelt 
sich bei dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter um 
eine Behörde, die in Aus-
übung ihrer hoheitlichen Be-
fugnisse tätig geworden ist. 

3. Ist dieselbe Maßnahme, Ent-
scheidung oder Vorgehens-
weise Gegenstand des Kohä-
renzverfahrens gemäß Arti-
kel 58, kann das Gericht das 
Verfahren, mit dem es befasst 
wurde, aussetzen, es sei 
denn, es ist aufgrund der 
Dringlichkeit des Schutzes der 
Rechte der betroffenen Per-
son nicht möglich, den Aus-
gang des Kohärenzverfahrens 
abzuwarten. 

 3. (…) 

4. Die endgültigen Entscheidun-
gen der Gerichte im Sinne 
dieses Artikels werden von 
den Mitgliedstaaten voll-
streckt.  

 4. (…) 

   

Artikel 76  
Gemeinsame Vorschriften für 

Gerichtsverfahren 
 

Artikel 76 
Vertretung von betroffenen 

Personen 

1. Einrichtungen, Organisationen 
oder Verbände im Sinne des 
Artikels 73 Absatz 2 haben 
das Recht, die in Artikel 74 
und 75 genannten Rechte im 
Namen einer oder mehrerer 
betroffenen Personen wahr-
zunehmen. 

1. Einrichtungen, Organisationen 
oder Verbände im Sinne des 
Artikels 73 Absatz 2 haben 
das Recht, die in Artikel 74, 
75 und 77 genannten Rechte 
wahrzunehmen, wenn sie 
von  einer oder mehreren  be-
troffenen Personen beauf-
tragt werden . 

1. Die betroffene Person hat das 
Recht, eine Einrichtung, eine 
Organisationen oder eine Ver-
einigung, die ordnungsgemäß 
nach dem Recht eines Mit-
gliedstaats gegründet ist und 
zu deren satzungsmäßigen 
Zielen der Schutz der Rechte 
und Freiheiten von betroffenen 
Personen in Bezug auf den 
Schutz ihrer personenbezoge-
nen Daten gehört, zu beauf-
tragen, in ihrem Namen Be-
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schwerde zu erheben und die 
in den Artikeln 73, 74 und 75 
genannten Rechte wahrzu-
nehmen (...). 

  1a. (...) 

2. Jede Aufsichtsbehörde hat 
das Recht, Klage zu erheben, 
um die Bestimmungen dieser 
Verordnung durchzusetzen 
oder um einen einheitlichen 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten innerhalb der Uni-
on sicherzustellen. 

 2. Die Mitgliedstaaten können 
vorsehen, dass jede der in 
Absatz 1 genannten Einrich-
tungen, Organisationen oder 
Vereinigungen unabhängig 
von einem Auftrag der be-
troffenen Person (...) in die-
sem Mitgliedstaat das Recht 
hat, bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde gemäß Artikel 
73 eine Beschwerde einzule-
gen und die in den Artikeln 73, 
74 und 75 aufgeführten Rech-
te in Anspruch zu nehmen, 
wenn ihres Erachtens die 
Rechte der betroffenen Per-
son infolge einer nicht dieser 
Verordnung entsprechenden 
Datenverarbeitung verletzt 
worden sind. 

3. Hat ein zuständiges mitglied-
staatliches Gericht Grund zu 
der Annahme, dass in einem 
anderen Mitgliedstaat ein Pa-
rallelverfahren anhängig ist, 
setzt es sich mit dem zustän-
digen Gericht in diesem ande-
ren Mitgliedstaat in Verbin-
dung, um sich zu vergewis-
sern, ob ein solches Parallel-
verfahren besteht. 

 3. (…) 

4. Betrifft das Parallelverfahren 
in dem anderen Mitgliedstaat 
dieselbe Maßnahme, Ent-
scheidung oder Vorge-
hensweise, kann das Gericht 
sein Verfahren aussetzen. 

 4. (…) 

5. Die Mitgliedstaaten stellen si-
cher, dass mit den nach in-
nerstaatlichem Recht verfüg-
baren Klagemöglichkeiten 
rasch Maßnahmen einschließ-
lich einstweilige Maßnahmen 
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erwirkt werden können, um 
mutmaßliche Rechtsverlet-
zungen abzustellen und zu 
verhindern, dass den Beroffe-
nen weiterer Schaden ent-
steht. 

 

   

  Artikel 76a 
Aussetzung des Verfahrens 

  1. Erhält ein zuständiges Gericht 
in einem Mitgliedstaat Kennt-
nis von einem Verfahren zu 
demselben Gegenstand in 
Bezug auf die Verarbeitung 
(...) durch denselben für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder Auftragsverarbeiter, das 
vor einem Gericht in einem 
anderen Mitgliedstaat anhän-
gig ist, so nimmt es mit die-
sem Gericht Kontakt auf, um 
sich zu vergewissern, dass ein 
solches Verfahren existiert. 

  2. Ist ein Verfahren zu demsel-
ben Gegenstand in Bezug auf 
die Verarbeitung durch den-
selben für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter vor einem Ge-
richt in einem anderen Mit-
gliedstaat anhängig, so kann 
jedes später angerufene zu-
ständige Gericht das bei ihm 
anhängige Verfahren ausset-
zen. 

  2a. Sind diese Verfahren in erster 
Instanz anhängig, so kann 
sich jedes später angerufene 
Gericht auf Antrag einer Partei 
auch für unzuständig erklären, 
wenn das zuerst angerufene 
Gericht für die betreffenden 
Klagen zuständig ist und die 
Verbindung der Klagen nach 
seinem Recht zulässig ist. 



 

375 

Kommission EU-Parlament  Rat 

  3. (…). 

   

Artikel 77 
Haftung und Recht auf Scha-

denersatz 
  

1. Jede Person, der wegen einer 
rechtswidrigen Verarbeitung 
oder einer anderen mit dieser 
Verordnung nicht zu vereinba-
renden Handlung ein Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch 
auf Schadenersatz gegen den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen oder gegen den 
Auftragsverarbeiter.  

1. Jede Person, der wegen einer 
rechtswidrigen Verarbeitung 
oder einer anderen mit dieser 
Verordnung nicht zu vereinba-
renden Handlung ein Scha-
den, auch immaterieller 
Schaden,  entstanden ist, hat 
das Recht, von dem  für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder dem  Auftragsverarbeiter 
Schadensersatz zu verlan-
gen . 

1. Jede Person, der wegen einer 
Verarbeitung, die nicht mit 
dieser Verordnung zu verein-
baren ist, ein materieller oder 
moralischer Schaden entstan-
den ist, hat Anspruch auf 
Schadenersatz gegen den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder gegen den Auf-
tragsverarbeiter. 

2. Ist mehr als ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher oder 
mehr als ein Auftragsverar-
beiter an der Verarbeitung be-
teiligt, haftet jeder für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der jeder Auftragsverarbeiter 
gesamtschuldnerisch für den 
gesamten Schaden.  

2. Ist mehr als ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher oder 
mehr als ein Auftragsverar-
beiter an der Verarbeitung be-
teiligt, haftet jeder für die Ver-
arbeitung Verantwortliche o-
der jeder Auftragsverarbeiter 
gesamtschuldnerisch für den 
gesamten Schaden, sofern 
nicht eine geeignete schrift-
liche Vereinbarung gemäß 
Artikel 24 zwischen ihnen 
existiert, die die Verant-
wortlichkeiten festlegt . 

2. Jeder an der Verarbeitung be-
teiligte für die Verarbeitung 
Verantwortliche haftet für den 
Schaden, der durch die nicht 
dieser Verordnung entspre-
chende Verarbeitung verur-
sacht wurde. Ein Auftragsver-
arbeiter haftet für (...) den 
durch die Verarbeitung verur-
sachten Schaden nur dann, 
wenn er seinen speziell den 
Auftragsverarbeitern aufer-
legten Pflichten aus dieser 
Verordnung nicht nachge-
kommen ist oder unter Nicht-
beachtung der rechtmäßig er-
teilten Anweisungen des für 
die Datenverarbeitung Ver-
antwortlichen oder gegen die-
se Anweisungen gehandelt 
hat. 

3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter kann teilweise 
oder vollständig von dieser 
Haftung befreit werden, wenn 
er nachweist, dass ihm der 
Umstand, durch den der 
Schaden eingetreten ist, nicht 
zur Last gelegt werden kann. 

 3. Der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter wird von (...) 
der Haftung gemäß Absatz 2 
befreit (...), wenn er nach-
weist, dass er in keinerlei Hin-
sicht für den Umstand, durch 
den der Schaden eingetreten 
ist, verantwortlich ist. 
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  4. Ist mehr als ein für die Verar-
beitung Verantwortlicher oder 
mehr als ein Auftragsverar-
beiter an derselben Verarbei-
tung beteiligt und sind sie ge-
mäß den Absätzen 2 und 3 für 
einen durch die Verarbeitung 
verursachten Schaden ver-
antwortlich, so haftet jeder für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder jeder Auftragsverar-
beiter (...) für den gesamten 
Schaden. 

  5. Hat ein für die Verarbeitung 
Verantwortlicher oder Auf-
tragsverarbeiter gemäß Ab-
satz 4 vollständigen Schaden-
ersatz für den erlittenen Scha-
den gezahlt, so ist dieser für 
die Verarbeitung Verantwortli-
che oder Auftragsverarbeiter 
berechtigt, von den übrigen an 
derselben Verarbeitung betei-
ligten für die Datenverarbei-
tung Verantwortlichen oder 
Auftragsverarbeitern den Teil 
des Schadenersatzes zurück-
zufordern, der unter den in 
Absatz 2 festgelegten Bedin-
gungen ihrem Anteil an der 
Verantwortung für den Scha-
den entspricht. 

  6. Mit Gerichtsverfahren zur Inan-
spruchnahme des Rechts auf 
Schadenersatz sind die Ge-
richte zu befassen, die nach 
den in Artikel 75 Absatz 2 ge-
nannten nationalen Rechts-
vorschriften des Mitgliedstaats 
zuständig sind. 

   

Artikel 78  
Sanktionen   

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, 
welche Sanktionen bei einem 
Verstoß gegen diese Verord-
nung zu verhängen sind, und 
treffen die zu ihrer Durchset-
zung erforderlichen Maßnah-
men; dies gilt auch für den 

 (…) 
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Fall, dass der für die Verar-
beitung Verantwortliche seiner 
Pflicht zur Benennung eines 
Vertreters nicht nachgekom-
men ist. Die Sanktionen müs-
sen wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein.  

2. Hat der für die Verarbeitung 
Verantwortliche einen Vertre-
ter benannt, wirken die Sank-
tionen gegen den Vertreter 
unbeschadet etwaiger Sankti-
onen, die gegen den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
verhängt werden könnten. 

  

3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Rechts-
vorschriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt sie 
unverzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser Vor-
schriften in Kenntnis. 

  

   

Artikel 79 
Verwaltungsrechtliche Sankti-

onen 
 

Artikel 79 
Allgemeine Bedingungen für 

die Verhängung von Geldbußen 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist be-
fugt, nach Maßgabe dieses 
Artikels verwaltungsrechtliche 
Sanktionen zu verhängen. 

1. Jede Aufsichtsbehörde ist be-
fugt, nach Maßgabe dieses 
Artikels verwaltungsrechtliche 
Sanktionen zu verhängen. Die 
Aufsichtsbehörden arbeiten 
gemäß Artikel 46 und 57 zu-
sammen, um ein harmoni-
siertes Niveau der Sanktio-
nen innerhalb der Union zu 
gewährleisten.  

1. Jede Aufsichtsbehörde (...) 
stellt sicher, dass die Verhän-
gung von Geldbußen gemäß 
diesem Artikel für Verstöße 
gegen diese Verordnung ge-
mäß Artikel 79a in jedem Ein-
zelfall wirksam, verhältnismä-
ßig und abschreckend ist. 

2. Die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen müssen in jedem 
Einzelfall wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sein. Die Höhe der Geldbuße 
bemisst sich nach der Art, 
Schwere und Dauer des Ver-
stoßes, seinem vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Charakter, 
dem Grad der Verantwortung 

2. Die verwaltungsrechtlichen 
Sanktionen müssen in jedem 
Einzelfall wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend 
sein.  

2. (…) 
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der natürlichen oder juristi-
schen Person und früheren 
Verstößen dieser Person, den 
nach Artikel 23 eingeführten 
technischen und organisatori-
schen Maßnahmen und Ver-
fahren und dem Grad der Zu-
sammenarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde zur Abstellung 
des Verstoßes.  

 2a. Die Aufsichtsbehörde ver-
hängt gegen jeden, der sei-
nen in dieser Verordnung 
festgelegten Pflichten nicht 
nachkommt, mindestens ei-
ne der folgenden Sanktio-
nen:  

2a. Geldbußen werden je nach 
den Umständen des Einzel-
falls zusätzlich zu oder an-
stelle von Maßnahmen nach 
Artikel 53 Absatz 1b Buchsta-
ben a bis f verhängt. Bei der 
Entscheidung über die Ver-
hängung einer Geldbuße und 
über deren Betrag wird in je-
dem Einzelfall Folgendes ge-
bührend berücksichtigt: 

 a) eine schriftliche Verwar-
nung im Fall eines ersten 
und nicht vorsätzlichen 
Verstoßes;  

(a) Art, Schwere und Dauer 
des Verstoßes unter Berück-
sichtigung der Art, des Um-
fangs oder des Zwecks der 
betreffenden Verarbeitung 
sowie der Zahl der von der 
Verarbeitung betroffenen Per-
sonen und des Ausmaßes des 
von ihnen erlittenen Scha-
dens; 

 b) regelmäßige Überprü-
fungen betreffend den Da-
tenschutz;  

(b) Vorsätzlichkeit oder Fahr-
lässigkeit des Verstoßes, 

 c) eine Geldbuße, bis zu 
100 000 000 EUR oder im 
Fall eines Unternehmens 
bis zu 5 % seines weltwei-
ten Jahresumsatzes, je 
nachdem, welcher der Be-
träge höher ist.  

(c) (...); 

  (d) die von dem für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
dem Auftragsverarbeiter ge-
troffenen Maßnahmen zur 

Minderung des den betroffe-
nen Personen entstandenen 
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Schadens; 

  (e) Grad der Verantwortung 
des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder des Auf-
tragsverarbeiters unter Be-
rücksichtigung der von ihnen 
gemäß den Artikeln 23 und 30 
getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnah-
men; 

  (f) etwaige einschlägige 
frühere Verstöße des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters; 

  (g) (…); 

  (h) Art und Weise, wie der 
Verstoß der Aufsichtsbehörde 
bekannt wurde, insbesondere 
ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang der für die Ver-
arbeitung Verantwortliche oder 
der Auftragsverarbeiter den 
Verstoß mitgeteilt hat; 

  (i) Einhaltung der nach (...) 
Artikel 53 Absatz 1b Buchsta-
ben a, d, e und f früher gegen 
den für den betreffenden für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter 
in Bezug auf denselben Ge-
genstand angeordneten Maß-
nahmen, falls solche Maß-
nahmen angeordnet wurden; 

  (j) Einhaltung von genehmig-
ten Verhaltensregeln nach Ar-
tikel 38 oder genehmigten Zer-
tifizierungsverfahren nach Ar-
tikel 39;   

  (k) (…); 

  (l) (…); 
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  (m) jegliche anderen erschwe-
renden oder mildernden Um-
stände im jeweiligen Fall. 

 2b. Ist der für die Verarbeitung 
Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter im Be-
sitz eines europäischen Da-
tenschutzsiegels gemäß Ar-
tikel 39, so wird nur bei 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
eine Geldbuße nach Ab-
satz 2a Buchstabe c ver-
hängt.  

 

 2c. Bei Verhängung einer Ord-
nungsstrafe werden fol-
gende Faktoren berücksich-
tigt:  

 

 a) die Art, Schwere und 
Dauer des Verstoßes;  

 

 b) der vorsätzliche oder 
fahrlässige Charakter des 
Verstoßes,  

 

 c) der Grad der Verantwor-
tung der natürlichen oder 
juristischen Person und 
frühere Verstöße dieser 
Person,  

 

 d) der Wiederholungscha-
rakter des Verstoßes,  

 

 e) der Umfang der Zusam-
menarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde zur Wieder-
gutmachung des Verstoßes 
und zur Minderung seiner 
möglichen negativen Aus-
wirkungen,  

 

 f) die spezifischen Kate-
gorien personenbezogener 
Daten, die von dem Verstoß 
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betroffen sind,  

 g) der Umfang des Scha-
dens, auch des immateriel-
len Schadens, für die be-
troffenen Personen,  

 

 h) die von dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen 
oder dem Auftragsverarbei-
ter getroffenen Maßnahmen 
zur Minderung des den be-
troffenen Personen ent-
standenen Schadens;  

 

 I) direkt oder indirekt aus 
dem Verstoß entstandene 
beabsichtigte oder erlangte 
finanzielle Vorteile oder 
vermiedene Verluste,  

 

 j) die technischen und or-
ganisatorischen Maßnah-
men und Verfahren gemäß  

 

 i) Artikel 23 (Datenschutz 
durch Technik und daten-
schutzfreundliche Vorein-
stellungen);  

 

 ii) Artikel 30 (Sicherheit 
der Verarbeitung);  

 

 iii) Artikel 33 (Datenschutz-
Folgenabschätzung);  

 

 iv) Artikel 33a (Überprü-
fung der Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen);  

 

 v) Artikel 35 (Benennung 
eines Datenschutzbeauf-
tragten);  

 

 k) die Weigerung, mit der 
Aufsichtsbehörde zusam-
men zu arbeiten oder die 
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Behinderung von ihr gemäß 
Artikel 53 durchgeführter 
Nachprüfungen, Überprü-
fungen und Kontrollen,  

 l) jegliche anderen er-
schwerenden oder mildern-
den Umstände im Einzelfall.  

 

3. Handelt es sich um einen ers-
ten, unabsichtlichen Verstoß 
gegen diese Verordnung, 
kann anstatt einer Sanktion 
eine schriftliche Verwarnung 
erfolgen in Fällen, in denen 

 3. (…) 

a) eine natürliche Person per-
sonenbezogene Daten ohne 
eigenwirtschaftliches Inte-
resse verarbeitet oder 

  

b) ein Unternehmen oder eine 
Organisation mit weniger als 
250 Beschäftigten personen-
bezogene Daten nur als Ne-
bentätigkeit zusätzlich zu den 
Haupttätigkeiten verarbeitet. 

  

  3a. (…) 

  3b. Jeder Mitgliedstaat kann Vor-
schriften dafür festlegen, ob 
und in welchem Umfang ge-
gen öffentliche Behörden und 
öffentliche Einrichtungen, die 
in dem betreffenden Mitglied-
staat niedergelassen sind, 
Geldbußen verhängt werden 
können. 

4. Die Aufsichtsbehörde ver-
hängt eine Geldbuße bis zu 
250 000 EUR oder im Fall ei-
nes Unternehmens bis in Hö-
he von 0,5 % seines welt-
weiten Jahresumsatzes gegen 
jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig 

 4. Die Ausübung der eigenen 
Befugnisse durch eine Auf-
sichtsbehörde gemäß diesem 
Artikel muss angemessenen 
Verfahrensgarantien in Über-
einstimmung mit dem Unions-
recht und dem Recht der Mit-
gliedstaaten, einschließlich 
wirksamer gerichtlicher 
Rechtsbehelfe und ordnungs-
gemäßer Verfahren, unterlie-
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gen. 

a) keine Vorkehrungen für 
Anträge betroffener Personen 
gemäß Artikel 12 Absätze 1 
und 2 trifft oder den Betroffe-
nen nicht unverzüglich oder 
nicht dem verlangten Format 
entsprechend antwortet; 

  

b) unter Verstoß gegen Arti-
kel 12 Absatz 4 eine Gebühr 
für die Auskunft oder die Be-
antwortung von Anträgen be-
troffener Personen verlangt. 

  

5. Die Aufsichtsbehörde ver-
hängt eine Geldbuße bis zu 
500 000 EUR oder im Fall ei-
nes Unternehmens bis in Hö-
he von 1 % seines weltweiten 
Jahresumsatzes gegen jeden, 
der vorsätzlich oder fahrlässig 

 5. Die Mitgliedstaaten können 
darauf verzichten, Vorschriften 
für Geldbußen nach Arti-
kel 79a Absätze 1, 2 und 3 
vorzusehen, wenn in ihrem 
Rechtssystem keine Geldbu-
ßen vorgesehen sind und bis 
zum [in Artikel 91 Absatz 2 
genannter Zeitpunkt] bereits 
nach ihrem nationalen Recht 
strafrechtliche Sanktionen für 
die darin genannten Verstöße 
vorgesehen sind; dabei sor-
gen sie dafür, dass diese 
strafrechtlichen Sanktionen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sind, und be-
rücksichtigen die Höhe der in 
dieser Verordnung vorgese-
henen Geldbußen. 

 Beschließen die Mitgliedstaa-
ten dies, so melden sie der 
Kommission die entsprechen-
den Bestimmungen ihres 
Strafrechts in ihren Einzelhei-
ten. 

a) der betroffenen Person 
die Auskünfte gemäß Arti-
kel 11, Artikel 12 Absatz 3 und 
Artikel 14 nicht oder nicht voll-
ständig oder in nicht hinrei-
chend transparenter Weise er-
teilt;  
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b) der betroffenen Person 
keine Auskunft gemäß Arti-
kel 15 erteilt, personenbezo-
gene Daten nicht gemäß Arti-
kel 16 berichtigt oder einen 
Empfänger nicht gemäß Arti-
kel 13 benachrichtigt; 

  

c) das Recht auf Verges-
senwerden oder auf Löschung 
nicht beachtet, keine Vorkeh-
rungen trifft, um die Einhal-
tung der Fristen zu gewähr-
leisten, oder nicht alle erfor-
derlichen Schritte unternimmt, 
um Dritte von einem Antrag 
der betroffenen Person auf 
Löschung von Links zu perso-
nenbezogenen Daten sowie 
Kopien oder Replikationen 
dieser Daten gemäß Artikel 17 
zu benachrichtigen; 

  

d) keine Kopie der perso-
nenbezogenen Daten in elekt-
ronischem Format bereitstellt 
oder die betroffene Person un-
ter Verstoß gegen Artikel 18 
daran hindert, personenbezo-
gene Daten auf eine andere 
Anwendung zu übertragen;  

  

e) die jeweilige Verantwor-
tung der für die Verarbeitung 
Mitverantwortlichen nicht oder 
nicht hinreichend gemäß Arti-
kel 24 bestimmt hat; 

  

f) die Dokumentation ge-
mäß Artikel 28, Artikel 31 Ab-
satz 4 und Artikel 44 Absatz 3 
nicht oder nicht hinreichend 
gewährleistet; 

  

g) in Fällen, in denen keine 
besonderen Kategorien von 
Daten verarbeitet werden, die 
Vorschriften im Hinblick auf 
die freie Meinungsäußerung 
gemäß Artikel 80, die Daten-
verarbeitung im Beschäfti-
gungskontext gemäß Arti-
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kel 82 oder die Bedingungen 
für die Verarbeitung zu histori-
schen oder statistischen Zwe-
cken oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
gemäß Artikel 83 nicht be-
achtet. 

6. Die Aufsichtsbehörde ver-
hängt eine Geldbuße bis zu 
1 000 000 EUR oder im Fall 
eines Unternehmens bis in 
Höhe von 2 % seines welt-
weiten Jahresumsatzes gegen 
jeden, der vorsätzlich oder 
fahrlässig 

  

a) personenbezogene Daten 
ohne oder ohne ausreichende 
Rechtsgrundlage verarbeitet 
oder die Bedingungen für die 
Einwilligung gemäß den Arti-
keln 6, 7 und 8 nicht beachtet; 

  

b) unter Verstoß gegen die 
Artikel 9 und 81 besondere 
Kategorien von Daten verar-
beitet; 

  

c) das Recht auf Wider-
spruch gemäß Artikel 19 oder 
eine damit verbundene Bedin-
gung nicht beachtet; 

  

d) die Bedingungen gemäß 
Artikel 20 in Bezug auf Maß-
nahmen, die auf Profiling ba-
sieren, nicht beachtet;  

  

e) keine internen Daten-
schutzstrategien festlegt oder 
keine geeigneten Maßnahmen 
gemäß den Artikeln 22, 23 
und 30 anwendet, um die Be-
achtung der Datenschutzvor-
schriften sicherzustellen und 
nachzuweisen; 

  

f) keinen Vertreter gemäß   
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Artikel 25 benennt; 

g) unter Verstoß gegen die 
mit der Datenverarbeitung im 
Namen eines für die Verar-
beitung Verantwortlichen ver-
bundenen Pflichten gemäß 
den Artikeln 26 und 27 perso-
nenbezogene Daten verar-
beitet oder deren Verarbeitung 
anordnet; 

  

h) die Aufsichtsbehörde bei 
einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
nicht alarmiert oder sie oder 
die betroffene Person gemäß 
den Artikeln 31 und 32 nicht 
oder nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig von einer sol-
chen Verletzung benachrich-
tigt; 

  

i) keine Datenschutz-Fol-
genabschätzung nach Arti-
kel 33 vornimmt oder perso-
nenbezogene Daten entgegen 
Artikel 34 ohne vorherige Ge-
nehmigung oder ohne Zurate-
ziehung der Aufsichtsbehörde 
verarbeitet; 

  

j) keinen Datenschutzbe-
auftragten nach Artikel 35 be-
nennt oder nicht die Voraus-
setzungen für die Erfüllung 
seiner Aufgaben gemäß Arti-
kel 35, 36 und 37 schafft; 

  

k) ein Datenschutzsiegel 
oder -zeichen im Sinne des 
Artikels 39 missbraucht; 

  

l) eine mangels eines An-
gemessenheitsbeschlusses 
oder mangels geeigneter Ga-
rantien oder einer Ausnahme 
gemäß den Artikeln 40 bis 44 
unzulässige Datenübermitt-
lung in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisa-
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tion vornimmt oder anordnet; 

m) einer Anweisung oder ei-
nem vorübergehenden oder 
endgültigen Verarbeitungs-
verbot oder einer Aussetzung 
der Datenübermittlung durch 
die Aufsichtsbehörde gemäß 
Artikel 53 Absatz 1 nicht Folge 
leistet;  

  

n) entgegen den Pflichten 
gemäß Artikel 28 Absatz 3, 
Artikel 29, Artikel 34 Absatz 6 
und Artikel 53 Absatz 2 die 
Aufsichtsbehörde nicht unter-
stützt, nicht mit ihr zusam-
menarbeitet, ihre keine ein-
schlägigen Auskünfte erteilt 
oder keinen Zugang zu seinen 
Räumlichkeiten gewährt; 

  

o) die Vorschriften über die 
Wahrung des Berufsgeheim-
nisses gemäß Artikel 84 nicht 
einhält. 

  

7. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Beträge 
der in den Absätzen 4, 5 und 
6 genannten Geldbußen unter 
Berücksichtigung der in Ab-
satz 2 aufgeführten Kriterien 
zu aktualisieren. 

7. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die absolu-
ten  Beträge der in Absatz 2a  
genannten Geldbußen unter 
Berücksichtigung der in den 
Absätzen 2 und 2c  aufge-
führten Kriterien und Um-
stände  zu aktualisieren. 

 

   

  
Artikel 79a 

Geldbußen 

  1. Die Aufsichtsbehörde (...) 
kann eine Geldbuße, die 
250 000 EUR oder im Fall ei-
nes Unternehmens 0,5 % sei-
nes gesamten weltweit erziel-
ten Jahresumsatzes des vo-
rangegangenen Geschäftsjah-
res nicht überschreitet, gegen 
einen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verhängen, 
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der vorsätzlich oder fahrlässig 

  a. Anträge der betroffenen 
Person nicht (...) innerhalb des 
Zeitraums nach Artikel 12 Ab-
satz 2 beantwortet; 

  b. unter Verstoß gegen Artikel 
12 Absatz 4 Satz 1 eine Ge-
bühr (...) verlangt. 

  2. Die Aufsichtsbehörde (...) 
kann eine Geldbuße, die 
500 000 EUR oder im Fall ei-
nes Unternehmens 1 % seines 
gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes des vorange-
gangenen Geschäftsjahres 
nicht überschreitet, gegen ei-
nen für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen oder Auf-
tragsverarbeiter verhängen, 
der vorsätzlich oder fahrlässig 

  a. der betroffenen Person die 
Auskünfte gemäß (...) Arti-
kel 12 Absatz 3 sowie den Ar-
tikeln 14 und 14a nicht [recht-
zeitig oder] in [hinreichend] 
transparenter Weise erteilt; 

  b. der betroffenen Person kei-
ne Auskunft gemäß Artikel 15 
erteilt oder personenbezogene 
Daten nicht gemäß Artikel 16 
berichtigt (...); 

  c. personenbezogene Daten 
unter Verstoß gegen das 
Recht auf Löschung und "Ver-
gessenwerden" nach Arti-
kel 17 Absatz 1 Buchstaben a, 
b d oder e nicht löscht; 

  d. (…) 

  (da) personenbezogene Daten 
unter Verletzung des Rechts 
auf Einschränkung der Verar-
beitung nach Artikel 17a ver-
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arbeitet oder die betroffene 
Person nicht vor Aufhebung 
der Einschränkung nach Arti-
kel 17a Absatz 4 unterrichtet; 

  (db) unter Verstoß gegen Arti-
kel 17b nicht jeden Empfän-
ger, an den der für die Verar-
beitung Verantwortliche per-
sonenbezogene Daten weiter-
gegeben hat, über jegliche Be-
richtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbei-
tung unterrichtet; 

  (dc) der betroffenen Person 
unter Verstoß gegen Artikel 18 
(...) nicht die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten 
bereitstellt; 

  (dd) personenbezogene Daten 
nach dem Einspruch der be-
troffenen Person gemäß Arti-
kel 19 Absatz 1 verarbeitet, es 
sei denn, er kann (...) zwin-
gende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachwei-
sen, die die Interessen, (...) 
Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen; 

  (de) der betroffenen Person 
nicht gemäß Artikel 19 Ab-
satz 2 Informationen über das 
Recht übermittelt, gegen eine 
Verarbeitung für Zwecke der 
Direktwerbung Einspruch ein-
zulegen, oder unter Verstoß 
gegen Artikel 19 Absatz 2a die 
Verarbeitung von Daten auch 
nach einem Einspruch der be-
troffenen Person fortsetzt; 

  e. die jeweilige Verantwortung 
der gemeinsam für die Verar-
beitung Mitverantwortlichen 
nicht oder nicht hinreichend 
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gemäß Artikel 24 bestimmt; 

  f. die Dokumentation gemäß 
Artikel 28 und Artikel 31 Ab-
satz 4 nicht oder nicht hinrei-
chend gewährleistet. 

  g. (…) 

  3. Die Aufsichtsbehörde (...) kann 
eine Geldbuße, die 1 000 000 
EUR oder im Fall eines Unter-
nehmens 2 % seines gesam-
ten weltweit erzielten Jahres-
umsatzes des vorangegange-
nen Geschäftsjahres nicht 
überschreitet, gegen einen für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder Auftragsverarbeiter 
verhängen, der vorsätzlich 
oder fahrlässig 

  (a) personenbezogene Daten 
ohne (...) Rechtsgrundlage 
verarbeitet oder die Bedin-
gungen für die Einwilligung 
gemäß den Artikeln 6, 7, 8 
und 9 nicht beachtet; 

  (b) (…); 

  (c) (…); 

  (d) die Bedingungen gemäß 
Artikel 20 in Bezug auf (...) ei-
ne automatisierte Entschei-
dungsfindung einschließlich 
Profiling nicht beachtet; 

  (da) (...) keine geeigneten 
Maßnahmen trifft oder nicht in 
der Lage ist, die Einhaltung 
der Anforderungen (...) nach-
zuweisen, wie dies in den Arti-
keln 22 (...) und 30 vorgese-
hen ist; 
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  (db) unter Verstoß gegen Arti-
kel 25 keinen Vertreter be-
nennt; 

  (dc) unter Verstoß gegen Arti-
kel 26 (...) personenbezogene 
Daten verarbeitet oder deren 
Verarbeitung anordnet; 

  (dd) die Aufsichtsbehörde bei 
einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 
nicht alarmiert oder sie oder 
die betroffene Person unter 
Verstoß gegen die Artikel 31 
und 32 nicht [rechtzeitig oder 
nicht ]vollständig von einer 
solchen Verletzung benach-
richtigt; 

  (de) unter Verstoß gegen Arti-
kel 33 keine Datenschutz-Fol-
genabschätzung vornimmt 
oder personenbezogene Da-
ten unter Verstoß gegen Arti-
kel 34 ohne vorherige Zurate-
ziehung der Aufsichtsbehörde 
verarbeitet; 

  (e) (…); 

  (f) ein Datenschutzsiegel 
oder -zeichen im Sinne des 
Artikels 39 missbraucht oder 
die in den Artikeln 38a und 
39a festgelegten Bedingungen 
und Verfahren nicht einhält; 

  (g) unter Verstoß gegen die 
Artikel 41 bis 44 eine Daten-
übermittlung an einen Emp-
fänger in einem Drittland oder 
an eine internationale Organi-
sation vornimmt oder anord-
net; 

  (h) einer Anweisung oder ei-
ner vorübergehenden oder 
endgültigen Einschränkung 
oder Aussetzung der Daten-
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übermittlung durch die Auf-
sichtsbehörde gemäß Arti-
kel 53 Absatz 1b nicht Folge 
leistet oder unter Verstoß ge-
gen Artikel 53 Absatz 1 keinen 
Zugang gewährt. 

  (i) (…) 

  (j) (…). 

  3a. Verstößt ein für die Verarbei-
tung Verantwortlicher oder ein 
Auftragsverarbeiter vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen mehrere 
der in den Absätzen 1, 2 o-
der 3 aufgeführten Bestim-
mungen dieser Verordnung, 
so darf der Gesamtbetrag der 
Geldbuße den Betrag für den 
schwerwiegendsten Verstoß 
nicht übersteigen. 

  4. (…) 

   

  Artikel 79b  
Sanktionen 

  1. Bei (...) Verstößen (...) gegen 
diese Verordnung, insbeson-
dere bei Verstößen, die keiner 
Geldbuße nach Artikel 79a un-
terliegen, legen die Mit-
gliedstaaten fest, welche 
Sanktionen bei diesen Verstö-
ßen gegen diese Verordnung 
zu verhängen sind, und treffen 
die zu ihrer Durchsetzung er-
forderlichen Maßnahmen (...). 
Diese Sanktionen müssen 
wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. 

  2. (…). 

  3. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Rechts-
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vorschriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt sie 
unverzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser Vor-
schriften in Kenntnis. 

   

KAPITEL IX 
VORSCHRIFTEN FÜR BESON-
DERE DATENVERARBEI-
TUNGSSITUATIONEN  

  

   

Artikel 80 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und freie Mei-

nungsäußerung 

 

Artikel 80 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten und Freiheit der Meinungs-
äußerung und Informationsfrei-

heit 

1. Die Mitgliedstaaten sehen für 
die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, die allein zu 
journalistischen, künstleri-
schen oder literarischen Zwe-
cken erfolgt, Abweichungen 
oder Ausnahmen von den all-
gemeinen Grundsätzen des 
Kapitels II, von den Rechten 
der betroffenen Person in Ka-
pitel III, von den Bestimmun-
gen über den für die Verar-
beitung Verantwortlichen und 
den Auftragsverarbeiter in Ka-
pitel IV, von der Übermittlung 
personenbezogener Daten in 
Drittländer und an internatio-
nale Organisationen in Kapi-
tel V, von den Vorschriften 
über die Aufsichtsbehörden in 
Kapitel VI sowie von den Vor-
schriften über Zusammenar-
beit und Kohärenz in Kapi-
tel VII vor, um das Recht auf 
Schutz der Privatsphäre mit 
den für die Freiheit der Mei-
nungsäußerung geltenden 
Vorschriften in Einklang zu 
bringen. 

1. Die Mitgliedstaaten sehen, 
wann immer dies notwendig 
ist,  Abweichungen oder Aus-
nahmen von den allgemeinen 
Grundsätzen des Kapitels II, 
von den Rechten der betroffe-
nen Person in Kapitel III, von 
den Bestimmungen über den 
für die Verarbeitung Verant-
wortlichen und den Auf-
tragsverarbeiter in Kapitel IV, 
von der Übermittlung perso-
nenbezogener Daten in Dritt-
länder und an internationale 
Organisationen in Kapitel V, 
von den Vorschriften über die 
Aufsichtsbehörden in Kapi-
tel VI, von den Vorschriften 
über Zusammenarbeit und 
Kohärenz in Kapitel VII sowie 
von den Vorschriften über 
besondere Datenverarbei-
tungssituationen in Kapi-
tel IX  vor, um das Recht auf 
Schutz der Privatsphäre mit 
den für die Freiheit der Mei-
nungsäußerung geltenden 
Vorschriften nach Maßgabe 
der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union  in 
Einklang zu bringen. 

1. Im nationalen Recht der Mit-
gliedstaaten (…) wird das 
Recht auf den Schutz perso-
nenbezogener Daten gemäß 
dieser Verordnung mit dem 
Recht auf Freiheit der Mei-
nungsäußerung und Informa-
tionsfreiheit, einschließlich der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten zu journalisti-
schen Zwecken und zu wis-
senschaftlichen, künstleri-
schen oder literarischen Zwe-
cken, in Einklang gebracht. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Rechts-

 2. Für die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, die zu 
journalistischen Zwecken oder 
zu wissenschaftlichen, künst-
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vorschriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlassen hat, und 
setzt sie unverzüglich von al-
len weiteren Änderungsgeset-
zen oder diese Rechtsvor-
schriften betreffenden Ände-
rungen in Kenntnis. 

lerischen oder literarischen 
Zwecken erfolgt, sehen die 
Mitgliedstaaten Abweichungen 
oder Ausnahmen von den 
Bestimmungen des Kapitels II 
(Grundsätze), des Kapitels III 
(Rechte der betroffenen Per-
son), des Kapitels IV (Für die 
Verarbeitung Verantwortlicher 
und Auftragsverarbeiter), des 
Kapitels V (Übermittlung per-
sonenbezogener Daten in 
Drittländer oder an internatio-
nale Organisationen), des Ka-
pitels VI (Unabhängige Auf-
sichtsbehörden) und des Ka-
pitels VII (Zusammenarbeit 
und Kohärenz) vor, wenn dies 
erforderlich ist, um das Recht 
auf Schutz der personenbezo-
genen Daten mit der Freiheit 
der Meinungsäußerung und 
der Informationsfreiheit (...) in 
Einklang zu bringen.  

   

 
Artikel 80a 

Zugang zu Dokumenten  

Artikel 80a 
Verarbeitung personenbezogener 
Daten und Zugang der Öffentlich-

keit zu amtlichen Dokumenten  

 1. Personenbezogene Daten in 
Dokumenten einer Behörde 
oder einer öffentlichen Ein-
richtung können von dieser 
Behörde oder Einrichtung 
gemäß unionsrechtlichen 
oder mitgliedstaatlichen 
Vorschriften über den Zu-
gang der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten of-
fen gelegt werden, die das 
Recht auf den Schutz per-
sonenbezogener Daten mit 
dem Grundsatz des Zu-
gangs der Öffentlichkeit zu 
amtlichen Dokumenten in 
Einklang bringen.  

Personenbezogene Daten in amt-
lichen Dokumenten, die sich im 
Besitz einer öffentlichen Behörde 
oder einer öffentlichen Einrichtung 
oder einer privaten Einrichtung zur 
Erfüllung einer im öffentlichen In-
teresse liegenden Aufgabe befin-
den, können von der Behörde o-
der der Einrichtung gemäß dem 
Unionsrecht oder dem Recht des 
Mitgliedstaats, dem die öffentliche 
Behörde oder Einrichtung unter-
liegt, freigegeben werden, um den 
Zugang der Öffentlichkeit zu amt-
lichen Dokumenten mit dem Recht 
auf Schutz personenbezogener 
Daten gemäß dieser Verordnung 
in Einklang zu bringen. 

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, 
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die er nach Absatz 1 erlässt, 
und setzt sie unverzüglich 
von allen weiteren Ände-
rungen dieser Vorschriften 
in Kenntnis. 

   

  

Artikel 80aa 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten und Weiterverwen-

dung von Informationen des öf-
fentlichen Sektors 

  Personenbezogene Daten in In-
formationen des öffentlichen Sek-
tors, die sich im Besitz einer öf-
fentlichen Behörde oder einer öf-
fentlichen Einrichtung oder einer 
privaten Einrichtung zur Erfüllung 
einer im öffentlichen Interesse lie-
genden Aufgabe befinden, können 
von der Behörde oder der Ein-
richtung gemäß dem Unionsrecht 
oder dem Recht des Mitglied-
staats, dem die öffentliche Be-
hörde oder Einrichtung unterliegt, 
freigegeben werden, um die Wei-
terverwendung dieser amtlichen 
Dokumente und Informationen 
des öffentlichen Sektors mit dem 
Recht auf Schutz personenbezo-
gener Daten gemäß dieser Ver-
ordnung in Einklang zu bringen. 

   

  
Artikel 80b 

Verarbeitung einer nationalen 
Kennziffer  

  Die Mitgliedstaaten können be-
stimmen, unter welchen spezifi-
schen Bedingungen eine natio-
nale Kennziffer oder andere 
Kennzeichen von allgemeiner Be-
deutung Gegenstand einer Verar-
beitung sein dürfen. In diesem Fall 
darf die nationale Kennziffer oder 
das andere Kennzeichen von all-
gemeiner Bedeutung nur unter 
Wahrung angemessener Garan-
tien für die Rechte und Freiheiten 
der betroffenen Person gemäß 
dieser Verordnung verwendet 
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werden. 

   

Artikel 81 
Verarbeitung personenbezo-

gener Gesundheitsdaten 
 

Artikel 81 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten für Gesundheitszwe-

cke 

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Gesund-heitsdaten 
erfolgt in den Grenzen dieser 
Verordnung nach Maßgabe 
von Artikel 9 Absatz 2 Buch-
stabe h auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des mit-
gliedstaatlichen Rechts, das 
geeignete, besondere Maß-
nahmen zum Schutz der be-
rechtigten Interessen der be-
troffenen Person vorsieht; sie 
muss notwendig sein 

1. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Gesundheitsdaten er-
folgt in Übereinstimmung mit  
den Bestimmungen  dieser 
Verordnung und insbe-
sondere mit  Artikel 9 Ab-
satz 2 Buchstabe h auf der 
Grundlage des Unionsrechts 
oder des mitgliedstaatlichen 
Rechts, das geeignete, ein-
heitliche und  besondere 
Maßnahmen zum Schutz der 
Interessen und  der Grund-
rechte der  betroffenen Per-
son vorsieht; sofern diese  
notwendig und verhältnis-
mäßig sind und dessen 
Auswirkungen für die be-
troffene Person vorherseh-
bar  sein müssen:  

(…) 

a) für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge oder der Ar-
beitsmedizin, der medizini-
schen Diagnostik, der Ge-
sundheitsversorgung oder 
Behandlung oder für die Ver-
waltung von Gesundheits-
diensten, sofern die Verar-
beitung dieser Daten durch 
dem Berufsgeheimnis unter-
liegendes ärztliches Personal 
erfolgt oder durch sonstige 
Personen, die nach mitglied-
staatlichem Recht, einschließ-
lich der von den zuständigen 
einzelstaatlichen Stellen er-
lassenen Regelungen, einer 
entsprechenden Geheimhal-
tungspflicht unterliegen;  

a) für Zwecke der Gesund-
heitsvorsorge oder der Ar-
beitsmedizin, der medizini-
schen Diagnostik, der Ge-
sundheitsversorgung oder 
Behandlung oder für die Ver-
waltung von Gesundheits-
diensten, sofern die Verar-
beitung dieser Daten durch 
dem Berufsgeheimnis unter-
liegendes ärztliches Personal 
erfolgt oder durch sonstige 
Personen, die nach mitglied-
staatlichem Recht, einschließ-
lich der von den zuständigen 
einzelstaatlichen Stellen er-
lassenen Regelungen, einer 
entsprechenden Geheimhal-
tungspflicht unterliegen;  

 

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
unter anderem zum Schutz 
vor schwerwiegenden grenz-

b) aus Gründen des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
unter anderem zum Schutz 
vor schwerwiegenden grenz-
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überschreitenden Gesund-
heitsgefahren oder zur Ge-
währleistung hoher Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards un-
ter anderem für Arzneimittel 
oder Medizinprodukte oder  

überschreitenden Gesund-
heitsgefahren oder zur Ge-
währleistung hoher Qualitäts- 
und Sicherheitsstandards un-
ter anderem für Arzneimittel 
oder Medizinprodukte und 
wenn die Verarbeitung die-
ser Daten durch eine Per-
son erfolgt, die der Ver-
schwiegenheitspflicht un-
terliegt; oder 

c) aus anderen Gründen 
des öffentlichen Interesses in 
Bereichen wie der sozialen 
Sicherheit, insbesondere um 
die Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der Verfahren zur Ab-
rechnung von Krankenversi-
cherungsleistungen sicherzu-
stellen. 

c) aus anderen Gründen 
des öffentlichen Interesses in 
Bereichen wie der sozialen 
Sicherheit, insbesondere um 
die Qualität und Wirtschaft-
lichkeit der Verfahren zur Ab-
rechnung von Krankenversi-
cherungsleistungen und die 
Bereitstellung von Gesund-
heitsleistungen  sicherzu-
stellen. Diese Verarbeitung 
personenbezogener Ge-
sundheitsdaten aus Grün-
den des öffentlichen Inte-
resses darf nicht dazu füh-
ren, dass personenbezo-
gene Daten zu anderen 
Zwecken verarbeitet wer-
den, es sei denn, die be-
troffene Person stimmt ihr 
zu oder die Verarbeitung er-
folgt auf der Grundlage des 
Unionsrechts oder des 
Rechts eines Mitgliedstaats.  

 

 1a. Wenn die Zwecke gemäß 
Absatz 1 Buchstabe a bis c 
ohne die Verwendung per-
sonenbezogener Daten er-
reicht werden können, wer-
den solche Daten für diese 
Zwecke nicht verarbeitet, es 
sei denn, die betroffene 
Person stimmt ihr zu oder 
die Verarbeitung erfolgt auf 
der Grundlage des Rechts 
eines Mitgliedstaats.  

 

 1b. In Fällen, in denen die Ein-
willigung der betroffenen 
Person zur Verarbeitung 
medizinischer Daten für den 
ausschließlichen Zwecke 
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der Forschung zu Fragen 
der öffentlichen Gesundheit 
erforderlich ist, kann die 
Einwilligung für eine oder 
mehrere spezifische und 
ähnliche orschungen gege-
ben werden. Die betroffene 
Person kann ihre Einwilli-
gung jedoch jederzeit zu 
widerrufen.  

 1c. Für die Einwilligung in die 
Teilnahme an wissenschaft-
licher Forschung im Zu-
sammenhang mit klinischen 
Studien finden die ein-
schlägigen Vorschriften der 
Richtlinie 2001/20/EG des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates 1 Anwendung.  

 

2. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Gesundheitsdaten, 
die zu historischen oder sta-
tistischen Zwecken oder zum 
Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung unter ande-
rem zur Erstellung von Pati-
entenregistern zur Verbesse-
rung der Diagnose sowie zur 
Unterscheidung zwischen 
ähnlichen Krankheitsarten und 
zur Vorbereitung von Studien 
zu Therapiezwecken erforder-
lich ist, unterliegt den Bedin-
gungen und Garantien gemäß 
Artikel 83. 

2. Die Verarbeitung personenbe-
zogener Gesundheitsdaten, 
die zu historischen oder sta-
tistischen Zwecken oder zum 
Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung erforderlich 
ist, ist nur mit Einwilligung 
der betroffenen Person er-
laubt und  unterliegt den Be-
dingungen und Garantien ge-
mäß Artikel 83. 

 

 2a. Im Hinblick auf Forschung, 
die einem großen öffentli-
chen Interesse dient, kön-
nen in den Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedstaaten 
Ausnahmen von dem Erfor-
dernis der Einwilligung im 
Bereich der Forschung ge-
mäß Absatz 2 vorgesehen 
werden, wenn es unmöglich 
ist, diese Forschung auf 
andere Weise durchzufüh-
ren. Die betreffenden Daten 
sind zu anonymisieren, o-
der, falls dies für die Zwe-
cke der Forschung nicht 
möglich ist, gemäß den 
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höchsten technischen 
Standards zu pseudonymi-
sieren, und es sind sämtli-
che notwendigen Maßnah-
men zu ergreifen, um unbe-
fugte Rückschlüsse auf die 
Identität der betroffenen 
Personen zu verhindern. Die 
betroffene Person hat je-
doch das Recht, ihre Ein-
willigung jederzeit gemäß 
Artikel 19 zu widerrufen.  

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Gründe 
des öffentlichen Interesses im 
Bereich der öffentlichen Ge-
sundheit im Sinne des Absat-
zes 1 Buchstabe b näher aus-
zuführen und um die Kriterien 
und Anforderungen in Bezug 
auf die Garantien für die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten für die in Absatz 1 ge-
nannten Zwecke festzulegen. 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, nachdem sie 
den Europäischen Daten-
schutzausschuss  um eine 
Stellungnahme ersucht hat, 
um  die Gründe des öffentli-
chen Interesses im Bereich 
der öffentlichen Gesundheit 
im Sinne des Absatzes 1 
Buchstabe b und des großen 
öffentlichen Interesse im 
Bereich der Forschung im 
Sinne des Absatzes 2a  nä-
her auszuführen. 

 

 3a. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, 
die er nach Absatz 1 erlässt, 
und setzt sie unverzüglich 
von allen weiteren Ände-
rungen dieser Vorschriften 
in Kenntnis.  

 

   

  
Artikel 81a 

Verarbeitung genetischer Daten  

  (…) 

   

Artikel 82 
Datenverarbeitung im Beschäf-

Artikel 82 

Mindestnormen für die  Daten-
verarbeitung im Beschäfti-

Artikel 82  
Datenverarbeitung im Beschäf-
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tigungskontext  gungskontext  tigungskontext 

1. Die Mitgliedstaaten können in 
den Grenzen dieser Verord-
nung per Gesetz die Verarbei-
tung personenbezogener Ar-
beitnehmerdaten im Beschäf-
tigungskontext unter anderem 
für Zwecke der Einstellung, 
der Erfüllung des Arbeitsver-
trags einschließlich der Erfül-
lung von gesetzlich oder tarif-
vertraglich festgelegten Pflich-
ten, des Managements, der 
Planung und der Organisation 
der Arbeit, der Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz 
sowie für Zwecke der Inan-
spruchnahme der mit der Be-
schäftigung zusam-
menhängenden individuellen 
oder kollektiven Rechte und 
Leistungen und für Zwecke 
der Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses regeln. 

1. Die Mitgliedstaaten können im 
Einklang mit den Regelun-
gen  dieser Verordnung und 
unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit durch Rechts-
vorschriften  die Verarbeitung 
personenbezogener Arbeit-
nehmerdaten im Beschäfti-
gungskontext, insbesondere, 
jedoch nicht ausschließlich,  
für Zwecke der Einstellung 
und Bewerbung innerhalb 
des Unternehmensgruppe , 
der Erfüllung des Arbeitsver-
trags einschließlich der Erfül-
lung von gesetzlich und  tarif-
vertraglich festgelegten Pflich-
ten gemäß nationalen 
Rechtsvorschriften oder 
Gepflogenheiten , des Mana-
gements, der Planung und der 
Organisation der Arbeit, der 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie für Zwecke 
der Inanspruchnahme der mit 
der Beschäftigung zusam-
menhängenden individuellen 
oder kollektiven Rechte und 
Leistungen und für Zwecke 
der Beendigung des Beschäf-
tigungsverhältnisses regeln. 
Die Mitgliedstaaten können 
Kollektivverträge für die 
weitere Konkretisierung der 
Vorschriften dieses Artikels 
vorsehen.  

1. Die Mitgliedstaaten können 
durch Rechtsvorschriften oder 
durch Kollektivvereinbarungen 
spezifischere Vorschriften zur 
Gewährleistung des Schutzes 
der Rechte und Freiheiten 
hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Arbeit-
nehmerdaten im Beschäfti-
gungskontext, insbesondere 
für Zwecke der Einstellung, 
der Erfüllung des Arbeitsver-
trags einschließlich der Erfül-
lung von gesetzlich oder tarif-
vertraglich festgelegten Pflich-
ten, des Managements, der 
Planung und der Organisation 
der Arbeit, der Gleichheit und 
Diversität am Arbeitsplatz, der 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, des Schutzes 
des Eigentums der Arbeitge-
ber oder der Kunden sowie für 
Zwecke der Inanspruchnahme 
der mit der Beschäftigung zu-
sammenhängenden individuel-
len oder kollektiven Rechte 
und Leistungen und für Zwe-
cke der Beendigung des Be-
schäftigungsverhältnisses vor-
sehen. (…) 

 1a. Der Zweck der Verarbeitung 
solcher Daten muss mit 
dem Grund, aus dem die 
Daten erhoben wurden, in 
Zusammenhang stehen und 
auf den Beschäftigungskon-
text beschränkt bleiben. Die 
Profilerstellung oder Ver-
wendung für sekundäre 
Zwecke ist nicht statthaft.  

 

 1b. Die Einwilligung eines Ar-
beitnehmers bietet keine 
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Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung von Daten 
durch den Arbeitgeber, 
wenn die Einwilligung nicht 
freiwillig erteilt wurde.  

 1c. Unbeschadet der übrigen 
Vorschriften dieser Verord-
nung umfassen die in Ab-
satz 1 genannten Rechts-
vorschriften der Mitglied-
staaten wenigstens die fol-
genden Mindeststandards:  

 

 a) Die Verarbeitung von 
Beschäftigtendaten ohne 
Kenntnis der Arbeitnehmer 
ist unzulässig. Abweichend 
von Satz 1 können die Mit-
gliedstaaten per Gesetz un-
ter Anordnung angemesse-
ner Löschungsfristen die 
Zulässigkeit für den Fall 
vorsehen, dass zu doku-
mentierende tatsächliche 
Anhaltspunkte den Ver-
dacht begründen, dass der 
Arbeitnehmer im Beschäfti-
gungsverhältnis eine Straf-
tat oder eine andere 
schwerwiegende Pflicht-
verletzung begangen hat, 
die Erhebung zur Aufde-
ckung erforderlich ist und 
Art und Ausmaß der Erhe-
bung im Hinblick auf den 
Zweck erforderlich und ver-
hältnismäßig sind. Die Pri-
vat- und Intimsphäre der 
Arbeitnehmer ist jederzeit 
zu wahren. Die Ermittlung 
ist Sache der zuständigen 
Behörden.  

 

 b) Die offene optisch-
elektronische und/oder of-
fene akustisch-elektroni-
sche Überwachung der 
nicht öffentlich zugängli-
chen Teile des Betriebs, die 
überwiegend der privaten 
Lebensgestaltung des Ar-
beitnehmers dienen, insbe-
sondere in Sanitär-, Um-
kleide-, Pausen- und Schlaf-
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räumen, ist unzulässig. Die 
heimliche Überwachung ist 
in jedem Fall unzulässig.  

 c) Erheben oder verarbei-
ten Unternehmen oder Be-
hörden im Rahmen ärztli-
cher Untersuchungen 
und/oder Eignungstests 
personenbezogene Daten, 
so müssen sie dem Bewer-
ber oder Arbeitnehmer vor-
her erläutern, wofür diese 
Daten genutzt werden, und 
sicherstellen, dass ihnen 
nachher diese zusammen 
mit den Ergebnissen mitge-
teilt und auf Anfrage erklärt 
werden. Datenerhebung 
zum Zwecke von geneti-
schen Tests und Analysen 
ist grundsätzlich untersagt.  

 

 d) Ob und in welchem Um-
fang die Nutzung von Tele-
fon, E-Mail, Internet und an-
deren Telekommunikati-
onsdiensten auch zu priva-
ten Zwecken erlaubt ist, 
kann durch Kollektivverein-
barung geregelt werden. 
Besteht keine Regelung 
durch Kollektivvereinba-
rung, trifft der Arbeitgeber 
unmittelbar mit dem Arbeit-
nehmer eine entsprechende 
Vereinbarung. Soweit eine 
private Nutzung erlaubt ist, 
ist die Verarbeitung anfal-
lender Verkehrsdaten ins-
besondere zur Gewährleis-
tung der Datensicherheit, 
zur Sicherstellung des ord-
nungsgemäßen Betriebs 
von Telekommunikations-
netzen und Telekommunika-
tionsdiensten und zur Ab-
rechnung zulässig.  

 

 Abweichend von Satz 3 
können die Mitgliedstaaten 
per Gesetz unter Anord-
nung angemessener Lö-
schungsfristen die Zuläs-
sigkeit für den Fall vorse-
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hen, dass zu dokumentie-
rende tatsächliche Anhalts-
punkte den Verdacht be-
gründen, dass der Arbeit-
nehmer im Beschäftigungs-
verhältnis eine Straftat oder 
eine andere schwerwie-
gende Pflichtverletzung be-
gangen hat, die Erhebung 
zur Aufdeckung erforderlich 
ist und Art und Ausmaß der 
Erhebung im Hinblick auf 
den Zweck erforderlich und 
verhältnismäßig sind. Die 
Privat- und Intimsphäre der 
Arbeitnehmer ist jederzeit 
zu wahren. Die Ermittlung 
ist Sache der zuständigen 
Behörden.  

 e) Die personenbezogenen 
Daten von Arbeitnehmern, 
vor allem sensible Daten 
wie politische Orientierung 
sowie Zugehörigkeit zu und 
Aktivitäten in Gewerkschaf-
ten, dürfen unter keinen 
Umständen dazu verwendet 
werden, Arbeitnehmer auf 
sogenannte „schwarze Lis-
ten“ zu setzen und sie einer 
Überprüfung zu unterziehen 
oder sie von einer künftigen 
Beschäftigung auszuschlie-
ßen. Die Verarbeitung, die 
Verwendung im Beschäfti-
gungskontext und die Er-
stellung und Weitergabe 
schwarzer Listen von Ar-
beitnehmern oder sonstige 
Formen der Diskriminierung 
sind nicht zulässig. Um die 
wirksame Durchsetzung 
dieses Punkts zu gewähr-
leisten, führen die Mitglied-
staaten Kontrollen durch 
und legen nach Maßgabe 
von Artikel 79 Absatz 6 an-
gemessene Sanktionen fest.  

 

 1d. Die Übermittlung und Ver-
arbeitung von personenbe-
zogenen Beschäftigtenda-
ten zwischen rechtlich selb-
ständigen Unternehmen in-
nerhalb einer Unterneh-
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mensgruppe und mit rechts- 
und steuerberatenden Be-
rufsangehörigen ist zuläs-
sig, soweit sie für den Ge-
schäftsbetrieb relevant ist 
und der Abwicklung von 
zweckgebundenen Arbeits- 
oder Verwaltungsvorgängen 
dient und sie den schutz-
würdigen Interessen und 
Grundrechten des Betroffe-
nen nicht entgegen steht. 
Erfolgt die Übermittlung von 
Beschäftigtendaten in ein 
Drittland und/oder an eine 
internationale Organisation, 
findet Kapitel V Anwen-
dung.  

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Rechts-
vorschriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt sie 
unverzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser Vor-
schriften in Kenntnis.  

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 
genannten Zeitpunkt die 
Rechtsvorschriften mit, die er 
nach Absatz 1 und 1b  erlässt, 
und setzt sie unverzüglich von 
allen weiteren Änderungen 
dieser Vorschriften in Kennt-
nis.  

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Rechts-
vorschriften mit, die er nach 
Absatz 1 erlässt, und setzt sie 
unverzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser Vor-
schriften in Kenntnis. 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen in Bezug 
auf die Garantien für die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten für die in Absatz 1 ge-
nannten Zwecke festzulegen. 

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, nachdem sie den Euro-
päischen Datenschutzaus-
schuss um eine Stellung-
nahme ersucht hat,  dele-
gierte Rechtsakte nach Maß-
gabe von Artikel 86 zu erlas-
sen, um die Kriterien und An-
forderungen in Bezug auf die 
Garantien für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für 
die in Absatz 1 genannten 
Zwecke festzulegen. 

3. Die Mitgliedstaaten können 
durch Rechtsvorschriften die 
Bedingungen festlegen, unter 
denen personenbezogene Da-
ten im Beschäftigungskontext 
auf der Grundlage der Einwil-
ligung des Arbeitnehmers ver-
arbeitet werden dürfen. 

   

 
Artikel 82a 

Datenverarbeitung im Bereich 
der sozialen Sicherheit  

Artikel 82a 

Verarbeitung zu Zwecken der 
sozialen Sicherheit 

 1. Die Mitgliedstaaten können 
gemäß den Bestimmungen 
dieser Verordnung beson-
dere Rechtsvorschriften er-
lassen, in denen die Be-

(…) 
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dingungen für die im öffent-
lichen Interesse erfolgende 
Verarbeitung personenbe-
zogener Daten durch ihre 
öffentlichen Einrichtungen 
und Ämter im Bereich der 
sozialen Sicherheit genau 
festgelegt werden.  

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Vorschriften mit, die er 
nach Absatz 1 erlässt, und 
setzt sie unverzüglich von 
allen weiteren Änderungen 
dieser Vorschriften in 
Kenntnis.  

 

   

Artikel 83 
Datenverarbeitung zu histo-
rischen oder statistischen 

Zwecken sowie zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-

schung 

 Artikel 83 
Ausnahmen in Bezug auf 

die Verarbeitung personen-
bezogener Daten für im öf-

fentlichen Interesse lie-
gende Archivzwecke und zu 
wissenschaftlichen, statisti-

schen und historischen 
Zwecken 

1. In den Grenzen dieser Verord-
nung dürfen personenbezo-
gene Daten nur dann zu histo-
rischen oder statistischen 
Zwecken oder zum Zwecke 
der wissenschaftlichen For-
schung verarbeitet werden, 
wenn  

1. Gemäß den Vorschriften  
dieser Verordnung dürfen 
personenbezogene Daten nur 
dann zu historischen oder sta-
tistischen Zwecken oder zum 
Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung verar-
beitet werden, wenn 

1. Werden personenbezogene 
Daten zu wissenschaftlichen, 
statistischen oder historischen 
Zwecken verarbeitet, so kön-
nen im Unionsrecht oder im 
Recht der Mitgliedstaaten vor-
behaltlich angemessener Ga-
rantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen 
Person Ausnahmen von Arti-
kel 14a Absätze 1 und 2 und 
den Artikeln 15, 16, 17, 17a, 
17b, 18 und 19 vorgesehen 
werden, insofern eine solche 
Ausnahme für die Erfüllung 
der spezifischen Zwecke er-
forderlich ist. 

a) diese Zwecke nicht auf 
andere Weise durch die Ver-
arbeitung von Daten erfüllt 
werden können, die eine Be-
stimmung der betroffenen 

a) diese Zwecke nicht auf 
andere Weise durch die Ver-
arbeitung von Daten erfüllt 
werden können, die eine Be-
stimmung der betroffenen 
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Person nicht oder nicht mehr 
ermöglichen;  

Person nicht oder nicht mehr 
ermöglichen; 

b) Daten, die die Zuordnung 
von Informationen zu einer 
bestimmten oder bestimmba-
ren betroffenen Person er-
möglichen, von den übrigen 
Informationen getrennt aufbe-
wahrt werden, sofern diese 
Zwecke in dieser Weise erfüllt 
werden können. 

b) Daten, die die Zuordnung 
von Informationen zu einer 
bestimmten oder bestimmba-
ren betroffenen Person er-
möglichen, von den übrigen 
Informationen gemäß den 
höchsten technischen 
Standards getrennt  aufbe-
wahrt werden und sämtliche 
notwendigen Maßnahmen 
ergriffen werden , um unbe-
fugte Rückschlüsse auf die 
Identität der betroffenen 
Personen zu verhindern . 

 

  1a. Werden personenbezogene 
Daten zu im öffentlichen Inte-
resse liegenden Archivzwe-
cken verarbeitet, so können im 
Unionsrecht oder im Recht der 
Mitgliedstaaten vorbehaltlich 
angemessener Garantien für 
die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person Ausnah-
men von Artikel 14a Absätze 1 
und 2, den Artikeln 15, 16, 17, 
17a, 17b, 18, 19, 23, 32 und 
33 sowie von Artikel 53 Ab-
satz 1b Buchstaben d und e 
vorgesehen werden, insofern 
eine solche Ausnahme für die 
Erfüllung dieser Zwecke erfor-
derlich ist. 

  1b. Falls eine der in den Absät-
zen 1 und 1a genannten Ver-
arbeitungsarten gleichzeitig 
einem anderen Zweck dient, 
dürfen die zulässigen Aus-
nahmen nur für die Verarbei-
tung zu den in jenen Absätzen 
genannten Zwecken gelten. 

2. Einrichtungen, die Arbeiten für 
historische oder statistische 
Zwecke oder zum Zwecke der 
wissenschaftlichen Forschung 
durchführen, dürfen perso-
nenbezogene Daten nur dann 
veröffentlichen oder auf an-
dere Weise bekannt machen, 

 2. Die in den Absätzen 1 und 1a 
genannten angemessenen 
Garantien müssen im Unions-
recht oder im Recht der Mit-
gliedstaaten festgelegt werden 
und so gestaltet sein, dass sie 
gewährleisten, dass die tech-
nischen und/oder organisato-
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wenn rischen Schutzmaßnahmen 
gemäß dieser Verordnung auf 
die personenbezogenen Da-
ten (...) zur Minimierung der 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten im Hinblick auf 
die Grundsätze der Verhält-
nismäßigkeit und der Notwen-
digkeit angewandt werden, 
wie z.B. Pseudonymisierung 
der Daten, es sei denn diese 
Maßnahmen verhindern die 
Erfüllung des Zwecks der Ver-
arbeitung und dieser Zweck 
kann nicht mit vertretbaren 
Mitteln auf andere Weise er-
füllt werden. 

a) die betroffene Person 
nach Maßgabe von Artikel 7 
ihre Einwilligung erteilt hat,  

  

b) die Veröffentlichung per-
sonenbezogener Daten für die 
Darstellung von Forschungs-
ergebnissen oder zur Unter-
stützung der Forschung not-
wendig ist, soweit die Interes-
sen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffe-
nen Person diese Interessen 
nicht überwiegen oder 

  

c) die betroffene Person die 
Daten veröffentlicht hat. 

  

3. Die Kommission wird ermäch-
tigt, delegierte Rechtsakte 
nach Maßgabe von Artikel 86 
zu erlassen, um die Kriterien 
und Anforderungen für die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten für die Zwecke 
der Absätze 1 und 2, etwaige 
erforderliche Beschränkungen 
der Rechte der betroffenen 
Person auf Unterrichtung und 
Auskunft sowie die unter die-
sen Umständen geltenden 
Bedingungen und Garantien 
für die Rechte der betroffenen 
Person festzulegen. 

 3. (…). 
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Artikel 83a 

Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten für Archivdienste  

 

 1. Personenbezogene Daten 
können über den Zeitraum 
hinaus, der für die Errei-
chung der Zwecke der ur-
sprünglichen Verarbeitung, 
für die sie erhoben wurden, 
notwendig ist, durch Ar-
chivdienste verarbeitet wer-
den, deren Hauptaufgabe 
oder rechtliche Pflicht darin 
besteht, Archivgut im Inte-
resse der Öffentlichkeit zu 
erfassen, zu erhalten, zu 
ordnen, bekanntzumachen, 
aufzuwerten und zu verbrei-
ten, vor allem im Hinblick 
auf die Geltendmachung der 
Rechte einer Person sowie 
zu historischen, statisti-
schen oder wissenschaftli-
chen Zwecken. Diese Auf-
gaben werden unter Ach-
tung der Regelungen wahr-
genommen, die die Mit-
gliedstaaten im Bereich des 
Zugangs, der Bekanntma-
chung und der Verbreitung 
von Verwaltungs- oder Ar-
chivdokumenten vorgese-
hen haben, wobei die Vor-
schriften dieser Verord-
nung, insbesondere im Hin-
blick auf Einwilligung und 
Widerspruchsrecht zu be-
achten sind.  

 

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens 
zu dem in Artikel 91 Ab-
satz 2 genannten Zeitpunkt 
die Rechtsvorschriften mit, 
die er nach Absatz 1 erlässt, 
und setzt sie unverzüglich 
von allen weiteren Ände-
rungen dieser Vorschriften 
in Kenntnis.  

 

   

Artikel 84 
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Geheimhaltungspflichten  

1. Die Mitgliedstaaten können in 
den Grenzen dieser Verord-
nung die Untersuchungsbe-
fugnisse der Aufsichtsbehör-
den im Sinne des Artikels 53 
Absatz 2 gegenüber den für 
die Verarbeitung Verantwortli-
chen oder den Auftragsverar-
beitern, die nach einzelstaatli-
chem Recht oder nach von 
den zuständigen einzelstaatli-
chen Stellen erlassenen Re-
gelungen dem Berufsgeheim-
nis oder einer gleichwertigen 
Geheimhaltungspflicht unter-
liegen, regeln, soweit dies 
notwendig und verhältnismä-
ßig ist, um das Recht auf 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten mit der Pflicht zur 
Geheimhaltung in Einklang zu 
bringen. Diese Vorschriften 
gelten nur in Bezug auf per-
sonenbezogene Daten, die 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter bei einer Tä-
tigkeit erlangt oder erhoben 
hat, die einer solchen Ge-
heimhaltungspflicht unterliegt. 

1. Gemäß den Vorschriften 
dieser Verordnung sorgen  
die Mitgliedstaaten dafür, 
dass die Befugnisse  der 
Aufsichtsbehörden im Sinne 
des Artikels 53 Absatz 2 ge-
genüber den für die Verar-
beitung Verantwortlichen oder 
den Auftragsverarbeitern, die 
nach einzelstaatlichem Recht 
oder nach von den zuständi-
gen einzelstaatlichen Stellen 
erlassenen Regelungen dem 
Berufsgeheimnis oder einer 
gleichwertigen Geheimhal-
tungspflicht unterliegen, ge-
regelt sind , soweit dies not-
wendig und verhältnismäßig 
ist, um das Recht auf Schutz 
der personenbezogenen Da-
ten mit der Pflicht zur Ge-
heimhaltung in Einklang zu 
bringen. Diese Vorschriften 
gelten nur in Bezug auf per-
sonenbezogene Daten, die 
der für die Verarbeitung Ver-
antwortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter bei einer Tä-
tigkeit erlangt oder erhoben 
hat, die einer solchen Ge-
heimhaltungspflicht unterliegt. 

1. Die Mitgliedstaaten können 
(...) die (...) Befugnisse der 
Aufsichtsbehörden im Sinne 
des Artikels 53 Absatz 1 
Buchstaben da und db gegen-
über den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeitern, die nach 
dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten oder 
nach von den zuständigen 
einzelstaatlichen Stellen er-
lassenen Regelungen dem 
Berufsgeheimnis oder einer 
gleichwertigen Geheimhal-
tungspflicht oder berufsständi-
schen Regeln, die von Berufs-
verbänden überwacht und 
durchgesetzt werden, unter-
liegen, regeln, soweit dies 
notwendig und verhältnismä-
ßig ist, um das Recht auf 
Schutz der personenbezoge-
nen Daten mit der Pflicht zur 
Geheimhaltung in Einklang zu 
bringen. Diese Vorschriften 
gelten nur in Bezug auf perso-
nenbezogene Daten, die der 
für die Verarbeitung Verant-
wortliche oder der Auf-
tragsverarbeiter bei einer Tä-
tigkeit erlangt oder erhoben 
hat, die einer solchen Ge-
heimhaltungspflicht unterliegt. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Vor-
schriften mit, die er nach Ab-
satz 1 erlässt, und setzt sie 
unverzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser Vor-
schriften in Kenntnis.  

 2. Jeder Mitgliedstaat teilt der 
Kommission bis spätestens zu 
dem in Artikel 91 Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkt die Vor-
schriften mit, die er nach Ab-
satz 1 erlässt, und setzt sie 
unverzüglich von allen weite-
ren Änderungen dieser Vor-
schriften in Kenntnis. 

   

Artikel 85 
Bestehende Datenschutzvor-

schriften von Kirchen und reli-
giösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 
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1. Wendet eine Kirche oder eine 
religiöse Vereinigung oder 
Gemeinschaft in einem Mit-
gliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verord-
nung umfassende Regeln zum 
Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten an, dür-
fen diese Regeln weiter an-
gewandt werden, sofern sie 
mit dieser Verordnung in Ein-
klang gebracht werden. 

1. Wendet eine Kirche oder eine 
religiöse Vereinigung oder 
Gemeinschaft in einem Mit-
gliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verord-
nung angemessene  Regeln 
zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten an, 
dürfen diese Regeln weiter 
angewandt werden, sofern sie 
mit dieser Verordnung in Ein-
klang gebracht werden. 

1. Wendet eine Kirche oder eine 
religiöse Vereinigung oder 
Gemeinschaft in einem Mit-
gliedstaat zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verord-
nung umfassende Regeln zum 
Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten an, so 
dürfen diese Regeln weiter 
angewandt werden, sofern sie 
mit dieser Verordnung in Ein-
klang gebracht werden. 

2. Kirchen und religiöse Vereini-
gungen oder Gemeinschaften, 
die gemäß Absatz 1 umfas-
sende Datenschutzregeln an-
wenden, richten eine unab-
hängige Datenschutzaufsicht 
im Sinne des Kapitels VI ein. 

2. Kirchen und religiöse Vereini-
gungen oder Gemeinschaften, 
die gemäß Absatz 1 ange-
messene  Datenschutzregeln 
anwenden, erhalten  eine 
Vereinbarkeitsbescheini-
gung nach Artikel 38 . 

2. Kirchen und religiöse Vereini-
gungen oder Gemeinschaften, 
die gemäß Absatz 1 umfas-
sende Datenschutzregeln an-
wenden, unterliegen der Kon-
trolle durch eine unabhängige 
Aufsichtsbehörde, die spezifi-
scher Art sein kann, sofern sie 
die in Kapitel VI niedergeleg-
ten Bedingungen erfüllt. 

 

   

 Artikel 85a 
Achtung der Grundrechte  

 

 
Diese Verordnung berührt 
nicht die Verpflichtung zur 
Achtung der Grundrechte und 
der allgemeinen Rechtsgrund-
sätze gemäß Artikel 6 EUV.  

 

   

 
Artikel 85b 

Standardvorlagen  
 

 1. Die Kommission kann Stan-
dardvorlagen zu folgenden 
Punkten festlegen, wobei 
sie die Besonderheiten und 
Bedürfnisse der verschie-
denen Sektoren und Verar-
beitungssituationen be-
rücksichtigt:  
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 a) bestimmte Arten der Er-
langung einer nachprüfba-
ren Einwilligung gemäß Ar-
tikel 8 Absatz 1,  

 

 b) Mitteilungen gemäß Ar-
tikel 12 Absatz 2, auch für 
solche in elektronischer 
Form,  

 

 c) Informationen gemäß 
Artikel 14 Absatz 1 bis3,  

 

 d) Auskunftsgesuche und 
die Erteilung der Auskünfte 
gemäß Artikel 15 Absatz 1, 
darunter auch die Mitteilung 
der personenbezogenen Da-
ten an die betroffene Per-
son,  

 

 e) Dokumentation gemäß 
Artikel 28 Absatz 1,  

 

 f) Mitteilungen über Ver-
stöße gemäß Artikel 31 an 
die Aufsichtsbehörde und 
Dokumentation gemäß Arti-
kel 31 Absatz 4,  

 

 g) vorherige Konsultation 
gemäß Artikel 34 und Unter-
richtung der Aufsichtsbe-
hörde gemäß Artikel 34 Ab-
satz 6.  

 

 2. Dabei ergreift die Kommis-
sion geeignete Maßnahmen 
für Kleinst- und Kleinunter-
nehmen sowie mittlere Un-
ternehmen.  

 

 3. Diese Durchführungsrechts-
akte werden in Überein-
stimmung mit dem Prüfver-
fahren gemäß Artikel 87 Ab-
satz 2 erlassen.  
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KAPITEL X 
DELEGIERTE RECHTSAKTE 
UND DURCHFÜHRUNGS-
RECHTSAKTE  

  

   

Artikel 86 
Befugnisübertragung  

Artikel 86 

Ausübung der Befugnisüber-
tragung 

1. Die Befugnis zum Erlass dele-
gierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in die-
sem Artikel festgelegten Be-
dingungen übertragen.  

 1. Die Befugnis zum Erlass dele-
gierter Rechtsakte wird der 
Kommission unter den in die-
sem Artikel festgelegten Be-
dingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass dele-
gierter Rechtsakte gemäß Ar-
tikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Ab-
satz 3, Artikel 9 Absatz 3, Arti-
kel 12 Absatz 5, Artikel 14 Ab-
satz 7, Artikel 15 Absatz 3, Ar-
tikel 17 Absatz 9, Artikel 20 
Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 
Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 
Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, 
Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 
Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, 
Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 
Absatz 8, Artikel 35 Ab-
satz 11, Artikel 37 Absatz 2, 
Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 
Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 
Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 
Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 
und Artikel 83 Absatz 3 wird 
der Kommission auf unbe-
stimmte Zeit ab Inkrafttreten 
dieser Verordnung übertra-
gen. 

2. Die Befugnis zum Erlass dele-
gierter Rechtsakte gemäß Ar-
tikel 13a Absatz 5, Artikel 17 
Absatz 9, Artikel 38 Ab-
satz 4, Artikel 39 Absatz 2, 
Artikel 41 Absatz 3, Arti-
kel 41 Absatz 5, Artikel 43 
Absatz 3, Artikel 79 Ab-
satz 7, Artikel 81 Absatz 3 
sowie Artikel 82 Absatz 3  
wird der Kommission ab dem 
Tag des Inkrafttretens die-
ser Verordnung für  unbe-
stimmte Zeit übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass dele-
gierter Rechtsakte gemäß (...) 
Artikel 39a Absatz 7 (...) wird 
der Kommission auf unbe-
stimmte Zeit ab dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung übertragen. 

3. Die Befugnis zum Erlass dele-
gierter Rechtsakte gemäß Ar-
tikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Ab-
satz 3, Artikel 9 Absatz 3, Arti-
kel 12 Absatz 5, Artikel 14 Ab-
satz 7, Artikel 15 Absatz 3, Ar-
tikel 17 Absatz 9, Artikel 20 
Absatz 6, Artikel 22 Absatz 4, 
Artikel 23 Absatz 3, Artikel 26 
Absatz 5, Artikel 28 Absatz 5, 
Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 
Absatz 5, Artikel 32 Absatz 5, 

3. Die Befugnisübertragung  
gemäß Artikel 13a Absatz 5, 
Artikel 17 Absatz 9, Arti-
kel 38 Absatz 4, Artikel 39 
Absatz 2, Artikel 41 Ab-
satz 3, Artikel 41 Absatz 5, 
Artikel 43 Absatz 3, Arti-
kel 79 Absatz 7, Artikel 81 
Absatz 3 sowie Artikel 82 
Absatz 3  kann vom Europäi-
schen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen wer-

3. Die Befugnisübertragung ge-
mäß Artikel (...) 39a Absatz 7 
(...) kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat je-
derzeit widerrufen werden. 
Der Beschluss über den Wi-
derruf beendet die Übertra-
gung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er 
wird am Tag nach seiner Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu 
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Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 
Absatz 8, Artikel 35 Ab-
satz 11, Artikel 37 Absatz 2, 
Artikel 39 Absatz 2, Artikel 43 
Absatz 3, Artikel 44 Absatz 7, 
Artikel 79 Absatz 6, Artikel 81 
Absatz 3, Artikel 82 Absatz 3 
und Artikel 83 Absatz 3 kann 
vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat jederzeit wider-
rufen werden. Der Beschluss 
über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Be-
fugnis. Der Beschluss wird am 
Tag nach seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union oder zu einem 
darin angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits 
in Kraft getretenen delegierten 
Rechtsakten.  

den. Der Beschluss über den 
Widerruf beendet die Übertra-
gung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Der 
Beschluss wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen 
Union oder zu einem darin 
angegebenen späteren Zeit-
punkt wirksam. Er berührt 
nicht die Gültigkeit von bereits 
in Kraft getretenen delegierten 
Rechtsakten. 

einem im Beschluss über den 
Widerruf angegebenen späte-
ren Zeitpunkt wirksam. Die 
Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Be-
schluss über den Widerruf 
nicht berührt. 

4. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, 
übermittelt sie ihn gleichzeitig 
dem Europäischen Parlament 
und dem Rat.  

 4. Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, 
übermittelt sie ihn gleichzeitig 
dem Europäischen Parlament 
und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 6 Absatz 5, Ar-
tikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Ab-
satz 3, Artikel 12 Absatz 5, Ar-
tikel 14 Absatz 7, Artikel 15 
Absatz 3, Artikel 17 Absatz 9, 
Artikel 20 Absatz 6, Artikel 22 
Absatz 4, Artikel 23 Absatz 3, 
Artikel 26 Absatz 5, Artikel 28 
Absatz 5, Artikel 30 Absatz 3, 
Artikel 31 Absatz 5, Artikel 32 
Absatz 5, Artikel 33 Absatz 6, 
Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 
Absatz 11, Artikel 37 Ab-
satz 2, Artikel 39 Absatz 2, Ar-
tikel 43 Absatz 3, Artikel 44 
Absatz 7, Artikel 79 Absatz 6, 
Artikel 81 Absatz 3, Artikel 82 
Absatz 3 und Artikel 83 Ab-
satz 3 erlassen worden ist, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb von zwei 
Monaten nach Übermittlung 
des Rechtsakts Einwände er-
hoben haben oder wenn vor 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 13a Absatz 5, 
Artikel 17 Absatz 9, Arti-
kel 38 Absatz 4, Artikel 39 
Absatz 2, Artikel 41 Ab-
satz 3, Artikel 41 Absatz 5, 
Artikel 43 Absatz 3, Arti-
kel 79 Absatz 7, Artikel 81 
Absatz 3 sowie Artikel 82 
Absatz 3 erlassen wurde , tritt 
nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch 
der Rat innerhalb einer Frist  
von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses  Rechts-
akts an das Europäische 
Parlament und den Rat  Ein-
wände erhoben haben oder 
wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament 
und  der Rat beide  der Kom-
mission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben 
werden. Auf Veranlassung 
des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel (...) 39a Absatz 
7 (...) erlassen wurde, tritt nur 
in Kraft, wenn weder das Eu-
ropäische Parlament noch der 
Rat innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach Übermitt-
lung dieses Rechtsakts an das 
Europäische Parlament und 
den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf 
dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide 
der Kommission mitgeteilt ha-
ben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Veran-
lassung des Europäischen 
Parlaments oder des Rates 
wird diese Frist um zwei Mo-
nate verlängert. 
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Ablauf dieser Frist sowohl das 
Europäische Parlament als 
auch der Rat der Kommission 
mitgeteilt haben, dass sie kei-
ne Einwände erheben werden. 
Auf Veranlassung des Euro-
päischen Parlaments oder des 
Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert. 

Frist um sechs  Monate ver-
längert. 

   

Artikel 87  
Ausschussverfahren   

1. Die Kommission wird von ei-
nem Ausschuss unterstützt. 
Bei diesem Ausschuss han-
delt es sich um einen Aus-
schuss im Sinne der Verord-
nung (EU) Nr. 182/2011. 

 1. Die Kommission wird von ei-
nem Ausschuss unterstützt. 
Bei diesem Ausschuss handelt 
es sich um einen Ausschuss 
im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 5 
der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

 2. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 5 
der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 8 
der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung 
mit deren Artikel 5. 

entfällt  3. Wird auf diesen Absatz Bezug 
genommen, so gilt Artikel 8 
der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 in Verbindung 
mit deren Artikel 5. 

   

KAPITEL XI  

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
  

   

Artikel 88  
Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG 
  

1. Die Richtlinie 95/46/EG wird 
aufgehoben.  

 1. Die Richtlinie 95/46/EG wird 
aufgehoben. 

2. Verweise auf die aufgehobene 
Richtlinie gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verord-
nung. Verweise auf die durch 
Artikel 29 der Richtlinie 
95/46/EG eingesetzte Gruppe 

 2. Verweise auf die aufgehobene 
Richtlinie gelten als Verweise 
auf die vorliegende Verord-
nung. Verweise auf die durch 
Artikel 29 der Richtlinie 
95/46/EG eingesetzte Gruppe 
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für den Schutz von Personen 
bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gelten 
als Verweise auf den kraft 
dieser Verordnung errichteten 
Europäischen Da-
tenschutzausschuss. 

für den Schutz von Personen 
bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten gelten 
als Verweise auf den kraft die-
ser Verordnung errichteten 
Europäischen Datenschutz-
ausschuss. 

   

Artikel 89 
Verhältnis zur Richtlinie 

2002/58/EG und Änderung die-
ser Richtlinie 

  

1. Diese Verordnung erlegt na-
türlichen oder juristischen 
Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Verbindung mit 
der Bereitstellung öffentlich 
zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste in öf-
fentlichen Kommunikations-
netzen in der Union keine zu-
sätzlichen Pflichten auf, so-
weit sie besonderen in der 
Richtlinie 2002/85/EG festge-
legten Pflichten unterliegen, 
die dasselbe Ziel verfolgen. 

 1. Diese Verordnung erlegt na-
türlichen oder juristischen 
Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Verbindung mit 
der Bereitstellung öffentlich 
zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienste in öf-
fentlichen Kommunikations-
netzen in der Union keine zu-
sätzlichen Pflichten auf, soweit 
sie besonderen in der Richtli-
nie 2002/85/EG festgelegten 
Pflichten unterliegen, die das-
selbe Ziel verfolgen. 

2 Artikel 1 Absatz 2 der Richtli-
nie 2002/58/EG wird gestri-
chen. 

2. Artikel 1 Absatz 2, Artikel 4 
und Artikel 15  der Richtli-
nie 2002/58/EG werden  ge-
strichen. 

2. (…) 

 2a. Die Kommission legt bis 
spätestens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Datum und unverzüglich ei-
nen Vorschlag für die Über-
arbeitung des Rechtsrah-
mens für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
und den Schutz der Pri-
vatsphäre in der elektroni-
schen Kommunikation vor, 
um Übereinstimmung mit 
der vorliegenden Verord-
nung herzustellen und für 
kohärente und einheitliche 
Rechtsvorschriften für das 
Grundrecht des Schutzes 
personenbezogener Daten 
in der Europäischen Union 
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Sorge zu tragen.  

   

 

Artikel 89a 

Verhältnis zur Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und Änderung die-

ser Verordnung  

Artikel 89a 
Verhältnis zu bereits geschlos-

senen Übereinkünften 

 1. Die Vorschriften dieser Ver-
ordnung gelten für die Ver-
arbeitung personenbezoge-
ner Daten durch die Organe, 
Einrichtungen, Ämter und 
Agenturen der Union in Be-
zug auf Angelegenheiten, in 
denen sie nicht den zusätz-
lichen Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 45/2001 
unterliegen.  

Internationale Übereinkünfte, die 
die Weitergabe personenbezoge-
ner Daten an Drittländer oder in-
ternationale Organisationen mit 
sich bringen, von den Mitglied-
staaten vor dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung geschlossen 
wurden und im Einklang mit der 
Richtlinie 95/46/EG stehen, blei-
ben in Kraft, bis sie geändert, er-
setzt oder gekündigt werden. 

 2. Die Kommission legt bis 
spätestens zu dem in Arti-
kel 91 Absatz 2 genannten 
Datum und unverzüglich ei-
nen Vorschlag für die Über-
arbeitung des Rechtsrah-
mens für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
durch die Organe, Einrich-
tungen, Dienststellen und 
Agenturen der Union vor.  

 

   

Artikel 90 
Bewertung   

Die Kommission legt dem Euro-
päischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig einen Bericht zur 
Bewertung und Überprüfung die-
ser Verordnung vor. Der erste 
Bericht wird spätestens vier Jah-
re nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung vorgelegt. Danach wird 
alle vier Jahre ein weiterer Be-
richt vorgelegt. Die Kommission 
legt geeignete Vorschläge zur 
Änderung dieser Verordnung und 
zur Anpassung anderer Rechts-
instrumente vor, die sich insbe-
sondere unter Berücksichtigung 
der Entwicklung der Infor-
mationstechnologie und der Ar-

 1. Die Kommission legt dem Eu-
ropäischen Parlament und 
dem Rat regelmäßig einen Be-
richt zur Bewertung und Über-
prüfung dieser Verordnung 
vor. 
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beiten über die Informationsge-
sellschaft als notwendig erweisen 
können. Die Berichte werden 
veröffentlicht. 

  2. Im Rahmen dieser Bewertun-
gen prüft die Kommission ins-
besondere die Anwendung 
und die Wirkungsweise der 
Bestimmungen des Kapi-
tels VII über Zusammenarbeit 
und Kohärenz. 

  3. Der erste Bericht wird spätes-
tens vier Jahre nach Inkraft-
treten dieser Verordnung vor-
gelegt. Danach wird alle vier 
Jahre ein weiterer Bericht vor-
gelegt. Die Berichte werden 
veröffentlicht. 

  4. Die Kommission legt erforder-
lichenfalls geeignete Vor-
schläge zur Änderung dieser 
Verordnung und zur An-
passung anderer Rechtsin-
strumente vor, wobei sie ins-
besondere der Entwicklung 
der Informationstechnologie 
und den Fortschritten in der 
Informationsgesellschaft 
Rechnung trägt. 

   

Artikel 91 
Inkrafttreten und Anwen-

dung 
  

1. Diese Verordnung tritt am 
zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in 
Kraft. 

 1. Diese Verordnung tritt am 
zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in 
Kraft. 

2. Ihre Anwendung beginnt [zwei 
Jahre nach dem in Absatz 1 
genannten Zeitpunkt]. 

 2. Sie gilt ab ... [zwei Jahre nach 
dem in Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt]. 

Diese Verordnung ist in allen 
ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mit-

 Diese Verordnung ist in allen 
ihren Teilen verbindlich und 
gilt unmittelbar in jedem Mit-
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gliedstaat. gliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments      Im Namen des Rates 

Der Präsident         Der Präsident 
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Es werden nicht mehr perso-
nenbezogene Daten erhoben, 
als für die spezifischen Zwe-

cke der Verarbeitung erforder-
lich sind. 

Personenbezogene Daten wer-
den nicht zu anderen als den 
Zwecken verarbeitet, für die 

sie erhoben wurden. 

Anhang 1 – Darstellung der Hinweise nach Artikel 13 a (neu) 

 

1) Unter Berücksichtigung der Proportionen, auf die  unter Punkt 6 verwiesen wird, sehen die Hin-
weise wie folgt aus:  

 

 

 

SYMBOL ERFÜLLT WESENTLICHE INFORMATIONEN 

Es werden nicht mehr perso-
nenbezogene Daten gespei-

chert, als für die spezifischen 
Zwecke der Verarbeitung er-

forderlich sind. 

Es werden keine personenbe-
zogenen Daten an gewerbliche 

Dritte weitergegeben.  

 

Es werden keine personenbe-
zogenen Daten verkauft oder 

verpachtet. 

Es werden keine personenbe-
zogenen Daten unverschlüs-

selt aufbewahrt. 

DIE EINHALTUNG DER BESTIMMUNGEN IN BEZUG AUF ZEILE 1–3 IST NACH EU-RECHT VORGESCHRIEBEN 
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2) Die folgenden Wörter in den angegebenen Zeilen d er zweiten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 
mit dem Titel „WESENTLICHE INFORMATIONEN“ werden fe tt gedruckt: 

a) das Wort „erhoben“ in der ersten Zeile der zweit en Spalte;  

b) das Wort „aufbewahrt“ in der zweiten Zeile der z weiten Spalte;  

c) das Wort „verarbeitet“ in der dritten Zeile der zweiten Spalte;  

d) das Wort „weitergegeben“ in der vierten Zeile de r zweiten Spalte;  

e) die Wörter „verkauft und entgeltlich überlassen“  in der fünften Zeile der zweiten Spalte;  

f) das Wort „unverschlüsselt“ in der sechsten Zeile  der zweiten Spalte.  

3) Unter Berücksichtigung der unter Punkt 6 genannt en Proportionen wird in den Zeilen der dritten 
Spalte der Tabelle unter Punkt 1 mit dem Titel „ERF ÜLLT“ entsprechend den unter Punkt 4 ge-
nannten Bedingungen jeweils eines der beiden folgen den Piktogramme dargestellt: 

a) 

 

 

b) 

 

4)  

a) Wenn nicht mehr personenbezogene Daten erhoben w erden, als für die spezifischen Zwecke der 
Verarbeitung erforderlich sind, wird in der ersten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 
das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm dargestell t. 

b) Wenn mehr personenbezogene Daten erhoben werden,  als für die spezifischen Zwecke der Ver-
arbeitung erforderlich sind, wird in der ersten Zei le der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das  
unter Punkt 3b angegebene Piktogramm dargestellt. 

c) Wenn nicht mehr personenbezogene Daten gespeiche rt werden, als für die spezifischen Zwecke 
der Verarbeitung erforderlich sind, wird in der zwe iten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter 
Punkt 1 das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm da rgestellt. 

d) Wenn mehr personenbezogene Daten gespeichert wer den, als für die spezifischen Zwecke der 
Verarbeitung erforderlich sind, wird in der zweiten  Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter 
Punkt 1 das unter Punkt 3b angegebene Piktogramm da rgestellt. 

e) Wenn keine personenbezogenen Daten zu anderen al s den Zwecken, für die sie erhoben wur-
den, verarbeitet werden, wird in der dritten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das 
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unter Punkt 3a angegebene Piktogramm dargestellt. 

f) Wenn personenbezogene Daten zu anderen als den Z wecken, für die sie erhoben wurden, verar-
beitet werden, wird in der dritten Zeile der dritte n Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter 
Punkt 3b angegebene Piktogramm dargestellt. 

g) Werden keine personenbezogenen Daten an gewerbli che Dritte weitergegeben, wird in der vier-
ten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter Punk t 1 das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm 
dargestellt. 

h) Werden personenbezogene Daten an gewerbliche Dri tte weitergegeben, wird in der vierten Zeile 
der dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das un ter Punkt 3b angegebene Piktogramm darge-
stellt. 

i) Werden keine personenbezogenen Daten verkauft od er verpachtet, wird in der fünften Zeile der 
dritten Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3a angegebene Piktogramm dargestellt. 

j) Werden personenbezogene Daten verkauft oder verp achtet, wird in der fünften Zeile der dritten 
Spalte der Tabelle unter Punkt 1 das unter Punkt 3b  angegebene Piktogramm dargestellt. 

k) Wenn keine personenbezogenen Daten in unverschlü sselter Form gespeichert werden, wird in 
der sechsten Zeile der dritten Spalte der Tabelle u nter Punkt 1 das unter Punkt 3a angegebene Pik-
togramm dargestellt. 

l) Wenn personenbezogene Daten in unverschlüsselter  Form gespeichert werden, wird in der 
sechsten Zeile der dritten Spalte der Tabelle unter  Punkt 1 das unter Punkt 3b angegebene Pikto-
gramm dargestellt. 

5) Die Pantone-Referenzfarben der Piktogramme unter  Punkt 1 sind Pantone Schwarz Nr. 7547 und 
Pantone Rot Nr. 485. Die Pantone-Referenzfarbe des Piktogramms in Punkt 3a ist Pantone Grün 
Nr. 370. Die Pantone-Referenzfarbe des Piktogramms in Punkt 3b ist Pantone Rot Nr. 485. 

6) Die sich aus dem abgebildeten Raster ergebenden Proportionen müssen eingehalten werden, 
auch wenn die Tabelle verkleinert oder vergrößert w ird: 

 
 

 
 

 


